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Schaffung von Verkaufseinrichtungen
nach holländischen: Mister zwecks Ver¬
besserung der Absatzmöglichkeitin den
Obst- uud Gemüsebau treibenden Gegen«
den der Rheinprouinz .......

Antrag der sozialdcmolratischen Fraktion
auf Einsetzungeines Betrages von 150 000
RM. für Kinderspcisung in den Haus>
hallspllln „Verschiedenes" .....

Zusatzantrng derselben Fraktion zum Au-
trag der Zentiumsfraktion, betr. Ratio»
nalisieiuug uud Zusammenlegung von
Betrieben im westliche»Industriegebiet

Antrag derselben Fraktion, betr. Auftrags¬
erteilung vo» Bimsbaustoffe» seitens der
Provi»z, der Reichs» und Staats«»
gieruug zur Behebung der Arbeitslosig»
keit i» den Kreisen Neuwied uud Kob»
lenz ...............

«ettenzahl

Antrag derselben Fraktion, betr. Erhöhung
der Ortslöhne...........

Antrag derselben Fraktion auf Bewilligung
eiues Betrages von 50 000 RM. für
die allgemeine Voltsbildungsarbeit in
der Rheinprouinz .........

Antrag derselben Fraktion, betr. Vorlage
einer Aufstellung über die Größe der
landwirtfchafllichen Flächen bei den ein«
zelnen Provinzialaustallen, die Zahl der
zu verpflegenden Anstaltsinsassen usw.
gelegentlich der nächsten Proviuzial»
Landtagstaguug ..........

Antrag derselben Fraktion, betr. Pflaste
rungder Piouinzialstraßen in Orwlagen,
soweit noch Schotterdecken vorhanden
sind ...............

4,6,9

5, 26

!,, ^>

5, 23

6, 34,
36

28, 39

5, 36

5, 27

5, 20

» «

22.77,87

22, 165

2, 64,
173

23,160

23, 209

22,42,63,
199

5, 22, 46,
77, 225

22, 87

22, 214

22, 42.
63, 182

23, 42,
143

23,176,211



VI 73. RheinischerProvinziallandtag, Inhaltsverzeichnis.

Antrag der sozialdcmotratischen Fraktion,
betr, Beseitigung der Eisenbahnüber»
gäuge auf der Provinzialstraße Koblenz»
Bingen mit Rücksicht auf den gesteigerten
Verkehr auf dieser Straße......

Antrag derselben Fraktion auf Einsetzung
eines Betrages von 100 000 NM, in den
nächstjährigen Haushalt der Provinzial»
Verwaltung zur Beibilligung der von
der Landesbank zur Förderung des ge¬
meinnützigen Wohnungsbaues ausge»
liehencn Hypotheken ........

Antrag derselben Fraktion, betr. die neben»
berufliche Musiktätigkeit der Provinzial»
beamten und »Angestellten......
lDer Antrag wurde zurückgezogen,)

Antrag derselben Fraktion, beti, Wahl des
Abg, Hauck zum Mitglied der Provinzial»
lommissiun für die Provinzial Heil» uud
Pflegeanstalten an Stelle des ausge»
schiedenen Abgeordneten Orlopp . . .

Entschließung der kommunistischen Frak¬
tion an die Reichs» nnd Staatsre»
gieruug, beti, Aufnahme der Bahn¬
linie Irrel—Echteruachelbiück—Nolleu-
dorf—Schwarzenbruch—Sinfpelt—
Neuerburg in das Arbeitsbeschaffuugs»
Programm ............

Entschließung derselben Fraktion, beti,
Antrag an die Staatsregierung auf die
Reichsregieruug dahin zu wirken, daß
außer den znr Linderung der Not der
sogenannten Luxembuiggänger bereits
bewilligten Mittel weitere Mittel zur
Verfügung gestellt weiden.....

Antrag derselben Fraktion, betr, Errich»
tung eines Provinzial-Wohlfahrtsamtes
als Kontrollorgan und Nefchwerdein-
stanz im Sinne der aus der Fürsorge»
pflichtveiuidnuug resultierenden Aus¬
gaben ..............

Seitenzahl

Entschließung derselben Fraktion, betr.
Protest gegen die Beschießung chine¬
sischer Städte durch englische ' Kriegs¬
schiffe ...............

Antrag derselben Fraktion auf Erhöhung
der Beihilfe für den Ausbau des Jugend»
herbcigsweseus ..........

Antrag derselben Fraktion, betr. Aufsicht
über die Fürfoigezüglinge .....

Antrag derselben Fraktion, betr. Er»
holungstur füi schulpflichtigeFürsorge»
zöglinge nach ihrer Eiulieferuug . , .

"! ^L"S-Z
<«!

5, 25

7,40

20, 3 t

5, 2!»

5, 2?

23, 176

47. 82,
84, 85,
86, 234

151, 198

22

22, 190

5. 29

5, 21

5, 18

5, 16

5, 17

52-55

22, 32
179

22, 193

22, 44,
152

23. 141

23, 28,
50. 116

23, 116

Antrag derselben Fraktion, betr. Ein»
Weisungvon Fürsorgezüglingen in das
evangelische Fürsoigeheim II in Nie»
derseßmar und in das Fürsoigeheim I in
Gummersbach ...........

Antrag derselben Fraktion, betr. Durch»
führuug der Fürsorgeerziehung . . .

Antrag derselben Fraktion, betr. die Haus»
oidunng für die Provinzilll'Aibcitsan»
stalt in Villuweiler........

Antrag derselben Fraktion auf Außer»
lraftfehuug dei Fülsorgepflichtveioid»
nung ...............
(Der Antrag wurde zurückgezogen.)

Antrag derselben Fraktion, betr, Erhöhung
der Anleihe für Straßenzwecke von
13 Millionen auf 20 Millionen Mark

Antrag derselben Fraktion, betr, Aenderung
einiger Nestimmmigen des Entwurfs
eines Niersgesetzes ........

Antrag derselben Fraktion auf direkte Zu»
leituug des Entwurfs eiues Nieisgo
setzes an den Preußischen Landtag
zwecks Vermeidung einer weiteren Bei»
zögeruug in der Verabschiedung des
Gesetzes ..............

Antrag derselben Fraktion, betr. Erhöhung
der Beihilfe zur Verbesserung der Bor»
flutverhältuisse an der Niers ....

Antrag derselben Fraktion, betr. Erhöhung
der Beihilfe zur Behebung der Winzer»
not und für die Zwecke des Weinbaues

Antrag derselben Fraktion, betr. Aenderung
der Reichsbefoldungsordmmg und Um»
gcstllltuug der Ruhegehaltsordnuug .

Antrag derselben Fraktion, betr. ander»
weite Nejoldungsregelnng der Beamten
und Angestellten der Rheinische,! Pro-
vinzialverwaltung in den Gruppen I
bis III ..............

Antrag derselben Fraktion, betr. Ueber»
nähme des Pflichtanteils der bei der Pro»
vinzialverwaltung beschäftigten Arbeiter
und Angestellten an den Beiträgen der
Sozialverficheruug seitens der Ver»
waltuug und der Beitragszuschüsse für
die freiwillige Kranken» und An»
gestellteuvcificherung ........

Seitenzahl
«

"Z
S

5, 17 -

5, 17 -

5,21 63-76

5.7 -

5, 35, 32-34
36

6, 7, 133-
23 153

6,23 133-
153

6, 24 153-

6, 13

6,30

6,30

6,30

87

LLU

23 71,
116, 132

23, 46,
51, 116

23 156

23, 82

2, 10, 23,
26, 27,38,
65, 211,

21?

23, 30,
36, 82,

167

23, 167

154j 36, 167

23, 29,56,
72, 94,97,
102, 148,
174, 205

196

43, 48,
77, 196

77. 196



73. RheinischerProvinziallandtag, Inhaltsverzeichnis. VII

Antrag der kommunistischen Fraktion auf
Einstellung eines Betrages von 500 000
RM. für Kindelspeisung in den „Außer-
ordentlichenHaushalt" .......

Antrag derselben Fraktion auf Bewilligung
eines Zuschussesvon 5000- RM. zum
Ausbau des proletarischen Kinderheims
iu Remscheid ...........

Entschließung derselben Fraktion, betr.
die Aeiurteilung ungarischerArbeiter
durch ein Standgericht .......

Antrag derselbenFraktion, auf Erhöhung
der Position 1 in Titel IV der Aus»
gaben des Haushaltsplans der Pro-
vinzial-AibeitsllnstllltVrauweiler auf
400000 RM ............

Antrag derselben Fraktion zum Etat, betr.
Fürsorge für Kriegsbeschädigte und
Kriegshinterbliebene ........

Antrag derselben Fraktionzum Bericht und
Antrag des Provinzialausschusses, betr.
die Unterstützung größerer Landeskultur»
Projekte ..............

Antrag derselbe»Fraktion aus Einsetzung
eines Betrages von 50 000 M. iu deu
Haushallsplan der Piovinzial.Heil» u.
PflegeanstaltBonn zur Schaffung ein»
wandfreier Arbeitsräume, Modeini»
fierung der Anstalt pp ........

Antrag derselben Fraktion, betr. die Unter»
bringung von Fürsorgezüglingenoder
sonstigen Pfleglingen in Privatcm-
stalten ..............

Antrag derselben Fraktion,betr, Kündigung
des Mietuertragesmit dem katholischen
ErziehuugsfüiforgeveleinMalia>Been
und Benutzungder AnstaltGallhausen
in vollem Umfange als Heil» u. Pflege»
anstatt für Geisteskranke .......
<T>er Antrag wurde zurückgezogen)

Antrag derselben Fraktion, betr. Auf»
nähme der projektierten Eisenbahn»
linien Neuwieb—Engeis—Seltersund
Neuwied—Wiedmühlein das gegen»
wältige Arbeitsbeschaffungsprogramm

Einschließungderselben Fraktion, betr.
Stellung eines Antragesan die Reichs»
und Stlllltsregierung auf Niederschlagung
der an Kleinwinzergewährten Kredite

Entschließung derselben Fraktion, betr.
den Todesfall im Fürforgeheim in
Niederseßmar ...........

Seitenzahl

8 ^

6. 31

6,27

6,21

6,21

6,23

6,11

7, 18

7. 17

88-91

7,28

7,29

7,14,
34

28,29

IRE

77, 199

77, 183

77. 152

77, 156

77, 160

2, 30, 36,

48,82,145

51, 82,
116

48, 82,
188

82, 190

82, 95,
103, 202

?L, 112,
127, 132,
13S, 137,
128, 13»,
18», 188

Entschließungderselben Fraktion, betr.
die Aufhebung des Gesetzes zur Be»
lämpfuug von Schmutz und Schund .

Antrag derselben Fraktion, betr. die Ein»
gäbe der Fachgruppeder Sekretariats»
beamtender Rheinischen Provinzinluer»
Wallung auf Besserstellung in ihren Be»
zügen und derFachgruppe beiSekretari-
atsbeamten bei der Provinzial-Feuei»
Versicherungsanstaltauf Schaffung wei»
tercr Nefürderungsstellenin Gruppe
X und XI .............

Antrag derselben Fraktion, betr. den Ab»
schluß des Handelsvertragesmit Frank»
reich ...............

Antrag der WirtschaftlichenVereinigung,
betr. Iuckerung der Weine und Ent»
schleimungder Moste bei den Provinzial-
Weinbauschulen ...........

Antrag derselben Fraktion,betr. Austausch
der den Winzern usw. gegebenen
Analysendurch die Weinbauschulen..

EntschließungderselbenFraktion an die
Reichsregierung,betr. Aufnahme des
BahnblluesBitburg—Neueiburg—Irrel
in das gegenwärtige Arbeitsbeschaffungs»
Programm ............

Antrag derselben Fraktion, betr. den Ab»
schluß des endgültigen Handelsvertrages
mit Frankreich...........

Antrag derselben Fraktion auf Abänderung
des Wemgesetzes über „Hefewein" . .

Entschließung der Gruppe „Noltsrechts°
Partei", betr. Beseitigung der Wohnungs
not ................

Antrag des AbgeordnetenNr. Erentz in
Adenau auf Gewährungeines weiteren
verbilligtenDarlehns von 300 000 RM.
an den Kreis Adenau zum Bau des
Nüiburgrings ...........

Entschließung des I. Fachausschusses, betr.
die Beiteilung der Kraftfahrzeugstcuer

Antrag des IV. Fachausschusses, betr.
Aufnahme einer Anleihe für außer»
ordentliche Aufwendungen bei dem
Piovinzialstillßenbllu und Bereitstellung
weiterer Mittel für zusätzliche Arbeiten

Tettenzahl

!Zi

40

31

2,20,
33

2.14

2,14

6,29

2,20
33

21,34

16

21, 37

37

71. 189,
235

35

196

5, 29. 44,
56,72, 97,
103, 110,

202

5. 105

5, 105

22, 74,
77, 190

5, 29, 44,
56.72,94,
97, 103,

202

56, 156,
202

110

39, 74,
152, 204,
218, 230

13, 19,
26,152,

204, 215

211



V1U 73. RheinischerProvinzmllandtaa,, Inhaltsverzeichnis.

Antrag des V. Fachausschusses, betr. Obst-
und Gemüsebau ..........

Antrag desselbenFachausschusses, betr.
Förderung und Unterstützung der Ge°
flügelzucht .............

Antrag der Landwirtschaftstammer auf
Anstellung eines Obstbauwunderlehrers

Antrag des Rhein-Main'schen Verbandes
sUr Voltsbildung, E.V., in Frantiurt
a./W., betr. Bewilligung einer Bei»
hilje von 6000 M..........

Antrag des Zentralverbandes der Be¬
amten und Angestellten der preuß.
Provinzilllverwaltungen, Landesder-

Seitenzahl

3 n » bei
Anlagen

12 — 75, 92,
97

m - 92, 99

2,12 - 5, 92, 97

2,27 - 5, 182

band Rheiuprobiuz, auf Gewährung
einer Ehrengabe uach langjähriger Pro«
Uiuzial»Dienstzeit ..........

Antrag der Fachgruppe der Eelretariats-
beamten der Rheinischen Prouinzial-
vcrwllltung auf Besserstellung in ihren
Bezügen ..............

Antrag der Fachgruppe der Sekretariats-
beamten bei der Provinzial-Feuer-
vcrsichcrungsanstalt auf Schaffuug
weiterer Nefürderungsstelleu in Gruppe
X und XI .............

«ettenzahl

3 ^°^
"3

2,28

7,31

7,31

MI
TZ»

5, 36, L2,
165

36, 43,
48,62,82,
11U, 196,

36,43,48,
62, 82,

,110, 196



Alphabetisches Sachregister
zu den

Sitzungsprotokollenund Anlagen sowie zu dem stenographischenBericht über die Verhandlungen des
72. und 73. RheinischenProvinziallandtages.

^. 72. Rheinischer Provinziallanbtag.

A
Abänderung^- bezw. Zufatzantriigc zu dem

Belicht und Antrag des Provinzialaus»
schusses, beti. den Bau der Autobahn»
straße Köln—Düsseldorf:
») der Kommumstischen Partei . . .

d) der Wirtschaftlichen Vereinigung .

Abgabe, Einspruch des Automobilklubs von
Deutschland gegen Erhebung einer
solchen für Benutzung der Autobahn ,

— desgleichen des Adac»piäsidiums , - -

— Erhebung einer solchen für Benutzung
der Autobahn...........

Abgeordnete, Feststelluug der bei der
Tagung anwesenden .......

— durch Mandatsniederlegung ausge»
schiedene .............

^ neu eingetretene..........
-^ am Erscheinen verhinderte .....

Alterspräsident, Abgeordneter Krawinke!
übeinimml den Vorsitz.....

Aeltestenrat, leine Aenderung in dessen
Zusammensetzung .......

Anleihe, Aufnahme einer solchen zum Bau
der Autobahn Köln—Düsseldorf .

Antrag der sozialdemolratischen Fraktion,
betr, Erwerbslosigkeit in der Rhein»
Provinz ..............

Eeltenzahl

«32

3 - 13, 17,21,
23, 2b, 32,
39, 41, 43

3 13, 33,
41, 42

7

2, 3 -

7

5, S, 7, 3,
1«, 12, 15,
17, 18, 83,
25, 30, 41

1 - 2

1
1
2

- 3
3
3

! ^ 2

2 3

2, 3 8 7, 23, 25,
27, 41

4 - 10,11,14,
19,22,23,

35, 43 >

Arbeitsbeschaffung zur Linderung der Er»
werbslosigleit ...........

Arbeitszeit beim Bau der Autobahnstraße .

B
Van der Autobahnstraße Köln-Düsseldorf

Bedingungen der Staatsregierung zu dem
Bau der Autobahnstraße......

Beisitzer des Prooinziallaudtags, deren
Wahl...............

Beseitigung der Staatsbahnüberqueruugen

E
Eberle, Abgeordneter, dessen Wahl zum

stellvertretenden Borsitzendendes Prov,»
Landtags .............

Einspruch des Automobilklubs von Deutsch,
land gegen Erhebung einer Abgabe für
Benutzung der Autobahn......

— des Adac-prasidiums, desgleichen wie
vor................

Entschließung der Niederiheinischen In»
dustrie» und Handelskammer zum Bau
der Autobahnstraße .........

— zu dem Urteil des französischen Kriegs»
gerichts in Landau.........

Eröffnung des Prooinziallanbtags . .

Erwerbslofigleit in der Rheinprovinz,
Linderung durch Arbeitsbeschaffung ,

seltenzahl

HZ

!Z5

2, 3

5«l

10, 11, 14,
19, 22, 28,

35, 48
21. 43

4, 11

6

17, 18.
30

2, 3

7

7

11,43,44

1

10,11,14,
19,22,23,
35, 43



X 72. und 73. RheinischerProuinziallandtag, AlphabetischesSachregister.

Gesamtbautustcn dei Autobahn

Tr. Zaires, Abgeordneter, dessen Wahl
zum Vorsitzendendes Provniziallandtags

Lnndau, Entschließung zu dem Urteil des
franzüfischeu Kriegsgerichts ......

m
Mitglieder des Prouinziallandtags, Fest,

slellung der bei der Tagung anwesenden

ausge-

Seitenzahl

durch Mandatsniederlegung
fchiedene ..........
neu eingetretene.......
Prüfung, ob bei deren Eintritt
nungsmcihig verfahren ist . . .
am Erscheinen verhinderte . .

ord-

n
Notlage, wirtschaftlicheim Nheiulande, Be¬

willigung erhöhter Mittel seitens der
Reichs« und Staatsregierung ....

Probinziallandtag, Eröffnung.....
— Beschlußfähigkeit ..........
— durch Mandatsniederlegung ausge»

schiedene Mitglieder ........
— neu eingetretene Mitglieder.....
— Wahl des Borsitzenden.......
— Wahl der stellvertretenden Vorsitzenden

3, 4

1
1

1
1, 2

1
1

7. 8

:LU

7. 25

11,43,44

10, 11,
14,19,22,
23,35,43

1
2

3
3
2

2. 3

Prouinziallandtog, Wahl der Beisitzer . .
- Schluß..............

A
Rentabilität der Autobahn.......

Nnhrsiedlungsverbnnd zum Bau der Auto»
bllhnstraße .............

S
Dr. Saaßen, Abgeordneter, dessen Wahl

zum stellvertretenden Vorsitzenden des
Provinziallandtags.........

Sonderausschuß, dessen Bildung ....

u
Unterstützung des Baues der Autobahn aus

der produktiven Eiweibslosenfürsoige

Urteil des franzüsischeu Kriegsgerichts in
Lcmdau, Entschließung duzn '.....

<v
Vorsitzender des Provinziallandtags, dessen

Wahl ...............

Vorsitzende, stellv., des Provinziallandtags,
deren Wahl............

V
Wahl des Vorsitzenden des Provinzialland.

tags ...............
— der stellv. Vorsitzenden des Provinzial-

landtages .............
— der Beisitzer des Provinziallandtags .

Zusammensetzung des 30 er Ausschusses

Seitenzahl

"Z5
W3

1 —

2, 5 —

- 8

2,4 ^

1 —

1 -

1

1
1

—

2, 5

v. 73. Rheinischer Provinziallanbtag.
A

Abgeordnete, Feststellung der bei der Tagung
anwesenden ............

— am Erscheinen verhinderte .....

Abstimmungen, namentliche ......

Aggertalspcrre bei Dümmlinghausen, Bau
eiuer solchen ............

Als und Nullah, Bewilligung einer Beihilfe
zu den Kosten der Verbesserung der
dortigen Straßenbrücke ......

Altersgrenze, deren Herabsetzung in der
Invaliden» uud Angestellteuversicherung

1
1

- 3
4

31,37 - 201, 225,
226, 230

13 92-94 2, 30, 99

1,36,
38

154-
155

4, 214

5,28,
39

- 22,46,77,
225

Alterspräsident Abg. Krawinlel übernimmt
den Vorsitz ............

Aeltcstenrat des Provinziallandtages, dessen
Zusammensetzung .........

Amtsbezeichnung der Aerzte der Provinzial»
Heil» uud Pflegeanstalten......

Analysen der Weinbaulehranstalten, Aus¬
tausch der den Winzern usw, gegebenen

Angestellte und Vcamte der Provinzial-
verwllltnng, Eistelluug von Wohuuugcn
für solche .............

Anleihe, Aufnahme einer solchen für ver¬
schiedene Zwecke ..........

1 -

3 -

30 4

2,14 -

9 37-39

38 34-35



73. Rheinischer Provinziallandtag, Alphabetisches Sachregister. XI

Anleihe, Aufnahme einer solchen zur Durch,
führung des Arbeitsbefchaffungspro»
grammes für den Straßenbau . , .

Anleihen der Provinzialuerwaltung, Höhe
derselben .............

Ansiedlung von rheinischen Bauernsühnen
in den Ostprobinzen........

Anstaltsfiiisorge für bezirkshilfsbedürftige
Geisteskranke, Idiote, EPileptikei,Taub°
stumme und Äliude, Haushaltsplan .

Anweisung für die Verwaltung derArbeits»
anstatt Vrauweiler ........

Arbeitsanstalt Vrauweiler, Aufnahme vou
entmündigten Trinkelinnen und weil"
liehen saumigen Unterhattspflichtigen

— Austausch von Grundstücken der Anstalt
mit dem Rheinisch'Westfälischen Elel»
trizitätsweit............

— Erhöhung des Titels IV 1 des Haus
haltsplanes der Anstatt.......

— Haushaltsplan ..........

^ Hausordnung für die Anstalt ....

— Neubau eines Frauenlazarettes bei
demselben .............

Arbeitende Ncböltcrung, Unterstützungder-
selben durch Reich und Staat ....

Arbeiter und Angestellte der Provinzinl»
Verwaltung, Uebernahme des Pflichtan»
teils an den Neuragen zur Sozialver»
sicherung und der Beitragszuschüfsefür
die freiwilligeKranten» uudAugestellten-
vcisicherung ............

Arbeitcrwohlfahrt, Berücksichtigung der»
selben bei Verteilung von Provinz»
Mitteln sür die Wohlfahrtspflege. . .

Arbeitsbezchaffungsprogramm für den
Slrllßendan,Aufnahme einerAnleihe zur
Durchführung desfelben .......

^ Aufnahme der Bahnlinie Iirel.Neuer-
bmg in dasfelbe.........

— Aufnahme der Bahnlinie Bitburg»
Inel in dasfelbe.........

^ Aufnahme der Eisenbahnlinien Neu»
wied»Selters und Nenw>ed«Wiedmühle
in dasselbe ............

Arbeitsgerichte, Eimichinng von solchen .

<2eite»zahl

w»

5, 35,
36

5,25 -

32-34

18

5,21

21

20

6, 21

21

5,21

2,20

6,30

5, 35,
36

5,29

6,29

7,29

5,26

14-15

63-76

63-76

126

14

63-76

32-34

LZtz

2, 10, 28,
26, 27, 38,
«1,65,211,

21?

18, 18, 20,
26, 212,

21?

22, 64,
173

17, 28,
142

156

28. 156

143

77,156

156

23, 156

5,28,143

45

77, 196

42

2, IN, 23,
26, 27, 38,

61, «5,
211, 21?

22, 190

74,77,190

82, 190

22,165

Arbeitslosigkeit, besondere Berücksichtigung
derRheinprovinz bei Gewährung der aus
der prodnkiiuen EiwerbÄosenfnrsorge
zu Notstandsarbeiten zur Veifügnng
stehenden Mittel .........

— deren Folgen

— in den Kreisen Neuwied und Koblenz,
Behebung derselben durch Auftrags
crteilung von Bimsbaustosfen , . , .

Arbeitsnachweis, Beschränkung der Tätig-
keit der Piouinzialuc'.wattnng aus diesem
Gebiete ..............

Arbeitszeit, Sicherung der Achtundvicrzig»
stuuden-Woche ...........

Arbcitszcitnotgcsch,dessen Fassung . . .

Aerzte der Provinzial-Heil» und Pflege-
anstalten, Aenderung der Amtsbe-
zeichuung .............

Aussicht über die Fürforgezoglinge . . .

Aufwcrtungsgcsctz, dessen Folgen . , . .

Außerordentlicher Haushalt......

Einstellung von 500000 NM.sür Kinder»
speisung in denselben ........

Ausschüsse des Prouinziallandtages, deren
Zusammenfetzung .........

Autobahn Köln-Düsseldorf, Stand der
Vorarbeiten, Voranschlag und Anträge
der K. P. D.-Fraktion bezüglich der
Entlohnung der Arbeiter......

— beschleunigte Durchführung des Pro
jektes ..............

B
Nahnplosettc im Nheinlande, deren Aus»

führung ..............

Nnudcntmiiler, Bewilligung von Beihilfen
zur Instandfetzung von solchen . . , ,

Nauclnsöhne, rheinische, Ansiedlung von
solche» in den Ostprovinzen .....

Baumartt, dessen Wiedeizuführung an die
private Wirtfchaft.........

Beamte und Angestellte, Bewilligung von
Unterstützungen an dieselben .....

seitenzahl

" ? »

W3,

2,39

5, 9

4, 27

5,28,39

5,28,39

30

5,16

36

6,31

3,40

2,14

2,14

10

5,25

29-31

128-
132

128-
132

109-
126

, „N
?!?«
zW

5,10, 26,
225

9, 25, 38,
46,53,61,

117

22, 87

13,22,165

225
22,46,77,

225

195

23,28,50,
116
61

20, 214

77,199

2, 5, 10,
16,27,35,
38,57,106

5,16,27,
35,38,57,

106

27, 74,
190

31,42,
71, 89

22, 64,
173

35

42
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Beamte und Angestellte, Erstellung von
Wohnungen für diesr........

— Gewährung einer Ehrengabe an dieselben
nach langjähriger Provinzial > Dienstzeit

— in den Gruppen I bis III, Regelung
der Besoldung derselben ......

NellMtcnstab, dessen Verjüngung ....

Neamtenstellen, Uebersicht über die 1914
und 192? vorhandenen Beamten und
Angestellten ............

Neaussichtignng der Fürsorgezüglinge . .

Vedburg—Hau, Vau eines Hauses für an<
steckende Krankheiten in der dortigen
Heil» und Pflegeanstalt.......

— höhere OitsIlassen»Einstufung der Heil,
und Pflegeanstalt.........

Beethoven-Archiv in Bonn, Beteiligung
an der Gründung eines solchen . . .

Behörden, Neben» und Gegeneinander»
arbeiten der verschiedensten .....

Beisitzer des Prouinziallandtages, deren
Wahl...............

Besatzung, deren große Zahl......

— die durch diese entstehenden Lasten. ,

Ncsatzungszulage, Höhe der Ueberweisung

Beschießung chinesischerStädte durch eng»
lische Kriegsschiffe .........

Beschlußfähig««« des Provinzialandtages

Ncschlußunfähigleit des Provinzialland»
tages ...............

Besetztes Gebiet, dessen Nnumnng. . . .

Ncsuldungsurdnung, deren Aenderung. .

Nesoldungsrcgclung für die Beamten der
Gruppen II bis VII ........

— für die Beamten und Angestellten der
Gruppen I bis III .........

— für die Sekretlliiatsbwmten ....

Eeltenzahl

9

2,28

6, 3U

28

5,16

18

30

15

37-39

96-
1N5

55-58

4

47

5,21

1

19, 28

6,30

30

6,30

7,31

Z!--«

35,62,86

5. 36, «2,
165

43,48,77,
196
43

165, 197

116

142

36,196

20,31,35,
109

11,13,37,
66

4

1,33

72

22, 44,
152

149, 186

1, 33, 36,
44, 60

43,48,62,
77. 196

43,48,62,
194

43.48,77,
196

36,43,48,
62, 82,

110, 196

Nestimmungen über die Aufnahme, Ent»
Illssung und Kostentlllgung der unter»
zubringenden Krüppel.......

— über die Aufnahme in die orthopädische
Provinzilll.Kinderheilllnstlllt zn Süchteln,
sowie über die Verwaltung, Leitung und
Beauffichtigung dieser Anstalt ....

Betriebscinschriinlungen im westlichen In»
dustriebezirk, deren Folgen .....

Betriebsfonds der Provinzialverwaltung.

Nimsbaustosfe, Auftragserteilung hierin.

Bitburg, Bau von Eifenbahnlinien in diesem
Kreise ..............

Blinde, bessere Unterstützung derselben .

Blindcnwcscn, Haushaltsplan .....

Bonn, Schaffung von einwandfreien Arbcits»
räumen in der dortigen Heil» und Pflege»
anstatt, Modernisierung der Anstalt usw.

Nrauweiler, Anweisung für den Ver¬
waltung der Arbeitsllnstalt.....

— Aufnahme von entmündigten Trinler»
innen und weiblichen fäumigen Unter»
hllltspflichtigen in die Arbeitsanstalt .

— Austausch von Grundstücken zwischen
der dortigen Arbeitsanstalt und dem
Rheinisch-WestfälischenEleltiiMiswert

— Hausordnung für die Arbeitsanstalt .

Nullay und Als, Bewilligung einer Beihilfe
zu den Kosten der Verbesserung der
dortigen Straßenbrücke .......

NUlgermeistersystem, Erhaltung desselben
in der Rheinprovinz bei der Reform der
Landgemeindeordnung .......

Bürgschaft, Uebernahme derselben für die
Beteiligung der Piovinzial»Feueiver«
sicherungsanstlllt an der Rheinischen
Wohnungsfülsoige°Gesellschaft ....

Bürgschaften, Uebernahme von solchen für
Darlehen an Anstalten der privaten
Wohlfahrtspflege..........

E
ChinesischeTtadtc. deren Beschießung durch

englische Kriegsschiffe ........

D
Defizit des Rechnungsjahres 1925

Tettenzahl

19

19

2,5,28,
39

5, 9

6,29

11

7,18

5,21

21

20
5,21

1.36,
38

2,26

10

40

5,21

76-81

76-81

21-22

63-76

63-76

126
63-76

154-
155

39-40

127

ZZ2

143

143

5, 22. 46,
77, 225

18

22,8?

22,74,77,
190
91

91

48,82,145

156

28, 156

143
23, 156

4, 214

32, 73
176

35,57,62
76, 89

234

22. 44.
152

11.15,17,
18,20.25,
37,51,216
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Defizit des Rechnungsjahres 1926 ....

Tom zu Küln, Beihilfe zu dessen Unter.
Haltung ..............

Dunoer, Abo., dessen Eintritt als stell»«,
tietenbes Mitglied in den Provinzial.
ausschuß .............

G
Eberle, Abg., dessen Wahl zum stellver.

tretenden Vorsitzenden des Provinzial.
landtages .............

Ehrengabe an Beamte und Angestellte,
Gewährung einer solchen nach lang»
jähriger Provinzial-Dienstzeit.....

Eifel-Kompanie-N.-G.,Verhältnis derselben
zu dem Kreise Adenau als Erbauerin des
NürburgringZ...........

Eigene Einnahmen der Piovinzialuerwal.
tung ...............

Eingaben an den ProUinziallandtag, Ber<
zeichnis derselben .........

Einlummensteuernuflommen in den ein»
zelnen Provinzen.........

Einladung der Stadt Düsseldorf zum Besuch
der Städtischen Theater ......

Einladung der Stadt Duisburg zum Besuch
der Duisburg-Nnhioiter Häfen . . .

Eisenbahnlinie Nitburg-Irrel, Aufnahme
derselben in das Arbeitsbefchaffungspro.
gramm ..............

Eisenbahnlinie Irrel—Neucrburg, Auf»
nähme derselben in das Arbeitsbeschaf»
fuugsprogramm..........

Eisenbahnlinie Mors—Geldern, Wieder»
aufnähme der Bauarbeitenanderfelben

Eisenbahnlinien im «reise Nitburg, Bau
derselben .............

Eisenbahnlinien Ncuwicd—Selters und
Ncuwied—Wicdmllhle, Aufnahme der¬
selben in das Arbeitsbefchaffungspro.
gramm ..............

Eiscnbahnprojette im Rheinland, deren
Ausführung............

Eiscnbahnübergangc auf der Provinzial.
strahe Koblenz—Vingen, Beseitigung
derfelben .............

«eitenzahl

2,28

1,20,
28, 29,

30

3,7

6,29

5,29

20

6,29

7,29

W«

20,25,216

2, 31,

5,25

5, 36. 62.
165

57

4,144,165,
180, 184,
13ü, 186

31

6

6,82,113

22,74,77,
190

22, 190

144

22.74,77,
190

82, 190

27, 74,
190

23, 176

Epileptiker, Zunahme der Kranlen und
Steigerung der Kosten hierfür ....

Ergebnisse der Prooinzialucrwaltung, Be>
richt für das Rechnungsjahr 1925 . . .

Erholungskur für fchulpflichtigeWifoige»
zöglinge nach der Einlieferuug....

Eröffnung des Piovinziallandtages . . .

Erwerbslose, Beschäftigung beim Bau des
Nüiburgrings...........

— Bezahlung usw. derselben ......

— Schwarzarbeit derselben .......

Elwerbslosenfillsorge, besondere Berück¬
sichtigungder Nheinprovinz bei Gewäh¬
rung der zu Notstandsarbciten zur Bei¬
fügung stehenden Mittel......

— produktive, Höhe der Verzinsung und
Tilgung der aus derselben gegebenen
Darlehen.............

Erwerbslosigkeit, deren Folgen.....

— Zahl der Unterstützungsempfänger usw,

Erziehungsheime, Pioviuzial», Haushalts,
plan...............

Eupen, Malmcdh und St. Nith, Gewährung
des Rechts der Selbstbestimmung an die
Bevölkerung dieser Gebiete ......

Fachausschüsse des Piovinziallandtages,
deren Zusammensetzung .......

Fachschule für Wirtschaft und Verwaltung,
Erhöhung des Zuschusses ......

Fehlbetrag des Rechnungsjahres 1925 . .

- des Rechnungsjahres 1926 ......

Feuerversicherung für die mit Hilfe der
Provinzial-Feneiveificheiungsnnstaltund
der Landesbanl errichteten Gebäude .

Feuerversicherungsanstalt, Haushaltsplan
für die Berwaltungskosten.....

- Uebernahme der Bürgschaft für die Be¬
teiligung derselben an der Rheinischen
Wohnungsfürsoige-GeseNschllft ....

Finanzausgleich zwischen Reich, Ländern
und Gemeinden ..........

Seitenzahl

5,17

1

2,39

-2Z

19

3,40

2,33

13

10

10

-Z-V

17

83

23, 116

1

38, 219,
222

93, 106

53, 61

5, 10, 26,
225

10, 26

9, 25, 38,
46,53,61,

117
19,26,38,
46, 74

116

37

39-40

5, 199

11, 15, 17,
1», 20, 25,
«7, 51,216

20,25,216

35

90

35,57.62.
76, 89

24,33,37,
216
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Finanzielle und steueltwlitische Bevor¬
zugung des Ostens vor dem Westen . .

Finanzlage der Kommunen......

— der Provinzialuerwaltung......

Französische WeineinfuhrMwährung einer
Meistbegünstigung hierfür bei Abschluß
des Handelsuertrages mit Frankreich .

Flaucnlazarett bei der Arbeitsanstalt Brau»
weiler, Neubau eines solchen .....

Fursorgeerziehungsvercin Maria Been,
Kündigung des Mietuertrages bezüglich
der Anstalt Galthausen.......

Fürsorgeerziehung Minderjähriger, Haus»
haltspla».............

— Steigerung der Ausgaben......

— deren Durchführung (Anträge der K.
P. D.»Fiatlio»)..........

— Entlassungen ans derselbe» .....

— Uebelweisung uon uorschnlpflichtigen
Kindern ..............

— üeberweisungsgründe ........

Fiirsurgeheim für psychopathifcheMädchen
(Fürsurgezöglinge) .........

FUrsorgehcim Niederseßmar, Todesfall in
der Anstalt............

Fiirsorgeheime Mederseßmar und Gum-
mcrsbach, Einweisung von Zöglingen
in dieselben ............

Flirsorgepflichtuerurdnung, Außerkraf>
setznng derselben ..........

Fillsorgeziiglinge, deren Beanfsichtignng .

— Kosten der Beaufsichtigung deifelben .

— deren Unteibringnng in Priuatanstalten

Pflegesätze für die in Familienpflcge
untergebrachten ..........

— deren Unterbringung in Familien . .

— deren Ausbildung ..........

— deren Arbeitszeit in den Anstalten und
Entschädigung ...........

Seitenzahl

2».

2,20,
33

2,20

7,28

1

5.17

18

28, 29

5.17

5,7

5,16

7,17

12-13

16-1?

3 3l2MG

31.33,66,
73

11, 24,
216

20, 63,
216

5,28,44,5«,
72, »4, 87,
103, llll,

2U2

5.28.143

48, 82,
188

17,28,46,
49, 116

17,28,41,
46. 49

23,46.51,
116
50

42
50, 119

145

72, 112,
127, 133,
1»«, 137,
138,138,
185, 188

23. 71,
116, 132

23. 82

23. 28.
50,11«

50

51, 82,
116

49, 116,
124, 125,
132. 215
28, 49,

125, 132
41. 50,

120, 130

121, 128,
133

FUisorgczoglinge, schulpflichtige,Erholungs-
lur für dieselben nach der Vinlieferung
nnd Ferienbewilligung.......

— Abnahme der Zahl der geschlechtslranlen

— Selbstmorde bei denselben ......

^ Steigerung der Zahl uud Ausgaben hier»
für................

— Transport derselben durch uniformierte
Polizeibeamte ...........

— Einrichtung von paritätischen Anstalten
für dieselben............

— weibliche, Artikel in der Zeitschrift
„Wohlfahrtspflege" über die Ausbildung
derselben in den Anstalten.....

G

Gallhaujen, Kündigung des Mietuertrages
mit dem Füisoigcerzichungsveicin Maria
Veen bezüglich der dortigen Anstalt und
Benutzung derselben als Heil- und Pflege»
anstatt ..............

Geflügelzucht, deren Förderung und llnie,
stützuug ..............

Geisteskranke, Befchäftiguug derselbe« .

— weibliche, Errichtung einer Kolonie für
dieselbe« iu derNeitemühle in Weihen»
thnrm...............

— Zunahme derselben und Steigerung
der Ausgaben hierfür........

Gemeinde- und Kreisstrasicn, Ausbau und
Uebernahme Uon folchen durch die Pro»
vinzialuerwaltung.........

Gemeinde- und Kreiswcgelmu, Haushalts»
Plan über die Unterstützung desselben

— Nebeneinanderarbeiten der Behörde» .

Gemeinnütziger Wohnungsbau, Berbilli»
gung der Hypotheken zur Förderung des»
selben ..............

Gcmüsebauschulcn, Errichtung vo» solche»
in Fischenichund Düsseldorf .....

Geschiiftsbelicht der Landesbanl für 1926

Seitenzahl

5.17

7,28

13

20

25

35

7,40

13

58-60

83-86

11

95-96



73. RheinischerProvinziallandtag, Alphabetisches Sachregister,
XV

Geschäftsordnung des Provinzialaus-
schuffes, deren Aenderung . , - -

Geschäftsordnungsausfchutz des Provinzial-
landtages, dessen Zusammensetzung. .

Geschlechtstrantc Fürsurgezöglingc, Ab»
»ähnle der Iah!..........

Gesetz zur Bekämpfung von Schmutz und
Schund, Aufhebung desselben ... -

Gewerbliche Zweite, Haushaltsplan . . -

Gewerkschaften,deren Einfluß auf die Gesetz»
gebung und die Verwaltung ... -

Grenzgebiete der Provinz, Durchführung
der für diefe Gebiete lebenswichtigen
Veikehisfragen ..........

GrundstUllsaustausch zwischender Arbeits.
anstalt Billuweiler und dem Rhemisch»
WestfälischenElektrizitätswerk ....

Gummersbach uud Nicderseßmar, Einwei'
sung von Zöglingen in die dortigen Für.
sorgeheime ............

Handels- und Handwertslammcrn, deren
Einfluß auf die Verwaltungen....

Handelsvertrag mit Frankreich, Gewährung
einer Meistbegünstigung für die franzv»
fische Weineinfuhr .........

HandelsvertragsUerhandlungen, Wahrung
der Lebcnsbedinllungeii des rheinischen
Obst- und Gemüsebaues bei denselben

Händlcruieh, Einführung einer lOtägigen
Quarantäne für eingeführtes zur Be°
kämpfung der Viehseuchen .....

Hauil, Abg., dessen Eintritt in die Provinzial-
kommissionfür die Provinzial-Heil- uud
Pflcgecmstalten ..........

Hauptverwaltung, Haushaltsplan ....

Haushaltsplan der Provinz!alverwaltung
und Vorbericht hierzu.......

^ Aenderung des Entwurfs......

Haushaltsplan der Hauptverwaltung . .
^ über Ruhegehälter und Hinterbliebenen»

renten...............
-^ über Steuern und Uebelweisungen aus

Reichs, nnd Staatsmitteln .....

Veitenzahl

15

3,40

40

10

40-41

28-29

2,26

20

5,17

126

2,20,
33

12

5,13

37

19,37

7

8

37

5-31

31-32

'» «3?

35, 109

11?

71,189,
235

39,64,90

54

2. 5, 165,
180-

143

23, 71.
116, 132

37, 54

5,28,44,5«,
72, Z4, 87,
1N3, 11»,

202

75,92,97

23, 100

22

83

15,24,37,
62, 215
17, 18,
148, 215

83

83

15,18,19,
31, 214

Haushaltsplan der Vermögens» und
Schuldeuverwllltuug ........

— der Vermögens- und Schuldenverwal»
tnug, Aenderung desselben ......

— der Piovinzilllstillßenveiwaltung . . .

— über die Unterstützung zum Bau und
Betrieb von Kleinbahnen......

— über die Unterstützung des Gemeinde»
und Kreiswegebaues ........

— der Fülsoigeelziehung Minderjähriger

— der Provinzial-Vrziehungsheime . . .
— des Landesjugendamtes .......
- des Landesfüisoigewesens......

des Landesfüisoigewesens, Acndeiung
desselben .............
des Landesfüisoigewesens, Gewährung
von Beihilfen aus demfelben zur Deckung
der Kosten der Wohlfahrtspflege in den
Regierungsbezirken Aachen, Koblenzund
Trier...............
der Arbeitsanstalt Nrauweiler ....
der Arbeitsanstalt Vrauweiler, Erhöhung
des Titels IV, 1 der Ausgaben . . .
der Austllltsfürforge für bezirkshilfsbe»
dürftige Geisteskranke, Idiote, Epilep.
tiler, Taubstumme und Blinde . . .

der Kiüppelfürsoige

der Heil- und Pflegeanstalten, einschließ¬
lich der Kindeianstalt für feelifch Ab-
norme uud des Fürsorgeheimes für
pfychopathifche Mädchen Mrsorgezög-
linge)...............
der Orthopädischen PruUinzial'Kinder-
heilanstalt zu Süchtelu.......
der Fürsorge für Kriegsbeschädigte nnd
Kriegshinterblicbene .........
der Fürsorge für Kriegsbefchädigte uud
Kriegshinterbliebene, Uebertragbaileit
des Titels II, 4», und I, ......
der Fürforge für Kriegsbeschädigte und
Kriegshinterbliebene, Aenderung des¬
selben ..............
des Landesarbeits» nnd Nerufsamtes
des Provinzialinstituts für Arbeits» und
Nerufsforschung ..........
über das Hebammenwefen .....
der Taubstummenanstalten <Schulen> .
des Tanbstummenheimes Vustirchen .
über das Blindenwefen.......
über die landwirtschaftlichen Angelegen¬
heiten ..............

des Rittergutes Desdorf......
des Provinzialgutes Vylcrward . . .
der Prouinzialdomäne Lammersdors .
über die Aiehfeuchenentschadigung
der ProvinzillNehranstalten für Weinbau,
Obstbau und Landwirtschaft .....

Seitenzahl

37

37

35

35

35

16

19
18
11

11

2,27
21

6.21

18

19

18

19

23

5,23

6,23

8
11
10
11
11

11

13
23
23
13

13

31-32

9-11

11

11

12-13

13
13
14

31-32

iM

14

14-15

15

18, 26,
214

17, 18,
214

16, 26,
211

211

16.27.47,
211

17,28,46,
49, 116

116
28, 141
17, 28,

148

17. 148

5,32,179
156

77, 156

17. 28,
142

17, 28.
143

16-17! 28,145

17

17-18

18

143

28. 61,
160

23. 160

77, 160
83

18-19 > 83
19-20 28, 91
20-21! 90

21 90
21-22 91

22
22—23

23
23

24

29,39,61,
66, 91

99
166
165
100

102
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Haushaltsplan für die Förderung von
Kunst und Wissenschaft .......

— für die Förderung von Kunst» und
Wissenschaft,Aufteilung der unter Titel
V, 1 vorgesehenen Mittel......

— für die Förderung von Kunst und Wissen»
schaft. Uebeiweisung von 150000 RM.
für Kinderspeisung aus diesem Haus»
haltsplan.............

— der Provinzialmuseen........
— der Hochbauabteilung ........
— für gewerbliche Zwecke .......
— Verschiedenes ...........

— Verschiedenes, Erhöhung des Zuschusses
an die Fachschulefür Wirtschaft und Bei«
Wallung .............

— Verschiedenes, Einsetzung von 150000
NM. für Kinderspeisung in denselben

— Außerordentlicher Haushalt.....
— Außerordentlicher Haushalt, Einsetzung

von 500000 RM, für Kinderspeisuug iu
denselben .............

— für die Besoldungen und auderen per«
sonlichen Ausgaben der Provinzialbe«
amten bei der Landesversicheiuugsaustalt
Nheinprovinz............

— für die Beiwllltuugstosten des Genossen»
fchaftsvorstandes der Rheinischen land»
wirtschaftlichenBerufsgenossenschaft . .

— für die Verwaltuugslosten der Proviuzilll»
Feuerveisicherungsllnstlllt der Rhein»
Provinz ..............

— für die Berwaltungsiosten der Landes»
dank der Nheinprovinz ........

— für die Berwaltungskosten der Provinzial»
Lebensveisicherungsanstalt der Rheiu»
Provinz ..............

Hausordnung für die Arbeitsanstalt Brau»
Weiler ..............

Hausvurstcherzulagen, Wiedereinführung
derfelben bei den Provinzilll»Vrziehungs>
Heimen ..............

Hauszinssteuer, Aufkommenuud Verteilung
derfelben .............

— deren restlofeVerwendung zur Förderung
des Wohnungsbaues ........

Hebammenlehranstalt Elberfeld, Ueber»
ficht über die Erweiteruug der Anstalt und
der entstandenen Kosten ......

Hcbammenwefen. Haushaltsplan ....

Hefewein, Aenderung des Weingesehes . .

Heil» undPflegeanstaltNedburg-Hau. Bau
eines Hauses für ansteckende Krankheiten

— höhere OrtsUafseneinstufung .....

Teltenzahl

" «2
3 3°

10

10

10
10
18
10
33

2,33

5,33

3L

6,31

10

10

10

8

10

5,21

30

16

11

21,34

18
30

WZ

24-25 20,31,42,
89

109-
126

25
25-28
28-29

29

29-31

63-76

19-20

55-58
4

31,42,71,
89

89
90
142

39,64,90
18, 30,

199

5, 199

22,42,63,
199

20, 214

77, 199

89

87

90

83

90

23, 156

196

31, 126

110, 116

91

28, 91

56,156,
202

142
36. 196

Heil- und Pflegcanstalt Vunn, Schaffung
einwandfreier Arbeilsräume in der An»
stalt, Modernisierung usw. der Anstalt

Heil- und Pflegeanstalt Oalthaufen, Kim»
digung des Mietvertrages mit dem Für»
surgeerziehungsverein Maria Veen be»
züglich dieser Anstalt ........

Heil- und Pflegeanstalten, Beschäftigung
der Geisteskranken .........

— Eintritt des Abgeordneten Hauck in die
Provinzialkommiffion für diefe Anstalten

— Haushaltsplan ...........

Hirschhorn, Lllndesbaurat, dessen Versetzung
in den Ruhestand ..........

Hochbauabteilung, Haushaltsplan ....

Hllchfchule, technische, in Aachen. Neein»
trächtiguug derselben durch die beab»
sichtigte Einrichtung technischer Fakul»
täten an der Universität in Münster . .

— Gewährung von Beihilfe« an die Stu»
dentenwohlfllhrtseinrichtungen ....

Huchwaffcrfchutzmaßnahmen, Unterstützung
von solchen ............

Höhere private Schulen. Infchüffe des
Staates..............

Dr. Huld, Abg., dessen Eintritt als Mitglied
in den Provinzialausschuß ......

Hypotheken. Berbilliguug derselben zur
Förderung des gemeinnützigen Woh°
nnngsbaues ............

Hhpothelarlrcditc, Zuführung von solchen
an die mittlere und kleine Industrie . .

s
Industrie, mittlere und kleine, Behebung

der Kreditnot bei derselben.....

Industriegebiet, westliches. Rationalisierung
und Zusammenlegung von Betrieben in
demselben .............

Inruhestandverfetzung des Landesbaurats
Hirschhorn .............

Invaliden- und Angestelltcnverficherung,
Herabsetzung der Altersgrenze ....

3
Iahresrechnungen, Entlastung von solchen .

Nr. Iarres, Abg., dessen Wahl zum Vor»
sitzenden des Provinziallandtages . .

Seitenzahl

7.18 -

7,28 -

18 16-17

16 35-36

18 25-28

2,10 -

15 46

15 106-
108

7 —

4.70 —

4.6.9 —

4.6,9 —

2,5,
28.39

16 35-36

28, 39 -

28 156-
157

1 —

LLG

48, 82,
145

188

49,145,
146,147

22
28,145

109

142

5, 21, 31.
35.88

21.29.35.
109

2, 20, 30.
108

32

82

47,82,84,
85,86,234

22, 77,87

22.77,8?

5,22,46,
77, 225

109

22. 225

165

2
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Iugendherbelgsnetz, dessen Ausbau . . .

- Berücksichtigungdes Belgischen Landes,
des Siegwls, des Westeiwaldes und des
Hunsrücks beim.Ausbau desselben . .

Iugendherbcrgswcsen, Erhöhung der Bei»
Hilfe für den Ausbairdcssclben ....

- Herabsetzungder Ausgaben hierfür, evtl.
ehrenamtliche oder unentgeltliche Durch»
sührung desselben .........

I»gcndlicheWanderelHmsu'.gefüi.'llrbeits>
und mittellose ..........

s
Kartuffelbllustclle, rheinische, Unterstützung

derselben durch die Provinzialverwaltung

Katholische Kirche in Stoppenberg, deren
Beschädigung im Jahre 1921 ....

Kindelllnstlllt fiir seelisch Abnorme, Hans
haltsplan.............

KwderhcilanstaN, orthopädische, zu Such-
teln, Nestimmnngen über die Aufnahme
in dieselbe, sowie über die Verwaltung,
Leitung und Beaufsichtigung dieser An»
stalt ...............

Kinderheim, proletarisches, in Remscheid,Be»
willigung von 5000 RM. zum Ausbau
desselben .............

Kinderspeisung, Einstellung von 1500N0RM.
hierfür in den Haushaltsplan „Verschie¬
denes" ..............

^ Einstellung von 500000 NM. hierfür in
den „Außerordentlichen Haushalt" . .

" Uebelweisung von 150000 RM. hierfür
aus dem Haushaltsplan für die Förde¬
rung von Kunst und Wissenschaft . .

Kleinbahnen, Haushaltsplan über die Un¬
terstützung zum Bau und Betrieb vou
solchen ..............

Klcinwinzcr, Niederschlagungder denselben
gewährten Kredite .........

Kölner Dom, Beihilfe zu dessenUnterhaltung

Kommunen, deren schlechte Finanzlage .

Konzentration der öffentlichen Verwaltungen
in Berlin.............

Eeitenzahl

5.18

5,18

19

18

19

6,27

5,33

0,31

10

35

7,14,
34

Z>2

52-55 21,28,35,
57,61,62,

141

29, 35.
141

52-55 23,141

57,61,62

61-63

109-
126

76-81

11

17,28,35,
42, 149

39.65,67

89

145

143

77. 183

22,42,63,
199

77, 199

89

211

82, 95,
103, 202
2, 31, 89

11,24,216

!11,37, 66

Körperschaftssteuer, Höhe der Ueberwei-
snngen ..............

Kraftfahrzeugsteucr, deren Verteilung .

— Höhe der Ueberweisnngen .....

Kraftwagen, Höchstbelastunguud Vereisung
derselben .............

Kranken- und AngestelltenUersichcrung,
freiwillige, Beit' agszufchüffefür die Ar¬
beiter und Angestellten der Piovinzial¬
verwaltung ............

Krawinlcl, Abgeordneter, übernimmt den
Altersvoisitz ............

Kredite, Niederschlagung der den Klein»
Winzern gewährten .........

Kreditnot der Landwirtschaft......

— in der mittleren und kleinen rhei¬
nischen Industrie ..........

Kreis Adcnau, Gewährung eines weiteren
Darlehns an denselben zum Bau des
Nürbuigrings...........

Kreis Vitburg, Bau von Eisenbahnlinien
in diesem Kreise..........

Kriegsbeschädigte, Ausiedlung derselben .

Kriegsbeschädigte und Kricgshinterbliebcne
Haushaltsplan ...........

— Aenderung des Hanshaltsplanes für die¬
selben ..............

— Uebertragbaileit des Titels II, <w und d
im Haushalt d»r Fürsorge für diefelben

KlUPPcl,Bestimmungen über die Aufnahme,
Entlassung uud Kostentragung der unter»
zubriugeudcu ...........

Kruppelfiils«rge, Haushaltsplan ....

Kulturelle Belange der Provinz ....

Kunst und Wissenschaft, Haushaltsplanfür
die Förderung...........

— Aufteilung der im Haushaltsplan zur
Förderung derselbenvorgesehenenMittel

Seitenzahl

Z3Z
HZ

bei
Anlagen

37 5

37 -

37 5

2,14 -

6.30
!

1

:2.«

215

13,19.26,
152, 204,

215
16. 19

- 27. 107

77. 196

?, 14,
34

2,7,
8,11

4,6,9

21, 37

6,29

23

6,23

5,23

19 !76-81

17-18

19

10

10

15

24-25

109-
126

82,95.
103, 202

29,56,68,
82,83,84

22,77. 8?

39, 74.
152, 204,
218, 230

22,74.77,
190

160, 162

28, 61,
160

77. 160

23, 160

143

17, 28,
143

20. 89

20,31,42,
89

31.42,71,
89
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T
Landarbeit«, Ansiedlung von solchen in den

Ostprovinzen ...........

Landesamtmiinner, Besetzung der für die»
seiden in GruppeXI voigesehenenStellen

Landesarbeits- und Nerufsamt, Haus»
hllltsplllN.............

— dessen Loslüsung uon der Provinz«!'
Verwaltung und Einrichtung als selb»
ständige Reichsbehürde .......

Landesarbeitsgerichte, Einrichtung von
solchen ..............

Landesoanl, Aenderung der Satzung . .

— Erhöhung des Stammkapitals ....

— Geschäftsbericht derselben für 1926 . .

— Haushaltsplan für die Berwaltungs»
kosten ...............

— deren Reingewinn.........

— Verwendung der von derselben zur
Förderung des Wohnungsbaues bereit¬
gestellten Mittel..........

- Berbilligung der von dieser ausge°
liehenen Hypotheken zur Förderung des
gemeinnützigen Wohnungsbaues . . .

— Verbilliguug des landwirtschaftlichen
Nealkredits ............

— Iuführuug uon Hypothekartrediten an
die mittlere und kleine Industrie . . .

— Iuwcchl von weiteren Vertretern der
Landwirtschaft in den Berwaltungsrat
derselben .............

Landesbaurat Hirschhorn, dessen Bei»
setzung in den Ruhestand ......

Landesfürsorgewesen, Aufhebung des Mi»
nisteiillltarifs ...........

— Gewährung von Beihilfen aus dem
Haushaltsplan für dasselbe zur Deckung
der Kosten der Wohlfahrtspflege in den
Regierungsbezirken Aachen, Koblenz
und Trier.............

— Haushaltsplan ...........

— Aenderung des Haushaltsplanes . . .

Landesjugendamt, Haushaltsplan ....

Seitenzahl
u

ZZ»

25 - 178

20, 31 - 36,43,62,
196

8 18 83

- - 13, 71

5,26 - 22, 165

8 45 35,84

8 44 26,35,83
- - 23

8 — 83

— - 26

9 105-
106'

31,47.86

7,40 - 47,82,84,
85. 86,

234

2.7,
8,11

- 29,56,68,
82,83,84

4,6,9 22,77,87

85

16 35-36 109

- - 17, 148

2,27 _ 5,32,179

11 14 17, 28,
148

11 31-32 17, 148

18 13 28, 141

Landesjugendamt, seine Tätigkeit ....

Landeslulturprojelte, Unterstützung von
solchen ..............

Landesvlanungsverbiinde, gesetzliche Rege»
lung derselben ...........

Lcmdesriite Westcrmnnn und Nr. Schell¬
mann, deren Wiederwahl......

Landesratsstelle, Einsparung einer solchen

Landesversichcrungsanstalt, Haushaltsplan
für die Berwaltungskosten .....

Landgemeindcurdnung, rheinische, baldiger
Abschluß der Reform ........

Landkreise in den Regierungsbezirken
Aachen, Trier uud Kobleuz, Zurveifü»
gungstellung vou Mitteln zur Beseitigung
der in diefen Kreisen durch die Besatzung
und Abtrennung bedingten wirtschaft«
lichen Notlage ...........

Landwirtschaft, Aufwendungeu der Pro°
uinzialverwaltung hierfür......

— deren Lage ............

— deren Notlage ...........

— Iuwahl von weiteren Vertretern der»
selben in den Berwaltungsrat der Lau»
desbank ..............

Landwirtschaftliche Angelegenheiten, Haus»
hllltsplllU.............

Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft,
Haushaltsplan für die Berwaltungs.
kosten des Genossenschaftsvorstandes. .

— deren Unfallueihütungsvoischriften . .

Landwirtschaftliche Flächen bei den Pro»
vinzilllllnstlllten, Größe derselben usw. .

Landwirtschaftliche Schulen, Errichtung
von solchen in Bllumholder und Much

Landwirtschaftlicher Neallredit, Beibilli»
gung desselben ..........

LandwirtschafMammer der Rheinprovinz,
Antrag derselben, betr. Anstellung eines
Obstblluwllnderlehicrs .......

— Höhe der Berwaltungskosten ....

Seitenzahl

LZ"

6.11

16

10

2,26

2,27

2.7.
8,11

11

10

5,20

13

2,7,
8.11

2,12

91

36-37

^ «»

22

95-96

35, 141

2, 30,36,
61,78,92

13

43, 110

110

89

3, 5, 32,
38. 176

5.32,179

39, 64

8, 29, 39,
56,64,66,

67, 75
5, 8, 29,

34,66,67,
75,84,91

85

29,39,61,
66, 91

87

56

23, 42,
143

30, 101

29,56,68,
82,83,84

5, 92, 97

38,ß5,ee,
e3,?5,»5,
«?, «u»
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Landwiltschllftstamm« der Rheinprovinz,
Kontrolle über die bewilligten Gelder

- Gehalt und Aufwandsentschädigung des
Borsitzenden ............

- Vorwürfe gegen den Vorsitzendender«
selben ..............

Lastkraftwagen, Höchstbelastung und Ve»
reifung derselben ..........

Lebensversichcrungsllnstlllt.Haushaltsplllu
für die Berwaltuugskosteu .....

Lehranstalten für Weinbau, Obstbau «nd
Landwirtschaft, Haushaltsplan . . .

Lehrlingshcime, Errichtung von solchen
durch die Piovinzialverwaltung . . .

Nr. Limbourg, Zurückweisung der gegen
diesen Abgeordneten erhobenen Vor»
würfe...............

Luxemtmrga.iina.er, Lindemug deren Not

m
Malmeoh, Eupen und St. Nith, Gewährung

des Rechts der Selbstbestimmung an die
Bevölkerung dieser Gebiete .....

Maria Vccn, Fürsoigeeiziehungsverein,
Kündigung des mit diesem Verein bezgl,
der Austalt Gallhausen abgeschlossenen
Mietvertiages...........

Meliorationsarbeiten, Ausführung von
solchen zur Hebung der Notlage der Land»
wirtschaft .............

Mitglieder des Provinziallandtagcs, Fest¬
stellung der bei der Tagung anwesenden

«ettenzahl

am Erscheinen verhinderte

Mürs—Geldern, Wiederaufnahme der
Bauarbeiten an dieser Eisenbahnlinie ,

Moste, deren Entschleimung bei den Wein»
baulehianstalten ..........

Museen, Piobinzial<, Haushaltsplan. . .

Musittiitigtcit, nebenberufliche, der Pro»
uinzilllbeamten und «Angestellten , . .

n
Namentliche Abstimmungen ......

Natursteine der Eteinindustric im besetzten
Gebiete, Verwendung von solchenzum
Bau von öffentlichen Gebäuden usw.

2,14

10

13

5,27

7,28

2,11

1

1

20

2.14

IN

20,31

31, 37

36

24

25

IM

40,65.70,
75, 93

38, «5, 6»,
75, «5, »7,

20»

3», «7, «S,
95, »8,210

27, 107

90

102

41

58, 76

22, 32,
179

37

48, 82,
188

5, 91

3

4

144

5, 105

90

151. 198

201, 225.
226, 230

- >110, 214

Rettemühle in Weißenthurm, Erwerbung
derselben und Errichtung einer Kolonie
für weibliche Geisteskranke .....

Niedersetzn«! und Gummersbach, Ein»
Weisung von Fürsorgezoglingen in die
dortigen Fürsorgeheime .......

Niederscßmar, Todesfall indem dortigen
Fürsorgeheim ...........

Niers, Bewilligung einer Beihilfe zur Ver¬
besserung der Vorflutverhältuiffe . . .

Niersgcsctz, Begutachtung des Entwurfs .

— Vermeidung einer weiteren Verzöge¬
rung in der Berabschieduug des Gesetzes

Notlage der Landwirtschaft ......

Seitenzahl

der sogenannten Luxemburggänger . .

verschiedener Landkreise in den Re¬
gierungsbezirken Aachen, Koblenz und
Trier, Zurverfügungstellung vonMitteln
zur Beseitigung derselben ......

der Winzer

Notstandsarbciten in der Rheinprovinz . .

Notstandsarbciter, deicn Entlohnung . .

Niirburgring, Bedingungen für die Gewäh¬
rung des Darlehns zum Bau desfelbeu

— Beschäftigung der Erwerbslosen beim
Bau desselben ...........

— Beschuldigungen gegen eine dort be¬
schäftigte Pcrfon ..........

Gewährung eines weiteren Varlehns
zum Bau desfelbeu.........

Verhältnis des Kreises Adennu als Er-
bauen» des Rings zu der Eifel-Kom-
pagnie»A°G ............

O
oberdölstcr, Abg,, Nicderlegnng des Amtes

als stellvertretendes Mitglied des Pro-
vinzialausschusses ..........

Obstbauwandcrlehrcr, Antrag der Land-
wirlschaftskllmmei auf Anstellung eines
solchen ..............

« uZ

20

5,17

28, 29

6,24

,6,7,23

6,23

2,7,
8,11

5,27

2,27

6,13

2.39

58-60

21, 37

153-
154

133-
153

! 2.12

133-
153

87

35.144

23, 71,
116, 132

72, 112,
127, 133,
138, 137,
18», 13»

23,30,36,
167

23,30,36,
82, 167

23, 167

5, 8, 29,
34,66,67,
75,84,91
22, 32,

179

5,32,179

2,23,29,5S,
72,»4,»7,
102, 1>l»,
174, 2Ü5

5. 10. 26.
225
39

57. 221,
223

38, 219,
222

57.74,77,
219, 222,

224

39. 74,
152, 204,
218, 230

57

5. 92. 9?
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Obst- und Gemüsebau, Förderung desselben

— Schaffung von Verkaufseinrichtungen
fül denselben usw ..........

— Währung der Lebensbediugungen des«
selben bei zntunftigen ,tzaudelsveitrags
uerbnndlnngen ...........

llr. Olbertz, Geheimrat, früherer Alters«
Präsident des Provinziallandtages, Nach¬
ruf ................

Orthopädische Kinderheilanstalt zu 2i!ch-
tclü, Bestimmungen über die Aufnähn«
in dieselbe, sowie über die Verwaltung,
Leitung und Bennfsichtiguug dieser An«
statt ...............

— Hausballsplan ...........

Ortsllasscn-Mnstufnng, der Anstalt Bed-
bürg—Hau ...........

OrtMhne, Erhöhung derselben . . .

Ostbrouinzcn, Ansicdlung von rheinischen
Bauerusöhnen uud Landarbeüern . .

P
Paritätische Anstalten für Fürsurgezög»

liuge ...............

Dr. Pattberg, Abgeordneter, Niederleguug
des Anitas als Mitglied des Probinzial-
ansschnsses ............

Pcrsonalnusgaben im Jahre 1914 n. 1927

Personalpolitit in der Nheinprovinz

Pflegerlöhne, Erhöhung derselben. .

PflegesäKe, Erhöhung derselben in den
Anstalten ...........

Piiuata»stalten, Erhöhung der Pflegesätze

— Unterbringung von Fürforgezögliugen
uud fonstigcn Pfleglingen in dieselben

Privatschulc»,hühere,Zuschüssedes Staates

Proletarisches .Kinderheimin Nemscheid,
Bewilligung uun 5000 RM. zmn Aus¬
bau desselben ...........

Provinzinlanstaltcn, Einkauf des Viehs
bei deu Viehhändlern .......

Grüße der landwirtschaftlichen Flachen
bei denselben .........

Seitenzahl

2,34

3!

ZU
5,30,

209

6,34,36 - 23, 209

12 - 75,92,97

1 - 4

19 76-81 143

19 17 143

30 4 36, 196

5,36 - 22, 214

5,25 — 22, 64,
173

- - 41

7 — 82

28 96-
105

165

43

- - 17

— - 17, 215

- - 17

7, 17
-

51, 82,
116
31

6, 27 - 77, 183

20 4 144

5, 20 - 23, 42,
143

Pruvinzialanstaltcn und Privatanftalte»,
Besichtigung derselben durch Abgeord«
uete ...............

Provinzialausschufl, Aeuderung der Ge¬
schäftsordnung für denselben ....

— Niederlegung des Amtes als stelluer»
tretendes Mitglied durch den Abgeord¬
neten Oberdöister .........

— Eintritt des Abgeordneten Dunder als
stelluertretcudes Mitglied......

— Niederlegung des Amtes als Mitglied
durch deu Abgeordneten I)r, Pattberg

— Eintritt des Abgeordneten Dr. Hold
als Mitglied............

— Wahlordnung für denfelbeu.....

Pruuinzialdomänc Lammersourf, Haus-
haltsplau.............

Provinzial-Erziehungsheime, Wieder¬
einführung der Hausuoistcherzulage .

Provinzialgut Bhlerward, Haushaltsplau
— dcffeu Viehbestand .........

Prouinzilllinstitut für Arbeits- und Berufs-
forschung, Haushaltsplan ......

Prooinzialtommission für die Prouinzial-
Heil- und Pflegeanstaltcn, Eintritt des
Abgeordneten Hancl in diefelbe anstelle
des ausgeschiedenen Abgeordneten Or>
l°PP ...............

Provinziallandtag, dessen Eröffnung . .
— Abgeordneter Nrawinkel übernimmt als

Alterspräsident deu Vorsitz ......
— Beschlußfähigkeit desselben .....
— Beschlnßnnsähigkeit desselben ....
— am Erscheinen verhinderte Abgeordnete
— Zusammensetzung des Aeltestenrates .
— Zusammensetzung der Ausschüsse . . .
— Wahl der Beisitzer.........
— Wahl des Borsitzeuden .......
— Wahl der stellvertretenden Vorsitzenden
— Schluß ..............

Prouinzialmusce», Aufrechtcrhaltuug der
Verbindung mit den örtlichen Heimat¬
museen, Vernnstaltuug von Wander-
cmsstelluugen usw ..........

— Haushaltsplan...........

Pruuinzialmuscum Vonn.Herausgabe eines
Hestes anläßlich des 50 fahrigen Be¬
stehens desselben ..........

Provinzilllstraßc Vonn-Godcsbcrg, Be¬
seitigung eines G.'fahrenpunktes mif
derfelben .............

Prouinzialstraße Koblenz—Bingcn, Nc-
feiligung der Eifenbahnübergange. . .

Seitenzahl

15

1

1

7

7
15

23

30

23

1
1

19, 28
1
3

3, 40
1
1
1

40

10
10

5, 25

ZZ

40-41

41

23

4

22-23

18-19

25

137, 138

35, 109

4

4

82

35, 109

165

196

116
166

83

1

3
3

149, 186
4
6
6
4
3
3

236

90
90

7b

23, 176
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Provinzialstraßc Mcttmann-Elbcrfeld.
Beseitigung der gefährlichen Kurveu auf
derselben .............

Provinzilllstlahen, Fortgang des Ausbaues
derselben .............

— Pflasterung derselbe,, iu Ortslagen, so¬
weit noch Schotterdeckenvorhanden sind

Provinzialstrahenbau, Aufnahme einer An-
leihe für diefen Zweck........

— im Bezirk des Landesbauamts Prüm

Provinzilllstlaszcnnch, defseu Grüße . . .

Prouinzialstlaßenoerwaltung, Haushalts¬
plan ...............

Prouinzialumlagc, de>en Höhe.....

Prouinzial-Wohlfahrtsamt, Errichtung
eines solchen als Kontrollorgan und Ne-
schwerdeinstanz ...........

V
Quarantäne, Einführung einer 10 tägigen

für eingeführtes Händlervieh zur Be¬
kämpfung der Viehseuche» .....

R
Nationalisierung uud Zusanunenlegnng

von Netlieben im westlichen Industrie¬
gebiet ..............

Räumung des besetzten Gebietes ....

Realtredit, landwirtschaftlicher, Verbi!-
ligung desselben ..........

Rechnungen, Entlastuug von solchen . , .

Nededauel, Beschränkn»«,derselben . . .

Regiebetriebe der Verwaltungen . . . ,

Rcichsbalmliuic Mürs-Gcldcrn, Wieder¬
aufnahme der Vauarbeiten.....

Neichsbcsoldungsoldnung,derenAendciung

Reichseintummen- und Külpcrschafts-
steucr, Höhe der Ueberweifungen . .

Remscheid. Bewilligung von 5000 RM.
zum Ausbau des dortigen proletarischen
Kinderhlims............

«litenzahl

25

5, 25

5, 35,
36

81-82

32-34

35

37

5, 29

5, 13

2.5.
28, 39

2, ?.
8, 11

28

4. 21

9-11

156-
157

29

6, 30

37

6, 27 ,

35

26,27,35,
47, 176

23, 176,
211

2, 10, 23,
26,27,38,
65, 211,

217
75

16

16, 26,
211

15,36,37,
63, 216,

217

22, 193

23, 100

5, 22, 46,
77, 225
1, 33, 36,
44, 60

29,56,68,
82,83,84

165

7,23,116,
156, 188

55

144

48,77,
196

15, 18

77, 183

Rhein-Mainischer Verband sUr Rolls»
bildung in Frankfurt a,/M., Antrag
desfelben auf Bewilligung einer Bei»
Hilfe ...............

Rheinisch-Westfälisches Meltlizitätswert,
Austansch von Grundstücken mit der
Arbeitsanstalt Brauweiler......

Rheinische Heimatblätter, Rheinische Bei-
lagsgesellschllftm. b. H., in Koblenz, An¬
trag auf Bewilligung eines Zuschusses ,

Rheinische Lnndgcmcindcordnung, baldiger
Abschluß der Reform ......! .

Rheinische Wohnungsfiiisorgcgescllschaft,
Kritik an derselben.........

^ Uebernahme der Bürgschaft für die Be¬
teiligung der Piovinzial-Feueroer-
sicherungsanstalt an derselben ....

Rheinisches Ingcndhcrbcrgsnetz, dessen
Ausbau ..............

Rittergut Dcsdorf. Haushaltsplan ....

Ruhegehälter und Hinterbliebenenrenten,
Haushaltsplan ...........

Ruhcgchaltslassc der Kieistommnnalvei.
bände uud Stadtgemeinden, Abänderung
des § 2 der Satzungen.......

— der Landbürgermeistereien und Land»
gememde», Aexderung der Satzunge»

Ruhegehaltslassen, Höhe der Beiträge .

Ruhcgchllltsordnung, deren Umgestaltung

Ruhrprovinz, Schaffung einer solchen . .

Nuhrsicdlungsvcrbllnd, dessen Zusammen-
arbeiten mit der Prouiiizialverwaltung

— Klagen aus dessen Bezirk

S
Taatgcbict, dessen Rückgabean Deutschland

Dr. Saafzcn, Abgeordneter, dessen Wahl
zum stellvertretenden Vorsitzenden des
Provinzinllaudtages ........

Eaattortosfclstcllc der Landwirtschafts-
inmmer..............

Lt. «ith, Mnlmcdh und Enden. Ge-
währuug des Rechts der Selbstbestim.
mnng an die Bl'völkc'iung dieser Ge¬
biete ...............

«eitenzahl

Gt

2. 2?

20

28

126

2, 26 -

10

5.18

13

39-40

52-55

22

16 !48-50

16 51-52

6, 30

5. 182

143

165

3. 5, 32,
38, 176

57, 62

35,57 62,
76, 89

21,28,35,
57,61,62,

141
99

83

35. 114

35, 115

115, 116

48, 77,
196

14,32,34,
55,65,69,

237

14

14

1, 33, 36.
61

3?
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Satzung der Landesbanl, Aenderung der-
selben ..............

Satzungen der Ruhcgehaltstassc der Kreis»
lommunalverbände und Stadtgemein»
den, Abänderung des z 2 ......

— der Landbürgermeistereien und Land»
gemeinden, Aenderung derselben . , .

Sehschwache Kindel, Schaffung vouMu»
richtungen für solche ........

Seltctariatsbcamtcn der Provinzialver»
Wallung und der Prouinzial-Feueivei-
sichermigsanstalt, Antrag auf Besser-
stellung in ihrenBezügen und auf Schaf»
fung «eiterer Befürderuugsstellen ,

Selbstmorde bei den Fürforgezüglingen .

Selbstverwaltung und Staatsverwaltung

Sozialversicherung, Uebernahme desPflicht»
anteils für die Arbeiter und Angestellten
der Verwaltung auf die Provinz . .

Sch
vi». Echellnmnn, Landesrat.dessen Wieder»

Wahl ...............

Schluß des Provinziallandtages.....

Schmutz und Schund, Aufhebung des Ge°
setzes zur Velämpfung desselben. . .

Schmutz und Schundschriften, energisches
Vorgehen des Landesjugendamtes gegen
dieselben ..............

Schnellbahn Kittn—Dortmund, deren Aus»
führung ..............

Schuldenlast der Provinzialverwaltung .

Schwachsinnige, deren Zunahme und
Steigerung der Kosten hierfür ....

Schwarzarbeit der Erwerbslofen ....

St
Staatsverwaltung uud Selbstverwaltung

Stammkapital der Lnndesbanl, Erhöhung
desselben .............

Statut Zweites) füc den Piovinzialveiband.
Aenderung des z 4 ........

Steinindustrie im besetzten Gebiet, Unter»
slützung derselben durch Verwendung von
Natursteinen zum Bau von öffentlichen
Gebunden .............

Ieiteuzahl

8

8 45 35. 84

16 48-50 35. 114

16 51-52 35, 115

5, 11 - 23. 91

7, 31 - 36, 43,
48,62,82,
110, 196— - 72, 134

- - 12,34,66

6, 30 - 77, 196

16 36-37 43. 110

40 - 236

40 - 71, 189,
235

2,29, 5,28,42,
40 71, 188,

189, 236

— - 27

— — 18,19,20,
26, 213,

217

17" 53, 61

- - 12,34,66

8 44 26,35,83

15 42-43 35, 109

36 110, 214

Stellvertretende Vorsitzende des Provinzial»
landtages, deren Wahl.......

Steuerbedarf der Provinzialverwaltung.

Steuerlasten, deren Verteilung.....
- stärkere Heranziehung des Besitzes . .

Steuern und Ucberweisungen aus Reichs»
uud Staatsmitteln, Haushaltsplan . .

Steuerplllitische und finanzielle Bevor¬
zugung des Ostens vor dem Westen .

Stoppenbcrg, Beschädigung der dortigen
katholischenKiiche im Jahre 1921 . .

Straßen, Uebernahme von weiteren in die
Unterhaltung und Verwaltung des
Provinziawerbandes ........

Straßenbau, Aufnahme einer Anleihe Zur
Durchführung des Arbeitsbeschaffung^
Programms für denselben ......

Straßcnbnuplänc des Reichs n. Staates .

StlNßcnbliiltc zwischen BullaN und Als,
Bewillignug einer Beihilfe zu den
Kosten der Verbessliuug derselbe,: . .

Straßennetz der Provinzialuerwaltnng,
dessen Grüße ...........

Straßenuntcrhaltungslostcn, deren Bei»
Minderung ............

Straßenvcrwaltnng. Haushaltsplan. . .

Studentenwohlfahrtseinrichtungen bei den
Universitäten in Bonn und Köln uud der
Technischen Hochschulein Aachen, Ge«
Währung von Beihilfen.......

T
Tagesordnungen für die Sitzungen des

Provinziallandtages ........

Taubstummenanstalten lSchnlen), Haus»
haltsplau.............

Taubstummenhcim Vuslirchcn, Haushalts-
plau ...............

Technische Hochschule in Aachen uud Univer»
sitäten in Bonn uud itöln, Gewähruug
von Beihilfen an die Studeutenwohl-
fahrtseinrichtungen .........

— Beeinträchtigung derselben durch die be»
absichtigte Einrichtung technischerFakul¬
täten au der Universität in Münster
,,/W............... .

Seitenzahl

3°

WH.

1

37

37

5, 35,
36

1, 36,
38

2,14

35

15

10

11

15

2. 10

109-
126

83-86

32-34

154-
155

9-11

46

20-21

21

46

N«,K

15, 18,
215
37
37

15,18,19,
31, 214

31, 33,
66, 73

89

16,27,47,
176

2, 10, 23,
26,27,38,
61, 65,

211, 217
12, 22

4, 214

16

5, 26,
107

16. 26,
211

21,29,35,
109

7, 22, 78,
154,186

90

90

21.29,35,
109

5, 21, 31,
35. 88
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Todesfall in vom Fülforgeheim in Nieder-
seßmnr ..............

u
UnfallverhUtungsburschriften der land»

wirtschaftlichen Bcrufsgenossenschaft .

Ungarische Arbeiter, Verurteilung von
solchen durch ein Standgericht ....

Universitäten in Bonn und Köln, sowie
Technilche Hochschulein Aachen, Ge-
Währungvon Beihilfen an die Studenten
wohlfahitseiurichtungen.......

Unterstützungen, Bewilligung von solchen
an Beamte und Angestellte.....

V
Verjüngung des Beamtenstabes .....

Vertaufseinrichtungcn für den Obst- und
Gemüfebau nach holländifchem Muster

Nerlehrsfragen, Durchführung der für die
G cnzgebiete, insbefoudere für das
Wurm- und Tallirevier lebenswichtigen

Vermögen des Pruuinzialveibandes, Vor»
läge einer Aufstellung hierüber . . .

Vermögens- und Tchuldenverwoltung,
Haushaltsplan ...........

— Aenderung des Haushaltsplanes , . .

Verschiedenes, Haushaltsplan ......

- Einfetzuug von 150 000 RM, für Kinder»
fpeisung in diefeu Haushaltsplan , . ,

Verurteilung ungarischer Arbeiter dnrch
ein Standgericht ..........

Verwaltungsbcricht für das Nechnungsfahr
1925 ...............

Verwaltungsreform, deren Durchführung

Nerwaltungsrat der Landesbant, Zu»
wähl von weiteren Vernetern der Land»
wirtschaft zn demselben .......

Verzeichnis der au den Proviuziallaudtag
gelichteten Eingaben ........

Vieh, Einfichrung einer 10 tägigen Quaran¬
täne für eingeführtes zur Bekämpfung
der Viehseuchen ..........

Leitenzahl

ZK
!8. 29

6. 21

15

ZZ 3UZ

72, 112,
127, 132,
136, 137,
138, 139,
185, 188

6, 34,
36

2, 26

3?

37

33

16

31-32

29

33 ! -

6, 21

I, 20,
28, 29,

30

5. 13

56

77, 152

21,29,35,
109

42

43

23, 209

2, 5, 32,
165,180

56, 61

18. 26,
214,

17, 18,
214

18, 30,
199

22, 42,
63, 199

77. 152

83

3, 11, 13,
37, 54

85

4, 144,
165, 190,
194. 195,

196

23, 100

Viehhiindlerverein iu Grefrath, Antrag
wegen Einkaufs des Viehs für die
Provinzialanstalten .........

Viehscuchenentschiidigung,Haushaltsplan

Viehscuchcnentschädigungsabtctlung, Auf.
teilung derfelben..........

Völkerbund, dessen Stellung......

«oltsbildung, Nhein-Mainischer Verband
für Volksbildung in Frankfurt a.M..
Autlag auf Gewährung einer Beihilfe.

— deren Pflege ...........

Nultsbildungsarbcit in der Rheinprovinz,
Bewilliguug von 50 000 RM. für die-
felbe . . .W. . .".......

Nollsrechtsdaitei,"Bilduug diefer Partei
durch die Abgeordneten Pohl, Heil¬
mann und Wedershovcn......

Vorbcricht zu den Haushaltsplänen der
Piovinzialverwalwng........

Norlagenverzeichnis ..........

Vorsitzende, stellvertretende, des Pro-
vinzinllandtages, deren Wahl ....

Vorsitzender des Provinziallandtnges, des-
sen Wahl ............

Wahl des Vorsitzenden des Proviuzial-
laudtages .............

— der stellvertretenden Vorsitzenden . .
— dei Beisitzer des Provinziallandtaa.es .

Wahlordnung für den Provinzialansschnh.

Wahlpriifungsansschus; des Ploviuzialland-
tages, dessen Iusammenfetzung . . .

Waldbesitz in der Rheinpiooinz, Wieder»
Nutzbarmachungdesselben ......

Wanderer, jugendliche, Fürso'ge für ar»
beits» und mittellose........

Wnndererfilrsorge, gesetzliche Regelung
derselben .............

Wasscrvcrsorgnng in den ärmeren Teilen
der Provinz, Zurverfügungstellung er»
höhter Mittel zwecks Verbesserung der¬
selben ..............

WcgcbllU,^Beschlänkuug der Tätigkeit der
Provinzialneiwaltung auf diefem Ge¬
biete ...............

«««enzahl

8«Z
ZK

20 4

13 23

- -- -

2, 27 -

5, 27 -

3 -

37 5-31

1 1-3

1 -

1 -

1
1
1

-

15 41

3, 40

144

100

112

44

5, 182

20, 63,
182

22,42,63,
182

24, 215

4

3, 4

3

3
3. 4

4

35. 109

6

30

19 61-63 17/28,35.
j42. 149

18. 28

2, 12 -

4, 27

5, 30, 61,
63, 92

22. 165
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Wegebau und Wegeunterhaltung in de».
Grenzkreisen, besondere Berücksichtigung

Weine, Zuckerung derselben und Eut-
schleinning der Moste bei den Weiubau-
lehranstalten ............

Weinbau, Bereitstellung eines Betrages
für Zwecke desselben ........

Weinbau, Obstbau und Landwirtjchaft,
Haushaltsplan der Piouinzial-Lehr-
anstalten ..............

Weinbaulehinnstaltcn, Austausch der den
Winzern usw. gegebenen Analysen. .

— Iuckerung der Weine und Entschlei-
nnmss der Moste bei denselben ....

Weincinfuhr, französische, Gewährung
einer Meistbegünstigung hierfür bei
Abschluß des endgültigen Handelsver-
träges ..............

Weingesetz, dessen Aenderung bezügl. des
Hefeweins .............

Wescndunl'sche Gemäldesammlung, deren
Ausstellung in anderen Städten . . .

Westermann. Aandesrat, dessen Wieder»
wähl ...............

Westerwaldbrüchc-Alticngesellschllft.Ab»
bau der Beteiligung der Provinz . .

Wiederwahl der Landesräte Westermann
und Nr. Schellmann........

Winzer, Gerichtsverhandlung in Bern»
castel ...............

— Niederschlagung der den Kleinwinzern
gewährten Kredite.........

Winzeinot, Bereitstellung eines Betrages
zur Behebung derselben ......

Wirtschaft, deren Einfluß auf die Bei-
Wallungen ............

— stärkere Förderung der Wiederbelebung
derselben und Unterstützung der Opfer
derselben .............

WiltschajUiche Lage in der Rheinprovinz

Seitenzahl

5! «>2

OK 3«

2 ZU

— 32

2, 14 - 5, 105

l>. 13 8? 2, 22, 23,
L«, 72, »4,

37, 102,
14«, 202

13 24 102

2, 14 - 5, 105

2, 14 - 5, 105

2,20,
33

- 5, 29, 44,
56,72,97,
103, 110,

202

21, 34 - 56,156,
202

- - 9«

1L 36-37 43, 110

- - 55

16 36-37 43, 110

- - 75

7,14,
34

- 82, 95,
103, 202

6. 13 87 2,23,23,56,
72, 34, 37,
102, 148,
174, 205

- - 37, 44

2,5.
28, 39

- 5, 22, 46,
77, 225

— — 7, 25, 53

Wirtschaftliche Notlage in verschiedenen
Landkreisen der Regierungsbezirke
Aachen, Trier und Koblenz, Zurver«
füguugstellung Uou Mitteln zur Beseiti¬
gung derselben ...........

Wirtschaftliche Vereinigung, Austritt der
Abgeordneten Pohl, Herrmann und
Wedershouen aus dieser Fraktion . .

Wohlfahrtsamt der Provinz, Errichtung
eines solchen als Kontrollorgan und Ve»
schwerdeinstanz ...........

Wohlfahrtspflege, Artikel über die Aus¬
bildung der weiblichen Fürsorgezöglinge
in den Anstalten in dieser Zeitschrift .

— Ausgabe« der Gemeinden.....
— in den Regierungsbezirken Aachen, Kob¬

lenz nnd Trier, Gewährung von Bei¬
hilfen zur Deckungder Kosten derselben

— Steigerung der Ausgaben......

Wohnungen für Beamte und Angestellte der
Provinzialverwaltnng, Erstellung von
solchen ..............

Wohnungsbau, restlose Verwendung der
Hlluszinssteuer zur Förderung desselben

— gemeinnütziger, Verbilligung der Hypo¬
theken zur Förderung desselben . . .

— Verwendung der von der Landcsbank
bereitgestellten Mittel zur Förderung
desselben .............

Wohnungsfürsorgegesellschaft, Kritik an
derselben .............

Wuhnun«sflllsorge°Gesellschllft,Rheinischc,
Uebernahme der Bürgschaft für die
Beteiligung der Piovinzial-Feuerver-
ficherungsanstalt an derselben ....

Wohnungsnot, Beseitigung derselben. . .

Wurm- und Saarreuier, Durchführung
der für diese Reviere lebenswichtigen
Beilehrsfillgen ..........

)

gentllllisierungsbcstrebungcn, bei den
Reichs» und Staatsbehörden .....

Zuckerung der Weine bei den Weinbau-
lehranstlllten ............

Seitenzahl

O3

2. 27

5, 29

2, 27

16

7, 40

10

16

2, 26

2, 14

37-39

105-
106

38-40

5, 32,
179

6, 58, 60

22, 193

40, 130,
137
24

5.32,
179

17,28, 44

35.62,86

110, 116,

47,82,84,
85, 86,

234

31,47,86

57, 62

35,57.62,
76, 83

31,35,47,
61, 84,

110

2, 5. 32,
165,180

11,37.66

5. 105
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Geschäftsordnung des Provinzialaus-
schusses, deren Aenderung ....

Geschäftsordnunasausschus! des Piovinzial»
landtages, dessen Zusammensetzung . .

Geschlechtskranke FUrsorgezöglinge,Ab»
nahnie der Zahl..........

Gesetz zur Bekämpfung von Schmutz und
Schund, Aufhebung desselben ....

Gewerbliche Zwecke, Haushaltsplan . . .

Gewerkschaften, deren Einfluß auf die Gesetz¬
gebung und die Verwaltung ....

Grenzgebiete der Provinz, Durchführung
der für diese Gebiete lebenswichtigen
Berkehrsfragen ..........

GrundstUcksaustausch zwischender Arbeits»
llnstalt Brauweiler und dem Rheinisch»
WestfälischenElektrizitätswelk ....

Gummersbach und Niederscßmar, Vinwei.
sung von Zöglingen in die dortigen Für»
solgeheime ............

H
Handels- und Handwerkskammern, deren

Einfluß auf die Verwaltungen....

Handelsvertrag mit Frankreich, Gewährung
einer Meistbegünstigung für die franzö¬
sische Weineiufuhr .........

HllNdclsUertragsverhllndlungen, Währung
der Lebensbedingungeu des rheiuifchen
Obst» und Gemüsebaues bei denselben

Hiindlervich, Einführung einer lOtägigeu
Quarantäne für eingeführtes zur Be»
kämpfung der Viehseuchen .....

Hauch Abg,, dessen Eintritt iu die Piovinzial»
kommissionfür die Provinzial°Heil° und
Pflcgeanstalten ..........

Hauptverwaltung, Haushaltsplan ....

Hanshaltsplan der Provinz« alvcrwaltung
und Vorbericht hierzu.......

— Aendeiung des Entwurfs......

Haushaltsplan der Hauptverwaltung . .
— über Ruhegehälter uud Hiuterbliebenen»

lenteu...............
— über Steuern und Ueberweifungen aus

Reichs» und Staatsmittel» .....

Seitenzahl

15

3,40

40

10

2,26

20

5,17

2,20,
33

12

5,13

40-41

28-29

126

M

37

19,37

7

8

37

5-31

31-32

35, 109

117

71,189,
235

39,64,90

54

2. 5,165,
180

143

23, 71,
116, 132

37, 54

5,28,44,5«,
72, 94, 27,
1ll3, 110,

202

75,92,97

23, 100

22

83

15,24,37,
62, 215
17, 18,
148, 215

83

83

!15,18,19,
! 31. 214

Haushaltsplan der Vermögens» und
Schuldenverwaltuug ........

— der Vermögens» und Schuldenverwal«
tung, Aenderung desfelben......

— der PioUinzialstraßenveiwaltung , . .

— über die Unterstützung zum Bau und
Betrieb von Kleinbahnen......

— über die Unterstützung des Gemeinde»
und Kreiswegebaues ........

— der Fürsorgeerziehung Minderjähriger

— der Provinzilll»Erziehungsheime . . .
— des Landesjugendamtes .......
— des Landesfüiforgewesens ......

— des Lllndesfülsorgewesens, Aendeiung
desselben .............

— des Landesfüiforgewesens, Gewährung
von Beihilfen aus demselben zur Deckung
der Kosten der Wohlfahrtspflege in den
Regierungsbezirken Aachen, Koblenzund
Trier...............

— der Arbcitsllnstlllt Brauweiler ....
— der Arbeitsanstalt Brauweiler, Erhöhung

des Titels IV, 1 der Ausgaben . . .
— der AnstaltIfüisurge für bezirlshilfsbe»

dürftige Geisteskranke, Idiote, Gpilep»
tiler, Taubstumme und Blinde . . .

— der Krüppelfüisorge.........

— der Heil» und Pflegeanstalten, einschließ»
lich dei Kindelllnstalt für seelischAb»
norme uud des Fürsorgeheimes für
pfychopathische Mädchen (Fürforgezüg»
lingc)...............

— der Orthopädischen Proviuzial»Kinder°
Heilanstalt zu Süchtclu .......

— der Füisoige für Kriegsbeschädigte und
Kriegshinterbliebene .........

— der Fürsorge für Kriegsbeschädigte und
Kriegshinterbliebene, Uebeitiagbarleit
des Titels II, 4a und b......

— der Fürsorge für Kriegsbeschädigte und
Kriegshinterbliebene, Aendeiung des¬
selben ..............

— des Lllndesarbeits» und Berufsamtes
— des Provinzialinstituts für Arbeits« und

Berufsfoischung ..........
— übei das Hebllmmenwesen .....
— del Taubstummenanstalten «Schulen) .
— des Taubstummenheimes Euslirchen .
— über das Bandenwesen.......
— übei die landwirtschaftlichen Augelegen»

heilen ..............

— des Rittelgutes Desdorf......
— des Piovinzialgutes Bplerward . . .
— dei Pioviuzillldomäne Lnmmersdorf .
— übei die Viehseuchenentschädiguug
— dei Piovinziallehianstalteu für Weinbau,

Obstbau und Landwiltfchaft .....

Leltenzahl

"HZ

37

37

35

35

35

16

19
18
11

11

2,27
21

6.21

18

19

18

19

23

5,23

6,23

8
11
10
11
11

11

13
23
23
13

13

8

31-32

9-11

11

11

12-13

13
13
14

31-32

14

14-15

15

16-17

17

17-18

18

18-19
19-20
20-21

21
21-22

22

22
22-23

23
23

24

LZR

18. 26,
214

17, 18,
214

16, 26.
211

211

16.27.47,
211

17,28.46,
49, 116

116
28, 141
17, 28,

148

17. 148

5,32,179
156

77, 156

17. 28,
142

17, 28.
143

28, 145

143

28. 61,
160

23. 160

77, 160
83

83
28, 91

90
90
91

29,39,61,
66, 91

99
166
165
100

102
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Haushaltsplan für die Förderung von
Kunst und Wissenschaft .......

— für die Förderung von Kunst» und
Wissenschaft,Aufteilung der unter Tite!
V, 1 vorgesehenen Mittel......

— für die Förderung von Kunst und Wissen»
schuft, Ueberweisuug von 150000 RM.
für Kindelspeisung aus diesem Haus¬
haltsplan .............

— der Provinzialmuseen........
— der Hochbauabteilung ........
— für gewerbliche Zwecke .......
— Verschiedenes ...........

— Verschiedenes, Erhöhung des Zuschusses
an die Fachschulefür Wirtschaft uud Ber«
waltung .............

— Verschiedenes, Einsehung von 150000
NM. für Kindeispeisung in denselben

— Außerordentlicher Haushalt . . .
— Außerordentlicher Haushalt, Einsetzung

von 500000 RM. für Kindelspeifung in
denselben .............

— für die Besoldungen und anderen Per»
sönlichen Ausgaben del Provinzialbe»
amten bei der Landesversicherungsaustalt
Rheinprovinz.........

— für die Verwllltungskosten des Genossen»
schaftsvurstandes der Rheinischen land¬
wirtschaftlichenBeiufsgenossenschaft . .

— für die Berwaltungskosten der Provinz«!»
Feueiveisicheiungsanstalt der Rhein»
Provinz ..............

— für die Berwaltungskosten der Landes»
bllnl der Rheinprovinz........

— für die Veiwaltungslosten der Provinzial»
Lebensverficherungsanstalt der Rhein»
Provinz ..............

Hausordnung für die Arbeitsanstalt Vrau»
Weiler ..............

Hausvolsteherzulagen, Wiedereinführung
derselben bei den Piovinzial.Vrziehungs»
Heimen ..............

Hauszinssteuer, Aufkommenund Verteilung
derselben .............

— deren restloseVerwendung zur Förderung
des Wohnungsbaues ........

Hebanunenlehranstalt Mberfeld, Ueber»
ficht über die Erweiterung der Anstalt und
der entstandenen Kosten .....

Hebammenwesen, Haushaltsplan . . .

Hefewein, Aenderung des Weingesehes .

Heil» und Pflegeanstalt Nedburg-Hau, Bau
eines Haufes für ansteckende Krankheiten

— höhere Ortstlassenemstufung. . .

Seitenzahl

OH dessten«<graphischen
Berichts

10 24-25 20,31.42,
89

10 109-
126

31,42,71,
89

10 89
10 25 9«
18 25-28 142
10 28-29 39,64,90
33 29 18, 30,

199

2,33 — 5, 199

5,33 - 22,42,63,
199

36 29-31 20, 214

6,31 - 77, 199

10 — 89

10 — 8?

10 - 90

8 - 83

10 - 90

5,21 63-76 23, 156

30 4 196

— — 31, 126

16 — 110, 116

— — 91

11 19-20 28, 91

21,34 - 56,156.
202

18 55-58 142
30 4 36, 196

Heil- und Pflegcanstalt Nonn, Schaffung
einwandfreier Arbeiisräume in der An»
stalt, Modernisierung usw. der Anstalt

Heil- und Pflegeanstlllt GMHauscn, Kün»
digung des Mietveitrages mit dem Für°
sorgeerziehungsverein Maria Been be°
züglich dieser Anstalt ........

Heil- und Pflegeanstalten, Beschäftigung
der Geisteskranken .........

Eintritt des Abgeordnete» Hauck in die
Provinzialkommisfion für diese Anstalten
Haushaltsplan ...........

Hirschhorn, Landesbaurat, dessen Versetzung
in den Ruhestand ..........

Hochbauabteilung, Haushaltsplan ....

Hochschule, technische, in Aachen, Neein»
trächtiguug derselben durch die beab»
fichtigte Einrichtung technischer Falul»
täten an der Universität in Münster . .

Gewährung von Beihilfen an die Stu»
dentenwohlfahrtseinrichtungen ....

Hochwllsscrschutzmaßnahmen,Unterstützung
von solchen ............

Höhere private Schulen, Zuschüsse des
Staates..............

Dr. Hold, Abg., dessen Eintritt als Mitglied
in den Piovinzialllusschuß......

Hypotheken, Berbilligung derselben zur
Förderung des gemeinnützigen Woh-
nungsbaucs ............

Hhpothelarlredite, Zuführung von folchen
an die mittlere und kleine Industrie . .

3
Industrie, mittlere und kleine, Behebung

der Kreditnot bei derfelben.....

Industriegebiet, westliches, Rationalisierung
und Zusammenlegung von Betrieben in
demselben .............

InluhcstllNdverselMg des Landesbaurats
Hirschhorn .............

Invaliden- und Angestelltenversicherung,
Herabsetzung der Altersgrenze ....

3
Iahresrechnungen, Entlastung von solchen .

vi». Zaires, Abg., dessen Wahl zum Vor»
sitzenden des Provinziallandtages . .

Seitenzahl

7,18

7,28

18

16

18

2,10

15

15

4.70

4,6,9

16-17

35-36

25-28

2,5,
28,39

16

28, 39

28

1

46

106-
108

35-36

156-
15?

2 "«

48, 82,
145

48, 82,
188

49,145.
146,147

22
28,145

109

142

5, 21, 31,
35,88

21,29,35,
109

2, 20, 30,
108

32

82

47,82,84,
85,86,234

22, 77,87

22,77,87

5, 22,46,
77, 225

109

22, 225

165

2
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Iugendhcrbergsnetz,dessen Ausbau . . .

— Berücksichtigungdes Verglichen Landes,
des Siegtals, des Westeiwaldes und des
Hunsrücks beim.Ausbau desselben . .

Iugendherbcrgswcsen,Erhöhungder Bei»
Hilfe für den Ausbairdesselben. . . .

— Herabsetzungder Ausgaben hierfür, evtl.
ehrenamtliche oder unentgeltliche Durch»
sührung desselben .........

Jugendliche Wandcrer.Fücsu'.ge für arbeits»
und mittellose ..........

K

Kartoffclbaustelle,rheinische, Unterstützung
derselben durch die Provinzialverwaltung

Katholische Kirche in Stoppenberg, deren
Beschädigung im Jahre 1921 ....

Kinderanstalt für seelisch Abnorme,Haus¬
haltsplan .............

Kinderheilanstalt,orthopädische, zu Such»
teln, Bestimmungenüber die Aufnahme
in dieselbe, sowie über die Verwaltung,
Leitungund Beauffichtigung diefer An»
stalt ...............

Kinderheim, proletarisches, in Nemscheid.Be
willigungvon 5000 RM. zum Ausbau
desselben .............

Kindcrspeisung, Einstellung Uon 15N000RM.
hierfür in den Haushaltsplan„Verschie¬
denes" ..............

- Einstellung von 500000 NM, hierfür in
den „Außerordentlichen Haushalt" . .

- Uebelweisung Uon 150000 RM. hierfür
aus dem Haushaltsplanfür die Förde»
rung uon Kunst und Wissenschaft . .

Kleinbahnen,Haushaltsplan über die Un¬
terstützung zum Bau und Netrieb von
solchen ..............

Kleinwinzer, Niederschlagung der denselben
gewählten Kredite .........

Kölner Tom, Beihilfe zu dessen Unterhaltung

Kommunen,deren schlechte Finanzlage

Konzentration der öffentlichen Verwaltungen
in Berlin............

Leitenzahl

5,18

5,18

19

18

19

L, 27

5.33

6,31

10

35

34

52-55

52-55

61-63

109-
126

76-81

II

21.28,35,
57,61,62,

141

29, 35,
141

23.141

57,61,62

17,28,35,
42, 149

39.65,67

89

145

143

77, 183

22,42,63,
199

77, 199

89

211

82. 95,
103, 202
2, 31, 89

11,24,216

11,37, 66

Körperschaftssteuer,Höhe der Ueberwei-
sungen ..............

Kraftfahrzeugstcuer,deren Beiteilung .

— Höhe der Uebcrweisungen .....

Klllftwaa.cn, Hüchstbelastnngund Bereisung
derselben .............

Kranken- und Angestelltenversichcrung,
freiwillige, Veit'agszuschüsse für die Ar¬
beiter und Augestellten der Prouinzial-
verwaltung ............

Klllwinlel, Abgeordneter,übernimmt den
Altersvorsitz............

Kredite, Niederschlagung der den Klein»
Winzern gewährten .........

Kreditnot der Landwirtschaft......

— in der mittleren und kleinen rhei¬
nischen Industrie ..........

Kreis Adennu, Gewährungeines weiteren
Darlehns an denselbenzum Bau des
Nüiburgrings ...........

Kreis Nitburg, Bau von Eisenbahnlinien
in diesem Kreise ..........

Kriegsbeschädigte, Ansiedlung derselben .

Kriegsbeschädigte und Kriegshinterblicbene
Haushaltsplan ...........

— Aenderung des Hanshaltsplanesfür die»
selben ..............

— Uebertragbarkeit des Titels II, 4», nnd d
im Haushalt d-r Fürsorgefür dieselben

Krüppel, Bestimmnngen über die Aufnahme,
Entlassung uud Kostentillgung der unter»
zubringenden ...........

Klüppclfllisorge,Haushaltsplan ....

Kulturelle Belange der Provinz ....

Kunst und Wissenschaft, Haushaltsplanfür
die Förderung ...........

— Aufteilung der im Haushaltsplan zur
Förderung derselbenuorgesehenenMittel

Seitenzahl

V»

37

3?

37

2,14

6,30

7,14,
34

2,7,
8,11

4,6,9

21, 37

6,29

23

6,23

5,23

19

19

10

10

17-18

76-81

15

24-25

109-
126

3IV

215

13,19,26,
152, 204,

215
16, 19

27, 107

77, 196

82,95.
103, 202

29,56,68,
82,83, 84

22, 77, 8?

39, 74,
152, 204,
218, 230

22,74.77,
190

160, 162

160

77. 160

23, 160

143

17, 28,
143

20, 89

20,31,42,
89

31.42,71,
89
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T
Landarbeit«, Ansiedlung von solchen in den

Ostprovinzen ...........

Landesamtmänner, Besetzung der für die»
selbenin GruppeXIUorgesehenenStellen

Landesarbeits- und Nerufsamt, Haus»
hllltsplllN .............

— dessen Loslüsung von der Pruvinzial»
Verwaltungund Einrichtung als selb»
ständige Reichst, ehürde .......

Landesarveltsgerichte, Einrichtung von
solchen ..............

Landesbllnl, Aenderungder Satzung . .

— Erhöhung des Stammkapitals ....

— Geschäftsbericht derselben für 1926 . .

— Haushaltsplan für die Berwaltungs»
tosten ...............

— deren Reingewinn .........

— Beiwendung der von derselben zur
Förderung des Wohnungsbauesbereit-
gestelltenMittel ..........

— Verbilligung der von dieser ausge-
liehenenHypotheken zur Förderungdes
gemeinnützigen Wohnungsbaues . . .

— Verbilligung des landwirtschaftlichen
Nealkredits ............

— Zuführung von Hypothekartreditenan
die mittlere und kleine Industrie . . .

— Zuwahl von weiteren Vertretern der
Landwirtfchllft in den Berwaltungsrat
derselben .............

Landesbaurat Hirschhorn, dessen Bei»
setzung in den Ruhestand ......

LandesfUrsorgewesen,Aufhebung des Mi»
nisterillltarifs ...........

— Gewährung von Beihilfen aus dem
Haushaltsplan für dasselbe zur Deckung
der Kosten der Wohlfahrtspflegein den
Regierungsbezirken Aachen, Koblenz
und Trier .............

— Haushaltsplan ...........

— Aenderungdes Haushaltsplanes . . .

Landesjugendamt,Haushaltsplan ....

«zeltenzahl
«

» "8,

25 - 178

20, 31 - 36,43,62,
196

8 18 83

- - 13, 71

5,26 — 22, 165

8 45 35,84

8 44 26,35.83
- - 23

8 - 83

— — 26

9 105-
106'

31.47.86

7,40 - 47,82,84,
85. 86,

234

2,7,
8,11

— 29,56,68,
82,83,84

4,6,9 — 22,77,8?

- - 85

16 35-36 109

- - 17, 148

2,27 5,32,179

11 14 17, 28,
148

11 31-32 17, 148

18 13 28, 141

Landesjugenbamt,seine Tätigkeit ....

Landeslulturproiette, Unterstützung von
solchen ..............

Landesplanungsverbände,gesetzliche Rege-
lung derselben ...........

Landesräte Westcrmannund Nr. Tchcll-
mann, deren Wiederwahl ......

Landesratsftelle, Einsparungeiner solchen

Landesversicherungsanstalt,Haushaltsplan
für die Verwaltungskosten .....

Landgemeindcordnung,rheinische, baldiger
Abschluß der Reform ........

Landlleije in den Regierungsbezirken
Aachen, Trier und Koblenz,Zurverfü¬
gungstellung von Mitteln zur Nefeitigung
der in diesen Kreisen durch die Besatzung
und Abtrennung bedingten wirtschaft»
liehen Notlage ...........

Landwirtschaft, Aufwendungender Pro«
Uinzilllverwllltung hierfür ......

— deren Lage ............

— deren Notlage ...........

— Zuwahl von weiteren Vertretern der¬
selben in den Berwaltungsrat der Jan-
desbank ..............

Landwirtschaftliche Angelegenheiten, Haus»
haltsplan .............

LandwirtschaftlicheNerufsgcnossenschaft,
Haushllltsplllu für die Berwllltungs»
kosten des Genossenschaflsvorstandes. .

— deren Unfllllveihütunasvorschriften. .

LandwirtschaftlicheFlächen bei den Pro-
Uinzilllllnstalteu,Grüße derselben usw. .

Landwirtschaftliche Schulen, Errichtung
von solchen in Vaumholderund Much

LandwirtschaftlicherRealtredit, Berbilli.
gung desselben ..........

Landwirtschaftslammerder Nhcinprovinz,
Antrag derselben, betr. Anstellung eines
Obstblluwllnderlehrers .......

— Höhe der Verwaltungskosten ....

Seitenzahl

3Z°

6.11

16

10

2,26

91

36-37

2.27

2. 7.
8,11

11

10

5,20

13

2,7,
8,11

2,12

22

95-96
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Landwiltschajtstllmm« der Rheinprovinz,
Kontrolle über die bewilligten Gelder

— Gehalt und Aufwandsentschädigung des
Vorsitzenden ............

- Vorwürfe gegen den Vorsitzendender»
selben ..............

Lastkraftwagen, Höchstbelastung und Be»
reifung derselben..........

Lcbensvelfichelungsanstalt, Haushaltsplan
für die Verwaltuugsiosten .....

Lehranstalten für Weinbau, Obstbau «nd
Landwirtschaft, Haushaltsplan . . .

Lehrlingsheime, Errichtung von solchen
durch die Provinzialverwaltung . . .

Dr. Limbourg, Zurückweisung der gegen
diesen Abgeordneten erhobenen Vor»
würfe...............

Luzemburggänger, Lindc>ung deien Not

m
Malmedy, Eupen und St. Nith, Gewährung

des Rechts der Selbstbestimmung an die
Bevölkerung dieser Gebiete .....

Maria Neen, Fürsorgeerziehungsverein,
Kündigung des mit diesem Verein bezgl.
der Anstalt Galthausen abgeschlossenen
Mietveitrages...........

Meliorationsarbeiten, Ausführung 'von
solchen zur Hebung der Notlage der Land»
wirtschaft .............

Mitglieder des Plooinziallandtaa.es, Fest-
stellung der bei der Tagung anwesenden

— am Erscheinen verhinderte .....

Mürs-Geldern, Wiederaufnahme der
Bauarüeiten an dieser Eisenbahnlinie .

Moste, deren Entschleimung bei den Wein«
bllulehranstlllten ..........

Museen, Provinzial«, Haushaltsplan. . .

Musittiitigteit, nebenberufliche, der Pro»
uinzialbeamten und »Angestellten . . .

n
NamentlicheAbstimmungen ......

Seitenzahl

" 3 »

Natursteine der Etcinindustrie im besetzten
Gebiete, Verwendung von solchenzum
Bau von öffentlichen Gebäuden usw.

2,14

10

13

5,27

7,28

2,11

1

1

20

2.14

10

20,31

31, 37

36

25

««2

40,65,70,
75, 93

39, «6, 68,
72, 85, 87,

208

38, «7, 68,
85, 88,210

27, 10?

90

102

41

58, 76

22, 32,
179

37

48, 82,
188

5, 91

3

4

144

5, 105

90

151. 198

201, 225,
226, 230

110, 214

Nettemühle in Weißenthurm, Erwerbung
derselben und Errichtung einer Kolonie
für weibliche Geisteskranke .....

Niederseßmar und Gummersbach, Ein»
Weisung von Fürsorgezöglingen in die
dortigen Fürsorgeheime .......

Niederseßmar, Todesfall indem dortigen
Fürsorgeheim ...........

Niers, Ncwilligung einer Beihilfe zur Ver¬
besserung der Borflutvcrhältnisse . . .

Nicrsgesetz, Begutachtung des Entwurfs .

— Vermeidung einer weiteren Verzöge«
rung in der Verabschiedung des Gesetzes

Notlage der Landwirtschaft ......

Ceitenzahl

— der sogenannten Luxemburggänger . .

— verschiedener Landkreise in den Re¬
gierungsbezirken Aachen, Koblenz und
Trier, Zurverfügungstellung von Mitteln
zur Beseitigung derselben ......

der Winzer

Notstllndsarbciten in der Rheinprovinz . .

Notstandsarbciter, de:en Entlohnung . .

Niirburgring, Bedingungen für die Gewäh«
rung des Darlehns zum Bau desselben

— Beschäftigung der Erwerbslosen beim
Bau desselben ...........

— Beschuldiguugen gegen eine dort be¬
schäftigte Person ..........

Gewährung eines weiteren Darlehns
zum Bau desselben .........

Verhältnis des Kreises Adenau als Er»
bauerin des Rings zu der Eifel°Kom»
pagnie«A,°G............

Dberdorstcr, Abg,, Niederlegung des Amtes
als stellvertretendes Mitglied des Pro«
vinzialausschusses ..........

Obstblluwanderlchrcr, Antrag der Land«
wirtschaftskllmmei auf Anstellung eines
solchen ..............

20

5,1?

28, 29

6,24

6,7,23

6,23

2,7,
8,11

5,27

2,27

6,13

2.39

58-60

21, 37

153-
154

133-
153

133-
153

87

2,12

M

35,144

23, 71,
116, 132

72, 112,
127, 133,
136, 137,
138, 138

23,30,36,
167

23,30,36,
82, 167

23, 167

5, 8, 29,
34,66,67,
75,84,91
22, 32,

179

5,32,179

2,28,28,56,
72,84,87,

1U2, 143,
174, 2U5

5, 10, 26,
225
39

57. 221,
223

38, 219,
222

57,74,77,
219, 222,

224

39, 74,
152, 204,
218, 230

57

5, 92. 97
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Obst- und Gemüsebau, Förderung desselben

— Schaffung von Verkaufseiurichtungen
für denselben usw ..........

2,34

6,34,36

— Wahrung der Lebensbedingungendes¬
selben bei zukünftigen Handelsvertrags'
uerbandlnngen...........

Dr. Olbertz, Geheimrat, früherer Alters¬
präsident des Provinziallandtages,Nach¬
ruf ................

Olthopädische Äindcrheilnnstnlt zu Silch-
tclu, Bestnnmnngen über die Anfnahine
in dieselbe, sowie über die Verwaltung,
Leitungund Vennfsichligung dieser An¬
stalt ' .......'.......

Hansbaltsplau

Ortstlasscn-Einstufun,,,der Anstalt Bed-
burg—Hau .............

Orttzlijhne, Erhöhungderselben .....

Lstplovinzcn, Ansiedlung von rheinischen
Bauernsöhnenund Landarbeitern. ,

P
Paritätische Anstalten für Fürsorgezüg»

linge ...............

vi>. Pattberg, Abgeordneter,Niederlegung
des Amtes als'Mitglieddes Provinzinl-
ausschnsses ............

Persunalausgaben im Jahre 1914 u. 1927

Prrsonnlpolitit in der Nheinprovinz . .

Pflegerliihnc, Eihöhuug derselben. , . .

PslegesiiKe,Erhöhung derselben in den
Anstalten .............

Priuatanstalten, Erhöhung der Pflegesätze

- Unlerbri,igung von Fürsorgezöglingen
und sonstigen Pfleglingen in dieselben

Privatschulen,höhere,Iuschüsse des Staates

Proletarisches Kinderheim in Nemscheid,
Bewilligungnun 5UU0 RM. zum Aus¬
ban desselben ...........

Prouinzinlanstalten, Einkauf des Viehs
bei den Viehhändlern .......

- - Größe der landwirtschaftlichen Flächen
bei denselben ...........

12

19

19

30

5,36

5,25

7

28

7, 17

6, 27

20

5, 20

Leitenzahl

5,30,
209

- 23, 209

- 75,92,97

- 4

76-81 143

17 143

4 36, 196

- 22, 214

22, 64,
173

- 41

— 82

96- 165
105— 43

- 17

— 17, 215
- 17

51, 82,
116
31

- 77, 183

4 144

23, 42,
143

Plouinzialllnstaltcn und Priuatanswlten,
Besichtigung derselbendnrch Abgeord¬
nete ...............

Provinzialausschuß, Aenderung der Ge¬
schäftsordnung für deuselbeii ....

— Niederlegungdes Amtes als stellver¬
tretendes Mitglied durch den Abgeord¬
neten Oberdürster .........

— Eintritt des AbgeordnetenDnnder als
stellbeitietendesMitglied ......

— Niederlegungdes Amtes als Mitglied
durch deu Abgeordneten Nr. Pattberg

— Eintritt des Abgeordneten Dr. Hold
als Mitglied ............

— Wahlordnungfür denselben .....

Prouinzialdomiine Lnmmersdorf, Haus¬
haltsplan .............

Plou!nzial-Erziehu»Meime, Wieder¬
einführungder Hnusvoisteherzulage .

Prouinzialgnt Nylerward, Haushaltsplan
— dessen Viehbestand.........

PlVUmzialinstitut für Arbeits- und Berufs-
forschung, Haushaltsplan ......

Provinziallommissionfür die Provinziell«
Heil- und Pflegeanstnltcn,Eintritt des
AbgeordneienHauck iu dieselbe anstelle
des ausgeschiedenen AbgeordnetenOr>
l°pp ...............

Probinzillllandtag, dessen Eröffnung . .
— AbgeordneterNawinkelübernimmtals

Alterspräsidentdeu Vorsitz ......
— Beschlußfähigkeit desselben .....
— Beschlußunfähigkeit desselben ....
— am Erscheinen verhinderteAbgeordnete
— Znsammensetzung des Aeltestenrates .
— Iusammcusehuugder Ausschüsse . . .
— Wahl der Beisitzer .........
— Wahl des Vorsitzenden.......
— Wahl der stellvertretendenVorsitzenden
— Schluß ..............

Pruuinzialmusccn, Aufrechterhaltungder
Verbindungmit den örtlichen Heimat-
mnseen, Veranstalluug von Wander-
ausstellungeuusw ..........

— Haushaltsplan ...........

PrudinzialmnsemnBonn,Herausgabceines
Heftes anläßlich des 50 fahrigen Be¬
stehens desselben..........

Prouinzialstraßc Vonn-Godesberg, Be¬
seitigung eines Gefllhienpuuktesauf
derselbe,! .............

Plouinzialstraj>cKublenz-Ninge», Nc>
seitigung der Eisenbahuübergüuge.. .

Veitenzahl

" ^ 2

15

1

1

7

7
15

23

30

23

1
1

19, 28
1
3

3, 40
1
1
1

40

10
10

5. 25

40-41

41

23

4

22-23

18-19

25
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Plouinzialstiaßc Mettmann- Vlbcrfeld,
Beseitigung dar gefährlichen Kurven auf
derselben .............

Provinzialstraßen, Fortgang des Ansbaues
derselben .............

— Pflasterung derselben in Ortslagen, so«
weit noch Schotterdeckenvorhanden sind

Provinzialstraszenbau, Aufnahme einer An>
leihe für diesen Zweck ........

— im Bezirk des Laudesbauamts Prüm

Provinzialstraszennet), dessen Grüße . . .

PluvinzialstlasMveiwaltung, Haushalts«
PlllU ...............

Prubinzialumlage, deien Höhe.....

Provinzial-WohlflllMamt, Errichtung
eines solchen als Kontrollorgan und Ne«
schwerdeinstanz ...........

G
Quarantäne, Einführung einer 10 tägigen

für eingeführtes Händlervieh zur Be¬
kämpfung der Viehseuche» .....

A
Rationalisierung und Zusammenlegung

von Vetrieben im »vestlichenIndustrie«
gebiet ..............

Räumung des besetztenGebietes ....

Ncoltledit, landwirtschaftlicher, Verbi!«
ligung desselben ..........

Rechnungen, Entlastung von solchen . . .

Rededauel, Beschränkung derselben . . .

Regiebetriebe der Verwaltungen . . . ,

Rcichsbahnlinic Mürs-Gcldern, Wieder«
aufnähme der Vauarbeiten.....

Reichsbcsoldungsordnung,deienAendeiuug

Rcichseintummen- und Körperschafts-
steuer, Höhe der Ueberweisungen . .

Rcmschcid, Bewilligung von 5000 NM.
zum Ausbau des dortigen proletarischen
Kinderheims ............

Seitenzahl

25

5, 25

5, 35,
36

35

37

5, 29

5, 13

2,5,
28, 39

2, ?,

28

4, 21

20

6, 30

37

6. 27

81-82

32-34

9-11

156-
157

8^T
""3^^ ^.^

35

26,27,35,
47, 176

23, 176,
211

2, 10, 23,
26,27,38,
65, 211,

217
75

16

16, 26,
211

15,36,37,
63, 216,

217

22, 193

23, 100

5, 22, 46,
77, 225

1, 33, 36,
44, 60

29,56,68,
82.83,84

165

7,23,116,
156, 188

55

144

48, 77,
196

15, 18

77, 183 I

Rhein-Mainlscher Verband fUr Volks¬
bildung in Frankfurt a./M,, Antrag
desselben auf Bewilligung einer Bei¬
hilfe ...............

Rheinisch-Westfälisches Vleitrizitätswert,
Austausch von Grundstücken mit der
Arbcitsllnstlllt Villuweiler......

Rheinische Heimatblätter, Rheinische Ver-
lagsgesellschaftm, b, H,, in Koblenz, An¬
trag ans Bewilligung eines Zuschusses .

Rheinische Landgemeindeurdnung, baldiger
Abschluß der Reform........

Rheinische Wohnungsfiirsorgegescllschaft,
Kritik an derselben.........

— Uebernahme der Bürgschaft für die Be«
teiligung der Piuvinzial-Feueivei»
sicherungsanstalt an derselben ....

Rheinisches Iugcndhcrbcrgtznetz, dessen
Ausbau ..............

Rittergut Tcsdorf, Haushaltsplan ....

Ruhegehälter und Hinterbliebenenrenten,
Haushaltsplan...........

Ruhcgehaltslasse der Kceistommunalver«
bände und Stadtgemeinden, Abänderuug
des § 2 dei Satzungen.......

— der Lllndbürgeimeistereien »nd Land«
gemeinden, Aenderung der Satzungen

Ruhcgchllltslassen, Höhe der Beiträge .

Nuhcgchaltsordnung, deren Umgestaltung

Ruhrprovinz, Schaffung einer solchen . .

Nuhrsicdlungsvcrband, dessen Zusammen¬
arbeiten mit der Piovinzilllverwaltung

— Klagen aus dessen Bezirk ......

S
Toaigebict, dessen Rückgabean Deutschland

vp. Soaßen, Abgeordneter, dessen Wahl
zum stellvertretenden Vorsitzenden des
Provinziallandtllges ........

Saattartuffelstclle der Landwirtschafts-
lamme!..............

St. Vith, Malmedh und Eichen, Ge-
Währung des Rechts der Selbstbestim¬
mung au die Beuöllcnmg dieser G^.
biete ...............

Leitenzahl

's»

2. 27

20

28

2. 26

10

5,18

13

16

16

6, 30

126

39-40

52-55

22

48-50

51-52

5, 182

143

165

3. 5, 32,
38, 176

57, 62

35,57 62,
76, 89

21,28,35,
57,61,62,

141
99

83

35, 114

35, 115

115, 116

48, 77,
196

14,32,34,
55,65,69,

237

14

14

1, 33, 36.
61

- ! 37
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Satzung der Landesbanl, Aenderung der»
selben ..............

Satzungen der Ruhegehaltslasse der Kreis»
lommunalverbände und Stadtgemein»
den, Abänderung des z 2......

— der Landbürgermeistereien und Land»
gemeinden, Aenderung derselben . . .

Sehschwache Kinder, Schasfung vonMn»
richtungen für solche ........

Seirctariatsbeamten der Piovinzialver-
wallung und der Piovinzial-Feuerver»
sicherungsanstalt, Antrag auf Besser¬
stellung in ihrenBezügcn und ans Schaf»
fung weiterer Vefürderungsstellen .

Selbstmorde bei den Wisorgezüglingen .

Selbstverwaltung und Staatsverwaltung

Sozialversicherung, Uebernahme desPflicht»
anteils für die Arbeiter und Augestellten
der Verwaltung auf die Provinz . .

Sch
Dr. Schellmann, Landesrat.dessen Wieder¬

wahl ...............

Schlich des Pruvinziallandtciges.....

Schmutz und Schund, Aufhebung des Ge¬
setzes zur Bekämpfung desselben. . .

Schmutz und Schundschriftcn, energisches
Vorgehen des Landesjugendamtes gegen
dieselben ..............

Schnellbahn Köln—Dortmund, deren Aus»
sührung ..............

Schuldenlast der Provinzialverwaltung .

Schwachsinnige, deren Zunahme und
Steigerung der Kosten hierfür ....

Schwarzarbeit der Erwerbslosen ....

St
Staatsverwaltung und Selbstverwaltung

Stammkapital der Landesbanl, Erhöhung
desselben .............

Statut (zweites) fii,, den Provinzialuerband,
Aenderung des z 4 ........

Stcinindustrie im besetzten Gebiet, Unter»
stützung derselben durch Beiwendung von
Natursteinen zum Bau von öffentlichen
Gebäuden .............

Leiieuzahl

3

8 45 35. 84

16 48-50 35, 114

16 51-52 35, 115

5, 11 - 23, 91

7, 31 - 36, 43,
48,62,82,
110, 196
72, 134

- - 12,34,66

6, 30 - 77, 196

16 36-37 43. 110

40 - 236

40 - 71, 189,
235

2,29,
40

- 5,28,42,
71, 188,
189, 236

— — 27

— — 18,19,20.
26, 213,

217

- -
17

53, 61

- - 12,34,66

8 44 26,35,83

15 42-43 35, 109

36 110, 214

Stellvertretende Vorsitzende des Provinzial»
landtages, deren Wahl.......

Steuerbedars der Provinzialverwaltung.

Steuerlasten, deren Verteilung.....
— stärkere Heranziehung des Besitzes . .

Steuern und Ucberweisungen aus Reichs»
und Staatsmitteln, Haushaltsplan . .

Stcuerpolitische und finanzielle Bevor¬
zugung des Ostens vor dem Westen .

Stopvcnbcrg, Beschädigung der dortigen
katholischenKirche in: Jahre 1921 . .

Straßen. Uebernahme von weiteren in die
Unterhaltung nnd Verwaltung des
Provinziaweibandes ........

Straßenbau, Aufnahme einer Anleihe znr
Durchführung des Arbeitsbeschaffung^
Programms für denselben ......

Straßcnbaupläne des Reichs n. Staates .

StrnslcnbrUtte zwischen Bullal, und Als,
Bewilligung einer Beihilfe zu den
Kosten der Verbesstrnng derselben . .

Straßennetz der Provinzialverwaltnng,
dessen Größe ...........

Strafienunterhaltungslosten. deren Ver¬
minderung ............

Straßenverwaltung, Haushaltsplan . . .

Studentenwohlfahrtseinrichtungen bei den
Universitäten in Bonn nnd itöln nnd der
Technischen Hochschule in Aachen. Ge¬
währung von Beihilfen.......

T
Tagesordnungen für die Sitzungen des

ProvinziaUllndtllges ........

Taubstummenanstalten (Schulen», Haus¬
haltsplan .............

Taubstummenheim Eustirchcn, Haushalts¬
plan ...............

Technische Hochschule in Aachen und Univer¬
sitäten in Bonn nnd Köln, Gewährnng
von Beihilfen an die Slndentenwohl-
fnhitseinrichlungen.........

— Beeinträchtigung derselben durch die be¬
absichtigte Einrichtung technischerFakul¬
täten an der Universität in Münster
i,/W................

«eitenzahl

1

37

37

25

5.35,
36

1, 36,
38

2.14

35

15

10

11

15

2, 10

109-
126

83-86

32-34

154-
155

9-11

46

20-21

21

46

15. 18,
215
37
37

15,18,19,
31, 214

31, 33,
66, 73

89

16,27.47,
176

2. 10. 23,
26,27,38.
61. 65,

211, 21?
12, 22

4, 214

16

5. 26,
107

16, 26,
211

21.29,35,
109

7, 22, 78,
154,186

90

90

21.29,35.
109

5. 21, 31,
35. 88
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Todesfall in dem Fürsorgcheim in Nieder-
seßmar ..............

u
UnfallverlMungsvorschriften der land'

wirtschaftlichen Berufsgenossenschaft .

Ungarische Arbeiter, Verurteilung von
solchen durch ein Standgericht ....

Universitäten in Bonn und Kittn, sowie
Technische Hochschulein Aachen, Ge»
Währung von Beihilfen an die Studenten»
wohlfahrtseinrichtungen .......

Unterstützungen, Bewilligung von solchen
an Beamte und Angestellte.....

V
Verjüngung des Beamtenstabes.....

Vertaufseinrichtungen für den Obst« und
Gemüsebau nach holländischem Muster

Verlehrsfragen, Durchführung der für die
Grenzgebiete, insbesondere für das
Wurm- und Saaireuici lebenswichtigen

Vermögen des Piuvinzialuerbandes, Vor«
läge einer Aufstellung hierüber . . .

Vermögens- und Tchuldcnveiwaltung,
Haushaltsplan ...........

— Aenderung des Haushaltsplaues . . .

Verschiedenes, Haushaltsplan ......

- Einsetzung von 150 000 RM. für Kinder»
fpeisung in diesen Haushaltsplan . . .

Verurteilung ungarischer Arbeiter durch
ein Standgericht..........

Vcrwaltungsbericht für das Rechnnngsjahr
1925 ...............

Velwaltungsrejorm, deren Durchführung

Verwaltungsrat der Landesbanl, Zu»
wahl vou weitereu Vertretern der Land>
wirtschaft zu demselben .......

Verzeichnis der au den Provinziallandtag
gelichteten Eingaben ........

Vieh, Einsührung einer 10 tägigen Quaran.
taue für eingeführtes zur Bekämpfung
der Viehseuchen ..........

«2ett«nzahl

H>2

28, 29 72, 112,
127, 133,
136, 137,
138, 138,
185, 188

- - 56

6, 21 - 77, 152

15 46 21,29,35,
109

— — 42

- - 43

6. 34,
36

- 23, 209

2, 26 - 2, 5, 32,
165,180

- - 56, 61

37

37

33

8

31-32

29

18, 26,
214,

17, 18,
214

18, 30,
199

5, 33 - 22, 42,
63, 199

6, 21 - 77, 152

7 — 83

3,11,13,
37, 54

85

1. 20,
28, 29,

30

4 4, 144,
165, 190,
194. 195,

196

5. 13 — 23, 100

Viehhiindlerverein in Grefrath, Antrag
wegen Einkaufs des Viehs für die
Piovinzialanstlllten.........

Viehseuchenentschiidigung, Haushaltsplan

NichseuchenentschLdigungsabteilung, Auf»
teilung derfelben..........

Völkerbund, dessen Stellung......

Noltsbildung, Rhein-Mainischer Verband
für Volksbildung in Frankfurt a./M.,
Antrag auf Gewährung einer Beihilfe.

— deren Pflege ...........

Nultsbildungsarbeit in der Rheinprovinz,
Bewilligung von 50 000 RM. für die»
selbe . . .'.".". . .".......

Nollsrechtsp»rtei,"Bildung dieser Partei
durch die Abgeordneten Pohl, Herr»
mann und Wedershoven......

Norbericht zu den Haushaltsplänen der
Provinzilllveiwaltung........

Vorlllgenvcrzeichnis..........

Vorsitzende, stellvertretende, des Pru-
vinziallanbtages, deren Wahl ....

Vorsitzender des Provinziallandtages, des»
sen Wahl ............

V
Wahl des Vorsitzenden des Provinzial»

landtllges .............
— der stellvertretenden Vorsitzenden . .
— der Beisitzer des Provinziallandtages .

Wahlordnung für den Provinzialausfchuß.

WahlprUfungsausschuß des Provinzialland»
tages, dessen Zusammensetzung . , .

Waldbesitz in der Rheinprooinz, Wieder»
Nutzbarmachungdesselben ......

Wanderer, jugendliche, Fürsorge für ar»
beits» und mittellose........

Wandererfllrsorge, gesetzliche Regelung
derselben .............

Wasserversorgung in den ärmeren Teilen
der Provinz, Zurverfügungstellung er»
höhter Mittel zwecksVerbesserung der»
selben ..............

Wegebllu/Meschränkung der Tätigkeit der
Pruviuzialuerwllltung auf diesem Ge»
biete ...............

Seitenzahl

20

13

2, 27

5. 27

37

1

1
1
1

15

3, 40

19

2, 12

4. 27

4

23

5-31

1-3

41

61-63

IM

144

100

112

44

5, 182

20, 63,
182

22,42,63,
182

6, 58, 60

24, 215

4

3, 4

3

3
3. 4

4

35, 109

6

30

17,28,35,
42, 149

18, 28

5, 30, 61,
63. 92

22. 165
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Wegebau und Wegeunterhaltung in den
Gicnzkreisen, besondere Berücksichtigung

Weine, Iuckeruug derselben und E»t-
schleinumg der Moste bei den Weinbau«
lehianstalten ............

Weinbau, Bereitstellung eines Betrages
für Zwecke desselben ........

Weinbau, Obstbau und Landwirtschaft,
Haushaltsplan der Provinzial-Lehr»
llüstlllten..............

Weinvllulehranftnltcn, Austausch der den
Wiuzeru usw, gegebenen Analysen. .

— Zuckerung der Weine und Entschlci-
mung der Moste bei denselben ....

Weineinfuhl, französische, Gewährung
einer Meistbegünstigung hierfür bei
Abfchluh des endgültigen Handclsver-
träges ..............

Weingesch, dessen Aenderung bezügl. des
Hefeweins .............

Wescndont'sche Gemäldesammlung, deren
Ausstelluug in anderen Städten . . .

Westclmann, Landesrat, dessen Wieder»
wähl ...............

Wcsterwaldbrliche-Altiengcscllschaft, Ab«
bau der Beteiligung der Provinz . .

Wiederwahl der Landesrüte Westeimanu
und Dr. Tchellmann........

Winzer, Gerichtsverhandlung in Bern«
castel ...............

— Niederschlagung der den Kleinwinzern
gewählten Kredite.........

Winzernot, Bereitstellung eines Betrages
zur Behebung derselben ......

Wirtschaft, deren Einfluß auf die Bei«
waltungen ............

— stärkere Förderung der Wiederbelebung
derselben und Unterstützung der Opfer
derselben .............

Wirtschaftliche Lage in der Rheinprovinz

Leltenzahl

5! °-"

- - 32

2, 14 — 5. 105

6, 13 8? 2, 23, 29,
5», 72, 94,
97, 102,
148, 205

13 24 102

2. 14 - 5,105

2, 14 - 5, 105

2,20,
33

- 5, 29, 44,
56,72,97,
103, 110,

202

21, 34 - 56,156,
202

- - 90

16 36-37 43, 110

- - 55

16 36-37 43, 110

- - 75

7,14,
34

- 82, 95,
103, 202

6. 13 87 2,23,29,5«,
72,94,97,
102, 148,
174, 205

- - 37, 44

2,5,
28, 39

- 5, 22, 46,
77, 225

— — 7, 25, 53

Wirtschaftliche Notlage in verschiedenen
Landkreisen der Regierungsbezirke
Aachen, Trier und Koblenz, Zurver-
füguugstelluug von Mitteln zur Beseiti¬
gung derselben ...........

Wirtschaftliche Vereinigung, Austritt der
Abgeordneten Pohl, Herrmann und
Wedershoven aus dieser Fraktion . .

Wohlfahrtsamt der Provinz, Errichtung
eines solchen als Kontrollorgan und Ve»
schwerdeinstanz ...........

Wohlfahrtspflege, Artikel über die Aus¬
bildung der weibliche» Fürforgezöglinge
in den Anstalten in dieser Zeitschrift .

— Ausgaben der Gemeinden.....
— in den Regierungsbezirken Nachen, Kob¬

lenz nnd Trier, Gewährung von Bei»
Hilfen zur Deckungder Kosten derselben

— Steigerung der Ausgaben......

Wohnungen für Beamte und Angestellte der
Prouiuzilllverwllltnng, Erstellung von
solchen ..............

Wohnungsbau, restlose Verwendung der
Hlluszinssteuer zur Förderung desselben

— gemeinnütziger, Berbilliguug der Hypo¬
theken zur Förderung desselben . . .

— Verwendung der von der Landesbank
bereitgestellten Mittel zur Förderung
desselben .............

WohnungsfUrsorgegcsellschaft, Kritik an
derselben .............

Wohnungsfürsurge-Gesellschaft.Rheinischc,
Uebernahme der Bürgschaft für die
Beteiligung der Provinzial-Feuerver»
sicheiungsanstlllt an derselben ....

Wohnungsnot, Beseitigung derselben. . .

Wurm- und Saurrevier, Durchführung
der für diefe Reviere lebenswichtigen
Beikehisfragcn ..........

3
Zentralisierungsbestrebungen. bei den

Reichs» und Staatsbehörden .....

Zuckerung der Weine bei den Weinbau»
lehianstalten ............

Eettenzahl

2, 27

5. 29

2. 27

16

7, 40

10

16

2. 26

2, 14

37-39

10b-
106

39-40

5, 32,
179

6, 58, 60

22, 193

40,130,
137
24

5.32,
179

17,28, 44

35.62,86

110, 116,

47,82,84,
85, 86,

234

31,47,86

57, 62

35,57,62,
76, 89

31,35,47,
61, 84,

110

2. 5. 32.
165,180

11,37.66

5, 105
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Geschäftsordnung des Provinzialaus-
schusscs, deren Aenderung .....

Geschäftsordnungsausschufl des Provinzial«
landtages, dessen Zusammensetzung . .

Geschlechtskranke FUrsorgezüglinge, Ab¬
nahme der Zahl..........

Gesetz zur Bekämpfung von Schmutz und
Schund, Aufhebung desselben . . . ,

Gewerbliche Zwecke,Haushaltsplan . . .

Gewertschaften, deren Einfluß auf die Gesetz¬
gebung und die Verwaltung ....

Grenzgebiete der Provinz, Durchführung
der für diese Gebiete lebenswichtigen
Beikehisfragen ..........

GrundstUcksaustausch zwischender Arbeits»
anstatt Brauweiler nud dem Rheinisch-
WestfälischenElektrizitatswert ....

Gummersbllch und Niederseßmar, Einwei¬
sung von Zöglingen in die dortigen Für-
sorgeheime ............

Handels- und Handwerkskammern, deren
Einflnß auf die Verwaltungen....

Handelsvertrag mit Frankreich, Gewährung
einer Meistbegünstigung für die franzö¬
sische Wciueinfuhr .........

Handelsvertragsverhandlungcn, Wahrung
der Lebensbedingnngen des rheinischen
Obst- und Gemüsebaues bei denselben

Hnndlervieh, Einführnng einer 10tägige»
Quarantäne für eingeführtes zur Be¬
kämpfung der Viehseuchen .....

Hauck, Abg,, dessen Eintritt in die Provinzial-
tommission für die Provinzial-Heil- und
Pflegeanstalte» ..........

Hauptverwaltung, Haushaltsplan ....

Haushaltsplan der Pruvinzialvcrwaltung
und Vorbeiicht hierzu.......

— Aenderung des Entwurfs......

Seitenzahl

Haushaltsplan der Hauptverwaltung . .
-^ über Ruhegehälter und Hinterbliebenen¬

renten...............
^ über Steuern und Ueberweisnngen aus

Reichs- und Staatsmitteln ..... ! 37

WH

15

3,40

40

10

2,26

20

5,17

2.20.
33

12

5,13

37

19,37

7

-31

31-32

40-41

28-29

126

MI

35, 109

117

71.189,
235

39,64,90

54

2. 5, 165,
180

143

23, 71.
116, 132

37, 54

5,28,44,5«.
72, 94, 87,
103, 110,

2N2

75,92,97

23, 100

22

83

15,24,37,
62, 215
17. 18,
148, 215

83

83

15,18,19,
31, 214

Haushaltsplan der Vermögens- und
Schuldenverwaltuug ........

— der Vermögens- und Schuldenverwal¬
tung, Aenderung desselben ......

— der Provinzilllstlllßenverwaltung . . .

— über die Unterstützung zum Nau und
Betrieb von Kleinbahnen......

— über die Unterstützung des Gemeinde-
und Kreiswegebaues ........

— der Fürsorgeerziehung Minderjähriger

— der Provinzial-Erziehnngsheime . . .
— des Landesjugendamtes .......
— des Lllndesfürsorgewesens ......

— des Landesfiusoigewefens, Aenderung
desfelben .............

— des Lllndesfürsorgewesens, Gewährung
von Beihilfen aus demselben zur Deckung
der Kosten der Wohlfahrtspflege in den
Regiernngsbezirkeu Aachen, Koblenzund
Trier...............

— der Arbeitsllnstalt Brauweiler ....
— der Arbeitsllnstalt Brauweiler, Erhöhung

des Titels IV. 1 der Ausgaben . . .
- der Anstaltsfürsuige für bezirkshilfsbe-

dürftige Geisteskranke, Idiote, Epilep¬
tiker, Taubstumme und Blinde . . .

- der Kiüppelfüisorge.........

— der Heil- und Pflegeanstalten. einschließ¬
lich der Kinderanstlllt für seelifch Ab¬
norme und des Fürsorgeheimes für
PsychupathischeMädchen Misorgezüg-
l>nge> ...............

— der Orthopädischen Piovinzial-Kinder»
Heilanstalt zu Süchteln .......

- der Fürsorge für Kriegsbeschädigte und
Kriegshinterbliebene .........

- der Fürsorge für Kriegsbeschädigte und
Kriegshinterbliebene, Uebertiagbarkeit
des Titels II, 4», und I>......

- der Fürsorge für Kriegsbeschädigte und
kriegshinterbliebene, Aenderung des»
selben ..............

^ des Landesllibcits« und Berufsamtes
- des Provinzialinstituts für Arbeits- und

Nerufsforschung ..........
- über das Hebammenwesen .....
- der Taubstummenanstalten (Schulen) .
- des Taubstummenheimes Euslircheu .
- über das Blindenwefen.......
- über die landwirtschaftlichen Angelegen¬

heiten ..............

- des Rittergutes Desdorf......
- des Provinzialgutes Bulerward . . .
^ der Provinzillldumäne Lammersdorf .
- über die Viehseuchenentschcidiguug
^ der Provinzillllehlllnstalten für Weinbau,

Obstbau und Landwirtschaft .....

Leitenzahl

37

37

35

35

35

16

19
18
11

11

2,2?
21

6.21

18

19

18

19

23

5,23

6,23

11
10
11
11

11

13
23
23
13

13

z L«,
» ^ LLV

3! As»

8 18. 26,
214

31-32 17, 18,
214

9-11 16, 26.
211

11 211

11 16.27.47,
211

12-13 17,28.46,
49, 116

13 116
13 28, 141
14 17, 28,

148

31-32

14

14-15

15

16-17

17

17-18

18

18-19
19-20
20-21

21
21-22

22

22
22-23

23
23

24

17. 148

5,32,179
156

77, 156

17. 28,
142

17, 28,
143

28. 145

143

28. 61,
160

23, 160

77, 160
83

83
28, 91

90
90
91

29,39,61,
66, 91

99
166
165
100

102
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Seltenzahl

Haushaltsplan füi die Förderung von
Kunst und Wissenschaft .......

— für die Forderung von Kunst« und
Wissenschaft,Aufteilung der unter Titel
V, 1 vorgefehenen Mittel......

— für die Förderung von Kunst und Wissen»
schuft, Ueberweisuug von 150000 RM.
für Kindelspeisung aus diesem Haus»
haltsplau.............

— der Provinzilllmuseen........
— der Hochbauabteilung ........
— für gewerbliche Zwecke .......
— Verschiedenes ...........

— Verschiedenes, Erhöhung des Zuschusses
an die Fachschulefür Wirtschaft und Bei»
waltung .............

— Verschiedenes, Einsetzung von 150000
RM. für Kinderspeisung in denselben

— Außerordentlicher Haushalt.....
— Außerordentlicher Haushalt, Einsetzung

von 500000 NM, für Kiuderspeisuug in
denselben .............

— für die Besoldungen und anderen per»
sönlichen Ausgaben der Provinzialbe»
amlen bei der Landesversicheillugsanstalt
Rheinpiovinz............

— für die Berwaltuugskosten des Genossen»
schllftsvoistllndes der Rheinischen land¬
wirtschaftlichenBerufsgenossenschaft . .

— für die Berwaltungskosten der Provinzial»
Feuerueisicheiungsanstlllt der Rhein»
Provinz ..............

— für die Berwaltungskosten der Landes»
dank der Rheinpiovinz ........

— für die Berwaltungskosten der Provinzial»
Lebensversicherunasanstalt der Rhein»
Provinz ..............

Hausordnung für die Arbeitsanstalt Brau»
Weiler ..............

Hansvorsteherzulagen, Wiedereinführung
derselben bei den Provinzial-Viziehungs»
Heimen ..............

Hauszinssteuer, Aufkommenund Verteilung
derselben .............

— derenrestlose Verwendung zur Förderung
des Wohnungsbaues ........

Hebllmmcnlehranstalt Vlberfeld, Ueber»
sicht über die Erweiterung der Anstalt und
der entstandenen Kosten ......

Hebammenwesen, Haushaltsplan ....

Hefewein, Aenderung des Weingesehes . .

10

10

10
10
18
10
33

2,33

5,33

36

6,31

10

10

10

8

10

5,21

30

16

11

21,34

24-25

109-
126

25
25-28
28-29

29

29-31

63-76

Heil» und Pflegeanstalt Ncdburg.H»u, Bau
eines Hauses für ansteckende Krankheiten I 18

— höhere Ortsllasseneinstufung ..... I 30

19-20

55-58
4

MZ

20,31,42,
89

31,42,71,
89

89
90
142

39,64,90
18, 30,

199

5, 199

22,42,63,
199

20, 214

77, 199

89

87

90

83

90

23, 156

196

31, 126

110, 116

91

28, 91

56,156,
202

142
36, 196

Heil- und Pflcgeanstalt Von«, Schaffung
einwandfreier Arbeüsräume in der An»
stalt, Modernisierung usw. der Anstalt

Heil- und Pflcgeanstalt Galthauscn, Kün»
digung des Mietvertrages mit dem Für»
sorgeorziehungsverein Maria Been be»
züglich dieser Anstalt ........

Heil- und Pflegcanstalten, Beschäftigung
der Geisteskranken .........

— Eintritt des Abgeordneten Hauck in die
Provinzialkommiffion für diefe Anstalten

— Haushaltsplan ...........

Hirschhorn, Landesbaurat, dessen Versetzung
in den Ruhestand ..........

Hochbauabteilung, Hanshaltspla» ....

Hochschule, technische, in Allchen, Beein»
trächtiguug derselben durch die beab»
sichtigte Einrichtung technischer Fakul»
täten an der Universität in Münster . .

— Gewährung von Beihilfen an die Stu»
dentenwohlfahrtseinrichtungen ....

Hochwllsscrschuhmllßnahmcn,Unterstützung
vou solchen ............

Höhere private Schulen, Zuschüsse des
Staates..............

Dr. Hold, Abg., dessen Eintritt als Mitglied
in den Piovinzialllusschuh......

Hypotheken, Berbilliguug derselben zur
Förderung des gemeinnützigen Woh»
nungsbaues ............

Hhpothclarlreditc, Zuführung von solchen
an die mittlere und kleine Industrie . -

3
Industrie, mittlere und kleine, Behebung

der Kreditnot bei derselben.....

Industriegebiet, westliches,Rationalisierung
und Zusammenlegung von Betrieben in
demselben .............

Inruhestandversetzung des Laudesbauiats
Hirschhorn .............

Invaliden- und Angestelltenversicherung,
Herabsetzung der Altersgrenze ....

I
Iahresrechnungen, Entlastung von solchen .

Nr. Iarres, Abg., dessen Wahl zum Bor»
sitzenden des Provinziallandtages . .

«Zeilenzahl

8 ^2

7,18 -

7,28 -

18 16-17

16 35-36

18 25-28

2,10 -

15 46

15 106-
108

7 —

4,70 —

4,6.9 —

4,6,9 —

2,5,
28,39

16 35-36

28, 39

28

1

MZ

48, 82,
145

48, 82,
188

49,145,
146,147

22
28,145

109

142

5, 21, 31,
35,88

21,29,35,
109

2, 20, 30,
108

32

— 82

47,82,84,
85,86,234

22, 77,87

— j 22,77,8?

5,22,46,
77, 225

109

22, 225

156- 16b
157

l
3
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IugendhelbciLsnetz,dessen Ausbau . . .

- Berücksichtigungdes Belgischen Landes,
des Siegtals, des Westerwaldes und des
Hunsrücks beim Ausbau desselben , ,

Iugendheibergswesen, Erhöhung der Bei«
Hilfe für den Ausbau'desselben ....

- Herabsetzungder Ausgaben Hierfür, evtl.
ehrenamtliche oder unentgeltliche Durch»
führung desfelben .........

IugendlichcWandcier,Fücso'.gefüraibeits.
und mittellose ..........

Kartoffelbaustelle, rheinische, Unterstützung
derfelben durch die Provinzialverwaltung

Katholische Kirche in Stoppenberg, deren
Beschädigung im Jahre 1921 ....

Kinderanstalt fi!l seelisch Abnorme, Haus»
hllltsplan.............

Kinderheilanstalt, orthopädische, zu Such.
teln, Bestimmungen über die Aufnahme
in diefelbe, sowie über die Verwaltung,
Leitung und Beaufsichtigung dieser An-
stalt ...............

Kinderheim, proletarisches, in Nemscheid.Be»
willigung Uon 5000 RW. zum Ausbau
desselben .............

Kinocrspeisung, Einstellung von 150000RM,
hierfür in den Haushaltsplau „Verschie¬
denes" ..............

- Einstellung von 500000 RM, hierfür in
den „Außerordentlichen Haushalt" , ,

^ Ueberweifung uon 150000 NM. hierfür
aus dem Haushaltsplan für die Förde¬
rung von Kunst und Wissenschaft . .

Kleinbahnen, Haushaltsplan über die Un¬
terstützung zum Bau und Betrieb von
solchen ..............

Kleinwinzer, Niederschlagung der denselben
gewährten Kredite.........

Kölner Tom, Beihilfe zu dessen Unterhaltung

Kommunen, deren schlechte Finanzlage .

Konzentration der öffentlichen Verwaltungen
in Berlin.............

Leitenzahl

5,18

5,18

19

18

19

6,27

5,33

6,31

10

34

52-55

52-55

61-63

109-
126

76-81

11

21,28,35,
57,61,62,

141

29. 35,
141

23.141

57, 61,62

17,28,35,
42, 149

39.65,67

89

145

143

77. 183

22,42,63,
199

77. 199

89

211

82, 95,
103, 202
2, 31, 89

11,24,216

11,37, 66

Körpcrschaftssteuer, Höhe der Ueberwei-
fungen ..............

Kraftfahrzeugstcuer, deren Verteilung .

— Höhe der Überweisungen .....

Kraftwagen, Höchstbelastungund Bereisung
derselben .............

Kranken- »nd Angestclltcnversicherung,
freiwillige, Veit' agszuschüsse für die Ar¬
beiter und Angestellten der Provinzial«
Verwaltung ............

Klllwinlcl, Abgeordneter, übernimmt den
Altersvorsitz ............

Kredite, Niederschlagung der den Klein»
Winzern gewährten .........

Kreditnot der Landwirtschaft......

— in der mittleren und kleinen rhei¬
nischen Industrie ..........

Kreis Adenau, Gewährung eines weiteren
Darlehns an denselben zum Bau des
Nürbuigiings...........

Kreis Vitburg, Bau uon Eisenbahnlinien
in diesem Kreise..........

Kriegsbeschädigte, Ansiedlung derselben ,

Kriegsbeschädigte und Kriegshinterblicbenc
Haushaltsplan...........

— Aenderung des Haushaltsplanes für die»
selben ..............

— Uebertragbarteit des Titels II, 4ll und d
im Haushalt d<>r Fürsorge für dieselben

Krüppel, Bestimmnngen über dieAufnahme,
Entlassung und Kostentiagung der unter¬
zubringenden ...........

Klüppelfürsurge, Haushaltsplan ....

Kulturelle Belange der Provinz ....

Kunst und Wissenschaft, Haushaltsplan für
die Förderung...........

— Aufteilung der im Haushaltsplan zur
Förderung derselben vorgesehenenMittel

Veitenzohl

Gä

37

37

37

2,14

6,30

7,14,
34

2.7.
8,11

4.6,9

21, 37

6,29

23

6,23

5,23

19

19

10

10

17-18

76-81

15

24-25

109-
126

> «

215

13,19,26,
152, 204,

215
16, 19

27, 107

77, 196

82,95.
103, 202

29,56,68,
82,83, 84

22,77, 87

39, 74,
152, 204,
218, 230

22,74,77,
190

160, 162

28, 61,
160

77. 160

23, 160

143

17, 28,
143

20, 89

20,31,42,
89

31.42,71,
89
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T
Landalbeiter, Ansiedlung von solchen in den

Ostprovinzen ...........

Landcsamtmiinner,Besetzung der für die-
selbeninGiuppeXIvorgeseheuenGtellen

Landesarbeits- und Nerufsamt, Haus°
hllltsplllN .............

— dessen Loslüsuug von der Provinzial-
Verwaltung und Einrichtung als selb-
ständige Reichsbehürde .......

Landesarbeitsgerichte, Einrichtung von
solchen ..............

Landesbanl, Aenderungder Satzung . .

— Erhöhung des Stammkapitals ....

— Geschäftsbericht derselbenfür 1926 . .

— Haushaltsplan für die Berwaltungs'
losten ...............

— deren Reingewinn .........

— Verwendung der von derselben zur
Förderung des Wohnungsbauesbereit¬
gestelltenMittel ..........

— BerbiNigung der von dieser ausge¬
liehenenHypotheken zur Förderungdes
gemeinnützigen Wohnungsbaues . . .

— Berbilligung des landwirtschaftlichen
Realkredits ............

— Zuführung von Hypothekartreditenan
die mittlere und kleine Industrie . . .

— Iuwahl von weiteren Vertretern der
Landwirtschaft in den Beiwaltungsrat
derselben .............

Landesbaurat Hirschhorn, dessen Bei»
setzung in den Ruhestand ......

Landesflirsorgewesen,Aufhebung des Mi«
nisterillltarifs ...........

— Gewährung von Beihilfen aus' dem
Haushaltsplan für dasselbe zur Deckung
der Kosten der Wohlfahrtspflegein den
RegierungsbezirkenAachen, Koblenz
und Trier .............

— Haushaltsplan ...........

— Aenderungdes Haushaltsplanes . . .

Landcsjugendamt,Haushaltsplan ....

Heitenzahl

OK

«
"D»

MI

25 - 178

20, 31 - 36,43,62,
196

8 18 83

- - 13, 71

5,26 — 22, 165

8 45 35,84

8 44 26,35,83
- - 23

8 - 83

— — 26

9 105-
106'

31.47, 86

7,40 - 47,82,84,
85. 86,

234

2,7.
8,11

— 29.56.68.
82.83,84

4.6,9 — 22,77,8?

- - 85

16 35-36 109

- - 17. 148

2,27 ^ 5,32,179

11 14 17. 28.
148

11 31-32 17, 148

18 13 28, 141

Landcsjugendamt,feine Tätigkeit ....

Landeslulturprajelte, Unterstützung von
folchen ..............

LllNdesplanungsberbände,gesetzliche Rege<
lung derselben ...........

Landcsriite Westermannund Dr. Tchell-
Mllnn, deren Wiederwahl ......

Landesratsstelle,Einsparungeiner solchen

Landesbersichcrungsanstalt,Haushaltsplan
sür die Verwllltungskosten .....

Landgemeindeordnung.rheinische, baldiger
Abschluß der Reform ........

Landkreise in den Regierungsbezirken
Aachen, Trier uud Koblenz,Zurverfü¬
gungstellung von Mitteln zur Beseitigung
der in diesen Kreisen durch die Besatzung
und Abtrennung bedingten wirtschast»
lichen Notlage ...........

Landwirtschaft, Aufwendungender Pro«
vinzialverwllltuughierfür ......

— deren Lage ............

— deren Notlage ...........

— Iuwahl von weiteren Vertretern der»
selben in den Neiwaltungsrat der Lau»
desbanl ..............

Landwirtschaftliche Angelegenheiten, Haus.
HllltsplllN.............

LandwirtschaftlicheBcrufsgenossenschaft,
Haushaltsplan für die Verwllltungs¬
kosten des Genossenschllftsvorstllndes. .

— deren Unfalluerhütungsvorschriften. .

LandwirtschaftlicheFlächenbei den Pro»
vinzilllllnstlllten, Grüße derselben usw. .

Landwirtschaftliche Schulen, Errichtung
von folchen in Baumholder und Much

LandwirtschaftlicherReallredit, Berbilli'
gung desselben ..........

Landwirtschaftstammerder Nheinprovinz,
Antrag derselben, betr. Anstellung eines
Obstbauwlluderlehrers .......

— Höhe der Verwllltungskosten ....

Veitenzahl

6.11

16

10

2.26

2,27

2.?.
8,11

11

10

5,20

13

2,7,
8,11

2,12

LZ

>.!!

36-37

22

95-96

35, 141

2, 30,36,
61,78,92

13

43, 110

110

89

3, 5, 32,
38, 176

5.32,179

39, 64

8, 29, 39,
56,64,66,
67, 75
5, 8, 29,

34,66,67,
75,84,91

85

29,39,61,
66, 91

87

56

23, 42,
143

30, 101

29,56,68,
82,83,84

5, 92, 97

38,65,66,
63,75,35,

37, 20»
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«andwirtschastslammer der Rheinbrovinz.
Kontrolle über die bewilligten Gelder

- Gehalt und Aufwandsentschädigung des
Vorsitzenden ............

— Vorwürfe gegen den Vorsitzendender.
selben ..............

Lastkraftwagen, Höchstbelastung und Ne»
reifung derselben..........

Lcbensversichelungsanstalt.Haushaltsplan
für die Berwllltungskosten .....

Lehranstalten für Weinbau, Obstbau «nd
Landwirtschaft, Haushaltsplan . . .

Lchllingsheime, Errichtung von folchen
durch die Provinzialverwaltung . . .

Dr. Limbourg, Zurückweisung der gegen
diesen Abgeordneten erhobenen Vor«
würfe...............

Luzemburggiinger, Lindenmg deren Not

m
Malmedy, Lupen und Tt. Nith, Gewahrung

des Rechts der Selbstbestimmung an die
Bevölkeruug dieser Gebiete .....

Maria Vecn, Fürsorgeerziehungsverein,
Kündigung des mit diesem Verein bezgl.
der Anstalt Galthausen abgeschlossenen
Mietvertrages...........

Meliorationsarbeiten, Ausführung von
folchen zur Hebung der Notlage der Land»
wirtfchaft.............

Mitglieder des Provinziallandtaa.es, Fest
stellnng der veiderTaguug anwesenden

— am Erscheinen verhinderte .....

Mors—Geldern, Wiederaufnahme der
Bauaibeiten an dieser Eisenbahnlinie .

Moste, deren Entschleimnng bei den Wein»
bllulehranstllltcn ..........

Museen, Piobinzial», Haushaltsplan. . .

Musittiitigtcit, nebenberufliche, der Pro»
uiuzilllbeamten uud »Angestellten . . .

n
Namentliche Abstimmungen......

Veitenzahl

" n «

Natursteineder Lteinindustrieim besetzten
Gebiete, Verwendungvon solchen zum
Bau von öffentlichen Gebäudenusw.

2,14

10

13

5,27

7,28

2,11

1

1

20

2.14

10

20,31

31, 37

36

24

25

T8N

40,65,70,
75, 93

8», «5, 68,
72, 95, 97,

20»

39, 67, «9,
95, 88,210

- 27, 107

90

102

41

58, 76

22, 32,
179

37

48, 82,
188

5, 91

3

4

144

5, 105

90

151. 198

201, 225,
226, 230

110, 214j

Nettemühle in Weihenthurm, Erwerbung
derselben und Errichtung einer Kolonie
für weibliche Geisteskranke .....

Niedersetzn«! und Gummersbach, Ein»
Weisung von Fürsoigezüglingen in die
dortigen Wrsorgeheime .......

Niederscslmar, Todesfall indem dortigen
Füisorgcheim ...........

Niers, Bewilligung einer Beihilfe zur Bei»
besserung der Vorflutverhältnisse . . .

Niersgesetz, Begutachtung des Entwurfs .

— Vermeidung einer weiteren Verzöge»
rung in der Verabfchiedung des Gesetzes

Notlage der Landwirtschaft ......

Seitenzahl

der sogenannten Luzemburggünger . .

verschiedener Landkreise in den Re»
gieiungsbezirlen Aachen, Koblenz und
Trier, Zurverfügungstellung vonMitteln
zur Beseitigung derselben ......

— de'.' Winzer

Rotstandsarbeiten in der Rheiuprovinz , ,

Notstandslllbeiter, deren Entlohnung . .

Niirburgring, Bedingungen für die Gewäh¬
rung des Darlehns zum Bau desselben

— Beschäftigung der Erwerbslofen beim
Bau desselben ...........

— Beschuldigungen gegen eine dort be»
schäftigte Person ..........

Gewährung eines weiteren Darlehns
zum Bau desselben .........

— Verhältnis des Kreises Adenau als Er¬
bauerin des Rings zu der Eifel°Kom>
pagnie»A.°G............

O
Lberdörstcr, Abg., Niederlegung des Amtes

als stellvertretendes Mitglied des Pro»
viuzialcmsschusses..........

Obstbauwanderlchrer, Antrag der Land»
wiitschaftskammer auf Anstellung eines
solchen ..............

20

5,17

28, 29

6,24

6,7,23

6,23

2,7,
8,11

5,27

2,2?

6,13

2,39

58-60 35,144

21, 37

153-
154

133-
153

- 23, 71,
116, 132

_ 72, 112,
127, 133,

i 136, 137,
138, 139

133-
153

87

2,12

23,30,36,
16?

23,30,36,
82, 167

23, 167

5, 8, 29,
34,66,67,
75,84,91
22. 32,

179

5,32,179

2,23,29,56,
72,94,87,

102, 148,
174, 205

5, 10, 26,
225
39

57. 221,
223

38, 219,
222

57,74,77,
219, 222,

224

39, 74,
152, 204,
218, 230

57

5, 92, 97
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Obst- und GcmUscbau, Förderung desselben

— Schaffung von Verkaufseinrichtungen
für deufelben ufw..........

^ Wahrung der Lebensbedingungen des»
selben bei zukünftigen Handelsvertrags-
verbandlnngen ...........

Ni>. Olberh, Geheimrat, früherer Alters¬
präsident des Provinziallandtages, Nach»
ruf................

Orthopädische Kindcrheilnnstalt zu Silch-
tcl», Uestimmnngen über die Aufnahnre
in dieselbe, fuwie über die Verwaltung,
Leitung und Neaufsichlissungdieser An¬
stalt ! ..............

— Hansbaltsplan ...........

2,34

6,34,3«

12

Drtstlassen-Vinstuf»»«, der Anstalt Bed»
burg^Hau.............

OrtSlöhne, Erhühnng derselben

Lstprodinzcn, Ansiedlnng von rheinischen
Vauernsbhnen uud Landarbeiten! . .

P
Paritiitische Anstalten für Fürsorgezög.

linge ...............

Nr. Pattberg, Abgeordneter, Niederlegnng
des Amtes als'Mitglied des Provinzial-
ansschnsses ............

Persunalausgaucn im Jahre 1914 u. 1927

Persunalpulitit in der Nheinprovinz . .

Pflegcrliihnc, Erhöhung derselben....

Pflegesnlle, Erhöhung derselben in den
Anstalten .............

Privatanstalten, Erhöhung der Pflegefätze

Unterbringung von Fürsorgezögliugen
uud sonstigen Pfleglingen in dieselben

Privatschulcn,hühere,Inschüsse des Staates

Proletarisches Kinderheim in Nemscheid,
Bewilligung von 5000 RM, zum Aus¬
bau desselben ...........

Provinzinlanstalte», Einkauf des Viehs
bei den Viehhändlern .......

- Größe der landwirtschaftlichen Flächen
bei denselben ...........

19

19

30

5.36

5,25

7

28

7, 17

6, 27

20

5, 20

Leitenzahl

5,30,
209

- 23, 209

- 75,92,97

- 4

76-81 143

17 143

4 36, 196

- 22, 214

22, 64,
173

- 41

— 82

96- 165
105— 43

- 17

— 17, 215

- 17

51, 82,
116
31

- 77, 183

4 144

23, 42,
143

Provinzialllnstalten und Privatanstalten,
Besichtigung derselben durch Abgeord¬
nete ...............

Plovinzialausschust, Aeuderuug der Ge¬
schäftsordnung für denselben ....

— Nicderleguug des Amtes als stclluer-
treiendes Mitglied durch den Abgeord¬
neten Obeidörsler.........

— Eintritt des Abgeordneten Duudcr als
stellvertretendes Mitglied......

— Niederlegung des Amtes als Mitglied
dnrch den Abgeordneten vr. Pattberg

— Eintritt des Abgeordneten Dr. Hold
als Mitglied............

— Wahlordnung für denselben.....

Provinzialdomäne Lommersdorf, Haus¬
haltsplan .............

Pio»inzial-Vlzich«»a.shcimc, Wieder«
einführuug der Hausvoisteherzulage .

Provinzialgui NYIerward, Haushaltsplan
— dessen Viehbestand .........

Provinzilllinstitut für Arbeits- und Berufs»
forschung, Haushaltsplan ......

Provinzialtommission für die Provinziell»
Heil- und Pflegeanstalteu, Eintritt des
Abgeordneten Hauck in dieselbe anstelle
des ausgefchiedenen Abgeordneten Or>
l°PP ...............

Provinziallandtllg, dessen Eröffnung . .
— Abgeordneter Krawinlel übernimmt als

Alterspräsident den Vorsitz ......
— Beschlußfähigkeit desselben .....
— Beschlußuusähigkeit desselben ....
— am Erscheinen verhinderte Abgeordnete
— Zusammensetzung des Aeltestenrates .
— Zusammensetzung der Ausschüsse . . .
— Wahl der Beisitzer.........
— Wahl des Vorsitzenden .......
— Wahl der stellvertretenden Vorsitzenden
— Schluß ..............

Prouinzialnmsecn, Aufrechterhaltung der
Verbindnng mit den örtlichen Heimat¬
museen, Veranstaltung von Wander¬
ausstellungen usw ..........

— Haushaltsplan...........

Provinzialnmscmn Bonn, Herausgabe eines
Heftes anläßlich des 50 jährigen Be»
stehens desselben ..........

Prouinzialstroßc Vonn-Gudcsucrg, Be¬
seitigung eines Gefahreupuuktes auf
derfelben .............

Provinzialstraße Kolilcnz-Bingen, Be»
feiligung der Eifenbahnübergünge. . .

Seitenzahl

15

1

1

7

7
15

23

30

23

1
1

19, 28
1
3

3, 40
1
1
1

40

10
10

25

ZZ

40-41

41

23

4

22-23

18-19

25

"3»

137, 138

35, 109

4

4

35, 109

165

196

116
166

83

3
3

149, 186
4
6
6
4
3
3

236

90
90

75

23, 176
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Provinzialstraßc Mettnmnn- Elberfeld,
Beseitiguug der gefährlichen Kurven auf
derselben .............

Provinzialstraßen, Fortgang des Ausbaues
derselben .............

- Pflasterung derselben in Oit3lllg.cn, so¬
weit noch Schotterdeckenvorhanden sind

Provinzilllstraszenbau, Aufnahme einer An»
leihe für diefen Zweck........

— im Bezirk des Landesbauamts Prüm

Pruuinzialstraßennetz, dessen Größe . . .

Provinzialstraßenverwaltung, Hanshalts¬
plan ...............

Pruuinzilllumloge, de>en Höhe.....

Provinzial-Wohlfahrtsamt, Errichtung
eiues solchen als Kontrollorgan und Be¬
schwerdeinstanz ...........

V
Quarantäne, Einführung einer 10 tägigen

für eingeführtes Hündlervieh zur Bc-
tämpfuug der Viehseuchen .....

<R
Nationalisierung und Iusanrurenleguug

von Betrieben im westlichen Industrie¬
gebiet ..............

Räumung des besetztenGebietes ....

Rcaltredit, landwirtschaftlicher, Berbil-
liguug desselben ..........

Rechnungen, Entlastung von solchen . . .

Rededauer, Beschränkung derselben . . .

Regiebetriebe der Verwaltungen ....

Ncichsbahnlinic Mors-Veldern, Wieder¬
aufnahme der Naullibeilen.....

Rcichsbesuldungsordnung,deienAendeiung

Reichseintommen- und Kürperschasts-
steuer, Höhe der Ueberwcisuugeu . .

Rcmschcid, Bewilligung von 5000 RM.
zum Ausbau des dortigen piolewrijchcu
Kinderheims ............

Seitenzahl

2b

5, 25

36

81-82

32-34

:Ztz

35

37

5, 29

5, 13

2,5,
28, 39

2, ?,
8, 11

28

4, 21

20

6, 30

37

S. 27

9-11

156-
157

35

26,27,35,
47, 176

23, 176,
211

2, 10, 23,
26,27,38,
65, 211,

217
75

16

16, 26,
211

15,36,37,
63, 216,

217

22, 193

23, 100

5, 22, 46,
77, 225
1, 33, 36,
44, 60

29,56,68,
82,83,84

165

7,23,116,
156, 188

55

144

48, 77,
196

15, 18

77, 183

Rhein-Mainischer Verband fiir Volks¬
bildung in Frankfurt a.M., Antrag
desselben auf Bewilligung einer Bei¬
hilfe ...............

Rheinisch-WestfälischesElettrizitätswert,
Austausch von Grundstücken mit der
Arbeilsllnslalt Viauweilcr......

Rheinische Heimatblätter, Rheinische Bei-
lagsgefellschastm. b. H., in Koblenz, Au-
trag auf Bewilligung eines Zuschusses .

Rheinische Lanogcmeindeurdnung, baldiger
Abschluß der Reform........

Rheinische Wohnungsfiirsorgegcscllschast,
Kritik au derselben.........

- Uebernahme der Bürgschaft für die Be¬
teiligung der Proviuzial-Feueiver»
ficheiungsanstlllt an derfclben ....

Rheinisches Iugendherbcrgsnctz, dessen
Ausbau ..............

Rittergut Vesdorf, Haushaltsplan ....

Ruhegehälter und Hinterbliebenenrenten,
Haushaltsplan ...........

Ruhegehaltstasje der Kreiskommunalver-
bände nnd Stndtgemeinden, Abänderung
des z 2 der Satzungen.......

— der Aandbürgeimeistereien nnd Land»
gemeiudeu, Aenderung der Satzungen

Rnhegehllltslajscn, Höhe der Beiträge .

Nuhegehaltsordnung, deren Umgestaltung

Ruhrprouinz, Schaffung einer solchen . .

Ruhrsiedlungsvcrband, dessen Zusammen¬
arbeite« mit der Proviuzillluerwaltung

Klagen aus dessen Bezirk

S
Eaatgebict, dessen Rückgabean Deutschland

Dr. Saafzen, Abgeordneter, dessen Wahl
zum stellvertretenden Vorsitzenden des
Provinzinllandtages ........

Eaatknrtoffelstelle der Landwirtschafts-
tammer ..............

St. Vith, Mnlmcdh und Eupcn, Ge-
Währung des Rechts der Selbstbestim.
mung an die Bevölkerung dieser Ge¬
biete ...............

Veitenzahl

2. 27 -

20

28

2, 26

5,18

13

16

6, 30

126

10 39-40

52-55

22

16 48-50

51-52

UI"

5, 182

143

165

3, 5, 32,
38, 176

57, 62

35,57 62,
76, 89

21,28,35,
57,61,62,

141
99

83

35, 114

35, 115

115, 116

48, 77,
196

14,32,34,
55,65,69,

237

14

14

1, 33, 36,
61

39,65,67

3?
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Satzung der Lnndesbanl, Aenderung der»
selben ..............

Satzungen der Ruhegehaltslasseder Kreis»
lommunlllverbände und Stadtgemein»
den, Abänderung des z 2......

— der Laudbürgeimeistereien und Land»
gemeinden, Aenderung derselbe» . . .

Sehschwache Kindel, Schaffung vonMn-
richtungen für solche ........

Selretariatsbeamtcn der Proviuzialver-
waltung und der Proviuzial-Feuerver-
sicherungsanstalt, Antrag auf Besser¬
stellung in ihrenNezügeu und auf Schaf¬
fung weiterer Befürdernngsstellen .

Selbstmorde bei den Fürsorgezüglingeu .

Selbstverwaltung und Staatsverwaltung

Sozialversicherung, Uebernahme desPflicht-
««teils für die Arbeiter und Angestellten
der Verwaltung auf die Provinz . .

Sch
vi». Schellmann, Landesrat.dessen Wieder¬

wahl ...............

Schluß des Provinziallllndtages.....

Schmutz und Schund, Aufhebung des Ge¬
setzes zur Bekämpfung desselben. . .

Schmutz und Schundschriften, energisches
Borgehen des Landesjugendamtes gegen
dieselben ..............

Schnellbahn Köln—Dortmund, deren Aus¬
führung ..............

Schuldenlast der Piovinzialverwaltuug .

Schwachsinnige, deren Zunahme und
Steigerung der Kosten hierfür ....

Schwarzarbeit der Erwerbslosen ....

St
Staatsverwaltung und Selbstverwaltung

Stammkapital der Landesbanl, Erhöhung
desselbeu .............

Statut (zweites) füc den Piovinzialverband,
Aenderung des § 4 ........

Steinindustrie im besetzten Gebiet, Unter-
stüßung derselben durch Beiwendung von
Natursteinen zum Bau von öffentlichen
Gebäuden .............

Leiteuzahl

8 ' 8IM

8 45 35, 84

16 48-50 35, 114

16 51-52 35, 115

5, 11 - 23. 91

7, 31 - 36, 43,
48,62,82.
110, 196— - 72, 134

- - 12,34,66

6, 30 - 77, 196

16 36-37 43. 110

40 - 236

40 - 71, 189,
235

2,29, 5,28,42,
40 71, 188,

189, 236

- — 27

— — 18,19,20.
26, 213,

217

_ 17" 53, 61

- - 12,34,66

8 44 26,35,83

15 42-43 35, 109

36 110, 214

Stellvertretende Vorsitzende des Provinzial¬
lllndtages, deren Wahl.......

Steuerbedarf der Provinzilllverwaltung.

Steuerlasten, deren Verteilung.....
- stärkere Heranziehung des Besitzes . .

Steuern und Uebelweisungen aus Reichs-
und Staatsmitteln, Haushaltsplan . .

Steuervolitische und finanzielle Bevor¬
zugung des Ostens vor dem Westen .

Stovpenbcrg, Beschädigung der dollige»
katholische» Kirche im Jahre 1921 . .

Straßen, Uebernahme von weiteren i» die
Unterhaltung nnd VerwaÜung des
Piovi»zialverbandes..... . . .

Straßenbau, Aufnahme einer Anleihe zur
Durchführung des Arbeitsbeschaffniigs.-
Programms für denfelbe» ......

Stroßenbauvläuc des Reichs u. Staates .

Straßenbrücke zwischen Bullau »»d Als,
Newilligmig einer Beihilfe zu den
Kosten der Verbesscnmg derselben . .

Straßennetz der Provinzialverwaltmig,
desse» Grüste ...........

StraßenunterhaltunMostcn, derc» Bei-
mi»der»»g ............

Straßenuerwaltung. Haushaltsplan . . .

Studentenwohlfahltscinrichtungen bei den
Universitäten in Bonn und Köln und der
Technischen Hochschule in Aachen, Ge¬
währung von Beihilfen .......

T
Tagesordnungen für die Sitzungen des

Provinziallllndtages ........

Taubstummenanstalten (Schulen). Haus-
hnltsplan.............

T»«bstummenheim Vuslirchcn, Haushalts¬
plan ...............

Technische Hochschulein Aachen und Univer-
silciten in Von» »»d Köln, Gewährung
von Beihilfen an die Stndentenwohl-
fahr!sei»richlu»ge» .........

— Beeinträchtigung derselben durch die be>
absichiigte <Ii»richtn»g techmscherssak»l-
täten an der Universität i» Wünster
i,/W............... .

Veitenzahl

1

37

37

25

5, 35,
36

1, 36,
38

2.14

35

15

10

11

15

2. 10

109-
126

83-86

32-34

154-
155

9-11

46

20-21

21

46

Ms

15, 18,
215
37
37

15,18,19,
31, 214

31, 33,
66, 73

89

16,27,47,
176

2.10,23.
26.27.38,
61, 65.

211, 21?
12, 22

4. 214

16

5, 26,
107

16, 26,
211

21,29,35.
109

7, 22. 78.
154.186

90

90

^1.29,35,
109

5, 21, 31,
35, 88
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Todesfall in dem Fürforgeheim in Nieder«
seßmar ..............

u
UnfallverhUtungsvorschliften der land«

wirtschaftlichen Berufsgenosfenschllft ,

Ungarische Arbeiter, Verurteilung von
solchen durch ein Standgericht ....

Universitäten in Bonn und Killn, sowie
Technische Hochschulein Aachen, Ge»
Währung von Beihilfen an die Studenten
wohlfahrtseinrichtungen .......

Unterstützungen, Bewilligung von solchen
an Beamte und Angestellte.....

V
Verjüngung des Beamtenstabes.....

Nerlaufseinrichtungen für den Obst« und
Gemüseban nach holländischen, Muster

Nerlehrsfragen, Durchführung der für die
Grenzgebiete, insbesondere für das
Wurm- und Saarrevici lebenswichtigen

Vermögen des Pruvinzialverbandes, Vor»
läge einer Aufstellung hierüber . . .

Vermögens- und Schuloenvcrwaltung,
Haushaltsplan ...........

— Aenderung des Haushaltsplanes . . .

Verschiedenes, Haushaltsplan ......

- Einsetzung vou 150 000 RM, für Kinder«
speisung in diesen Hanshaltsplan , . .

Verurteilung ungarischer Arbeiter durch
ein Standgericht..........

Nerwaltungsbericht sür das Rechnungsjahr
1925 ...............

Vcrwaltungsrcsorm, deren Durchführung

Rerwaltungsrat der Landcsbant, Zu«
Wahl von weiteren Vertretern der Land«
wirtfchaft zu demfelben.......

Verzeichnis der an den Provinziallandtag
gerichteten Eingaben ........

Vieh, Einführung einer 10 tägigen Quaran«
täne für eingeführtes zur Bekämpfung
der Viehseuchen ..........

Seitenzahl

L8Z
TR

_>8, 29

6, 21

15

UZ

72, 112,
127, 133,
136, 137,
188, 139,
185, 188

6. 34,
36

2, 26

37

37

33

5, 33

6, 21

7

46

31-32

29

1, 29,
28, 29,

30

5. 13

56

77, 152

21,29,35,
109

42

43

23, 209

2, 5, 32,
165,180

56, 61

18, 26,
214,

17, 18,
214

18. 30,
199

22, 42,
63, 199

77, 152

83

3,11,13,
37, 54

85

4, 144,
165, 190,
194, 195,

196

23, 100

Viehhiindlerverein in Grefrath, Antrag
wegen Einkaufs des Viehs für die
Piovinzialanstalten.........

Vichscuchenentschadigung, Haushaltsplan

Niehseuchenentschlldigungsabteilung,Auf«
teilung derselben ..........

Völkerbund,dessen Stellung ......

Voltsbildung, Rhein-MainischerVerband
für Volksbildung in Frankfurt a.M,,
Antrag auf Gewährungeiner Beihilfe.

— deren Pflege ...........

Nultsbildungsarbeit in der Rheinprovinz,
Bewilligung von 50000 RM, für die«
felbc . . .'.".". . .'.......

Nollsrechtspllite!,"Nildung dieser Partei
durch die Abgeordneten Pohl, Herr«
mann und Wedershoven......

Vorbericht zu den Haushaltsplänen der
Provinzialverwaltung........

Norlagenuerzeichnis ..........

Vorsitzende, stellvertretende, des Pro-
vlnziallandtages, deren Wahl ....

Vorsitzender des Provinziallandtages, des«
sen Wahl ............

Wahl des Borsitzenden des Provinzial-
landtages .............

— der stellvertretenden Vorsitzenden . .
— der Beisitzer des Provinziallandtages .

Wahlordnung für den Provinzialausfchuh.

WllhlPlUfunnsllUsschuf!des Provinzialland«
tages, dessen Zusammensetzung . , .

Waldvcsitz in der Rheinprovinz, Wieder»
Nutzbarmachungdesselben ......

Wanderer, jugendliche, Fürsmge für ar»
beits» und mittellose........

Wandererfürsorge, gesetzliche Regelung
derselben .............

Wasserversorgung in den ärmeren Teilen
der Provinz, Zurverfügungstellung er»
höhter Mittel zwecks Verbesserung der«
selben ..............

Wcgebau/Meschlänkung der Tätigkeit der
Piouinzillluerwllltung auf diesem Ge«
biete ...............

Seitenzahl

5 NH

20

13

2. 2?

5, 27

37

1

1

1

1
1
1

15

3. 40

4

23

5-31

1-3

41

19 >61-63

2, 12

4, 27

IZT

144

100

112

44

5, 182

20, 63,
182

22,42,63,
182

24, 215

4

3, 4

3

3
3, 4

4

35, 109

6

30

17,28,35,
42, 149

18, 28

5, 30, 61,
63. 92

22, 165
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Verzeichnis
der

Mitglieder des Rheinischen Prooinziallandtages.

Vorsitzender:Oberbürgermeister Dr. Iarres in Duisburg.
Stellvertretende Vorsitzende:Beigeordneter Eberle in Barmen,

Regierungspräsident Dr, Saaßen in Trier.

«Ide.
Nr. Zu- und Vorname Wohnort

(einschl. Straße) Stand oder Beruf Wahlbezirk Fraktion

I. Regierungsbezirk Aachen.
1 Farwick, Wilhelm Aachen,

Iolleinstl. 29
Oberbürgermeister Aachen-Stadt Zentrum

2 Dr. Losenhllusen, Paul Allchen,
Vlabllntsti. 64

Landgerichtsdirektor »< Arbeitsgemein¬
schaft

3 Sommer, Michael Aachen,
Wimmelsgaüe 6

Aachen,

Parteisekretär » Kommunist. Partei

4 Weber, Ewald Gewcrkschaftssekietär » Zentrum
Adlllbeitsteinweg 207

5 Bachem, Wilhelm Aachen,
Kiefclbeistr. 13

51?aufmann Aachen-Land Wirtschaftliche
Vereinigung

6 Deppe, Robert Alsdorf, Landkreis
Allchen,

Oibtweileiweg 285

Stricker « Konnnunist. Partei

7 Greven, Wilhelm Stolberg, Land¬
kreis Aachen,

Verbindung«!!'. »

Rentner » Zentrum

8 Kühnen, Ludwig Aachen,
Pllntw»« e

Beigeordneter " Sozialdem. Partei
Deutschlands

9 Müller, Maria Eschweiler, Land»
kreis Aachen,

Studienrätin » Zentrum

10 Bongllitz, Joseph Düren,
Friedlichst!, 11

Heinsberg,

Fabrikant Düren !!
11 Iennissen, Johannes Direktor der landwirt- Erkelenz- »

Geilenliicheneistl. schaftlichenWinterfchule Heinsberg
12 Krapoll, Wilhelm Immerath, Kreis

Erkelenz,
Hau» Ni. 14«

Ehrenbürgermeister » «

13 Latten, Peter Geilentirchen, Gutsbesitzer Geilenkirchen- Arbeitsgemein¬
Hünshoueneihof Iülich schaft

14 Schaaf, Theodor Düren,
Bergsli. «

Angestellter " Zentrum

15 Schmitz, Heinrich Lovericher Hof,
Post Setterich,

Hau« Nl. 3«

Landwirt ,» /!

16 Ianfen, Nikolaus Lammersdorf, Pfarrer Monschau-
! Kreis Monschau Schleiden

II. Aegierungsbezirt Düsselborf.
17 Eberle, Karl Barmen,

Elsteinsli. 1»
Beigeordneter Barmen Sozialdem. Partei

Deutschlands
18 Hack, Hans Barmen,

Echuch»ibsti. 18»
Kaufmann » Kommunist. Partei

19 Küppers, Anton Barmen,
«l»bi«eisir. 71

Rektor »> Zentrum

20 Dr. Wesenfeld, Paul Barmen,
0tWstl. 31

Iustizrat <! Arbeitsgemein¬
schaft



Lfbe,
Nr, Zu- und Vorname Wohnort

<emschl. Straße > Stand oder Beruf Wahlbezirk Fraktion

21 Baumann, Karl Huisberden,
Kreis Eleve

Gutsbesitzer Cleve Zentrum

22 Adams, Clemens Düsseldorf,
Fiiediichsti. «8

Generaldirektor,
Landesillt a. D.

Düsseldorf-Stadt "

23 Brauer, Ferdinand Düsseldorf,
üu>!ens!l. 91

Gewerkschaftsfekietäi " <!

24 Dr. Carl, R. W. Düsseldorf,
Schumanns». »^

Chemiker » Arbeitsgemein¬
schaft

25 Dunder, Arnold Düfseldorf-
Gerresheim,

Hahfeldsli. 45

Dreher « Kommunist. Partei

26 Gerlach, Paul Düsseldorf,
Tiernaitensir. 43

Landesrat » Sozialdem. Partei
Deutschlands

27 Dr. Kirchner, Werner Düsseldorf,
Kiinigsti. 2

Rechtsanwalt " Arbeitsgemein-
schaft

28 Niedieck, Auna Düsseldorf,
Schumannstl. 13

Hausfrau » Zentrum

29 Nohl, Albert Krefeld,
Pleußeniinn. 11

Redakteur /< Kommunist. Partei

30 Pohl, Bertram Düsseldorf-Ober-
kassel,

Vienb'llmuulstl. 3«

Major a. D. //
(Nollöiechtspaitey

31 I)e. Stein, Otto Düsseldorf-Ober-
kassel,

Tlllieisli. 18

Kaufmauu // Wirtschaftliche
Vereinigung

32 Steinmeyer, Christoph Düsseldorf,
Näulcheiwe« 3?

Rektor ,, Arbeitsgemein¬
schaft

33 Hillen, Karl Reisholz, Land¬
kreis Düsseldorf,

KaVpeleistr. 16»

Gefchäftsführer Düsseldorf-Land Zentrum

34 Priebe, Heinrich Venrath, Landkreis
Düsseldorf,

Pllulsmühlenstr. »9

Metallarbeiter // Kommunist. Partei

35 Dr. Iarres, Karl Duisburg,
WUHeimeisti. 46

Oberbürgermeister Duisburg Arbeitsgemein¬
schaft

36 Klöuekorn, Leo Kaarst bei Neuß Rektor „ /'

37 Koenzgen, Gottfried Duisburg,
Leüenstl. 19

Arbeitersekretär ,/ Zentrum

38 Müller, Ernst Duisburg,
«illbensli. 4?b

Angestellter „ Sozialdem. Partei
Deutschlands

39 Sanders, Johann Duisburg,
Vlünsti. 1'

Schreinermeister // Zentrum

40 Triebe!, Oskar Duisburg,
Saaibiückelsti. 44»

Kaufmann „ Kommunist. Partei

41 Becht, Adolf Elberfeld,
Platz bei Nepullil 8

Schloffer Elberfeld //

42 Dr. Dichgans, Hermann Elberfeld,
<2<MUN«stl. »8

Apotheker ,, Zentrum

43 Hoffmann, Oskar Elberfeld,
«ubeitstl. 8»

Redakteur // Sozialdem. Partei
Deutschlands

44 D.0r.deWeerth, Wilhelm Elberfeld,
Vobenstl. ?

Regierungsassessora. D. // Arbeitsgemein»
schaft

45 Dllllms, Wilhelm Essen-Borbeck,
Felbsti. «»

Arbeitersekretär Effen-Stadt Zentrum

46 Nahm, Maria Elberfeld,
Hombücheleistl. «»

Oberfürsorgerin /, Arbeitsgemein-
schaft



Lfde,
Nl. Zu« und Vorname Wohnort

leinschl, Straße) Stand oder Beruf Wahlbezirk Fraktion

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

Gosewinkel,Franziska

Dr. Hartmann, Paul

Kemper, Emil

Schäfer, Heimich

Schröer, Hermann

Steinbüchel, Hans

Strunk, Heinrich

Theißen, Karl Franz

Vielhaber, Heinrich

Büchsenschuß, Otto

Frin, Joseph

Hauck, Arthur

Dr. Hold, Karl

Plum, Agnes

Weber, Jakob

Künning, Anna

Tenhaeff, Hans

Dr. Jörg, Joseph

Rath, Wilhelm

Albertz, Hermann

Renner, Heinrich

Iimmermann, Johann

Albers, Johann Heinrich

Wolters, Johann

von Atter, Alfred

Dr. Eickmann,Wilhelm

Becker, EM

Essen,
Kainapersti. 2N

Varnren,
Kiew Weich 1?

Kettwig, Landkreis
Essen,

Felbsti. 4N

Essen.
Andiensstl. 8»

Essen,
«eichofstl. 248

Essen,Feldhaushof,
UUbllUweg 75

Essen-West,
Wl»hml>nnsti. 8

Essen,
Glnsteiweg 24

Essen,
HohenzoIIeinsti. 28

Barmen,
Lenzesti. 42

Katernberg, Land
kreis Essen,

lkantstr. 12

Düsseldorf,
Lichwcg 1

Karnap, Landkreis
Essen,

Kümgllr. 84

Stoppenberg,
Landkreis Essen

Kray, Landkreis
Essen,

Iolephwenstr. »
M. Gladbach,

Regentenstl. «3

Straelen, Kreis
Geldern,

Hinbenbui»str. 94
M. Gladbach

Grevenbroich,
Lwbenstl. 5

Obcrhansen,
MaiNstl. 78

Essen,
Taubenstr. 14

Hamborn,
Gaitensti. 1^1

Lövenichbei Köln

Hüls,Krs. Kempen,
»lheinsti. 22

Krefeld,
Auhllnnespllltz 40

Neuenhaus 11»,,
Post Hilgen, Nhld

Düsseldorf,
Vor!Wl. 2l

Kourektorin

Oberbtirgermeister

Vertreter

Bürgermeister

Expedient

Redakteur

Kafsieier

Redakteur

Fabrildiiektor a. D.,
Nechtsanwalt
Kaufmann

Studiendirektor

Arbeiterfekretär

Generaldirektor, Ehren-
bürgermeister

Hausfrau

Bürgermeister

Konrektorin

Kaufmann

Landrat

Amtsgerichtsrat

Geschäftsführer

Verbcmdsvorsitzender

Parteisekretär

Landwirtschaftsschul-
direktor

Pfarrer

Pfarrer

Pfarrer

Hausfrau

Essen-Stadt

Essen-Land

Geldern

,,

Gladbach

Grevenbroich

Hamborn

Kempen

,?

Krefeld-Stadt

Lennep

Mettmann

Zentrum

Arbeitsgemein¬
schaft

Sozialdem. Partei
Deutschlands

Zentrum

Kommunist. Partei

Sozialdem. Partei
Deutschlands

Zentrum

Kommunist. Partei

Arbeitsgemein»
fchaft

Zentrum

Sozialdem. Partei
Deutschlands

Arbeitsgemein¬
schaft

Kommunist. Partei

Zentrum

Sozialdem. Partei
Deutschlands

Kommuuist. Partei

Zentrum

Arbeitsgemein¬
schaft

Sozialdem. Partei
Deutschlands



Lfbe,
Nl. Zu- und Vorname Wohnort

(einschl, Straße) Stand oder Beruf Wahlbezirk Fraktion

74 Bierwirth, Peter Paul tzaan (Rhld.),
Bahnhof«!. «

Rektor Mettmann Zentrum

75 Franken, Friedrich Nheydt,
«»dickersti. 8»

Expedient „ Kommunist. Partei

76 Kemmanu, Albert Katers bei Mett¬
mann

Okonomierat // Arbeitsgemein«
schaft

77 Schlieper, Franz Haus Laubach
bei Mettmann

Landwirt /, „
78 Adler, Julius Hamborn,

Fliebeistr, 9
Kranführer Mors Konimunist.Partei

79 Elfes, Wilhelm M. Gladbach,
l»uben«sti. l»

Polizeipräsident " Zentrum

80 Horz, Josef Homberg
am Niederrhein,
Dunleisti, 22

Kaufmann /, „

81 Iungbluth, Josef M. Gladbach
Goetheslr. 30

Malerobermeister " Wirtschaftliche
Vereinigung

82 Dr.-Ing. e. h. Pattberg, Homberg Generaldirektor ,, Arbeitsgemein»
Heinrich am Niederrhein,

«Nürlersli. 151
schaft

83 Schroer, Jakob Hochhalenbei
Homberg a. Rh.

Landwirt /, „
84 Weyers, Cäsar Mors,

am Panbyl 1
Parteisekretär // Sozialdem. Partei

Deutschlands
85 Andres, Wilhelm Mülheini/Ruhr,

Reichstr. 20
Angestellter Mülheim°Ruhr "

86 Vlumberg, Luise Mülheim/Ruhr-
Broich,

Kuifüistenstl. 4U

Hausfrau Arbeitsgemein»
schaft

87 Lenze, Franz Mülheim/Ruhr-
Styrum,

«uiosti. 7«
Wesel,

Direktor /, Zentrum

88 Iiegler, Karl Bauunternehmer /, Arbeitsgemein»
banlaiing »4 schaft

89 Vielen, Franz M.Gladbach Oberbürgermeister M.Gladbach Zentrum

90 Raederfcheidt,Georg Bonn,
Koblenzerstr. »2

Akademiedirektor Neuß-Stadt und
Land

,/

91 Dörr, Wilhelm Oberhausen,
Plllllllelsti. S«

Baukontrolleur Oberhausen //

92 Baumann, Moritz Höppenhof
bei Bislich,
Kreis Rees

Gutsbesitzer Rees "

93 Freiherr von Gillhaußen, Gut Steckling Gutsbesitzer, Major a. D. // Arbeitsgemein»
Otto bei Wesel, (Stat.

Blumenkamp)
schaft

94 Dr. Hartmann, Walter Remscheid,
R»lh»u«stt. s

Oberbürgermeister Remscheid ,/

95 Issel, Albert Remscheid,
Fichtenstl. l>9a

Schriftsetzer » Kvmmunist.Partei

96 Graf, Ernst Wald, Landkreis
Solingen,

WMluNeisll. 111

Schleifer Solingen'Stadt /,

97 Ernen, Fritz Solingen,
«rüntal 1

Geschäftsführer Solingen<Land Sozialdem. Partei
Deutschlands

98 Hebborn, Gerhard Solingen,
Floillsti. ??

Gewerkschllftssekretär „ Zentrum

99 Herrmann, Wilhelm Lennep,
Huitstl. 2

Mädchenschuldireltor /,
(Vllll««ch!«p»'it!>



Lfde,
Nl, Zu« und Vorname Wohnort

leinschl, Stiaße) Stand oder Beruf Wahlbezirk Fraktion

100 Oberdörster, Ernst Opladen,
Äugustllfil. 14

Lackierer Solingen-Land Kommunist. Partei

101 Witzler, Jakob Oberhausen,
Gienzstl. 48

Buchdruckereibesitzer /, Wirtschaftliche
Vereinigung

102 Iell, Karl Ohligs,
vbel»»lbeistl. 40

Fllbrikdirektor „ Arbeitsgemein»
fchaft

III. Aegierungsbe^rt Koblenz.
103 Dr. Creutz, Otto Adenau Landrat Adenau »Ahrweilet Zentrum

104 Effert, Johann Essen,
CchühlNbohn 64

Gewerkschllftssekretär Altenkirchen "

105 Julius, Friedrich Betzdorfa. d. Sieg »> » Arbeitsgemein»
schaft

Sozialdem. Partei106 Pikard, Emil Koblenz, Parteisekretär »
Gchubeitsti. « Deutschlands

10? Ley, Adolf Gevenich, Kreis
Cochem

Pfarrer Cochem<St. Goar Zentrum

108 Loenartz, Georg Koblenz,
Echloßstl. 3

Rechtsanwalt Koblenz»Stadt »

109 Dr. Weil, Gerhard Koblenz Landrat Koblenz>Land »

110 von Detten, Max Kreuznach, Kaufmann und Kreuznach» Wirtschaftliche
Niückc« 13 Gutsbesitzer Meisenheim Vereinigung

111 Kranz, Kaspar Bad Kreuznach Pfarrer " Zentrum
112 Schmitz, Johannes Andernach,

Vieitesti. 52
Professor, Studiemat Mayen »

113 Hansen, Franz Neuwied, Fabrikdireltor Neuwied «

114 Mehne, Berthold Neuwied,
Nahnholstl. »4

Eisenbahn-Oberingenieur » Sozialdem. Partei
Deutschlands

115 Meurer, Willy Weis, Kreis
Neuwied,

Vllchstl. »2»

Bauarbeiter » Kommunist. Partei

116 Freiherr von Salis» Gemünden, Rittergütsbesitzer, Simmern'Iell Zentrum
Soglio, Anton (Hunsrück) Geh. Regierungsrat

117 Dr. Schüler, Wilhelm Vüchenbeuren,
Kreis Zell

Arzt und Landwirt " Arbeitsgemein»
schaft

118 Fischer, Friedrich Wetzlar,
Naub°m«isti. »?

Geschäftsführer Wetzlar Sozialdem. Partei
Deutschlands

119 Koehler, Adolf Wetzlar,
Philofophen««« I

Kommerzienrat » Arbeitsgemein»
schaft

120 von Stedman, Karl Haus Besselich,
Post Vallendar,

Landkreis Koblenz

Gutsbesitzer, Major a.D. » »

IV. Aeglerungsbeztrl HSln.

121 Freiherr von Lotz,
Clemens

BurgBergerhausen
bei Blatzheim

Rittergutsbesitzer Bergheim Zentrum

122 Henry, Johannes Bonn,
Wilhelmstl. 1«

Rechtsanwalt Bonn°Stadt ,»

123 Völlig, Fritz Köln,
von Weithsti. 8

Gutsbesitzer,
Landesökonomierat

BonN'Land »,

124 Heuser, Benedilt Haus Dürffenthal
bei Zülpich

Rittergutsbesitzer EuslircheN'RheiN'
bach

/,



Lfde.
Ni, Zu- und Vorname Wohnort

lcinschl, Straße) Stand oder Beruf Wahlbezirk Fraktion

125 Degenring, Wilhelm HomburqerPapier- Bürgermeister, Fabrik¬ Gummersbach- Arbeitsgemein-
mühle, Post besitzer Waldbröl schaft
Nümbrecht,Krs.
Gummersbach

126 Krawinlel, Bernhard Vollmerhausen, Fabrikant, Kommer- '/
Kreis Gummers¬

bach
zienrat

12? Lenz, Stephan Becke b.Gummers« Gewerkschaftssekretär Gummersbach» Sozialdem. Partei
bach Waldbröl Deutschlands

128 Müller-Metzen, Marie Köln-Mülheim, Hausfrau, Wisscnschaftl. Arbeitsgemein¬
Nerg.Glllbbacheisti. öl Assistentina. D. schaft

129 Dr. Adenauer, Komad Köln-Lindenthal,
Mal Biuchstr. 3

Oberbürgernleister Köln-Stadt Zentrum

130 Eismann, Heimich Küln-Bickendorf,
Eandwe« ^8

Gewerkschaftssckretär " "

131 Frisch, Nikolaus Köln-Longerich,
Siedlung: Fieie Eibe

Eisenbahnvorschlosser " Kommunist. Partei

132 Göllinger, Robert Köln,
Rubenssti. 3

Geschäftsführer /< Sozialdem. Partei
Deutschlands

133 Haas, August Köln,
Viebenaebilg«a!lee I?»

Beigeordneter » "

134 Dr. Hagen, Louis Köln,
Lachsenlln« 91/33

Bankier, Präsident der
Industrie» u. Handels¬
kammer, Geh.Kommer-
zienrat

/< Zentrum

135 Holten, Wilhelm Köln,
Kreuznacherstl. 13

Stadtdirektor /> Sozialdem. Partei
Deutschlands

136 Dr. Hommelsheim, Köln, Nechtsanwalt » Arbeitsgemein»
Robert Händelstl. 5« schaft

137 Dr. Kaiser, Johannes Köln,
Wlliilnneistl. 16

Rechtsanwalt, Iustizrat » »

138 Knab, Peter Köln'Klettenberg,
Wollenburgstl. 3

Lehrer » Kommunist. Partei

139 Maus, Heinrich Köln,
Volgebttüftr. 16

Konsul und Ieitungsver-
leger

» Zentrum

140 Mönnig, Hugo Köln,
Veieonshof 23

Rechtsanwalt, Iustizrat ,/ »

141 Dr. plnl. Schäfer, Köln°Deutz, Geschäftsführer » Arbeitsgemein»
Hermann Tl°!sb°ileis!l. 12 schaft

142 Naterrodt, Johann Adam Köln-Lindenthal, Nechtsanwaltund Stadt¬ „ Wirtschaftliche
Düieneisli. 383/880 verordneter Vereinigung

143 Wedershoven, Adolf Köln,
N»tgeibelb»ch «1

Kaufmann »
<Vol!«i°cht«vllrte>)

144 Bürger, Johann Frechen, Landkreis
Köln,

Votssti. »3

Bauarbeiter Köln-Land Kommunist.Partei

145 Floßdorf, Johann Meschenichb,Brühl,
Piodinzilllsti.28b

Kommissionär » Zentrum

146 Kurth, Matthias Weiden,Landkreis
Köln,

Echulstillhe 23 »

Lehrer »/ Sozialdem. Partei
Deutschlands

14? Esser, Thomas Euslirchen Geweibebankdirektoi Mülheim a, Rhein-
Wipperfürth

Zentrum
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72. RheinischerProvinziallandtag, Protokoll der 1. Sitzung am 29. Dezember 1926.

Erste Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssaale des Ständehauses zu Düsseldorf,

Mittwoch, den 29. Dezember 1926.

Die Mitglieder des auf heute einberufenen 72. RheinischenProvinziallandtags versammelnsich
gegen 1^/2 Uhr im Sitzungssäle des Ständehauses.

Der Staatskommissar, Oberpräsident Dr. Fuchs, eröffnet den Provinziallandtag mit einer An«
spräche. (Vergl. den stenographischenBericht.)

Das an Jahren älteste Mitglied des Provinziallandtages ist der Abgeordnete Krawinkel. Er
übernimmt als Alterspräsidentden Vorsitz nnd beruft die beiden jüngsten Mitgliederdes Provinziallandtags,
die Abgeordneten Meurer und Hack, als Schriftführer und Stimmzähler.

Bei der auf Anordnung des Alterspräsidenten stattfindendenAuszählung des Provinziallandtags
ergibt der Namensaufruf die Anwesenheitvon 152 Mitgliedern und damit die Beschlußfähigkeit des Pro«
uinziallandtags.

Der Alterspräsident fordert nunmehr die Versammlung auf, zur Wahl eines Vorsitzendenzu
schreiten. AbgeordneterMönnig schlägt vor, den AbgeordnetenDr. Iarres durch Zuruf wiedcrzuwähleu.Da
die Mgeordneten Haas und Knab widersprechen, erfolgt die Wahl durch Stimmzettel. Es werden im ganzen
152 Stimmzettel abgegeben und zwar für Abgeordneten Dr. Iarres 109, für Abgeordneten Triebet 21,
unbeschriebensind 22. Abgeordneter Dr. Iarres ist somit zum Vorsitzendenwiedergewählt. Als erster
Stellvertreter wird vom AbgeordnetenGerlachAbgeordneter Eberle in Vorschlag gebracht. Abgeordneter
Dr. Kaiser beantragt Zettelwahl. Es werden 141 Briefumschlägeabgegebenmit 85 Stimmzetteln für Ab»
geordneten Eberle und 1 Stimmzettel für AbgeordnetenDr. Saaßen. 55 Stimmzettel sind unbeschrieben.
Abgeordneter Eberle ist demnach als stellvertretender Vorsitzendergewählt. Bei der Wahl des zweiten
Stellvertreters schlägt AbgeordneterVielen vor, Abgeordnetenvr. Saaßen durch Zuruf zu wählen. Auch
hier wird Stimmzettel«»!)! beantragt vom AbgeordnetenKnab. Es wird deshalb zur Zettelwahl geschritten
mit folgendemErgebnis: 116 Stimmen für AbgeordnetenDr. Saaßen, unbeschrieben sind 20 Stimmzettel.
Abgeordneter Dr. Saaßen ist somit gewählt.

Der Provinziallandtag beschließt auf Vorschlag des AbgeordnetenHaas, daß AbgeordneterEberle
als Stellvertreter im Sinne des 8 32 der Provinzmlordnung zu gelten hat.

Die Gewählten nehmen die Wahl an.
Der Alterspräsident ersucht alsdann den Abgeordneten Dr. Iarres, den Vorsitz zu übernehmen,

was geschieht.
Der Vorsitzende spricht den Fraktionen, die ihn gewählt haben, für das ihm durch die Wahl erneut

gefchenlte Vertrauen seinen Dank aus mit der Versicherung, daß er sein Amt unparteiisch führen werde,und
dankt sodann dem Alterspräsidenten namens des Hauses für seine Mühewaltung.

Der Vorsitzende schreitet dann zur endgültigen Nildung des Vorstandes. Nach § 2 der Geschäfts»
ordnung find zunächst 4 Beisitzer zu bestellen, die durch den Aeltestenrat nach den Grundsätzendes Ver»
hältniswahlrechts zu verteilen sind. Im Aeltestenrat ist eine Uebereinkunftdahin getroffen, daß die Ab»
geordneten, die im letzten Provinziallandtage als Beisitzer tätig waren, auch für diese Tagung als Beisitzer
bestellt weiden sollen. Es sind dies die Herren Elfes vom Zentrum, Dr. Kirchner von der Arbeitsgemein»
schaft, Haus von der S. P. D. und Triebet von der K. P. D. Die Genannten nehmen die Wahl an.

Das Schriftführeramt für die weitere Sitzung übernehmen die Abgeordneten Elfes und Haus.
Der Vorsitzende macht dem Staatskommissar die Mitteilung, daß der 72. Rheinische Provinzial«

landtag sich durch die Wahl des Vorstandes zusammengesetzthat.
Der Landtagskommissarhat mitgeteilt, daß er den Vizepräsidentenvon Sybel und Negierungs»

assessor Quast als seine Kommissare zu den Sitzungen anmelde.
Die AbgeordnetenSchande, Paletzki, Orlopp und Bis sind infolge Mandatsniederlegungaus dem

Provinziallandtage ausgeschieden. Der Provinzmlausschußhat auf Grund des § 22 des Wahlgesetzes für
die Provinziallandtage und Kreistage festgestellt, daß an die Stelle der ausgeschiedenenAbgeordneten
Kaufmann Wedershoven in Köln für Herrn Schaade, GeschäftsführerAlberh in Oberhaufen für Herrn
Paletzki,Lagerhalter Kemper in Kettwig für Herrn Orlopp und GeschäftsführerErnen in Solingen für
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Herrn Bick als Abgeordnete eingetreten sind. Der Provinziallandtag hat von Amtswegen zu prüfen, ob
bei dem Eintritt neuer Mitglieder ordnungsmäßig verfahren worden ist. Der Vorsitzende ist nach Prüfung
der Vorgänge zu der Ueberzeugung gelangt, daß in allen Fällen ordnungsmäßig verfahren worden ist.
Ein Zusammentritt des Wahlprüfungsausschusseswird daher nicht für erforderlich erachtet. Der Vorsitzende
stellt fest, daß kein Widerspruchhiergegen erhoben ist, und heißt die neueu Mitglieder zur Mitarbeit herzlich
willkommen.

Krankheitshalberentschuldigtsind die Abgeordneten Dr. Adenauer, Vaumaun-Huisberden, Gör»
linger, Dr. Hommelsheim, Dr. de Weerth; ferner verhindert die Abgeordneten Dr. Wesenfeld,Fräulein
Dahm, Köhler und Iell.

In der Zusammensetzungdes Aeltesteurats ist gegenüber der letzten Tagung keine Aenderung
eingetreten.

Zur Vorberatung der den Abgeordneten zugegangenen Vorlage über die Durchführung des
Bauprojekts der Autobahnstraße Köln—Düsseldorfschlägt der Aeltestenrat die Bildung eines Sonder¬
ausschusses von 30 Mitgliedern vor, bestehend aus den Abgeordneten,die während der letzten Tagung deni
1. und IV. Fachausschuß angehört haben.

Der Piovinziallandtag nimmt sodann den Vortrag des Landeshauptmanns über diese Vorlage
entgegen und überweist sie sodann an den Sonderausschuß.

Gemäß Vereinbarung im Aeltestenrat soll in diesem Ausschußdas Zentrum den Vorsitzenden,
die S. P. D. den stellvertretendenVorsitzenden, die Arbeitsgemeinschaftden Schriftführer und die K. P. D.
den stellvertretenden Schriftführer stellen. Widerspruch hiergegen wird nicht erhoben.

Der Vorsitzende schlägt vor, mit der Sitzung des 30cr-Ausschusses um 4>/2 Uhr zu beginnen.
Eingegangen ist ein Antrag der SozialdemokratischenFraktion, betreffend Bewilligung erhöhter

Mittel seitens der Reichs-und Staatsregierung zur Linderung der wirtschaftlichenNotlage im Nheinlande.
Dieser Antrag wird ebenfalls dem Sonderausschuß überwiese,!.

Die nächste Vollsitzung findet morgen vormittag 11 Uhr statt mit der Tagesordnung: 1. Eingänge;
2. Antrag des 30er°Ausschusses zu dem Bericht und Antrag des Provinzialcmsschusses, betreffend den Bau
der AutobahnstraßeKöln—Düsseldorf.In Verbindunghiermit 3. Antrag der SozialdemotratischenFraktion,
betreffend Zurverfügungstellung erhöhter Mittel seitens der Reichs» und Staatsregierung zur Linderung
der wirtschaftlichen Notlage im Rheinlande. 4. Entschließung zu dem Urteil des französischen Kriegsgerichts
in Landau.

Die Stadt Düsseldorfhat für die auswärtigen Mitglieder des Provinziallandtags für heute abend
zum Besucheder städtischen Theater Einlaßkarten unentgeltlichzur Verfügung gestellt,die im Landtags¬
büro in Empfang genommen werden können.

(Schluß der Sitzung 4 Uhr 15 Minuten.)
Der Vorsitzende: Me Schriftführer:
vl. Iarres. W. Elfes. A. Hauck.

Zweite Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssaale des Ständehauses zu Düsseldorf,

Donnerstag, den 30. Dezember 1926.

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 11 Uhr 35 Minuten. Die Niederschrift der ersten Sitzung
liegt auf dem Tifche des Hauses offen.

Schriftführer für heute sind die Abgeordneten Hauck uud Triebe!.
Entschuldigt sind die Abgeordneten Bongartz und Esser. .

1. Bau der AutobahnstraßeKöln-Düsseldorf.
Zu Grunde liegt der Antrag des Provinzialausschusses,welcher lautet:
„Der Provinziallandtag genehmigt den Bau einer Autobahnstraßezwischen Köln und Düsseldorf

nach Maßgabe der dem Provinziallandtage gemachten Vorlage unter der Voraussetzung,daß die von Reich
und Staat zugesagtenZuschüsse und Darlehen aus der produktiven Erwerbslosenfürsorgefür das Unter«
nehmen sichergestellt sind und ferner unter der Voraussetzung,daß eine Abgabe von den Kraftwagenbesitzern
bei Benutzung der Autobahnstraße erhoben werden kann.

Der Piovinziallandtag erklärt sich damit einverstanden,daß die seitens des Provinzialverbandes
zum Bau der Straße aufzuwendendenMittel im Wege einer Anleihe beschafft werden, über deren Auf»
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nahmebedingungen der Provinzialausschußbeschließt. Solange die Aufnahme einer Anleihe nicht tunlich
ist, sind die Mittel vorschußweise bei der Landesbank zu entnehmen."

Hierzu sind folgende Abänderungs« bezw. Zusatzanträge gestellt worden:
a) Von der K. P. D. Fraktion:
I Der Provinziallandtag wolle beschließen:

„1. Für die Finanzierung zum Bau der Autostraße Köln—Düsseldorf wird eine Anleihe von 18 Millionen
Mark aufgenommen.

2 Für die Verzinsung und Tilgung dieser Anleihe wird für die Benutzung der Autobahn eine Gebühr
erhoben, die für Personen- und Lastwagen je 10 Pfg. Pro Wagen-Kilometer beträgt."

II. Eventualllntrllg:
Der Provinziallandtag wolle beschließen:
Im Beschlußentwurf werden die Worte:

„daß die von Reich und Staat zugesagtenZuschüsseund Darlehen aus der produktivenErwerbslosen¬
fürsorge für das Unternehmen sichergestellt sind und ferner unter der Voraussetzung"

gestrichen.
III. „Für die beim Bau der Autostraße Köln—Düsseldorfbeschäftigten Arbeiter, die infolge der

Entfernung ihrer Wohnung von der Arbeitsstätte nicht täglich nach Hause können, werden von der Provinz
ausreichendeund angemesseneUnterkunftsmöglichkeitenund Verpslegungsmöglichkeitengeschaffen. Der
von den Arbeitern für Quartier und Verpflegung zu zahlende Betrag darf nicht höher sein, wie die Zulage,
die die Arbeiter hierfür erhalten. Als Zuschuß für die Kosten der Unterbringung und Verpflegung wird ein
Betrag von 500 000 Mark bereitgestellt."

IV. Der Provinziallandtag wolle beschließen:
„1. Die Erdbewegungs- und Straßenbefestigungsarbeiten beim Bau der Autobahn Köln—Düsseldorf

weiden in eigener Regie der Provinz ausgeführt.
2. Für die dein: Bau der Autobahn beschäftigten Arbeiter darf eine tägliche Arbeitszeit von 8 Swnden

und eine wöchentliche Arbeitszeit von 42 Swnden nicht überschrittenwerden.
3. Die Bezahlung der beim Bau der Autobahn beschäftigtenArbeiter erfolgt nach den für die einzelne

Arbeit in Frage kommendenTarifen. Für die 42 stündigewöchentliche Arbeitszeit wird derselbe Lohn
wie für die im Tarif vorgeseheneoder sonst übliche längere Arbeitszeit gezahlt. Wenn in den Tarifen
für weit von der Arbeitsstelle wohnende Arbeiter keine Wegegelder, Fahlgelderstattung, Auswärts-
zulagen, Muntagespesenetc. vorgesehen sind, werden entsprechende Wegegelderund Fahrgelder gezahlt.
Falls die Arbeiter nicht täglich nach Hause können, erhalten sie eine Verpflegungszulage."

V. Eventualantrag.
„Am Falle der Ablehnung der Durchführung der Erdbewegungs- und Straßenbefestigungs¬

arbeiten beim Bau der Autobahn Köln—Düsseldorfin eigener Regie der Provinz, wolle der Provinzial¬
landtag beschließen:

Die Ausschreibungder Erdarbeiten erfolgt unter Zugrundelegung von folgender Leistungsnorm
pro Arbeiter und Tag von:

2,) 5 Kubikmeterbei Sandboden
d) 4 „ „ Lehmboden
«) 3 „ „ Kiesboden."

d) Von der WirtschaftlichenVereinigung:
„Der Provinziallandtag behält sich die Beschlußfassung über die Veranschlagungdes Baues und

über die zu wählende Befestigungsart der Straße vor.
Die Ausführung irgendwelcherArbeiten seitens der Provinz in eigener Regie erfolgt nicht."
Der Sonderausschuß schlägt vor, die Anträge der K. P. D.-Fraktion zu I, II, und IV Nr. 1 abzu¬

lehnen, die Anträge zu III, IV Nr. 2 und 3 und V dem Provinzialausschussezur Berichterstattungin der
Märztagung zu überweisenund den Antrag der Wirtschaftlichen Vereinigung durch die Ablehnungdes ent¬
sprechendenAntrages der K. P. D.-Fraktion für erledigt zu erklären.

Er beantragt ferner:
„Der Provinziallandtag wolle den Antrag des Provinzialausschussesunverändert annehmen.

Dem nächsten Provinziallandtage ist vom Provinzialausschusseein Bericht über den Stand der Vorarbeiten
und Voranschlag über die entstehenden Baukosten vorzulegen."

Der Provinziallandtag beschließt nach den Vorschlägendes Sonderausschusses.

2. Bereitstellung erhöhter Mittel seitens der Reichs- und Staatsregierung zur Linderung der wirt¬
schaftlichenNotlage im Rheinlande.

Nach dem Vorschlage des Sonderausschusseswird der nachstehende Antrag der Sozialdemolratischen
Fraktion unverändert angenommen:
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„Das rheinische Voll, das durch Krieg, Ruhrkampf und Besatzung,die noch große Gebiete
der Provinz besetzt hält, stark gelitten hat, wird durch die wirtschaftliche Krise der letzten Jahre besonders
stark getroffen.

Von den am 15. Oktober 1926 vorhandenen 1146 538 Erwerbslosen in Preußen entfallen allein
308 699, also fast V», auf die Rheinprovinz. Von diesen sind nur 209 313 Unterstützungsempfänger.A u f
1000 Einwohner entfallen im Reich 21,1, in Preußen 20,7; dagegen im
Rheinland 28,7 unterstützte Erwerbslose.

Nicht allein die Arbeiter leiden unter diesen Verhältnissen bittere Not, sondern auch
weite Schichten des Mittelstandes, der Kleingewerbetreibenden und der
im Rheinland fo zahlreichvertretenen Kleinbauern und Winzer weiden durch die lang an»
dauernde Wirtschaftskriseaußergewöhnlich stark in Mitleidenschaft gezogen.

Gemeinden, Kreise und Städte sind im allgemeinen in der Bekämpfung der bittersten Not bis
an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeitgegangen. Es ist deshalb die Pflicht des Reiches und
des Staates, dem notleidenden Volke am Rhein mehr zu helfen, als dieses bisher geschehen ist.

Die beste und erfolgreichste Hilfe für alle ist die
Arbeitsbeschaffung.

Der Rheinische Provinziallandtag erwartet daher von der Reichs- und Staatslegierung, daß alle
Maßnahmen getroffen weiden, um die

Projekte des Wege- und Straßenbaues, des Eifenbahnb aues
und des Hoch Wasserschutzes, der Entwässerung und der Melio.
rationen mit der produktiven Erwerbslosenfürsorge im
weitesten Maße zu fördern.

In den in der Nachkriegszeitso stark abgebauten Braunkohlengebieten ist im Zusammenwirken
mit den Gemeinden und Kreisen möglichst bald eine großzügigeWiederaufpflanzung vorzunehmen.

Dasselbe gilt für die durch die Reblaus verseuchtenWeinbaugebiete.
Im Interesse der Wurmkohle,der Erze des Siegerlandes und des Lahngebietesund der darnieder«

liegenden Rheinschiffahrtsind für die angeführten Güter Eisenbahnsondertarifedringend notwendig.
Die Kultivierung von Oedländereien und die Iusammenlegungsarbeiten des Landeskulturcnntes

sind durch vermehrtes Personal und vermehrte Mittel stärker zu fördern als bisher.
Der Provinziallandtag fordert ferner zur Bekämpfung der großen Wohnungsnot im Westen

Deutschlandsund im Interesse der arbeitslosenBauarbeiter, ganz besondersim Interesse der noch besetzten
Gebiete, daß endlich der Wohnungsbau durch die produktive Erwerbslosenfürforgegefördert wird.

VorstehendenAntrag bitten wir den Reichs- und Staatsbehörden, sowie den rheinischen Reichs»
und Landtllgsabgeordneten zu übermitteln."

3. Entschließung zu dem Urteil des französischenKriegsgerichts in Landau.
/ Der Vorsitzende richtete eine kurze Ansprachean die Versammlung. Der Provinziallandtag habe

von der Erklärung des Staatskommissars über die noch schwebenden Rheinlandfragen und die Beziehungen
zum Auslande bei Eröffnung des Provinziallandtages mit Befriedigung Kenntnis genommen. Der Aelte-
stenrat habe aber geglaubt, die Auffassung des Provinziallandtags in einer besonderenEntschließung nieder¬
legen zu sollen.

AbgeordneterMönnig verliest darauf diese Erklärung namens aller Fraktionen mit Ausnahme der
Kommunisten,die durch denAbgeordnetenNohleine besondere Erklärungabgeben (vergl. den stenographischen
Belicht).

Der Vorsitzendeerbittet und erhält die Ermächtigung, die vom AbgeordnetenMönnig verlesene
Entschließungdem Reichskanzler,dem Auswärtigen Amt uud dem Preußischen Minister des Innern zu
übersenden.

Er widmet dem Hause herzliche Glückwünsche zum neuen Jahr und gibt der Hoffnung Ausdruck,
daß das Jahr 1927 unsere Bevölkerungim Rheinlande einig sehen möge in kraftvoller und fruchtbarerArbeit
zur Wiederaufrichtn««, unserer Wirtschaft und unseres Ansehens im In- und Auslande. In dieser Erwartung
teilt er dem Staatskommissar mit, daß der 72. Rheinische Provinziallandtag seine Geschäfte erledigt habe.

Der Staatskommissar schließt den Provinziallandtag mit einer Ansprache. lVeral. den steno»
graphischen Bericht.) ,^ ^ ^ u ,

(Schluß der Sitzung um 3 Uhr 50 Minuten.)
Der Vorsitzende: Me Schriftführer:

Dr. Iarres. O. Triebet, A. Hauck.
Dr. Kirchner.
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Zusammensetzung
des 30er Ausschussesdes 72. Provinziallandtags.

Vorsitzender: Dr. Hagen; stellvertretender Vorsitzender: Mehne;
Schriftführer: Dr. Hold; stellvertretender Schriftführer: Frisch;
Mitglieder: Baumann-Höppenhof, Brauer, Dr. Creutz, Degenring, Dr. Dichgans, Dunder, Hansen,

Dr. Hllitmann-Nemscheid,Knab, Krawinkel, Lenze, Marx, Maus, Meyer, Müller-Duisburg,
Oberdörstei,Pikard, Dr. Saaßen, Freiherr v. Salis-Soglio, Schäfer-Essen,Dr. Stein, Vater»
rodt, Vielhaber, Weber-Aachen, Dr. Wessel, Ziegler.



Anlage zu den Sitzungsprotokollen
des 72. Rheinischen Provinziallandtage5

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

den Vau einer Autobahnstraße Köln-Düsseldorf.

Dem 69. RheinischenPiovinziallandtag ist im Juni 1925 ein Bericht und Antrag des Provinzial¬
ausschusses, betreffendden Bau einer Autostraße Aachen-Köln, vorgelegt worden. In diesem Bericht
war ausgeführt, daß an den Bau dieser Autostraßevor allem deshalb herangetreten werden solle, um dem
Aachener Wirtschaftsgebietzu helfen; die Verhältnisseim Aachener Wirtschaftsgebiethätten sich so ungünstig
entwickelt, daß die Aachener Industrie zum Erliegen zu kommen drohe, wenn ihr nicht bald Hilfe zuteil
werde. Ein wesentlichesHilfsmittel bestehe in der Verbesserungder unhaltbaren Verlehrsverhältnisse.
Eine Autostraße würde zunächst dem bedeutenden Stückgut» erkehr des Aachen-Dürener Bezirks zugute
kommen und damit vor allem den fertig verarbeitenden Industrien, z. B. der Textil-, Papier«, Nadel»,
Glasindustrienützen. Der Ausbau der Autostraßewürde neben dem Nutzen für die Industrie auch im größten
Interesse der Arbeiterschaftder in Frage kommenden Bezirke liegen, die in einem Maße erwerbslos sei, das
von keinem an derenBezirk auch nur annähernd erreicht würde. Nach den Statistiken des Landesarbeits-
und Berufsamts betrügen die Zahlen der Erwerbslosen am 15. April 1925

in Aachen 28,7'/..
in Stolberg 24,4»/«.
in Düren 24,4°/«»

während demgegenüber die Erwerbslosigkeitz. B. in Mors nur 1,2'/»», in Duisburg 3,5'/»., in Sterkrade
0,4'/.., in Mülheim-Ruhi 3,6»/«» betrug.

In dem Bericht des Provinzialausschusseswar bereits klar zum Ausdruck gebracht, daß der Pro»
vinzialverband das Unternehmen auch selbst unter Berücksichtigung des Umstandes, daß für das Aachener
Gebiet etwas geschehen müsse, nur zur Durchführung bringen könne, wenn die beteiligten Kommunal»
verbände, denen es in erster Linie zugute käme, sich — nötigenfalls mit Unterstützung von Reich und Land —
wesentlich sowohl bei der Aufbringung der einmaligenMittel, als auch an der Tragung des etwaigen Defizits
beteiligten,und zwar dürfte das richtige Verhältnis hier gefundenfein in einer Beteiligung von'/» Provinzial-
vervand, V» Stadt- und Landkreise. Der Beschluß, den der Piovinziallandtag faßte, ging denn auch dahin,
daß der Provinzialausschußermächtigtwurde, den Bau der Autostraße ganz oder teilweisezur Ausführung
zu bringen, sofern die beteiligten Kommunalverbändesich mit 2/3 an den Baukosten,abzüglich der Mittel,
die aus der Erwerbslosenfürsorgeflössen, beteiligtenund sofern die beteiligtenKommunalverbändesich bereit
erklärten, V» eines etwaigen Fehlbetrages zu tragen, der sich aus dem Betrieb der Autostraße ergebe, unter
Zusicherung eines Zuschusses aus späteren Ueberschüssen.

Bekanntlich ist die Ausführung der AutostraßeAachen-Köln unterblieben. Die Gründe hierfür sind
in einem Berichte des Provinzialausschussesüber „Die Zunahme des Verkehrs auf den Provinzialstraßen
usw." niedergelegt, welchen er dem 71. Rheinischen Provinziallandtag im März 1926 erstattete. In diesem
Bericht hieß es, daß die Herstellungvon besonderenAutostraßen nur in Frage kommen könne, wenn damit
zugleich die Durchführung einer Notstandsarbeit größten Stils zur Beschäftigungvon Erwerbslosen ver¬
bunden sei, so daß ein großer Teil der Kosten aus Mitteln der produktivenErwerbslosenfürsorgegenommen
weiden könnte. Es heißt in dem Berichteweiter: „Nur in Verfolgdiefer Erwägung war dem 69. Rheinischen
Piovinziallandtag der Vorschlaggemacht worden, dem Gedanken der Errichtung einer Autostraße Köln-
Aachen näherzutreten, und es war der Beschluß gefaßt worden, den Provinzialausschußzu ermächtigen,
den Bau der Autostraße ganz oder teilweise zur Ausführung zu bringen, sofern die beteiligten Kommunal¬
verbände fich mit zwei Drittel an den Baukosten abzüglich der Mittel, die aus der Erwerbslosenfürsorge
fließen, beteiligen und fofern die beteiligten Kommunalverbände sich bereit erklären, zwei Drittel eines
etwaigenFehlbetrages zu tragen, der sich aus dem Betrieb der Autostraßeergibt. Die inzwischen eingetretene
außerordentlicheVerschlechterung der öffentlichenFinanzen, die Unmöglichkeit, zur Deckung von Ausgaben
der vorliegendenArt eine Anleihe aufzunehmen, hat ergeben, daß die beteiligten Kommunalverbändedie
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in dem Beschluß des Provinziallandtages angegebenen Voraussetzungennicht erfüllen konnten. Der Ent«
Wurf der AutobahnstraßeAachen—Düren—Kölnist daher zwar von der Provinzialverwaltung fertiggestellt
worden, wobei die Gesamtkostenmit 23 Millionen Mark berechnet wurden; von der Weiterverfolgung
des Planes mußte aber vorläufigAbstand genommenwerden. Der Gedanke der Autobahnstraßeauf Strecken
mit außergewöhnlichgroßem Verkehr kann aber dennochnicht völlig aufgegeben weiden, zumal die Ent«
Wicklungder wirtschaftlichenVerhältnisse in der nächsten Zeit vielleicht noch weiter die Inangriffnahme
großer Notstandsarbeiten erforderlich macht. Infolgedessen ist die Provinzialverwaltung im Einvernehmen
mit den beteiligten Kommunen an die Aufstellung eines Entwurfes für eine Autobahnstraße Köln —
Düsseldorf — Duisburg herangegangen, die vor der Straße Aachen—Kölnauch den Vorteil
haben würde, daß infolge des weit größeren Autoverkehrseine spätere Rentabilität aus zu erhebendenAb»
gaben gesichert erscheint. Ueber die Linienführung sind die beteiligten Kommunen mit der Provinzial«
Verwaltungin der Hauptsache einig. In einigen Monaten kann ein baureifer Entwurf vorliegen. Die Kosten
der Straße Köln-Mülheimbis Düsseldorfwerden bei vierspuriger Fahrbahn auf rund 20 Millionen Mark
geschätzt. Es wird von der heute noch nicht zu übersehendenLage der Wirtschaft und der Arbeitslosigkeit in
der nächsten Zeit abhängen, ob an die praktische Durchführung des Unternehmens herangegangen werden
kann."

Dieser Bericht des Provinzialausschusscs,welcher dem 71. RheinischenProvinziallandtag vorgelegt
wurde, wurde von dem Provinziallandtag in Uebereinstimmungmit dem IV. Fachausschuß durch Kenntnis«
nähme für erledigt erklärt. Der Abgeordnete Schäfer und andere hatten zu den: Bericht noch den Antrag
gestellt, „der Provinziallandtag wolle dem Herrn Landeshauptmann empfehlen, die Projektbearbeitung
für eine Autostraßeauf der Strecke Köln—Düsseldorf—Duisburgauf die gewichtige Linie Düsseldorf—Essen
zu erstrecken".Nachdem seitens der Verwaltung eine zustimmendeErklärung dazu abgegebenworden war,
wurde der Antrag durch die Erklärung der Verwaltung von den Antragstellernfür erledigt angefehen.

Bei der weiteren Prüfung der Frage der Erbauung der AutobahnstraßeKöln—Düsseldorf traten die
Gesichtspunkte,die auf die Durchführung dieses Unternehmens drängten, immer stärker in den Vorder«
gründ, vor allem die Zunahme der Erwerbslosigkeitbesondersin den: hier in Betracht kommendenGebiet,
die Stärke des Autoverkehrsund dessen Zunahme auf der Strecke Köln—Düsseldorf,wodurch im Interesse
der dazwischenliegenden Gemeinden eine grundlegende Besserung der Verkehrsverhältnisseunbedingt
erforderlichwurde; fodann der Beschlußder Stadt Köln, eine feste Nheinbrücke bei Mülheim zu bauen,
wodurch die Einführung der Autostraßein Köln erleichtert wurde. Der Umfang des Verkehrs auf der Strecke
Köln—Düsseldorfführte weiter dazu, daß von der bei der Autobahnstraße Köln—Aachenin Aussicht ge«
nommenen finanziellen Heranziehung der Kommunen abgesehenwurde, weil ein Betriebsdefizit sich vor«
aussichtlich nicht ergeben wird, oder aber äußerstenfalls ein solches Defizit nicht wesentlich höher werden
würde, als die Ersparnissedes Provinzialverbandes, die auf den übrigen Provinzialstraßen durch Ueber«
leitung des Autoverkehrsauf die Autostraße erzielt werden. Dazu kommt, daß die beteiligten Kommunen
die Zugangsstraßen anzulegenhaben und mit deren Kosten belastet werden.

Zu dem Entschluß, den Bau der AutobahnstraßeKöln—Düsseldorf jetzt bereits einem außerordent«
lichen Provinziallandtage vorzuschlagen,hat die Erwägung geführt, daß nach Fertigstellung der Projek¬
tierungsarbeiten es nicht zu verantworten wäre, wenn bei der großen Erwerbslosigkeit,welche gerade in
dem von der geplanten Autobahnstraßedurchschnittenen Gebiet zwischen Köln und Düsseldorf heute besteht,
das Projekt, wenn es die Zustimmungdes Provinziallandtages findet, nicht baldmöglichst in Angriff
genommen würde, um dieser Erwerbslosigkeit zu steuern. Auch sowohl von der Reichsarbeitsverwaltungwie
von dem PreußischenWohlfahrtsministeriumwurde erklärt, daß die Mittel der produktivenErwerbslosenfür«
sorge nur unter dieser Voraussetzungin Aussicht gestellt weiden könnten. Ohne einen Beschluß des Provin¬
ziallandtages, welcherden Bau der Autobahnstraße genehmigt, würde aber auch das Staatsministerium
voraussichtlich nicht bereit sein, jetzt schon einen Beschluß bezüglich der Verleihung des Enteignungsrechtes
zu fafsen, und dem Reichsrate eine Vorlage zu unterbreiten, die, wie noch später gezeigt weiden wird, nötig
ist, um auf der Autobahnstraßeeine Abgabezu erheben. Schließlich muß aber auch, wenn mit dem Bau der
Autobahnstraßebaldmöglichst begonnenwerden soll, das landespolizeiliche Prüfungsverfahien auf der ganzen
Linie bald in die Wege geleitet weiden, es muß an den Grunderwerb herangegangen werden usw., alles
Maßnahmen, welche bindendeBeschlüsseüber denBau der Autobahnstraßevoraussetzen. In der ganzen Sache
wäre also nicht voranzukommen,wenn nicht ein außerordentlicherProvinziallandtag den Baubeschlußfaßte.

In der anliegenden Denkschrift ist der Plan einer Autobahnstraße zwischen Köln und Düsseldorf,
d. h. einer Straße, die ohne Niveaukreuzungenlediglich für den Kraftwagenverkehrbestimmtist, eingehend
dargelegt (Linienführung, Autobahnhöfe und sonstige Bauwerke, technische Fragen der Bauausführung,
Unterschied von den sogenannten Autofernstraßen,Beleuchtungusw.). In der Denkschrift ist auch die Not«
wendigkeitdes Baues durch Tabellen über die Steigerung des Kraftwagenverkehrsin den letzten Jahren
ausgiebig begründet, indem zugleich die sich aus dieser Steigerung des Kraftwagenverkehrsergebenden
untragbaren Verhältnissein dem dichtbesiedelten Bezirk zwischen Köln und Düsseldorfgeschildert werden,



8 72. RheinischerProvinziallandtag.

durch welchen die rechtsrheinischeProvinzialstraße, die zurzeit den Kraftwagenverkehrzu bewältigen hat,
führt. Die Denkschrift enthält schließlich auch den Nachweis,daß eine genügend starke Ablenkung des rechts»
rheinischenVerkehrs auf die linke Nheinseite zwischen Düsseldorfund Köln auch nach Bau der geplanten
neuen Nheinbrücke zwischen Düsseldorfund Neuß nicht eintreten wird, und daß, wenn eine Autobahnstraße
angelegt weiden soll, für die Anlage nur die rechte Rheinseite in Frage kommt.

Besonders eingehende Angaben enthält die Denkschrift über die voraussichtliche Rentabilität der Auto»
bahnstraße. Es wird der Nachweis erbracht, daß die Autobahnstraße sich bei Erhebung einer Abgabe von
5 Pfg. pro Wagenkilometerfür Personenwagen und 10 Pfg. pro Wagenkilometerfür Lastkraftwagenfchon
im ersten Jahre nach der Betriebseröffnung selbst trägt, wenn die Mittel der produktiven Erwerbslosen»
fürsorge in dem gesetzlichenHöchstmaße bereit gestellt werden und der Kraftwagenverkehrin der erwarteten
Weife zunimmt. Wegen aller Einzelheiten kann deshalb auf die Denkschrift verwiesen werden.

In Ergänzung der Denkschrift sei noch folgendes ausgeführt:
1. Bei den Verhandlungen mit Reich und Staat über die Bereitstellung der Mittel der produktiven

Eiwerbslosenfürsorgeist das nach den gesetzlichen Bestimmungenmögliche Höchstmaß pro Erwerbs»
losentagewerk,nämlich das 1 ^fache der ersparten Erwerbslosenunterstützungals Zuschuß (Grund»
förderung) und das ^/gfache als Darlehen zu 4°/,, rückzahlbar in 15 Jahren, zugesagt worden.
Bei 900 000 Erwerbslosentagewerkenund einem Durchschnittssatz der ersparten Erwerbslosen»
Unterstützung von 2,40 RM. ergibt sich rund 3 000 000 RM. Zuschuß und 9 000 000 RM. Dar»
lehen. Der Provinzialverband müßte also bei 17 Millionen Gesamtlostennoch anderweitig 5 Mill.
Mark im Anleihewege aufbringen.

2. Wenn fich herausstellen sollte, daß die Erhebung einer Abgabe gesetzlich unmöglich ist und dieses
Hindernis auch nicht durch ein Spezialgesetzbeseitigtwerden kann, muß nach Meinung des Pro»
vinzialausschusses das ganze Projekt fallen, weil anderenfalls die für den Provinzialverband fich
ergebende Belastung untragbar würde. Die Entscheidung,ob eine Abgabenerhebungmöglich ist,
liegt beim Neichsrate, welcher nach § 13 des Reichsfinanzausgleichsgesetzesdie Erhebung der»
gleicher Abgaben in besonderen Fällen zulassen kann. Seitens des PreußischenStaatsministeriums
wird dem Reichsrate eine entsprechendeVorlage befürwortend unterbreitet weiden, und es darf
wohl angenommen weiden, daß der Reichsrat seine Zustimmung erteilen wird, zumal die beiden
Handelskammern Köln und Düsseldorf sich auch energisch dafür aussprechen, in der Annahme,
daß eine Abgabenerhebungauf dieser besonderenStraße dem Wunsche des überwiegendenTeiles
der Kraftwagenbesitzerentsprechen wird, wenn eben auf andere Weise die Finanzierung des
Unternehmens nicht durchgeführtwerden kann. Der Befchluß des Provinziallandtages zum Bau
der Autobahnstraße wird aber immerhin ausdrücklich davon abhängig zu machen sein, daß eine
Abgabenerhebung stattfinden kann.

3. Die Fortführung der Autobahnstraße Köln—Düsseldorfnach Duisburg und Essen, die von den
beteiligten Städten gewünschtwird, unterliegt zurzeit noch der Prüfung, insbesondereauch in
bezug auf die zweckmäßigeLinienführung. Da diese Straße zum Teil im Bezirke des Ruhrsiedlungs»
Verbandes liegt, wird bei dieser Prüfung auch der Ruhrsiedlungsverbandzugezogen. Voraussicht»
lich wird dem im März stattfindendenProvinziallandtag Näheresüber das Ergebnis dieser Prüfung
mitgeteilt werden können.

Der Provinzialausschußbeehrt sich, nach dem Gesagten dem Provinziallandtag folgenden Beschluß
vorzuschlagen:

„Der Provinziallandtag genehmigt den Bau einer Autobahnstraße zwischen Köln und Düsseldorf
nach Maßgabe der dem Provinziallandtage gemachtenVorlage unter der Voraussetzung,daß die von Reich
und Staat zugesagtenZuschüsse und Darlehen aus der produktiven Erwerbslosenfürsoigefür das Unter»
nehmen sichergestellt sind und ferner unter der Voraussetzung,daß eine Abgabevon den Kraftwagenbefitzern
bei Benutzung der Autobahnstraße erhoben werden kann.

Der Provinziallandtag erklärt sich damit einverstanden,daß die seitens des Provinzialverbandes zum
Bau der Straße aufzuwendenden Mittel im Wege einer Anleihe beschafft werden, über deren Aufnahme»
bedingungen der Provinzialausschußbeschließt. Solange die Aufnahme einer Anleihe nicht tunlich ist, find
die Mittel vorschußweise bei der Landesbank zu entnehmen."

Düsseldorf, den 14. Dezember 1926.

Der Provinzialausschuß:
Dr. Adenauer, Dr. Horion,

Vorsitzender. , Landeshauptmann.
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Auf dem Gebiete des Verkehrswesenshat sich in den letzten Jahrzehnten, ausgehend von der Ent»
Wicklung des Kraftwagens, eine durchgreifendeAenderung vollzogen. Das Verlehrsbild hat sich nicht nur
in den Städten, sondern auch auf den Landstraßenvöllig gewandelt. Die Landstraße,der lange Zeit hindurch
neben der Eisenbahn als Hauptträgerin des Verkehrs nur untergeordnete Bedeutung zukam, ist zu einer
wichtigenVerkehrsader geworden. Wie sehr sich die Belastung der Straßen geändert hat, zeigen folgende
Zahlen: Die Provinzialstraße Neuß — Köln hatte im Jahre 1882 eine mittlere Tagesbelastungvon
73 t und im Jahre 1925 eine solche von 1573 t. Als Höchstbelastung wurden an einem Tage 2096 t festgestellt.
Auf der Provinzialstraße Köln — Düsseldorf wurde im Jahre 1882 eine Tagesbelastungvon 91 t
festgestellt und im Jahre 1925 eine solche von 4191 t. Die Höchstbelastung betrug auf dieser Straße im Jahre
1925 ^ 7110 t. Aus dem Beispiel der Straße Köln—Düsseldorfergibt sich, daß sich die Belastung im Jahre
1925 gegenüberder im Jahre 1882 etwa um das fünfzig- bezw. achtzigfache vermehrt hat.

Dieser Aufschwung war nur durch die Entwicklung des Kraftwagens denkbar, der auf den Hauptdurch-
gangsstraßender Nheinprovinzdas Pferdefuhrwerk immer mehr verdrängt. Um zu erkennen,wo wir z. Zt.
in dieser Verkehrsentwicklungstehen uud wie sich diese Entwicklungwahrscheinlich weiter gestalten wird,
seien einige Tabellen des StatistischenReichsamtes angeführt:

»«lehls.
entwicklung.

Tabelle I: Bestand an Kraftwagen in einigen Ländern:

Staat

1925

Personen
und Last»

Kraftwagen
in

1000 Stück

Auf
1 Wagen
entfallen

Einwohner

1926

Perfonen-
und Last»
lraftwagen

in
100N Stück

Auf
1 Wagen
entfallen

Einwohner

Vereinigte Staaten von Amerika
Großbritannien ........
Frankreich ..........
Deutschland ohne Saargebiet . .
Italien............
Belgien ...........
Schweden ..........

17 741
778
574
255
90
65
64

6
60
71

245
450
121
95

19 954
903
735
296
115
93
82

6
49
54

211
346
82
74

Tabelle II: Bestand an Kraftfahrzeugen im Deutschen Reich:

Jahr Krafträder
1

Pers.-Wagen Lastwagen Zusammen Iährl. Veriehrssteigerung
Einwohner

auf 12 3
l-s-2^3 2^3 Kraftwagen

1920 9 369 32 450 19 742 61561
1921 26 666 60 611 30 267 177 544 64,2°/« 52,3°/,
1922 37 941 82 505 43 587 164 033 39,5°/. 38,8°/,
1923 59 409 100 329 51739 211 47? 28,9°/, 20,5°/,
1924 97 965 132 179 60 629 290 773 37,5°/, 26,8°/,
1925 161 508 174 665 80 363 416 536 43,2°/, 33,0°/, 245
1926 236 387 206 456 90019 532 862 28,0°/, 16,2°/, 211
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«npassung der
bestehenden
Etlichen an
den «erlehl.

Tabelle III: V, :stllnd an Kraftfah rzeugen in der Rheinprovinz:.

Iahl Krafträder Perj.'Wagen Lastwagen Zusammen Ighrl. Verlehrssteigerung
Einwohner

auf 11 2 3
1-^2^3 24-3 Kraftwagen

1920 680 4 392 3 956 9 028
1921 2 433 8 359 5 561 16 353 57,2°/«
1922 3 316 11144 7 381 21841 33,6°/« 374
1923 6 910 12 882 9 980 29 772 36,3°/o 310
1924 12 239 19 309 13 853 45 401 52,6°/« 210
1925 18 532 25 565 16 863 60 960 34,3°/« 28,0°/« 170
1926 22 020 28 736 18 767 69 523 14,1°/° 11,9°/° 153

Aus der Tabelle I l ist zunächst z u ersehen, daß die Zahl der Krafträder in Deutschlandim Verhältnis

Veilehls'
glöhenaufb«
Pwv.'Etrasze

Köln»
Dusseld»ts.

zu der der Personen- und Lastwagen in auffallender Weise zugenommenhat. Diese Erscheinung finden wir
im Auslande nicht im gleichen Maße. Sie dürfte aus der wirtschaftlichen Notlage in Deutschlandzu erklären
sein, und es ist anzunehmen, daß mit zunehmendem Wohlständeder Zuwachs an Krafträdern zu Gunsten
der Personenwagen nachläßt. Weiter ist in Tabelle II und III auffällig, daß die jährliche Verlehrssteigerung
im Jahre 1926 gegenüberden Vorjahren nachgelassen hat. Diese Erscheinung ist keinesfalls auf eine Saturiert»
heit mit Kraftfahrzeugenzurückzuführen, sondern ebenfallsauf den wirtschaftlichen Tiefstand der betreffenden
Zeit. Die Tabelle I zeigt, daß im laufenden Jahr in Deutschlandauf einen Kraftwagen 211 Einwohner ent«
fallen, während die gleiche Zahl in Frankreich 54, England 49 und Belgien 82 beträgt. Da die wirtschaftliche
Struktur in den genannten Ländern fast die gleiche ist und auch die Dichte des Eisenbahnnetzesvon der in
Deutschlandnicht wesentlich abweicht, wird man annehmen können, daß nach Ueberwindungaller wirtschaft«
lichen Schwierigkeitenprozentual die gleiche Zahl von Kraftwagen in Deutfchlandlaufen wird, wie in den
benachbartenLändern. Man kann mit anderen Worten damit rechnen, daß sich in den kommendenJahren
die Zahl der Automobile gegenüber der heutigen Menge vervierfachenwird. Ob alsdann eine Sättigung
eingetreten ist, läßt sich heute nicht übersehen.

Die bestehendenStraßen, die fast sämtlichin der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts
gebaut sind, sind lediglich auf das langsam fahrende Pferdefuhrwerk zugeschnitten. Die Fahrbahnbreite
beträgt vielfach in den Ortschaftennur 4 in, die Straßen haben zu fcharfe Krümmungen, auf die Ueberficht«
lichleit ist wenig Wert gelegt. Die Folge dieser Zustände ist, daß der Kraftwagen feine Eigenart, hohe Ge¬
schwindigkeit zu entwickeln, nicht entfalten kann, daß die Verkehrsunfällein erschreckenderWeise zugenommen
haben, und daß zumal in den Ortschaftenauf den Hauptdurchgangsstraßeneine Zusammenballungdes Ver«
kehrs erfolgt ist, die für die Kraftwagen und für die Passanten eine große Gefahr bedeutet. Schon heute
sind in vielen Ortschaftendie Verkehrsverhältnissein jeder Beziehung unerträglichund drängen auf Abhilfe.
Die Mittel zur Beseitigung dieser Notlage sind folgende:

1. Anlage von Umgehungsstraßenum Ortschaften,
2. Ttraßenverbreiterungen,
3. Neubau von Straßen für Verkehr jeder Art,
4. Bau von Autobahnstraßen.

WelchesMittel gewählt wird, hängt von den besonderen örtlichen und Verlehrsverhältnissen ab.
Es sei erklärendbemerkt, daß unter Autobahnstraßensolche Straßen verstanden werden, die ohne Niveau«
Kreuzung lediglich für den Kraftwagenverkehrbestimmtsind uud für deren Benutzungbesondere Gebühren
erhoben werden können.

In der Rheinprovinz ist die Provinzialstraße Köln-Düsseldorfbesonders stark belastet. Hier ist die
Streckedes stärksten Kraftwagenverkehrsim Rheinland (nach der Strecke Köln—Bonn) und vielleicht des
stärksten Automobil»erkehrsauf einer Landstraße in Deutschland. Ein Bild des durchschnittlichen Tages«
Verkehrs auf der genannten Straße für das Jahr 1925 ist nachfolgendgegeben.

Düsseldorf
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(Die Zahlen geben die Anzahl der Fahrzeuge an, schraffiertbedeutet Personenfahrzeug und ge¬
strichelt Lastkraftwagen.) Das Schema zeigt, daß der durchschnittliche Tagesverlehr im Jahre 1925 auf dem
größtenTeil der Straße Köln—Düsseldorf etwa 1500 Fahrzeuge betrug, von denen "»Personen- und V» Last-
kraftfahrzeugewaren. Schon die jetzigen Zustande in den anliegenden OrtschaftenBenrath, Langenfeld,
Opladen und Wiesdorf sind, wie aus den ständigenEingaben der Behörden und der Einwohner und aus der
Zahl der Unfällehervorgeht,nicht mehr haltbar, fo daß eine Lösung gefundenwerden muß, um die unerträg-
lichen Zustände zu verbessern. Erschwerendfür eine befriedigendeLösung ist, daß das Gelände zwischen
Köln und Düsseldorfauf weite Strecken bebaut ist. Vom Bahnhof Köln bis Bahnhof Düsseldorf (40 Km)
durchfährtman auf einer Länge von 30 Km bebaute Ortschaftenund nur auf einer Länge von 10 Km freies
Gelände (f. Anl. 1).

Zunächst wurde der Plan verfolgt, um die Städte Wiesdorf,Opladen und Benrath UmgehungsstraßenLVsungen»ur
anzulegen und imübrigen die Fahrbahn deiProvinzialstraße zu verbreitern.Ein derartigesProjektwurde gene- Ueberwindung
rell ausgearbeitetund veranschlagt. Es ergab sich, daß die Strecke Köln—Düsseldorf unter diesen Umständen ?^,^A^'
um 4 Km verlängert wird, daß sich zahlreiche Niveau-Kreuzungen (Wege und Anschlußgleise) nicht vermei« Hlichen^ Kill»
den lassen, und daß dieAusbaukosten mindestens8 Millionen Mark betragen. Da durch eine derartige Lösung u. Düsseldorf.
den berechtigtenBelangen des Automobilverkehrsnicht Rechnung getragen würde und die Anlage einer
Autobahnstraße in jeder Hinsicht günstiger und wirtschaftlichererschien, wurde der Plan fallen gelassen.

Alsdann wurde der Entwurf der Autobahnstraße Köln—Düsseldorfmit Verlängerungsmöglichkeit
nach Duisburg und Essen ausgearbeitet, der bei einem Kostenaufwandvon 17 Millionen eine bessere Lösung
als die Anlage von Umgehungsstraßendarstellt und den berechtigtenForderungen des Kraftwagenverlehrs
auf größte Schnelligkeit und kürzesten Weg in günstigster Weise Rechnungträgt. Für dieses Projekt war der
Gedankemaßgebend,daß einerseits sich das aufzuwendende Baukapital infolge der Abgaben verzinst, und
daß anderseits die Bahnstraße bei den starken Wechselbeziehungenzwischenden Großstädten Köln und
Düsseldorf eine ideale Lösung der Verkehrsschwierigkeitendarstellt. Für die Absicht, die Autobahnstraße
in diesem Zeitpunkt herzustellen,war unter anderem maßgebend, daß die Verkehrsverhältnisseschon
jetzt für Kraftwagen und für Anwohner der Straße Köln—Düsseldorfunhaltbar geworden sind, und daß
bei der stark zunehmendenBebauung zwifchen Köln und Düsseldorfein solcher Bau wohl jetzt noch möglich,
aber in Zukunft fehr erschwertsein würde.

Es ist die Frage aufgetaucht, ob nicht die bei Düsseldorf geplante Rheinbrückedie rechtsrheinische
Provinzialstraße Köln—Düsseldorffo entlastet, daß sich die Anlage einer Autobahnstraße erübrigt. Diese
Frage muß verneint werden. Aus dem Verkehrsschema (siehe oben) ist zu entnehmen, daß der direkte Kraft-
wagenverkehrKöln—Düfseldorfetwa 800 Autos beträgt, während der übrige Verkehr auf der gleichnamigen
Provinzialstraße in Benrath, Langenfeld und Opladen nach den bergischenIndustriestädten abzweigt.
Die mögliche Entlastung der Provinzialstraße Köln—Düsseldorfkann sich also nur auf 800 Kraftwagen be¬
ziehen. Da die Industrie von Düsseldorfin erster Linie im Osten der Stadt angesiedeltist, für sie also die
rechtsrheinische Straßenverbindung nach Köln die kürzere ist, wird man annehmen können, daß höchstens
etwa 200 Fahrzeuge auf die linksrheinische Provinzialstraße in Richtung Köln übergehen werden. Die
Entlastung wäre also unwesentlich.

Bei dem Beginn der Vorarbeiten wurde die Frage geprüft, ob die Autobahnstraßelinks- oder rechts- LinienfUhrun»
rheinisch zu führen sei. Es wurde festgestellt, daß bei linksrheinischer Führung etwa 1000 Kraftwagen nach der Autobahn«
dem Ergebnis der Zahlung 1925 für die Bahnstraße in Anrechnungzu bringen sind, wobei es sich um den <"«««.
direkten Verkehr Köln—Düsseldorf,zuzüglich des Verkehrsvon Neuh, handelt, und daß bei rechtsrheinischer
Führung mit einem Verkehr von 1500 Kraftwagen täglich zu rechnen ist, wie schon erwähnt wurde. Daraus
geht hervor, daß die Autobahnstraßevom verlehrstechnischen Standpunkt auf die rechte Nheinseite zu legen ist.
Für diese Lage spricht auch noch ein weiterer Punkt. Wie aus Anlage 1 hervorgeht, ist die Autobahnstraßeso
projektiert,daß ihre Verlängerung nach Duisburg und Essen möglich ist. Bei linksrheinischer Führung würde
eine solche Verlängerung nach Norden schwierig und kostspielig sein, weil in dem Falle eine Umgehungum
den ganzen Stadtkern Düsseldorf erforderlich wäre. Schließlich spricht noch gegen eine linksrheinische Führung
der Grund, daß in Köln die Autobahnstraße vor der Altstadt und in Düsseldorf in Oberbilk ausmünden
müßte, daß mit anderen Worten die Ueberleitung des Verkehrs in die städtischen Straßen in dem Fall sehr
unzulänglich wäre. Aus diesen Gründen ist in Uebereinstimmungmit den interessierten Kommunen die
vorliegende Linienführung als die geeignetstefestgelegt worden.

Im einzelnen ist über das Projekt folgendes auszuführen:
Die Autobahnstraßebeginnt in Köln—Mülheim in der Markgrafenstraße. Dieser Punkt ist außer¬

ordentlichgünstig,da sich der Verkehr von hier über den Clevischen Ring und die neu zu erbauende Rhein¬
brücke bei Mülheim reibungslos nach Köln hinein verteilen kann. Die Bahnstraße unterfährt zunächst die
Eisenbahnanlagen bei Mülheim, um gleich darauf nach 3°/>iger Steigung die Berliner Straße zu über¬
queren, die aus ihrer jetzigen Lage nur unwefentlichverlegt wird. Hierauf verläuft sie auf einem Damm
östlich der EisenbahnlinieKöln—Opladen. Diese Linienführung entspracheinem Wunsch der Stadt Köln,
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die eine Zerstückelung des Baugeländes nördlich von Mülheim vermieden wissen wollte. Der Achsabstand
von der genannten Bahn beträgt 25 in, so daß der in Kürze beabsichtigte viergleisige Ausbau dieser Strecke
und ihre Höherlegung ohne Schwierigkeitendurchgeführt werden kann. Die gekreuztenWege auf dieser
Strecke, die z. Zt. noch schienengleich über die Eisenbahn geführt sind, verbleiben vorläufig in dieser Lage
und werden unter der Autobahnstraße durchgeführt. Bei der späteren Höherlegung der Eisenbahn stehen
also der Unterführung der Wege durch den Bahnkörper der Eisenbahn keine Schwierigkeiten entgegen.
Bei Km 5 der Autobahnstraßewird die Eisenbahnstrecke Köln—Opladen gekreuzt. Das Ueberführungsbau-
werk trägt bezüglich seiner Lichtöffnungen dem vorgesehenenviergleisigenAusbau der Bahn Rechnung.
Im weiteren Verlauf liegt die Autobahnstrcißein einem Abstand von ungefähr 300 m westlich der Eisen¬
bahnlinie Köln—Opladen. Wegen der dichten Bebauung der Stadt Opladen ist ein Ausweichenin nord¬
westlicher Richtung erforderlich. Bei Km 10,4 wird die Provinzialstraße Köln—Düsseldorfsüdlich Opladen
unterfahren. Bei Km 12,1 wird die Wupper mit einer größeren Bogenbrücke überschritten. Nach Kreuzung
der Provinzialstraße Köln—Düsseldorfbei Kin 13,3 nördlich Opladen und der Straße Solingen—Hitdorf
verläuft die Autobahnstraße von Km 19 ab in einer etwa 8 Km langen Geraden. Bei Km 26,25 wird die
viergleisigeEisenbahn Hilden—Düsseldorfunterfahren. Hierauf wendet sich die Straße mit einem Halb¬
messer von 1000 m in nordwestlicher Richtung, um bei Vennhausenden Anschluß an das städtische Straßen¬
netz von Düsseldorf zu gewinnen. Dieser Anschluß wird durch die Benutzungder Schlesischen-und Erkrather»
straße hergestellt.

Die Linienführung ist so gewählt, daß landwirtschaftlichwertvolles Gelände möglichst wenig
durchschnittenwird. Lokalen Nachteilen in dieser Beziehung stehen die großen Vorteile gegenüber,
welche die Landwirtschaft dadurch hat, daß die Provinzialstraße Köln-Düsseldorf bei abnehmendem
Kraftwagenverkehr auf dieser Straße wieder mehr für den Verkehr mit Pferdefuhrwerken und für den
Fußgängerverkehr benutzt werden kann. Dies erleichtert wesentlichdie Bestellung der Felder und das
Einbringen der Ernte. Aus dem gleichenGrunde ist es für den Landwirt bedeutsam, daß die neue
Autobahnstraße von Wegen, die für die Benutzung mit landwirtschaftlichen:Fuhrwerk in Betracht
kommen, im Niveau nicht gekreuzt wird, vielmehr alle Wege unter- bezw. überführt werden.

Die Länge der Autobahnstraße beträgt vom Clevischen Ring in Mülheim bis zur Einmündung in
die Schlesische Straße in Düsseldorf31,5 Km. Davon liegen rund 6,1 Km im RegierungsbezirkKöln und
25,4 Km im RegierungsbezirkDüsseldorf. Für Grunderwerb sind unter Annahme einer Planumsbreite
von 16 m sowie unter Berücksichtigung der für Wegeverlegungen,Seitenentnahme und Ablagerung erforder¬
lichen Flächen etwa 90 Kn, erforderlich.

Die zum Bau der Autobahnstraße erforderlichenErbmassen werden in folgender Weise gewonnen:
Rund 330 000 edm Boden, die für die Dammschüttung zwischen Km 1 und dem Bahnübergang bei Km 5
Verwendung finden, weiden durch Seitenentnahme gewonnen. Zwischen Km 5 und der Wupper bei Km 12
findet insofernein Massenausgleichstatt, als der überschüssige Boden in ausgebeuteten Kiesgruben, die von
der Autobahnstraßedurchschnitten weiden, abgelagert werden kann. Von Km 12—20 findet ein Massenaus-
gleich innerhalb der Linie statt. Von Km 20 bis 24 verläuft die Autobahnstraßein Oedland. Hier wird der
erforderliche Boden unmittelbar aus seitlich ausgehobenenGräben entnommen. Die für den Damm zwischen
Km 24 und 25 bei Hilden benötigten Massen werden durch Seitenentnahme gedeckt. Bis Km 30,0 verläuft
die Autobahnstraßein einem Waldgebietbezw. Wiesengelände. Die hier erforderlichenBodenmassenkönnen
ebenfalls seitlich entnommen werden.

Der kleinste Radius auf der Autobahnstraße beträgt 250 m. Bei kleinerenHalbmessernals 1000 m ist
einseitiges Quergefälle angeordnet. Die größte Steigung auf der Autobahnstraße beträgt 3°/, (1 :33).
Die Neigungswechsel werden mit Radien von 1000—2000 m ansgerundet. Die Verkehrsbreiteist entsprechend
den bisherigenErfahrungen zu 3 m angenommen. Die Breite der Straße beträgt 16 m, von denen 12 m
(4 Verkehrsbreiten)auf die Fahrbahn und je 2 m auf die seitlichen Bankette entfallen (s. Anl. 4). Die Fahr-
bahn ist vierspurig— in jeder Züchtung eine Fahr- und eine Ueberholungsspur— angelegt auf Grund von
Erfahrungen auf Autobahnstraßenin Italien und auf Grund von Untersuchungenüber die Leistungsfähig¬
keit von 3- und 4«spurigen Straßen. Die angegebene Breite von 12 m entspricht dem zu erwartenden
Verkehr und gibt den Kraftwagen eine erhöhte Sicherheit. Die Bankettbreite von 2 m ist notwendig, um
Baumaterialien zu lagern und solche Kraftwagen aufzunehmen, die unterwegs eine Reparatur vorzunehmen
haben.

Zwischen Köln und Düsseldorf sind ? Autobahnhöfe vorgesehen. Sie bestehen aus 2 Rampen, je eine
links und rechts des Straßenkörpers, die den Verkehr von bezw. zu der Autobahnstraße vermitteln. Hier
wird die Abgabe für die Benutzungder Autobahnstraßeerhoben. Die Bahnhöfe befinden sich an Kreuzungs¬
stellen von Autobahnstraße mit Hauptverkehrsstraßen, so daß besondere Zugaugswege zu letzteren nicht
erforderlich sind. Die Anlagen gestatten die Abfahrt bezw. die Auffahrt, ohne in irgendeinerWeise die auf der
AutobahnstraßedurchfahrendenKraftwagen zu behindern (vergl. Anl. 5). Sollte der Verkehr es erforderlich
machen, so können die Bahnhöfe vier Rampen erhalten und dadurch leistungsfähigergestaltet werden.
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Wie die Fahrbahn der Autobahnstraßebefestigt wird, ist noch nicht geklärt. Diese Frage braucht auch
vorläufig nicht entschieden zu werden, da die Straßenbefestigung die Schlußarbeit darstellt. In den letzten
Jahren sind auf den rheinischen Provinzialstraßenzahlreiche Versuchsstreckenmit neuen Befestigungsmitteln
gebaut worden. Man kann auf Grund dieser Versuche erst in einiger Zeit entscheiden, welche Art der Be¬
festigung den Vorzug verdient.

Zur Ueber- bezw. Unterführung der gekreuztenEisenbahn, Straßen- und Wasserläufe werden 53
größere und 40 kleinere Bauwerke und Durchlässe erforderlich. Bei den Ueberführungen weiden die seitlich
angeordneten Bankette der Bahnstraße von 2 m auf 1 in eingeschränkt, so daß die lichte Weite der Bauwerke
14 m beträgt. Die lichte Höhe beträgt 4,5 in, die auf mindestens11 in Breite vorhanden sein muß.

Bezüglich der geologischen Verhältnissesei folgendes bemerkt. Die Autobahnstraßeverläuft in der Geologische
Hauptfache in der Ebene des Nheintals. Nur zweimal müssen in tiefen Einschnittenvon Km 9—11 und Nerhllltnisse.
Km 13—15 die das Wuppertal begrenzendenHöhenzüge,die Ausläufer des Bergischen Landes, durchbrochen
werden. Das in diesen Einschnittsstrecken befindliche Material, das in der Hauptsache aus großen Kies« und
Sandbänken besteht, eignet sich vorzüglich zu Dammschüttungenund für die Bctonbauwerke, die im Zuge
der Autobahnstraßeauszuführen sind. Ferner trifft man auch Gerölle sowie bei Km 12 anstehendenFelsen
an, der aus Grauwackesandstein und Grauwackcschieser besteht und zur Befestigungfür die Rampen der zu
über- bezw. unterführenden Wege geeignet erscheint. Das Grundwafser strömt senkrecht dem Nheine zu.
Der Grundwasserstromist im allgemeinen1,50—2 m unter dein Gelände festgestellt, tiefer verläuft er in den
Höhenzügennördlich und südlub/derWupper, wo er in etwa 6—8 m Tiefe anzutreffen ist.

Damit verhindert wird, daß dieKraftwagennachts mit Scheinwerfernfahren und sich gegenseitig gefähr- Beleuchtung,
den, ist vorgeschlagen, die Autobahnstraßezu beleuchten.Um die Frage der fahrtechnischenZweckmcißigkeitund
der Kosten einer Beleuchtungsanlage zu klären, sind maßgebendeFachleute um Gutachten gebeten worden.

Die Frage der Beleuchtungder Straße wird nach Eingang des Gutachtens eingehendgeprüft werden.
Der Bau der Autobahnstraßegewinnt dadurch eine besondere Bedeutung, daß er nach jeder Richtung ^°M»Ä^'

hin produktive Erwerbslosenbeschäftigunggrößten Stils schafft und zwar in einer Gegend, die von der
Erwerbslosigkeit besonders betroffen ist. (Köln, Mülheim,Opladen,Hilden, Benrath, DüsseldorfundSolingen.)
Diese Erwerbslosenarbeithat vor vielen sonstigen großenÄrbciten,diemitHilfe deiErwervslosenfürsorgedurch¬
geführt werden sollen, gerade den Vorzug, daß die Arbeiter nicht von weitherherangeholtund in besonderen
Quartieren untergebracht werden brauchen,sonderndaß sie unter Beibehaltung ihres Wohnortes beschäftigt
werden können. Wo Arbeiter an von den Quartieren entfernteren Baustellen beschäftigt werden, wird
übrigens dafür gesorgt werden, daß die Arbeiter Gelegenheit haben, in Kantinen ihr mitgebrachtes
Essen warm zu machen bezw. wird dort für die Arbeiter ein warmes Essen, Kaffee pp. zu angemes¬
senem Preise bereitgehalten werden. Die Größe der Erwerbslosenbeschäftigungbei der Autobahnstraße
ergibt sich daraus, daß eine Bodenbewegung von etwa 1,5 Millionen odm erforderlich ist, umfangreiche
Nodungs- und Planierungsllibeiten vorzunehmen und große Mengen Packlagesteine und Schotter zu ge¬
winnen und einzubauen sind.

Außer dieser unmittelbaren Beschäftigungvon Erwerbslosen ist noch die indirekte Arbeitsbeschaffung
in Betracht zu ziehen, die durch die Herstellungder Bauwerke und Kunstbautengegebenist.

Die Gesamtbllukosteueinschließlich des Grundcrwcrbs sind auf 17 Millionen Mark veranschlagt. Kosten und
Bei der Prüfung der demnächstigen Rentabilität des Betriebes muß sowohl auf der Einnahme- wie auf der Rentabilität.
Ausgabefeitevon Schätzungenausgegangen weiden, die aber doch mit solcher Wahrscheinlichkeit aufgestellt
werden können, daß ihre Verwirklichungzu erwarten ist.

Für die Einnahmeseite wird angenommen, daß sich der Verkehr im Jahre 1930 dem ersten
Betriebsjcchre um 100°/, gegenüber dem Verkehr1925 gehobenhat. Diese Annahme würde eine jährliche
prozentuale Zunahme bedeuten von im 1. Jahre 20°/,

„ 2. „ 1?°/,
« 3- „ 14/,
., 4. „ 12^5°/,» 5. „ 11 /,.

Eine solche Steigerung des Verkehrs ist nach den zu Beginn der Denkschrift aufgeführten Tabellen
über die Steigerung des Kraftwagenverkehrsin Deutschlandin den letzten Jahren und vor allem bei Ver¬
gleich mit der Entwicklungdes Kraftwagenverkehrsin Deutschlandgegenüber den Nachbarländern — ein
Vergleich, der zeigt, daß Deutschland noch über verhältnismäßig sehr wenig Kraftwagen, auf die Einwohner¬
zahl berechnet, verfügt — vorsichtiggeschätzt.

Von dem so errechnetenVerkehr im Jahre 1930 ist weiter angenommen, daß V» die Autobahnstraße
benutzt und V» auf der Provinzialstraße Köln—Düsseldorfbleibt (Nahverkehr, Kraftwagenbefitzer,welche
die Abgabe nicht zahlen wollen). Ferner ist mit einer durchschnittlichen Abgabe von

10 Pfg. pro Wagenkilometer für Lastkraftwagenund
5 „ „ ., „ Personenwagen
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gerechnet. Diese Gebühr ist der Abgabe gleich, die auf den Autobahnstraßenin Italien gezahlt wird. Auch
diese Schätzung ist nicht unvorsichtig,zumal wenn man einmal bedenkt,daß die zur Erhebung gelangende
Abgabe durch die Ersparnissewett gemachtwird, welche der Kraftwagenbesitzerdurch Minderverbrauchan
Benzin infolge des Wegfalls des häufigen Abstoppensund Minderverschleißan Gummi usw. macht, ferner
wenn man die Vorteile der größeren Sicherheit und der Zeitoerturzung durch größere Schnelligkeit
berücksichtigt,und endlich vor allem, wenn man in Bettacht zieht, daß die Autobahnstraßenaturgemäß den
Verkehr ansaugt, ein Umstand, der besonders in die Erscheinungtreten wird, wenn die Fortführung der
Autobahnstraßeüber Düsseldorf hinaus nach Duisburg und Essen durchgefühlt wird.

Nach diesen Annahmen ist die Einnahme wie folgt berechnet:
Veikehrsfchemafür die Provinzialstraße Köln-Düsseldorf

für das Jahr 1925, vergl. Seite 3.

Düsseldorf

Verkehrsschemafür die Provinzialstraße Köln—Düsseldorf
für das Jahr 1930.

Annahme der Verdoppelung des Verkehrs gegenüber 1925

Düsseldorf

Verkehrsschemafür die Antobahnstraße Köln—Düsfeldorf
im^l. Betriebsjahr.

Düsseldorf Köln
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Tabelle IV: Einnahmeberechnung.

Km
Fernverkehr Nahverkehr Pers.'Wagen

KlN
Lastwagen

KwStation Peis,»
Wagen

Last-
Wagen

Pols,.
Wagen

Last.
Wagen

Einnahme

Düsseldorf»
Köln 30 816 362 _ 24480 10860

Düsseldorf'
Hilden 6 — __ 508 364 3 048 2184

Langenfeld-
Opladen 6 __ ,— 256 143 1536 858

Opladen-
Köln 12 — — 488 380 5 856

34920

4560 1756

18462 1846
3592

Die Tageseinnahme beträgt also 3592 Reichsmarkund die Einnahme im ersten Betriebsjahre
365 X 3592 - 1 311 080 — Reichsmark.

Aus der Ausgabeseite spielt die Hauptrolle die Verzinsungund Tilgung des erforderlichen
Baukapitnls. Die Aufwendunghierfür ist wieder wesentlich abhängigvon der Höhe des verlorenenZuschusses
und des verbilligten Darlehns aus der produktivenErwerbslosenfürsorge,und diese Zahlen hängen wieder
ab von der Zahl der Erwerbslosentagewerke.Die letztere Zahl läßt sich heute noch nicht mit voller Sicherheit
angeben, da sie abhängt von der Art der Befestigungder Fahrbahn. Nach vorläufigenSchätzungen kann aber
mit 900 000 Erwerbslosentagewerkengerechnet werden. Dann würde ein verlorenerZuschuß von 3 Millionen
Mark herauskommen. Der Rest der Baukosten von 14 Millionen ist durch Darlehen aus der produktiven
Erwerbslosenfürsorgeund durch Provinzialanleihen aufzubringen. Wieviel auf den einen oder anderen
Posten fällt, hängt von den noch schwebenden Verhandlungen mit Reichs« und Staatsregicrung ab. Man
kann aber annehmen, daß infolge der Verbilligung des Zinssatzes für die Darlehen aus der produktiven
Erwerbslosenfürsorgeeine durchschnittliche Verzinsung und Amortisation des Gesamtbetrages von 8,75°/,
erforderlich ist. Dann wird der jährliche Zinsendienstetwa l'/z Millionen Mark in Anspruch nehmen.

Im ersten Betriebsjahre würden also die Ausgaben bereits durch die Einnahmen gedeckt. Aber selbst
wenn dieses Ziel nicht erreicht würde und infolgedessen aus öffentlichen Mitteln ein Zuschuß zu dem Betriebe
gegeben werden müßte, so würde dieser Zuschuß doch niemals die Höhe der Verzinsungvon etwa 8 Millionen
Mark erreichen,die für den im öffentlichenInteresse fönst dringend notwendigen Bau von Umgehungs»
straßen uud für den Ausbau der dann bleibendenStraße aufgewendet werden müßten.

Die HandelskammernKöln und Düsseldorfhaben sich gutachtlich zum Bau der Autobahnstraßege» Gutachten,
äußert. Die Gutachten sind beigefügt. Beide Kammernhalten aus den schon angeführten Gründen den Bau
von Umgehungsstraßenund die Verbreiterung der Provinzialstmßefür unzweckmäßig.Sie halten die Anlage
einer Nutobahnstraßeunter den gegebenenVerkehrs-und örtlichen Verhältnissenfür unbedingt erforderlich
und wirtschaftlich gerechtfertigt. Der Inhalt der in den Anlagen beigefügten Gutachten deckt sich in jeder
Beziehung mit den Ansichtender Provinzialverwaltung.

Da der vorliegende Plan der Nutobahnstraße Köln—Düsseldorf vielfach in Zusammenhang gebracht Autofein-
wird mit den in der Presse erörterten Plänen von Autofernstraßen, wie Hamburg—Mailand, Aachen— straßen.
Königsberg, und da dann der Plan Köln—Düsseldorfmit den gleichen Gründen, wie bei den Fern-
straßen bekämpft wird, so muß an dieser Stelle mit Nachdruck betont werden, daß die beiden Plane
nicht das Geringste miteinander zu tun haben. Im Gegenteil, so notwendig die Ablenkung eines
Autoverkehrs bei einem Umfange von tausend uud mehr Fahrzeugen pro Tag zwischen benachbarten
Großstädten von den gewöhnlichenStraßen auf besondereAutobahnstraßen erscheint,so bedenklich muß
die Stellungnahme gegenüber den Autofernstraßen sein. Ob es sich bei diesen Planungen um Auto-
bahnstraßen handelt oder um Straßen mit Zulassung von Verkehistreuzungen in gleichein Niveau ist
bisher nicht klar zu erkennen.

Jeder Verkehrstechnikerweiß, daß es heute keinen Kraftwagenfernverkehrgibt. Die Dichte des
Autoverkehrsnimmt in einem Abstandvon 30 Km von den Städten erheblich ab. Fahrten mit Personen-
lraftwagen zu Zielen, die über 100 Km, hinaus liegen, gehören nicht zur Regel. Der Besitzer eines
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Personenwagens, der von Köln nach Hamburg oder Frankfurt fährt, wird in fast allen Fällen die
Eisenbahn benutzen, weil sie ihm größere Bequemlichkeitbietet. Beim Lastwagenverkehr schreibt die
Wirtschaftlichkeitden Aktionsradius vor, der je nach Art der zu befördernden Güter bis zu 100 Km
beträgt, weitere Fahrten gehören auch hier zu den Ausnahmen. Der Güterfernverkehr wie der Personen«
feinverkehr benutzt zur Zeit noch die Eisenbahn und an diesen Verhältnissen wird sich in der nächsten
Zeit kaum etwas ändern. Das Wesen des Kraftwagenverkehrs verlangt daher keine Autofernstraßen und
eine Beteiligung an den dahingehendenPlänen wird von der Provinzialverwaltung abgelehnt.

Sollten weiter diese Fernstraßen als Autobahnstraßen gedacht sein, so würden sie sogar bei nur
9 m Fahibahnbreite einen kilometrischenKostenaufwand von etwa 400000 NM. beanspruchen; die
Gesamtkostenwürden also schätzungsweise 0,8 Milliarden Reichsmarkbetragen. Es ist selbstverständlich,
daß solche Projekte in der heutigen Zeit sich kaum finanzieren lassen und unter den geschildertenVer«
tehrsverhältnissenwirtschaftlichnicht vertretbar sind.

Der Bau von Autobahnstraßen läßt fich vorläufig nur in den besonderen Fällen vertreten, in
denen die bestehenden Straßen dem Verkehr nicht mehr genügen, ein Ausbau derselben in befriedigender
Weife nicht möglich ist und in denen die Mehrausgaben für Bahnstraßeu gegenüber normalen Ent>
lastungsstiaßen durch besondere Abgaben der Nutznießer verzinst werden können.
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72. RheinischerProvinziallandtag. 11

Stellungnahme der Industrie- und Handelskammer Köln zum Llutobahnplan
Köln—Düsseldorf.

29. Oktober 1926.
Betrifft: Autobahnstraße Köln—Düsseldorf.

In Erledigung des dortigen Ersuchensvom 13. Oktober (III ü. II1 1685/26), hier eingegangen am
19. Oktober, äußern wir uns zu der Frage der wirtschaftlichenNotwendigkeit des baldigen Baues einer
besonderen Autobahnstraße von Köln nach Düsseldorf wie folgt:

In Anbetracht der für unser Wirtschafts- und Verkehrsleben grundsätzlich hochbedeutsamenFrage
der Schaffung besonderer Autobahnstraßen in Deutschlandmöchten wir zunächst unsererAuffassung
allgemein dahin Ausdruck geben, daß der Ausbau derartiger kostspieliger Straßen nur dort erfolgen
darf, wo ein außerordentlichdri.igendes Verkehrsbedürfnis vorliegt, wo sich dieses Bedürfnis nicht ebenso
gut und billiger durch Ausbau der bestehendenLandstraßen und durch Anlage von Ortschafts-Umgehungs-
straßen befriedigen läßt und wo der Umfang des Verkehrs unter Berücksichtigung der Ersparniskostenam
Unterhalt der sonstigenLandstraßen die Rentabilität einer Autobahnstraße gewährleistet. Der Bau von
Autobahnstraßen kann infolgedessenunseres Erachtens nur zur Verbindung hervorragender benachbarter
Wirtschaftsmittelpunktein Frage kommen und wird sich auch hierbei lediglich in solchen Fällen rechtfertigen
lassen, in denen neben dem Verkehrsbedürfnis und der Wirtschaftlichkeit auch die Notwendigkeit gegeben
ist, die von Straßen mit sehr regem Autoverkehr durchschnittenenOrtschaften zu entlasten.

Wir können zu unserer Genugtuung feststellen,daß die RheinischeProvinzialverwaltung in dieser
grundsätzlichen Beurteilung der Lage völlig mit uns einig geht. Die Provinzialverwaltung hat als Ausfluß
der gleichenErwägungen eine vorsichtige Aussonderung der in ihrem Bezirk vorliegenden Wünschenach
Anlage besondererAutobahnstraßenvorgenommen. Nachdem sich der zuerst vorgesehenePlan auf Schaffung
einer Autobahnstraße von Aachen über Düren nach Köln bei näherer Nachprüfung zur Zeit wenigstensals
unwirtschaftlicherwiesenhatte, weil der Verkehr nicht annähernd so stark ist wie zwischen Köln und Düssel¬
dorf, ist die Provinzialverwaltung zu der Ueberzeugung gekommen,daß ein wirklich dringendes Bedürfnis
bei gleichzeitigemVorliegen der Rentabilität im Augenblick nur bei einem der Projekte anzuerkennen ist
und zwar bei der Verbindung von Köln nach Düsseldorfmit späterer Fortsetzungnach Duisburg und Essen.

In der Tat herrschenauf der Provinziallandstraße Köln-DüsseldorfVerkehrsverhältnisse,die ganz
unhaltbar geworden sind. Diese Straße, bei deren Ausbau von einem Autoverkehrnoch keine Rede war,
ist wohl nach dem von Köln nach Bonn führenden der verkehrsreichste Landweg im Westen Deutschlands;
sie wird heute durchschnittlich täglich von mehr als 1500 Kraftwagen benutzt, wobei im Verlauf von einer
Minute schon bis zu 4 Fahrzeugen gezählt worden sind. Die Straße führt durch eine ganze Reihe belebter,
zum Teil eng bebauter Ortschaften;sie wird in wichtigen Teilen ihrer Linienführung durch ein höher liegendes
Kleinbahngeleise,welches sich infolge laufender Verträge nicht beseitigen läßt, wesentlichbeengt. Der
außerordentlich starte Kraftwagenverkehr, der durch einen regen Fuhrwerks- und Nadfahrverkehrnoch be¬
trächtlich vermehrt wird, bildet für die Bevölkerungdieser Ortschafteneine ständige Gefahrenquelle und eine
fast unaufhörliche Belästigung durch Staub und Geräusche. Sehr häufig ereignen sich auf der Straße Un¬
glücksfälle, leider auch solche mit tödlichem Ausgang. Die Provinzialverwaltung hat, nachdem die beteiligten
Gemeinden schon vorher die Frage nach Abhilfe ergebnislos geprüft haben, eingehende Untersuchungen
nach derNichtunghin angestellt,ob sich die Mißständenicht durch Umgehung der an: meistengefährdetenOrt¬
schaften abstellenoder wenigstenseinschränken lassen würden. Diese Erhebungen haben aber die Erkenntnis
gezeitigt, daß die hierzu erforderlichwerdenden Bauarbeiten sehr umfangreich .seien und eine Verlängerung
des Weges von Köln nach Düsseldorf um über 10 Km zur Folge haben würden, daß sie infolgedessenaußer¬
ordentlichkostspielig werden und schließlichnur ein Stückwerksein und bleiben würden, was auch wirt¬
schaftlich nicht zu rechtfertigen wäre. Alle mit den Verhältnissen vertrauten Stellen sind daher zu der Fest¬
stellung gekommen,daß nur durch durchgreifendeMaßnahmen die wirklich große Not behoben werden
könne und haben es daher mit Freuden begrüßt daß die RheinischeProvinzialverwaltung, die sich auf dem
Gebiete des Straßenbaues und der Straßenverbesserung große Verdienste erworben hat, in großzügiger
Weise dazu übergegangen ist, den Plan des Ausbaues einer besonderen Autobahnstraße zwischen
Köln und Düsseldorf energisch aufzunehmen. Verkehrspolitische, sicherheitspolizeiliche,straßenbau¬
technischeund finanzielle Erwägungen haben übereinstimmend zu dem Ergebnis geführt, daß es
ein grundlegender, kaum wieder gutzumachender Fehler wäre, wenn das Problem der Entlastung der
ProvinziallandstraßeKöln—Düsseldorfanders gelöst würde, als im Wege der Schaffung der hier befürworteten
Autobahnstraße, wobei sich schon im Hinblick auf die Unmöglichkeit der Einführung der Straße in das links¬
rheinische Kölner Stadtgebiet von selbst die Notwendigkeitihrer Führung auf der rechten Nheinseite ergibt.
Im übrigen spricht für die Erbauung dieser Straße in der heutigen Zeit auch die Tatsache, daß dadurch einer
großen Zahl von Arbeitslosen in einem besonders notleidenden Gebiet für einige Jahre Arbeits- und Er¬
werbsgelegenheit geboten wird.
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Der Herr Minister für Volkswohlfahrt,der durch die vorgeseheneInanspruchnahme von Mitteln der
produktiven Vrwerbslosenfürsorgelebhaft an dem vorliegenden Projekt interessiert ist, wünscht von der
Industrie- und Handelskammerzu Köln in erster Linie eine Aeußerung zu der Frage der zukünf¬
tigen Entwicklung des Automobilverkehrs im Westen Deutschlands.
Hierzu ist zunächst ganz allgemein zu sagen, daß die Entwicklungnaturgemäß völlig vou der demnächstigen
Gestaltung der wirtschaftlichen Lage unseres Landes abhängig ist. Es darf aber darauf verwiesen werden,
daß die WirtschaftDeutschlands allem Anschein nach den Höhepunktder gewaltig schweren Krise der Nach¬
kriegszeit tiberschritten hat und deshalbdie Hoffnung gerechtfertigtist, daß die inzwischen begonneneBesserung
größere Fortschritte machenwird. Im Westen insbesondere,der doch das Schwergewichtder wirtschaftlichen
Betätigung unseres Vaterlandes darstellt, sind über die allgemeinen Merkmale der Besserunghinausgehend
Vorgänge festzustellen,die, wie z. B. die Verschmelzungenin der chemischen Industrie und in der Eisen-
und Stahlindustrie, günstigeZukunftsaussichtenfür Deutschlands wirtschaftlichenWiederaufstieg eröffnen.
Es bedarf keiner Frage, daß auch das Automobil, welches sich unter unseren neuzeitlichenVerkehrsmitteln
eine von Jahr zu Jahr gestiegene Bedeutung verschafft hat, aus dieser Wiederbelebungder WirtschaftNutzen
ziehen wird. Lange Zeit hindurchhaben viele Verkehrspolitikerund sonstige Wirtschaftlerdem Kraftwagen
in Gemeinschaftmit dem Flugzeug die wesentlichste Rolle unter den Verkehrsmitteln der Zukunft ausge¬
sprochen; die Ansichten haben sich zwischenzeitlich wohl allgemeindahin geklärt, daß der Hauptträger unseres
Verkehrs — und zwar sowohl des Personen- als auch des Güterverkehrs — nach wie vor die Eisenbahn
bleiben wird. Der Kraftwagen wird ebenso wie das Flugzeug vornehmlich lediglich zur Ergänzung der Auf¬
gaben der Eisenbahn dienen können und — im Gegensatzzum Flugzeug, welches wirtschaftlichuur zur
Ueberbrückungweitester Entfernungen geeignet ist, vorwiegend nur zur Abwicklung des zwischenörtlichen
Verkehrs und in etwa auch eines gewissenweitergehenden Lastenschnellverkehrsin Frage kommen. Im
Nahverkehr aber wird das Automobil, welches sich schon in den lctztvergangenenJahren in dieser Beziehung
unentbehrlich gemacht hat, in der Zukunft einen Betätigungskreis von einem Umfange finden, der alle
für die glatte Abwicklung des Verkehrs verantwortlichen Stellen geradezu zwingt, diesem Verkehrsmittel
große Aufmerksamkeitzuzuwenden. Der außerordentlichlebhafte Verkehr im Westen unseres Landes ist
bekannt — von dem, Gesamtgüterverkehrder deutschen Eisenbahnenentfallen allein über 40°/, auf das Rhein¬
land —; bekannt ist auch, daß die Eisenbahn in normalen Zeiten kaum noch in der Lage ist, diesen Verkehr
zu bewältigen. Es gilt dies insonderheitauch von der Streckevon Köln nach Düsseldorfund darüber hinaus
nach Dnisburg und Essen. Schon heute fahren auf dieser Strecke tagtäglich1N0 Personenzüge, und die Güter¬
mengen, die ans ihr befördert werden, sind selbst in den Zeiten wirtschaftlichenNiedergangs gewaltige ge¬
wesen. Der Wiederaufstieg unserer Wirtschaft wird zeigen, daß die Eisenbahn über kurz oder lang dazu
übergehen muß, den Kraftwagen noch reger als bisher für ihre Zwecke zu verwerten, und daß auch andere
Verkehrsvermittler vom Kraftwagen in verstärktem Maße Gebrauch machen werden, steht völlig außer
Zweifel. Hieran ändert auch die Behauptung nichts, daß der Kraftwagenverkehrund die Anträge in Bezug
auf die Zulassung weiterer Kraftwagen im Laufe der beiden letzten Jahre in einigen Gegenden, z. B. im
Regierungsbezirk Köln, etwas zurückgegangensein sollen. Das mag in der Hauptsache mit der schlechten
wirtschaftlichenLage der letzten beiden Jahre zusammenhängen. Man darf aber hinsichtlich Kölns nicht die
außergewöhnlichen Verhältnisse übersehen, die hier in der Nachkriegszeitinfolge von Maßnahmen der
Besatzunggeherrscht haben und die zeitweise,insonderheit während des Bestehens der Nheinzollinieund der
Unterbindung des Eisenbahnverkehrs,zu einer außergewöhnlichstarken Inanspruchnahme des Automobils
geführt haben, wie sie ähnlich auch bei der Wasserstraßezu verzeichnenwar. Des weiteren darf die Tat¬
sache, daß in Köln in jenen Zeiten vielfach auswärts ansässige Automobile zugelassen worden sind, hier nicht
unbeachtet bleiben. Im übrigen ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, daß die noch stärkere Auswertung
der Vorteile des Automobils in der Vergangenheit sehr unter den Kämpfen gelitten hat und noch leidet,
die sich unter den amtlichenund privaten Verkehrsvermittlern abgespielt haben, Kämpfe, die offensichtlich
verursachtworden sind durch die bisherige Regellosigkeitund Planlosigkeit im Gebrauch des verhältnis¬
mäßig noch jungen Automobils, die aber allem Anscheinnach in absehbarer Zeit zum Ausgleich kommen
werden. Dieser Ausgleich, der sich natürlichnur durch ein verständnisvollesZusammenwirkenaller beteiligten
Kreise erzielen lassen wird, wird sicherlich eine wesentlicheFörderung des Kraftwagenverkehrs zur Folge
haben. Auch das immer stärkere Hervortreten kleiner Wagentypen, die den breitesten Schichten der Be¬
völkerung die Anschaffung eines Kraftwagens ermöglichen,und die in Aussicht stehende Milderung der
Kraftfllhrzengsteuer werden in Verbindung mit der Besserung der Wirtschaftslage den Autoverkehr der
Zukunft lebhaft befruchten. Die an sich schon so außerordentlich engen geschäftlichen und kulturellen Be¬
ziehungen zwischen den Großstädten Köln und Düsseldorf,die zusammen eine Einwohnerzahl von 1,1 Mil¬
lionen Menschenaufzuweisenhaben, sind erfreulicherweisein ständigem Wachstum begriffen; der Verkehr
zwischen beiden Städten wird mit der unaufhaltsam vor sich gehenden Steigerung der Einwohnerzahlen
naturnotweudig immer reger werden. Daß auch das Automobil seiueu Anteil hieraus ziehen wird, ist wohl
nicht zu bestleiten. Es ist nicht möglich,zuverlässigezahlenmäßige Angaben über die voraussichtlicheGe-
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staltung des Kraftwagenverkehrs zwischen Köln und Düsseldorfzu machen; es läßt sich aber, wie dies die
Provinzialverwaltung bereits getan hat, auf Grund der Steigerung des Verkehrs auf der Straße Köln
Düsseldorf in der Vergangenheit feststellen,daß die weitere Aufnahmefähigkeitder Straße etwa in 5—6
Jahren erschöpftsein wird. Hierbei ist natürlich berücksichtigt worden, daß die Straße in immer stärker
werdendem Umfange teilweisewenigstensauch von dem lebhaften Verkehr Kölns und Düsseldorfsmit dem
wirtschaftlich hochbedeutsamenBergischenLande benutzt wird. Alles in allem läßt sich die erste Frage des
Herrn Wohlfahrtsministers nur dahin beantworten, daß die Entwicklungdes Automobilverkehrsim Westen
Deutschlands aller Voraussicht nach einen ganz außerordentlich starken Aufschwung nehmen wird. Wir
erlauben uns aber zu dieser Frage noch zu bemerken, daß der Nachweis der wesentlichenSteigerung des
AutomobilverkehrsunsererAnsicht nach für dieNotwendigkeitdesAusbauesderAutobahnstraßenicht allein aus¬
schlaggebend sein darf, da schon der Verkehr in seinem jetzigen Umfang die Erbauung der Straße rechtfertigt.

Der Herr Minister wünschtweiterhin unsere Aeußerung über die Wirtschaftlichkeit der
Nutobahnstraße. Diese Wirtschaftlichkeit ist natürlich nur gegeben, wenn sich auf der Straße auch
in Zukunft ein Verkehr in stärkstem Ausmaße entwickelt.Daß hierzu alle Aussichten vorhanden sind, glauben
wir in Vorstehendemhinreichend dargelegt zu haben. Es wird sich allerdings nicht vermeiden lassen, daß die
Provinzialverwaltung als Trägerin des Unternehmens von jedem die Straße benutzendenAutomobil eine
besondereGebühr erhebt. Sie will jeden Personenwagen — Kilometer mit 5 Pfennig, jeden Lastwagen —
Kilometer mit 10 Pfennig belasten. Rechtlichist dies infolge des Bahncharatters der Straße, die völlig
kreuzungsfreigeführt werden soll, möglich. Diese Gebühr bedeutet zwar eine nicht unerheblicheVerteuerung
des Automobilverkehrs,muß aber vom Verkehr trotz der an sich von allgemeinen voltswirtschaftlichenGe¬
sichtspunktenaus so dringend nötigen Verbilligung der Beförderungspreise mit in den Kauf genommen
werden, damit endlich die geradezu unhaltbar gewordenen Zustände auf dem Landwege von Köln nach
Düsseldorfaufhören. UnsererAnsicht nach wird der Autoverkehrauch bereit und imstande sein, diese Sonder-
gebühr zu tragen. Der Autoverkehrhat das größte Interesse daran, daß er vorzügliche,von allen Hemm¬
nissen befreite Wege zur Verfügung hat; je besser der Weg, um so geringer sind erfahrungsgemäß die für die
Unterhaltung und den Betrieb des Kraftwagens aufzubringenden Kosten, wobei letzten Endes nicht über¬
sehen werden darf, daß auch die auf auf einer Autobahnstraße zu erzielende größere Geschwindigkeitgeld¬
liche Vorteile für den Kraftwagenbesitzerin sich birgt. Schlechte Wege machen die Autobenutzungnicht selten
geradezu unrentabel. Im übrigen ist darauf aufmerksamzu machen, daß die Provinzialverwaltung durch
den Bau der besonderen Kraftwagenstraße gegenüber den augenblicklichen Wegeunterhaltungskostenbe¬
trächtlicheErsparnisse erzielen kann, ohne die Instandhaltung der Provinziallandstraße Köln-Düsseldorf
zu vernachlässigen und vernachlässigen zu dürfen. Denn daß diese letztgenannteStraße auch nach der Fertig¬
stellungder Autobahnstraße eine große Bedeuwng beibehalten und nach wie vor mit einem gewissen Auto¬
verkehr zu rechnen haben wird, ist bei der wirtschaftlichen Regsamkeit der beteiligten Ortschaftenohne Zweifel.
Schließlichwird auch die unseres Erachtens bald schon erforderlichwerdende Verlängerung der Autobahn¬
straße nach Duisburg und nach Essen, die aber natürlich die Bereitstellung weiterer Mittel nötig macht, eine
weitere, ganz wesentlicheSteigerung des Verkehrs bewirken. Die Industrie- und Handelskammerzu Köln
hat die von der Provinzialverwaltung aufgestellteRentabilitätsberechnung, die im Hinblick auf den besonders
regen Verkehr auf der rechten Rheinseite von einer Verdoppelung des Verkehrs von jetzt bis 1930 ausgeht,
vorsichtig nachgeprüft und hat sie nach jeder Richtung hin für stichhaltig befunden. Danach sind die Kosten
des Ausbaues der Strecke Köln—Düsseldorfmit 17 Millionen Reichsmarkveranschlagtworden, von denen
4 Millionen RM. durch eine Provinzialanleihe und 13 Millionen NM. (3 Millionen RM. Zuschuß, 10 Millio¬
nen NM. Darlehn) aus den Mitteln der produktivenErwerbslosenfürsorgeaufgebrachtwerden sollen. Zur
Verzinsung und Tilgung dieser Kapitalien sind für das erste Betriebsjahr der Autobahnstraße 1300 000 —
NM. nötig, denen als Einnahmen aus den oben erwähnten Gebühren voraussichtlich1 322 000,— NM.
gegenüberstehen. Es ergäbe sich mithin von vornherein ein gewisser, wenn auch nur geringer Ueberschuß
der Einnahmen über die Ausgaben. Es ist klar, daß alle derartige Berechnungen, die sich auf zukünftige
Entwicklungsmöglichkeitenaufbauen, den Stempel der Unsicherheittragen, denn niemand ist m der Lage,
die wirkliche Gestaltung der Dinge in der Zukunft zu übersehen. Aber wenn nicht jeder Schem trügt und
wenn nicht wider Erwarten die wirtschaftliche Gesundung unseres Landes ausbleibt, dann wird der sich auf
der Autobahnstraße Köln—Düsseldorfdemnächst abspielendeVerkehr in Anbetracht des regen und hoch¬
bedeutsamen Lebens am Rhein eher noch größer als geringer werden wie in der Rentabilitätsberechnung
der Provinzialverwaltung vorgesehen,und deshalb glauben wir, die volle Verantwortung dafür tragen
zu können, wenn wir hiermit die Investierung der erforderlichen 17 Millionen
RM. in das Unternehmen als wirtschaftlich durchaus begründet bezeichnen. Und selbst in dem
Falle, in den: ein Zuschuß aus öffentlichenMitteln sich als nötig erweisen sollte, wäre diese Einbringung
unseres Erachtens nicht zu beanstanden, weil die Provinzialverwaltung die Pflicht hat, für gute und aus¬
reichendeStraßen zu sorgen und diese Pflicht bei NichtVorhandenseineiner besonderenAutobahnstrahe in
erhöhtem Maße bei den gewöhnlichen Straßen erfüllen müßte.
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Was nun die weitere Frage und zwar die nach der Zweckmäßigkeit der gleichzeitigen
Benutzung der Autobahn st ratze durch Personen» und Lastkraftwagen
angeht, so können wir zum Ausdruck bringen, daß wir in dieser gleichzeitigenBenutzung keine Bedenken
sehen. Wir halten sie sogar im Interesse der Rentabilität der Straße für unbedingt erforderlich,da die
Sondergebühr aus dem Lastkraftwagenverkehr,der heute allerdings nur ein Drittel des gesamten Auto»
Verkehrs auf der Strecke von Köln nach Düsseldorfausmacht, einen wesentlichen Bestandteil der in der Ren»
tabiltiätsberechnung dargestellten Einnahmen bildet. Wir müssen aber in dieser Verbindung darauf auf¬
merksammachen, daß unter allen Umständen an dem Plan der Provinzialverwaltung, der Straße eine
Fahrbreite von 12 Metern zu geben und dadurch 4 Spuren zu schaffen, festgehalten werden muß. Die
Erfahrungen, die im Auslande mit Autobahnstraßen gemacht worden sind lassen deutlich erkennen, daß
Autobllhnstrahenmit geringerer Fahrbreite von vornherein nicht das bewirken können, was man sich von
ihrer Anlage versprochenhat, nämlich die ungehinderte und schnellste Abwicklung des Autoverkehrs. Und
das ist doch vom verkehrspolitischenStandpunkt aus die Vorbedingung, die an eine neuzeitlicheStraße
zu stellen ist. Es wäre zudem nicht zu verantworten, wenn man sich in der technischen Ausgestaltung der
Straße von den noch nicht ganz überwundenen Finanznöten der Gegenwart leiten ließe und damit Opfer
scheute, die tatsächlich großzügigeUnternehmen zunächst häufig erfordern, die sich aber auf die Dauer wohl
regelmäßig als rentabel erweisen.

Wir wären dem Herrn Wohlfahrtsminister zu besonderem Danke verpflichtet, wenn der Plan des
Ausbaues der AutobahnstraßeKöln—Düsseldorf,den wir für die wirtschaftliche Zukunft der machtvoll wiedei
aufwärtsstrebenden Nheinlande für hochwichtig und für dringend erforderlichhalten, auch von der dortigen
Stelle kräftig und so schnell als möglichgefördert werden würde. Was mit der Schaffung einer solchen
Straße verlangt wird, entspricht wirklichbegründeten Interessen von Gegenden, die in der Wirtschaft unseres
Landes seit altersher eine bedeutende Stellung einnehmen und diese Stellung mit allen ihnen zu Gebote
stehenden Mitteln starken und kräftigen wollen, nicht zuletzt auch zum Wohle unseres gesamten Vaterlandes.
Deutschlandbeschreitet zwar mit der Erbauung einer Autobahnstraße verkehrspolitischesund verkehrstech»
nisches Neuland; es muß daher, was wir durchaus verständlich finden, in der Schaffung der ersten Anlage
dieser Art besonders vorsichtig sein. In keiner Gegend unseres Landes dürften aber die Voraussetzungen
für den Bau einer fo wertvollen Straße stärker gegeben sein, als zwischen den benachbarten Großstädten
Köln und Düsseldorf, wo, nebenbei gesagt, die Geländeverhältnissedenkbar günstige sind. Der Plan auf
Ausbau der AutobahnstraßeKöln—Düsseldorfist zu keiner Zeit etwa von dem Gedankenbeeinflußt gewesen,
der Eisenbahn einen Teil ihres Verkehrs zu entziehen. Er ist lediglich aus dem Bedürfnis entstanden, der
Verkehrsnot auf dem Wege von Köln nach Düsseldorfein Ende zu machen. Sollte, was wir auch zur Be¬
ruhigung der Bevölkerung sehnlichst erwarten, der Ausbau der Autobahnstraße nun baldigst in Angriff
genommen werden, so erhoffen wir davon eine günstige Rückwirkung auf die ebenfalls dringend erforderliche
Verbesserung und Ausgestaltung der Verkehrseinrichtungen innerhalb unserer Stadt.

_________ Die Industrie» und Handelskammer.

Stellungnahme der Industrie- und Handelskammer Düsseldorf zum
Autobahnplan Köln—Düsseldorf.

Grundproblem: Der Kraftwagenverkehrhat in Deutschlandin den letzten Jahren eine gewaltige
Zunahme erfahren. Im deutschen Reiche zählte man im Jahre 1925 im ganzen 256 000 Kraftwagen, was
einem Wagen auf 244 Einwohner entspricht. In anderen Ländern ist die Zunahme des Kraftwagenveikehis
stärker. In Frankreich zahlte man im Jahre 1925 574 000 Kraftwagen, das macht einen Wagen auf 71
Einwohner aus, in Großbritannien 778000 Kraftwagen, gleich einem Wagen auf 60 Einwohner und in den
Vereinigten Staaten von Amerika 17741000 Wagen, gleich einen Wagen auf 6 Einwohner. Inzwischen
haben sich die Zahlen freilich schon wieder verschoben,da heute in Amerika auf jeden dritten Einwohner
ein Wagen kommt. Bei einem Vergleich bleibt das deutsche Reich hinter den anderen Ländern weit zurück.
Gewöhnlich folgen sich jedoch hochentwickelte Industrieländer in dem Ausbau der technischen Mittel. Die
deutsche Automobilindustrieist demnach auf dem besten Wege, den Vorsprung der anderen Länder einzu¬
holen. Zwar hat sie bislang schwer um ihr Dasein gekämpft, um aus Kriegsverbrauch, Nachkriegs»
erfcheinungen,Inflationswirrwarr herauszukommen und aufzubauen, um wettbewerbskräftigzu werden
mit den Industrien jener Länder, die über reiche Mittel verfügten und denen Kapital hinreichendzur Ver¬
fügung stand. Die diesjährige Automobilausstellung in Berlin zeigt, daß Deutschland diesem Ziele sehr
nahe gekommenist, Der deutsche Gebrauchswagen ist durch vorteilhafte Herstellungsverfahren auf einen
Preisstand gebracht worden, der ihn mit ausländischenFahrzeugen wettbewerbsfähig macht. Die Vorbe»
dingungen für eine gesteigerteAbsatzmöglichkeit von Kraftwagen ist deshalb gegeben, zumal auch die Kauf«
traft der Bevölkerung mit der beginnenden Besserung der wirtschaftlichen Verhältnissegrößer wird. Wenn
trotz dieser Hemmnisseder Kraftwagenverkehrin Deutschlandsich leidlich entwickelt hat, so wird die Zukunft
unter den günstigeren Produltionsbedingungen einen ganz erheblichenAufschwungdes Kraftwagenver»
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kehrs bringen. An der Zunahme des Autoverkehrs in Deutschlandwird besondersdie verkehrsreiche Rhein¬
provinz beteiligt sein. Hier zählte man schon im Jahre 1920 9 028 Kraftwagen, im Jahre 1921 schon 16 353
nnd 1925 gar 60 960 Wagen nnd zwar zusammen mit den Krafträdern. Vergleichtman die Zahl der Kraft¬
wagen mit der der Einwohner, so kommt in: Jahre 1922 ein Wagen auf 374 Einwohner, 1925 ein Wagen
auf 170 Einwohner.

Ausbau der Verkehrswege. Diefem gesteigerten Verkehr müssen sich die Straßen anpassen, da
sonst der Vorteil des Kraftwagens, dem Gebot der Schnelligkeitzu folgeu, verloren geht und die Unglücks¬
fälle sich häufeu.

Die bisherigentzauptverkehrsmittel, Eifenbahn und Schiffahrt, haben sich gleichfalls den stets steigen¬
den Anforderungen des Verkehrs in oft mustergültiger Weise angepaßt. Das Schienennetzder Eisenbahn
wurde nicht nur dauernd erweitert, sondern mit der Zunahme der Schwere der Fahrzeuge wurde der Unter¬
bau erheblich verstärkt; die Wasserstraßenwurden entsprechendder zunehmenden Vergrößerung der Schiffs¬
gefäße vertieft und verbreitert. Ein ähnlicher Vorgang wird sich zwangsläufig anch beim Kraftwagen
vollziehen. Zwar ist dieser Verkehr noch Neuland. AllgemeineRichtlinien für den Ansbau eines Straßen¬
netzes lassen sich sicher vorerst nicht aufstellen, die Verkehrsverhältnisse,namentlich die Dichte des Verkehrs,
wie auch die Wegeanordnung uud die Stadtsiedlungen sind in den einzelnen Landesteilen so verschieden¬
artig, daß nur von Fall zu Fall, und zwar am besten für zusammenhängende Wirtschaftsgebiete,die Not¬
wendigkeit einer Neuordnung des Wegenetzes geprüft werden kann.

Das Straßennetz im Rheinland. Im Rheinland hat die Provinzialverwaltung versucht, den
Bedürfnissen des Autoverkehrs auf den Provinzialstraßen zunächst dadurch zu entsprechen,daß im Nahmen
der zur Verfügung stehenden geldlichen Mittel die Fahrbahnen auf den verkehrsreichstenStraßen dem ge¬
steigerten Autoverkehr angepaßt werden. Deshalb hat auch der Provinziallandtag den provinzialstraßen-
mäßigen Ausbau und die Uebernahme von den Kreis- und Gemeindestraßen, die dem Durchgangsverkehr
dienen, auf die Provinzialverwaltung beschlossen.Aber alle diese Maßnahmen können auf die Dauer den:
gesteigertenVerkehrsbedürfnis nicht mehr genügen. Es sind besonders an verkehrsreichenStrecken sowohl Provinzial«
mit Rücksicht auf die Autofahrer wie mit Rücksicht auf die Anwohner der Straßen wesentlich mehr Mittel strafen,
erforderlich; vor allem für den Bau von Umgehungsstraßen, die dem Kraftwagen die Möglichkeitgeben,
das Durchfahreu vou Ortschaften zu vermeiden.

Der Nerlehrsumfang auf der Provinzialstraße Killn—Düsseldorf. Den stärksten Verkehr im Westen
bewältigt neben der Straße Köln—Bonn die Straße von Köln nach Düsseldorf, wo nicht nur die Kraft¬
wagen zwischen den beiden GroßstädtenKöln—Düsseldorf hin-uud herfahren, sondern auch die vielen Wagen,
die nach dem Bergischen Land abzweigen. Vielleichthat diese Straße sogar den stärksten Nutomobilverkehr
auf alleu Landstraßen in Deutschland. Im Jahre 1925 betrug auf dieser Straße der tägliche Kraftwagen¬
verkehr durchschnittlich 1535, von denen V» Personenwagen und V» Lastwagen waren. Nach einer neueren,
iu der Zeit vom 21. bis 27. Oktober 1926 stattgefundenenZahlung in Langenfeldbetrng der Verkehr in der
Richtung Düsseldorf 4194 Personenautos, 776 Krafträder, 1837 Lastautos, 348 Lastautos mit Anhänger,
insgesamt 7155 Kraftfahrzeuge. In der Richtung Köln wurden 4383 Personenwagen, 661 Krafträder,
2031 Lastkraftwagen, 410 Lastwagen mit Anhänger, insgesamt 7485 Kraftfahrzeuge gezählt. Demnach
entfallen auf eiueu Tag 2091 Wagen; gegen das Jahr 1925 eine Verkehrssteigerungvon rund 25 v. H.

Nerlehrshemmungen. Da die Straße Köln—Düsseldorfmehrere Ortschaften durchkreuzt,die zum
Teil sehr eng bebaut sind und wenig übersichtliche Kurven haben, so ist das Befahren mit großen Schwierig¬
keiten verbunden. Polizeivorschriftenvon einschneidender,geradezu verkehrshemmenderBedeutung suchen
den Verkehr zu regelu, um Unglücksfälle zu vermeiden. Will der Kraftfahrer die etwa 45 Km lange Strecke
genau nach der Vorschrift befahren, fo bedarf er hierzu eiuer Zeit vou 1^4 Stunden. Dieser Zustand wider¬
spricht völlig der vom Kraftwagen erwarteten Schnelligkeit. Hierdurchleidet vor allem die Wirtschaft,die
sich des Kraftwagens bedient, um möglichst schnell Menschenund Güter von einem Orte zum anderen zu
schaffen. Trotz aller Vorschriftensind jedoch Unglücksfällenicht zu vermeiden, deren Zahl auf der Straße Unglüssfiille.
von Köln nach Düsseldorfunverhältnismäßig groß ist. Allein innerhalb der Ortschaft Benrath betrug sie
seit Beginn dieses Jahres nicht weniger als 43, die zum Teil schwerster Art wareu.

Verbesserung der Fahrstraßen. Die Autofahrer sowie die Anwohner der Straßen, namentlich
in den Ortschaften,sind Gefahren und Belästigungen in so hohem Maße ausgesetzt, daß man den bisherigen
Zustand als nahezu uuhaltbar geworden bezeichnen muß, der eiue baldige Aenderung heischt. Sie ist umso
notwendiger, als man mit Gewißheit eine sehr viel stärkere Zuuahme des Kraftwagenverkehrsin der nächsten
Zeit erwarten darf. Die von der Provinzialverwaltuug angestellten sorgfältigen Berechnungen, die sich
auf die Entwicklung im Auslande stützen, schließen auf eine Zuuahme des Verkehrs bis zum Jahre 1930 um
etwa 100<X>. DieseIiffer ist durchausuicht hoch gegriffen;es ist vielmehr eine stärkere Vermehrunganzunehmen.

Die Fragestellung lantet deshalb, was angesichts dieser Zustände zu tun ist, um Abhilfe zu schaffen.
Genügt es, die bestehendenStraßen zu verbreitern, besonders für den Autoverkehr herzurichteu uud das umaehunas-
Durchfahren von Ortschaften durch Anlage von Umgehungsstraßen zu vermeiden? strahen.
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Nach dieserNichtungsind imRheinland schon bedeuwngsvolleAnfänge gemacht, wenngleich dieKostspie»
ligkeit solcher Umgehungsstraßendie allgemeine Durchführungerschwert. Die Schwierigkeitenaufder Straße

in geringem Maße vermiedenwerdcn,bringenaber keinesfalls eineLösungdcr schwierigen Verkehrsverhältnisse.
Dieser Vorschlagwürde also keineswegs die gewünschteLösung des Problems bringen, sodaß die

wirtschaftliche Verwertung der etwa 8 Millionen Mark betragenden Baukosten in Frage gestellt wäre.
Die Autobahn. Ans allen diesen Gründen ist eine Verkehrsregelungzu erstreben,die die geschilderten

Nachteile ausschließt.Es wird deshalbder Bau einer besonderenStraße empfohlen,die ohne Niveaukreuzung
lediglichfür den Autoverkehr bestimmt ist und für deren Benutzung Gebühren erhoben werden können.
Dieser Vorschlagwird zweifellos in der vollkommenstenWeise den Bedürfnissen des Autoverkehrs gerecht
werden. Diese Autobahn Köln—Düsseldorfsoll nach den Berechnungen der Provinzialverwaltung etwa
17 MillionenMark kosten. Es ist beabsichtigt,sie später indasNuhrgebietnachEssenundDuisburgzuverlängern.

Beurteilung. Der Herr Minister für Volkswohlfahrtwünscht von der Industrie- und Handelskammer
eine Stellungnahme über die zukünftigeEntwicklungdes Autoverkehrs in Westdeutschland.

Zukünftige Entwicklung des Autoverkehrs. Diese Entwicklungwird zunächst abhängen von dem
wirtschaftlichen Aufstieg Deutschlandsüberhaupt. Hierin glauben wir, eine Besserungin den letzten Wochen
und Monaten beobachten zu können.

Wirtschaftlicher Aufstieg. Die Zusammenschlüssein der Industrie sowie die im Zusammenhang
damit erfolgte Nationalisierungder gesamten Betriebsorganisationhaben die Grundlagen für den industriellen
Neuaufbau geschaffen. Von Düsseldorfals Mittelpunkt großer Verbände der Eisen- und Stahlindustrie —
erinnert sei nur an die kürzlich erfolgte Gründung der Vereinigten Stahlwerke — gehen viele Wirtschafts¬
beziehungenaus, die sich besondersmit dem großen Handels- und VerkehrsknotenpunktKöln immer inniger
gestalten. Es ist klar, daß das Automobil ebenso wie die Eisenbahn in der letzten Zeit eine erhebliche Zu¬
nahme ihres Gesamtverkehrs verzeichnenkonnten und aus der Belebung aller wirtschaftlichenTätigkeit
Nutzen ziehen. Wenn schon die hinter uns liegenden Jahre des wirtschaftlichenNiederganges eine nicht
unerheblicheZunahme des Kraftwagenverkehrsgebracht haben, so wird die Zukunft ein schnelles Ansteigen
der Kraftwagenzahl sicher bringen. Steigende Bedeutung gewinnt der Kraftwagen aber nur im Bezirks-
verkehr, da er hier wirksammit der Eisenbahn in Wettbewerb treten kann. Der Vorzug des Automobils
im Nahverkehr ist namentlich die Schnelligkeit,die Möglichkeit der Beförderung von „Haus zu Haus". Es
ist deshalb anzunehmen, daß der Kraftwcigenverkchrnamentlich bei Verbesserungder Straßenverhältnisse
sich im Nahverkehr immer mehr an die Stelle des Schienenweges setzen wird. Diese Entwicklungist un¬
bedingt zu begrüßen. Der vielfach vertretenen Auffassung,der Kraftwagen löse den Schienenweg ab, ver¬
mögen wir jedoch nicht zuzustimmen. Namentlichfür Massentransporte und weite Entfernungen wird die
Eisenbahn immer das leistungsfähigere Verkehrsmittel bleiben.

Seit langen: hat deshalb die Industrie- und Handelskammer der Ausbildung des Kraftwagens als
eines Nahverkehrsmittels ihre besondereAufmerksamkeitgewidmet und auch die Gründung der Kraft¬
verkehrsgesellschaftendurchaus begrüßt. Der Siegeszug des Automobils wird sich auch in Deutschland
nicht mehr aufhalten lassen. Das war auch die übereinstimmende Ansicht einer Versammlung von Ver¬
tretern des Wirtschaftslebens,die kürzlich in der Industrie- und Handelskammer die Zweckmäßigkeit einer
besonderenAutoverkehrsstraßeKöln—Düsseldorfberiet. Beachtlich find besondersdie Worte des Kommer-
zienrats Dr. Berge, Direktor der DeutschenLastautomobilA.-G., ein führender Mann der deutschen Autor
Mobilindustrie: „Wir müssen zu Autostraßen übergehen, die sich zu einem großen Netz auswachsen. Der
Automobilismus hat durch die große Konkurrenzdes Auslandes in den letzten Jahren in Deutschland er¬
hebliche Impulse erfahren. Die Berliner Automobilausstcllungwird zeigen, daß der deutsche Automobilbau
in der Lage ist, zu gleichen Preisen und besseren Qualitäten zu liefern, als das Ausland. Der Automobil-
Verkehr wird mit Sicherheit wachsen."

Ziffernmäßig läßt sich die Verkehrsentwicklungnicht erfassen; die schon angegebenen Zahlen aus den
verflossenenZeiträumen beweisen jedoch hinreichend die steigende Verwendung des Kraftwagens. Mit
der Verbefserung unserer Wirtschaftslage wird auch die Kaufkraft der Bevölkerung größer werden, sodaß
in Verbindung mit der Herstellungkleiner billigerer Wagentypen geringer bemittelten Bevölkerungskreifen
die Anschaffungeines Autos möglichwird.

Bau kleinerer Wagentypen. Wenngleichfchon die gegenwärtigen Wagenverhältnissesowie die Ver¬
kehrsdichteauf der Straße Köln—Düsseldorfeine besondere Autobahn Köln—Düsseldorfwünschenswert
macht, glauben wir, aus der bestimmtzn erwartenden, ganz erheblichen Zunahme des Kraftwagenverkehrs
dieunbedingteNotwendigkeiteinerbesonderenStraße fürdenKraftwagenverkehrfchonjetztfeststellenzumüssen.

Wirtschaftlichkeit der Autobahn-Baukosten. Die Kosten des Ausbaues der Strecke Köln—Düssel¬
dorf weiden mit 17 Millionen Mark veranschlagt,von denen 4 Millionen NM. durch eine Provinzialanleihe
und 13 Millionen NM. (3 Millionen RM. Zuschuß,10 Millionen RM. Darlehen) aus Mitteln der produk-
tiven Erwerbslosenfürforge aufgebracht werden sollen.
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Rentabilitätsberechnung. Die Rentabilitätsberechnung der Provinzialverwaltung ist nun unter
der Voraussetzungaufgestellt, daß die Straße im Jahre 1930 fertiggestellt ist und für ihre Benutzung eine
besondere Gebühr von 5 Pfennig für Personenwagen und von 10 Pfennig für Lastwagen für den Kilometer
erhoben wird. Das erste Betriebsjahr soll eine Betriebsausgabe von insgesamt 1300 000 RM. haben.
Die Einnahmen würden bei der angenommenen Verkehrszunahmevon 100"/, 1322 000,— RM. betragen,
mithin einen Ueberschußvon 22 000 RM. ergeben.

Gebührenerhebung. Zweifellos bedeutet die Erhebung der Gebühr eine nicht unerhebliche Ver¬
teuerung der Kraftwagenbeförderung; wir glauben jedoch, daß die Kraftwagenbesitzersie in Anbetracht
der sich aus der Benutzungder Autobahn ergebendenganz erheblichen Vorteile zu bezahlen bereit sein werden.
Unter dieser Voraussetzunghalten wir die aufgestellte Berechnung der Provinzialverwaltung für durchaus
vertretbar. Sicher wird die Straße auch solchen Verkehr an sich ziehen, der bisher über andere Wege geleitet
wurde, bei den Berechnungen jedoch überhaupt nicht berücksichtigt worden ist. Schließlichwird die Wirt¬
schaftlichkeit der Autobahn beeinflußt auch von ihrer Eingliederung in das gesamte Straßennetz. Deshalb Linienführung
wird eine rechtsrheinischeFührung der Straße an den Ortschaften Opladen, Hilden, Langenfeld, Benrath ^" Autobahn,
vorbei empfohlen, da hier erfahrungsgemäß der stärkste Verkehr aufkommt. Selbst die bei Düsseldorf ge¬
plante neue Nheinbrückewird die Provinzialstraße Köln—Düsseldorfwenig entlasten. Ein großer Teil
Kraftwagen fährt nämlichnicht unmittelbar von Düsseldorfnach Köln, sondernzweigt in Benrath, Langen¬
feld, Hilden oder Opladen ab. Folglich würde die Entlastung der Provinzialstraße Köln—Düsseldorfsich
nicht auf alle Wagen beziehen. Da aber auch die DüsseldorferIndustrie vor allen: östlich der Stadt ange¬
siedelt ist, für sie also die rechtsrheinische Straßenverbindung nach Köln die kürzere ist, kann man annehmen,
daß höchstens zweihundert Kraftwagen auf die linksrheinische Provinzialstraße übergehen. Die Entlastung
wäre also nicht sehr wesentlich. Die Autostraße aber ganz auf die linke Nheinseitezu verlegen etwa deshalb,
weil diese nicht so stark bebaut ist, kann nicht in Betracht kommen, da die Autostraße unbedingt von Köln—
Düsseldorf demnächstnach Essen und Duisburg weitergeführt werden muß und weil die in diesem Fall
nötige Umgehungsstraßeum den gesamtenStadtkern Düsseldorfsherumgeführt werden müßte und die Kosten
erheblich vergrößernwürde. Wirsinddeshalbvolllommenmit dem Plan derNheinischen Provinzial^
die Autobahn inKöln-Mülheim beginnen, an Opladen vorbeigehenund vorläufig in Düsseldorf-Vennhausen
enden zu lassen, einverstanden. Dieser Linienführung ist deshalb auch der Vorzug zu geben, weil der erhebliche ^"lebr des
Verkehr, der zum Bergischen Lande abzweigt, für die Wirtschaftlichkeit der Autobahn von Bedeutung ist. ""«. «an,e».

Gerade die gegenwärtige Zeit erscheint uns für die baldige Inangriffnahme der Bauten geeignet,
vor allem mit Rücksicht auf die große Erwerbslosigkeitin den Bezirken Köln, Mülheim, Opladen, Hilden,
Benrath, Solingen und Düsseldorf. Es könnten zahlreiche Arbeiter — man schätzt etwa 1000 — drei Jahre ^?Hosen.
lang bei den Bauarbeiten beschäftigtwerden. Aber auch den anderen Industriezweigen, namentlich den ^ ' ^""^
Brückenbauanstaltenund Eisenkonstruktionswerkstätten,könnten mannigfache Aufträge zugeführt werden.

Rechtfertigung der Ausgabe. Die Ausgabe von 17 Millionen Mark halten wir im Hinblick auf den
Volks- und verlehrswirtschaftlichwichtigenund notwendigen Plan für durchaus gerechtfertigt. Die Wirt¬
schaftlichkeit dieser Ausgabe dürfte nach den bisherigen Ausführungen als gesichert angesprochenwerden.
Eine notwendige Voraussetzungfür die Befürwortung des Planes möchten wir in dieser Annahme jedoch
nicht sehen, da die Unterhaltskosten für die Provinzialstraße beim Betrieb der Autobahn sicher geringer
werden und deshalb ein Zuschußaus öffentlichenMitteln zur Autobahn immerhin zu vertreten wäre.

Gleichzeitige Benutzung durch Personen- und Lastwagen. Was die Zweckmäßigkeitder gleich¬
zeitigen Benutzung der Straße durch Lastwagen und Personenwagen angeht, so halten wir sie schon, um
die Wirtschaftlichkeitdes Unternehmens sicherzustellen, für geboten. Namentlich der Lastwagenverkehr
wird, wenngleicher heute nur ein Drittel des gesamten Verkehrs ausmacht, einen wesentlichen Teil der in
der Rentabilitätsberechnung vorgesehenen Einnahme bringen. Voraussetzung ist aber hierbei, daß die
Straße vierspurig angelegt und damit in beiden Richtungen das Ueberholen der Fahrzeuge sichergestellt ist.

Zusammenfassung. Wir glauben, die Bauwürdigkeit der Autobahn Köln—Düsseldorfausreichend
begründet zu haben. Nicht nur die Kraftfahrer und Fußgänger würden die Durchführung dieses Planes
freudig begrüßen, sondern auch die Anwohner der Landstraße, die von der „AutoPlage" befreit werden.
Es erscheintallerdings zweckmäßig, die Straße in nicht zu ferner Zeit in das Nuhrgebiet zu verlängern.
Um von vornherein eine Uebersicht über das gesamte Verkehrsstraßennetzzu bekommenund einen plan¬
mäßigen Ausbau der Straße sicherzustellen, wäre es ratsam, wenn die beteiligten Stellen schon jetzt einen
Gesamtplan des AutoVerkehrsnetzesaufstellen.

Die Vollversammlungder Industrie- und Handelskammerhat sich in ihrer letzten Sitzung eingehend
mit dem Plan befaßt und ist nach sorgfältiger Prüfung einmütig zu dem Ergebnis gekommen,sich mit allem
Nachdruck für die baldige Ausführung des Autobahnbaues einzusetzen.Deshalb wären wir auch dem Herrn
Wohlfahrtsminister zu besonderemDank verpflichtet, wenn die dortige Stelle kräftig die Schaffung dieser
Straße unterstützteund damit der rheinischenWirtschaft ein neuer Verkehrsweg gegeben würde, der mit
dazu beitragen wird, unsere Wirtschaft zu fördern und ihr zu neuer Blüte zu verhelfen.
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73. Rhei nischer Provinziallandtag, Protokoll der 1. Sitzung an: 4. April 1927.

Erste Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssaale des Ständehauses zu Düsseldorf,

Montag, den 4. April 1927.

Die Mitglieder des auf heute einberufenen 73. RheinischenProvinziallandtages versammeln sich
nach voraufgegangenem Gottesdienste in der Lambertuskirchebezw. Friedenskirche gegen 12 Uhr im
Sitzungssaale des Ständehauses.

Der Staatskommissar, Oberpräsident Dr. Fuchs, eröffnet den Provinziallandtag mit einer An¬
sprache (vergl. den stenographischenBericht).

Abgeordneter Krawinkelübernimmt sodann als Alterspräsident den Vorsitz und beruft die beiden
jüngsten Mitglieder des Provinziallandtags, die Abgeordneten Meurer und Hack, als Schriftführer und
Stimmzähler.

Bei der Auszählung des Provinziallandtages ergibt der Namensaufruf die Anwesenheit von 156
Mitgliedern und damit die Beschlußfähigkeitdes Provinziallandtages.

Der Altersvorsitzendefordert nunmehr die Versammlung auf, die Wahl eines Vorsitzendenvor¬
zunehmen. Abgeordneter Mönnig schlägt vor, den bisherigen Vorsitzenden,Abgeordneten Dr. Iarres,
durch Zuruf wiederzuwählen. Abgeordneter Dunder widersprichtund schlägt Abgeordneten Oberdörster
vor. Bei der vorgenommenen Iettelwahl werden im ganzen 156 Stimmzettel abgegeben und zwar für
Abgeordneten Dr. Iarres 116, für Abgeordneten Oberdörster 17, unbeschriebensind 23. Abgeordneter
Dr. Iarres ist somit als Vorsitzender wiedergewählt.

Als 1. Stellvertreter wird von Abgeordneten Gerlach Abgeordneter Eberle in Vorschlag gebracht.
Abgeordneter Dr. Wesenfeld beantragt Zettelwahl. Es werden 126 Briefumschläge abgegeben mit 88
Stimmzetteln für AbgeordnetenEberle, 38 Stimmzettel sind unbeschrieben.AbgeordneterEberle ist demnach
als stellvertretender Vorsitzendergewählt und zwar im Sinne des z 32 der Provinzialordnung. Bei der
Wahl des 2. Stellvertreters schlägt AbgeordneterDr. Wesenfeld vor, Abgeordneten Dr. Saaßen durch
Zuruf zu wählen, was geschieht. Die Gewählten nehmen die Wahl an.

Nunmehr übernimmt Abgeordneter Dr. Iarres den Vorsitz und dankt für das ihm durch die Wahl
erneut geschenkte Vertrauen. Er spricht dem Alterspräsidenten namens des Hauses für seine Mühewaltung
seinen Dank aus und widmet dem am 15. Januar 1927 verstorbenenfrüheren Alterspräsidenten Geheimrat
Dr. Olberh einen ehrenden Nachruf.

Zum Zwecke der endgültigen Bildung des Vorstandes schlägt der Vorsitzendeim Auftrage des
Aeltestenrats die Abgeordneten Elfes, Hauck, Dr. Kirchner und Hack als Beisitzervor. Die Versammlung
ist mit diesem Vorschlageeinverstanden. Die Gewählten nehmen die Wahl an.

Das Schriftführeramt für die weitere Sitzung übernehmen die Abgeordneten Elfes und Hack.
Der Vorsitzendemacht dem Staatskommissar die Mitteilung, daß der 73. Provinziallandtag sich

durch die Wahl des Vorstandes zusammengesetzt hat, und macht sodann folgende geschäftliche Mitteilungen:
Der Landtagskommissarhat mitgeteilt, daß er den Vizepräsidenten von Sybel und Neglerungs-

assessor Quast als seine Kommissare zu den Sitzungen anmelde. , ^ ^ ^ .^
Für die ganze Tagung haben sich entschuldigt: die Abgeordneten Brauer, Knab, Raederschetdt,

Priebe und Müller (Duisburg) wegen Krankheit und die Abgeordneten Esser und Frau Plum wegen der
Geschäfte des Reichstages. ^. ,. ,

Abgeordneter Oberdörster hat wegen Arbeitsüberlastung sein Amt als stellvertretendes Mttgüed
des Provinzialausschussesniedergelegt. In seiner Sitzung vom 1. März d. Is. hat der Provmzialausschuß
auf Grund des z 30 des Wahlgesetzes für die Provinziallandtage und Kreistage festgestellt, daß an die Stelle
des Abgeordneten Oberdörster der Abgeordnete Dunder als stellvertretendes Mitglied des Provinzial¬
ausschusses zu treten hat. <-. ^ ^ .^ «l<.

Das Verzeichnisder Vorlagen für unsere Tagung mit den zugehörigen Drucksachen lst den Ab¬
geordneten zugegangen; ebenso das Verzeichnis der an den Provinziallandtag gerichteten Eingaben.

Nachträglich sind noch folgende Eingänge hinzugekommen: . -> ^ ^ „ - ^
1 Der Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend Bewilligung emes Zuschusses zu den

Kosten der Verbesserungder Straßenbrücke über die Mosel zwischen Bullay und Als. Mtt diesemAn¬
trage wird sich zunächst der IV. und I. Fachausschußzu befassen haben;
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2. folgende Anträge der Ientrumsfraktion, die auf die Plätze bereits verteilt sind:
a,) Entschließung,betreffend den baldigen Abschluß der Reform der rheinischen Landgemeindeordnung,
d) Antrag an die Reichs- und Staatsregierung auf stärkere Förderung der Wiederbelebung der Wirt¬

schaft in der Rheinprovinz und auf UeberweisungausreichenderMittel an die Gemeinden und Ge-
meindeverbände zur Unterstützung der Opfer der Wirtschaft,

e) Antrag an die Reichs» und Staatsregierung auf Zurverfügungstellung von Mitteln an verschiedene
Landkreise in den Regierungsbezirken Aachen, Trier und Koblenz zur Beseitigung der durch die
Besatzungund die Abtrennung des Saargebietes und der Kreise Eupen-Malmedy bedingten Wirt»
schaftlichen Notlage,

ä) Entschließung an die Reichs- und Staatsregierung, betreffend besondere Berücksichtigung der
Rheinprovinz infolge der gegenüber dem übrigen Deutschland relativ größeren Zahl der Arbeits¬
losen bei Gewährung der aus der produktiven Erwerbslosenfürsorgezu Notstandsarbeiten zur Ver¬
fügung stehenden Mittel,

e) Entschließung,betreffend Beeinträchtigung der Technischen Hochschule in Aachen durch die von der
Staatsregierung beabsichtigteEinrichtung technischerFakultäten an der Universität in Münster,

l) Antrag auf Erhöhung des Zuschusses an die Fachschule für Wirtschaftund Verwaltung im Haushalt
„Verschiedenes" um 1800 Mark,

ß) Antrag, betreffend energisches Vorgehen seitens des Landesjugendamtes gegen Schmutz- und
Schuudschriften,

n) Antrag, betreffend Prüfung der Frage des Neubaues eines Frauenlazaretts bei der Provinzial»
Arbeitsanstlllt in Brauweiler,

i) Entschließung,betreffend beschleunigteDurchführung des Projektes der Autobahn Köln-Düsfeldorf,
K) Antrag, betreffend Prüfung der Frage, ob durch Aenderung der Gesetzgebungeine Verminderung

der Straßenunterhaltungslosten erreicht werden kann,
1) Entschließung, betreffend Gewährung einer Meistbegünstigung für die französischeWeineinfuhr

bei Abschlußdes endgültigen Handelsvertrages mit Frankreich,
in) Entschließung, betreffend Notlage der Landwirtschaft,
n) Antrag auf finanzielle Förderung des Obst- und Gemüsebaues in der Nheinprovinz,
u) Antrag, betreffend Zurverfügungstellung erhöhter Mittel seitens der Staatsregierung zwecks Ver¬

besserung der Wasserversorgungin den ärmeren Teilen der Provinz,
p) Antrag an die Reichsregierung auf Durchführung der für die Grenzgebiete der Rheinprovinz ins¬

besondere für das Wurm- und Saarrevier lebenswichtigen Verkehrsfragen.
Die Anträge unter a) bis t) und unter p) gehen an den I. Fachausschuß,

der Antrag unter ss) an den............. II. „

die Anträge unter i) und K) an den.......... IV. „
„ ,. ,, I) bis u) „ „.......... V.

3. Zwei Anträge der Wirtschaftlichen Vereinigung:
„»,) Der Provinziallandtag wolle beschließen:

Die Provinzial-Wembauschulenwerden beauftragt, in solchen Jahrgängen, in denen eine Iuckerung
ihrer selbstgebautenWeine erforderlich bezw. erwünscht ist, dieselbe auch praktischvorzunehmen.
Ebenso sollen die Weinbauschulenin Zukunft, falls sie die Entschlcimungder Moste für zweckmäßig
halten, solche ebenfalls in ihren Kellereien vornehmen;

d) der Provinziallandtag wolle beschließen:
Die Weinbauschulender Rheinprovinz zu veranlassen, daß sie im Einvernehmen mit den Weinbau¬
schulen in Oppenheim und Geisenheim einen gegenseitigen Austausch der den Winzern usw. ge¬
gebenen Analysen vornehmen, die zur Verbesserung der Moste im Herbst eines jeden Jahres ab¬
gegeben werden."

Diese beiden Anträge weiden dem V. Fachausschuß überwiesen.
4. Ein Antrag der Landwirtschaftskammerauf Uebernahme eines Drittels der mit der Anstellung eines

Obstbauwllnderlehrers für den Regierungsbezirk Koblenz verbundenen Gesamtkosten seitens der
Provinzialverwaltung.

Auch dieser Antrag wird dem V. Fachausschuß überwiesen.
5. Antrag des Ientralverbandes der Beamten und Angestelltender preußischenProvinzialverwaltungen,

Landesverband Rheinprovinz, auf Gewährung einer Ehrengabe nach langjähriger Provinzialdienstzeit.
Dieser Antrag geht an den I. Fachausschuß.

6. Antrag des Nhein-Main'schenVerbandes für Volksbildung, E. V. in Frankfurt a. M., betreffend Be¬
willigung einer Beihilfe von 6000 Mark. Der Antrag wird dem I. Fachausschußüberwiesen.
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Ein aus Anlaß des 50-jährigen Bestehens des Provinzialmuseums in Bonn herausgekommenes
Heft: „Das Bonner Provinzialmuseum als heimatkundlicheForschungsanstalt" ist auf die Plätze verteilt
worden.

In der Zusammensetzungdes Aeltestenrats ist insofern eine Aenderung eingetreten, als für Herrn
Brauer Abgeordneter Könzgen und anstelle des Herrn Knab Abgeordneter Dunder getreten ist.

Geschäftsordnungsmäßig sind fünf Fachausschüsse,ein Wahlprüfungsausschuß und ein Ge¬
schäftsordnungsausschußaus je 15 Mitgliedern zu bestellen. Nach z 10 der Geschäftsordnunghat der Aelte¬
stenrat bei Beginn jeder Tagung die Sitze in den Ausschüssen nach dem Verhältniswahlrecht auf die Frak¬
tionen zu verteilen. Da nach einen: eingegangenen Schreiben die Abgeordneten Pohl, Herrmann und
Wedershoven aus der WirtschaftlichenVereinigung ausgetreten sind und eine „Volksrechtspartei" gebildet
haben, kann die WirtschaftlicheVereinigung nach ihrer Stärke keinen Sitz mehr in den Ausschüssen bean¬
spruchen. Zentrumsfraktion und Arbeitsgemeinschaftsind jedoch darin übereingekommen, daß für diese
Tagung auch die Wirtschaftliche Vereinigung ihren Sitz behält. Von den für jeden Ausschuß zu bestellenden
15 Mitgliedern entfallen demnach wie bisher

7 auf das Zentrum,
3 auf die Arbeitsgemeinschaft,
2 auf die S.P.D.
2 auf die K.P.D.
1 auf die WirtschaftlicheVereinigung.

Die Fraktionen haben sich im Aeltestenratüber die Bestellungder Vorsitzenden und stellvertretenden
Vorsitzenden in den einzelnen Ausschüssen dahin geeinigt, daß das Zentrum den Vorsitzendenin den Fach¬
ausschüssen I, III und V stellt und ferner den stellvertretenden Vorsitzendenim IV. Fachausschußund im
Geschäftsordnungsausschuß,die Arbeitsgemeinschaftden Vorfitzendenim II. Fachausschußund in: Wahl¬
prüfungsausschuß sowie den stellvertretenden Vorsitzendenim I. und V. Fachausschuß,die S.P.D. den
Vorsitzendellim IV. Fachausschußund den stellvertretenden Vorsitzendenim II. Fachausschußsowie im
Wahlprüfungsausschuß, die K.P.D. den Vorsitzenden im Geschäftsordnungsausschußund den stellver¬
tretenden Vorsitzenden im III. Fachausschuß.

Den Schriftführer stellt
im I. Fachausschuß die Arbeitsgemeinschaft, den Stellvertreter das Zentrum,
„ II. „ das Zentrum, „ „ die K.P.D.,
„ III. „ die Arbeitsgemeinschaft, „ „ die S.P.D.,
„ IV. „ die K.P.D., „ „ die Arbeitsgemeinschaft,
„ V. „ das Zentrum, „ „ die K.P.D.,
„ Wahlprüfungs-Ausschuß das Zentrum, „ „ die K.P.D.,
„ Geschäftsordnungs-Ausschußdie S.P.D., „ „ das Zentrum.

Die Fraktionsvorsitzendenwerden gebeten, die Namen der Mitglieder, der Vorsitzenden,stell¬
vertretenden Vorsitzenden und Schriftführer dem Landtagsbüro mitzuteilen.

Der Einfachheithalber wird gebeten, sich damit einverstandenzu erklären, daß die von den Frak¬
tionsvorsitzendendem Büro mitgeteilten Ausschußmitgliederals gewählt betrachtet werden. Widerspruch
erhebt sich hiergegen nicht.

Die Stadt Düsseldorfhat für die auswärtigen Mitglieder je 30 Eintrittskarten zum Besucheder
Städtischen Theater zur Verfügung gestellt. Karten können bis 4 Uhr nachmittags an den betreffenden
Vorstellungstagen im Landtagsbüro entgegengenommen werden.

Die Stadt Duisburg ladet die Abgeordneten,die Vertreter der Verwaltung und der Presse zu einer
Besichtigungder Duisburg-Ruhrorter Häfen ein und zwar auf Donnerstag nachmittag. Die Abfahrt soll
um 2'/2 Uhr von hier mit Schiff erfolgen. Die Fraktionsvorsitzendenwollen die Llsten der Teilnehmer
heute noch zurückgeben.

Am Einvernehmen mit dem Aeltestenrat wird vorgeschlagen,jetzt eine Pause eintreten zu lassen
und um 3 Uhr zu einer zweiten Vollsitzungwieder zusammenzutreten mit der Tagesordnung:

2^ Beüch?des Landeshauptmanns über den Haushaltsplan und die damit in Verbindung stehenden
Landtagsvorlagen.
Morgen vormittag 9^ Uhr soll die allgemeineAusspracheüber den Haushaltsplan und die übrigen

Punkte stattfinden, so daß nach dieser Aussprachedie sämtlichenVorlagen und Eingaben an die Fachaus¬
schüssegehen können.

Mittwoch bleibt für Ausschußsitzungenfrei.
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Der Aeltestenrat schlägt vor, daß morgen bei der allgemeinen Erörterung des Haushalts und der
übrigen Vorlagen für jede Fraktion eine Rededauer von zusammen 1'<4 Stunden ausreichend sei. Der
Gruppe der Volksrechtsparteisoll eine Rededauer von 54 Stunde zugestanden werden. Der Provinzial¬
landtag beschließt nach diesem Vorschlagemit der nötigen Mehrheit.

(Schluß der Sitzung 2 Uhr.)
Der Vorsitzende: Die Schriftführer:
Dr. Iarres. W. Elfes. H. Hack.

Zweite Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssaale des Ständehauses zu Düsseldorf,

Montag, den 4. April 1927.

Der Vorsitzendeeröffnet die Sitzung um 3 Uhr 10 Minuten.
Schriftführer sind die Abgeordneten Dr. Kirchner und Hauck.
Eingänge sind nicht zu verzeichnen.
Der Provinziallandtag nimmt den Bericht des Landeshauptmanns über den Haushaltsplan und

die übrigen Vorlagen der Verwaltung entgegen. (Vergl. den stenographischenBericht.)
Die nächste Sitzung wird auf Dienstag, vormittags 9^4 Uhr anberaumt mit der Tagesordnung:
1. Gingänge.
2. Beratung des Haushaltsplans und der damit in Verbindung stehenden Landtagsvorlagen.
3. Entscheidung über die geschäftliche Behandlung der eingegangenen Vorlagen.

(Schluß der Sitzung 4 Uhr 40 Minuten.)

Der Vorsitzende: Die Schriftführer:
Dr. Iarres. Dr. Kirchner. A. Hauck.

Tritte Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssaals des Ständehauses zu Düsseldorf,

Dienstag, den 5. April 1927.

Der Vorsitzendeeröffnet die Sitzung um 9 Uhr 45 Minuten.
Die Protokolle der 1. und 2. Sitzung liegen auf dem Tische des Hauses offen.
Schriftführer für heute sind die Abgeordneten Elfes und Hauck.
An Eingängen sind zu verzeichnen:
1. Einspruch der Zentrumsfraktion bei der Reichs- und Staatsregierung bezüglich der Beschränkung

der Tätigkeit der Provinzialverwaltung auf den Gebieten des Wegebaues und des Arbeitsnachweises.
2. Antrag der Arbeitsgemeinschaft, betreffend Behebung der Kreditnot in der mittleren und

kleinen rheinischenIndustrie durch Zuführung langfristiger Hypothekarkreditefeitens der Landesbank.
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3. Antrag der Arbeitsgemeinschaft,betreffend Einrichtung je eines Landesarbeitsgerichts für die
größeren Landgerichtsbezirkebei der bevorstehenden Bildung der Arbeitsgerichte.

4. Antrag der Arbeitsgemeinschaft,betreffend Bereitstellung von 30 000 Mark zur Vrmöglichung
der Ansiedlung rheinischer Bauernsöhne in den Ostprovinzen.

5. Antrag der S. P. D.-Fraktion auf Einsetzung eines Betrages von 150 000 Mark für Kinder¬
speisung in den Haushalt „Verschiedenes" für 1927.

6. Iusatzantrag der S. P. D.-Fraktion zum Antrag der Zentrumsfraktion, betreffend Rationali¬
sierung und Zusammenlegung von Betrieben im westlichenIndustriegebiet.

7. Antrag der S. P. D.-Fraktion, betreffend Auftragserteilung von Bimsbaustoffen seitens der
Provinz, der Reichs- und Staatsregierung zur Behebung der Arbeitslosigkeitin den Kreisen Neuwied
und Koblenz.

8. Entschließung der K. P. D.-Fraktion an die Reichs- und Staatsregierung, betreffend Auf¬
nahme der Bahnlinie Irrel—Echternacherbrück—Bollendorf—Schwarzenbruch—Sinspelt—Neuerburgin
das Arbcitsbeschaffungsprogramm.

9. Entschließungder K. P. D.-Fraktion, betreffend Antrag an die Staatsregierung, auf die Reichs«
regierung dahin zu wirken, daß außer den zur Linderung der Not der sogenannten Luxemburggänger
bereits bewilligten Mitteln weitere Mittel zur Verfügung gestellt werden.

10. Antrag der S. P. D.-Fraktion, betreffend Erhöhung der Ortslöhne.
11. Antrag der S. P. D.-Fraktion auf Bewilligung eines Betrages von 50 000 Mark für die

allgemeine Volksbildungsarbeit in der Rheinprovinz.
12. Antrag der K. P. D.-Fraktion, betreffend Errichtung eines Provinzial-Wohlfahrtsamtes als

Kontrollorgan und Veschwerdeinstanzim Sinne der aus der Fürsorgepflichtverordnung resultierenden
Aufgaben.

13. Entschließungder K. P. D.-Fraktion, betreffend Protest gegen die Beschießung chinesischer
Städte durch englische Kriegsschiffe.

Diese Anträge werden dem 1. Fachausschuß überwiesen.
14. Antrag der Zentrumsfraktion, betreffend Schaffung von Einrichtungenfür sehschwacheKinder

in der Nheinprovinz.
15. Antrag der K. P. D.-Fraktion auf Erhöhung der Beihilfe für den Ausbau des Iugend-

herbergswesens.
16. Antrag der K. P. D.-Fraktion, betreffend Aufsichtüber die Fürsorgezöglinge. .
17. Antrag der K. P. D.-Fraktion, betreffend Erholungskur für schulpflichtige Fürsorgezöglinge

nach ihrer Einlieferung.
18. Antrag der K. P. D.-Fraktion, betreffendEinweisungvon Fürsorgezöglingenin das evangelische

Fürsorgeheim II in Niederseßmar und in das Fürsorgeheim I in Gummersbach.
19. Anträge der K. P. D.-Fraktion, betreffend Durchführung der Fürsorgeerziehung.
Diese Anträge werden dem II. Fachausschuß überwiesen.
20. Antrag der S. P. D.-Fraktion, betreffend Vorlage einer Aufstellung über die Größe der

landwirtschaftlichenFlächen bei den einzelnen Provinzialanstalten, die Zahl der zu verpflegenden Anstalts¬
insassen usw. gelegentlich der nächsten Provinzial-Landtagstagung.

21. Antrag der Arbeitsgemeinschaftdahingehend, die Positionen Titel II 4a und b im Haushalt,
betreffend Fürsorge für Kriegsbeschädigtepp., für übertragbar zu erklären.

22. Antrag der K. P. D.-Fraktion, betreffend die Hausordnung für die Provinzial-Arbeits-
anstalt in Brauweiler.

23. Antrag der K. P. D.-Fraktion auf Außerkraftsetzungder Fürsorgepflichtverordnung.
Diese Anträge werden dem III. Fachausschuß überwiesen.
24. Antrag der S. P. D.-Fraktion auf Pflasterung der Provinzialstraßen in Ortslagen, soweit

Schotterstraßen in Frage kommen.
25. Antrag der S. P. D.-Fraktion, betreffend Beseitigung der Elsenbahnubersuhrungen auf

der Provinzialstraße Koblenz—Bingen wegen der durch die Zunahme des Autoverkehrs gesteigertenVer-
tehrverhältnisse auf dieser Straße.

Diese Anträge werden dem IV. Fachausschuß überwiesen.
26. Antrag der K. P. D.-Fraktion, betreffend Erhöhung der Anleihe für Straßenzwecke von

13 Millionen auf 20 Millionen Mark.
Dieser Antrag wird dem IV. und I. Fachausschuß überwiesen.
27. Antrag der Ientrumsfraktion auf Einführung einer zehntägigenQuarantäne für Händlervieh,

das als Milch- und Nutzvieh eingeführt wird.
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28. Antrag der K. P. D.-Fraltion, betreffend Aenderung einiger Bestimmungen des Entwurfs
eines Niersgesetzes.

29. Antrag der K. P. D.-Fraltion auf direkte Zuleitung des Entwurfs eines Niersgesehes cm
den Preußischen Landtag zwecks Vermeidung einer weiteren Verzögerung in der Verabschiedungdes
Gesetzes.

30. Antrag der K. P. D.-Fraltion, betreffend Erhöhung der Beihilfe zur Verbesserung der Vor»
flutverhältnisse an der Niers.

31. Antrag der K. P. D.-Fialtion, betreffend Erhöhung der Beihilfe zur Behebung der Winzer¬
not und für die Zwecke des Weinbaues.

32. Antrag der Arbeitsgemeinschaft, betreffend Zurverfügungstellung von 60 000 RM. zur
Schaffung von Verkaufseinrichtungennach holländischem Muster zwecks Verbesserungder Absatzmöglichkeit
in den Obst» und Gemüsebau treibenden Gegenden der Rheinprovinz.

Diese Anträge weiden dem V. Fachausschußüberwiesen.
Der Provinziallandtag nimmt sodann die Erklärungen der einzelnen Fraktionen und die weitere

Erklärung des Landeshauptmanns zu dem Haushaltsplan der Provinzialverwaltung und zu den sonstigen
vorliegenden Drucksachenentgegen. (Vergl. den stenographischenBericht.)

Im Laufe der Sitzung sind folgende weiteren Anträge eingegangen:
1. Antrag der Zentrumsfraktion zu dem Antrag der Arbeitsgemeinschaft,betreffend Behebung

der Kreditnot in der mittleren und kleinen rheinischen Industrie durch Zuführung langfristiger Hypothekar»
kredite seitens der Landesbank.

2. Entschließungder WirtschaftlichenVereinigung an die Reichsregierung, betreffend Aufnahme
des Bahnbaues Bitburg—Neuerburg—Irrel in das gegenwärtige Arbeitsbeschaffungsprogramm.

3. Antrag der K. P. D.°Fraktion, betreffend Aenderung der Reichsbesoldungsordnungund Um¬
gestaltung der Ruhegehaltsordnung.

4. Antrag der K. P. D.-Fraltion, betreffend anderweite Besoldungsregelung der Beamten und
Angestellten der Rheinischen Provinzialverwaltung in den Gruppen I—III.

5. Antrag der K. P. D.-Fraltion, betreffend Uebernahme des Pflichtanteils der bei der Pro¬
vinzialverwaltung beschäftigtenArbeiter und Angestelltenan den Beiträgen der Sozialversicherungseitens
der Verwaltung und der Beitragszuschüsse für die freiwillige Kranken-und Angestelltenversicherung.

6. Antrag der K. P. D.-Fraltion auf Einstellung eines Betrages von 500 000 NM. für Kindel¬
speisung in den außerordentlichen Haushalt.

7. Antrag der K. P. D.-Fraltion auf Bewilligung eines Zuschusses von 5000 NM. zum Ausbau
des proletarischen Kinderheims in Remscheid.

8. Entschließungder K. P. D.-Fiaktion, betreffend die Verurteilung ungarischer Arbeiter durch
ein Standgericht.

Diese Anträge werden dem I. Fachausschuß überwiesen.
9. Antrag der K. P. D.-Fraltion auf Erhöhung der Position 1 in Titel IV der Ausgaben des

Haushaltsplans der Piovinzial-Arbeitsanstalt Brauweiler auf 400 000 RM.
10. Antrag der K. P. D.-Fraltion zum Etat, betreffend Fürsorge für Kriegsbeschädigte und

Kriegshinterbliebene.
Diese Anträge werden dem III. Fachausschuß überwiesen.

11. Antrag der K. P. D.-Fraltion zum Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend
die Unterstützung größerer Landeslulturprojette.

Dieser Antrag wird dem V. Fachausschuß überwiesen.
Die Fachausschüssetreten morgen zu ihren Sitzungen wie folgt zusammen:

I. Fachausschußum 10 Uhr,
Uhr,
Uhr,
Uhr,
Uhr.

Der Vorsitzende wird ermächtigt,die Tagesordnung für die Plenarsitzung am Donnerstag je nach
Erledigung in den Fachausschüssenfestzusetzen.

(Schluß der Sitzung 4 Uhr 10 Minuten.)
Der Vorsitzende: Die Schriftführer:
Dr. Iarres. W. Elfes. A. Hauck.

II. ,» um 9 l/2
III. » um 10
IV. um 10
V. » um 9 V2
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Vierte Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssaale des Ständehauses zu Düsseldorf,

Donnerstag, den 7. April 1927.

Die Sitzung wird eröffnet um 10 Uhr 20 Minuten.
Die Niederschrift über die letzte Vollsitzungliegt auf dem Tische des Hauses zur Einsicht offen.
Schriftführer für die heutige Sitzung sind die Abgeordneten Hauck und Elfes.
Die K. P. D.-Fraktion hat ihren Antrag anf Außerkraftsetzungder Wrsorgepflichtverordnung

vorläufig zurückgezogen.
Zu den laufenden Nummern 79 und 80 der Tagesordnung ist zu bemerken,daß der Berichterstatter

des V. Fachausschusseszu diesen Punkten Abgeordneter Henser ist.
Abgeordneter Pattberg hat sein Amt als Mitglied des Provinzialausschusseswegen Arbeitsüber¬

lastung niedergelegt. Der Provinzialausschußhat iuzwischeu auf Grund des z 30 des Wahlgesetzes für die
Provinziallandtage festgestellt,daß an seine Stelle Abgeordneter Dr. Hold tritt.

Der Ausflug nach Duisburg konnte heute wegen ungünstiger Witterungsverhältnisse nicht statt¬
finden. Im Neltestenrat ist jedoch heute morgen beschlossen worden, daß morgen nachmittag um dieselbe
Zeit der Ausflug vor sich gehen soll. Anmeldungen können im Landtagsbüro noch angebracht werden.

Es sind noch folgende Anträge eingegangen:
1. Antrag der Fachgruppe der Sekretariatsbeamten der Rheinischen Provinzialverwaltung auf

Besserstellung in ihren Bezügen.
2. Antrag der Fachgruppe der Sekretariatsbeamten bei der Provinzial-Feuerversicherungs-

anstatt auf Schaffung weiterer Beförderungsstellen in Gruppe X uud XI.
Da diese Anträge verspätet eingegangen sind, können sie hier nicht mehr verhandelt werden; sie

gehen daher an den Provinzialausschuß.
3. Antrag der Zentrumsfraktion, betreffend Verbilligung des landwirtschaftlichenNeallredites.
4. Antrag der Ientrumsfraktion zum Erlaß eines Niersgesetzes.
5. Antrag der K. P. D.-Fraktion anf Einsetzung eines Betrages von 50 000 Mark in den Haushalts¬

plan der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Bonn zur Schaffung einwandfreier Arbeitsräume, Moderni¬
sierung der Anstalt pp.

6. Antrag der K. P. D.-Fraktion, betreffend Unterbringung von Fürsorgezöglingenoder sonstigen
Pfleglingen in Privatanstalten.

Ueber diese Anträge ist bereits in den Fachausschüssenverhandelt.
7. Antrag der K. P. D.-Fraltion, betreffend Kündigung des Mietvertrages mit dem katholischen

ErziehungsfürsorgevereinMaria-Veen und Benutzung der Anstalt Galkhansenin vollem Umfange als Heil-
und Pflegeanstalt für Geisteskranke.

Der Antrag wird an den III. Fachausschuß überwiesen.
8. Antrag der S. P. D.-Fraktion auf Einsetzung eines Betrages von 100 000 Mark in den nächst¬

jährigen Haushalt der Provinzialverwaltung zur Verbilligung der von der Landesbank zur Förderung des
gemeinnützigen Wohnuugsbaues a^sgeliehenen Hypotheken.

Der Antrag wird an den I. Fachausschuß überwiesen.
9. Antrag der K. P. D.-Fraktion auf Aufnahme der projektierten Eisenbahnlinien Neuwied—

Engers—Selters und Neuwied—Wiedmühle in das gegenwärtige Arbeitsbeschaffnngsprogramm.
Der Antrag wird an den I. Fachausschuh verwiesen.
10. Entschließung der K. P. D.-Fraktion, betreffend Stellung eiues Antrages an die Reichs¬

und Staatsregierung auf Niederschlagungder an Kleinwinzer gewährten Kredite.
Der Antrag wird an den V. Fachausschuß überwiesen.
Erledigung der Tagesordnuug.

1. Der Bericht des Provinzialansschusses über die Ergebnisse der Pro¬
vinz i a l v e r w a l t u n g für das Rechnungsjahr vom 1. April 1925 bis 31. März 1926 wird nach
dem Antrage des I. Fachausschussesdurch Kenntnisnahme für erledigt erklärt.

2. Auf Vorschlag des I. Fachausschusses wird der Haus haltsplander Hauptverwaltung
für das Rechnungsjahr 1927 unverändert angenommen.
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3. Der Haushaltsplan über Ruhegehälter und Hinterbliebenenrenten
für das Rechnungsjahr 1927 wird auf Antrag des I. Fachausschussesunverändert angenommen.

4. Der Haushaltsplan für das Landesarbeits-uud Berufsamt für das
Rechnungsjahr 1927 wird nach dem Antrage des I. Fachausschussesunverändert angenommen.

5. Der Haushaltsplan für das Piovinzialinstitut für Arbeits- und Be¬
rn f s f o r s ch u n g für das Rechnungsjahr 1927 wird auf Vorschlag des I. Fachausschusses unverändert
angenommen.

6. Zu dem Haushaltsplan für die Verwaltungskosten der Landesbank
der Rheinprovinz für das Kalenderjahr 192? beschließt der Provinziallandtag auf Antrag des
I. Fachausschusses unveränderte Annahme und spricht der Verwaltung der Landesbank den Dank für die
gute Geschäftsführung aus.

7. Erhöhung des Stammkapitals der Landesbank um 6,2 Millionen Mark.
Der Provinzialausschuß schlägt folgenden Beschluß vor (Drucksache Nr. IN):
„1. Das Stammkapital der Landesbank wird mit Wirkung vom 1. Januar 192? um 6,2 Millionen

auf 10 Millionen Mark erhöht.
2. Der Rheinische Provinzialverband beteiligt sich mit 3,1 Millionen Mark an der Kapitalerhöhung.
3. Der Betrag von 3,1 Millionen Mark ist aus einer Anleihe zu entnehmen, deren Bedingungen

bezüglich Verzinsung und Tilgung vom Provinzialausschuß festzusetzen sind."
Auf Vorschlag des I. Fachausschussesbeschließtder Provinziallandtag dementsprechend.
8. Aenderung der Satzung der Landesbank.
Der Provinziallandtag beschließtauf Vorschlag des Provinzialausschusses (Drucksache Nr. 11)

und des I. Fachausschusses: zi.
Alte Fassung des 8 1: Neue Fassung des 8 1:

„Die Landesbank ist die mündelsichere Bank „Die Landesbank ist die mündelsichereBank
des Provinzialverbandes der Rheinprovinz. Aus- des Provinzialverbandes der Rheinprovinz. Sie
gestattet mit dem Recht zum Betriebe aller ihr hat in erster Linie die Aufgabe, die Bevölkerung,
in dieser Satzung zugewiesenen Bankgeschäfte, die Gemeinden und die Genreindeverbände in der
hat fie namentlich die Geschäftedes Grund- und Provinz mit billigen: Grund- und Kommunal-
Kommunal-Kredits in der Rheinprovinz zu pflegen Kredit zu versorgen. Daneben ist sie berufen,
und hat die Aufgabe, den gesamten öffentlichen den gesamten öffentlichen Geld- und Kreditver-
Geld- und Kreditverlehr in der Rheinprovinz kehr in der Provinz im Allgemeininterefse zu
fördernd zusammenzufassen." pflegen und fördernd zusammenzufassen."

§17.
Dem 8 1? der Satzung werden folgende Absätze 4 und 5 hinzugefügt:

Absatz 4
„Sowohl der Provinzialverband, wie die beteiligten kommunalen Garantieverbande sind ver¬
pflichtet, ihre Anteile am Reingewinn nur zu gemeinnützigenoder mildtätigen Zweckenzu ver¬
wenden, die nicht zu ihren gesetzlichen Aufgaben gehören."

Absatz 5.
„Für den Fall einer Auflösungder Landesbankdarf das nach Erledigung sämtlicher Verpflichtungen
verbleibende Vermögen nur zu gemeinnützige« oder mildtätigen Zwecken verwandt werden."
9. Kreditnot der Landwirtschaft.
Der Antrag des Abgeordneten Freiherr von Loe u. a. (Drucksache Nr. 98) lautet:
„Während das übrige Wirtschaftsleben sich durch Heieinströmen von Mitteln wieder flüssiger

gestaltet hat, leidet die Landwirtschaft unter der ungüustigeu Gestaltung ihres Nealkredites.
Der landwirtschaftlicheNealkredit ist nur tragbar, wenn der Zinssatz, wie vor dem Krieg, sich der

Bodenrente nähert.
Ein Zinssatz, der die regelmäßige Bodenrente um ein mehrfaches übersteigt, muß die wirtschaft¬

lichen Grundlagen erschüttern. Insbesondere erscheint die ungestörte Ackerfortfcchrung im Erbgang in Frage
gestellt, was auch volkswirtschaftlich zu den größten Bedenkenführt. Die bestehende Lage wird noch dadurch
verschärft,daß die Zentralinstitute für Personalkredit anfangen den landwirtschaftlichenPersonalkredit zum
Realkreditmarkt abzudräugen.

Bei aller Auerkennung dessen, was die Landesbank zur Verbilliguug des landwirtschaftlichen
Realkredites erstrebtund im engeren Nahmen erreicht hat, muß iu Ansehung der Größe des Problemes und
der eingetretenen verschärftenNotlage heute mit größeren Mittelu eingegriffen werden und erscheinteine
erhebliche Herabsetzuugdes Zinssatzes bis zu einer wenigstens einigermaßen tragbaren Höhe dringend er¬
forderlich.
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Eine Hinausschiebungdieser Hilfsmaßnahme ist nicht mehr angängig und bietet der erzielte Rein¬
gewinn der Landesbank die Mittel zu einer neueren Senkung des Zinsfußes um wenigstens 2<X>, wobei
ältere höher verzinsliche Darlehen noch besonders zu bedenken sind."

Auf Vorschlagdes I. Fachausschussesbeschließtder Provinziallandtag die Ueberweisung dieses
Antrages an den Provinzialausschuß zur Erledigung.

10. Förderung des Wohnungsbaues.
Der Provinziallandtag nimmt von dem Bericht des Provinzialausschusses (Drucksache Nr. 29)

über die Verwendung der auf Veranlassung des 68. und 69. Provinziallandtags von der Landesbank der
Rheinprovinz bereitgestellten Mittel zur Förderung des Wohnungsbaues Kenntnis.

11. Beteiligung der Provinzialverwaltuug an einer gemein¬
nützigen Baugesellschaft zur Erstellung von Wohnungen für Beamte
und Angestellte der Verwaltung.

Entsprechend dem Antrage des Provinzialausschusses (Drucksache Nr. 6) und des I. Fachaus¬
schussesbeschließt der Provinziallandtag:

„Der Provinziallandtag erklärt sich damit einverstanden, daß durch die Provinzialverwaltuug in
Verbindung mit der Provinzial-Feuerversicherungsanstalt nnd der Wohnungsfürsorge-Gesellschafteine
gemeinnützigeBaugesellschaftm. b. H. zum Zwecke der Erstelluug von Wohnungen für Provinzial-Beamte
und Angestelltegegründet wird, daß sie sich an den: Gesellschaftskapitalmit 30 000 Mark beteiligt und je nach
Bedürfnis zum Bau der Wohuungen Arbeitgeberzuschüsseiu Höhe von durchschnittlich 1500—2000 Mark,
in einzelnen Fällen bis zum Höchstbetragevon 4000 Mark, gewährt, die mit 5"/o zu verziusen uud 2<X> zu
tilgen sind.

Falls das Ziel für die Beamten pp. relativ billige neue Wohnungen zu schaffeu, nach Maßgabe
der örtlichen Verhältnissebesser dadurch erreicht werden kann, daß die Provinzialverwaltuug an bestehende
und bewährte Baugenossenschaftendie Nrbeitgeberzuschüsse gibt, so kann auch dieser Weg beschrittenwerden.

Der Provinziallandtag ist ferner damit einverstanden, daß für die von der neuen Baugenossen¬
schaft zu errichtendenWohnungsbauten Anstaltsgelände zur Vergebung in Erbpacht zur Verfügung gestellt
wird, soweit die wirtschaftlichenBelange der Anstalten dies ohne Schädigung zulassen."

12. Behebung der Arbeitslosigkeit in den Kreisen Neuwied und
Koblenz.

Der Antrag der S. P. D.-Fraktion lautet (Drucksache Nr. 60):
„Die Arbeitslosigkeitin den Kreisen Neuwied und Koblenz ist besonders groß. Durch den Nuhr-

lampf und die Rationalisierung der Industrie sind die Hüttenwerke in Engers uud Vendorf, sowie die che¬
mischen Werke stillgelegt worden, oder arbeiten mit stark verminderter Belegschaft.

Die bodenständigeArbeiterschaftdieser Kreise ist jetzt auf die dortige Bimsindustrie angewiesen.
Diese Industrie leidet aber auch start unter Mangel an Aufträgen.

Der Provinziallandtag ersucht daher die Provinzialverwaltuug und die Rheinische Wohnungs¬
fürsorge-Gesellschaft,durch Auftragserteilung von Bimsbaustoffeu zur Belebuug der dortigen Industrie
beizutrageu und die Reichs- uud Staatsregierung zu bitten, auch ihrerseits bei Auftragserteilung auf diese
Notstandsgebiete Rücksichtzu nehmen."

Hierzu beantragt der I. Fachausschuß (Drucksache Nr. 114):
Der Provinziallandtag wolle den Antrag annehmen mit der Maßgabe, daß in: 1. Absatz hinter

„Neuwied" das Wort „und" gestrichen uud hinter „Koblenz"eingeschaltetwird „Mayen und im Regierungs¬
bezirk Trier". Im 2. Absatz sind die Worte „dortige Bimsindustrie" durch „dortigen Industneu" zu er¬
setzen Im 3. Absatz ist das Wort „Vimsbauswffen" durch „Baustoffeu" zu ersetzeu.

Der Provinziallandtag beschließtnach dem Antrag des I. Fachausschusses.
13. Behebung der Kredit not in der mittleren und kleinen

rheinischen Industrie.
Die Arbeitsgemeinschaft beantragt (Drucksache Nr. 56): ...
Der Proviuziallaudtag wolle beschließeu,die Laudesbauk der Rheinprovinz zu beauftragen,

in Verhandlungen darüber einzutreten wie weit sie zur Behebung der Kreditnot in der mittleren und
«einen rheinischen Industrie durch Zuführung langfristiger Hypothekarkredite beitragen kann.

Der Provinzialausschuß wird bevollmächtigt, je nach Ausgang dieser Verhandlungen Mittel für
den gedachten Zweck bereitzustellen und, weuu notwendig, die Satzungen der Landesbank abzuändern
bezw. zu ergäuzeu." ^ „ ^ ^ ^,

Die Hentrumsfraktion stellt folgenden Iusatzantrag (Drucksache Nr. 85):
„Wir beantragen in Zeile 3 hinter Industrie die Worte zuzusetzeu: „sowie des gewerblichenund

kaufmännischen Mittelstandes."
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Auf Vorschlagdes I. Fachausschussesbeschließt der ProvinziallandtagUeberweisung dieser An»
träge an den Provinzialausschuß zur Erledigung.

14. Der Haushaltsplan für die Verwaltungskosten des Genossen¬
schaftsvorstandes der Rheinischen landwirtschaftlichen Berufsge¬
nossenschaft für das Kalenderjahr 1927 wird auf Vorschlagdes I. Fachausschusses unverändertan¬
genommen.

15. Technische Hochschule Aachen.
Auf Antrag der Ientrumsfraktionund des I. Fachausschusses faßt der Provinziallandtag folgende

Entschließung (DrucksacheNr. 44):
„Der Provinziallandtag hat mit Bedauerndavon Kenntnis genommen, daß die Staatsregierung

beabsichtigt,technische Fakultätenan der Universität Münster einzurichten, wodurch der weitere Ausbau
der Technischen .Hochschule in Aachen hintangehalten und der Besuch dieser Schule wesentlich geschädigt wird.
Der Provinziallandtag erhebt gegen diese Beeinträchtigung der Aachener Technischen Hochschule um so nach¬
drücklicher Einspruch, als für die Belangeder Stadt und des Bezirks Aachen mit Rücksicht auf ihre Lage
als Grenzbezirk und ihre besonders schwierigen wirtschaftlichenVerhältnisse umgekehrt jede Förderung
von der Staatsregierung erwartet werden muß."

16. Beteiligung derProvinzial-Feuerversicherungsanstalt an der
Rheinischen Wohnungsfürsorge-Gesellschaft.

Der Provinzialausschuß beantragt (Drucksache Nr. 7):
„Der Provinziallandtagwolle sich damit einverstanden erklären, daß der Provinzialverband die

Garantie für die Beteiligungder Provinzial-Feuerversicherungsanstalt an der Rheinischen Wohnungs-
fürsorge-Gesellschaftbis zum Betrage von 500 000 Mark leistet."

Der 1. Fachausschuß schließt sich diesem Antrage an.
Der Provinziallandtagbeschließt nach diesem Antrage.
17. Der Haushaltsplan für die Besoldungen und anderen per¬

sönlichen Ausgaben der Provinzialbeamten bei der Landesver-
sicherungsanstalt Rheinprovinz für das Kalenderjahr 1927 wird auf Vorschlag des I. Fach¬
ausschusses unverändert angenommen.

18. Desgleichen der Haushaltsplan für die Förderung von Kunst
und Wissenschaft für das Rechnungsjahr1927.

19. Auf Vorschlag des Provinzialausschusses (Drucksache Nr. 31) und des I. Fachausschusses
bewilligt der Provinziallandtagaus Titel V/1 des Haushaltsplans über die För¬
derung von Kunst und Wissenschaft für das Rechnungsjahr1927 den Betrag von
200 000 RM. für die in der Vorlagedes Provinzialausschussesangegebenen Zwecke und unter den vom
Landeshauptmannnoch näher festzusetzenden Bedingungen. Gleichzeitig wird der Provinziallausschuß
ermächtigt,über die Verwendung der etwa nicht zur Auszahlung kommendenBeihilfen in Verbindung mit
dem unter Titel V, 2 des gleichen Haushalts vorgesehenen Betrage zu beschließen.

Der bei Beratung dieses Gegenstandes gestellte Antrag der K.P.D.-Fraktionauf Ueberweisung
eines Betrages von 150 000 Mark für Kinderspeisung wird abgelehnt.

20. Der Haushaltsplan für die Provinzialmuseen für das Rechnungs-
jähr 1927 wird auf Vorschlag des I. Fachausschusses (DrucksacheNr. 106) unverändert angenommen. Gleich¬
zeitig wird die Provinzialverwaltungbeauftragt, dafür Sorge zu tragen, daß die beiden Museen zu Bonn
und Trier sich in besserer ständiger Verbindung mit den örtlichen Heimatmuseen halten und die örtlichen
Bestrebungen auf dem Gebiete der Volksbildung durch Veranstaltung von Wanderausstellungen, Hergäbe
von Doubletten und Abdrücken unterstützen.

21. Der Haushaltsplan für gewerbliche Zwecke für das Rechnungsjahr
1927 wird auf Vorschlagdes I. Fachausschussesunverändert angenommen.

22. Desgleichen der Haushaltsplan für die Verwaltungskosten
der Provinzial-Lebensvcrsicherungsanstlllt der Rheinprovinz für das
Kalenderjahr1927.

23. Desgleichen der Haushaltsplan für die Verwaltungskosten
der Provinzial-Feuerversicherungsanstlllt der Rheinprovinz für das
Kalenderjahr 1927.

24. Desgleichen der Haushaltsplan über das Taubstummenwesen:
Piovinzilll-Taubstummenllnstalten (Schulen) für das Rechnungsjahr192? auf Vorschlag des II. Fach¬
ausschusses.
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25. Desgleichen der Haushaltsplan über das Provinzial-Taub-
stummenheim in Euskirchen für das Rechnungsjahr 1927 auf Vorschlag des II. Fachaus¬
schusses.

26. Schaffung von Einrichtungen für sehschwache Kinder in der
Rheinprovinz.

Die Zentrumsfraktion bringt folgenden Antrag ein (Drucksache Nr. 67):
„Während für die erblindeten Kinder durch die Gesetzgebungdafür gesorgt ist, daß sie in

einer dem Zustande ihres Gebrechens angepaßten Weise beschult werden, ist bisher für die seh¬
schwachen Kinder eine Schuleinrichtung, die der körperlichen und seelischen Eigenart dieser seh¬
schwachen Kinder gerechtwird, leider nicht vorhanden. Eine solche ist aber notwendig, da Kinder mit starken
Sehstörungen dem Normalschulunterrichtnicht folgen können, andererseits aber für die Blindenschulenoch
zu viel sehen.

Die Erfahrungen der Sehschwachenschule,die u. a. in Berlin, Hamburg, Mülhausen i. S. und
Straßburg i. E. seit langen Jahren bestehen, sind durchaus günstig. Die Erfassung und Heranziehung aller
sehschwachen Kinder bietet die größten Schwierigkeiten. Die Zahl der in den einzelnen Gemeinden der
Nheinprovinz in Frage kommenden sehschwachen Kinder steht nicht genau fest, sie ist aber keinesfalls
groß genug, als daß Sehschwachenschulenetwa nnr für den Bezirk einer Gemeinde eingerichtet werden
könnten. In Frage kommen kann vielmehr nur die Einrichtung von Sehschwachenschulenfür große
Bezirke. Als Träger dieser Schulen kommt in erster Linie der Provinzialverband in Frage, dem bei der
Lösung dieser neuen Aufgabe seine reichen Erfahrungen in der Blindenfürsorge zur Seite stehen.

Wir beantragen:
Der Provinziallandtag möge beschließen:
Der Landeshauptmann wird beauftragt, zu prüfen, ob nnd in welchem Umfange ein Bedürfnis

für die Schaffung von Einrichtungen für sehschwache Kinder in der Nheinprovinz besteht und dem
Provinzialausschuß und dem nächstenProvinziallandtag über das Ergebnis dieser Prüfung zu berichten."

Entsprechend dem Vorschlagedes II. Fachausschusseswird dieser Antrag zum Beschluß erhoben.
27. Der Haushaltsplan über das Blinden Wesen für das Rechnungsjahr

192? wird auf Antrag des II. Fachausschussesunverändert angenommen.
28. Desgleichen der Haushaltsplan über das Hebammen Wesen

für das Rechnungsjahr 1927.
29. Desgleichen der Haushaltsplan über landwirtschaftliche An¬

gelegenheiten für das Rechnungsjahr 1927 mit dem Wunsche, den Betrag von 20 000 Mark
bei Titel Il/e im nächsten Jahre zu erhöhen.

30. Notlage der Landwirtschaft.
Die Zentrumsfraktion bringt folgende Entschließung ein (Drucksache Nr. 51):
„Der RheinischeProvinziallandtag erblickt in einer über das bisherige Maß weit hinausgeheuden

Durchführung von Zusammenlegung der Grundstücke, Regelung von Bach- und Flußläufen und vor allen:
in der Ausführung von Drainagenanlagen einen überaus wichtigenFaktor zur Milderung der derzeitigen
von keiner ernst zu nehmenden Seite mehr bestrittenen Notlage der Landwirtschaft. Die Lösung der an¬
gedeuteten Aufgaben würde neben der Intensivierung der rheinischenLandwirtschaft eine Hebung der
gesamtwirtschaftlichenLage des Rheinlandes bedeuten und dem erstrebenswerten Ziele dienen, die Er¬
nährung des deutschen Volkes möglichst mit in dem Anlande erzeugten Lebensmitteln zu erzielen. Der
Provinziallandtag bittet daher den Preußischen Landwirtschaftsminister die für die Ausführung der an¬
gedeuteten Meliorationsarbeiten zuständigen Landeskultur- und Kulturämter in verstärktem Maße mit
Arbeitskräften zu versehen.

Provinzialverwaltung und Provinzialausschuß werden gebeten, unter Ausnutzung aller von Staat
und Reich zur Verfügung gestellten Mittel durch Gewährung langfristiger Kredite zu mäßigen Zinssätzen
und besonders unter Ausnutzung der produktiven Erwerbslosenfürsorgefür die beschleunigteAusführung
der angedeuteten Arbeiten besorgt zu sein."

Der V. Fachausschuß beantragt (Drucksache Nr. 115):
Der Provinziallandtag wolle der Entschließungder Ientrumsfraktion zustimmen, mit der Maß¬

gabe, daßlm 2. Absah hinter „gebeten" eingesetzt wird „dafür einzutreten daß" und die Schlußworte „besorgt
zu sein" in „Sorge getragen wird" abgeändert werden."

Der Provinziallandtag erhebt diesen Antrag zum Beschluß.
31. Unterstützung größerer Landeskulturprojekte.
Der Antrag des Provinzialausschusses lautet (Drucksache Nr. 25):
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„Der Provinziallandtag erklärt sich damit einverstanden,daß in den Haushaltsplan für 192? unter
Titel VIII der Ausgabe des Haushaltsplanes „Verschiedenes"ein Betrag von 336 250 RM. vorgesehenwird,
welcher sich auf die nachstehendenUnternehmungen wie folgt verteilt:

Gelderner Fleuth ..........75 000RM.
Issumer Fleuch ...........42250 „
Schwalm ..............94000 „
Pumpwerk an der Spoyschleuse ... 50 000 „
Agger ............... 75 000 „

insgesamt: ...... 336 250 RM.
Eine Provinzialunterstützung kommt nur insoweit in Betracht, als der Staat mindestens gleich

hohe Betrage bereitstellt."
Die K.P.D.-Fraktion stellt hierzu folgenden Zusatzantrag (Drucksache Nr. 96):

„1. Gelderner-Fleuth. Für die Flußregulieruug der Gelderner Fleuth werden im laufenden
Ewtsjahr zur beschleunigten Fertigstellung der Projekte statt 75 000 Mark — 300 000 Mark eingesetzt.

Zur Finanzierung der Binnenentwässerung werden 100 000 Mark eingesetzt. Sämtliche Klein¬
bauern und Anlieger, die nur Landbesitz von der Größe einer Ackernahrung haben, sind von der Beitrags¬
pflicht zu den Regulierungskosteuund denen für Binnenentwässerung, Kultivierung und Wegever¬
besserung befreit; die Kosten dafür übernimmt die Provinz.

2. Issumer Fleuth. Für die Flußregulierung an der Issumer Fleuth werden 100000 Mark
in den diesjährigen Etat eingesetzt — für Binnenentwässerung, Kultivierung und Wegeverbesserung
werden 40 000 Mark bereitgestellt. Bezüglich der Verrechnung der Kosten für die kleinen Anlieger
bis zur Größe einer Ackernahrunggilt dasselbe wie unter Antrag 1.

Für die Flußregulierungsarbeiteu an der Gelderner und Issumer Fleuth sind die tarifmäßigen
Tiefbauarbeiterlöhne des Krefelder Tarifgebiets zu zahlen, ferner für alle Arbeiter eine besondere
Schlammzulage von 50 Prozent des erwähnten Tiefbauarbeiterlohnes.

Die Provinzialverwaltung hat dafür zu sorgen, daß die Arbeiten nicht an private Großunternehmer
vergeben werden; die Arbeit ist tunlichstin Regie der Provinz, der Kreife oder Gemeinden durchzu¬
führen. Bei der Inangriffnahme der Arbeiten ist die achtstündigeArbeitszeit streng einzuhalten; zur
Arbeit sollen möglichstErwerbslose der betreffenden Gebiete herangezogen werden.

3. Schwalmregulierung. Für die Schwalmregulieruug weiden statt 94 000 in diefem Etats¬
jahr 150 000 Mark eingesetzt als Ausgleichfür die Nichthercmziehungder Kleinanlieger. Für Binnen¬
entwässerung usw. weiden 100 000 Mark eingesetzt. Die Regelung der Arbeitsbedingungen geschieht
nach den für die Issumer und Gelderner-Fleuth beantragten Richtlinien."

Auf Vorschlag des V. Fachausschusses wird der Antrag des Provinzialausschussesunter Ablehnung
des Iusatzantrages der K. P. D.-Fraktion unverändert angenommen.

32. Verbesferung der Wasserversorgung in den ärmeren Teilen
der Provinz.

Der Antrag der Ientrumsfraktion lautet (Drucksache Nr. 53):
„Der Provinziallandtag begrüßt es, daß mit Mitteln des Staates und der Provinz die Wasser¬

versorgungbesonders in den ärmeren Teilen der Provinz hat verbessert weiden können. Auf diesem Gebiete
muß aber noch weit mehr geschehen,besonders auch durch Unterstützungder Gruppenwasserwerke. Der
Landeshauptmann wird beauftragt, mit der Staatsregierung wegen Zurverfügungstellung weiterer Mittel
unter entsprechenderBeteiligung der Provinz mit den von der Provinzial-Feuerveisicherungsanstalt zur
Verfügung gestellten Mitteln zu verhandeln."

Der V. Fachausschuß schlägt unveränderte Annahme vor.
Entsprechend dem Antrage des V. Fachausschusseswird beschlossen.
33. Anstellung von Obstbauwanderlehrern.
Auf Antrag der Landwirtschaftskammererklärt sich der Provinzialausschuß damit einverstanden,

daß wie bei den Weinbauwanderlehrern auch bei Anstellung eines Obstbauwanderlehrers für den Re¬
gierungsbezirkKoblenz ein Provinzialzuschußunter der Voraussetzunggewährt wird, daß sich Staat, Kammer
und Provinz in die Kosten zu je 1/3 teilen. Der Betrag wäre in diesem Jahre aus der Ausgabeposition
XVII des Haushalts „Verschiedenes"zu entnehmen und vom nächsten Jahr ab im landwirtschaftlichen
Etat vorzusehen." (Drucksache Nr. 108.)

Der Provinziallandtag stimmt auf Vorschlag des V. Fachausschussesdiesem Beschlusse zu.
34. Obst- und Gemüsebau.
Der V. Fachausschuß schlägtdem Provinziallandtag vor, bei der Staats- und Reichsregierung

nachdrücklichdarauf hinzuwirken, daß bei künftigen Handelsvertragsverhandlungen die Lebensbedingungen
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des deutschen und insbesonderedes rheinischenObst- und Gemüsebaues mehr als bisher gewahrt werden
(DrncksacheNr. 112.)

Der Provinziallandtag beschließt nach diesem Vorschlage.
35. Förderung und Unterstützung der Geflügelzucht.
Auf Vorschlag des V. Fachausschusses (DrucksacheNr. 109) wird die Provinzialverwaltnng ersucht,

in Hinsicht der gewaltigen Einfnhr voll Eiern (aus Holland und Dänemark allein im letzten Jahr für 225
Millionen Mark) der Geflügelzucht ihre besondere Aufmerksamkeitzu scheukeu uud in den nächstjährigen
Provinzialetat gemäß ihrer Erhebung und der sich ergebenden Notwendigkeitder Förderung und Unter¬
stützung derselben eine entsprechende Summe einzusetzen.

36. Bau eiuer Agg ertalsp err e bei Dümmlinghausen.
Der Provinziallandtag stellt auf Vorschlag des Provinzialausschusses (Drucksache Nr. 26) und

des V. Fachansschussesals Provinzialzuschußzn dem Ban der Aggertalsperre bei Dümmlinghausen eine
Summe von 400 000 Mark zur Verfügung und erklärt sich damit einverstanden, daß in den außerordent¬
lichen Haushaltsplan für 1927 nnter III. Nr. 4 der Ansgaben zunächst 300 000 Mark als I. Rate eingesetzt
werden. Die Bewilligung des Provinzialzuschussesvou 400 000 Mark erfolgt unter der Voraussetzung
eines Zuschussesaus Mitteln des Landwirtschaftsministeriums in Höhe von 800 000 Mark und unter der
Annahme der Bereitstellung der Mittel der produktiven Erwerbslosenfürsorge in Höhe des I V2 fachen
der ersparten Erwerbslosenunterstützungals Zuschuß uud des 4 ^fachen der ersparten Erwerbslosenunter¬
stützungals Darlehn.

Der von der K. P. D.-Fraktion im Fachausschuß gestellte Antrag, durch den die Genossenschaft
verpflichtet werden soll, dafür zu sorgen, daß bei der Durchführung der Arbeiten die tarifmäßigen Tief¬
bauarbeiterlöhne gezahlt werden nnd eine achtstündigeArbeitszeit eingehalten wird, wird abgelehnt.

37. Der Haushaltsplan des Rittergutes Desdorf für 1927 wird auf
Vorschlag des V. Fachausschussesuuveräudert angenommen.

38. Desgleichen der Haushaltsplan über die Viehseuche nent-
schädigungen für das Rechnungsjahr 1927.

39. Einführung einer 10-tägigen Quarantäne für Handl erVieh.
Die Zentrnmsfraktion stellt folgenden Antrag (Drucksache Nr. 79):
„Die in den letzten Jahren nnter dem Nindviehbestandder Rheinprovinz in erschreckendem Maße

wieder zunehmende Manl- nnd Klauenseuchebedeutet uicht uur für unsere rheinische Landwirtschaft einen
großen Schaden, sondern birgt gleichzeitig auch recht bedenkliche Gefahren in sich für unsere ganze Volks¬
wirtschaft. NachgewiesenerMaßen ist vielfach die Ursache der Seuche in dem von auswärts eiugeführten
.vändlerviehzu suchen. Der Rheinische Provinziallandtag richtet daher an die Staatsregieruug das dringende
Ersuchen,für Händlervieh, das als Milch- nnd Nutzvieh eingeführt wird, wieder eiue miudesteus zehntägige
Quarantäne einznführen, wie sie in früheren Jahren bestanden und sich, wie allseits anerkannt wird, aufs
beste bewährt hat. Auf das zu den Schlachthöfenzngeführte Vieh findet diese Maßnahme keine Anwendung."

Alls Vorschlagdes V. Fachansschnssesbeschließt der Provinziallandtag die Annahme dieses An¬
trages.

40. Errichtnng von landwirtschaftlichen Schulen.
Anf Vorschlagdes Provinzialausschusses(Drucksache Nr. 27) uud des V. Fachausschussesist der

Provinziallandtag mit'der Errichtung von landwirtschaftlichenSchnlen in Baumholder uud iu Much sowie
mit der Errichtung der Gemüsebcmschnlen in Fischenich uud Düsseldorfeinverstandenund stellt die üblichen
Provinzialznschüssepp. vom Eröffnungstage ab zur Verfügung, bei den Gemüsebauschuleuiu Höhe von
1000 Mark für Fischenichund 500 Mark für Düsseldorf.

41. Der Haushaltsplan der Pro v inz ial - Lehranstalten für Wein¬
ban, Obstbau und Landwirtschaft in Trier, Kreuznach uud Ahrweiler für
das Rechnungsjahr 192? wird auf Vorschlagdes V. Fachausschussesunverändert angenommen.

42 Bereitstellung v 0 n 100 000Mark zur Bekämpfuug der Wiuzern 0 t.
Der Provinzialansschuß schlägt folgenden Beschluß vor (Drucksache Nr. 24):
1 Der Proviuziallaudtag beschließt uuter Nbändernng seines Beschlusses vom 27. März 1926,

daß iu die Haushaltspläne der nächsten vier Jahre je 100 000 Mark zur Behebung der Winzernot uud für
Zwecke des Weinbaues eiuzusetzeu sind. ^,. .. . .......

2. Der Provinzialausschnßwird mit der Verwenduug der Mittel beauftragt, soweit darüber mcht
bereits verfügt ist"

Die K. P. D.-Fraktion stellt hierzu folgenden Antrag (Drucksache Nr. 83):
„1. Zur Behebung der Winzernot werden in den Haushaltsplan des Jahres 192? insgesamt 300000 Mark

eingesetzt.
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2. Die Verteilung der Beihilfen hat durch die Winzergenossenschaftenzu erfolgen, wobei grundsätzlich nur
werktätige Winzer (Familienbetriebe) zu berücksichtigensind.

3. Zur Entschädigung derjenigen Kleinwinzerbetriebe, die durch die gesetzlich vorgeschriebeneReblaus»
belämpfung Schaden erleiden, weiden vom Provinziallllndtag 500 000 Mark bereitgestellt.

4. Sämtliche an Kleinwinzer in den letzten Jahren gewährten Kredite weiden niedergeschlagen, jede
Pfändung zur Eintreibung rückständiger Notstandskreditewird verboten, wo solche erfolgt find, sind fie
rückgängigzu machen und die Kleinwinzer für erlittenen Schaden angemessen zu entschädigen.

5. Die Kontrolleüber die Verwendung der Mittel obliegt den aus den Winzergenossenfchastenzu bildenden
Kleinwinzerkomitees, in denen die Kleinwinzer die Mehrheit haben müssen."

Der V. Fachausschuß beantragt (Drucksache Nr. 113):
„I. Der Provinziallllndtag wolle dem Antrage des Provinzialausschusseszustimmen,mit der Maßgabe, daß

der Nummer 1 der Drucksache 24 folgende Worte zugesetzt weiden:
„Für das Jahr 1927 sind 60 000 Mark für die Zwecke der Rebzüchtungund des Pfropfrebenbcmes zu
verwenden."

II. Den Iuflltzantrag der K.P.D. wolle der Provinziallllndtag ablehnen."
Der Provinziallllndtag beschließt nach diesem Antrage und zwar erfolgt die Annahme des An»

träges unter I einstimmig.
43. Iuckerung der Weine der Provinzial-Weinbauschulen.
Die Anträge der WirtschaftlichenVereinigung lauten (Drucksache Nr. 97):

„I. Der Provinziallllndtag wolle beschließen:
Die Provinzial-Weinbauschulen werden beauftragt, in solchen Jahrgängen, in denen eine Iuckerung
ihrer selbstgebautenWeine erforderlich bezw. erwünfchtist, dieselbe auch praktifch vorzunehmen. Ebenso
sollen die Weinbauschulenin Zukunft, falls sie die Entschleimungder Moste für zweckmäßighalten, solche
ebenfalls in ihren Kellereien vornehmen.

II. Der Provinziallllndtag wolle beschließen,die Weinbauschulender Rheinprovinz zu veranlassen, daß
sie im Einvernehmen mit den Weinbauschulen in Oppenheim und Geisenheim einen gegenseitigen
Austausch der den Winzern usw. gegebenenAnalysen vornehmen, die zur Verbesserungder Moste im
Herbst eines jeden Jahres abgegeben werden."

Entsprechenddem Antrage des V. Fachausschusseswerden diese Anträge dem Provinzialausschuß
zur Erledigung überwiesen.

44. Autobahnstraße Köln-Düsseldorf.
„Der Provinziallllndtag nimmt auf Antrag des IV. und I. Fachausschussesvon dem Bericht und

Antrag des Provinzialausschusses(Drucksache Nr. 34), betr. den Stand der Vorarbeiten, den Voranschlag
und die verschiedenen Anträge der K.P.D. bezgl. Entlohnung der Arbeiter beim Bau der Autobahn Köln—
Düsseldorf,Kenntnis und billigt die in der Vorlage vorgeschlagenen Maßnahmen der Provinzialverwaltung."

Der Provinziallllndtag stimmt der von der Ientrumspartei eingebrachten Entschließungzu, die
lautet (DrucksacheNr. 48):

„Der Provinziallllndtag gibt seinem lebhaften Bedauern darüber Ausdruck,daß die Erbauung
der Autobahn Köln—Düsseldorfinfolge der verzögerlichen Behandlung der Angelegenheitdurch die Berliner
Zentralstellen bisher keinen Fortgang genommenhat, und daß dadurch fowohl die Durchführungder dringend
erforderlichenVerkehrsverbesserunghinausgeschobenals auch die dringend erwünschteBeschäftigungzahl«
reicher Erwerbsloser noch nicht zur Durchführung gelangen konnte. Der Provinziallllndtag erwartet, daß
nunmehr möglichst bald alle Hindernissebeseitigt und die in dem Beschlusse des Provinziallandtags vom
30. Dezember 1926 festgelegtenVoraussetzungen,Unterstützungaus der produktiven Erwerbslosenfürforge
und Abgabenerhebung von der Reichsregierung genehmigt weiden."

45. Verminderung der Straßenunterhaltungskosten durch Aen¬
derung der Gesetzgebung.

Die Zentrumsfraktion bringt folgenden Antrag ein (Drucksache Nr. 49):
„Die Kosten der Unterhaltung der Straßen, namentlich der Straßen für den durchgehendenVer»

kehr, steigen infolge des außerordentlichstarkenVerkehrs von Jahr zu Jahr und beeinträchtigen durch die
Inanspruchnahme großer Mittel in immer steigendem Maße die Neubautätigkeit. Die außergewöhnlich
starke Abnutzungder Straßen ist nach den unbestreitbaren Feststellungen wesentlichauf die fchwerenLast¬
wagen zurückzuführen,die mit Vollgummi bereift sind. Da in anderen Ländern zum Schutze der Straßen
durch gesetzliche Vorschriften einerseits das zulässige Gewicht der Lastwagen begrenzt, andererseits eine
weniger schädlicheBereifung (z. B. Luftreifen) vorgeschrieben ist, erscheint es notwendig, auch in Deutschland
dieser Frage eine erhöhte Aufmerksamkeitzuzuwenden. Der Landeshauptmann wird daher ersucht, im
Einvernehmen mit dem Provinzialausschuß und nach Fühlungnahme mit den benachbarten Provinzial-
verwaltungen und den beteiligten Wirtschaftskreisenin eine Prüfung einzutreten, ob auch in Deutschland
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auf dem im Auslande beschrittenen Wege durch entsprechendeAenderung der Gesetzgebungeine Ver¬
minderung der Straßennnterhaltungskosten erreicht werden kann."

Auf Vorschlagdes IV. Fachausschusseswird dieser Antrag zum Beschluß erhoben.
46. Unterstützung von H o ch w assersch utzm aßnah m en.
Anf Vorschlagdes Provinzialausschusses(Drucksache Nr. 30) und des I. Fachausschusseserklärt

sich der Provinziallandtag damit einverstanden,daß im Haushaltsplan „Verschiedenes"für 1927 unter dem
Titel VIII der Ausgabe 400 000 NM. zur Uuterstützungvon Hochwasserschutzmaßnahmen vorgesehensind.

47. Aenderung der Geschäftsordnung des Provinzialausschusses.
Entsprechend dem Antrage des Provinzialausschusses(Drucksache Nr. 8) und des I. Fachaus¬

schussesbeschließt der Provinziallandtag:
„1. Die vom Provinzialausschußin seiner Sitzung vom 5./6. März 1926 beschlosseneWahlordnung für die

von ihm vorzunehmenden Wahlen wird genehmigt.
2. Der z 12 der Geschäftsordnung des Provinzialausschusseserhält folgende Fassnng:

Die vom Provinzialausschussezu vollziehendenWahlen erfolgen nach Maßgabe der vorliegendenWahl¬
ordnung."

48. Aenderung des 2. Statuts für den Provinzialverband der
Rheinprovinz.

Der Provinziallandtag beschließt entsprechenddem Antrage des Provinzialausschusses(Drucksache
Nr. 9) und des I. Fachausschusses:
„I. Der § 4 des zweiten Statuts für den Provinzialverband der Nheinprovinz erhält folgende Fassung:

„Zur Vereinfachung der Geschäfteder Provinzialverwaltung wird bestimmt, daß Urkunden und Voll¬
machten, welche die nachstehenden Verwaltungszweige und Anstalten betreffen, lediglich von dem
Landeshauptmann oder dessen Vertretern zu vollziehen sind:
der Straßen- und Wegebau, die Gewinnung von Wegebaumaterialien, das Verkehrswesenjeder Art;
die Iugendwohlfahrt, die Fürforgeerziehung Minderjähriger, die Angelegenheiten des Landesjugend¬
amtes und des Landes-Arbeits- und Berufsamts;
die Angelegenheiten des Landesfürforgeverbandes, der Fürsorge für Geisteskranke, Idiote, Epilep¬
tiker, Taubstumme, Blinde, Krüppel, Korrigenden, Kriegsbeschädigteund Kriegshinterbliebene;
die Angelegenheiten der Wohlfahrtspflege und der Gesundheitsfürsorge, das Hebammenwesen;
die Verwaltung und Unterhaltuug der Provinzialanstalten und der sonstigen im Eigentum oder in
Benutzung des Provinzialverbandes stehenden Gebäude und Gruudstücke;
die Angelegenheiten der Förderung der Landwirtschaft, insbesondere der Förderung der Landes¬
kultur, der Tierzucht, des landwirtschaftlichenSchul- und Verfuchswesens, die Angelegenheiten voll
Hochwasserschutz und Flußregulierungen, die Ausführung des Viehseuchengesetzes,die Geschäfte der
landwirtschaftlichenBerufsgenossenschaft,die Provinzial-Lehranstalten für Weinbau, Obstbau und Land¬
wirtschaft;
die Angelegenheiten der Hochbauverwaltung, das gemeinnützige Siedlungs- und Wohnungswesen;
Denkmalschutz,Heimatschutzund Provinzialmuseen;
das gewerbliche Fachschulwesen;
die übrigen laufenden Geschäfteder Provinzialhauptverwaltung, insbesondere die Finanzen, die Be¬
teiligung des Provinzialverbandes an anderen Körperschaftenund Unternehmungen des privaten
und öffentlichen Rechts, Angelegenheiten der Beamten und Angestellten des Provinzialverbandes
sowie die Nuhegehaltskassen."

II. Der Provinzialausschußwird ermächtigt,etwaige von der Genehmigungsbehördeverlangte Aendernngen
selbständig vorzunehmen."

49. Beihilfen an die Studentenwohlfahrtseinrichtnngen.
Der Provinzialausschuß beantragt (Drucksache Nr. 12):
„Der Provinziallandtag wolle für das Jahr 1927 den studentischen Wohlfahrtseinrichtnngen der

Universitäten Bonn und Köln und der Technischen Hochschule in Aachen zur Verwendung für Freitlsche
an rheinische Studenten einen Betrag von je 5000,—Mark zur Verfügung stellen, der aus dem Tttel „Un¬
vorhergesehenes" des Haushaltsplans „Verschiedenes" zu entnehmen ist."

Auf Vorschlagdes I. Fachausschusseswird Annahme dieses Antrages beschlossen.
50. Beteiligung an der Gründung eines Beethovenarchivs.
Entsprechenddem Antrage des I. Fachausschusseswird der Vorschlagdes Provmzmlausschusses

angenommen, der lautet (Drucksache Nr. 13): ^ .. ^ . «x
„Die Provinzialverwaltung beteiligt sich an der Gründung des Beethoven-Archlvsm Bonn nut

einem Beitrage von 15 000 NM. in der Weise, daß 6000 NM. dem Haushaltsplan „Verschiedenes"des
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Jahres 1926 zu entnehmen und iu den drei folgenden Jahren je 3009 Mark in den Haushaltsplan einzu-
setzen sind."

51. Versetzung des Landesbaurats Hirschhorn in den Ruhestand.
Der Provinziallandtag beschließt auf Vorschlagdes Provinzialausschusses(Drucksache Nr. 4) und

des I. Fachausschussesdie Versetzuugdes Laudesbaurats Hirschhornin den Ruhestand zum I.April 1927
unter Bewilligung eines jährlichenRuhegehalts von 9820 RM. und spricht ihm für die der Provinz ge<
leisteten Dienste seine Anerkennung aus.

(Um 1 Uhr 20 Minuten tritt eine Pause von 1 Stunde ein.)
Die Sitzung wird wieder eröffnet um 2 Uhr 35 Minuten.
52. Wiederwahl der Landesräte West er mann und Dr. Schellmann.
Der Provinziallandtag wählt auf Vorschlag des Provinzialausschusses(DrucksacheNr. 5) und des

I. Fachausschusses die Landcsräte Westermann uud Or. Schellmann unter folgenden Bedingungen wieder:
1. Die Wiederwahl zu Landesräten erfolgt auf die Dauer von 12 Jahren, beginnend am 1. April 1928,

unbeschadet der Vorschriftenüber die Versetzung der Beamten in den Ruhestand infolge Erreichungder
Altersgrenze;

2. die Gewählten haben die Bestimmungen der zurzeit geltenden und der etwa künftigzu erlassendenRe¬
glements über die dienstlichen Verhältnisseder Provinzialbeamten als für sich verbindlichanzuerkennen;

3. sie sind gehalten, auf Beschluß des Provinzialausschussesdie Geschäfte als Mitglied oder stellvertreteudes
Mitglied des Vorstandes der Landesversicherungsanstaltim Haupt- oder Nebenamte zu übernehmen,
oder sich bei der Zentralstelle nach Anordnung des Landeshauptmanns, insbesondere auch unter einem
anderen oberen Beamten, welcher als Abteilungsdirigent fungiert, zu beschäftigen.

53. Aenderung des §2 der Satzungen der Nuhegehaltskafse der
Kreis-Kommunalverbände und Stadtgemeinden.

Entsprechenddein Antrage des Provinzialausschusses(Drucksache Nr. 14) und des II. Fachaus¬
schusses lehnt der Provinziallandtag den Antrag der sozialdemokratischenFraktion auf Abänderung des
§ 2 der Satzungen der Nuhegehaltskafseder Kreis-Kommunalverbände uud Stadtgemeinden der Rhein¬
provinz ab.

54. Aenderuug der Satzungen der Ruhegehaltskasse der Land»
bürgermeistereien und Landgemeinden der Rheinprovinz.

Der Provinzialausschuß schlägt vor (Drucksache Nr. 15):
„Der Provinziallandtag wolle beschließen, bei dein Herrn Minister des Innern zu beantragen, zu

den Satzungen der Ruhegehaltskasseder Landbürgermeistereien und Landgemeinden der Rheinprovinz
folgenden Nachtrag anzuordnen:

„Die Eingemeindung einer der Nuhegehaltskafseangehörenden Landbürgermeisterei oder Land¬
gemeinde in eine Stadtgemeinde oder die Verleihung der Stadtrechte hat das Ausscheidenmit allen Be»
amlen, Angestellten und Nuhegehaltsempfängeru zur Folge."

Der 1l. Fachausschuß tritt diesem Vorschlage bei. Der Provinziallandtag beschließtdement¬
sprechend.

55. Der Haushaltsplan, betreffend Fürforgeerziehung Minder¬
jähriger für das Rechnungsjahr 192? wird auf Antrag des II. Fachausschussesuuverändert ange¬
nommen.

Die von der Volksrechtspartei bei Beratung dieses Gegenstandes eingebrachte Entschließung
(Drucksache Nr. 119):

„Der Rheinische Provinziallandtag erblickt in dem zur Zeit herrschenden Wohnungselend eine
Hauptursache der schwerengesundheitlichenund sittlichenSchäden, unter denen unser Volksleben leidet.
Er hält deshalb die schleunige Beseitigung der Wohnungsnot für dringend geboten und fordert die Reichs¬
regierung auf, baldigstein Gesetz vorzulegen, demzufolgedie Erträgnisse der Hausziussteuer, so lauge diese
Steuer erhoben wird, restlos zur Förderung des Wohnungsbaues verwandt werden muffen,"
wird abgelehnt.

56. Der Haushaltsplan, betreffend die Provinzial-Erziehungs»
Heime, für das Rechnungsjahr 1927 wird unverändert angenommen.

57. Aufsicht über die Fürsorgezöglinge.
Der Antrag der Fraktion der K.P.D. lautet (Drucksache Nr. 69):
„Den konfessionellenErziehungsvereinen wird die Auffichtüber die Fürsorgezöglinge entzogen

nnd den Organen der Provinz überwiesen. Der Landeshauptmann hat sich zur Durchführung der Aufsicht
der örtlich zuständigen Jugendämter zu bedieneu. Die Jugendämter dürfen mit der Durchführung der
Aufsicht um ihre eigenen Organe beauftragen."

Auf Vorschlagdes II. Fachausschussesbeschließt der Provinziallandtag den Antrag abzulehnen.
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58. Erholungskur für schulpflichtige Für so r g e z ö gling e.
Die K.P.D.-Fraktion beantragt (DrucksacheNr. 70):
„Für alle schulpflichtigen Fürsorgezöglingeist sofort nach der Einlieferung in die Fürsorgeerziehung

eine 6-wöchige Erholungskur durchzuführen.
SchulpflichtigeFürsorgezöglinge erhalten Ferien im Umfang der Ferienordnnng für die Volks¬

schulen am Orte der jeweiligen Anstalt. Sie dürfen während dieser Zeit auch nicht mit Hausarbeit be¬
schäftigt werden.

SchulentlasseneFürsorgezöglinge erhalten alljährlich in 2 AbschnittenFerien auf die Dauer von
4 Wochen. Während dieser Zeit dürfen sie zu keiner Arbeitsleistung herangezogen werden."

Der II. Fachausschußschlägt Ablehnung vor. Der Provinziallandtag beschließt nach diesem Vor¬
schlage.

59. Einweisung von Fürsorgezöglingen in das evangelische Für¬
sorgeheim II in Niederseßmar und das Fürsorgeheim I in Gummersbach.

Die K.P.D.-Fraktion bringt folgenden Antrag ein (Drucksache Nr. 71):
„Fürsorgezöglingeder Nheinprovinz werden in Zukunft nicht mehr in das evangelische Fürsorge¬

heim II in Niederseßmar nnd Fürsorgeheim I in Gummersbach eingewiesen.
Die zurzeit dort untergebrachten Fürsorgezöglinge werden sofort anderen provinzeigenen An¬

stalten überwiesen."
Entsprechend dem Antrage des II. Fachausschusseswird Ablehnung beschlossen.
60. Unterbringung von Fürsorgezöglingen oder sonstigen Pfleg¬

lingen in Privatanstalten.
Der Antrag der K.P.D.-Fraktion (Drucksache Nr. 102), der Provinziallandtag wolle beschließen:
„Die Unterbringung von Fürsorgezöglingen oder sonstigen Pfleglingen durch die Provinz darf

nur in solchen Privatanstalten erfolgen, die den Mitgliedern des Provinziallandtages jederzeit die Be¬
sichtigung der Anstalt und ihrer Einrichtungen gestatten,"
wird auf Vorschlag des II. Fachausschussesabgelehnt.

61. Durchführung der Fürsorgeerziehung.
Die K.P.D.-Fraktion stellt folgende Anträge (Drucksache Nr. 72):

„1. Die Unterbringung fürsorgeerziehungsbedürftiger Minderjähriger in privaten Fürsorgeanstalten ist
einzustellen. Diese privaten Anstalten sind möglichst umgehend in den Besitz und die Verwaltung der
Provinz zu bringen.

2. Die hilfsbedürftigen Jugendlichen sind möglichstim Bereich des für sie zuständigen Jugendamtes
unterzubringen. Bei Unterbringung außerhalb des Bezirks des Jugendamtes liegt die Verantwortung
für den Minderjährigen weiter dem fürsorgepflichtigenJugendamt ob.

3. Körperlichund geistig erkrankteMinderjährige werden in besonderen Fürsorgeheimen untergebracht.
4. Die Fürsorgeheime sind zu sozialen Arbeitsschulen auszugestalten. Die Schüler und Schülerinnen

sind möglichst koedukativ im Geiste gesellschaftlicher Solidarität zu erziehen und in allen Fragen der
Verwaltung, der Disziplin uud des Unterrichts zu weitgehendster Selbstverwaltung heranzuziehen.
Der Arbeitsunterricht und die Berufsausbildung sind unter Förderung der mannigfachen Begabung
im Hinblickauf gesellschaftlichnotwendige Arbeit zu erteilen. Beim Arbeitsunterricht kann an Stelle der
Erziehung in Heimen berufliche Arbeitsgemeinschaftim Anschluß an Lehrwerkstätteoder Betrieb treten.

5. Bei gewerblichenArbeitsleistungen ist tariflicher Lohn zu zahlen. Kinder unter 14 Jahren dürfen mit
gewerblichen Arbeiten nicht beschäftigt werden.

6. Die Verpflegung und Bekleidung muß gut und ausreichend sein.
7. Die Lehrer und Angestellten der Fürsorgeheime müssen besonders pädagogischbefähigt und geschult

und in der Jugendbewegung erfahren sein. An jedem Heim muß mindestens ein Arzt oder Aerztin
Haupt- oder nebenamtlichangestellt sein. Die Leitung des Heimes ist stets einem besonders befähigten
Pädagogen zu übertragen.

8. In allen Heimen find Schülerräte einzusetzen.
9. Strafen dürfen nur mit Zustimmung der Schülerräte verhängt werden. Prügelstrafen, Haftstrafen,

sowie Kostentziehungsind unzulässig, ebenso Entziehung der Arbeit als Strafmittel.
10. Die Schüler dürfen Briefwechselführen und den Besuch von Angehörigen und Pakete empfangen.

Die Regelung erfolgt im Einvernehmen mit den Schülerräten.
11. Fürforgeheime unterliegen neben der Aufsichtdurch die Jugendämter der Kontrolle durch das Ge¬

werkschaftskartell(Gewerkschaftskartelle)des nächst liegenden Ortes.
12. Die Zöglinge haben das Recht, sich gewerkschaftlichzu organisieren,mit den GewerkschaftenVerbindung

zu halten und an den Versammlungen der Gewerkschaftenteilzunehmen.
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Familienpflege.
1. Soweit hilfsbedürftige Minderjährige in Familienpflege untergebracht find, muffen fie mindestens

einmal wöchentlich durch Beauftragte des nächst gelegenen Jugendamtes besucht weiden.
2. Bei gewerblicherBeschäftigungist tarifmäßiger Lohn zu zahlen. Kinder unter 14 Jahren dürfen ge-

weiblich nicht beschäftigt werden.
3. Familienpflege, die nicht ausreichendeBeköstigung, Bekleidung und Erziehung gewährleistet, ist un-

statthaft. Ueber das Vorliegen des ausreichendenMaßes befindet das Jugendamt gemeinfam mit dem
Gewerkfchaftskartell(Gewerkschaftskartelle)des nächst gelegenen Ortes.

4. Familienerziehern, die ihre Pfleglinge mißhandeln oder in nicht ausreichender Weife beköstigen,be¬
kleiden und erzogen haben, dürfen Minderjährige nicht wieder in Pflege gegeben weiden.

5. Den Familienerziehern ist fo ausreichende Entschädigung zu gewähren, daß sie ihre vorgenannten
Verpflichtungen voll und ganz erfüllen können."

Auf Vorschlag des II. Fachausschussesbeschließtder Provinziallandtag die Ablehnung dieser
Anträge.

Der bei der Beratung von Frau Abgeordnete Becker gestellteAntrag auf Uebelweisung derAn-
trage an den Provinzialausschuß und die Provinzialkommissionfand keine Annahme.

62. Der Haushaltsplan für das Landesjugendamt für das Rech«
nungsjahr 1927 wird entsprechenddem Vorschlage des II. Fachausschusses unverändert angenommen.

63. Ausbau des rheinischen Iugendherbergsnetzes.
„Der Provinzialausschuß beantragt (DrucksacheNr. 16):
Der Provinziallandtag erklärt sich damit einverstanden, daß zur Förderung des Rheinischen

Iugendherbergswerkes im Rechnungsjahre 192? unter Titel VII der Ausgaben des Haushalts „Verschie¬
denes" ein vom Landesjugendamt unterzuverteileuder Betrag von 250 000 NM. eingesetzt wird."

Die K.P.D.-Fraktion beantragt (DrucksacheNr. 68):
„Der Provinziallandtag wolle beschließen:
Entsprechenddem Antrage des Iweigausschusses Rheinland weiden für 1927-^500 000 Mark

für Ausbau des Iugeudherbergswesens aus Pioviuzialmitteln zur Verfügung gestellt."
Auf Vorschlagdes II. Fachausschusseswird der Antrag des Provinzialausschussesangenommen

und der Antrag der K.P.D.-Fraktion abgelehnt.
64. Der Haushaltsplan der Hochbauabteilung für das Rechnungs-

jahr 192? wird nach dem Antrage des III. Fachausschuffesunverändert angenommen.
65. Desgleichen der Haushaltsplan der Anstaltsfürsorge für be-

zirks hilfsbedürftige Geisteskranke, Idiote, Epileptiker, Taubstumme
und Blinde nach § 6 der preußischenAusführuugs-Verordnung vom 17. April 1924.

66. Bau eines Haufes für ansteckende Krankheiten in Bedburg»
Hau.

Auf Vorschlag des Provinzialausschusses(Drucksache Nr. 17) und des III. Fachausschusseserklärt
sich der Provinziallandtag damit einverstanden,daß in der Provinzial-tzeil- und Pflegeanstalt Bedburg-Hau
ein Haus für 60, einer strengen Isolierung zu unterwerfende ansteckende Kranke mit besonderen Einrich¬
tungen zur Absonderung der Insassen (Kranke und Pflegepersonal) errichtet und daß für den Bau diefes
tzaufcs einschließlich Inneneinrichtung die Summe von 310 000 Mark zu Lasten des „Außerordentlichen
Haushaltsplanes" verausgabt wird.

67. Der Haushaltsplan der Provinzial-Heil- und Pflegean st alten
einschließlich der Provinzial-Kinderanstalt für feelisch Abnorme und
des Provinzilll-Füisorgeheims für psychopathische Mädchen für 1927
wird entsprechend dem Anträge des III. Fachausschussesunverändert angenommen.

Der von der K.P.D.-Fraktion gestellte Antrag (Drucksache Nr. 101):
„Der Provinziallandtag wolle beschließen:

1. In den Haushaltsplan der Heil- und Pflegeanstalt Bonn einen Betrag von 50 000 Mark einzusetzen
zur Errichtung einwandfreier Arbeitsräume.

2. Die Modernisierung der Anstalt in beschleunigtemTempo fortzuführen und der Anstaltsleitung die
erforderlichen Mittel hierfür zu überweisen.

3. Die Provinzialverwllltung zu beauftragen, unverzüglichein Projekt auszuarbeiteu für die Verlegung
der landwirtschaftlichenOekonomiegebändeund der Unterbringung der Wirtschaftsräume der Anstalt
in die jetzigenlandwirtlichen Ockouomiegebäudeund hiermit die Neueinrichtung der Kochküche vor¬
zunehmen,"

wild den: Provinzialausschuß zur Beschlußfassungund Berichterstattung an den Provinziallandtag über¬
wiesen.
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68. Während der Beratung des Etats des Landesfürsorge Wesens bezweifelt
Abgeordneter Oberdörster die Beschlußfähigkeitdes Hauses. Bei der durch die AbgeordnetenDr. Kaiser
und Hauck vorgenommenen Auszählung wird die Anwesenheit von 80 Abgeordneten und damit
die Beschlußunfähigkeitfestgestellt. Der Vorsitzende hebt die Sitzung auf und setzt auf Grund des § 42 der
Geschäftsordnung die nächste Sitzung nach 10 Minuten fest.

Die Sitzung wird nach Ablauf der 10 Minuten wieder eröffnet und es wird in der Beratung des
Gegenstandes fortgefahren.

Entsprechenddem Antrage des III. Fachausschusses (DrucksacheNr. 10?) wird der Haushalts -
Plan des Landesfürsorge Wesens für das Rechnungsjahr 1927 in Verbindung mit dem Bericht
und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend Aenderung des Entwurfs des Haushalts 1927, mit der
Maßgabe angenommen, daß die Ansätzebei Nr. II der Ausgabe, bei Pos. „Gesamtausgabe" und bei
der Pos. „Zuschuß" um je 500 000 Mark erhöht und daß der Titel II der Ausgabe um 100 000 Mark
ermäßigt und Titel III Beihilfen an unvermögende Bezirksfürsorgeverbände etc. um 100 000 Mark
zwecks Fürsorge für notleidende Winzer erhöht werden.

69. Fürsorge für arbeits- und mittellose jugendliche Wanderer.
Entsprechenddem Antrage des Provinzialausschusses(Drucksache Nr. 19) und des III. Fachans¬

schusses erklärt sich der Provinziallandtag damit einverstanden, daß der Landesfürsorgeverband der Rhein-
Provinz einem Uebereinkommender westlichenProvinzen und Länder über die Regelung der Fürsorge
für jugendlicheWanderer nach Maßgabe der in der Vorlage des Provinzialausschussesenthaltenen Richt¬
linien beitritt, unter der Voraussetzung,daß die rheinischenKreise und Städte ihr Einverständnis zu dieser
Regelung der Fürsorge geben. Die entstehendenKosten sind aus dem Haushaltsplan für das Landesfürsorge-
Wesen — Titel II — zu entnehmen.

70. Der Haushaltsplan der Krüppelfürsorge für das Rechnungsjahr 1927
wird nach dem Antrage des III. Fachausschussesunverändert angenommen.

71. Erlaß neuer Bestimmungen über die Aufnah nie von Krüppeln.
Der Provinzialausschuß stellt folgenden Antrag (Drucksache Nr. 21):
„Der Provinziallandtag wolle beschließen:

I. Die Bestimmungen
1. über die Aufnahme, Entlassung und Kostentragungfür die nach den: Gesetz, betreffend die öffent¬

liche Krüppelfürsorgevon: 6. Mai 1920 und den z§ 6 und 8 der PreußischenAusführungsverordnung
vom 17. April 1924 zur Verordnung über die Fürsorgepflichtvom 13. Februar 1924, vom Landes¬
fürsorgeverband der Nheinprovinz unterzubringenden Krüppel,

2. über die Aufnahme in die OrthopädischeProvinzial-Kinderheilanstalt zu Süchteln, sowie über die
Verwaltung, Leitung und Beaufsichtigung dieser Anstalt

werden in der als Anlage beigefügten Fassung festgesetzt.
II. Der Provinzialausschuß wird ermächtigt, etwaige von dem zuständigen Minister bei der Entscheidnng

über die Genehmigung der Bestimmungen verlangte Aenderungen vorzunehmen."
Nach dem Vorschlage des III. Fachausschusses(Drucksache Nr. 116) stimmt der Provinziallandtag

dem Antrage mit der Maßgabe zu, daß in z 4 Nr. 2 die Worte „des gesetzlichenVertreters oder" gestrichen,
in z 5 Absatz 3 zu o die Worte „des Inhabers der elterlichenGewalt" durch die Worte „desjenigen, dem die
Sorge für die Person des Krüppels zusteht"ersetzt, in z 14 Absatz 1 zu d die Worte „der gesetzliche Vertreter
des Aufgenommenen" durch die Worte „derjenige, dem die Sorge für die Person des Aufgenommenen
zusteht" ersetzt werden,
der zweite Absatz des z 14 folgende Fassung erhält:

„Wird der Entlassungsantrag von demjenigen, dem die Sorge für die Person des Krüppels zusteht,
gestellt, so kann der Landeshauptmann, wenn der Krüppel durch die Entlassung voraussichtlichin dem
Fortgang seiner Genesung geschädigt oder an der Erlangung der Erwerbsfähigleit verhindert oder ernsten
gesundheitlichenGefahren ausgesetzt sein würde, die Entlassung aussetzen, bis eine vom Landeshauptmann
unverzüglich einzuholende Entscheidung des Vormundschaftsgerichts ergangen ist"
und z 10 zur Vermeidung der jedesmaligen Einholung der ministeriellenGenehmigung zu emer Aenderung
des von dein ZahlungspflichtigenVezirksfürsorgeverbcmdzu erstattenden Spezialkostensatzesnachstehende

„Der Provinzialausschuß ist berechtigt, den im 8 9 Absatz 2 bestimmten Betrag an Pflegekosten
für Person und Tag zu ändern."

72 Der Haushaltsplan der Orthopädischen Kinderheilanstalt
Süchteln für das Rechnungsjahr 1927 wird nach dem Vorschlage des III. Fachausschusses unverändert
angenommen.
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73. Neubau eines Frauenlazaretts in Brauweiler.
Der Antrag der Zentrumsfraktion lautet (Drucksache Nr. 47):
„Der Provinziallandtag halt den Neubau eines Frauenlazaretts bei der Provinzial-Arbeitsanstalt

Brauweiler für dringend erforderlich und bittet den Landeshauptmann, zu prüfen, ob in dem nächstjährigen
Haushaltsplan die nötigen Mittel zu diesem Zwecke zur Verfügung gestellt werden können."

Der Provinziallandtag beschließtUeberweisung dieses Antrages an den Provinzialausschuß.
74. Austausch von Grund st ücken zwischen der Arbeitsanstalt Brau»

Weiler und des R.W.E.
Entsprechend dem Antrage des Provinzialausschusses (Drucksache Nr. 32) und des III. Fach»

ausschusses ist der Piovinziallandtag damit einverstanden, daß von dem Ackerland der Arbcitsanstalt Brau«
Weiler aus Flur 8 Nr. 59, eingetragen im Grundbuche von Freimersdorf in Band 38 Blatt 1492, ein Stück
in Größe von rund 8 Morgen gegen ein gleich großes an das Ziegeleigeländcder Arbeitsanstalt angrenzendes
Grundstück Flur 12 Nr. 16 und 17, eingetragen ebenfalls im Grundbuchvon Freimersdorf, ausgetauschtwird.

75. Aufstellung über die Größe der landwirtschaftlichen Flächen
bei den einzelnen Provinzialan st alten.

Die SP.D.-Fraktion beantragt (DrucksacheNr. 73):
„Der Provinziallandtag wolle beschließen:
Dem nächsten Proviuziallandtag ist durch die Provinzialverwaltung eine Aufstellung vorzulegen,

aus der hervorgeht, wie groß die landwirtschaftlicheFläche bei den einzelnen Provinzialaustalten ist und
wieviel Insassen die Anstalten zu verpflegen haben. Feiner muß aus der Aufstellung hervorgeheu, was
auf der vorhandenen Fläche im besten Jahre geerntet worden ist, und wieviel von den einzelnen Arte»
der Ernte hinzugekauftwerden mußte. Es ist ferner anzugeben, wieviel Land noch angekauft werden müßte,
um Insassen und Personal aus den eigenen Erzeugnissen verpflegen zu können."

Der III. und V. Fachausschußtreten diesemAntrage bei. Der Provinziallandtag beschließt nach
diesem Antrage. In der Aufstellungsoll auch die Bewertung der einzelnen Grundstücke angegeben werden.

76. Erwerbung der Nettemühle in Weißenthurm.
Auf Vorschlag des Provinzialausschusses(DrucksacheNr. 18) sowie des III. und V. Fachausschusses

beschließt der Provinziallandtag:
„Der Erwerb der Nettemühle in Weißenthurm, bestehend aus deu Mühlengebäuden, einein

geschlossenen Gutshöfchen, Herrenhaus, verschiedenen Schuppen, einer Müllerwohnnng und ca. 50 Morgen
Land, wird genehmigt. Der hierfür aufgewandte Betrag in Höhe von rund 300 000 Mark ist in den außer»
ordentlichen Haushalt 1927 einzusetzen.

Die Mühle ist nach Möglichkeit an den jetzigen Pächter bezw. in dessem Unuermögensfallc ander»
weitig wieder abzustoßen.

In dem zurzeit von dem Mühlenpächter bewohnten Herrenhause wird eine Kolonie für 50 Weib»
liche Kranke eingerichtet. Die Kosten für den Umbau dieses Hauses und für die Vergrößerung der schon
bestehendenKuchtuche sowie für den Neubau eines Wohnhauses für deu Mühlcnpächter in Gesamthöhe von
50 000 Mark sind ebenfalls in den anßerordentlichen Haushalt 192? einzusetzen."

77. Zu der Eingabe des Viehhiindlervereins für den Regierungs¬
bezirk Düsseldorf, e. V. in Grefrath wegen Ginkaufs von Vieh für die
Provinzialan st alten beschließtder Provinziallandtag auf Vorschlag des III. Fachausschusses,
den Antrag abzulehnen.

78. In einer Eingabe der Stadtverordnetenversammlung Mors,
Verkehrsverband „Linker Niederrhei n", wird Wiederaufnahme der infolge Botschafter»
note vom 27. Mai 1922 eingestellten Bauarbeiten an der Reichsbahnlinie Mors—Geldern beantragt.

Ans Vorschlagdes Provinzialausschussesuud des I. Fachausschussesbefürwortet der Provinzial»
landtag die Wiederaufnahme der Arbeiten.

An weiteren Eingängen find zu verzeichnen:
1. Antrag der Ientrumsfraktion, betreffend Besetzung der besolduugsplanmäßig in Gruppe XI vor»

gesehenen Stellen für Landesamtmänner.
Der Antrag wird dem I. Fachausschuß überwiesen.

2. Antrag der WirtschaftlichenVereinigung, betreffend den Abschlußdes endgültigen Handelsvertrages
mit Frankreich.

Der Antrag geht an den V. Fachausschuß.
3. Antrag der S.P.D.»Fraktion, betreffend die nebenberuflicheMusiktätigkeitder Provinzialbeamten und

Angestellten.
Der Antrag wird dem I. Fachausschuß überwiesen.
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4. Der Antrag des Abgeordneten Dr. Creutz in Adenan, betreffend verbilligtes Darlehen von 300 000
RM. für den Nürburg-Ring.

Der Antrag wird dem I. Fachausschußüberwiesen.
79. Der Vorsitzendeteilt mit, daß nach dem Beschlußdes Aeltestenrats die Entschließungder

K.P.D.-Fraktion, betreffend die Beschießung chinesischer Städte durch englischeKriegsschiffe,sowie die
Entschließung derselben Fraktion, betreffend Verurteilung ungarischer Arbeiter durch ein Standgericht,
nicht zur Zuständigkeitdes Provinziallandtages gehören. Der Antrag der K.P.D.-Fraltion, die Angelegen¬
heit auf die nächste Tagesordnung zu setzen, wird abgelehnt, da er die erforderliche Unterstützungnicht findet.

Die nächste Sitznng wird auf Freitag vormittag 10 Uhr anberaumt.
Der Vorsitzende wird ermächtigt, die Tagesordnung für diese Sitzung selbständigfestzusetzen.

(Schlnß der Sitznng 8 Uhr 12 Minuten.)
Der Vorsitzende: Die Schriftführer:
Dr. Iarres. W. Elfes. A. Hanck.

H. Hack.

5. Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssaale des Ständehauses zu Düsseldorf,

Freitag, den 8. April 1927.

Der Vorsitzendeeröffnet die Sitznng nm 10 Uhr 35 Minnten.
Die Niederschriftüber die gestrige Plenarsitznngliegt cmf dem Tische des Hauses offen.
Schriftführer für die heutige Sitzung sind die Abgeordneten Elfes nnd Hauck.
Eingegangen ist noch ein Antrag der WirtschaftlichenVereinigung, betreffend Aenderung des

Weingesetzes über „Hefewein". Der Antrag wird dem V. Fachansschnßüberwiesen.
Nach dem Beschluß des Aeltestenrats ist vorläufig von einer Veschränkuug der Nededauer abgesehen.

Ferner hat der Aeltestenrat beschlossen,die Pnnkte 2 und 3,5 und 6,8 und 9,11 bis 14,18 uud 19,27 bis 33
35 und 36 zusammenzufassen.

Erledigung der Tagesordnung.
1. Der Haushaltsplan der Provinzial-Arbeitsanstalt Vrau Weiler

für das Rechnungsjahr 1927 wird nach dem Vorschlage des III. Fachausschusses unverändert angenommen.
Der Antrag der K. P. D.-Fraktion (Drucksache Nr. 94):

„Der RheiuischeProvinziallaudtag beschließt, die Position 1 in Titel IV des Ausgabeetats für
die RheinischeProvinzial-Arbeitsanstalt Brauweiler auf 400000— Mark zu erhöhen,"
wird abgelehnt.

2. Aufnahme von entmündigten Trinkerinnen, Hausordnung für
die Arbeitsanstalt Brauweiler.

Der Provinzialausschußbeantragt folgende Beschlußfassung(DrucksacheNr. 20):
„1. In die Provinzial-Arbeitsanstalt Vranweiler könnenauch entmündigte Trinkerinnen, weibliche sänmige

Unterhaltspflichtige und weiblicheLand- nnd Bezirtshilfsbedürftige aufgenommen werden.
2. Die von: Provinzialansschnß vorgelegte Hausordnung für die Provinzial-Arbeitsanstalt Vranweiler

und die angegliederten Abteilungen für entmündigte Trinker, für säumige Unterhaltspflichtigeund für
Land- und Bezirkshilfsbedürftige wird genehmigt.

3. Der vom Provinzialausschußvorgelegteu Nuweisuug für die Verwaltung der Provinzial-Arbeitsanstalt
Brauweiler wird zugestimmt.

4. Der Provinzialausschuß wird ermächtigt, etwaige von dem znständigen Minister bei der Entscheidung
über die Genehmigung der Hausordnung verlangte Aenderuugeu vorzunehmen."

Die kommunistische Fraktion beantragt folgendeAenderung der Hcmsorduung (DrucksacheNr. 75):
„Zu Drucksache 20. Hausordnung für die Provinzial-Arbeitsanstalt in Vranweiler.

8 2. Abs. 2. 2. „alle" zu streichen, dafür „die" einzusetzen. Zusatz zu z 2: Die reine Arbeitszeit beträgt
8 Stunden täglich,

z 4. Abs. 2. hinzuzufügen „je eines Vertreters der Gruppen «—8. (Der Rahmen der Anst. Konf. lst fort¬
laufend zu ändern).
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§ 5. Nachsatz zu Abs. 1. „Bei den auf Grund § 20 Fürsorge-Pflicht-Verordnung Ueberwiesenenmuß die
Entlassung nach Maßgabe dieser Verordnung erfolgen."

8 6. Nachsatz zu Abs. 4. „Alle Anstaltsinsassensind berechtigt,von sich aus direkte Anträge auf Verkürzung
an den zuständigenRegierungspräsidenten bezw. den Landesfürsorgeverband zu richten. Weiden
Anträge auf Verlängerung seitens der Anstaltskonferenzgestellt, so ist die übergeordnete Entschei»
dungsbehörde verpflichtet,den betreffenden Anstaltsinsassenpersönlichzu hören."

8 7. 2. Abs. Jugendliche usw. weiden der 1. Klasse zugewiesen. „In der Regel" ist zu streichen.
8 7. Letzter Absatz. „Sie erhalten für die Dauer usw. — gewährt werden" ist zu streichen.
8 7. Vor letztem Satz einzuschieben:„Gegen die Isolierung steht dem Anstaltsinsassendas Beschwerderecht

an die übergeordneten Instanzen zu." (Regierungspräsident bezw. Landesfürsorgeverband.)
§ 9. „2" ist zu ändern: 1'/- Liter usw.

Ferner: 500 ^r Fleisch wöchentlich
500 ^r Fett, 300 ^ als Brotaufstrich.

II. Kostform.
750 ssr Fleisch.

8 9. Zu streichen:„Die sich bei Kostbeschränkung auf Wasser und Brot usw. erhöht".
8 10. 3. Abs. bezgl. Zahnbehandlung ist zu streichen.
§ 11. Zu ändern: allwöchentlichein Bad.
§ 12. 1. Abs. Zusatz zu 1. Satz: Höchstdauer der täglichenArbeitszeit 8 Stunden.
8 14. 2. Abs. „Ein Recht auf Auszahlung — nicht zu" ist zu streichen.
8 12. Nachsatz zu: „Sie können auch außerhalb der Anstalt beschäftigt werden." Beschäftigungin Betrieben

von Privatunternehmern ist nicht statthaft. Der Verkauf der von den Anstaltsinsassenhergestellten
Halbfertig« oder Fertigprodukte an Private und Anstaltsbeamte erfolgt zu Tagesmarktpreifen.

8 14. Zu streichen:„Von der gutgeschriebenen Arbeitsbelohnungkönnen abgesetzt werden— Verfolgung
und Wiedereinlieferung entstehen."

8 15. Zu ändern: 9. Schreiberlaubnis alle 8 Tage, Besuchsempfang alle 14 Tage.
L. für die zweite Klaffe.
6. Schreiberlaubnis alle 2 Wochen, Besuchsempfang alle 3 Wochen.
0. für die dritte Klaffe.
5. Schreiberlaubnis alle 3 Wochen,Besuchsempfang alle 6 Wochen.

8 16. Tagesordnung: „Die Stundeneinteilung" ist so zu ändern, daß werktäglich nur 8 Arbeits¬
stunden eingesetzt werden.
9 Uhr Zubettgehen. Zusatz: In den Sommermonaten 10 Uhr.

8 18. Zusatz „Die Beschaffungeigener Bücher, auch folche politischen Inhalts ist gestattet" ist einzusetzen.
2. Absatz: „Zeitungen, Bücher, deren Inhalt geeignet ist, — bedarf der Genehmigung
der Aufsichtsbehörde" ist zu streichen.

8 20. Zu ändern. „Der Briefwechsel mit den Behörden und den Abgeordneten aller parlamentarischen
Körperschaften ist unbeschränktund unterliegt keiner Kontrolle."

Zu streichen: „Von Provinziallandtags-Abgeordneten ankommende," dafür von „Abgeordneten der
Provinz" (Bezieht fich auf den amtlichen Umschlag.)

8 19. Einzusetzenals Nachsatz:„Diese Besuche weiden nicht als Angehörigenbesucheangerechnet."
8 19. Zu streichen:„und nur im Beisein eines Beamten empfangen".
Zu 8 21. Zusatz: „Die Weitergabe einer Beschwerde muß innerhalb einer Frist von längstens 8 Tagen

erfolgen."
Zu 8 22. Es ist zu streichen:„bei Kostentziehung— Anstaltsarztes". Zu „3".

Unter Zwangsmittel ganz zu streichen „6" „Als äußerstes Strafmittel— zu hören."
II. Heime für entmündigte Trinker und Trinkerinnen.

Zu 8 ?. Zusatz: „Für weibliche Infaffen beträgt die reine Arbeitszeit täglich 7 Stunden,"
III. Heime für Land- und Bezirkshilfsbedürftigebeiderlei Geschlechts.

Zu 8 4. Abs. 2. „Die Arbeitsleistung ist eine freiwillige" ist zuzusetzen.
Anweisung für die Verwaltung der Provinzial-Nrbeitsanstalt Brauweiler.

Zu 8 5. Beschäftigung2. Absatz ist gemäß Aenderungsantrag zu 8 12 der Hausordnung zu streichen."
Der III. Fachausschußempfiehlt die Annahme folgenden Antrages (Drucksache Nr. 117):
„Der Provinziallandtag wolle den Antrag des Provinzialausschussesmit der Maßgabe annehmen,

daß 8 16 Abs. 2 der Hausordnung lautet:
„Katholischer Religionsunterrichtfindet Dienstags vormittags von 8—9 Uhr für Frauen und Frei»
tags vormittags von 8—9 Uhr für Männer, evangelischer ReligionsunterrichtMittwochsvormittags
von 8—9 Uhr für Männer und Donnerstags vormittags von 8—9 Uhr für Frauen statt."
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und § 17 Abs. 1 nachstehende Fassung erhält:
„Für die männlichenInsassen findet regelmäßigMontags, Dienstags, Donnerstags und Sanistags
und für die weiblichenMontags, Mittwochs und Freitags Fortbildungsunterricht statt."

und die von der kommunistischen Fraktion hierzu gestelltenAbänderungsanträge abgelehnt werden."
Der Provinziallandtag beschließt nach dem Antrage des III. Fachausschusses.
3. Zu dem Haushaltsplan der Fürsorge für Kriegsbeschädigte und

Kriegshinterbliebene für das Rechnungsjahr 1927 werden folgende Anträge gestellt:
a) von der Arbeitsgemeinschaft(Drucksache Nr. 74):

„Die Fraktion der Arbeitsgemeinschaftstellt den Antrag, die Positionen N Nr. 17 Titel II 4 a und b
gegenseitig übertragbar zu machen,um zu ermöglichen,daß Erziehungsbeihilfenin Zukunft mehr als bisher
in Anspruch genommen werden können."

d) von der K. P. D.-Fraktion (Drucksache Nr. 95):
„II. Für Beihilfen an Altveteranen und Kapitulanten der ehemaligen Wehrmacht wird ein Betrag von

200 000 Mark eingesetzt.
II. 2. Zur allgemeinen Fürsorge für Kriegsbeschädigteusw. (Berufsfürsorge, Ansiedlungen, Kranken¬

fürsorge für Kriegerwitwen) wird ein Betrag von 200 000 Mark eingesetzt.
II. 3. Für Schwerbeschädigtenfürsorgewird ein Betrag von 50 000 Mark eingesetzt.
II. 4. Zur Fürsorge für Kriegerwaisen und Kinder Schwerbeschädigterwerden 350 000 Mark eingesetzt,

wovon auf d) Erziehungsbeihilfen 90 000 Mark entfallen.
II. 6. Zur Gewährung von Einzeldarlehen einschl. Baudarlehen werden eingesetzt 200 000 Mark."

Nach dem Vorschlage des III. Fachausschusses wird der Haushaltsplan sowie der Antrag der Frak¬
tion der Arbeitsgemeinschaftangenommen, der Antrag der K. P. D.-Frattion dagegen abgelehnt.
4. Der Haushaltsplan der Provinzialdo mäne Lammersdorf für das Rechnungs¬

jahr 1927 wird in Uebereinstimmungmit dem III. und V. Fachausschuhunverändert angenommen.
5. Der Haushaltsplan des Provinzialgutes Bylerward für das Rechnungsjahr 1927

wird auf Vorschlagdes III. und V. Fachausschussesunverändert angenommen.
6. Punkt7derTagesor dnungwirdaufWunschdesl.FachausschussesvonderTagesordnungabgesetzt.
7. Begutachtuug des Entwurfs eines Niersgesetzes.

Der Provinzialausschuß beantragt folgende Beschlußfassung(Drucksache Nr. 35):
„Der Provinziallandtag hält ein Sondergesetz für die Niers für notwendig und erklärt sich mit

dem vorliegenden Negierungsentwurf eines Niersgefetzes einverstanden. Insbesondere hält er die im
z 11 des Entwurfes vorgeseheneRegelung des Stimmrechtes für gerecht und zweckmäßig, weil durch sie
die Gewähr geboten wird, daß einerseits die Verschmutzer der Niers aus Furcht vor den Lasten die Aus¬
führung notwendiger Anlagen nicht verhindern können, andererseits aber auch keine unbedingte Majorisie-
rung derjenigen möglich ist, welche die Lasten in der Hauptsacheaufbriugen müssen.

Der Provinziallandtag bittet das Ministerium, den Gesetzentwurfdahin durchzuprüfen,daß unter
keinen Umständendurch die Schaffung des neuen Niersverbandes und die Neuveranlagung die Ausführung
der in nächsterZeit notwendigen Arbeiten verzögert wird."

Die K. P. D.-Fraktion beantragt, der Provinziallandtag wolle beschließen:
^ (Drucksache Nr. 80).

„1. § 2 Abschnitt 1, Ziffer 1 bis 3 erhält folgende Fassung:
Die Regulierung des Niersflusses ist nach den: ersten Plan der Düsseldorfer Regierung durchzu¬

führen. Zur Finanzierung dieses Projektes wird seitens der Preußischen Regierung eine Anleihe von
15 Millionen Mark beschafft, deren Verzinsung und Tilgung zu Lasten der anliegenden Industrie¬
betriebe geht, welche an der Verschmutzung der Niers beteiligt sind. Die im oben erwähnten Projekt
vorgesehenenArbeiten sind von der Niersgenossenschaft unter Negierungskontrolleso schnell zu fördern,
daß sie spätestens in zwei Jahren vollendet sind.

2. Der z 3 erhält folgende Fassung: Die jetzt im Niersgebiet gebildeten Genossenschaften werden aufgelöst;
die Genossenschaft„Niersverband" übernimmt alle Passiven und Aktiven der aufgelösten Genossen¬
schaften.

3. Der z 7 wird in Ziffer 3 wie folgt abgeändert: 3..... Genossen sind diejenigen Bauern, welche ihr
Land direkt an der Niers haben. Sie werden nach noch näher festzulegendenBezirken eingeteilt und
regelmäßighalbjährlichzusammenberufenum nach Aussprache ihreVertreter in die Generalversammlung
zu wählen.

4. Der z 8 erhält in Ziffer 2 folgendenZusatz: ..... ausgenommen von der Beitragsleistung sind die direkten
kleinbäuerlichenAnlieger, ohne daß dadurch ein Verlust ihres Stimmrechts eintritt.

5. Der z 11 Absatz 2 wird wie folgt ergänzt: ..... ausgenommen von der Veitragsleistung sind die direkten
kleinbäuerlichenAnlieger, ohne daß dadurch ihr Stimmrecht verloren geht.
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6. Im z 11 wird der Absatz 6 wie folgt geändert: ..... Die Genossen(8 7 Ziffer 1) dürfen zusammennicht
mehr als 20 vom Hundert, die Genossen(8 7 Ziffer 3) nicht weniger wie 30 vom Hundert, die Genossen
(8 7 Ziffer 4 bis 5) nicht mehr als 10 vom Hundert sämtlicherStimmen führen. Die Absätze 5 und 7
sind nach Annahme dieser Regelung zu streichen.

7. Im § 22 Absatz 1 Zeile 4 muß es heißen: ..... „.. .so müssenvom Genossenschaftsvorstande....."
Die Worte „können" und „nach ihrer Anhörung" werden gestrichen.

8. Im 8 24 Abs.1 Ziffer 3 muß es heißen:. ....... 10 von der Genofsenschaftsversammlungdurch Verhältnis.
wähl zu bestimmende Mitglieder."

L (Drussache Nr. 81).
„Nach Verabschiedungdes Entwurfes über ein Niersgesetz durch den Provinziallandtag wird die

Preußische Staatsregierung ersucht, den Entwurf nebst Gutachten unter Umgehung des
Staatsrats sofort dem Preußischen Landtag zuzuleiten, damit eine weitere Verzögerung in der Verabschie»
düng des Niersgesetzes vermieden wird."

Die Zentrumsfrattion stellt folgenden Abänderungsantrag (Drucksache Nr. 100):
„In 8 9 ist vor „zu veröffentlichen"noch einzusetzen „sowie in den in Frage kommendenKreisblättern".
Zu § 11 Ziffer 6 nach den Worten „25 vom Hundert" ist hinzuzusetzen:„Die Genossen § 7 Ziffer 3 nicht

weniger als 20 vom Hundert".
§ 11 Ziffer 7 ist als Ziffer 8 zu setzen und als Ziffer 7 einzufügen:

„Im Falle der Auflösungder in § 3 genannten Genossenschaften gehen deren Stimmen anteilig auf die
betreffenden Landkreise über."

Zu § 13 Ziffer 4 hinter das Wort „Verschmutzung" ist zu setzen: „und der Wiederherstellungeiner der heutigen
Wasserführung entsprechenden Vorflut".

Zu § 13 als Ziffer 5 ist hinzuzusetzen:„So lange die im § 3 genannten Genossenschaftenbestehen,dürfen
dieselben, wenn überhaupt, keinesfalls zu höheren als den jetzt bestehenden Beiträgen herangezogen
weiden."

§ 36. Die Zahl der gesamten Stimmeinheiten wird auf 102 festgesetzt.
Die Stimmenzahl der bestehenbleibenden Wassergenossenschaftenist von 10 auf 20 zu erhöhen.

In § 43 ist einzufügen: „Der Vorstand hat die den beiden Genossenschaftenobliegendennnd in ihren Etats
genehmigtenArbeiten fortzusetzen und möglichst bald innerhalb einer bestimmtenZeit eine Veranlagung
zu machen."

Der V. Fachausschußempfiehlt folgende Beschlußfassung(Drucksache Nr. 128):
„Provinziallandtag wolle zu dem ihm zur Begutachtung vorgelegten Entwurf eines Niersgesetzes

entsprechenddem Vorschlagedes Provinzialausschussesseine Zustimmung erteilen, indes unter folgenden
Abänderungen:
„In § 9 ist vor „zu veröffentlichen"noch einzusetzen, „sowie in den in Frage kommendenKreisblättern."
Zu § 11 Ziffer 6 nach den Worten „25 vom Hundert" ist hinzuzusetzen:„Die Genossen 8 7 Ziffer 3 nicht

weniger als 20 vom Hundert".
8 11 Ziffer 7 ist als Ziffer 8 zu setzen und als Ziffer 7 einzufügen:

„Im Falle der Auflösungder in § 3 genannten Genossenschaftengehen deren Stimmen anteilig auf die
betreffenden Landkreise über."

Zu § 13 Ziffer 4 hinter das Wort „Verschmutzung"ist zu setzen: „und der Wiederherstellungeiner der heutigen
Wasserführung entsprechenden Vorflut."

Zu 8 13 als Ziffer 5 ist hinzuzusetzen: „So lange die im 8 3 genannten Genossenschaftenbestehen,dürfen
dieselben, wenn überhaupt, keinesfalls zu höheren als den setzt bestehenden Beitragen herangezogen
werden."

8 36. Die Zahl der gesamten Stimmeiuheitcu wird auf 102 festgesetzt. Die Stimmenzahl der bestehen blei«
benden Wasscrgenossenschaftenist von 10 auf 20 zu erhöhen.

In 8 43 ist einzufügen: „Der Vorstand hat die den beiden Genossenschaftenobliegendenund in ihren Etats
genehmigten Arbeiten fortzusetzenund möglichst bald innerhalb einer bestimmten Zeit eine Veran»
lagung zu machen."

Die beiden Anträge der K. P. D. wolle der Provinziallandtag ablehnen."
Der Provinziallandtag beschließt nach dem Vorschlagedes V. Fachausschusses.

8. Bewilligung einer Beihilfe zur Verbessern ug der Vorflutverhält»
uisse au der Niers.

Der Antrag des Provinzialausschusseslautet (Dructsache Nr. 36):
„Der Provinziallandtag erklärt sich damit einverstanden, daß in dem außerordentlichen Haus¬

haltsplan für 1927 eine Provinzialoeihilfe von 122 500 NM. zur Verbesserungder Vorflutverhaltnisse an
der Niers vorgesehen ist."
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Die K. P. D.-Fraktion stellt folgenden Abändernngsantrag (DrucksacheNr. 82):
„1. Der Provinziallandtag wolle beschließen:Statt der vorgesehenen122 500 Mark werden für

den Etat 1927 zur Verbesserungder Vorflutverhältnisse500 000 Mark eingesetzt als Provinzialbeihilfe.
2. Die Preußische Staatsregierung wird seitens des Provinziallandtags ersucht, ihrerseits ebenfalls

den Betrag von 500 000 Mark für obengenannte Zwecke zuzuschießen."
Auf Vorschlag des V. Fachausschusseswird der Antrag des Provinzialausschussesangenommen,

der Zusatzantrag der K. P. D.-Fraktion abgelehnt.
9. Ansiedlung in den O st Provinzen.

Die Fraktion der Arbeitsgemeinschaftbeantragt (Drucksache Nr. 58):
„In weiten ländlichenKreisenbesteht der Wunsch, tüchtige rheinische Siedler nach dem Osten und

Südosten unseres Vaterlandes zu verpflanzen. Freudig würden rheinische Bauern ihre Söhne unter Be¬
lastung der eigenen Scholle mit dem bescheidenen Kapital ausstatten, welches zum Antritt einer Siedlungs¬
stelle erforderlichist, wenn der Zinsfuß für Hypothekenbeschaffungerschwinglich wäre. Durch eine Iius-
verbilligung würde die Provinzialverwaltung in segensreichster Weise manch jungen:, rheinischenSiedler
die Wege bereiten können.

Der Provinziallandtag wolle daher beschließen, den Provinzialausschußzu ermächtigen,zur Zins¬
verbilligung zn dem gedachten Zweck im Einvernehmen mit der Landwirtschaftskammerbis zu 30 000 Mark
im laufenden Etatsjahre zu verausgaben und dieselbe Summe in die nächstjährigenHaushaltspläne einzu¬
stellen."

Der Vorschlag des V. und I. Fachausschusses lautet (DrucksacheNr. 129):
„Der Provinziallandtag beschließt, der ProvinzialaMchuß möge die Frage der Ansiedlungrheini¬

scher Bauernsöhne im Osten und Südosten unseres Vaterlandes prüfen und nötigenfalls in den Haus¬
haltsplan des nächstenJahres einen Betrag zum Zwecke der Zinsverbilligung für die von den Ansiedlern
aufzunehmenden Darlehen einstellen.

Der Provinziallausschußwird ermächtigt, falls in einzelnenFällen die Ansiedlung schon in diesem
Jahre durchgeführt werden kann, eine Zinsverbilligung zuzusagen, die dann, wenn sie durch Ersparnisse
bei anderen Titeln des Haushaltsplans nicht zu decken ist, auf den entsprechendenTitel der Ausgabe des
nächsten Jahres zu übernehmen ist."

Bei Beratung dieses Antrages beantragt Abgeordneter Haas, hinter dem Worte „Bauernsühne"
einzuschalten die Worte „und Landarbeiter".

Der Provinziallandtag nimmt den Antrag der Fachausschüssemit dem Iusatzantrag des Ab¬
geordneten Haas an.
10. Auf Grund des Vorschlages des IV. Fachausschusseserklärt der Provinziallandtag den Bericht

des Provinzialausschusses über den Fortgang des Ausbaues der
Proviuzialstraßen im Jahre 1926 für erledigt. (Drucksache Nr. 22.)

11. Der Bericht des Provinzialausschusses über den Stand des Ausbaues
und der Uebernahme weiterer Straßen in die Unterhaltung und
Verwaltung des Provinzialverbandes
wird durch Kenntnisnahme für erledigt erklärt. (DrucksacheNr. 23.)

12. Beseitigung der Eisenbahnübergänge auf der Provinzialstraße
Ko bl enz — B ing en.

Die S. P. D.-Fraktion stellt folgenden Antrag (DrucksacheNr. 77):
„Die Verkehrsverhältuisseauf der Proviuziallandstraße Koblenz—Bingenhaben sich durch die Zu¬

nahme des Autoverkehrs so gesteigert,daß die Visenbahnüberführungeneine immer größere Gefahrenquelle
geworden find.

Der Provinziallandtag beauftragt daher die Provinzialverwaltnng in Verbindung mit der Reichs¬
bahn die Beseitigungder Ueberführungenbaldigst in Angriff zu nehmenund in erster Linie für die Beseitigung
auf der am stärksten befahrenen Strecke Koblenz—Boppard Sorge zu tragen."

Der IV. Fachausschuß empfiehlt folgende Beschlußfassung(Drucksache Nr. 110):
„Der Provinziallandtag wolle den Antrag dem Provinzialausschussezur Prüfung überweisen.

Die Prüfung ist allgemein auch auf alle anderen Fälle auszudehnen, in denen die Beseitigung der Plan¬
übergänge im Verkehrsinteresfe notwendig erscheint."

Dieser Antrag wird zum Beschlußerhoben.
13. Pflasterung der Provinzialstraßen in Ortslagen.

Die S. P. D.-Fraktion stellt folgenden Antrag (DrucksacheNr. 76):
„Der Provinziallandtag wolle beschließen,
mit Rücksichtauf die durch die Schotterstraßen in den Ortschaften verursachteStaubplage baldigst

alle Ortslagen der Provinzialstraßen mit Pflaster zu verfehen.
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Der Provinzialausschuß wird ermächtigt, bei Gewährung von Zinszuschüssenzum provinzial-
nmßigen Ausbau von Kreis« und Gemeindestraßen auch solche Fälle zu berücksichtigen, wo Gemeinden sich
bereitfinden, kommunaleDmchgangsstraßen auch innerhalb der Ortschaften mit dem heutigen
Verkehr angepaßten Straßendecken zu versehen."

Der IV. Fachausschußempfiehlt folgende Beschlußfassung(Drucksache Nr. 111):
„Der Provinziallandtag wolle den Antrag dem Provinzialausschuß wie folgt zur Berücksichtigung

überweisen:
Mit Rücksicht auf die UnWirtschaftlichkeit wassergebundenerSchotterdeckenin Ortschaftenund auf

die durch den neuzeitlichenVerkehr bedingten Belästigungen der Anwohner ist die Herstellungvon Pflaster
oder anderen dauerhaften Befestigungsarten auf Provinzialstraßen in geschlossenen Ortslagen zu beschleu¬
nigen.

Der Provinzialausschußwird ferner ermächtigt,bei Gewährung von Beihilfen für die Unterstützung
des Baues von Gemeinde«und Kreiswegen, auch Strecken innerhalb der geschlossenen Ortslagen zu berück¬
sichtigen,wenn sie im Zuge gemeindlicherDmchgangsstraßen liegen und im unmittelbaren Zusammen¬
hang mit deren Ausbau mit Pflaster oder einer anderen dauerhaften Befestigung hergestellt werden."

Der Antrag des Fachausschusseswird zum Beschlußerhoben.
14. Durchführung der für die Grenzgebiete der Rheinprovinz lebens¬

wichtigen Verkehrsfragen.
Die Zentrumsfraktion bringt folgenden Antrag ein (Drucksache Nr. 54):
„Die wirtschaftliche Lage der Grenzgebiete der Rheinprovinz wird stark geschädigt durch die dort

herrschendenabsolut unzureichenden Transportverhaltnisse. Insbesondere haben die Industriegebiete des
Saar« und Wurmreviers bei dem Transport ihrer Schwergüter Vorbelastungen zu tragen, welche die Kon¬
kurrenzfähigkeitder Industrie dieser Wirtschaftsgebieteund damit die Existenzfähigkeitihrer Bevölkerung
gefährden, ja unmöglich machen.

Der Provinzialausschußhat bereits vor einigerIeit eine Entschließunggefaßt, in welcher eine durch¬
greifende Besserung der Verkehrsverhältnisseder vorgenannten Wirtschaftsgebiete von der Reichs- und
Staatsregierung verlangt wird. Der Haupt- und Verkehrsausschußdes Reichstages und die Landwirt-
schaftskammerder Rheinprovinz haben sich vor kurzem in gleichem Sinne ausgesprochen.

Der Provinziallandtag ersucht die Reichsregierungmit allen Mitteln dahin zu wirken, daß baldigst
eine befriedigendeLösung dieser für das Wurm- und Saar-Revier lebenswichtigenVerkehrsfragen gefunden
und ihre Durchführung sicher gestellt wird."

Auf Vorschlag des I. Fachausschusseswird dementsprechendbeschlossen.
15. Einrichtung von Landesarbeitsgerichten für die größeren Land-

gerichtsbezirke. (Drucksache Nr. 57)
Die Fraktion der Arbeitsgemeinschaft beantragt, der Provinziallandtag wolle beschließen,an

die PreußischeStaatsregierung die dringende Bitte zu richten, bei der bevorstehendenEinrichtung der Ar¬
beitsgerichte je ein Landesarbeitsgericht für die größeren Landgerichtsbezirkevorzusehen.

Der I. Fachausschußschlägt vor (Drucksache Nr. 130):
„Der Provinziallandtag wolle den Antrag annehmen mit der Maßgabe, daß hinter dem Wort „vor¬

zusehen" eingesetzt wird: „insbesondere ein Landesarbeitsgericht in Essen".
Der Provinziallandtag beschließt nach dem Vorschlagedes Fachausschusses.

16. Abschluß der Reform der rheinischen Landgemeindeordnung.
Die Zentrumsfraktion bringt folgende Entschließungein (Drucksache Nr. 40):
„Der Rheinische Provinziallandtag spricht die Erwartung aus, daß die seit Jahrzehnten geforderte

Reform der veralteten rheinischenLandgemeindeordnung bald zum Abschluß komme. Der Landtag betont
jedoch dabei, daß das bewährte rheinischeBürgermeistersystem mit einem in der Regel hauptamtlichen
Veiwaltungsleiter erhalten bleibt und daß für das Zusammenwirken von Gemeindevorsteherund Bürger¬
meister in der Verwaltung der Gemeinde in der Praxis eine Form gefunden wird, die eine sorgsameVer¬
waltung der Gemeinden und Wahrnehmung ihrer Interessen gewährleistet. Der Landtag begrüßt das Be¬
streben, durch Zusammenlegung von kleinen Gemeinden und Bürgermeistereien zu leistungsfähigen Ge¬
bilden eine Vereinfachung und Verbilligung der Verwaltung herbeizuführen."

Der I. Fachausschußempfiehlt folgende Beschlußfassung(Drucksache Nr. 131):
„Der Provinziallandtag wolle den Antrag annehmen mit der Maßgabe, daß in der 2. Zeile hinter

dem Wort „rheinischen"eingesetzt wird „Städte- und" und ferner in der vorletztenZeile des letzten Satzes
gesetzt wird, „Gemeinden, Bürgermeistereien und Landkreisen".

Es wird nach dem Vorschlagedes I. Fachausschusses beschlossen.
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17. Beseitigung der durch die Besatzung und die Abtrennung des Saar¬
gebietes bedingten wirtschaftlichen Notlage in den Regierungs¬
bezirken Trier und Koblenz.

Die Ientrumsfraktion stellt folgenden Antrag (Drucksache Nr. 42):
„Verschiedene Landkreisein den RegierungsbezirkenTrier und Koblenzbefinden sich in einer ganz

außergewöhnlichenNotlage, hervorgerufen durch die mit der Besatzungund im Bezirk Trier auch durch die
Abtrennung des Saargebietes bedingten wirtschaftlichenSchäden, sowie durch die Notlage der kleinen
Winzer- und Bauernbevölkerungund durch das außerordentlicheSteigen der Kosten der Wohlfahrtspflege.
Es muß von Reichs-und Staatsregierung verlangt werden, daß hier aus Mitteln des Reichesund Staates
Hilfe geleistetwird. Ebenso hat der Provinzialverband als Landesfürsorgeverband im Rahmen der unter
Titel III der Ausgabe des LandesfürsorgewesensvorgesehenenMittel Beihilfen zu gewähren."

Der Provinziallandtag erhebt auf Vorschlagdes I. Fachausschussesdiesen Antrag zum Beschluß
mit folgender Aenderung:

1. Nach dem Wort „Regierungsbezirken" wird eingeschaltetdas Wort „Aachen",
2. zwischen „Bezirk" — „Trier" wird eingefügt „Aachen und",
3. nach dem Worte „Abtrennung" werden eingefügt die Worte „von Eupen—Malmedy und".

18. Linderung der Not der sogenannten Luxemburggänger.
Die K. P. D.-Fraktion bringt folgende Entschließungein (Drucksache Nr. 62):
„Der RheinischeProvinziallandtag richtet an die Staatsregierung das Ersuchen bei der Reichs¬

regierung darauf hinzuwirken, daß neue Mittel und die bereits bewilligten Mittel zur Linderung der Not
der sogenannten Luxemburggänger an diese bedrängten Grenzbewohner auf schnellstem Wege zur Aus¬
zahlung gelangen. Der Provinziallandtag macht bei dieser Gelegenheit darauf aufmerksam, daß die
bislang hierfür bereit gestelltenGelder zum größten Teil nicht an die Unterstützungsbedürftigenausgezahlt
wurden, sondern bis zu 80^ von den Gemeinden zur DeckungrückständigerSteuern, Abgaben usw.
einbehalten worden sind."

Nachdem der Abgeordnete Oberdörster namens der kommunistischen Fraktion den 2. Satz der
Entschließungzurückgezogen hat, schlägt der I. Fachausschußvor:

„Der Provinziallandtag wolle die Entschließungannehmen." (Drucksache Nr. 132).
Der Provinziallandtag beschließtdementsprechend.

19. Bewilligung von Mitteln für die allgemeine Volksbildungsarbeit.
Der Nhein-MainischeVerband für Volksbildung,e. V. in Frankfurt a. M., beantragt die Bewilli¬

gung einer Beihilfe von 6000 Mark.
Die S. P. D.-Fraktion beantragt (Drucksache Nr. 64):
„Der Provinziallandtag wolle beschließen:
Für die allgemeine Volksbildungsarbeit in der Nheinprovinz werden der Arbeitsgemeinschaft

rheinischer Volksbildungsvereinigungen, der alle an der Volksbildungsarbeitin der Rheinprovinz beteiligten
Organisationen ohne Rücksicht auf irgend eine Weltanschauungangehören, für das laufende Jahr 50 000 NM.
bewilligt."

Der I. Fachausschußempfiehlt folgende Beschlußfassung(DrucksacheNr. 134):
„Der Provinziallandtag wolle den Antrag dem Provinzialausschuß zur Erledigung überweisen

und ihn beauftragen, zu prüfen, ob und in welcher Weise der Provinzialverband kulturelle Bestrebungen,
die auf dem Gebiete der Volksbildungsarbeit liegen, unterstützenkann und darüber dem nächsten Landtag
berichten. Gleichzeitigwird der Provinzialausschuß ermächtigt, schon jetzt aus zur Verfügung stehenden
Mitteln Unterstützungen zu gewähren."

Der Provinziallandtag beschließt nach dem Antrage des I. Fachausschusses. Dem nächstenPro¬
vinziallandtag soll Bericht erstattet werden.
20. Zuschuß zum Ausbau des proletarischen Kinderheims in Remscheid.

Die K. P. D.-Fraktion stellt folgenden Antrag (DruöfacheNr. 92):
„Provinziallandtag wolle beschließen:
Der Volkshochschul-Siedlungsgenossenschaftund dem Verwaltungsrat des proletarischenKinder¬

heims zu Remscheidwird zum Ausbau des proletarischenKinderheims in Remscheidein Zuschußbewilligt
in der Höhe von 5000 Mark."

Auf Vorschlag des I. Fachausschusses beschließt der Provinziallandtag Ablehnung dieses Antrages.
21. Einspruch bezüglich der Beschränkung der Tätigkeit der Provinzial-

verwaltung auf den Gebieten des Wegebaues und des Arbeitsnach¬
weises.
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Der Antrag der Zentrumsfraktiun lautet (Drucksache Nr. 55):
„Der Prouinziallandtag nimmt mit Befremden Kenntnis, daß im Reichstagund Landtag Bestreben

bestehen, welche die Tätigkeit der Provinzialverwaltung im Wegebau und Arbeitsnachweis beschränken
wollen. Der Prouinziallandtag sieht diese Zweige der Verwaltung als eine der wichtigstenihrer Selbst¬
verwaltung an und bittet Reichs- und Staatsregierung, jeden Eingriff in dieselben zu verhindern."

Der I. Fachausschußempfiehlt folgende Beschlußfassung(Drucksache Nr. 133):
„Der Prouinziallandtag wolle dem Einspruchzustimmenmit der Maßgabe, daß in der 2. Zeile die

Worte „und Arbeitsnachweis" fortfallen."
Es wird dementsprechend beschlossen.

22. Der Antrag des Verlags der rheinischen Heimatblätter, Rheinische
Verlagsgesellschllftm. b. H. in Koblenz, auf Bewilligung eines ein«
maligen oder jährlich enIuschusses wird auf Vorschlag des I. Fachausschussesdem
Prouinzilllllusschußzur Erledigung überwiesen.

23. Gewährung einerEhrengabe nach langjähriger Provinzialdienstzeit.
Der Prouinziallandtag beschließt entsprechenddem Antrage des I. Fachausschusses,den Antrag

des Landesverbandes der Beamten und Angestelltender rheinischen Provinzialverwaltung auf Gewährung
einer Ehreugabe nach langjähriger Provinzialdienstzeit abzulehnen.
24. Uebersicht über die vorhandenen Beamten st ellen.

Der Prouinziallandtag beschließt auf Antrag des I. Fachausschusses,den Bericht des Provinzial»
ausschusses (DrucksacheNr. 28), betreffend eine Uebersicht über die bei den einzelnen Haushaltsplänen vor¬
handenen Beamtenstellen, über Vergleichszahlender Beamten und Angestelltensowie der Personalausgaben
im Jahre 1914 und im Haushaltsplan 1927 für erledigt zu erklären.
25. Entlastung von Rechnungen.

Bezüglichder in Drucksache Nr. 37 aufgeführten Rechnungen wird Entlastung erteilt.
Die nächste Sitzung wird auf Samstag vormittag 9^4 Uhr anberaumt.
Der Vorsitzendewird ermächtigt, die Tagesordnung für diese Sitzung selbständigfestzusetzen.
An weiteren Eingängen sind zu verzeichnen:

1. Ein Abänderungsantrag der Zentrumspartei zum Antrag der S. P. D.°Fraktion (Drucksache Nr. 86).
2. Eine Entschließungder K. P. D.-Fraktion bezüglich des Todesfalles in Niedersehmar, worin eine Besich¬

tigung der Anstalt durch den zuständigenAusschußverlangt wird.
Abgeordneter Dr. Kaiser beantragt, über den letzteren Antrag zur Tagesordnung überzugehen.

Die kommunistische Fraktion bezweifelt die Beschlußfähigkeitdes Hauses. Die Sitzung wird ab¬
gebrochen, da zweifellos Beschlußunfähigkeitvorliegt.

(Schluß 2 Uhr 15 Minuten.)
Der Vorsitzende: Die Schriftführer:

Dr. Iaries. W. Elfes. A. Hauck.
Dr. Kirchner. H. Hack.

6. Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssaal des Ständehauses in Düsseldorf,

Samstag, den 9. April 1927.

Die Sitzung wird eröffnet um 10 Uhr 15 Miuuten.
Die Niederschrift über die gestrige Sitzung liegt auf dem Tische des Hauses offen.
Schriftführer für die heutige Sitzung find die Abgeordneten Dr. Kirchner und Hcmck.
Abgeordneter Henry hat sich für heute entschuldigt.
Die K.P.D.-Fraktion hat ihren Antrag auf Kündigung des Mietvertrages mit dem katholischen

ErziehungsfürsorgevereinMaria-Veen und Benutzung der Anstalt Galkhaufen in ihrem vollen Umfange
als Heil- und Pflegeanstalt für Geisteskranke(Drucksache Nr. 103) zurückgezogen, nachdemdie Verwaltung
in: III. Fachausschußerklärt hat, daß sie bereits in Aussicht genommen habe, die Anstalt Galkhaufen so bald
als möglich wieder ganz für die Unterbringung von Geisteskrankenzu benutzen.
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Alls Antrag des Neltestenrats werden folgende Punkte der Tagesordnung miteinander verbnnden:
Pnnkt 4 und 22, 9 bis 11 nnd 28, 12 nnd 13, 14 bis 1«, 18 bis 20, 29 bis 34, die nach Punkt 20 zur Ver¬
handlung kommen sollen.

Punkt 35 ist als erledigt zu betrachten, da die Ientrumsfraktion ihren Antrag ans energisches
Vorgehen des Landesjngendmntes gegen Schmutz- und Schnndschriften zurückgezogenhat.

Der Eutschließungsantrag der K.P.D.-Fraktion, betreffend Niederseßmar, ist in der gestrigen
Plenarsitzungbereits bekanntgegebenworden. Abgeordneter Dr. Kaiser hatte hierzu Uebergaug zur Tages¬
ordnung beantragt. Die Beschlnßfähigkeitdes Haufes wurde von der K.P.D.-Fraktion angezweifelt.Da
das Haus nicht beschlußfähig war, konnte über den Antrag gestern nicht entschieden werden. Abgeordneter
Iansen macht nunmehr einen Vermittlungsvorschlag,wonachder Anregung der K.P.D.-Fraktion insofern
zugestimmtwird, als die Feststellungenan Ort und Stelle durch eine kleine Kommissionerfolgen sollen.
Dieser Vorschlag wird angenommen. Die Kommissionbesteht aus den Abgeordneten Iansen, Julius
Steinbüchel und Nohl.

Abgeordneter Hack wendet sich dagegen, daß Punkt 35 dnrch die Znrückziehnngdes Antrages der
Zentrumsfraktion erledigt fei. Da nach seinen Erledigungen feststand, daß die Angelegenheit auf die
Tagesordnnng käme, habe er von der beabsichtigtenVorlage einer Entschließungabgesehen. Dnrch das
letzt geübte Verfahren werde es ihm unmöglich gemacht, zu der Angelegenheit zu sprechen. Auf Antrag
des Abgeordneten Dr. Kaiser wird Punkt 35 durch Mehrheitsbeschluß vou der Tagesordnung
abgesetzt.

Erledigung der Tagesordnung.
1. Bau von Bahnlinien im besetzten Gebiet.

Es liegen folgende Anträge vor:
a) Antrag der Stadtverordnetenversammlung zu Vitburg, der Stadtverordnetenversammluug zn

Neuerburg, der Gemeinde Vollendorf, uud des Verkehrsausschusseszu Volleudorf, auf Befür¬
wortung der von den Antragstellern gewünschtenEisenbahnlinien (zn Drncksache Nr. 38);

!)) Entschließungder K.P.D.-Fraktion an die Reichs- und Stcmtsregiernng (Drucksache Nr. 61):
„Der 73. Provinziallandtag der Rheinprovinz richtet durch die Staats- an die Reichsregiernng

das Ersuchen,in das gegenwärtige Arbeitsbeschaffnngsprogrannllden Bahnban Arrel—Echternacherbrück—
Bollendorf—Schwarze,chruch—Sinspelt—Neuerburg aufzunehmen.

Die Provinzialverwaltnng wird beauftragt, fich für den Ban dieser Eisenbahnstrecke bei der Reichs-
bahnhauptverwaltung uud der Neichsbahndirektion Trier einznsetzen."

«) Entschließung der Fraktion der WirtschaftlichenVereinigung (Drucksache Nr. 87):
„Der 73. RheinischeProvinziallandtag richtet dnrch die Staats- an die Reichsregieruug das Er¬

suchen, in das gegenwärtige den Vahnban Vitbnrg—Nenerburg—Irrel
aufzunehmen.

Die Provinzialverwaltnng wird beauftragt, sich für deu Bau dieser, im ersten Teil schon 1912
bis 1913 bewilligten Eisenbahnstrecke bei der Reichseifenbahtchanptverloaltnngnnd der Reichsbahndirektion
Trier ein^ufe^en"

ä) Antrag der K.P.D.-Fraktion (DrucksacheNr. 118):
„Zur Linderung der großen Erwerbslosigkeitim Kreise Nenwied einerseits nnd znr Verbesserung

der schlechten VerkehrsverhältnisseWesterwald—Rheinandrerseits, beschließt der 73. RheinischeProvinzial¬
landtag, durch die Staats- bei der Reichsregieruug dahingehend einzuwirken deu Bau der seit Jahren
Projektierten Eisenbahnlinien Nenwied—Engers—Selters uud Neuwied—Wiedmühlein das gegenwärtige
Arbeitsbeschaffungsprogramm aufzuuehmen.

Die Provinzialverwaltuug wird beauftragt, fich für den Bau dieser Streckeu bei der Neichsbahn-
hanptverwaltung und der Reichsbahndirektion Köln einzusetzen"

Der I. Fachausschuß schlägt folgende Fasfung vor (Drucksache Nr. 143):
„Der Proviuziallandtag wolle an die Reichs- und Staatsregierung das Ersuchenrichten, in das

den Bau vou Bahulinieu im besetztenGebiet anfznnehmen.
Die Anträge der Stadtverordnetenversammluug zu Bitburg usw. (DrucksacheNr. 38), der K.P.D.-

Fraktion (Drucksache Nr. 61), der Fraktion der WirtschaftlichenVereinigung (Drncksache Nr. 87) nnd der
K.P.D.-Fraktion (Drucksache Nr. 118) werdeu durch diesen Beschluß als erledigt angesehen."

Der Provinziallandtag erhebt den Antrag des I. Fachansschnsseszum Beschluß.
2. Errichtuug eines Pr o v i nz ial -Wohlsahr ts amts als Kontroll¬

organ und Besch werd einstanz.
Der Antrag der K.P.D.-Fraktion (DrncksacheNr. 65):
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„Provinziallandtag wolle beschließen:
Als Kontrollorgan und Beschwerdcinstanzwird im Sinne der aus der Fürsorgepflichtuerordnung

resultierenden Aufgaben ein Provinzialwohlfahrtsamt errichtet,"
wird entsprechenddem Antrage des I. Fachausschussesabgelehnt.

3. Anderweite Besoldungsregelung der Beamten der Rheinischen
Provinzialan st alten der Besoldungsgruppen II bis VII.

In einer Eingabe an den Provinziallandtag beantragt der Deutsche Verband für die berufliche
Kranken- und Wohlfahrtspflege und der Verband der Gemeinde» und Staatsarbeiter eine anderweite
Besoldungsregelung der Beamten der RheinischenProvinzialanstalten der Besoldungsgruppen II bis VII
(zu DrucksacheNr. 38). Der Prouinziallandtag beschließt in Uebereinstimmungmit dem Provinzialausschuß
und dem I. FachausschußUeberweisung dieses Antrages an den Provinzialausschuß zur Erledigung.

4. Aenderung der Amtsbezeichnung der beamteten Aerzte an den
Provinzial-Heil-und Pflegean st alten.

Der Antrag der beamteten Aerzte an den RheinischenProvinzial-Heil- und Pflegeanstalten auf
Aenderung ihrer Amtsbezeichnungwird auf Vorschlag des Proninzialausschussesund des I. Fachausschusses
an den Provinzialausschuß zur Erledigung überwiesen.

5. Höhere Ortsklassenein stufung d e^ Anstalt Bedburg-Hau.
Der Prouinziallandtag beschließt zu der Eingabe der Direktion der Provinzial-Heil- und Pflege»

anstatt Bedburg-Hau, betreffend höhere Ortsklasseneinstufungder Anstalt Bedburg-Hau, auf Antrag des
Proninzialausschussesund des I. Fachausschussesdie Einstufung der Anstalt Bedburg-Hau in Ortsklasse ^
zu befürworten.

6. Hausvorsteherzulage bei den Provinzial-Erziehungs Heimen.
Die Eingabe der Hausvorsteherder Provinzial-Erziehungsheime, betreffend die Wiedereinführung

der Hausvorsteherzulllge, wird entsprechend dem Antrage des Proninzialausschussesund des I. Fach¬
ausschussesan den Provinzialausschuß zur Erledigung überwiesen.

7. Aenderung der Reichsbesoldungsordnung und Umgestaltung
der Ruhegehaltsordnung.

Die K.P.D.-Fraktion bringt folgenden Antrag ein (Drucksache Nr. 88):
„Der Prouinziallandtag wolle beschließen,die Neichsregierung zu ersuchen:

1. eine baldige Aenderung der Reichsbesoldungsordnung in der Weise vorzunehmen, daß die Bezüge
der unteren Gruppen aufgebessert und eine Herabsetzung der höheren Gruppen erfolgt und Zusammen«
ziehung der bisherigen 13 Besoldungsgruppen und Sondergruppen zu insgesamt 5 Gehaltsgruppen
vorgenommen wird;

2. in der gleichen Weise eine Umgestaltung der Ruhegehaltsordnung durchzuführen."
Der I. Fachausschußbeantragt Ueberweisung dieses Antrages an den Provinzialausschuß.
Der Prouinziallandtag beschließt in diesem Sinne.
8. Anderweite Besoldungsregelung der Beamten undAnge st eilten

der Rheinischen Provinzialverwaltung in den Gruppen I bis III.
Der Antrag der K.P.D.-Fraktion lautet (Drucksache Nr. 89):
„Der Provinziallandtag wolle beschließen:

1. Die bei der Provinzialverwaltung und in den Anstalten des Provinzialuerbandes beschäftigtenBe¬
amten und Angestellten, deren Besoldung in den Gruppen I—III erfolgt, erhalten das Gehalt der
Gruppe IV mit der Maßgabe, daß entsprechend ihrem Besoldungsdienstalter die Alterszulagen der
Gruppe IV gewährt weiden;

2. Neueinstellungen von Beamten und Angestellten erfolgen mindestens zum Anfangsgehalt der
Gruppe IV."

Der Provinziallandtag beschließt nach dem Antrage des I. FachausschussesUeberweisung an den
Provinzialausschuß.

9. Beiträge der Sozialversicherung für die bei der Provinzial-
Verwaltung beschäftigten Arbeiter und Angestellten.

Der Antrag der K.P.D.-Fraktion (DrucksacheNr. 90):
„Der Provinziallandtag wolle beschließen:

1. Der Pflichtanteil zu den Beiträgen der Sozialversicherung, einschließlich des Beitrages der Erwerbs«
losenfürsorge,wird für die bei der Verwaltung und in Anstalten der Provinz beschäftigtenArbeiter und
Angestellten von der Provinzialverwaltung getragen;

2. die zur Durchführung dieser Maßnahme erforderlichen Mittel werden bei den EinzelMats der betr.
Verwaltung bezw. Anstalt eingesetzt.
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3. Beitragszuschüssefür die freiwillige Kranken-Angestelltenversicherungoder zu einer Ruhe¬
gehaltskasse werden von der Provinzialverwaltung für Beamte und Angestellteüber die Gruppe IX
hinaus nicht übernommen,"

wird entsprechend dem Antrage des I. Fachausschussesabgelehnt.
10. Beamten wünsche.
Die Fachgruppe der Sekretariatsbeamten der Rheinischen Provinzialverwaltung beantragt

Besserstellungin ihren Bezügen; die Fachgruppe der Sekretariatsbeamten bei der Provinzial-Feuerver-
sicherungsanstaltbeantragt Schaffung weiterer Beförderungsstellen in Gruppe X und XI. Hierzu werden
folgende Anträge gestellt:

n.) von der kommunistischen Fraktion (Drucksache Nr. 121):
„Die von den Sekretariatsbeamten der und der Fach¬

gruppe der Sekretariatsbeamten der Rheinischen Provinzialverwaltung eingereichten Eingaben an den
Provinziallandtag erheben wir hiermit zu Anträgen unserer Fraktion."

d) von der Zentrumsfraktion (Drucksache Nr. 122):
„Die Fachgruppe der Sekretariatsbeamten der Rheinischen Provinzialverwaltung, sowie der

gleichen Fachgruppe bei der Provinzial-Feuerversicherungsanstalt haben Eingaben an den Provinzial¬
landtag gerichtet wegen Einstellung von Beförderungsstellen, die zu spät eingegangen sind und deshalb
nicht zur Verhandlung kommen können. Die Ientrumsfraktion nimmt die Anträge der beiden Eingaben
auf und beantragt, sie dem Provinzialausschuß zur Erwägung und Erledigung zu überweisen."

Die Ientrumsfraktion erweitert diesen Antrag in Drucksache Nr. 125 dahin, daß der Antrag der
Landesamtmänner auf Besetzungbesoldungsplanmäßig in Gruppe XI vorgesehenen Stellen in gleicher
Weise dem Provinzialausschuß zur Erwägung und Erledigung überwiesen werden soll.

Der vom I. Fachausschuß gestellte Antrag auf Ueberweisung an den Provinzialausschuß wird
zum Beschluß erhoben.

11. Abgeordneter Hollen teilt mit, daß der Antrag der S.P.D.-Fraktion, betreffend
nebenberufliche Musiktätigkeit der Provinzialbeamten und Ange¬
stellten zurückgezogen sei.

12. Einstellung von 500000 Mark für Kinderspeisung in den
„Außerordentlichen Haushal t".

Die K.P.D.-Fraktion beantragt (Drucksache Nr. 91), in den „AußerordentlichenHaushalt" für
die Kinderspeisung den Betrag von 500 000 Mark einzusetzen.

Auf Antrag des Abgeordneten Dunder, der die erforderlicheUnterstützungfindet, erfolgt nament¬
liche Abstimmung über den Antrag des I. Fachausschusses,der Ablehnung des Antrages vorschlägt.Es
werden 137 Stimmen abgegeben, davon ist eine ungültig. Für den ablehnenden Antrag des I. Fach-
auschussesstimmen mit

„ja" die Abgeordneten: dagegen mit „nein" die Abgeordneten:
Adams, Adler,
Dr. Adenauer, Becht,
Albers, Bürger,
Albertz, Deppe,
Andres, Dunder,
Bachem, Franken,
Baumann-Höppenhof, Frisch,
Baumann-Huisberden, Graf,
Becker, Hack,
Bergweiler, Assel,
Bongartz, Nohl,
Braun, Oberdörster,
Broich, Schröer,Essen,
Büchsenschütz, Sommer,
Dr. Carl, Theißen,
Dr. Creutz, Triebe!.
Daams,
Degenring,
von Detten,
Dr. Dichgans,
Dörr,
Dresen,
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„ja" die Abgeordneten: dagegen mit „nein" die Abgeordneten:
Eberle, _____
Wert,
Dr. Eickmann,
Eickmann,Köln,
Ernen,
Farwick,
Floßdorf,
Frin,
Gerhard,
Gerlach,
Gessinger,
Gielen,
Freiherr von Gillhaußen,
Görlinger,
Gosewinkel,
Greven,
Haas,
vr. Hagen,
Hansen,
ör. Hartmann, Barmen,
vl. Hartmann, Remscheid,
Hauck,
Hebborn,
Herrmann,
Heuser,
Hillen,
Hoffmann,
Holten,
Vl. Hommelsheim,
Horz,
von Atter,
Iansen,
vl. Iarres,
Iennissen,
Julius,
Iungbluth,
Dr. Kaiser,
Kemper,
vl. Kirchner,
Knopp,
Koehler,
Koenzgen,
Kranz,
Krapoll,
Kühnen,
Künnig,
Mppers,
Latten,
Lenz,
Lenze,
Ley,
vl. Limbourg,
Freiherr von Los
Loenartz,
vl. Losenhausen,
Marx,
Maus,
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„ja" die Abgeordneten: dagegen mit „nein" die Abgeordneten:

Mehne,
Meyer,
Miß,
Mönnig,
Maria Müller,
Maria Müller-Metzen,
Frau Niedieck,
Odenthal,
vi. Pattberg,
Pikard,
Pohl,
Rath,
Dr. Saaßen,
Freiherr von Salis,
Schaaf,
Schaefer, Essen,
Dr. Schäfer, Köln,
Schlieper,
Schmitz, Heinrich,
Schmitz, Johannes,
Schioer-tzochhalen,
Dr. Schüler,
von Stedman,
Steidl,
Dr. Stein,
Steinmeyer
Strunk,
Tenhaeff,
Vaterrodt,
Vielhaber,
Weber, Ewald,
Weber-Kray,
Wedershoven,
Dr. de Weerth,
Dr. Weil,
Dr. Wesenfeld,
Weyers,
Witzler,
Je«,
Iiegler,
Iimmermann.
Der Antrag der K.P.D.-Fraktion ist abgelehnt.

13. Haushaltsplan „Verschiedenes".
Mit dem Haushaltsplan „Verschiedenes" steht in Verbindung: >

a) Antrag der Ientrumsfraktion (Drucksache Nr. 45):
„In dem Haushaltsplan „Verschiedenes"wird die Position V der Ausgaben: „Zuschuß an die

Fachschulefür Wirtschaft und Verwaltung" von 1800 Mark auf 3600 Mark erhöht."
t>) Antrag der S.P.D.-Fraktion (Drucksache Nr. 59):

Der Rheinische Provinziallandtag wolle beschließen: Die im vorigen Jahre aus dem Haushalts¬
plan „Verschiedenes"gestrichenen 150 000— Mark für Kinderspeisungsind für das Etatsjahr 1927 wieder
einzusetzen."

Auf Vorschlagdes I. Fachausschusses(Drucksache Nr. 135) werden der Haushaltsplan und die
Anträge angenommen. Der Betrag von 150 000 Mark soll nach Möglichkeitaus Ersparnissen bei anderen
Haushaltsplänen gedecktweiden.

14. Meistbegünstigung für die französische Wein einfuhr.
Die Ientrumsfraktion stellt folgenden Antrag (Drucksache Nr. 50):
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„Der Provinzillllandtag wolle beschließen,die Reichsregierung zu warnen, beim Abschluß des
endgültigen Handelsvertrages mit Frankreich der französischen Weineinfuhr eine Meistbegünstigung
zu gewähren. Diese Gewährung würde in den deutschenWeinbaugebieten die auch staatlicherseitsals
unerträglich anerkannte Notlage der Vorjahre wieder herbeiführen."

Die K.P.D.-Fraktion bringt folgenden Abänderungsantrag ein (Drucksache Nr. 124):
„Zeile 2.............. beim Abschluß des Handelsvertrages mit Frankreich die Interessen der

rheinischenKleinwinzer zugunsten der großkapitalistischen Interessen der Schwerindustrie zu verschachern
und der französischenWeineinfuhr Meistbegünstigungzu gewähren."

Der Abänderungsantrag der WirtschaftlichenVereinigung zu Satz 1 der Entschließungder Jen«
trumsfraktion lantet (Drucksache Nr. 126):

„Der Provinzillllandtag wolle beschließen,die Reichsregierung zu warnen, beim Abschlußdes
endgültigen Handelsvertrages mit Frankreich im Interesse der Schwerindustrie, aber zum Nachteil der
rheinischenWinzer der französischenWeineinfuhr Meistbegünstigungzu gewähren."

Der V. Fachausschußschlägt in Drucksache Nr. 140 folgenden Beschluß vor:
„Der Provinzillllandtag wolle beschließen,die Reichsregierung dringend zu ersuchen,beim Ab«

schluß des endgültigen Handelsvertrages mit Frankreichder französischen Weineinfuhr keine Meistbegünsti¬
gung zu gewähren. Sollte dieses Ziel nicht erreichbarsein, so darf unter keinen Umständenunter die Sätze
des Deutsch-Spanischenund Deutsch-Italienischen Handelsvertrages heruntergegangen weiden, da die
dort ausgehandelten Zollsätzedie unterste Grenze darstellen, bei welcher der deutscheWeinbau lebens¬
fähig bleibt und da weiter die Gewährung niedrigerer Zollsätze in den deutschen Weinbaugebieten, die auch
staatlicherseitsals unerträglich anerkannte Notlage der Vorjahre wieder herbeiführen würde. Sollte der
Abschlußeines weiteren Handelsvertragsprovisoriums mit Frankreich notwendig werden, so sollen für
Wein die Zollsätzedes I. Provisoriums wieder in Kraft treten.

Die weiter gestellten Anträge der K.P.D.-Fraktion und der WirtschaftlichenVereinigung wolle
der Provinzillllandtag ablehnen."

Der Provinzillllandtag beschließt nach dem Vorschlagedes V. Fachausschusses.
15. Aenderung des Weingesetzes über Hefe wein.
Die WirtschaftlicheVereinigung beantragt (Drucksache Nr. 137):
„Der Provinzillllandtag wolle beschließen,durch die Preußische Negierung auf das Reich ein»

zuWirken, die Abänderung des Weingefetzes über „Hefewein" schleunigst in Kraft zu fetzen und für die massen¬
weise hereinkommendensogenannten „vin rosü", die als Rotwein verzollt sind, ein Verbot der Entfärbung
zu verfügen."

Auf Vorschlagdes V. Fachausschusseswird Ablehnung dieses Antrages beschlossen.
16. Niederschlagung der an kleine Winzer gewährten Kredite.
Die K.P.D.-Frattion bringt folgende Entschließungein (Drucksache Nr. 120):
„Der 73. Rheinische Provinzillllandtag richtet an Reichs- und Staatsregierung das Ersuchen,

sämtlichean Kleinwinzer in den letzten Jahren gewährten Kredite niederzuschlagen,jede Pfändung zur
Eintreibung rückständiger Notstandskreditezu unterlassenund, wo solche erfolgen sollen, die kleinen Winzer
für erlittenen Schaden zu entschädigen."

Bei der Beratung dieses Gegenstandeswird der Antrag von der K.P.D.-Fraktion dahin abgeändert,
daß die Niederschlagungnur auf Antrag und nach Prüfung der Bedürftigkeit erfolgen soll.

Auf Antrag des V. Fachausschusseswird Ablehnung beschlossen.
17. Förderung des Ob st- und Gemüsebaues.
Der Antrag der Ientrumsfraktion lautet (Drucksache Nr. 52):
„Entsprechendder Bedeutung des Obst- und Gemüsebaues in der Rheinprovinz widmet die Jen»

trumsfraktion diesem durchwegauf kleiner Fläche wirtschaftendenund bei einer außerordentlichdrückenden
Auslandseinfuhr schwer um seine Existenz ringenden Berufsstande ihr besonderesInteresse. Sie beantragt
Förderung dieses Berufszweiges in Produktion und Abfatz nach Maßgabe der dazu irgendwie verfügbaren
Mittel."

Die Arbeitsgemeinschaftbeantragt hierzu in Drucksache Nr. 84:
„Der Herr Landeshauptmann hat in seiner Etatsrede darauf hingewiesen, daß unsere wirtschaft»

liche Entwicklungabhängig ist von einer bedeutenden Steigerung der landwirtschaftlichenProduktion und
daß alle Ausgaben zu diesem Zweck ein wesentlichesMittel zur Hebung der gesamtenVolkswirtschaftdar«
stellen.

In den Obst- und Gemüsebau treibenden Gegenden der Rheinprovinz gestaltet sich der Absatz
von Jahr zu Jahr schwieriger, da geeigneteMärkte mit Hallen und Bahnanschlußfehlen. Nur die Schaffung
von Verkaufseinrichtungennach holländischemMuster wird zu der so notwendigen besseren Sortierung,
einheitlichenVerpackungund zu der wünschenswerten Qualitätsverbesserung führen. Weder die Land«
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wirtschaft noch die Gemeinden sind imstande, aus eigenen Mitteln allein die Kosten für diese Anlagen
aufzubringen.

Der Provinziallandtag wolle für den gedachtenZweck bis zu 60 000.— Mark bereitstellen, welche
durch den Provinzialausschuß im Einvernehmen mit der Landwirtschaftskammer Verwendung finden
sollen, wobei Voraussetzungsein soll, daß die Provinzialmittel etwa V« der Gestehungskostender zu schaf¬
fenden Anlagen ausmachen sollen."

In Uebereinstimmungmit dem V. und I. Fachausschuß(DrucksacheNr. 147) faßt der Provinzial¬
landtag folgenden Beschluß:
„I. Der Antrag der Zentrumsfraktion wird angenommen,
II. zur Beteiligung an der Schaffung von Verkaufseinrichtungenfür Obst und Gemüse nach holländischem

und niederrheinischemMuster stellt der Provinziallandtag einen Betrag bis zu 60 000 Mark zur Ver¬
fügung, der in den außerordentlichenHaushaltsplan einzusetzen ist und um den sich die aufzunehmende
Anleihe erhöht.

Mit der Verwendung der Mittel zu genanntem Zweck — und zwar im Einvernehmen mit der
Landwirtschaftskammerund dem Provinzialverband RheinischerErwerbs-, Obst- und Gemüsezüchter—
wird der Provinzialausschuß beauftragt."

18. Haushaltsplan der Provinzial st raßen Verwaltung und Haus¬
haltsplan über die Unterstützung des Gemeinde- und Kreiswegebaues.

Der IV. Fachausschuß schlägt folgenden Beschluß vor (Drucksache Nr. 139):
„Der Provinziallandtag wolle die Haushaltspläne unverändert annehmen.
Zur Fortführung des Ausbauprogramms der Provinzialstraßen wird auch für das Jahr 192?

die Aufnahme einer Anleihe in demselbenUmfang wie für 1926 für unbedingt erforderlichgehalten.
Der IV. Fachausschuß beehrt sich daher, dem Provinziallandtag vorzuschlagen:

1. Der Provinziallandtag beschließt, für außerordentlicheAufwendungen für den Straßenbau die Auf¬
nahme einer Anleihe in Höhe von 10 Millionen Mark und ermächtigtden Provinzialausschuß,hierüber
bis zum Höchstbetrag von 22 Millionen Mark für weitere zusätzlicheArbeiten hinauszugehen, falls aus
Mitteln des Reiches oder des Staates eine wirksame Beihilfe zur Verzinsung und Tilgung zu erreichen
ist. Diese Beihilfe muß auf jeden Fall, namentlichhinsichtlich der Zeitdauer, größer sein, als die bisher
zur Durchführung des Arbeitsbeschaffungsprogramms gewährte (4"/, Beihilfe für ein Jahr, je 3"/«,
für die nächsten beiden Jahre).

Falls die verbilligte Anleihe zustande kommt, sollen 2 Millionen Mark für den weiteren Ausbau
von Gemeinde- und Kreiswegen, die zur Uebernahme als Provinzialstraßen in Aussicht genommen
sind, verwendet werden.

Der Provinzialausschuß wird ferner in diesem Fall ermächtigt, den im Haushaltsplan für Unter¬
stützung des Gemeinde- und Kreiswegebaues unter Titel II für den Ausbau von Uebernahmestraßen
vorgesehenenBetrag von 1 Million Mark zur allgemeinen Unterstützung des Gemeinde- und Kreis¬
wegebaues (Titel I) zu verwenden.

2. Die Anleihe ist mit 5"/<, jährlich und den durch die Rückzahlungersparten Zinsen zu tilgen.
3. Der Provinzialausschußwird beauftragt, die übrigen Bedingungen der Anleihe je nach Lage des Geld¬

marktes festzusetzenund über die Begebung der Anleihe im ganzen oder in Teilbeträgen zu beschließen."
Hinsichtlich der Aufnahme einer Anleihe für Straßenzwecke beschließt der I. Fachausschußwie

folgt:
„Der Provinziallandtag ermächtigt den Provinzialausschuß, um zusätzliche Arbeitsgelegenheit

zu schaffen, zwecks weiteren Ausbaues des Straßennetzes in der Provinz 6 Millionen Mark anleiheweise
aufzunehmen und zwar zum weiteren Ausbau des Provinzialstraßennetzesuud zur Unterstützung der
Instandsetzung und des Ausbaues von Kreis- und Gemeindestraßen, die in das Provinzialstraßennetzzu
übernehmen sind. Voraussehung dafür ist, daß aus Mitteln des Reiches und des Staates eine wirksame
Beihilfe zur Verzinsungund Tilgung gewährt wird. Diese Beihilfe muß auf jeden Fall wirksamer und lang«
fristiger sein, als die bisher zur Durchführung des Arbeitsbeschaffungsprogrammsgewährte (4"/> Bechllfe
für 1 Jahr, je 3"/o für die beiden nächsten Jahre).

Die Beträge für Verzinsungund Tilgung der Anleihe sind bis auf weiteres aus Titel IV Nr. 2 des
Haushaltsplanes der Provinzial-Straßenverwaltung und Titel II des Haushaltsplanes zur Unterstützung
des Kreis- und Gemeindewegebaues zu entnehmen."

Diesem Antrage schließt sich der IV. Fachausschuß an.
Der Provinziallandtag beschließt in diesem Sinne.
19. Der Haushaltsplan über dieUnterstützung zum Bau und Be¬

trieb von Kleinbahnen für das Rechnungsjahr 192? wird entsprechenddem Antrage des IV.
Fachausschussesunverändert angenommen.
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20. Aufnahme einer Anleihe von 13 Millionen Mark für den
Straßenbau.

Der Provinzialausschuß schlägt folgende Beschlußfassungvor (Drucksache Nr. 2):
„Zur Durchführung des von Reich und Staat durch IinszuschüssegefördertenArbeitsbeschaffungs-

programms beschließtder Provinziallandtag unter Genehmigung der vom Provinzialausschuß bereits
beschlossenen Maßnahmen die Aufnahme einer Anleihe im Betrage von 13 Millionen RM. und beauftragt
den Provinzialausschuß, über die Begebung der Anleihe im ganzen oder in Teilbeträgen sowie über die
Art der Begebung und die Anleihebedingungen zu beschließen."

Die K.P.D.-Fraktion stellt folgenden Abänderungsantrag (Drucksache Nr. 78):
„Zur Deckung der von der Provinzialverwaltung geforderten Straßenbauten, gemäß Vorlage,

ist die Anleihe auf 20 Millionen Mark zu erhöhen.
Von den zu Wegebauzweckenvorgesehenen Anleihemitteln werden 7 Millionen Mark bereit¬

gestellt zur Unterstützungdes Wegebaues in den Landgemeinden.
Die Provinzialverwaltung ist ermächtigt, aus denselben Mitteln zuuächst 3 Millionen Mark zum

Erwerb neuen oder zur Erweiterung schon vorhandenen Steinbruchbesitzeszu verwenden, um auf diese
Weise allmählichden notwendigen Einfluß auf die Preisgestaltung des Straßenbaumaterials zu erlangen."

Auf Vorschlagdes IV. und I. Fachausschussesstimmt der Provinziallandtag dem Antrage des
Provinzialllusschusseszu unter Berücksichtigung des beim Haushaltsplan der Provinzial-Straßenverwaltung
bezüglich der Höhe der aufzunehmendenAnleihegefaßtenBeschlusses.Der Iusatzantrag der K.P.D.-Fraktion
wird durch Drucksache Nr. 139 für erledigt erklärt.

21. Beihilfe zu den Kosten der Verbesserung der Straßenbrücke
über die Mosel zwischen Bullay und Als.

Der Provinzialausschuß beantragt (Drucksache Nr. 39) folgende Beschlußfassung:
„1. Der Provinziallandtag bewilligt zu den Kosten der Verbesserung der Straßenbrücke über die Mosel

zwischen Bullay und Als einen Zuschuß von 100 000 RM. unter der Bedingung, daß die Fahrbahn
mit 7 m Hlluptträgerabstllnd, einseitigem Fußweg und Kleinpflaster hergestellt wird.

2. Die Kosten sind in den „AußerordentlichenHaushaltsplan" einzustellen."
Der IV. und I. Fachausschuß beantragen unveränderte Annahme. Es wird dementsprechend

beschlossen.
22. Erhöhung der Ortslöhne.
Die S.P.D.-Fraktion beantragt (DrucksacheNr. 63):
„Die nach § 140 der R.V.O. festgesetzten Ortslöhne sind in Anbetrachtder verminderten Kaustraft

des Geldes und mit Rücksichtauf die gestiegenenDurchschnittslöhneder Arbeiter viel zu niedrig festgesetzt.
Da sich der festgesetzte Ortslohn u. a. auch bei der Prüfung der Bedürftigkeit in der Erwerbsloscnfürsorge
zu Ungunsten der Erwerbslosen auswirkt, wird der Herr Landeshauptmann als Vorsitzenderder Ver¬
sicherungsanstalt„Rheinprovinz" ersucht, beim Oberversicherungsamtauf eine Nachprüfung nnd Erhöhung
der Ortslöhne hinzuwirken."

Der I. Fachausschußempfiehlt folgende Beschlußfassung(Drucksache Nr. 142):
„Der Provinziallandtag wolle den Antrag annehmen mit der Maßgabe, daß der 2. Satz nach dem

Worte „auswirkt" wie folgt abgeändert wird:
„werden die Obeiversicherungsämterersucht, in eine Nachprüfung einzutreten und auf eine Erhöhung der
Ortslöhne hinzuwirken."

Der Antrag des I. Fachausschusseswird zum Beschluß erhoben.
23. Verwendung von Natursteinen der Stein indnstrie des be»

setzten Gebietes zum Bau vou öffentlichen Gebäuden, Brücken usw.
Entsprechenddem Antrage der Zentrumsfraktion (Drucksache Nr. 123), dem sich der I. Fachaus¬

schuß anschließt, beschließt der Provinziallandtag:
„Die Reichs- und Staatsregierung wird ersucht, bei der Verwendung von Natursteinen zum Bau

von öffentlichen Gebäuden und Brücken ufw. die schwer unter Erwerbslosigkeitleidende uud fast völlig
zusammengebrocheneMayener uud Weiberner Tuffsteinindustrie mit Aufträgen zu bedenken. Es wird
im besetzten Gebiet besonders schmerzlich empfunden, daß Aufträge für Steinlieferungen zu öffentlichen
Bauten fast ausschließlich der Steinindustrie des unbesetztenDeutschland zu Gute kommen."

24. Der Haushaltsplan „Außerordentlicher Haushalt" für das Rech¬
nungsjahr 1927 wird nach dem Vorschlagedes I. und III. Fachausschussesunverändert angenommen.
In den Haushalt sind jedoch noch auf Grund der ergangenen Beschlüsse des Provinziallandtages einzustellen
100 000 Mark Zuschußzu den Kosten der Verbesserungder Straßenbrücke über die Mosel zwischen Bullay
und Als (Drucksache Nr. 39) sowie 60 000 Mark zur Beteiligung an der Schaffung von Verkaufseinrichtungen
für Obst und Gemüse nach holländischemund niederrheinischemMuster (Drucksache Nr. 147).
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25. Der Haushaltsplan der Vermögens- und Schulden Verwaltung
wird auf Antrag des I. Fachausschussesmit der in der Vorlage des Provinzialausschussesvom 28. März
(zu Drucksache Nr. 1) vorgesehenen Aenderung angenommen.

26. Der Haushaltsplan über Steuern und Ueberweisungen aus
Reichs- und Staatsmitteln für das Rechnungsjahr 1927 wird auf Vorschlagdes I. Fach¬
ausschussesunverändert angenommen.

27. Verteilung der Kraftfahrzeug st euer.
Der Provinziallandtäg faßt auf Antrag des I. Fachausschussesüber die Verteilung der Kraft¬

fahrzeugsteuer folgende Entschließung (Drucksache Nr. 149):
„Für die bevorstehendeNeuregelung der Verteilung der Kraftfahrzeugsteuer in Preußen muß

der 73. RheinischeProvinziallandtäg mit Nachdruck darauf hinweisen, daß der gegenwärtige Verteilungs¬
schlüssel (Verteilung zur Hälfte nach Gebietsumfang, zur andern Hälfte nach den Straßenstrecken)in keiner
Weise der tatsächlichen Betastung der Wegeunterhaltungspflichtigenentspricht, da der erste Teil des Schlüssels
nicht die Dichte des Straßennetzes und der zweite Teil nicht die Intensität des Verkehrs und damit beide
Teile nicht die durch diese Faktoren bedingteaußerordentlicheErhöhung der Unterhaltungslastberücksichtigen.
Es muß daher gerechterweise verlangt werden, daß bei der Festsetzung des neuen Schlüsselsder Belastung
durch den Verkehr dadurch Rechnung getragen wird, daß die Dichte des Straßennetzes und des Verkehrs,
das örtliche Aufkommenund die Bevölkerungszahlzur Grundlage der Verteilung gemacht wird.

Der Provinzialausschuß wird beauftragt, diese Forderungen bei den maßgebenden Stellen mil
allem Nachdruckzu vertreten."

28. Der Haushaltsplan der Provinzialverwaltung für das Rechnungs¬
jahr 1927 und Vorberichthierzu nebst Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend Aenderung
des Entwurfs des Haushaltsplans für 1927, wird entsprechenddem Antrage des I. Fachausschussesun¬
verändert angenommen.

29. Gewährung eines weiteren verbilligten Darlehns von
300000 Mark an den Kreis Adenau zum Bau des Nürburgrings.

Abgeordneter Dr. Creutz bittet um ein verbilligtes Darlehn zum Bau des Nürburgrings in Höhe
von 300 000 Mark. Das Darlehn ist vorwiegend erforderlich,um dem Kreise Adenau, dem ärmsten der
Rheinprovinz, die Tragung der Grunderwerbskostenfür den Nürburgring zu ermöglichen. Der I. Fach¬
ausschuß beantragt unveränderte Annahme. Vom Abgeordneten Oberdörster wird namentliche Ab¬
stimmung beantragt. Es wird dementsprechendverfahren, da der Antrag die erforderliche Unterstützung
findet. Es werden 136 Stimmzettel abgegebenund zwar 60 Stimmen für den Antrag des Fachausschusses
und 68 dagegen bei 6 Stimmenenthaltungen. 2 Stimmen sind ungültig. Der Antrag des Abgeordneten
Dr. Creutz ist daher abgelehnt. Es stimmten für den Antrag des Fachausschusses mit

„ja" die Abgeordneten: mit „nein" die Abgeordneten:
Adams, Adler,
Dr. Adenauer, Albertz,
Albers, Andres,
Baumann-Huisberden, Bachem,
Bergweiler, Becht,
Bierwirth, Frau Becker,
Völlig, Braun,
Dr. Carl, Büchsenschütz,
Dr. Creutz, Bürger,
Degenring, Fräulein Dahm,
Dr. Dichgans, Deppe,
Dörr, von Detten,
Dresen, Dunder,
Effert, Eberle,
Eickmann,Köln, vr. Eickmann,
Farwick, Ernen,
Floßdorf, Fischer,
Frin, Frisch
Gerhard, Franken,
Gessinaer Gerlach,
Gielen ' Freiherr v. Gillhaußen
Gosewinkel, Görlinger,
Greven, Graf,
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„ja" die Mgeordneten: mit „nein" die Abgeordneten:
Hebborn, Haas,
Heuser, Hack,
Hillen, vr. Hartmann, Barmen,
Dr. Hold, Hauck,
von Alter, Herrmann,
Dr. Iarres, Hoffmann,
Iennissen, Holten,
Dr. Jörg, vr. Homnrelsheim,
Dr. Kirchner, Assel,
Koenzgen, Julius,
Kranz, Iungbluth,
Krapoll, Dr. Kaiser,
Künning, Kemmann,
Wppers, Kemper,
Latten, Kühnen,
Ley, Kurth,
Loenartz, Lenz,
Maus, Dr. Limbourg,
Meyer, Marx,
Mönnig, Mehne,
Müller, Maria, Meurer,
Müllei'Metzen, Miß,
Frau Niedieck, Nohl,
Odenthal, Oberdörster,
Dr. Pattberg, Pikard,
Rath, Pohl,
Dr. Saaßen, Renner, »
Sanders, Dr. Schäfer, Köln,
Schaaf, Schlieper,
Schaefer, Essen, Schwer, Essen,
Schmitz, Heinrich, Sommer,
Schroer-Hochhalen, Dr. Stein,
Dr. Schüler, Steinbüchcl,
Steidl, Strunk,
Steinmeyer, Theißcn,
Tenhaeff, Triebe!,
Dr. Weil. Vaterrodt,

Wassermeycr,
Der Stimme enthalten haben sich: Wedershoven,

Blumberg, Dr. de Weerth,
Dr. Hllitmann, Remscheid, Dr. Wesenfeld,
Iansen, Weyers,
Klövekorn, Witzler,
Vielhaber, Wolters,
Iell. Ziegler.
30. Aufnahme einer Anleihe.
Auf Antrag des Provinzialausschusses(Drucksache Nr. 3) und auf Grund der beschlossenen Er-

höhung des außerordentlichen Haushalts um 160 000 RM. (Drucksache Nr. 39 und 14?) beschließt der
Provinziallandtag die Aufnahme einer Anleihe von 5 951500 RM. für nachstehendeZwecke:
Zur Deckungdes außerordentlichen Haushalts 1927 ................ 1 968 500 RM.
Zum Giundeiwerb für das Provinzml-Basaltwerk ................ 200 000 „
Für Ablösung der Anleihen aus der Inflationszeit 1922/1923........... 233000 „
Zur Erhöhung des Kapitals der Landesbant...................3100 000 „
Zur Deckungdes Darlehns für den Nürburgring................. 450 000 „

insgesamt: ........ 5 951500 RM.
Die Anleihe ist mit 2°/> jährlich und den durch die Rückzahlungersparten Zinsen zu tilgen.
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Der Provinzialausschußwird beauftragt, die übrigen Bedingungen der Anleihe je nach Lage des
Geldmarktes festzusetzenund über die Begebung der Anleihe im ganzen oder in Teilbeträgen zu beschließen.

31. Besondere Berücksichtigung der Rheinprovinz bei Gewährung
der aus der produktiven Erwerbslosenfürsorge für Notstandsarbeiten
zur Verfügung stehenden Mittel.

Die Ientrumsfraktion stellt folgenden Antrag (Drucksache Nr. 43):
„Da die Arbeitslosigkeitin der Rheinprovinz infolge der gegenüber dem übrigen Deutschland

relativ größeren Zahl der Arbeitslosen und der längeren Dauer dieses Zustandes ganz besonders drückend
ist, so muß von Reichs- und Staatsbehörden verlangt werden, daß die für die produktive Erwerbslosen¬
fürsorge zu Notstandsarbeiten zur Verfügung stehenden Mittel der Nheinprovinz in besonders weitge¬
hendstem Maße zugute kommen. Insbesondere muß verlangt werden:
1. günstigere Bedingungen für die zur Durchführung der Arbeiten zur Verfügung gestellten Darlehn,
2. Zurverfügungstellung ausreichender Kontingente,
3. entgegenkommende Prüfung der beantragten Projekte."

Die S.P.D.-Fraktion beantragt im I. Fachausschuß als Zusatz:
4. „Einbeziehung des gemeinnützigen Wohnungsbaues für Kleinwohnungen."

Auf Antrag des I. Fachausschussesbeschließt der Provinziallandtag unveränderte Annahme des
Antrages der Zentrumsfraktion und des Iusatzantrages der S.P.D.-Fraktion.

32. Rationalisierung und Zusammenlegung von Betrieben im
westlichen Industriegebiet.

Der Antrag der Zentrumsfraktion lautet (Drucksache Nr. 41):
„Durch die Rationalisierung und Zusammenlegung von Betrieben haben sich in den westlichen

Industriegebieten Deutschlands Zustände herausgebildet, die auf die Dauer untragbar sind.
Durch die angegebenen Gründe sind zahlreicheArbeiter und Angestellte aus dem Produktions¬

prozeß ausgeschieden,die infolge Alters, selbst von 50 Jahren an, und sonstigen nicht schuldhaftenGründen
leine Aussicht mehr haben, nochmals in Arbeit zu kommen.

Durch Zusammenlegungen innerhalb der Wirtschaft sind Betriebe mit Hunderten und taufenden
arbeitswilligen und arbeitsfähigen Arbeitern und Angestellten schon seit Jahr und Tag stillgelegt.

Diese Arbeitnehmer fallen dauernd der gemeindlichenWohlfahrtspflege zur Last. Besonders
übel steht es mit den Altpensionären der Werkskassen,die ihr Leben lang Zwangsbeiträge bezahlt haben
und jetzt mittellos sind, weil die Kassen von den neuen Wirtschaftsunternehmungennicht übernommen wur¬
den. Da auch die Gemeinden nicht in der Lage sind, dauernd die riesigenfinanziellen Lasten für alle sozialen
Bedrängten zu tragen, wird die Reichs- und Staatsregierung dringend ersucht, die Wiederbelebung der
Wirtschaft in der Nheinprovinz stärker zu fördern und zur Unterstützungder Opfer der Wirtschaftden Ge¬
meinden und Gemeindeverbänden ausreichende finanzielle Hilfe zuteil werden zu lassen."

Der Zusatzantrag der S.P.D.-Fraktion (Drucksache Nr. 86):
„Ferner wird die Reichsregierung ersucht, dem Reichstag möglichst bald ein Gesetz vorzulegen,

wonach die Altersgrenze in der Invaliden- und Angestelltenversicherungvon 65 auf 60 Jahre für den Bezug
der Rente bezw. Ruhegeld herabgesetztwird.

Weiter spricht der Provinziallandtag den dringenden Wunsch aus, der Reichstag möge dem Ar-
beitszeitnotgesetzeine Fassung geben, wodurchdie achtstündigeArbeitszeit festgelegtwird und Ueberarbeit
nur mit Zustimmung der Vertretung der Arbeiterschaftgegen entsprechende Zuschläge geleistet werden darf."

Die Zentrumsfraktion beantragt, den letzten Absatz des Antrages der S.P.D.-Fraktion wie folgt
zu ändern: (Drucksache Nr. 138)

„Weiter spricht der Provinziallandtag den dringenden Wunsch aus, der Reichstag möge dem
Arbeitszeitnotgesetzeine Fassung geben, wodurch die Achtundvierzigswnden-Wochegesichert wird und
Ueberarbeit nur in dringenden Fällen nach Verständigung mit der Arbeitnehmervertretung gegen ent¬
sprechende Zuschläge geleistet werden darf."

Nachdem bei Beratung dieses Gegenstandes der Abänderungsantrag der Zentrumsfraktion zu
dem Zusatzantrag der S.P.D.-Fraktion sowie der 2. Absatz des Antrags der S.P.D.-Fraktion zurückge¬
zogen sind beschließt der Provinziallandtag, den Antrag der Zentrumsfraktion und den abgeänderten An¬
trag der (SP D.-Fraktion mit der Maßgabe anzunehmen, daß in der Einleitung anstelle der Worte:
„Rationalisierung und Zusammenlegung von Betrieben" gesetzt wird: „Betriebseinschränkungen".

33. Verbillign ng der von der Landesbank zur Förderungdes ge¬
meinnützigen Wohnungsbaues aus gelieh enen Hypotheken.
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Der Antrag der S.P.D.-Fraktion (Drucksache Nr. 104), „in den nächsten Haushalt der Provinzial»
Verwaltungsind 100 000 Mark zur Verbilligung der von der Landesbankzur Förderung des gemeinnützigen
Wohnungsbaues ausgeliehenen Hypotheken einzusetzen",wird auf Antrag des I. Fachausschussesan den
Provinzialausschuß überwiesen.

34. Uebernahme von Bürgschaften.
Der Provinziallandtag beschließt, den Bericht des Provinzialcmsschusses,betreffend Uebernahme

von Bürgschaften auf Grund der dem Provinzialausschuß durch den 71. Provinziallandtag erteilten Er«
mächtigung, durch Kenntnisnahme für erledigt zu erklären, und den Provinzialausschuß zu ermächtigen,
im Rechnungsjahre 192? erforderlichenfalls anstelle des Provinziallandtags Bürgschaften bis zur Gesamt«
Höhe von 800 000 Reichsmark zu übernehmen.

Es kommt sodann die von der K.P.D.-Fraktion eingegangene Entschließungzur Verlesung, in
der die Aufhebung des Gesetzes zur Bekämpfung von Schmutzund Schund gefordert wird.

Da der Punkt nicht auf der Tagesordnung steht, kann er nicht zur Beratung gestellt werden. Ab¬
geordneter Hack beantragt die Sitzung auf 1 Minute zu vertagen, um dann über die Angelegenheit zu ver-
handeln. Dieser Antrag wird abgelehnt.

Der Vorsitzendemacht dem Landtagskommissardie Mitteilung, daß der 73. Provinziallandtag
seine Beratungen zu Ende geführt habe.

Der Landtagskommissar schließtden Provinziallandtag mit einer Ansprache (vergl. den steno-
graphischen Bericht).

Abgeordneter Maus spricht dem Vorsitzendenim Namen des Zentrums, der Arbeitsgemeinschaft
und der WirtschaftlichenVereinigung den Dank für umsichtige Leitung der Verhandlungen und die freund'
liche Aufnahme seitens der Stadt Duisburg bei der Besichtigungder Hafenanlagen aus.

(Schluß der Sitzung 4 Uhr.)
Ter Vorsitzende: Die Schriftführer:

Dr. Iarres. Dr. Kirchner. A. Hauck.

Verzeichnis
der Ausschüsse des 73. Rheinischen Provinziallandtages.

I. Fachausschuß:
Vorsitzender:Dr. Hagen; stellv. Vorsitzender:Dr. Hartmann (Remscheid);Schriftführer:

Dr. H o l d; stellv. Schriftführer: Maus; Mitglieder: Dr.Dichgans, Görlinger, Koenzgen,
Freiherr von Lo 6, Oberdörster, Pitard, Dr. Saaßen, Schäfer (Essen), Dr.
Stein, Triebe!, Vielhaber.

II. Fachausschuß:
Vorsitzender:Dr. Kaiser; stellv. Vorsitzender:Hollen; Schriftführer: Iansen; stellv.

Schriftführer: H ack ; Mitglieder: Frau Becker, FrauBIumber g, Daams, Graf, Henry,
Herrmann, Kranz, Frl. Künning, Küppers, Frl. Müller (Eschweiler), Steinmeyer.

III. Fachausschuß:
Vorsitzender:von Itter; stellv. Vorsitzender:Renner; Schriftführer: Büchsenschütz;

stellv. Schriftführer: Kühnen; Mitglieder: Bachem, Bierwirth, Deppe, Eickmann
(Köln-Bickendorf), Dr. Eickmann (Neuenhaus), Gielen, Frl. Gosewinkel, Gieven,
Kemper, Frau Müller- Metzen, Rath.

IV. Fachausschuß:
Vorsitzender: Mehne; stellv. Vorsitzender: Frhr. v. Salis'Soglio; Schriftführer:

Franken; stellv. Schriftführer: Ziegler ; Mitglieder: Baumann (Huisberden), Degenring,
Hansen, Kra Winkel, Lenze, Dr. Limbourg, Marx, Meurer, Meyer, Weber
(Aachen), Dr. Wessel.
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V. Fachausschuß:
Vorsitzender: Heus er; stellv. Vorsitzender: v. Stedman, Schriftführer: Alb ers;

stellv. Schriftführer:Nohl; Mitglieder:Alb ertz, Bergweiler, Broich, v. Detten,
Krapoll, Miß, Schlieper,Schroer (tzochhalen), Sommer, Steidl, Tenhaeff.

Wahlprüfungsausschuß:
Vorsitzender:Dr. Schäfer (Köln-Dentz),stellv. Vorsitzender:Hoffma n n; Schriftführer:

Schäfer (Essen); stellv. Schriftführer:Adler; Mitglieder: vl. Ereutz, Floßdorf, Frhr. v.
Gillh außen, Frl. Gose Winkel, Herr mann, Kranz, Miß, Rath, Schroer
(Hochhalen), Strunk, Triebe!.

Geschäftsorduungsausschuß:
Vorsitzender: Hack; stellv. Vorsitzender: Adams; Schriftführer:Hauck; stellv. Schrift¬

führer: Elf es; Mitglieder: Vecht, Eberle, Gessinger, Dr. Hart mann (Barmen),
vr.Kaiser, Maus, Dr. S aaßen, Dr. Stein, Tenhaeff, 0. Dr. deW er th, vr.Weil.
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Anlagen zu den Sitzungspiototollen. Nr. 1.

Anlage 1.

Verzeichnis
der Vorlagen für den 73. Rheinischen Provinziallandtag.

L»be.
«i.

Druck»
I«ch« Gegenstand

Fach»

«chui

2

3

4

5

8

?

10

b

28

29

11 8

12 9

13 30

14 10

15 11

Haushaltsplan der Provinzialverwaltung für das Rechnungsjahr 1927 und
Vorbericht hierzu nebst
Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend Aenderung des
Entwurfs des Haushaltsplanes für 1927.

Bericht des Provinzialausschusses über die Ergebnisseder Provinzialver¬
waltung für das Rechnungsjahr vom 1. April 1925 bis 31. März 1926.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend die Aufnahme
einer Anleihe im Betrage von 13 Millionen RM. zwecks Durchführung
eines von Reich und Staat durch Iinszuschüsse geförderten Arbeitsbe¬
schaffungsprogramms für den Straßenbau.
Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend Aufnahme einer
Anleihe von 5 791500 RM.
Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend die Versetzung
des Landesbaurats Hirschhorn in den Ruhestand.
Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend den Ablauf der
Dienstzeit der Landesräte Westermann und Dr. Schellmann.
Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend eine Uebersicht
über die bei den einzelnen Haushaltsplänen vorhandenen Beamtenstellen,
über Vergleichszahlender Beamten und Angestellten sowie der Personal¬
ausgaben im Jahre 1914 und im Haushaltsplan 1927.
Bericht des Provinzialausschussesüber die Verwendung der auf Veran¬
lassung des 68. und 69. Provinziallandtags von der Landesbank der Rhein¬
provinz bereitgestellten Mittel zur Förderung des Wohnungsbaues.
Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend Beteiligung
der Provinzialverwaltung an einer gemeinnützigen Baugesellschaftzur
Erstellung von Wohnungen für Beamte und Angestellteder Verwaltung.
Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend Uebernahme
der Bürgschaft für die Beteiligung der Provinzial-Feuerversicherungs-
anstalt an der Rheinischen Wohnungsfürsorge-Gesellschaft.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend Genehmigung
einer Aenderung des z 12 der Geschäftsordnungdes Provinzialausschusses.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend Abänderung des
§ 4 des 2. Statuts für den Provinzialverband der Rheinprovinz.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend Unterstützung
von Hochlvasserschutzmaßnahmenaus Provinzialmitteln.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend Erhöhung des
Stammkapitals der Landesbank um 6,2 Millionen RM.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend Aenderung der
Satzung der Landesbank.

I-V

1

lu.IV
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2»be.
Nt.

Niuck»
I«che
Nl. Gegenstand

Fach»

schu«

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

12

13

31

14

15

16

17

18

19

20

26

2?

32

21

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend Gewährung von
Beihilfen an die Studentenwohlfahrtseinrichtungen der Universitäten Bonn
und Köln und der TechnischenHochschule in Aachen.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend Beteiligung der
Provinzialverwaltung an der Gründung eines Beethoven-Archivs in Bonn.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend Aufteilung der
unter Titel V 1 des Haushaltsplanes über die Förderung von Kunst und
Wissenschaftfür 1927 vorgesehenen Mittel im Bettage von 200000 RM.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend den Antrag der
fozialdemokratischenFraktion auf Abänderung des § 2 der Satzungen
der Ruhegehllltskaffe der Kreis°Kommunalverbände und Stadtgemeinden
der Nheinprovinz.
Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend Aenderung der
Satzungen der Ruhegehllltskaffe der Landbürgermeistereien und Land»
gemeinden der Rheinprovinz.
Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend Bereitstellung
eines Betrages von 250000 RM. zum Ausbau des Rheinischen Jugend-
Herbergsnetzes.
Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend den Bau eines
Hauses für ansteckendeKrankheiten in der Provinzial»Heil« und Pflege«
anstatt Bedburg-Hllu.
Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend die Erwerbung
der Nettemühle in Weißenthurm und Verwendung eines Teiles dieses
Anwesens zur Errichtung einer Kolonie für 50 weibliche Geisteskranke.
Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend die Fürsorge
für arbeits' und mittellose jugendliche Wanderer.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend
1. Aufnahme von entmündigten Trinlerinnen und weiblichen säumigen

Unterhaltspflichtigen in die Arbeitsanstlllt Brauweiler;
2. Hausordnung für die Arbeitsanstlllt und die ihr angegliederten Heime

für entmündigte Trinker und Trinlerinnen, sowie Land» und Bezirks»
hilfsbedürftige;

3. Anweisung für die Verwaltung der Arbeitsanstlllt Brauweiler.
Bericht und Antrag des Provinzialausfchusfes, betreffend den Austausch
von Grundstücken zwischen der Provinzial-Arbeitsanstalt zu Brauweiler
und dem Rheinisch.WestfalischenElektrizitätswelk.
Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend Erlaß neuer
Bestimmungen
1. über die Aufnahme, Entlastung und Kostenttagung für die nach dem

Gesetz, betreffend die öffentliche Krüppelfürforge vom 6. Mai 1920,
und den zz 6 und 8 der Preußischen Ausführungsverordnung vom
17. April 1924 zur Verordnung über die Fürsorgepflicht vom
13. Februar 1924 vom Landesfürsorgeverband der Rheinprovinz
unterzubringenden Krüppel;

2. über die Aufnahmein die orthopädische Provinzial-Kinderheilanstalt
zu Süchteln, sowie über die Verwaltung,Leitung und Beaufsichtigung
dieser Anstalt.

I

I

II

II

II

III

III

III

III

III

III
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»st«. Druck»
<»che Gegenstand

F»ch»
»u»»
lchuß

28

29

30

31

32

37

38

33

34

22

23

24

33 35

34 36

35 25

36 26

27

37

Bericht und Antrag des Provinzialansschnsses,betreffend
1. Uebernahme von Bürgschaften anf Grnnd der dem Provinzialcmsschnß

dmch den 71. Provinziallandtag erteilten Ermächtigung;
2. Ermächtigung des Provinzialausschusses, im Rechnungsjahre 1927

nochmals Bürgschaften in Höhe von 800000 NM. zu übernehmen.
Bericht uud Autrag des Proviuzialcmsschusses,betreffeud deu Staud der
Vorarbeiten, den Voranschlagnnd die verschiedenenAnträge der K. P. D.
bezüglich der Entlohnung der Arbeiter beim Ban der Autobahu
Kölu-Düsseldorf.
Bericht des Proviuzialausschusses über den Fortgang des Ausbaues der
Proviuzialstraßeu nu Jahre 1926.
Bericht des Provinzialansschnssesüber den Stand des Ausbaues uud der
Uebernahme weiterer Straßen in die Unterhaltung und Verwaltuug des
Provinzialverbandes.
Bericht uud Autrag des Provinzialausschusses,betreffeud die Vereitstelluug
von 100000 NM. zur Bekämpfung der Winzernot uud für die Zwecke
des Weiubaues.

Bericht uud Antrag des Provinzialausschusses, betreffend Begutachtung
des Entwurfs eiues Niersgesetzes.
Bericht uud Antrag des Provinzialansschnsses,betreffend Bewilligung eiuer
Beihilfe von 122500 RM. zur Verbesseruug der Vorflutverhältuisse au
der Niers.

Bericht uud Autrag des Provinzialausschusses,betreffend die Unterstützung
größerer Landeskulturprojekte.
Bericht und Antrag des Provinzialansschnsses,betreffend Bewilligung eines
Proviuzialzuschussesvou 400000 NM. zu den: Bau einer Aggertalsperre
bei Dümmlinghansen (Kreis Gnmmersbach).
Bericht uud Autrag des Proviuzialausschusses, betreffeud die Errichtung
von landwirtschaftlichenSchuleu iu Baumholder (Nestkreis St. Weudel)
uud in Mnch (Siegkreis) sonne Errichtuug eiuer landwirtschaftlichenGe¬
müsebauschuleiu Fischenich(Landkreis Köln) uud einer Gemüsebauschnle
in Düsseldorf.
Entlastungvon Rechnungen'

IIIu.I

IVu.I

IV

IV

V

V

V

V

1-v
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Verzeichnis
der an den 73. Rheinischen ProvinziallandtaggerichtetenEingaben.

Anlage 2.
<Diu6sache Ni. 38.)

«fde.
Nr, Antragstellei Gegenstand der Eingabe

Vorschlagdes
Prouinzialausschusses

Fach,
aus»
lchuß

Bemerkungen

Deutscher Verband für
die berufliche Kranken«
und Wohlfahrtspflegeund
Verband der Gemeinde»
und Staatsarbeitei, Sek¬
tion Gesundheitswesen.

Die beamteten Aerzte an
den RheinischenProvin-
zial-Heil- und Pflegean¬
stalten

Direktion der Provinzial«
Heil> und Pflegeanstalt
Bedburg-Hau.

Die Hausvorsteher der
Provinzial-Erziehungs-
Heime

Verlag der Rheinischen
Heimatblätter, Rheinische
Verlagsgesellschaft m.b.H.
in Koblenz.

Stadtverordneten - Ver -
fammlung zu Vitburg,
Stadtverordneten - Ver -
fammlung zu Neuerburg,
Kreis Bitburg,
Gemeinde Bollendorf,
Kreis Bitburg,
Verkehrsausschußzu Bol¬
lendorf.

Stadtverordneten - Ver <
fammlung zu Mors,
Verkehrsverband „Linker
Niederrhein".

Viehhändlervereinfür den
Regierungsbezirk Düssel¬
dorf, E. V., in Grefrath
bei Krefeld

Antrag auf anderweite Be»
soldungsregelung der Be¬
amten der RheinischenPro-
vinzialanstalten der Besol¬
dungsgruppen II—VII.

beantragen Aenderung ihrer
Amtsbezeichnung.

Antrag auf höhere Orts¬
klassen-Einstufung der An¬
stalt Bedburg-Hau.

beantragen die Wiederein¬
führung der Hausvorsteher-
zulage.

Antrag auf Bewilligung
eines einmaligen oder jähr¬
lichen Zuschusses.

Befürwortung der von den
Antragstellern gewünschten
Eisenbahnlinien.

Wiederaufnahme der infolge
Botschafternotevom 27. Mai
1922 eingestellten Bauar¬
beiten an der Reichsbahn¬
linie Mors — Geldern.

beantragt, daß das Vieh für
die Provinzilllanstalten nicht
unmittelbar bei den Land¬
wirten, sondern bei den
Viehhändlern gelauft wird.

Ueberweisungdes An¬
trags an den Pro-
vinzialausschuß zur Er¬
ledigung.

Uebeiweisungdes An¬
trags nn den Pro-
vinzmlausschuß zur Er¬
ledigung.

Die Einstufung der
Anstalt Bedburg-Hau
in Ortsklasseä. wird
befürwortet.

Ueberweifungdes An¬
trags an den Pro-
vinzialausschuß zur Er¬
ledigung.

Ueberweisungdes An¬
trags an den Pro-
vinzialausschuß zur Er¬
ledigung.

Der Provinziallandtag
wolle den Bau von
Eisenbahnen im Kreise
Bitburg nach Maßgabe
der wirtschaftlichen
Notwendigkeit befür¬
worten, ohne zu den
Einzelwünschen Stel¬
lung zu nehmen.

Der Provinziallandtag
wolle die Wiederauf¬
nahme der Arbeiten
befürworten.

Ablehnung des An¬
trages.

I

III
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Anlage 3.
(DruckjacheNr. 1.)

Vorbericht
zu den Haushaltsplänen der Provinzialverwaltung der Nheinprovinz

für das Rechnungsjahr vom 1. April 1927 bis 31. März 1928.

In der Aufstellung der Haushaltspläne für 192? find gegen das Jahr 1926 dadurch Aenderungen ein¬
getreten, daß folgende Haushaltspläne neu aufgenommen wurden:

1. als Haushaltsplan 0. Nr. 4 „Vermögens- und Schuldenverwaltung",
2. „ „ 8. „ 26 „Provinzialgut Vylerward",
3. „ „ 8. „ 27 „Provinzialdomäne Lammersdorf",
4. als Anlage II zum Haushalt X. Nr. 15 „Provinzial-Heil- und Pflegeanstalten", das „Provinzial-

Mrforgeheim für pfychopathifcheMädchen (Fürforgezöglinge)".

Die Deckung der Gesamtausgabe von 123 688 0N0 NM. ist wie folgt vorgesehen:
79 586 000 NM. werden durch eigene Einnahmen gedeckt,zu denen nicht nur die Einnahmen aus den eigenen

Betrieben, aus Speziallosten, Pflegekosten usw. gehören, sondern auch die durchlaufenden
Verrechnungsposten und Erstattungsbeträge,

21 700 000 NM. follen durch Ueberweisungen an Reichseinkommen-und Körperschaftssteuersowie Ktraftfahr-
zeugsteuer,

52 000 NM. durch Erstattung der Vefatzungsznlage,
Überweisung des Staates an Dotation, also

112138 000 NM. insgesamt gedeckt werden, sodaß durch Provinzialumlage ein Betrag von
11550 000 NM. zu decken bleibt.

Die Bemessung der für 1927 zu erwartenden Steuereinnahmen beruht hinsichtlich der Einnahmen aus
der Einkommen-und Körperschaftssteuerund aus der Dotation auf den Schätzungendes Neichshaushaltsplanes.
Das Mehr, das dieser sowohl bei der Einkommen- wie bei der Kürperschaftssteuerfür 192? vorsieht, rechtfertigt
eine Erhöhung der Ansätze im Provinzial-Haushaltsplan gegenüber dem Vorjahre bei der Neichseinkommen-
und Körperschaftssteuervon ? 600 000 NM. auf 8 700 000 NM. und bei der Staatsdotation von 9 200 000 NM.
auf 10 800 000 NM. In der Erwartung, daß die Schätzungdes Neichshaushaltsplanes zutrifft, sind diese Beträge
w den Haushaltsplan eingesetzt worden.

Bei der ordentlichen Überweisung an Kraftfahrzeugsteuer ist sin die Berechnung des Anteiles des
Provinzialverbandes ein Reichsaufkommeu von 130 000 000 NM. zugrunde gelegt. Der unter Berücksichtigung
der Neuverteilung der Kraftfahrzeugsteuer eingesetzte Betrag bleibt zwar um 700 000 NM. hinter dem Ansatz
für 1926 zurück, ist aber immer noch erheblichhöher als der für 1926 zu erwartende tatsächliche Eingang, der
infolge der für die Provinzen ungünstigen Gestalttmg des Gesetzes unter 6 Millionen bleiben wird.

Es mnh aber darauf hingewiesenwerden, daß bei der Kraftfahrzeugsteuernicht mit der gleichen Sicherheit
auf den Eingang der veranschlagtenSumme gerechnet werden kann wie bei den anderen Ueberweisungen.Die
Ansprüchevon anderer Seite auf Beteiligung an der Kraftfahrzeugsteuerbezw. auf Erhöhung der Beteiligung
sowie die Bestrebungen, den Verteilungsfchlüffelnoch mehr zu Ungunsten der Nheinprovinz zu ändern, zwingen
dazu, bei diesen Einnahmeposten von vornherein mit der Möglichkeit eines Zurückbleibensauch unter dem jetzigen
Voranschlag zu rechnen.

Die Mindereinnahme an Besatzungszulage erklärt sich aus der inzwischenfortgeschnttenen Räumung
des besetzten Gebietes.
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Die vorstehenden,gegenüber 1926 zu erwartenden, wenn auch uicht erheblichen Steigerungen der Ueber¬
weisungen von Reich und Staat würden es, trotz der außerordentlichenErhöhung der Zahl der Geisteskranken,
der Zunahme der Fürsorgezöglinge,der allenthalben eingetretenen Erhöhung der Anstaltspflegesätze, der zahlreichen
Wünsche auf Verkehrsverbesserungen— die nicht, wie die vom Provinziallandtag beschlosseneAutobahnstraße,
ohne Belastung des Haushaltsplanes durchgeführt werden können — ermöglichthaben, die Provinzialumlage
um rund 850 000 Mk. zu senken, wenn nicht die Ausgabenseitedes neuen Haushaltsplanes durch 2 erhebliche,
aber nicht zu vermeidende Mehrausgaben belastet wäre.

^..

Das Jahr 1925 hat mit einem Fehlbetrag von 4 363 522,95 NM. im ordentlichenHaushalt abgeschlossen,
der sich zusammensetzt wie folgt:
1. Miuderertrag an Ueberweifungcn aus Reichs- und Staatsmitteln ......... 3 384 970,13 RM.
2. Ungedeckte Sonderbewilligungen des 69. Provinziallandtags ............ 795 000,— „
3. Ueberschreitungendes Haushaltsplanes ..................... 183 552,82 „

Sa. 4 363 522,95 NM.
Ausschlaggebendfür diesen Fehlbetrag war der Ausfall der Steuereinahmen gegenüber dem Gtatanfcch.

Der letztere beruhte, wie der Vorbericht zu den Haushaltsplänen für 1925 zeigt, auf der Erwartung, daß bei der
Einkommensteuerund Körperfchaftssteuermit den Eingängen des Vorjahres wenigstens einigermaßen zu rechnen
sei. Statt dessen blieben diese für 1925 ganz erheblich hinter den Stcuereinnahmen des Vorjahres zurück. Während
die Rheinprovinz im Rechnungsjahr 1924 eine Zuweisung aus der Einkommensteuervon 8 706 000 NM. uud aus
der Körperschaftssteuervon 1 873 000 RM., insgesamt 10 579 000 RM., erhalten hatte, beliefen sich im Rech¬
nungsjahr 1925 die Zuweisungen an Ginkommensteuerauf 7 600 000 NM., an der Körperschaftssteuerauf 923 000
RM., insgesamt auf 8 523 000 NM., d. h. 2 056 000 NM. weniger.

Die Gründe für diesen erheblichen Fehlbetrag, der hauptsächlich in das 2. Halbjahr fällt, lagen in erster
Linie in der auf Grund des Gesetzes vom 10. August 1925 eingetretenen Herabsetzung des Anteils der Länder und
damit der Gemeinden und Gemeindeverbände an der Neichseinkommen-nnd Körperschaftssteuervon 90"/, ans
?5<X>. Daneben machte fich bemerkbardas Sinken des Steueraufkommens infolge der Wirtschaftskrise,die sich im
Laufe des Jahres 1925 verschärfte.

Aus dem gleichen Grunde haben sich die Dotations-Zuweisungen, da fie fich in Hundertsätzendes Anteils
des Landes Preußen an der Einkommen-und Körperschaftssteuerberechnen, im zweiten Halbjahr 1925 so wesent¬
lich gesenkt, daß der Rechnungsabschlußfür 1925 einen Fehlbetrag an Einnahmen aus Dotationen von 2 259 000
NM. ausweist.

Infolge Mehreingangs an Kraftfahrzeugsteuernermäßigte sich der Fehlbetrag ans die angegebeneSnmme
von 3 384 970,13 NM. Ueber den dem Provinzialausschuß vorgelegten, in Ein- und Ausgaben ausgeglichenen
Haushalt für 1925 hinaus hatte der Provinziallandtag nachstehende Ausgaben beschlossenund ihre Deckung späteren
Beschlüssenvorbehalten:
zu weiteren Ankäufen für die Provinzialmufeen.................... 25 000 NM.
für Lllndeskulturprojekte............................... 360 000 „
für außerordentliche Unterstützungenvon Wasserleitungen ................ 260 000 „
für Kinderspeisuugen ................................ 150000 „

insgesamt: . . . 795 000 RM.
Eine Deckung wäre nur aus Ersparnissenmöglich gewesen. Da sich solche nicht ergeben haben, vielmehr

im Endergebnis eine Überschreitung des Haushaltsplanes um rund 183 000 NM. sich nicht hat vermeiden lassen,
ist vorstehende Ausgabe ungedeckt geblieben.

Die derzeitige finanzielle Lage des Prov.-Verbandes läßt eine Deckung dieses Fehlbetrages von
4 363 522,95 NM. durch deu ordentlichen Haushalt des Jahres 1927 uicht zu, da sie nur durch Erhöhung der
Prov.-Umlage um deu vollen Betrag zu ermöglichenwäre nnd diese von den Kreisennicht aufgebrachtwerden
kann. Da eine Deckungdurch außerordentlicheMittel (Anleihe) nicht in Frage kommt, andererseits aber die
Prov.»Verwaltung Wert darauf legen muß, in einem für die Kreise tragbaren Maß mit der Deckungdes
Fehlbetrages zu beginnen, so wird vorgeschlagen,500 000 NM. in den Haushalt für 1927 einzusetzen und die
Beschlußfassungüber die weitere Tilgung dem nächsten Prov.-Landtag vorzubehalten.

L.

Der 71. Provinziallandtag hatte im März 1926 die Aufnahme einer Anleihe von 20 000 000 RM. be¬
schlossen,der Provinzialausschuß hat im Sommer 1926 vorbehaltlichder Zustimmung des Provinziallandtags
die Aufnahme einer weiteren Anleihe in Höhe von 13 000 000 RM. für Straßenbauzweckebeschlossen. Die Gründe
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für die Aufnahme dieser Anleihe und die Verwendungszweckefind ersichtlich aus der besonderenVorlage, die dem
Provinziallandtag zugegangen ist. Verzinsung und Tilgung erfordern 1 400 000 RM. mehr, als im Haushalt
für 1926 für die Verzinsung von Vorschüssen vorgesehenist.

Um die aus^. und L. sich ergebendeMehrbelastung von rund 1 900000 RM. auszugleichen,ist eine Er¬
höhung der Provinzialumlage von 10500 000 NM. um 1050000 NM. also auf 11550 000 NM. erforderlich.

Die Erhöhung des absoluten Betrages der Provinzialumlage um 10^ wird eine Erhöhung des im
ersten Halbjahre zur Erhebung gelangenden Prozentsatzes der Reichssteuerüberweisungen,der bisher 10,5 be¬
trug, nicht zur Folge haben.

Eine Deckung des Zuschusses von 1 808 500 NM., die der außerordentlicheHaushalt erfordert, ist mangels
bereiter Mittel nur möglich durch Aufnahme einer Anleihe.

Der Provinzialausschuß beehrt sich hieruach den: Provinziallandtag folgenden Beschluß vorzuschlagen:
„I. Der Provinziallandtag setzt die Hanshaltspläne der Provinzialverwaltung und der zu ihr gehörigen Ver¬

waltungszweige und Anstalten für das Rechnungsjahr1927 gemäß Vorlage fest und ermächtigtden Landes¬
hauptmann, nötigenfalls auch über den 1. April 1928 hinaus bis zur Genehmigung des Haushaltsplanes
für 1928 die Geschäftenach diesen: Haushaltsplan zu führeu.

II. Der Provinziallandtag setzt den durch die Provinzialumlage zu deckenden Steuerbedarf zur Herbeiführung
des Gleichgewichtszwischen Einnahme und Ausgabe auf 11 550 000 NM. fest.

Zur Deckung dieses Steuerbedarfs soll zunächst für das 1. Halbjahr 1927 von den Stadt- und Landkreisen,
bei den letztereneinschließlichder zugehörigen Geineinden,10,5^ der ihnen für dieses Halbjahr zufließenden
Neberweisungen aus der Reineinkommen- und Körperschaftssteuererhoben werden.

Die Provinzialumlage für das 2. Halbjahr 1927 soll in Hundertsätzender im Rechnungsjahre 1927 vom
Staate veranlagten Nealsteuern erhoben werden, die vom Provinzialausschuß so zu bemessensind, daß
der durch die Steuerbeträge des ersten Halbjahres nicht gedeckteTeil der Provinzialumlage im 2. Halbjahre
gedeckt wird.

III. Die Mittel zur Deckung des Provinzialzuschussesvon 1 808 500 RM., den der außerordentliche Haushalts¬
plan für 1927 erfordert, sind aus einer gemäß besondererVorlage aufzunehmendenAnleihe zu entnehmen."

Düsseldorf, den 1. März 1927.

Der Provinzialausschuß:

Dr. Adenauer, Dr. Horion,
Vorsitzender. Landeshauptmann.



Anlagen zu den Sitzungsprototollen. Nr. 3.

Erläuterungen
zu den Haushaltsplänen.

z. M. 2. Ruhegehälter unb Hinterbliebenenrenten.
Aus dem Haushaltsplan werden gezahlt:

I. Ruhegehälter für Beamte und Witwen- und Waisengelder für Hinterbliebene von Beamten nebst örtlichen
Sonderzufchlägen und sozialen Zulagen.

II. Ruhegelder für Arbeiter, Angestellte und nicht ruhegehaltsberechtigteBeamte und Witwen- und Waisen»
gelder für Hinterbliebene von solchen.

III. Laufende Unterstützungenan frühere Beamte und Hinterbliebene von solchen, die lein Ruhegehalt, Witwen-
und Waisengeld beziehen.

Ruhegehälter

RM.

Hintcrvliebe»
nenbezttge

RM,
Pensionäre

Witwen Halb- ^ Voll-
Waisen

von Beamten

Für 1926 waren vorgesehen .

Bis zum Schluß desNechnungs-
jahres 1926 werden voraussicht¬
lich gezahlt ........

Für 1927 sind vorgesehen . .

1 584 740

1 552 495

1 633 300

643 850

702 846

719 200

Stand am
1, 10, 1N2«:

llchci Stand <m
Nechmmnsillhie

1927:

426

435

291

321

114

127

einschließlich der örtlichen Sonderzuschläge und sozialen Zulagen.

Ruhegehälter

RM.

Hinteiblieve-
nenliezüge

NW,

frühere Arbeiter
und Angestellte

Witwen Waisen

von solchen

Für 1926 waren vorgesehen ....

Bis zum Schluß des Rechnungsjahres
1926 werden voraussichtlichgezahlt .

Für 192? sind vorgesehen .....

406 518

359 328

400 000

177 044

186 278

201 000

Stand ain
1. IN, 1926:

V»laus!icht<
lichei Stand im
NechnunMahre

192?:

279

345

229

279

138

154

0. Hl. 4. Vermögens- und Schulöenverwaltung.
Zu Titel I der Einnahme: Nach Erhöhung der Beteiligung des Provinzialverbandes bei der Landes¬

bank der Rheinprovinz von 1 900 000 RM. um 3 100 000 RM. auf 5 000 000 RM. beabsichtigtdie Landesbank
im Einvernehmen mit dem Provinzialverbande und den: Sparkassenverbande, die Verzinsung der Einlagen nicht
mehr wie in den letzten 3 Jahren zur Erhöhung der Einlagen zu vertuenden, sondern auszuschütten. Für das
Jahr 1927 kann, falls keine wesentlichenAenderungen der Verhältnisse eintreten, mit einem Zinsertrag von
350 000 RM. gerechnet werden.

Zu Titel II der Einnahme und Titel II der Ausgabe: Der 71. Provinziallandtag hatte die Aufnähn«
einer Anleihe von 20 000 000 RM. beschlossen, von denen 10 000000 RM. für den außerordentlichen Bedarf
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der Straßenbauverwaltung, 6 300 000 RM. zur Deckung der Ausgaben des außerordentlichenHaushalts in den
Jahren 1925 und 1926 und der Nest von 3 700 000NM. zur Erhöhung des Betriebsfonds der Provinzialverwaltung
bestimmt waren. Der Provinzialausschußhat inzwischen, vorbehaltlichder Zustimmung des Provinziallandtags,
die Aufnahme einer weiteren Anleihe in Höhe von 13 000 000 RM. für Straßenbauzweckebeschlossen. Die Gründe
für die Aufnahme dieser Anleihe und die Verwendungszweckesind ersichtlich aus der besonderenVorlage, die dem
Provinzillllandtag zugegangen ist.

Die für den Straßenbau bestimmtenAnleihemittel sind gemäß Beschluß des Provinziallandtags mit 5°/„
die übrigen Anleihen mit 2°/, jährlich und den durch die Rückzahlung ersparten Zinsen zu tilgen. Weitere Anleihe¬
mittel sind erforderlich für folgende Zwecke:
Zur Deckungdes außerordentlichen Haushalts 192? .................. 1808500 RM.
Zum Grunderwerb für das Provinzial-Vasaltwerk.................. 200000 „
Für Ablösung der Anleihen aus der Inflationszeit 1922/1923............. 233000 .,
Zur Erhöhung des Kapitals der Landesbant..................... 3100 000 „
Zur Deckungdes Darlehns für den Nürburg-Ning.................. 450000 „

insgesamt: . . . 5 791500 RM.

Auch diese Anleihemittel — zu vergleichendie besondere Vorlage — wären mit 2°/<> jährlich und den
durch die Rückzahlungersparten Zinsen zu tilgen. Die Bedingungen, zu denen langfristigeGelder bisher erhältlich
waren, ergeben unter Berücksichtigung des Disagio bei 2°/<>igerTilgung 9,867°/, und bei 5°/,iger Tilgung 13,156°/,.
Soweit die Anleihemittel verwandt werden für Zwecke der einzelnen Haushaltspläne, sind diese in Form von
Erstattungen entsprechendbelastet worden. Soweit andere Haushaltspläne nicht in Frage kommen, belasten die
Zinsen und die Tilgungsraten den Haushaltsplan „Vermögens- und Schuldenverwaltung". Da ein Teil der
Anleihemittel erst im Laufe des Jahres benötigt wird, genügen die eingesetzten Beträge.

Zu Titel III der Einnahme: Die Einnahmen sind wie folgt berechnet:
1. Rheinisch-WestfälischesElektrizitätswelk: ....................... 34790RM.
2. WesterwllldbrücheA. G. zn Bonn:

») Dividende .................................. 22500 „
d) Zinsen.................................... 32 000 ..

3. I. Neeh A. G, Dillenburg
Dividende .................................. 2 908 „

4. Provinzilllbasaltweike ............................... 66000 ,.
5. Wohnungsfürsorge-Gesellschaft ........................... 41200 ,.
6. Nürburg°Ning

Darlehnszinsen ............................. - - - 18000 „
Sa.: 217 398 RM.

3« Titel IV der Einnahme: Die Pachtsumme wird voraussichtlich20 000 RM. betragen. Wegen Er.
Weibs der Nettemühle vergl. besondere Vorlage.

Zu Titel V der Einnahme: Durch Anlegung vorübergehend verfügbarer Bestände, sowie durch die Aus»
ftattung der Provinzial-Anstalten mit Betriebsmitteln ergeben sich Iinseinnahmen, die hier verrechnet werden.

Zu Titel I der Ausgabe: Der ordentliche Haushalt 1925 hat mit einem Fehlbetrag in Höhe von
4 363 522,95 RM. abgeschlossen. Bezüglich der Gründe für den Fehlbetrag und seine Deckung wird auf das
Seite 2 Gesagte verwiesen.

5tu Titel III der Ausgabe: Hier handelt es sich hauptsächlichum Verzinsung desjenigen Teiles von
vorstehendemFehlbetrag, der erst in den Jahren 1928 und 1929 gedeckt werden soll.

v w. 5. ProvinIialstraßenverwaltung.
Das Provinzialstraßennetzumfaßt zur Zeit 6 417,158 Km Straßen (1926 ^6 345,436 Km), von denen

677,362 Km l1926 — 683 862 Km) an Kreife und Gemeinden in eigene Unterhaltung und Verwaltung gegen Rente
abgetreten f nd. Die örtliche Verwaltung und Beaufsichtigungder Provinzialstraßen erfolgt durch 12 Landes-
bauämter - Trier Eochem, Kreuznach, Koblenz, Bonn, Prüm, Aachen, Köln, Siegburg, Krefeld, Dusfeldorf
und Eleve —, denen 99 Straßenmeisterbezirke unterstehen.
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^. Einnahmen.
Titel I.

Dotation und Kraftfahrzeugsteuer sind wie im Vorjahre im Haushaltsplan L Nr. 3 „Steuern und Ueber«
Weisungen aus Reichsmitteln" nachgewiesen.
Zu Nr. 1: Rückerstattung von Mehrkosten durch das Reich für auf Anordnung
der Besatzungsbehörden ausgeführte Instandsetzungen. Die Mehrkosten der
Unterhaltung der Provinzialstraßen, die durch die Anforderungen der Besatzungsbehördenentstehen, werden vom
Reiche erstattet, sowei! die Kosten dieser Arbeiten die Kosten für die gewöhnliche Straßenunterhaltung übersteigen.
In 192? kann nur mit dem Eingange eines gleichen Betrages, wie im Haushaltsplan 1926 vorgesehen gewesen,
gerechnet werden.
Zu Nr. 2: Vorausleistungen. Nach der Ausführungsanweisung des Ministers des Innern und des Finanz»
Ministers zum Gesetz zur Aenderung des Preußischen Ausführungsgesetzeszum Finanzausgleichsgesetzeund der
Verordnung über die Erhebung von Vorausleistungen für die Wegeunterhaltung vom 27. November 1926 dürfen
Voillusleistungsbeiträge für Kraftfahrzeuge nicht mehr erhoben werden. Es kann auch nicht damit gerechnet
werden, daß Kreise auf Grund der Verordnung über die Erhebung von Vorausleistungen vom 25. November 1923
Abgabeordnungen für Pferdefuhrwerke erlassen.
Zu Nr. 3. Die in den Jahren 1894 bezw. 1896 vertraglichfestgesetzten Renten sind durch Erlaß des Ministers für
Landwirtschaft, Domänen und Forsten vom 14. Januar 1925 Nr. I 4054/25 in Goldmark aufgewertet worden
und weiden ab 1. April 1925 in dieser Höhe gezahlt.
Zu Nr. 4: Iu der zwecks Durchführung des Arbeitsbeschaffungsprogramms für die Straßenbauverwaltung
aufgenommenen Anleihe von 13 000 000 NM. zahlt der preußischeStaat für 192? einen Iinszuschuß in Höhe
von 4°/,; für die Jahre 1928 und 1929 einen solchen in Höhe von je 3<X>.

Titel II.

Zu Nr. 1. Der 71. RheinischeProvinziallandtag hat in der Sitzung vom 27. März 1926 beschlossen, daß Verwal-
tungsgebühren ab 1. April 1927 wegen der geringen Höhe des Betrages und der mit der Einziehung des Betrages
zusammenhängendenumfangreichen Schreibarbeit nicht mehr erhoben werden sollen.
Zu Nr. 4. Abgaben für Anlagen auf Straßen. Es sind im letzten Jahre viele neue Anlagen —
besonders Tankanlagen — hinzugekommen,sodaß in 1927 mit dem Eingang des Betrages von 65 000 RM. ge¬
rechnet weiden kann.
Zu Nr. 9. Mieten aus Dienstgebäuden. Der Betrag umfaßt die einkommendenMieten aus den
in den Dienstgebäuden der Landesbauämter Prüm, Köln, Bonn, Trier und Krefeld vorhandenen Wohnungen.
Ferner sind darin die Mieten aus den Straßenmeister-Dienstwohnungen in Wildbergerhütte, Bergisch-Born,
Herongen, Wittlichund Preyersmühle mitenthalten, die bisher bei Titel II Nr. 2 verrechnetwurden.
Zu Nr. 10. Iinsen des Sammelfonds. Der Sammelfonds wird gebildet aus den Erlöfen für ver¬
kaufte Grundstücke und dient zum Ankauf von Grundstücken, die hauptsächlich für Straßenerbreiterungen erforderlich
weiden. Für 1927 kann mit der gleichen Einnahme wie in 1926 gerechnetweiden.

L. Ausgaben.
Titel I.

Zu Nr. 3. Erstattung an die Hochbauabteilung. Der Betrag umfaßt die Unterhaltungskosten
der Dienstgebäude der Landesbauämter Prüm, Köln, Bonn und Trier.
Zu Nr. 4. Für die Landesbauämter Prüm, Köln, Bonn und Trier sind Dienstgebäude erbaut bezw. angekauft
worden. Der eingesetzte Betrag dient zur Verzinsungund Tilgung der Bau- bezw. Kaufsummen.

Titel II.

Zu Nr. 1. Der Betrag umfaßt die Gehälter der Bauamtsvorstände und der Landesbaufetretäre. Es sind vorhanden:
12 Provinzialbauräte, 9 technische Oberinspektorenund 3 technische Inspektoren.
Zu Nr. 3. Die im Vorjahre unter 3 und 4 geführten Beträge sind für 1927 zwecks Vereinfachungunter 3 zusammen¬
gefaßt worden.

Der Betrag umfaßt die Vergütungen für 2 Landesbausekretäranwärter und 2? Verwaltungsgehilfen
bezw. Verwaltungsgehilfinnen. Es ist beabsichtigt,einzelne Verwaltungsgehilfenstellen in Beamtenstellen umzu¬
wandeln. Für 1927 sind 3 Stellen vorgesehen.
Zu Nr. 5. Bisher waren lediglich die Landesbauämter mit Fernsprechern ausgerüstet. Der Dienst erfordert es,
daß auch die vorhandenen 99 Straßenmeister an das Fernsprechnetzangeschlossen werden, wodurch der Mehrbetrag
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gegenüber.1926 bedingt ist. Der Mehrbetrag umfaßt sowohl die einmaligen Kosten für die Einrichtung als auch
die während des Jahres entstehenden Gebühren für die neueingerichtetenFernsprecher.

Titel III.

Zu Nr. 1. Der Betrag umfaßt die Gehälter für 63 Oberstraßenmeister(Gruppe VIII) und für 36 Straßenmeister
(Gruppe VII). Gegenüber 1926 sind 10 Oberstraßenmeisterstellenmehr vorgesehen.
Zu Nr. K. Visher wurden nur Entschädigungenfür Fahrräder gezahlt. Infolge Zunahme des Umfangs der
Bezirkeund der Straßenarbeiten müssen zur Bereisung der Straßen, wenn die Zahl der Straßenmeisterbezirle
nicht vergrößert werden soll, in mehreren Fällen Motorräder oder kleine Kraftwagen benutzt werden, für deren
Betrieb und Unterhaltung höhere Entschädigungen zu zahlen sind.

Titel IV.

Zu Nr. 2. Dieser Titel umfaßt die eigentlichen sachlichen Unterhaltungskosten der Provinzialstraßen.
Außer den Kosten für die allgemeine Unterhaltung der Fahrbahnen, Bankette, Rinnen, Gräben, Baum-

Pflanzungen, Baumschulen, Brücken, Durchlässesowie Futter- pp- Mauern umfaßt der Betrag die Kosten für
rd. 700 Km Chaussierungeinschließlich der Nendeckungenanf den bereits übernommenen und 1927 noch zu über¬
nehmenden Straßen, rd. 400 Km Oberflächenbehandlung auf chaussiertenFahrbahnen und
ferner Verbreiterungen von Straßenfahrbahnen, Ausbau der Straßenlurven für den Kraftwagenverkehr,Pflaster¬
umlagen und Ortspflasterungen sowie Vrückenerneuerungen und Vrückenverstärkungen.
Zu Nr. 3. Leistungen an Gemeinden und Kreise.

Der unter a) aufgeführte Betrag umfaßt die mit den Gemeinden und Kreisen für die in eigene Unter-
haltuug und Verwaltung übernommenen Provinzialstraßen vertraglich vereinbarte Straßenrente.

Die Höhe der Beteiligung dieser Gemeinden und Kreise an den Zuweisungen aus der ordentlichenKraft¬
fahrzeugsteuer— Nr. 3d — hat der Provinzialansschuß in der Sitznng vom 11. September 1025 festgesetzt,nachdem
die Vertreter der kommunalenSpitzenorganisationen, nämlichder kreisfreienStädte, der kreisangehörigenStädte,
des Unterverbandes der Landkreiseund des Landgemeindeverbandes-West zu der Regelung ihre Zustimmung
gegeben haben.

v w. s. Unterstützung zum Bau unö Betrieb der Kleinbahnen.
Die Provinz ist an einer Kleinbahn, Merzig-Vüschfeld,mit Staat und Kreis zu je einen: Drittel beteiligt.

Es ist zu erwarten, daß die Bahn in 1927 den eingesetzten Ueberschußergibt.
Es ist nicht ausgeschlossen,daß die Kleinbahnen wieder wie früher um die Gewährung von Darlehn

einkommen. Für die von der Verwaltung alsdann zu zahlenden Iinszuschüsseist daher ein Betrag von 6 000 NM.
vorgesehen worden.

v w. 7. Unterstützung des Gemeinde- und Kreiswegebaues.
Die Unterstützung des Gemeinde- und Kreiswegebaues ist durch die Bestimmungen zur Ausführung

des z 7 des Reglements für das Straßenbauwesen in der Nheinprovinz von: 2. Juni 1894 geregelt. Hiernach
werden die durch den Haushaltsplan zur Verfügung gestellten Mittel in zwei Fonds geteilt und zwar m den Fonds
^ und den Fonds L.

Aus dem Fonds ^ werden Beihilfen für kleinere Wegeinstandsetzungenbewilligt, während der Fonds L
für die Gewährung von Beihilfen für größereArbeiten (Neubau und Ausbau von Wegen) bestimmtist. Als Grenze
für die Bewilligungen aus den einzelnenFonds ist festgesetzt,daß aus dem Fonds ^ die Wegebcmarbeüenunterstützt
werden deren Gesamtbetrag 3000 NM. oder bei denen die Beihilfe den Betrag von 1500 NM. mcht übersteigt;
werden die vorgenannten Summen überschritten, so sind die Arbeiten aus dem Fonds L zu unterstützen.

5tu Titel II der Ausgabe: Aus der zur Durchführung des Arbeitsbeschaffungsprogramms im Jahre
1926 aufgenommenen Anleihe von 13 Millionen NM. — vergl. besondere Vorlage — sind den Gemeinden und
Kreisen für die Herstellung von Uebernahmestraßen3 Millionen zur Verfügung gestellt worden. Für Verzinsung
und Tilgung dieses Betrages sind erforderlich390 000 NM., zu denen der Staat im Jahre 1927 vier Prozent -«
120 000 NM. beiträgt, sodaß aus der 1 Million bei Titel II der Ausgabe 270 000 NM. zu decken sind und noch
730 000 NM. zur Verfügung stehen.
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Nur.8. FürsorgeerziehungMinderjähriger.
i.

Am 1. April 1926 war vorhanden ein Bestand von ............... 14137 Zöglingen.
„ 1. Oktober „ „ „ „ „ „ ............... 14 449

Bis zum 1. Oktober hat sich mithin eine Zunahme ergeben von.......... 312 „
Rechnet man im Halbjahr vom 1. Oktober 1926 bis 31. März 1927 mit demselbenZugang,

so wird das Rechnungsjahr 1927, vorbehaltlichgeringfügiger Aenderungen mit einem
Anfangsbestande von ............................ 14 760 Zöglingen
beginnen.

Falls im Rechnungsjahr 1927 derselbe Zugang zu erwarten ist, wie im Rechnungsjahr 1926,
ergibt sich hierzu noch ein Mehr von (620 :2) ................. 310 „ ,
so daß also für 1927 mit einer Durchschnittssummevon ............ 15 070 Zöglingen
zu rechnen ist.

Nach dem Stande vom 1. April 1926 würden sich diese 15 070 Zöglinge wie folgt verteilen:
1399 -- 9,28°/, (1207 - 8,76°/.)*) in Familienpflege,
5535 - 36,73°/. (5047 - 36,62°/.) in Lehr- und Dienststellen fowie der eigenen Familie und
8136 -- 53,99°/, (7527 - 54,62°/,) in Anstalten, davon
1160 - 7,7 °/> (1135 - 8,24"/.) in Provinzialerziehungsheimen und
6976 -- 46,29°/, (6392 -- 46,38°/,) in Privatanstalten.

Nach den Pflegesätzenvom 1. Oktober 1926 betragen die durchschnittlichen jährlichenAusgaben für einen Zögling
679,50 (709,14) RM, nämlich:

») in Pflegefamilie für
Pflege und Erziehung ............... 273,75 (273,75) RM.
Bekleidung und Ausrüstung ............ 13,98 ( 13,94) „
Uebelfühlung .................. 16,44 ( 16,30) „
ärztliche Behandlung und Krankenpflege ...... 10,46 ( 6,67) „
Beaufsichtigung .................. 46,20 ( 46,28) „

zusammen: 360,83 (356,94) RM-

b)in Lehr« und Dienststelle sowie der eigenen Familie für
Bekleidung und Ausrüstung ............ 13,98 (13,94) RM.
Ueberführung .................. 16,44 (16,30) „
Beaufsichtigung .................. 46,20 (46,28) „

zusammen: 76,62 (76,52) RM.
e) in A n st a l t e n für

Pflege und Erziehung ............... 964,61 (923,27) RM.
und zwar in einem Provinzial-Erziehungsheim 1724,14
(2044,—)^ 4,72 (5,60) RM. täglich — bei Anrechnung
der Wirtschaftserträgnisse1560,42(1733,75)- 4,— (4,75)
Reichsmarktäglich — und in einer Privatanstalt**) 825,46
(784,75)^ 2,26 (2,15) NM. täglich.
Bekleidung und Ausrüstung bei Entlassungen aus An«

stalten ....................50,12 ( 44,34) „
- Ueberführung ..................16,44 ( 16,30) „

Krankenhauspflege und spezialärztlicheBehandlung . . 111,86 (106,10) „
zusammen: ' 1143,03 (1090,01) RM-

Die Gesamtkosten eines Anstaltszöglings betragen in einem Provinzial-Erziehungsheim 1902,56 (2210,74)
- 5,21 (6,06) NM. täglich — bei Anrechnung der Wirtschaftserträgnisse1638,84 (1900,91) - 4,49 (5,21) RM-
täglich — und in einer Privatanstalt 1003,88 (951,49)- 2,75 (2,61) NM. täglich.

*> Die eingeNammertenZahlen bedeuten den entsprechenden Stand vom 1. Januar 1926.
") In einer «uanaelischen Privatanstalt 868,70 <799,35> ^ 2,38 (2,19) RM. täglich.

„ „ latholischen „ 808- <766,5U)^-2,20 <2,10) „
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In den täglichen Pflegekostenfür die Provinzial-Erziehungsheime ist ein Betrag von 2,29 NM. für Per¬
sonalkosten enthalten, der durch Erhöhung der Angestelltenvergütungenund durch die sozialen Zulagen bedingt ist.

II.

Die Gesamtausgaben werden für das Rechnungsjahr betragen ............. 10 388 000 RM.
Davon ab die eigenen Einnahmen der Verwaltung des Wnsorgeerziehnngswesens nach

Titel II und III ............................... 221000 „
Nest 10 167 000 RM.

Hiervon beträgt der Zuschuß des Staates zwei Drittel, also .............. 6 778000 „
Das restliche Drittel mit ............................. 3 389000 „
stellt die Mehrausgabe dar, die durch Provinzialzuschußzu decken ist.

r Nr. 9. Provin)ial-Er5iehungsheime.
i.

Heim Heim ist berechnet
auf Zöglinge

Verpflegung ist berechnet für
Beamte, Schwestern, An<
gestellte u. kranke Iögliuge

nach Speiseplan ^

Zöglinge nach
Speiseplan V

Fichtenhain ............
Rheindahlen ............
Solingen .............
Euskirchen .............

Summe 1160

II.

Bleiben flll

Anstalt
Grund»

Eigentum
Gebäubellichen,

Hol», Ülllieilnum
usw., Wald und

idblMchen

Davon
verpachtet

zusammen die
Landwirtschaft

Dazu sind
gepachtet

l>» » c>m l>a » «zm I>» » qm I»a » qm !,» » l>N K» » qm

Fichtenhain . . . 118 25 44 15 8 99 6 25 21 33 99 96 91 45 __ —
Rheindahlen . . 59 21 7 10 10 23 --- --- — 10 10 23 49 10 84 25 87 55
Solingen .... 91 21 89 26 19 5? 5 34 73 31 54 30 59 67 59 — — —
Euslirchen . . . 8N — — 11 11 — — — — 11 11 — 68 89 — — — —

348 68 40 62 49 79 11 59 73 74 9 52 274 58 88 25 8? 55

o Nr. 10. Tanöesjugenöamt.
Bei der Einnahme steht die Höhe des zu erwartenden Staatszuschussesnoch nicht fest. Es ist daher vor¬

läufig ein Betrag in der gleichen Höhe eingesetzt worden, wie ihn der Staat im Vorjahre gewährt hat.
In der Ausgabe ist bei der Erstattung an die Hauptverwaltung und bei dem Veitrag zu deu Ruhegehältern

und Hinterbliebenenrenten die Erhöhung gegenüber dem Vorjahre darauf zurückzuführen,daß die Bezüge für
einen Beamten und zwei Hilfskräfte,deren Besoldung bisher aus einem änderet: Haushalt erfolgte, mit Rücksicht
auf ihre ausschließlicheBeschäftigung mit Arbeiten des Landesjugendamtes in diesen Haushalt übernommen
worden sind.

Die bisherigen Bemühungen des Iandesjugendamtes, durch Gewährung von Beihilfen die Schaffung von
Einrichtungen für Zwecke der Iugendwohlfahrt anzuregen und zu fördern, waren von erfreulichem Erfolge. Die
ungeheueren Bedürfnisseauf diesem Gebiete lassen jedoch nur ein schrittweises Vorgehen zu. Dank der Anregungen
des Landesjugendamtes verstärken sich allerorts die Bestrebungen, an der Beseitigung der Augendnot mitzu¬
wirken. Um diesen die notwendige Förderung angedeihen lassen zu können, empfiehlt es sich, für Zwecke der
Jugendfürsorge sowie der Jugendpflege und Jugendbewegung höhere Beträge als im Vorjahre bereitzustellen.
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ll Nr. 11. Tanöesfürsorgewesen.
Ausgabe: Titel II. Da trotz unverkennbarer Besserung der wirtschaftlichenVerhältnisse die Erwerbs»

losigkeitnoch in großem Umfange fortbesteht und insbesondere ein Zurückgehender Zahl der Wanderarmen
noch nicht zu bemerken ist, erscheint es notwendig, einen Betrag einzusetzen,der annähernd der Ausgabe im
Jahre 1925 entspricht. Ein solcherBetrag erscheint um so notwendiger, als die in einer besonderen Land»
tagsvorlage erbetenen Mittel für die Fürsorge für jugendlicheWanderer ebenfalls aus diesem Titel genommen
werden sollen.

Titel III. Ein Betrag von 100 «00 NM. erscheintausreichend.
Titel IV. Es besteht die Absicht, in der Umgebung von Köln eine Arbeiterkoloniezu errichten, was mit

Rücksicht auf die Nähe des Industriebezirks zu begrüßen ist. Sofern das Projekt Wirklichkeit werden sollte, ist
damit zu rechnen,daß auch seitens dieser Kolonie Antrag ans Gewährung einer Beihilfe gestellt wird. Auch besteht
die Absicht, die bestehendenNrbeiterkolonienmit handwerklichenArbeitscinrichtungen (z. B. Korb- und Matten-
flechterei, Vürstenmachen usw.) zu versehen, was zur Inanspruchnahme des Landesfürsorgeverbandes führen
könnte.

Es ist ferner damit zu rechnen,daß bei der Regelung der Fürsorge für hilfsbedürftige jugendliche Wanderer
Einrichtungen zur Unterbringung und Beschäftigung solcher geschaffen weiden, wozu Beihilfen vom Landes-
fürsorgeverbllnd gewährt werden müssen.

Aus diesen Gründen erscheint ein Betrag von 100 000 RM. erforderlich.

N ür. 12. Provinzial-Arbeitsanstalt Brauweiler.
Die zu erwartende Zunahme der Insassen der Abteilung für entmündigte Trinker wird voraussichtlich

eine Verringerung der Verwaltungskostenzur Folge haben, wodurcheine Ermäßigung des bisherigen Pflegesatzes
eintreten wird. In den Haushaltsplan für 192? sind daher statt bisher 2 RM. täglich 1,50 NM. pro Kopf und
Tag in Einnahme eingesetzt worden. Der Pflegesatz für Land- und Bezirkshilfsbedürftigebeträgt nach dem für
die Erstattung zwischen preußischenFürsorgeverbänden geltenden Ministerialtarif 1,20 RM. bezw. 1,40 NM,
täglich für Pfleglinge in ärztlicher Behandlung.

Die neue Hausordnung sieht eine wesentlicheKostverbesserungvor insofern, als neben der bisherigen,
jetzt I. Kostform, eine II. Kostform eingefühlt werden soll. Den Teilnehmern an dieser Kostform werden statt
der bisherigen Eintopfgerichte getrennt gekochte Speisen verabreicht. Dadurch tritt eine Verteurung in der Be¬
köstigung ein, welche mit rund 10 Pfennig pro Kopf und Tag errechnet worden ist. Infolgedessen ist der Be-
köstigungssatz in den Haushaltsplan 1927 mit 0,90 NM. täglich (nur für Rohmaterialien) eingesetzt worden.

? Hr. 13.

Anstaltsfttrsorge für beMshilfsbebürftige Geisteskranke, Ibioten,
Epileptiker, Taubstumme unö Blinde

nach § 6 der preuß. Ausf.-Verordnung vom 17. 4. 1924.

Aus diesem Haushaltspläne werden die Unterhaltskostenfür die vom RheinischenLandesfürforgeverbande
auf Grund des § 6 der preuß. Ausführungs-Verordnung vom 17. April 1924 in Provinzial- und Privatanstalten
untergebrachten bezirkshilfsbedürftigenund anstaltspflegebedürftigen Geisteskranken,Idioten, Epileptiker, Taub¬
stummen und Blinden bestritten.

Nach dem Ergebnis desHaushaltsplanes am 1. April 1926 betrug der Bestand der in Betracht kommenden
Kranken 12 575 und die Zahl der Pflegetage im Haushaltsjahr 1925/26: 4 500 000. Entsprechendden bisherigen
Beobachtungen wird der Bestand nochweitersteigen, wenn auch eine Zunahme in dem Ausmaß der letzten Jahre,
wohl nicht zu erwarten steht, da durch die Einrichtungen der offenen Fürsorge für Geisteskranke usw. sich jetzt schon
in manchenFällen Anstaltsaufnahme vermeiden läßt. Es wird deshalb eine Erhöhung der Pflegetage für 192?
auf 5 000 000 für ausreichendgehalten. Da die Pflegesätzein den Provinzial-Heil- und Pflegeanstalten um 40 Pfg-
Pro Tag und Kopf erhöht sind, und auch die Pflegesätzein den Privatanstalten eine Erhöhung erfahren müssen
stellt sich der Durchschnittspflegesatzvon 2,70 NM. auf 2,90 NM. Es ergeben fich daher
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in Ausgabe bei Titel II ..................... 14 500 000 NM.
und unter Zugrundelegung des reglementsmäßig festgesetzten,von den
endgültig fürsorgepflichtigen Bezirksfürsorgeverbänden zu erstattenden
Spezialkostensatzesvon 2,10 NM. pro Kopf und Tag
in Einnahme bei Titel I ..................... 10 500 000 NM.

Der höhere Ansatz bei Titel II der Einnahme (10 000 NM. gegenüber 4000 NM. in 1926) ist durch die
voraussichtlichzu erwartende Mehreinnahme infolge des Krankenznganges gerechtfertigt. Hierbei ist zu berück¬
sichtigen, daß Beiträge der Kranken oder Drittverpflichteter gemäß Beschluß des 63. Rheinischen Provinziallandtages
vom 13. Juli 1922 vom Nheinischen Landesfürsorgeverbandennr dann eingezogenwerden, wenn sie die reglements¬
mäßigen Spezialkosten übersteigen. Flüssig gewordene Vermögensbeträge werden in: Einvernehmen mit den
Vezirksfürsorgeverbändennach Möglichkeit an die betreffende Anstalt zur Verrechnung auf die vollen Anstalts¬
kosten nach wie vor abgeführt. Die Ansätze zn Titel III und IV sind gegenüber 1926 unverändert geblieben.
Wenn auch in 1926 voraussichtlichbei diesen Titeln Ersparnisse erzielt werden, so lassen doch die in letzter Zeit
eingegangenen zahlreicherenAnträge erkennen, daß allmählich bei Besserung der wirtschaftlichen Lage eine stärkere
Inanspruchnahme dieser außerhalb der gesetzlichen Wohlfahrtspflege und aus Iweckmäßigkeits-
gründen hier vorgesehenenMittel mit Sicherheit zu erwarten ist, zumal bei Titel IV der Betrag von 80 000 NM.
für Einrichtungen der sogenannten „Offenen Fürsorge" und Beihilfen für diesen Zweck im Jahre 1926
erstmalig eingesetztworden ist und sich deshalb dieser Titel noch nicht voll ausgewirkt hat.

5 Nr. 14. Krüppelfürsorge.

Nach den bisherigen Erfahrnngen steht eine weitere Steigerung der zur Anstaltspflege zu überweisenden
Krüppel außer Zweifel. Während bei der Bemessung der Anstaltspflegekostenin: Vorjahre mit 2600 Krüppeln
gerechnet werden konnte, mnß dein Haushaltsplan für das Nechnungsjahr 1927 eine Zahl von 2700 Krüppeln
zugrunde gelegt werden. Aus dieser Steigerung der zu versorgenden Einzelfälle erklärt sich die Mehrausgabe
gegenüber dem Vorjahre.

Der Berechnung der Pflegekosten bei Titel II der Ausgabe sind 2700 Krüppel mit je durchschnittlich
250 Pflegetagen, also mit insgesamt 675 000 (im Vorjahre 520 000) Pflegetagen zngrunde gelegt. Eine wesent¬
liche Erhöhung der bisherigen Pflegesätzedürfte kaum in Frage kommen, so daß der vorjährige Durchschnittspflege¬
satz von 4,60 NM. beibehalten werdet: kann. Dieser Pflegesatzerhöht sich nm 0,10 NM. pro Kopf nnd Tag für
BeschaffungorthopädischerHilfsmittel (Titel IV der Ansgabe), so daß sich, wie in: Vorjahre, ein Oesmntpflegesatz
von 4,70 NM. täglich ergibt. Davon sind durch die Vezirksfürsorgeverbändetäglich 2,75 NM. Spezialkosten
und 0,10 NM. für orthopädischeHilfsmittel, insgesamt also 2,85 NM. zu zahlen, während die Generalkostenin
Höhe von 1,85 NM. täglich zu Lasten des Landesfürsorgeverbandes verbleiben. Die Erhöhung der Pflegetage
von 200 auf 250 findet in den Mehrüberweisungen zur beruflichenAusbildung sowie in dem Anwachsender lang¬
fristigen Fälle ihre Begründung.

II.

Beiträge der Krüppel oder Drittverpflichteter (Titel II der Einnahme) werden auf Grund des Beschlnsses
des 63. Provinziallandtages vom NheinischenLandesfürsorgeverbande nnr insoweit eingezogen, als sie die In¬
dividualkostenübersteigen. Mit einen: höheren Betrage, als vorgesehen,dürfte mit Nücksichtauf die zumeistun¬
günstigen wirtschaftlichenVerhältnisse der Zahlungspflichtigen nach den bisherigen Erfahrnngen nicht zu rechnen
sein, so daß der Ansatz des Rechnungsjahres 1926 in Höhe von 2000 NM. bestehen bleiben kann.

III.

Es empfiehlt sich, wieder einen Betrag von 100 000 NM. zur Förderung der vorbeugenden Krüppel¬
fürsorge in den Haushaltsplan einzusetzen (vergl. Titel III der Ausgabe) und die Mittel nach den bisherigen Richt¬
linien zu verwerten, wonach der Fonds auch dienen soll zur Unterstütznngsolcher Krüppel, die die öffentlicheFür¬
sorge nicht in Anspruch nehmen können, sowie zur Gewährung von Beihilfen zu den Beschaffungskostenfür ortho¬
pädische Hilfsmittel. IV.

Die unter Titel I der Einnahme des Haushaltsplanes der orthopädischenProvinzial-Kinderheilanstalt
W Süchteln erwähnten Pflegekostenfür Krüppelkinder werden aus Titel II des Haushaltsplanes für die gesetzliche
Krüppelfürsorge gezahlt. In: übrigen wird auf die Vorbemerkung zu dem Haushaltsplane der orthopädischen
Provinzial-Kinderheilanstalt Süchteln hingewiesen.
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x w. 15. Provin)ial-Heil- und Pflegeanstalten.
Diese Haushaltspläne umfassen die auf gesetzlicher Grundlage beruhende Fürsorge des Rheinischen

Provinzial-Verbandes für Geisteskranke,Epileptiker und Idioten in eigenen Anstalten. Neben cmnenrechtlich
hilfsbedürftigen Pfleglingen finden auch selbstzcchleudeKranke Aufnahme.

Zu beköstigen sind
Anstalt Kranke in

!
Tischtlasse

I! Jugendliche Psychopa'
N,en

Beamte, Ange»
stellte usw.' Insgesamt

Bedburg-Hau.......
Bonn..........
Prouinzilll-Kinderanstalt . .
Düien..........
Prov.-Pshchopathenheim . .
Glllkhausen ........

20

30

5

60
5

660
2 560-)

890

695

400
825

1095

60

40

103
310
172

15
76
11
67

159
138

783
2 870
1092

75
776

51
467

1044
1238

192? Summe . . 120 7125 60 40 1051

967

8 396

1926 Summe . . 100
7 345
6 750 60 7 87?

Von der Gesamtzahlder Kranken(Velegungsziffer7345) sind rund 1500 Selbstzahler. Diese sind meistens
Kranke II. Klasse, die für Rechnung einer Kraukeukasse untergebracht sind. In der Hauptsachewerden arme Kranke
auf Grund der Verordnung über die Fürsorgepflicht vom 13. Februar 1924 bezw. der Ausführungsverordnung
zur Verordnung über die Fürsorgepflicht vom 17. April 1924 verpflegt.

Die Pflegesätze sind von: Provinzialausschuß, der hierzu durch den Provinziallandtag ermächtigt ist,
festgesetzt.Sie betragen für die I. Klasse 6 RM. und für die II. Klasse 3,60 RM. täglich, für Auswärtige 7 NM. bezw.
4,50 RM.

Soweit die Einnahmen aus den«, Pflegesatzund aus eigenen Betrieben der Anstalten zur Deckung der
Ausgaben nicht ausreichen, wird der Fehlbetrag durch Zuschüsseaus Mitteln des Provlnzialverbandes gedeckt.

Der Beköstigungssatz (nur für Rohmaterialien) für die I. Klasse ist auf 1,30 RM. und für die II. Klasse
auf 0,75 NM. pro Kopf und Tag festgesetzt.

Für Kranke I. Klasse sind je 2196 und für Kranke II. Klasse je 1317,60 RM. jährlich an Pflegegeld zu Titel I
der Einnahme berechnet. Bei diesem Titel wurden indessen für Freistellen insgesamt 103 970,— RM. abgezogen.

Der 71. Provinziallandtag hat den Beschluß des Pruvinzialausschusscsvom 15. Dezember 1925, gemäß
welchemin den Gebäuden der früheren Männerseite der Provinzial-Heil»nnd Pflegeanstalt Galkhanscn wieder
eine Irrenanstalt in Betrieb genommen werden soll, am 26. März 1926 bestätigt. Die Anstalt wurde im Laufe
des Monats März 1926 wieder mit Geisteskrankenbelegt.

Durch Beschlußvom gleichen Tage hat der Provinziallandtag sich mit der Errichtung einer Provinzial-
Kinderanstalt für seelisch Abnorme in den Gebäuden der aufgelösten Anstalt für hirnverletzte Kriegsbeschädigte
in Bonn einverstanden erklärt. Die Eröffnung dieser Anstalt hat im Lcmfe des Monats Juli 1926 statt-
gefunden.

Es hat sich schon lange die Notwendigkeit herausgestellt, psychosiathische weiblicheFürsorgczöglinge,
die schwer oder garnicht erziehbar sind und die Erziehung der anderen Fürsorgczöglinge erschweren, in einer
besonderen Anstalt unterzubringen. Da diese Mädchen nicht als Geisteskrankeanstaltspflegebedürftigim Sinne
des §6 der preuß. Ausführungsverordnung voul 17. April 1924 zur Fürsorgepflichlverordnungvom 13. Februar
1924 sind, so war ihre Unterbringung in Provinzial-Heil- nnd Pflegeanstalten nicht ohne weiteres angängig.
Infolgedessenhat der Provinzialausschußbeschlosseil,vorbehaltlichder Genehmigung des Provinziallandtags das
frühere Bcwahrnngshaus bei der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Düren zu einem Fürsorgeheim für psycho¬
siathische Mädchen einzurichten. Dessen Hanshaltsplan erscheintdaher als Anlage II zum Haushaltsplan der
Provinzial-Heil» und Pflegeanstaltcn.

") einschl. 50 Land- und Neziilshilfsbedüiftige.
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Ueber den Umfang des Grundbesitzesund der landwirtschaftlichgenutztenFlächen gibt die nachstehende
Tabelle Aufschluß.

Grundbesitz PachUand
Anstalt davon für Landwirtschaft

na » am l>a » am I>» » YM

Andernllch ..... 112 49 '68 97 49 68 28 95 69
Bedburg-Hau .... 216 42 93 136 82 — — — —
Bonn....... 23 82 73 7 36 46 17 70 25
Düren....... 31 39 49 14 — — — --- ---
GalklMsen ..... 126 51 13 58 48 92 1 --- ---
Grafenberg..... 53 56 87 31 29 72 — --- ---
Iohannistal..... 144 74 50 59 14 99 — — —

708 9? 33 404 61 7? 4? 65 94

5 nr. i6. Grthopäöische Süchteln.
i.

Die Erweiterungsbauten in der OrthopädischenKinderheilanstalt Süchteln sind gegen Ende des Rech¬
nungsjahres 1926 beendet worden. Vom 1. April 1927 ab kann die Anstalt nunmehr bei normaler Belegung mit
370, bei größerem Andrang auch ohne Bedenken mit etwa 400 Kindern belegt werden.

Die Pflegekostenergeben bei Annahme von 370 Pfleglingen und täglichen Kosten von 3,20 NM. pro
Kopf den unter Titel I der Einnahme aufgeführten Iahresaufwand. Die Zahlung dieses Betrages erfolgt, foweit
er nicht von Selbstzahlern aufgebrachtwird, aus Titel II und IV des Hanshaltsplanes für die gesetzlicheKrüppel¬
fürsorge.

II.
Zu beköstigen:

1927: 370 Kinder, 40 Beamte und Angestellte, 18 Kochschülerinnen - 428 Personen,
1926:305 „ 39 „ „ „ „ ^-344 „

Der Beköstigungssatz beträgt 1,30 NM. Hiernach ergibt sich der bei Titel IV, 1 errechneteBetrag.
III.

Die stärkereBelegung der Anstalt hat, wie schon im vergangenen Jahre angedeutet wurde, eine Ver¬
mehrung der Zahl der Ordensschwesternauf 50 zur Folge gehabt.

AI Nr. 17. Kriegsbeschädigten- und Hinterbliebenenfürsorge.
a) Einnahmen.

Titel I Ziffer I. Die vom Reich erstatteten Verwaltungskosten sind im vorliegenden Haushaltsplan
um 3000.— RM. höher angesetzt mit Rücksichtauf die Mehrarbeiten, die für das Reich durch Übertragung der
Aufgaben des Oberausschussesfür Vorzugsrenten auf die Provinzialverwaltung entstehen. WelchenBetrag das
Reich wirklich erstatten wird, steht noch nicht fest.

Titel II. Hier ist die bisherige Position Ziffer 2 „Gewährung von Beihilfen an Altveteranen und
Kapitulanten der ehemaligenWehrmacht(Unterstützungsaltfonds)fortgefallen, weil dnrch Erlaß des Neichsarbeits-
ministeriums vom 17. Juni 1926 (V ^ 4655) die Auszahlung dieser Beihilfen mit Wirkung vom 1. Juli 1926 den
Verforgungsbehörden übertragen worden ist.

Titel II, neue Ziffer 2. „ZurückfließendeDarlehen von Kriegsbeschädigten"ist um 30 000.— RM.
höher angesetzt. Die Summe von 50 000,— NM. entspricht den Zahlungsverpflichtungender Kriegsbeschädigten,
die in: Rechnungsjahr 1927 fällig sind.

d) Ausgaben.
Titel I, Ziffer 1—3. Die Mehrausgabe sind eine Folge der bereits im Rechnungsjahr 1926 einge¬

tretenen Personalvermehrung. Die Bearbeitung der Vorzugsrenten als neue Aufgabe und die wesentlichen Mehr¬
arbeiten in der Schwerbeschädigtenfürsorgeinfolge der schwierigen Wirtschaftslageund auch die geänderten Be¬
stimmungen des Schwerbeschädigtengesetzeshaben die Einstellung eines Sekretärs und einer Stenotypistin not¬
wendig gemacht.

Titel I, Ziffer 6. Die Erhöhung dieser Position ist eine Folge des tatsächlichen Bedürfnisses. Es sind
insbesondere die Portoausgaben ganz gewaltig in die Höhe gegangen, nachdem durch mehrere Gerichtsurteile
für die Praxis der Schwerbeschädigtenfürsorgefestgestellt worden ist, daß alle Entscheidungender Hauptfürsorge¬
stelle betreffend Kündigungen von SchwerbeschädigtensämtlichenBeteiligten zugestellt werden müssen.
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Titel II, Ziffer 3 ist entsprechend dem voraussichtlichenBedürfnis um 10 000.— NM. herabgesetzt
worden.

Titel II, Ziffer 5 ist ebenfalls um 10 000.— NM. heruntergesetzt, weil grundsätzlichangenommen
weiden muß, daß sich die Heime und Anstalten von den schwerenSchlägen der Inflationszeit wieder langsam
erholt haben und nach und nach eine Anpassung der Pflcgekostenan das wirkliche Bedürfnis erfolgt.

Titel II, Ziffer 8. Hier hat sich im Rechnungsjahr 1926 herausgestellt,daß die Herabsetzung der Position
von 100 000,— RM. auf 50 N00.— NM. uicht durchführbar war. Soll die notwendige Inrüäführung Schwer»
beschädigteraus der Großstadt auf das Land nicht gehemmt werden, dann muß das starke Streben Kriegsbe¬
schädigter nach Ansiedlungen auch vom Landesfürsorgeverbandunterstützt weiden. Es soll deshalb die Position
auch im wesentlichen für ergänzende Baudarlehen Verwendung finden. Die Darlehen fließen im Laufe der Jahre
zurück. Visher sind Ausfälle nicht zu verzeichnen.

nur.i8. Tanöesarbeits- unö Berufsamt öer Rheinprovin5.
(Landesamt für Arbeitsvermittlung.)

Ueber die Deckung der Kosteu der Landesämter für Arbeitsvermittlung bestimmt § 36 Abs. 2 der Reichs»
Verordnung über Erwcrbslosenfürsorge in der Fassung vom 16. Februar 1924, daß aus deu von Arbeitgebern
und Arbeitnehmern im Bezirk des Landesamtes aufgebrachtenBeiträgen zur Erwerbslosenfürsorgezwei Drittel
der notwendigen Kosten des Landesamtes gedeckt werden. Den ungedeckten Nest trägt die Errichtungskörperschaft,
der Provinzialverband. Von den Gesamtansgaben sind zunächst die eigenen Einnahmen des Landesarbeitsamtes
abzusetzen.Durch die Verordnung des PreußischenMinisters für Volkswohlfahrtvom 18. August1924 Nr. 5494 I
sind für die Bezirke der Landesarbeitsämter Provinzialausgleichskassenfür die Erwerbslosenfürsorge errichtet
worden, in die ein bestimmterTeil der in der Provinz aufkommendenBeiträge fließt. Die Verwaltung der Pro¬
vinzialausgleichskassenist den Provinzialverwaltungen übertragen. Aus den Mitteln der Kassen werden die zwei
Drittel der Kosten des Landesarbeitsamtes, die ans Beiträgen zu decken sind, bestritten. Durch Schreibeu vom
20. August 1924 III L 5935 an die Landeshauptleute hat der PreußischeMinister für Volkswohlfahrt folgenden
Grundsatzfür die Verwendung der Beiträge der Arbeitgeber und Arbeitnehmer (Ginnahme Titel I) aufgestellt:

„Die bei den persönlichenVerwaltungskosten veranschlagtenAusgaben dürfen unter Deckungzu
zwei Drittel aus dem Veitragsaufkommennur insoweitüberschrittenwerden, als dies durch erhöhte Dienst-
lllterszulagcn oder allgemeine Gehaltsaufbesserungenin: Lanfe des Rechnungsjahres erforderlichwird und
die Mehrausgaben nicht durch Minderausgaben bei anderen persönlichenAusgabeansätzen oder durch ver¬
fügbare Bestände der laufenden Verwaltung ausgeglichenwerden können.

Andere Mehransgaben sind nicht aus dem Veitragsaufkommen deckungsfähig. Mehrausgaben bei
einem sachlichen Ausgabeansatzsind durch Minderausgaben bei anderen sachlichen Fonds auszugleichen
oder nötigenfalls als Fehlbetrag in das nächste Jahr zu überuehmcn und dort einzusparen.

Wir empfehlendiesen Grundsah in die Etats aufzunehmenund bemerken gleichzeitig, daß im Verfolg
dieses Grundsatzes andere Mehrausgaben nicht als nutwendig und daher nicht als aus dem Beitragsauf¬
kommen deckungsfähiganerkannt weiden."

In einen: Schreiben an die Oberpräsidentcn vom 20. Februar 1925 bittet der Preußische Minister für
Volkswohlfahrt, „dafür Sorge zn tragen, daß die in dem oben erwähnten Schreiben vom 20. August 1924 an¬
gegebenen Grundsätzefür die Deckung der Mehrausgaben bei den persönlichenuud sachlichen Verwaltungskosten
als „Vermerk" in den Haushaltsplan des Landesarbeitsamtes aufgenommen werden."

Dem Entwmf des Haushaltsplaues ist vom Verwaltungsausschuß des Landesarbeits- und Berufsamtes
der Nheinprovinz in seiner Sitzung am 3. Januar 1927 zugestimmtworden (§§ 22 und 14 Arbeitsnachweisgesetz
vom 22. Juli 1922).

o w. 19. ProvinMlinstitut für Arbeits- unö Berufsforschung.
Der 69. Rheinische Provinziallandtag hat im Auui 1925 die Errichtung eines Provinzialinstituts für

Arbeits- und Berufsforschungbeschlossen, dessen Hauptaufgabe die Ermittlung und Bereitstellung von Eignungs-
Prüfungsmethoden und die Ausbildung der Berufsberater uud Arbeitsvermittler in der praktisch-psychologischen
Begutachtung ist. Das Institut befindet sich in dem zu diesem Zwecke gemieteten Hause Ulmenstraße25, in dem
auch das Berufsamt der Stadt Düsseldorf untergebracht ist.

In das Institut können aufgenommen werden:
1. Hirnverletzte, die zwecks Heilbehandlung eingewiesen werden;
2. außer den zu 1. Genannten solche Fälle, die lediglichzur Begutachtung überwiesen weiden;
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3. Berufsunfälle, die von Krankenkassen,Berufsgenossenschaftenusw. zur Behandlung bezw. zur
Begutachtung überwiesen werden;

4. Erwerbsbeschränkten-Fällezwecks Begutachtung auf Arbeitsfähigkeit,Arbeitswilligkeitund Berufs¬
umschulung;

5. Invaliden- und Rentenempfänger zur produktiven Beschäftigung in den Werkstätten.

^. Einnahmen:
Zu Titel I: Es wird damit gerechnet,daß durchschnittlich täglich 20 Personen im Institut verpflegt werden,

und zwar die unter 1—4 Genannten zum Pflegesatze von 4,50 RM. und die unter 5 Genannten
zum Pflegesatze von 3 RM. Pro Tag.

Zu Titel II: Die Stadt Düsseldorf, das Landesarbeits- und Verufsmnt und die Provinzialverwaltung zahlen
je ein Drittel des Zuschusses.

Zu Titel IV/2: Nach den bisherigen Erfahrungen war der Einsatz des Vorjahres zu hoch.

L. Ausgaben:
Zu Titel I: Hier wurden bisher nur die Bezüge des Werklehrmeistersverrechnet. Der Leiter des Instituts,

der zugleich Geschäftsführerdes Landesarbeits- und Berufsamtes ist, wird jetzt je zur Hälfte aus
dem Haushaltsplan des Landesarbeits- und Berufsamtes und des Provinzialinstituts besoldet.

Zu Titel II/1: Es sind vorgesehen: 1 Assistenzarzt,3 Fachpsychologenund 1 Ingenieur.
Zu Titel II/2: Es sind vorgesehen:I Verwalwngsgehilfe, 1 Pflegerin, 1 Hausmeister,1 Schreinergeselle,1 Steno¬

typistin und 1 Volontär-Assistentin.
Zu den übrigen Positionen ist nichts zu bemerken.

r Nr. 20. Hebammenwesen.
Auf dem Gebiete des Hebammenwesens liegt dem Provinzialverbande die Pflicht zur Ausbildung von

Hebammen ob, und zwar in der Hauptsachedie Ausbildung solcher Schülerinnen, die nachweisbarAussicht haben,
in absehbarer Zeit nach Abschlnß ihrer Hebammenausbildung in einem Stadt- oder Landkreiseeine ausreichende
Beschäftigungals Hebamme zu erhalten oder als Bezirkshebammeangenommen znw erden. Nach Zurüälegung
des Ausbildungslehrganges haben die Schülerinnen sich einer staatlichen Prüfung zu unterziehen, über deren
Ergebnis nach Bestehen der Prüfung ihnen vom Oberpräsidenten ein Zengnis ausgestellt wird.

Außerdem hat der Provinzialverband für alle berufstätigen Hebammen, welche das 55. Lebensjahr
noch nicht vollendet haben, Fortbildnngslehrgänge einzurichten.

Seit der Vermietung der Provinzial-Hebaminenlehranstalt Köln an die Stadt Köln von: 16. Mai 1924
an sind die Hebammenausbildungs- und Fortbildungskurse in der Anstalt Elberfeld durchgeführt worden; der
Haushaltsplan für die Anstalt Köln fällt fort. Für die Anstalt Elberfeld ist eine durchschnittlicheZahl von 75 Heb¬
ammenschülerinnen in Ansatz gebrachtworden. Die Ausbildungslehrgänge dauern je 18 Monate. Die Schüler¬
innen aus der Rheinprovinz haben 1,25 NM. täglich, das ist die Hälfte der täglichen Verpflegungs¬
kosten, an Ausbildungskosten zu zahlen. Nichtrheinländerinnen zahlen 2,50 NM. für den Tag. Die Auf¬
nahme solcher Schülerinnen erfolgt nur, wenn nach Aufnahme der rheinischen Schülerinnen noch Plätze frei bleiben.
Sodann sind fortlaufende Fortbildungskurse für ausgebildete Hebammen von dreiwöchigerDauer für je durch¬
schnittlich 25 Hebammen gegen einen täglichen Vergütungssatz von 3 NM. vorgesehen.

Die nachstehendenTabellen geben Aufschluß über die Anzahl der Schülerinnen, mit der für das Jahr
1927 gerechnet wird, und über die dem Haushaltsplan der Hebammenlehranstalt zugrunde zu legenden Ber-
pflegungsstärken.

» I.

Anstalt
in

Zahl der Schülerinnen
zu 1,25 RM.

Zahl der Hebammen
für Fortbildungslehrgänge

Elberfeld ......... 75 435
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An Pflegekosten find einschließlich Arzneien und Verbandsmaterial für PflcgeklafseI 12 NM.
für Klasse II und für die gynäkologische Abteilung 9 RM., für die Klasse III 4,50 RM., ferner für Säuglinge
2,25 RM. täglich angenommen. Hiernach und unter der Annahme von 365 Pflegetagen für das Jahr ist die Ein¬
nahme zu Titel I 2 unter Berücksichtigung der ganzen und teilweisen Freistellen errechnet.

II.

Anstalt
in Klasse

I

Zahl der Netten in

Klasse der gynäkologi'
.. schen Abtei»

lung

Klasse

III

Ferner Netten
in Freistellen

zur Verfügung
des Direktors

Zahl der
Säuglinge

Ferner Zahl
der Säuglinge in

Freistellen zur
Verfügung des

Direktors

Elberfeld ...... 2 15 5 50 60 10 10

Es sind zu beköstigen:

III.

Anstalt
iu

Tischllasse I

Pfleglinge Aerzte

Tischllasse II

Pfleglinge Personal Schülerinnen Teilnehmerinnen
an Fortbilduugs'

lehigangen

Säuglinge

Elberfeld 22 110 41 75 435 20

Für Pfleglinge, Aerzte, Personal, Schülerinnen nnd Säuglinge sind je 365 Tage und für die Teil¬
nehmerinnen an Wiederholungskurfenje 21 Tage gerechnet. Für die erste Tischklassesind 2,70 RM., für die zweite
Tischllasse 1,65 NM. und für Säuglinge 1,— RM. für den Tag angesetzt. Hiernachsind die Ausgaben unter Titel
I V 1 berechnet. Ferner wurden für besondere Verordnungen für Schwerkranke4500 RM. zugesetzt.

li Hr. 21. Taubstummenanstalten (Schulen).
Nach dem Gesetz vom 7. August 1911, betreffend die Beschulungblinder und taubstummer Kinder, ist

der Provinzialverband verpflichtet, taubstummen Kindern, die das siebente Lebensjahr vollendet haben und für
die von den im Gesetz bezeichneten Stellen die Schulpflichtfestgesetztworden ist, in geeignetenAnstalten Unterricht
zu erteilen. Der RheinischeProvinzialverband verfügt über neun Taubstummenanstalten, und zwar in Aachen,
Brühl, Elberfeld, Essen, Euskircheu,Kempen, Köln, Neuwied und Trier. Die Anstalten in Aachen, Brühl, Eus-
kirchen, Kempen, Köln und Trier dienen hauptsächlichzur Unterbringung von Zöglingen katholischen Bekennt¬
nisses, die in Elberfeld uud Neuwied von evangelischen Schülern, während in Essen sowohl katholische »nie evange¬
lische Kinder aufgenommen werden. Die Anstalt in Euskircheu hat lediglich schwachbefähigte Schüler, die Anstalt
in Neuwied neben einer Abteilung für normalbefähigte Zöglinge auch eine besondere Abteilung für schwach-
befähigte. Ein Teil der Zöglinge besucht die Anstalten als Schulgänger vom Elternhause aus. Der größere Teil
ist in Pflegestellen (Familienpflege, klösterlichenAnstalten, Waisen- und Erziehungshäusern) untergebracht.
Die Anstalt in Euskircheu hat ein eigenes, dem Provinzialverbcmdegehörendes Internat. Die Wirtschaftsführung
liegt hier Schwestern aus der Genossenschaft der Cellitinnen in Düren ob. In Neuwied find die Zöglinge in zwei
dem dortigen Frauenverein zur Krankenpflege gehörigen internatsähnlichen Pflegehäusern untergebracht. Die
Wirtschaftsführung und Pflege der Zöglinge liegt dort in Händen von Diakonissenaus Kaiserswerth.

Die nachstehendenTabellen geben Aufschluß über die Anzahl der Zöglinge, mit der für das Jahr 192?
gerechnet wird, und über die dem Haushaltsplan zu Grunde zu legenden Verpflegungsstärken.



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen, Nr. 3. 21

I II

Anstalt in

Ansatz 1

Zahl der
Zöglinge

^927

davon
Schul»
ganger

Anstalt in
Zöglinge

Zu verpflegen

Schwestern
und

Diakonissen

sind

Hausper»
sonal

insge»
samt

Aachen ......
Brühl......
Elberfeld .....!
Essen ......
Euskirchen ....
Kempen.....
Köln ......
Neuwied.....
Trier......

75
70
80
85

105
80
90

105
110

15' !
5

20
50
5
5

40
5
5

Allchen .....
Brühl.....
Elberfeld ....
Essen ......
Euskirchen . . .
Kempen ....
Köln......
Neuwied ....
Trier......

Summe: . . .

60
65
60
35

100
75
50

100
105

12

6

3

9

. 60
65
60
35

115
75
50

115
105

Summe: . . . ! 800 150 650 18 12 680

Für insgesamt 650 Zöglinge ist unter der Annahme von je 280 Pflege- (Unterrichts-) Tagen und eines
Satzes von 2,80 NM. täglich die Einnahme unter Titel I 1 errechnet worden.

Für insgesamt 450 bei Pflegefamilien und in Pflegehäusern untergebrachte Zöglinge der Anstalten in
Aachen, Brühl, Elberfeld,Essen, Kempen, Köln und Trier ist unter Zugrundelegung von 280 Pflegetagen und unter
der Annahme eines täglichenPflegegeldes von 2,05 RM. die Ausgabe bei Titel IV 1 errechnetworden. Bei der
Internatsanstalt Euskirchenist diese Ausgabe errechnet für insgesamt 100 Zöglinge zu je 280 Tagen und für 15
Pflege- und Dienstpersonen zu je 365 Tagen und unter Annahme eines Satzes von 1,20 RM. täglich für Be¬
köstigung. Bei der Anstalt Neuwied sind zur Errechnung der Ausgabe bei Titel IV 1 100 Zöglinge zu je 280
Tagen und 15 Pflege- und Dienstpersonenzu je 365 Tagen mit einem Tagessatzevon 1,70 NM. einschließlichder
Kosten für Gestellung von Wohnung und Aufwartung in Ansatz gebracht worden.

Taubstummenheim Euskirchen.Y Nr. 22.
In das am 17. Juli 1925 in das Eigentum des Rheinischen Provinzialverbandes übergegangene Taub¬

stummenheim in Euskirchenwerden Taubstumme aufgenommen, die wegen ihres Alters oder infolge geistiger
oder körperlicherSchwäche nicht erwerbsfähig sind, jedoch besonderer Pflege nicht bedürfen. In der Mehrzahl
der Aufnahmefälle handelt es sich um Unterbringung auf Grund der Preußischen Ausführungsverordnung vom
17. April 1924 zur Reichsfürsorgepflichtverordnungvom 13. Februar 1924.

Der Etatsentwurf rechnet mit einer durchschnittlichenBelegungsstärke von 40 Pfleglingen.
Für insgesamt 40 Pfleglinge ist unter der Annahme von 365 Pflegetagen und eines Satzes von 2,50 NM.

täglich die Einnahme unter Titel I errechnet worden.
Die Ausgabe für Beköstigungunter Titel III 1 entspricht einem täglichen Satz von 1,50 RM. für 40

Pfleglinge und 4 Pflege- und Dienstpersonen zu je 365 Tagen.

n w. 23. Blinöenwesen.
Nach dem Gesetz vom 7. August 1911, betreffend die Beschulungblinder und taubstummer Kinder, ist der

Provinzialverband verpflichtet,blinden Kindern, die das sechste Lebensjahr vollendethaben und für die von den im
Gesetz bezeichnetenStellen die Schulpflicht festgesetzt worden ist, in geeigneten Anstalten Unterricht zu erteilen.
Der Rheinische Provinzialverband verfügt zur Durchführung dieser Aufgabe über zwei eigene Anstalten, die
Nlinden-Unterrichtsanstaltin Düren für katholischeund die Blinden-Unterrichtsanstaltin Neuwied für evangelische
Zöglinge. Beide Anstaltenhaben Internate. Die Wirtschaftsführungin Düren liegt Schwesternaus der Genossen¬
schaft der Cellitinnen in Düren ob, die in Neuwied Diakonissen aus den: Mutterhause in Kaiserswerthunter Leitung
des Frauenvereins zur Krankenpflege in Neuwied. . . «^ < . . .

Beiden Anstalten sind zum Zwecke der Ausbildung der Zöglinge m emem Handwerk Arbeüsbewebe
mit dem erforderlichen Ausbildungspersonal (Handwerksmeistern) angegliedert.
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Die nachstehendenTabellen geben Aufschluß über die Anzahl der Zöglinge, mit der für das Rechnungs¬
jahr 1927 gerechnet wird, und über die dem Haushaltsplan zu Grunde zu legendeu Verpflegungsstärken.

II

Anstalt
Zahl der Zöglinge

Ansatz 192? Anstalt in ^„ ., ! Echwestein
Zöglinge und

Zu verpflegen sind
Haus'

personal insgesamt

Düren. . .
Neuwied. .

Summe -

210
90

Düren . .
Neuwied .

Summe

210
90

24
4

16
12

250
106

300 300 28 28 356

Für insgesamt 300 Zöglinge ist unter der Annahme von je 280 Pflege« (Unterrichts-)Tagen und eines
Satzes von 2,80 NM. täglich die Einnahme unter Titel I 1 errechnet worden.

Für insgesamt 300 Zöglinge zu je 280 Tagen nnd für 56 Pflege- und Dienstpersonenzu je 365 Tagen
und unter der Annahme eines Pflegcsatzes bei der AnstaltDüren von 1,10 NM. täglich und bei der Anstalt Neuwied
von 1,20 NM. täglich für Beköstigungist die Ausgabe unter Titel IV 1 errechnet.

8w. n. landwirtschaftlicheAngelegenheiten.
Der Haushaltsplan für landwirtschaftliche Angelegenheitenschließt für 1927 in Einnahme

und Ausgabe mit ................................. 1 386 000 NM.
gegenüber im Vorjahre mit............................. 131? 900 „
ab. Es liegt also eine Steigerung von....................... 68100 „
vor, welche sich zum Teil durch Anpassung an die unter der Voraussetzunggleich hoher Provinzialbeihilfen bereit¬
gestellten Staatsmittel erklärt. (Vergleiche II d — Flußrcgulierungen — und II L — Aufforswngsbeihilfen.) Die
Steigerung bei
Titel III 1», beruht auf der Zunahme der landwirtschaftlichenSchulen (siehe besondere Vorlage),

„ III 1d und 2d — Erstattungen an den Pensionshaushaltsplan — beruht auf Vertrag.
Für die ländlichenWanderhaushaltungsschulenwerde,: 8000 NM. mehr verlangt wie im Vorjahre. Es liegt aber
hier keine Erhöhung der Ausgaben für ländliche Wanderhaushaltungsschulenvor, sondern es hat sich herausgestellt,
daß die Position bei Annahme eines Grundzuschusses von 200 NM. pro Schule und eines Zuschusses pro Kursus
von 75 NM. in: letzten Haushaltsplan zu gering dotiert war.

Position II e (zur Gewährung von Zinserleichterungen für Meliorationsdarlehen) soll einen Ersatz für
den früheren Meliorationsfonds bilden, auf Grund dessen insbesondere auch für Umlegungen geringverzinsliche
Darlehen gewahrt wurden.

Titel V Nr. 3 fieht zur Unterstützung der Pferdezucht11100 NM. statt 10 000 NM. vor. Bei der Erhöhung
handelt es sich um den alljährlichauf der Provinzial-Pferdeausstellung zur Verteilung gelangende,: Provinzial-
Siegerpreis für den Hengst mit bester Nachzucht.(1000 NM. Geldpreis und 100 NM. Kosten der silbernen Medaille.)
Dieser Preis wurde bisher aus dem Titel „Verschiedenes"verliehen.

Die Erhöhung des Provinzialbeitrages zur Förderung des örtlichenfreiwilligen Viehversicherungswesens
beruht auf eiuem besonderen dringlichenWunsche der Landwirtschaftskammer.

g w.n. Rittergut Desöorf.
Das Rittergut Desdorf hat einschließlichGebäude und Hof eine Gesamtgröße von 53 lia, 93 ar und 97 qin

und ist an den Landwirt Karl Hons in Desdorf bis zum 21. Februar 1931 verpachtet.
Auf dem Gut find laut testamentarischerAuflage — das Gut ist im Jahre 1873 an die Provinzialverwal-

tung gefallen — ständigWaisenknaben(meist 5 bis 6) untergebracht, welche in Desdorf die praktische Ausbildung
erhalten und gleichzeitig die in der Nähe befindliche landwirtschaftlicheSchule iu Bergheim besuchen.

8 Hl. L«. ProvinMlgut Bylerwarb.
Die Gesamtgröße des Provinzialgutes Bylerward beträgt 65 Ka,. Hiervon sind 15 Inl einschl. eines alten

Gutshofes bis 1932 auf Grund eines von dem Voreigentümer abgeschlossenen Pachtvertrages verpachtet. Die
restliche Fläche von 50 Iia wird vom neuen Gutshofe aus bewirtschaftet.
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Das Gut hat in erster Linie die Aufgabe, aus seiner im Aufbau begriffenen schwarzbuntenRindviehherde
und aus dem erstklassigen Iuchtschweinebestandgute Tiere an die Provinzialanstalten mit Iuchtbetrieb abzugeben.
Ferner dient es als Einkaufszentralefür die in den übrigen Anstaltenbenötigten Nbmelkkühe, die nur im Rheinland
anfgekanft werden sollen. Durch diese Viehvermittlung sind die hohen Beträge bei Einnahme-Titel VI und Aus¬
gabe-Titel VII bedingt.

Der Gutsinspektorerhält für die Beköstigung des Personals eine Vergütung von 2,20 NM. pro Kopf und
Tag. Die Angestelltenzahlen von sich aus den Satz, der für Vedbnrg-Hau laut Tarif vorgesehenist (1,10 NM.);
den Nest trägt das Gnt.

8 w. 27. Provinzialbomäne Tammersöorf.
Die Gesamtgröße des Geländes in Lcunmersdorf beträgt zirka 90 Ka; hiervon sind 3 Kolonate von je

12,5 Ka, insgesamt also 37,5 Ka, verpachtet; zirka 5 Ka werden zurzeit noch kultiviert,so daß 47,5 Ka für die Bewirt¬
schaftung der Domäne znr Verfügung stehen, wovon jedoch etwa 2,5 Ka Gebäudefläche,Wege, Gräben usw. sind.
3 liN werden als Ackerland, 40 Iin. als Grünland (Wiese und Weide) genutzt, 2 1^ sind verpachtet.

Es ist für die Provinzialdomäne ein Zuschuß von 3500 NM. erforderlich,der dadurchbegründet ist, daß
es sich um melioriertes Oedland handelt, das in den ersten Jahren uuverhältnismäßig viel Aufwand an Dünger
und Arbeit erfordert und wenig Ertrag liefert. Dazu kommt, daß vorerst in den nächsten Jahren eine bodenständige,
dem Klima angepaßte, leistungsfähigeNindviehherdeherangezogen werden muß. Erst nach Ablauf von mehreren
Jahren wird es möglich sein, ohne Zuschuß auszukommen.

Einen längeren Zeitraum wird man abwarten müssen, ehe sich eine Verzinsung des heutigen Boden¬
wertes ergeben wird, der etwa mit 400 NM. Pro Morgen (einschließlichGebände) anzunehmenist. Die Gestehungs¬
kosten können infolge der Inflationszeit nicht aufgerechnet werden.

8 w. 28. Viehseuchen-Entschädigung.
i.

Bei nachstehendenSeuchefällen: Notz, Lnngenseuche,Tollwut, Maul- und Klanenseuche,Tuberkulose,
Milzbrand, Nauschbrand,Wild- nnd Nindersencheund ansteckende Blutarmut der Pferde haben die Provinzial-
verbände für Rindvieh und Pferde, die eingegangen oder getötet werden mußten, den: Viehbesitzer eine Entschädi¬
gung von Va des Schätzungswerteszu zahlen; bei Notz beträgt die Entschädigung^4, bei Maul- und Klauenseuche
für Nindvieh, das auf polizeiliche Anordnung getötet werden mußte, den vollen Wert. Bei polizeilich angeordneter
Tötung von Nindvieh wegen Maul- und Klauenseuche und wegen Tuberkuloseerstattet der Staat dem Provinzial-
verband die Hälfte bezw. '/» der Entschädigung (Neichsviehseuchengesetz vom 26. Juni 1909, Preuß. AG. vom
25. Juni 1911, Viehseuchen-Entschädigungssatzungfür die Nheinprovinz vom 8. März 1912). Die Entschädigungen
und die Verwaltnngskostenwerden gedeckt aus Beiträgen der Viehbesitzer, die vom Provinzialausschußfestgesetzt
werden und von denen der Provinzialverband 6"/, als Vergütung für die Verwaltung erhält.

Aus den Beiträgen werden auch die Kosten des Provinzial-Laboratoriums in Köln gedeckt, das die in
zahlreichen Fällen vor Festsetzung der EntschädigungenvorgesehenenNachprüfungen vornimmt. Der Leiter des
Laboratoriums ist gleichzeitig veterinärtechnischerBerater des Landeshauptmanns in Viehseuchenangelegenheiten.
Für den Nutzviehmarktin Dinslaken besteht eine besondere Vtarktversicheruugzwecks sofortigen Eingreifens bei
Maul- und Klauenseuche. Die Versicherungsbeiträgesetzt ebenfalls der Provinzialausschußfest.

II.
Rücklagender Pferde- und Rindviehversicherungsind nicht vorhanden.

III.
Für Pferde müssen mindestens 1 NM. und für Rindvieh 0,60 RM. an Abgabe erhoben werden. Im

Rechnungsjahre 1926 waren vorhanden 192 951 Pferde und 948 840 Stück Nindvieh.
IV.

Für jedes auf den Großviehmarkt in Dinslaken aufgetriebene Stück Nindvieh beträgt die Abgabe 1 NM.
Die Rücklage betrug Ende Dezember 1926 -- 9548 RM. Vom 1. April bis 31. Dezember 1926 sind 3647 Stück
Rindvieh aufgetriebeu.

Im Nechnunasiahre 1926 sind von: 1. April bis 31. Dezember 1926 an Entschädigunggezahlt:
für 58 Pferde.............34613,84 NM.,
„ 3935 Stück Rindvieh ......... 816 021,99 „
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8 Ilr 2g.

Provinziallehranstalten für Weinbau, Obstbau unb Landwirtschaft.
Dem Voranschlag für 1927 für die Einnahmen aus dem Weinbau liegen, wie im Vorbericht des Vorjahres

mitgeteilt wurde, die Ergebnisse der Ernte des Jahres 1926 zugrunde, und zwar unter Annahme von Preisen,
wie sie nach der im Laufe des Jahres 1926 eingetretenen Steigerung der Weinpreise(teilweise Verdoppelung)nach
geschäftlichen Grundsätzen erwartet werden dürfen. Leider hat auch die Ernte des Jahres 1926 das bestätigt,
was mehrfachin den Vorberichten bezw. Verwaltungsberichten über die Unzuverlassigkeitjeder Schätzung bei
Weinernten gesagt worden ist. In Kreuznachbeträgt die Ernte für 80 Morgen im Ertrag stehenderWeinberge
82 Halbstück, im Ganzen also mehr als ein halber Herbst. Allerdings besteht zwischen den verschiedenenTeilen
des Anstaltsbesitzeseine erhebliche und bedauerliche Verschiedenheit: in den wertvollsten Lagen, Norhcim und
Niederhausen, sind auf 25 Morgen nur 3^ Stück geerntet worden, also rund '/? Stück pro Morgen, während auf
den übrigen 55 Morgen 38 Stück, d. h. reichlich V» Stück pro Morgen geerntet wurden. Mit diesem Ergebnis dürfte
die Lehranstalt Kreuznachquantitativ an der Spitze der Nahegüter stehen.

Noch bedauerlicherist das Verhältnis in Trier, wo der scharfe Frost Anfang Mai 1926 (bis minus 8 Grad)
in manchen Lagen die diesjährige Ernte völlig vernichtet und die nächstjährige stark gefährdet hat. Das im
vorigen Jahr gekaufte Vanvolxem'scheGut hat auf 11 Murgen nur 3 Fuder erbracht, währeud die 6 Morgen in
Trier 5 Fuder erbracht haben, also 8 Fuder von 17 Morgen. Dagegen hat Ahrweiler im Gegensatz zum Durch»
schnittsertrag der Ahr, der etwa Vi» einer Normalernte beträgt, 4600 Liter auf weniger als 7 Morgen geerntet.

Die Qualität ist in Kreuznachbefriedigend, wahrscheinlichbesser als 1925, an der Ahr ebenfalls, an der
Mosel dagegen unbefriedigend, so daß auch die Weine aus dem Easeler Gut nicht naturrein verwertet werden
können. Der Gesamterlös wird infolge der großen Ausfälle nicht befriedigendsein.

Infolge der Bctriebsvergrößerung der drei Lehranstaltendurch die Zukaufe im Jahre 1925 haben einige
Hilfskräfte angestellt weiden müssen. Außerdem ist in Trier zur Leitung einer weinchemischenStation ein
Chemikerauf Privatdienstvertrag angestellt worden, dessen Gehalt aber durch die Einnahmen gedeckt wird.

L w.30. Förderung von Kunst und Wissenschaft.
Der Entwurf des Haushaltsplans über die Förderung von Kuust und Wissenschaft für 192? entsprichtin

seinen Grundzügen demjenigen für 1926. Im einzelnen ist zu ihm folgendes zu bemerken:
Zu Titel I der Einnahme erklärt sich die Mindereinnahme daraus, daß das Landcsbauamt Bonn die von

ihm benutztenRäume des Dachgeschosses des Archivgebäudesam 5. Juli 1926 geräumt und ein eigenes Gebäude
bezogen hat.

Titel II1 1 der Ausgabe enthält die Mehraufwendungen für die Einstellung einer kunstwissenschaftlichen
Hilfskraft. Die Notwendigkeitder Einstellung ist begründet durch die gegenüberfrüheren Jahren um ein Vielfaches
gestiegenen Beihilfeanträge und die damit verbundene sehr zeitraubende Vorprüfung der Bauvorhaben sowie
durch die Dringlichkeit,mit der die vom Provinziallandtag und Provinzialansschußbewilligten Beihilfen zur Ver¬
wendung kommen müssen. Des weiteren sind bei dem Titel die notwendigen Mehrausgaben für eine Neuregelung
der Bezüge des wissenschaftlichen Hilfsarbeiters am Denkmälerarchiveingesetzt worden.

Titel III 2. Die Erhöhung um 500 RM. ist gerechtfertigtdurch die Einstellungder vorgeuanuten Hilfs¬
kraft und die starke Vermehrung der Beihilfeanträge.

Titel V 1—4. Die im Vorjahr eingesetzten Beträge zwangen dazu, etwa 180 Beihilfeanträge, zum Teil
sehr dringlicherArt, unberücksichtigt zu lassen. Mit dem Zugang etwa der gleichen Anzahl von Anträgen ist für
1927 zu rechnen. Wenn dazu eine Erhöhung der zur Verfügung stehendenBeträge um 40 000 RM. gegenüber
dem Vorjahre vorgeschlagen wird, so wird damit noch nicht annähernd den dringendstenund sicherlich zumeist wohl
begründeten Wünschenentsprochenwerden können. Zudem weiden anch aus Titel V 1 größere Beträge zur Ver¬
fügung gestellt werden müssen,um in der Inventarisation der Knnstdenkmäler,wovon im Laufe des Jahres die
Veröffentlichungender Kreise Wittlich,Daun, Bernkastelerscheinen sollen, und weitere Mittel für die Vorbereitung
der Inventarisation der Kunstdenkmälerder Stadt Trier aufgewendet weiden müssen, fortschreitenzu können.

Die im vergangenen Jahre in Angriff genommenen Arbeiten zur Erhaltung des durch die Verwitterung
des Gesteins in feinem Bestände bedrohten Chores des Kölner Domes werden sich nach den von dem Staats-
ministeriumim preußischen Landtage gemachten Mitteilungen für eine Reihe von Jahren auf etwa 4—500 000 RM-
belaufen, an deren Aufbringung, von dem Ergebnis der Lotterie abgesehen,die Staatsrcgierung sich mit jährlich
100 000 RM. und die Stadt Köln mit 50 000 RM. beteiligen. Unter der Voraussetzung dieser Beteiligungen
sind als Anteil der Provinzialverwaltung ebenfalls 50 000 RM. als neuer Titel V 4 eingefetzt.
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Titel V1 1—3. Fortgefallen sind die Zuschüsse bei den: Rheinischen Heimatbund und bei dem Kunstverein
für dieRheinlande und Westfalen und dem früheren Galerieverein in Düsseldorf, da die Gewährung von Beihilfen
an diese Vereine zu weitgehendeFolgerungen für andere ähnliche Vereine in der Rheinprovinz nach sich zieht. Da¬
gegen sind neu aufgenommenZuschüsse für denVerein derFreunde der UniversitätKöln mit 1000 NM. mit Rücksicht
auf die bisher für Bonn und Aachen für den gleichenZweck schon gewährten Zuschüsse, für den Verschönerungsverein
für das Siebengebirge mit 1000 RM. und für das Museum für Handel und Industrie an der Universität Köln mit
3000 RM. Das letztere setzt sich zur Aufgabe, die Gestaltung des rheinischenWirtschaftslebensin Gewerbe, Industrie,
Handel und Verkehr in Modellen, Warenproben, Karten, plastischen Darstellungenusw. anschaulich zur Darstellung
zu bringen. Wenn auch Universitätseinrichtung,hat das Museum doch weit über die Kreise der Studenten hinaus
Bedeutung, namentlichfür Wirtschaftsverbändeund Gewerkschaften,die auch aus weiteren: Umkreise regelmäßig
das Museum besuchen.

Der Betrag für etwa notwendig werdende Erhöhungen (Titel VI 2 8) ist mit Rücksicht darauf, daß sich die
in: Laufe des Jahres notwendig werdenden Bedürfnisse nicht übersehen lassen, um 1000 NM. erhöht.

Titel VII. In den letzten Jahren sind für die Vermehrung des Denkmälerarchivsund für die Vornahme
kleinerer Arbeiten, photographische Aufnahmen usw. aus dem Titel V 3 je 1000 RM. bewilligtworden. In: Interesse
einer besseren Uebersicht erscheint es zweckmäßig, die Beträge in den Haushaltsplan besondersanzunehmen.

? nr. 3i. Provinzialmuseen.
Ausgabe.

Titel III 1. Die Vermehrung der Angestelltenist darauf zurückzuführen, daß den: Museum in Bonn ein weiterer
Hilfsaufseherund den: Museum in Trier ein Nachtwächterfür den Erweiterungsbau des Museums
zugewiesen werden mußte.

Titel IV. Unter 1 a ist die vertragsmäßig am 1. Oktober 1927 zu zahlende erste Rate für den Ankauf der
in das gemeinsame Eigentum der Provinz und Stadt Bonn übergegangenen Bilder des Dr. Karl
Wesendonkeingesetzt.Bei der neu eingefügten Nr. 5 o) handelt es sich um einen Zuschuß zur Ab-
formung von Weinbaudenkmälern aus dem Provinzial-Museum für die römische Abteilung des
Weinmuseums in Trier. Die Stücke bleiben Eigentum der Provinz.

Titel V 2. Erhöhung infolge Abschluß einer Versicherung des Museumsinhaltes gegen Diebstahl und Be¬
schädigung; bisher bestand Versicherung nur gegen Feuer und Einbruchsdiebstahl.

Titel VI 2. enthält den Wohnungsgeldzuschußin Form des Unterschiedsbetrageszwischen der Miete der neuen
Wohnung des Direktors des Museums in Trier und seiner früheren, jetzt durch die Besatzungbe¬
schlagnahmtenWohnung.

v w. 32. tzochbauabteilung.
Iu Titel II 2 größere bauliche Ergänzungen:

I. Provinzial-Vrziehungsheime:
^. Rheindahlen:

1. Für eine gründlicheUmgestaltung des Spiel- und Turuplatzes ........... 5 000 ^tM.
2. Für den Ausbau der Anstaltswege ....................... 6 000 „

Bemerkungen:
3u 1. Der vorhandene Spiel- und Turnplatz in der Mitte des Anstaltshofes ist infolge seiner Höhen¬
lage und der Undurchlässigkeit des Bodens nach starken Negenfällen stets längere Zelt von: Wasser
überschwemmtund unbenutzbar; eine Erhöhung des Platzes in Verbindung mit einer anderen Rege¬
lung des Wasserabflusseserscheint erforderlich. . ..^. « <^ <. «<
3u 2. Die Decken der Anstaltswege, welche jetzt über 20 Jahre emen z:eml:ch starken Fuhrverkehr
aufnehmen mußten, bedürfen einer gründlichen Erneuerung.
L. Vuslirchen:

1 Für den Ausbau eines Schlachtraumes einschl. Inneneinrichtung ......... 7 l)00 ^
2. Für die Erweiterung der baulichen Einrichtungen des Nindviehzuchtbetriebes .... 9 000 „

Bemerkungen:
3u 1. Die Schlachtungen für die Anstalt werden bis jetzt im stcidt. Schlachthauseausgeführt. Zur
Vermeidung des sehr umständlichenund Verlust bringenden Vieh- nnd Fleischtransportes ist es
zweckmäßig, in: Anschlußan die vorhandene Wurstküche einen kleinen Schlachtraun: zu schaffen.
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Zu 2. Die ausgedehnte und ertragsreicheRindviehzuchtverlangt eine Unterbringungsgelegenheit
für Jungvieh. Der im Vorjahr zurückgestellte Bau eines Iungviehstalles ist daher uicht mehr zu
entbehren.

II. Provinzial-Arbeitsanstalt Brauweiler:
Für Beschaffung eines fahrbaren Kalthauses .................. 6 000 RM.

Bemerkung:
Zur Ergänzung der im vorigenJahre neu erbauteu Gärtnerei erscheint die Anlage eines fahr¬

baren Kalthauses sehr erwünscht. Solche Anlagen sind im Jahre 1926 zum ersten Male in dem
bekannten Gemüsebaugebietbei Düsseldorf(Vullmerswerth und Hmnm) mit sehr günstigemErfolge
gebaut worden; ein solches Haus verspricht in Brauweiler bei dem nahen Absatzgebiet Köln sich sehr
bald bezahlt zu machen.

III. Provinzial-Heil- und Pflegeanstalten:
^. Anbernach:

Herrichten von Abortanlagen in deu Fraueuhäusern I und III .......... 4 000 „
Bemerkung:

Die vorhandenen Abortanlagen sind namentlich auch für die Benutzung durch die sich im Garten
aufhaltenden Kranken unzulänglich und unübersichtlich.
L. Provinzial-Gut Zur Nette:

1. Anlage eines Aufzuges zu den Fruchtspeichern ................. 2 000 „
2. Isolierung der nördlichen Längswand hinter dem Pferdestall ........... 8 000 „

Bemerkungen:
Zu 1. Die Beschaffungeines Aufzugeszu den Fruchtspeicherräumenist in Ansehungder erheblichen
Menge dort zu lagernder Körnerfrüchte eine Notwendigkeit.
Zu 2. Die nördliche Längswand des Pferdestalles, dessen Fußboden etwa 2,50 in tiefer liegt, als der
an dieser Seite anschließende Garten des Wohnhauses ist uicht genügend gegen Feuchtigkeitisoliert,
so daß die Stallwände dauernd feucht sind. Mit Rücksichtauf die Gesundheit der Pferde uud die Er»
Haltung der Bausubstnnz müssen sehr umfangreiche Isolierungsarbeiteu ausgeführt weiden.
6. Beoburg-Hau:

Erweiterung der Straßenpflasterung ...................... 8 000 „
Bemerkung:

Infolge der starken Zunahme des Wagen- und Lastautoverkehrszur Anstalt ist eine Er¬
weiterung der Straßenpflasterung an einigen Stellen erforderlich.
0. Bonn. Prouinzial-Kinoeranstalt für seelisch Abnorme:

1. Für Einfriedigen des Geländes und Anlage von Spielplätzen ........... 3 500 „
2. Für Herrichten einer Liegehalle auf der vorhandenen Terrasse .......... 1 000 „

Bemerkungen:
Zu 1. Das Gelände der Kinderheilanstalt muß gegen die angrenzenden Felder der Heil- nnd
Pflegeanstalt abgeschlossen werden.
Zu 2. Die vorhandene Terrasse im Obergeschoß der Anstalt bedarf, um als Liegehalle dienen zu
können, einer Ueberdachungund einiger Schutzvorrichtungen.
L. Türen:

Für Vergrößerung des Pferdestalles ...................... 5 000 „
Bemerkung:

Durch die im Vorjahre erfolgte Verlegung des Gewächshauses kann der bisher zu dunkle
und räumlich zu beschränkte Stall für die Arbeitspferde baulich verbessert werden.
5. Gallhausen:

Für Einbau eines Pflegerinnenheims ..................... 5 000 „
Bemerkung:

Um den Pflegerinnen in der etwas abgelegenen Anstalt eine Aufenthaltsgelegenheit für
ihre Freizeit bieten zu können, soll der Anregung des dritten Fachausschusses folgend im Dachgeschoß
eines Krankenhausesein Pflegerinnenheim eingebaut werden. In Verbindung damit werden die
sanitären Anlagen der veränderten Belegungsart des Hauses angepaßt und verbessertwerden.
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6. Grafenberg:
1. Für Umbauten im Männerhaus IV zur Schaffung einer Tuberkulosenabteilung ... 4 000 RM.
2. Für den Bau eines Autoschuppens mit Tankanlage ............ . . . 9000 „

Bemerkungen:
Zu 1. Unter den im Männerhaus IV untergebrachten fiechen Kranken befindet sich eine Anzahl
Tuberkulöser. Der Bau einer Veranda im Anschluß an den Aufenthaltsraum für Tuberkulösewird
von ärztlicher Seite gewünscht.
Zu 2. Zur Unterstellungdes beschafften Lastautos mit Anhänger und eines Schnellieferwagens ist
der Bau eines Schuppens mit Tankanlage erforderlich.
II. Iohmmistal:

1. Für Umbau des AkKmmlatorenraumeszu Werkstätten .............. 2 500 „
2. Für Herrichtung von Arbeitsräumen im Kellergeschoß des Krankenhanses I" IV . . . 5 000 „
3. Für die Anlage von Wohnungen für Pflegerinnen ............... 16 000 „

Bemerkungen:
3u 1. Durch den Anschluß des Stromverteilungsnetzes der Anstalt an das N.W.E, wird der
Akkumulatorenraum entbehrlich uud kann sehr zweckmäßigzur Vergrößerung der anstoßenden
Schreinerei und Schlossereiund zur Aufnahme der Anstreichereiverwendet werden.
Zu 2. I'nUebereinstimnmngmitdenneuerenBestreblttlgen in der Arbeitstherapie der Geisteskranken
sollen die hohen Kellerräume einiger Krankenhäuser zu Werkstätten eingerichtet werden, wodurch
eine tägliche Ueberführung der Kranken nach abgelegenenWerkstätten entbehrlichund die Aufsicht
erleichtert wird.
In 3. In den Häusern für rnhige Frauen gestatten die neueren Gruudsätzefür die Überwachung
der Geisteskranken eine Anzahlder bisher in den Stockwerken vorhandenen Zimmer für Pflegerinnen
als Krankenzimmereinzurichtenund dafür Schlaf- und Wohnränme für Pflegerinnen in den Dach¬
geschossen einzubauen. Dadurch wird eine nicht unerheblicheZahl von neuen Krankenplätzenge¬
wonnen.

IV. Orthopädische Provinzial-Kinderheilanstalt Süchteln:
1. Für Ausführung weiterer Plattenbeläge in den Häusern I und II ......... 25 000 „
2. Für Anlage eines Stalles........................... 8 000 „

Bemerkungen:
Iu 1 Die Ausstattung der Schlafräume für die zumeist tuberkulösen Kinder mit glasierten

Wandplatten in 1,30 m Höhe, wie sie auf den Rat des Sachverständigen-Ausschussesiu deu Er¬
weiterungsbauten durchgeführt sind, soll zur Erleichterung der Neinhaltung und Herabsetzungder
Kosten für die Unterhaltung der Wandflächen, welche bei dem dauernd erfolgenden Hin- und Her¬
fahren der Betten oft beschädigt werden, auch in den älteren Krankenhäusernzur Ausführung kommen.
3u 2. In der Anstalt ist ein kleiner Schweinestallaus dem ersten Bauabschnittvorhanden, der durch
die letzten Erweiterungsbauten in unliebsameNähe der nenen Gebäude gekommen ist; die Schweine-
Mast, die zur Verwertung der Küchenabfälle nicht gut entbehrt werdenkann, muß daher an eine andere
Stelle verlegt werden.

V. und Frauenklinik Aberfeld:

1. Herstellung eines Leichen- und Sezierraumanbaues ............... 6 000 „
2. Bau eiues Kartoffelkellers, sowie eines Raumes für Heringe und Sauerkraut .... 14 000 „
3. Für den Bau einer Nutohalle......................... 4 000 „

Bemerkungen:
3u 1. Die Lage des Leichen- nnd Sezierranmes in dem Sockelgeschoßder Anstalt,das in erheblichem
Umfange Wirtschaftszwecken dient, entsprichtnicht mehr neuzeitlichenhygienischen Anforderungen.
Es soll daher ein kleiner, nur von außen zugänglicherAnbau an: äußersteu Ende des Isolierflügels
für die Zwecke der Leichenaufbewahrungusw. ausgeführt werden.
3u 2. Die Kartoffeln wurden bisher in einem Raum des Sockelgeschosses gelagert, die von
heiznngsrohren durchzogen, trotz deren Isolierung ein frühzeitigesKeimen und Faulwerden mit sich
brachten; auch reichten sie, nachdemdie Anstalt erweitert ist, nicht mehr aus. Es ist daher ein nur
wenig aus dem Erdboden hervorragender Anbau auf der Hofseiteder Anstalt geplant, der gleich¬
zeitig einen gesonderten Raum zur Lagerung von Heringen und Sauerkraut euthalten soll.
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Zu 3. Der Neubau des Kartoffelkellersbedingt die Verlegung und den Neubau der kleinen Auto¬
Halle, welche vor wenigen Jahren in ganz provisorischerAusführung auf dem Hofe errichtet
worden ist.

VI. Provinzial-Lehranstalten für Weinbau, Obstbau und Landwirtschaft.
^. Kreuzuach:

1. Weiterführung der Einfriedigung der Viehweide bei Hargesheim ......... 1 MO RM.
2. Zur Herstellung eines Anbaues an die Versandhalle mit Räumen zum Unterstellen von

Kcllereigeräten und Autos .......................... 7N00 „
Bemerkungen:

Zu 1. Die im Jahre 1925 begonnene Einzäunung der Viehweide soll zu Ende geführt werden.
Zu 2. Die Betriebsverhältnissc verlangen dringend einen besonderen Raum zum Unterstellen
der zahlreichen Kellereigeräte, die zurzeit ohne Schutz gegen Bestauben, Bcstoßen
und sonstige Beschädigungenin dem Packraum stehen. Für die Wanderlehrtätigkcit des Direktors
und der Weinbaulehrer usw. ist ein kleiner Kraftwagen, wie er seit einiger Zeit den Direktoren der
landwirtschaftlichenWinterschulenzur Verfügung steht, notwendig; es wird dadurch erheblich au Zeit
gespart; auch werden sich die Ausgaben für Bahn- und Wagenfahrten verringern.
L. Ahrweiler:

Zur Erneuerung uud Einrichtung der Obstverwertungsanlage ........... 5 000 „
Die technischeGinrichtungder Obstverwertungsanlage ist ganz veraltet uud für Unterrichts¬

zwecke nicht mehr ausreichend; sie bedarf mit Rücksicht auf eine, neuzeitlichenAnforderungen ent¬
sprechendeBelehrung der Schüler der vollständigen Erneuerung.
0. Trier:

Für den Bau eiues Rebenveredlungshauses und Herstellung einer Mauer um das Reb¬
sortiment .................................. 17 000 „

Bemerkung:
Das Nebenveredlungshaus soll nach dem Vorbild der gleiche,:Anlage in der Wembau-

lehranstalt Kreuzuach ausgeführt werden; die Anlage erscheint unbedingt notwendig mit Rücksicht auf
die drohende Neblllusgefahr.Das wertvolleNebsortiment ist zurzeit gegen Diebstahl völlig ungeschützt
und bedarf notwendig einer Einfriedigung durch eine mit besondere» Sicherungsvorrichtungenver¬
sehenen Mauer.

VII. Pruvinzial-Museen.
Trier:

Einziehen von Decken in den Räumen des Erweiterungsbaues .......... 8 000 „
Bemerkung:

Die Räume des in dem Jahre 1906/07 nach Entwürfen von Prof. Hochedcr in München aus¬
geführten Erweiterungsbaues haben keine Zwischendecken, sondern liegen unter dem offenen Dach-
stuhl; sie eignen sich daher in den Wintermonaten, obwohl nachträglich eine Heizungeingebaut ist, für
Museumszweckenur sehr wenig. Es ist daher geplant, zunächst die beiden Eckbautenmit kuppel-
förmigeu Nabitzdeckenzn versehen,wodurch gleichzeitig iufolge des Deckenreflexes die Belichtung der
Ausstellungsgegenständeeine wesentlichgünstigere werden wird.

Insgemein . . 36 000 „
237 000 RM.

v.n. 83. Gewerbliche Zwecke.
Der Provinzilllverband gewährt seit Jahren, ohne dazu gesetzlich verpflichtetzu sein, laufende Zuschüsse

für gewerbliche Bildungseinrichtungen. Dabei sind aber grundsätzlich nur solche gemeinnützigeUnternehmungen
unterstützt worden, die nicht nur rein örtliche Bedeutung haben, sondern darüber hinaus Bedeutung für die ganze
Provinz oder größere Teile der Provinz beanspruchenkönnen.

Die Höhe der gewährten Beihilfen wird von Fall zu Fall bestimmt. Sie betrug bei den gewerb¬
lichen Fachschulen bis zum Jahre 1925 durchweg10 000 RM. jährlich. Eine Nachprüfung der finanziellen
Verhältnisseder einzelnenAnstalten im Jahre 1925 ergab jedoch, daß die gleichmäßige Festsetzung eines Inschusses
in dieser Höhe den verschieden hohen Aufwendungen der einzelnen Hauptkostenträger nicht genügend Rechnung
trägt und zu unbilligen Ergebnissenführt. Im Haushaltsplan für das Rechnungsjahr 1926 ist deshalb eine Staffe-
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lung des Provinzialzuschussesvorgesehenworden und zwar in der Weise, daß für diejenigen gewerblichenFach¬
schulen, die im Rechnungsjahr 1925 nach Abzug der Einnahme einen Kostenaufwandbis zu 100 000 NM. erfordert
haben, der bisherige Zuschußvon 10 000 RM. eingesetzt ist, für diejenigen mit einem Kostenaufwandvon über
100 000 RM. bis zu 200 000 RM. ein Provinzialzuschußvon 15 000 NM. und für diejenigen mit einen: darüber
hinausgehenden Kostenaufwand ein solcher von 20 000 NM.

Erstmalig vorgesehenist für das Rechnungsjahr 1927 ein Zuschuß für die Staatliche Maschinenbauschule
in Elberfeld und für die Städtische Steinmetzfachschulein Mayen. Während bei der Gewerbeförderungsanstalt
für die Rheinprovinz in Köln sich die Erhöhung des Zuschusses als notwendig erwiesenhat, ist der Zuschuß für die
Hufbeschlaglehrschmiede in Düsseldorfmit Rücksicht auf die nicht genügend geklärten Verhältnissebei dieser Vil<
dungsanstalt nicht wieder eingesetzt worden. Die Unterstützungder Lehrschmiede kann gegebenenfalls aus dem
unter Titel I Nr. 2 vorgesehenenPauschbetrage von 10 000 RM. erfolgen.

Am Jahresschluß etwa verbleibendeBestände werden auf das folgende Jahr übertragen.

v w. 34. Verschiedenes.
Einnahme.

3u Titel II. Nach einer reichsgerichtlichen Entscheidungfallen die Kosten der Errichtung von Erziehungsheimen
ganz den Provinzialverbänden zur Last, während zu den Kosten der Fürsorgeerziehung, wozu auch der Betrieb der
Fürsorgeerziehungsheimegehört, der Staat laut Gesetz zwei Drittel trägt. Da sich nun die Kosten des Betriebes
der Provinzial-Erziehungsheime durch Gewährung von Dienstwohnungen die der Provinzialverband ganz aus
eigenen Mitteln errichtethat, ermäßigen, kann der Mietwert dieser Dienstwohnungen im Haushalt der Provinzial-
Erziehungsheime zugunsten des Provinzialverbandes in Ausgabe gestellt und der Staat mit zwei Drittel dieses
Mietwertes belastet werden.
3u Titel III. VergleicheTitel XI der Ausgabe.

Ausgabe.
Iu Titel I. Es handelt sich um die alten, die Dotationsrente belastendenZahlungsverpflichtungen, welche in der
Inflationszeit zum Ruhen gekommen waren.
3u Titel VI: Für das Jahr 1927 sind hierfür Zahlungen jedenfalls noch nicht zu erwarten.
Iu Titel VII. Vergleiche die besondere Vorlage.
Zu Titel VIII. Vergleiche die besonderen Vorlagen.
3u Titel IX. Die Position stellt eine Ergänzung zu der Aufgabe dar, die die Landesversicherungsanstaltals frei¬
willige für Kinder der Versichertenauf dem Gebiete der Gesundheitsfürsorgeübernommen hat. Die Durchführung
der Gesundheits- und Erholungsfürsorge für Kinder NichtVersicherter erfolgt im innigen Zusammenarbeiten mit
der Landesversicherungsanstalt. Diese Position des Haushaltsplans und die Ausgabeposition II Ziffer 5a im
Haushaltsplan der Kriegsbeschädigten-und Kriegshinterbliebenelifürsorgeübertragen sich gegenseitig.
3u Titel X. Vergleiche die besondere Vorlage.
3u Titel XI (Titel' III der Einnahme). Der Zuschuß für die Zeitschrift „Die Wohlfahrtspflege in der Rhein-
Provinz" hat keine Aenderung erfahren. Den erhöhten Einnahmen aus Vezugsgebühren infolge Steigerung
der Abonnentenzahl in: Jahre 1926 steht eine Verminderung der Einnahmen ans Anzeigengebühren gegenüber.

Bisher war für die Zeitschrift nur ein Ausgabetitel vorgesehen, bei den: die Einnahmebeträge durch
Absetzen vereinnahmt wurden. Nachdem nunmehr feststeht,daß die Einnahmen in vielen Einzelbeträgen ein¬
gehen, ist zur Vermeidung der kassentechnischsehr störenden Absetzungenfür das Jahr 1927 ein besonderer
Einnahmetitel vorgesehen.Die Einnahmen sind auf 10000RM., die Ausgaben auf 15000NM. geschätzt. Die
Differenz ergibt als Belastung des Provinzialverbandes wie im Vorjahre 5000 RM.

x w. gg. Außerordentlicher Haushalt.
Pl Titel I der Einnahmen und Titel I der Ausgaben. Der 62. RheinischeProvinziallandtag beschloß

m seiner Sitzung vom 14. 7. 1922 Geldmittel zur Durchführung von Vorarbeiten für die Verbesserungder ma¬
schinentechnischen und insbesondereder wärmewirtschaftlichenAnlagen in den Provinzmlanstalten bereitzustellen.
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ordentlichen Haushalt genommen, dann aber in 5 Jahresraten aus den Haushaltsplänen der betreffenden An¬
stalten Titel „Heizung"getilgt werden sollten. Es handelte sich damals um Papiermarkbeträge. Durch die fort
schreitende Inflation und die folgendeStabilisierung der Mark konntendiese Arbeiten nicht von voinehcrcin in
dein vorgesehenen Umfange in Angriff genommen werden; auch ergab sich bei Durchprüfung aller Anlagen die
Notwendigkeit, über das ursprünglichvorgesehene Maß der VerbesserungenHinauszugeheu.Hierdurchwurde es
erforderlich, die volle Durchführung der Arbeiteu auf 6 Jahre zu verteilen, sodaß mit den Schlußaufwcn-
dungcn und den Tilgungenerst im Rechnungsjahre1928 zu rechnen ist. Durch die bis zum Jahre 1925 in die ordent¬
lichen Haushaltspläne der Anstalten eingesetzten Tilgungsraten waren die bis dahin gemachtenAufwendungen
bis auf 123 192,17 Mark getilgt, die zunächstvorschußweiseverrechnet wurden. Der Haushalt 1926 sieht für wärme-
wutschaftliche Verbesserungen 129 941RM. vor und als Tilgungsrate 155 000 NM. vor, sodaß von dem Vorschüsse
aus dem Jahre 1925 im Jahre 1926 voraussichtlich 25 059 NM. getilgt werden können. Es verbleibt dann noch
ein Vorschuß von 98133,17 RM., von dem in: Jahre 1927 47 500 NM. getilgt werden sollen. Abschlußder Arbeiten
und Rest der Tilgung der Aufwendungen ist für das Jahr 1928 geplant.

Die ini vorigen Haushaltsplan begonnene Einrichtung elektrischer Beleuchtung und Kraftverforgung
in der Anstalt Vonn soll furtgesetzt und beendet werden. Außerdemsind einige andere Anstaltennoch mit Wärme»
wirtschaftlichenMeßinstrnmenten auszustatten.

Die Verhältnissesind bei der z. T. noch vorhandenen Gasbeleuchtung ganz unhaltbar geworden und
bedürfen dringend der baldigen Verbesserung.

Zu Titel II Nr. 2 der Ausgaben: Siehe besondere Vorlage.

Zu Titel II Nr. 3 der Ausgaben: In dem Wasserleitungsnetz der Anstalt Bedburg-tzau wird schon seit
Jahren eine stets zunehmendeVertrustung der Nohre beobachtet,die nach den vorgenommenenUntersuchungen
in den: starken Kohlensäuregehaltdes Wassers ihre Ursache hat. Es wird hiervon nicht nur die Kaltwasscrleitung,
sondern in noch stärkerem Maße die Warmwasserleitungund Hcizungsanlagebetroffen. Die Nohrquerfchuitte
sind z. T. so verengt, daß das Wasser kaum noch durchflicßeu kann nnd die Wandungen so angefressen, daß häufig
Nohrbrüche vorkommen.Die Aufwcndnngen,die jährlich zur Veseitignngdieser Schäden geinacht werden müssen,
sind so bedeutend, daß die Kosten einer Wasserreinigungsanlagedurch die zu erwartenden Ersparnisse in wenigen
Jahren gedeckt sein werden.

Zu Titel II Nr. 4 der Ausgaben: Die vom Provinziallandtag eingesetzte erweiterte Anstaltskommission
hat sich durch örtliche Prüfung davon überzeugt, daß die seit längerer Zeit geplante Aenderungund Erweiterung
der vorhandenenKochkücheneinrichtungmit dem Ziele, in Zuknnft Korrigcndinnenim Küchenbetrieb zu beschäftigen
und gleichzeitigden Anstaltsinsasscn eine bessere und abwechslungsreichere Kost zu verabreichen, durchaus berechtigt
ist. Die Umgestaltungerfordert eine Reihe baulicher Maßnahmen sowie die Beschaffungmehrerer neuer Koch¬
kessel, Spüleinrichtungen, Mchenmaschinen usw.

Zu Titel II Nr. 5 der Ausgaben: Die volle Ausnutzungder Arbeitskraft der Bauamtsvoistände läßt
als dringend erwünscht erscheinen, daß die Diensträumeder Nauämter mit den Wohnungender Banamtsvorsteher
unter einem Dach liegen. Nachdem teils durch Neubau, teils durch Ankauf in Köln, Bonn, Trier und Prüm provin-
zial-eigeneBauamtsdienstgebäudegeschaffen worden sind, wird vorgeschlagen, auch in Aachen und Koblenz, wo
die Bauamtsvorsteher sehr weit von den Büros entfernt wohnen und diese in mangelhaften Räumen unterge¬
bracht sind, soweit es möglich ist, durch Ankauf geeigneterHäuser oder durch Neubau dem bestehenden Uebclstcmde
abzuhelfen.

Zu Titel II Nr. « der Ausgaben: Gelegentlichder Tagung der erweiterten Anstaltskommission in der
Anstalt Brauwciler am 21. 10. 1926 wurde hervorgehoben,daß unbedingt erstrebt werden müsse, Wohnungen,
die in den ersten Nachkriegsjahrcnunter Benutzung von Anstaltsräumen eingerichtetsind, baldigst zu beseitigen,
da eine derartige Unterbringung der Familien im engeren Anstaltsbczirk aus verschiedenen Gründen bedenklich
sei; die derzeitige starte Uebcrbelegnngfast aller Anstalten weist gleichfallsdarauf hin, zur Wiedergewinnung
olcher Anstaltsräume für ihren ursprünglichenZweck in beschränktem Umfange neue Wohnungen zu erstellen;

durch den Neubau von 11 Wohnungen in der Anstalt Bedburg-Hau, 4 Wohuungen in der Anstalt Solingen,
2 Wohnungen in der Anstalt Fichtenhain, 1 Oderbeaintenwohnungin der Heil- und Pflegcanstalt Duren und
einer ebensolchen in der Anstalt Brauweiler können sämtliche jetzt noch in AnstaltsiäuinenuntergebrachtenWoh.
nungen beseitigt werden.
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Der Raumgewinn zur Unterbringung von Geisteskranken, Fürsorgezöglingenund Korrigenden beträgt
mindestens:

90 Plätze für Geisteskranke
30 Plätze für Fürsorge-Zöglinge
25 Plätze für Korrigenden.

Außerdem ist geplant bei der HebammenlehranstaltElberfeld ein Dreifamilienhaus zu errichten mit Rücksicht
darauf, daß der wesentlich erweiterte Betrieb der Anstalt es notwendig erscheinen läßt, in unmittelbarer Nähe der
Anstalt, den Verwalter, einen Arzt und einen Heizer unterzubringen.

Zu Titel II Nr. 7 der Ausgaben: Siehe besondere Vorlage.
^u Titel III Nr. 1 der Ausgaben: Den am Rheinisch-Westfälischen Elektrizitätswerkbeteiligten Kom¬

munen ist Gelegenheitgeboten, einen großen Posten Aktien des Unternehmenszu günstigein Preise zu übernehmen.
Die Aktien sollen auf die Beteiligten nach Maßgabe ihres Besitzes verteilt weiden; auf den Rheinischen Provinzml-
verbcmd entfallen 208 Aktien zum Preise von 125 000 RM.

^u Titel III Nr. 2 bis 4 der Ausgaben: Siehe die besonderen Vorlagen.

Anlag e 4.
(Zu Tiucksllche Nl. 1.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschufses,

betreffend Aenderung des Entwurfs des Haushaltsplans für 1927.

Der Landesfürsorge°(Provinzial-)Verbandhat bisher den Beziikssüisorgcverbänden(Stadt» und
Landkreise)die Kosten,die diesen für die Verpflegung von Landeshilfsvedürftigen in ihrem Bezirke
entstehen, in den meistenFällen nach einem von: Preußischen Minister für Volkswohlfahrt festgesetzten
Tarif zu erstatten. Dieser Tarif blieb wesentlich hinter den Selbstkosten der Beziikssürsorgeverbändezurück.

Nunmehr hat der Preußische Minister für Volkswohlfahrtdurch Erlaß vom 18. 2. 1927 den
Tarif der unter preußischen Fürsorgcverbändrnzu erstattenden Fürsoigelosten mit Wirkung vom 1. April
192? ab aufgehoben, so daß für die Höhe des Kostcnersatzes in Zukunft nur § 16 Abs. 1 und 3 in
Verbindung mit § 17 der Fürsorgepflichtverordnungmaßgebend ist, d. h. von jetzt ab sind die wirklichen
Selbstkostenvom Landcsfürsorgevcrbandzu erstatten.

Die finanzielleWirkung dieses Erlasses für die Provinzialverwaltung wird eine recht erhebliche
sein. Soweit die in der kurzen Zeit seit Bekanntwerden des Erlasses nrögliche Berechnung ersehen
läßt, werden die Mehrausgaben für das Landesfürsorgewesenfür das Jahr 1927 rund 500 000 RM.
betragen, die sich wie folgt errechnen:

1. Die Pflcgesätze in Krankenanstalten,Waisenhäusernusw. übersteigen die Tarifsätze so erheblich, daß
eine Schätzungder Mehrausgabe mit 60 <X, eher zu niedrig als zu hoch eingesetzt sein dürfte, da
die meisten Pflegefälle von den größeren Städten angemeldet werden. Die Erhöhung dieser
Provinziallasten wird also insofern eine starke Verschiebungihres Ausbringens nicht zur Folge
haben, als den Städten, insbesondereden Großstädten, die die Hauptlast der Provinzialverwaltung
tragen, die Mehrausgabe wieder zufließt.

2. Auch die Kosten der offenen Pflege werden eine erhebliche Steigerung erfahren, da crfahrungs»
gemäß die tatsächlich gezahltenUnterstützungendie Tarifsätzenennenswert übersteigen. Auch hier
wird mit einer Mehrbelastung von mindestens40 °/o gerechnetwerden müssen.

Da der Betrag, den die geschlosseneFürsorge erfordert, den Betrag für die offene Fürsorge
übersteigt, fo wird bei dem Gesamtbeträge von 870000 RM., der bisher vorgesehenist, mit einer
Erhöhung um 500 000 RM. gerechnetwerden müssen.

Eine andere Deckung für diesen Mehraufwand, als die Provinzialumlage, steht nicht zur Ver>
fügung; da eine Erhöhung der letzteren über den Betrag hinaus, den der Provinzialausschuhdem
Provinziallandtag auf Grund seiner bisherigenVeratungen vorgeschlagen hat, auf jeden Fall vermieden
werden soll, so bleibt nichts anderes übrig, als für 1927 auch auf die Deckung der eisten 500 000 RM.
des Defizits aus dem Jahre 1925 zu verzichten. (Siehe Haushaltsplan „Vermögens» und Schulden-
Verwaltung" S. 11, Titel I der Ausgabe). Die unvermeidlicheErhöhung der Ausgabe für das Landes-
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fürsorgewcsen würde also durch Herabsetzung des Zuschussesbeim Haushaltsplan Vermögens- und
Schuldenverwaltung auf 394 500 RM. ausgeglichensein.

Der Provinzialausschuß beehrt sich, nachstehenden Beschluß des Prouinziallandtages zu bean»
tragen:

„Im Haushaltsplan des Landesfürsorgewesens,H. Nr. 11, sind die Ansätze bei Nr. II der
Ausgabe, bei der Pos. „Gesamtausgabe" und bei der Pos. „Zuschuß"um je 500000 RM. zu erhöhen.

Beini Haushaltsplan der Vermögens»und Schuldenverwaltung fällt Titel I der Ausgabe fort.
Die Pos. „Gesamtausgabe" und „Zuschuß"verringern sich um je 500 000 RM."

Düsseldorf, den 28. März 1927.

Der Provinzialausschuß:

Dr. Adenauer, Dr. Horion,
Voisitzendei. Landeshauptmann.

Anlage 5.

Vericht und Antrag (Dru^e w. 2.»
des Provinzialausschufses,

betreffend die Aufnahme einer Anleihe im Betrage von 13 Millionen NM.
zwecks Durchführung eines von Neich und Staat durch Iinszuschüfsegeförderten

Arbeitsbeschaffungsprogrammsfür den Straßenbau.

Zum Zwecke der Anpassung der Provinzialstraßen an den heutigen Verkehr war dem 71. Pro»
vinziallandtag ein außerordentlichesStraßenbauprogramm vorgelegt worden, in dem vorgesehenwar
im Laufe der nächsten 10 Jahre etwa V' der Provinzialstraßenfür den gesteigertenVerkehr umzubauen!
Bei Ausführung dieses Programms wären schon in den ersten drei Jahren jährlich rund 18 Millionen RM.
außer den Kosten für die laufende Unterhaltung der Provinzialstraßenaufzuwendengewesen. Obwohl
die Durchführung des außerordentlichenStraßeiwaupiogramms in dem vorgesehenenUmfange einer
dringenden Notwendigkeitentsprach,gestattete es die überaus ungünstigeFinanzlage der Provinz nicht,
den Haushalt des Provinzialverbandes in den nächsten Jahren mit der Verzinsungund Tilgung derartig
hoher Beträge zu belasten. Der 71. Provinziallandtag hat sich vielmehr für 1926 darauf beschränken müssen,
aus der von ihm beschlossenenAnleihevon 20 Millionen RM. einen Betrag von 10 Millionen RM. für den
außerordentlichenBedarf der Straßenbauverwaltung bereitzustellen. Aus dem gleichen Grunde ist der
71. Provinziallandtag nicht in der Lage gewesen,für die Unterstützung von Gemeinden zum provinzial-
straßcnmäßigenAusbau von rund 2000 Km Kreis- und Gemeindestraßen,die im Laufe der nächsten Jahre
in die Verwaltung und das Eigentum der Provinz übernommen weiden sollen, die Mittel zur Verfügung
zu stellen, die zur planmäßigenDurchführungdes vom Provinziallandtag genehmigtenAusbau- und Ueber»
nahmcprugramms erforderlich gewesen wären.

Nun bot sich im Juli ds. Is. für den Provinzialverband die Möglichkeit, für die Aufnahme von
Anleihen für zusätzlicheStrahenbauarbeiten aus den von Reich und Staat im Rahmen des Nrbeitsbe»
schaffungsprogrammsder Reichsregicrung für Notstandsarbeiten bereitgestellten Mitteln Zinserleich-
terungeu zu erhalten, uud zwar i» Höhe von 4°/« für das erste Jahr und von je 3 v. H. für jedes der folgenden
beiden Jahre.

Der Provinzialausschußhat geglaubt, von dieser erwünschtenGelegenheit Gebrauch machenzu
sollen, die es ermöglicht,für die Durchführung des außerordentlichenStraßenbauprogramms wie auch
für die Förderung des provinzialstiaßenmäßigenAusbaues von Kreis- uud Gemeindestraßenin dieseni
Jahre noch weitere Mittel bereitzustellen.Für die Stellungnahme des Provinzialmchchusseswar einerseits
die Aussicht maßgebend,daß der Provinzialverband für die ersten drei Jahre von der Verzinsungder be¬
reitzustellendenMittel nicht nnwesentlichentlastet sein würde; von ausschlaggebenderBedeutung war
jedoch die Erwägung, daß sich der Provinzialverband angesichts der besondersstarken Erwerbslosigkeitin
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der Rheinprovinz der Notwendigkeitnicht entziehen tonne, sich für seinen Aufgabentreis und im Rahmen
des ihm Möglichenan der Schaffung von produktiverArbeitsgelegenheitfür Erwerbslose zu beteiligen.

Es besteht nun gerade beim Ausbau von Provinzialstraßen zwecks Anpassung an den heutigen
Verkehr wie auch bei dem provinzialstraßenmäßigenAusbau von Kreis- und Gemeindestraßenin weitem
Umfange die Möglichkeit, Arbeitslose mit allen möglichenArbeiten, wie Erdarbeiteu, Einbauarbeiten
usw. zu beschäftigen. Derartige Arbeiten geben zudem manchemHandwerker,Fuhrmann, Tagelöhner
usw/eine Verdienstmöglichkeit.Auch bietet sich hierbei besondersgute Gelegenheit, in den verschiedensten
Teilen der Provinz, vor allem auch in kleineren Ortschaften,zur Linderung der Erwerbsloseuuotbeizu¬
tragen.

Für die rheinischen Verhältnissekommt hinzu, daß zahlreiche Betriebe der rheinischenStein,
industrie in: Sommer v. Is. infolge Mangels an Aufträgen von der Stillegung bedrohtwaren. Mit dem
Eingang neuer Aufträge war bei diesen Betrieben im allgemeinen erst im Frühjahr 1927 nach Feststelluug
der Haushaltspläne der Kommunalverwaltungenzu rechnen. Nur durch sofortige Vergebung weiterer
Aufträge kounten diefe Betriebe den Herbst und Winter über in Beschäftigunggehalten und damit zahl¬
reiche Steinbrucharbeiter vor der Erwerbslosigkeitbewahrt weiden.

Der Provinzialausschußermächtigtedemgemäß den Landeshauptmann, von der von Reich und
Staat angebotenen Zinserleichterung Gebrauch zu machen und zu dem Zwecke vorbehaltlichder dem»
nächstigen Genehmigungdes Provinziallandtages Darlehen bei der Landesbankbis zur Höhe von 13 Mil-
lionen RM aufzunehmen, die nach folgendem Plan verwendet werden sollten:
für sofortigeAufträge an die rheinische Steinindustrie ............... 3 Mill.RM.
für die Verarbeitung dieser Lieferungen noch im Herbst v. Is ........... 2
für Aufträge an die Steinindustrie, um diese während des Winters in Beschäftigung

zu halten ................................ 5 ,,
also insgesamt zum beschleunigten Ausbau des vorhandenen Provinzial-Straßennetzes im

Rahmen des außerordentlichenStraßenbauprogramms ............. 10 Mill.RM.
ferner:

zur Unterstützungder Gemeinden zur sofortigen weiteren Förderung des Ausbaues von
Kreis- und Gemeindestraßenzu Provinzialstraßen ............... 3

zusammen . . . 13Mill. RM.
Die auf Grund dieses Notstandsarbeitsprogrammsmit Reich und Staat geführten weiteren Ver¬

handlungen sind inzwischen zum Abschluß gelangt. Die Zinszuschüsse, und zwar bis zum höchstbetrage von
520 000 RM. für das 1. Jahr und von je 390 000 RM. für jedes der folgenden zwei Jahre find bereit¬
gestellt; ihre Auszahlungerfolgt jeweils vor Fälligkeitder für die aufgenommenenBeträge zu entrichtenden
Zinsen.

Was die an die Gewährung der Ziuszuschüssegeknüpften Bedingungenanlangt, so ist die Bedingung,
daß es sich bei der Verwendung der 13 Millionen RM. ausnahmslos um „zusätzliche"Arbeiten, d. h. um
solche Arbeiten handeln muß, deren Ausführung nicht bisher schon vorgesehenwar, und bei denen es sich
nicht um die laufende Unterhaltung des Straßennetzes handelt, als erfüllt anerkannt. Die weiteren Be¬
dingungen, ausschließlicheVerarbeitung deutschen Steinmaterials, Verbot von Ueberstundenin der Stein-
industrie, Entnahme der einzustellendenArbeitskräfte aus den Arbeitsnachweisen,entsprechendurchaus
den mit den: Notstandsarbeitsprogramm verfolgten Zwecken und können daher unbedenklich anerkannt
werden. Schwierigkeitenhaben sich lediglich bei der Bedingung ergeben, daß in den Jahren 1927/28 der
Etat der Straßenbauverwaltung für den Straßenbau mindestensden gleichen Umfang haben müsse wie
der Etat des Rechnungsjahres1926, uud daß der Etat in allen drei Jahren in diesem Umfang auch voll in
Anspruch genommen weiden müsse. Die Provinzialverwaltung hat diese Bedingung ablehnen müssen;
denn solange nicht eine Garantie dafür gegeben wird, daß die Einnahmen des Provinzialverbandes,
insbesonderedie Überweisungen aus der Kraftfahrzeugsteuerund die sonstigenSteuerüberweisungen,
dieselben bleiben, kann auch keine Garantie dafür verlangt werden, daß die Ausgaben des Provinzial¬
verbandes für bestimmteZwecke sich auf derselben Höhe halten. Diese Bedingung ist daher auf die Vor¬
stellungender Provinzialverwaltung hin inzwischen dahin abgeändert worden, daß der Oberpräsident vor
Anweisungder Zii^zuschüsse prüfen wird, ob die Durchführungdes Bauprogrmnms gegenüberden Etat¬
ansätzen als „zusätzliche"Arbeitsgelegenheitanzusehenist und kann in dieser Form nuumehr unbedenklich
angenommen weiden.

Soweit sich bisher schon zur Durchführung der vorgesehenen„zusätzlichen"Materialbeschaffungen
und Bauarbeiten die Notwendigkeit zur Bereitstellungvon Teilbeträgen der aufzuuehmenden13 Millionen
RM. ergebenhat, sind die Beträge jeweils bei der Landesbankvorschußweise aufgenommenworden. Auch
die weiteren Beträge sollen zunächst auf diesen: Wege beschafft weiden. Die Beschlußfassung über die end¬
gültige Begebung einer Anleihe über die 13 MillionenRM. dürfte, da sich über die weitere Entwicklung des
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Anleihemarktes em sicheres Urteil z. Zt. nicht bilden läßt, zweckmäßig dem Provinzialausschuß zu
übertragen sein, damit sowohl bezüglich der Art der Begebung der Anleihe als auch bezüglich der einzelnen
Anleihebedingungendas für den Provinzialverband bestmögliche Ergebnis erzielt werden kann.

Der Provinzialausschußbeehrt sich hiernach dem Provinziallandtag folgenden Beschluß vorzu°
schlagen:

„Zur Durchführungdes von Reich und Staat durch Iinszuschüssc gefördertenArbeitsbeschaffungs¬
programms beschließt der Provinziallandtag unter Genehmigungder vom Provinzialausschußbereits be¬
schlossenen Maßnahmen die Aufnahme einer Anleihe im Betrage von 13 Millionen NM, nnd beauftragt
den Provinzialausschuß,über die Begebung der Anleihe im ganzen oder in Teilbeträgen sowie über
die Art der Begebung und die Auleihebedingungen zu beschließen."

Düsseldorf, den 1. März 1927.

Der Provinzialausschuß:

Dr. Adenauer, vi-. Horion,
Vorsitzender. Lll!i°esr,cmptm<nm.

Alttage 5____
Vericht und Antrag «Dn^«^ nr. Z.»

des Provinzialausschusses,
betreffend Aufnahme einer Anleihe von 5 791 500 Mark.

1. Wie aus dem Entwurf des Haushaltsplanes für 1927 ersichtlich ist, schließt der außerordent¬
liche Haushalt mit einem Fehlbetrag von 1 808 500 Mart ab. Da andere Mittel zum Ausgleich des
Haushaltsplanes nicht zur Verfügung stehen, muß der Fehlbetrag aus einer aufzunehmenden Anleihe
gedeckt werden.

2. Der Provinzialausschußhatte im Jahre 1925 den Erwerb einer Fläche von 10 Ka für die
Erweiterung des Provinzial«BasaltwerlesNeuwied a. d. Wied zu einem Preise bis zn 200 000 RM.
beschlossenund bestimmt, daß der Betrag vorschußweise von der Landesbank zn entnehmen und später
aus einer Anleihe zu decken sei. Die Käufe sind in: Laufe des Jahres 1926 abgeschlossen worden der
aufgewandte Kaufpreis von 200 000 RM, den die Landesbankvorschußweise gezahlt bat, mutz in die
neue Anleihe aufgenommen werden.

3. Der 64. Provinziallandtag hatte im Dezember 1922 die Aufnahme einer Anleihe von
2 Milliarden Mark, der 66. Provinziallandtag im Juni 1923 die Aufnahme einer weiteren Anleihe von
15 Milliarden Mark beschlossen.Diese Mittel waren erforderlichfür nachstehende Zwecke:
ll) zur Herstellungvon Klcinpflastcr auf Provinzialstraßen,
t>) zur Beteiligung an der RheinischenWohnungsfürsorge-Gesellschaft,
o) zu Wohnungs- und Siedlungsbauten,
6) zum Ausbau von Provinzialanstaltenund zur Verstärkungder Betriebsfonds der Provinzialanstalten,
e) zur Erhöhung des Anteils des Provinzialuerbandcs am Stammkapital der Landesbank.

Auf Grund der Vorschriftendes Anleihe-Ablösungsgesetzcs über die Festsetzung des Goldwertes
der nach dem 31. Dezember 1918 begründeten Markanleihen und auf Grund des Beschlusses des Pro¬
vinzialausschusses vom 21. Juli 1926 ist den Gläubigern dieser Anleihen eine Narablösung in Höhe von
12,50 Mark für lede Million Papiermark angeboten worden. Infolge freihändigen Ankaufs vor Erlaß
der Bestimmungen erhöht sich der Ablösungsbetragum etwa 20 000 Mark auf rund 233 000 Mark. Da
die Mittel, die durch die Anleihe von 1922 und 1923 bezahlt worden sind, zur Deckung außerordent¬
licher Ausgaben bestimmt waren und andere Mittel zur Ablösung dieser Anleihe nicht vorhanden sind,
so muß der Betrag von 233 000 Mark ebenfalls aus einer neuaufzunehmendenAnleihe entnommen
weiden.

4. Dem Provinziallcmtagliegt ein Antrag des Provinzialausschussesvor, betreffend Erhöhung
des Kapitals der Landesbankder Rheinprovinz um 6,2 Milionen Mark. Auf die Begründung des An-
trags wird Bezug genommen.
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Der auf den Provinzialverband entfallendeAnteil von 3,1 Millionen Mark muß, da andere Mittel
hierfür nicht zur Verfügung stehen, ebenfalls dnrch eine Anleihe beschafft werden.

5. Durch Beschluß vom 21. Juli 1926 hat der Provinzialausschußvon der ihm durch den Provinzial-
lcmdtag gegebenen Ermächtigung, für den Nürburgring ein langfristiges, gering verzinslichesDarlehn
von 450 000 Mark zu bewilligen,Gebrauch gemacht. Auch dieser Betrag muß, da andere Mittel zur Durch¬
führung des Beschlusses nicht zur Verfügung stehen, aus Anleihemitteln entnommen werden.

Hiernach sind folgende Anleihemittel erforderlich:
Zur Deckung des außerordentlichen Haushalts 1927 .............. 1808 500 RM.
Zum Grunderwerb für das Provinzial-Basaltweik ............... 200 000 „
Für Ablösung der Anleihen aus der Inflationszeit 1922/1923 .......... 233 000 „
Zur Erhöhung des Kapitals der Landesbank ................. 3100 000 „
Zur Deckung des Darlehns für den Wrburgring ................ 450 000 „

insgesamt: 5 791 500 RM.
Es wird vorgeschlagen, eine Anleihe von 5 791 500 Mark aufzunehmen,die mit 2°/, jährlich und

den durch die Rückzahlung ersparteu Ziusen zu tilgen sind, üiueu möglichst vorteilhaften Zinssatz bezw.
möglichst hohe Barauszahlung zu erreichen,wird dem mit der Aufnahme der Anleihe zu beauftrageuden
Provinzialausschuß zu überlassen sein.

Der Provinzialausschuß beehrt sich hieruach folgenden Beschluß vorzuschlagen:
1. Der Provinziallcmdtagbeschließt die Aufnahme einer Anleihe von 5 791 500 Mark für nach¬

stehende Zwecke:
Zur Deckung des außerordentlichenHaushalts 1927 .............. 1808 500 RM.
Zum Grnndcrwerb für das Prouinzial-Basaltwcrk ............... 200 000 „
Für Ablösungder Anleihen aus der Inflationszeit 1922/1923 .......... 233 000 „
Znr Erhöhung des Kapitals der Landesbank .................. 3 100 000 „
Zur Deckung des Darlehns für den Nürburgring ............... 450 000 „

insgesamt: ....... 5 791 500 RM.
2. Die Anleihe ist mit 2°« jährlich und den durch die Rückzahlung ersparten Zinsen zu tilgen.
3. Der Provinzialausschußwird beauftragt, die übrigen Bedingungen der Anleihe je nach Lage

des Geldmarktesfestzusetzenund über die Begcbuug der Anleihe im ganzen oder in Teilbeträgen zu be¬
schließe,!."

Düsseldorf, den 1. März 1927.

Der Provinzialausschuß:

Dr. Adenauer, Dr. Horion,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

Anlage 7.
«PluclsacheNr. 4.)

Vericht und Antrag
des Provlnzialausschufses,

betreffend die Versetzung des Landesbaurats Hirschhorn in den Nuhestand.

LandesbauratHirschhorn, geboren am 26. Mai 1864, hat seine Versetzung in den Nuhestand beantragt,
da er wegen eines körperlichen Leidens dauernd unfähig zur Erfüllung feiner Amtspflichtenist. Nähere
Angaben hierüber weiden in der Fachkommission des Provinziallandtags gemacht.

Die ruhegehaltsfähigeDienstzeit des Landesbaurats Hirschhorn beträgt 37 Jahre. Das Ruhegehalt
berechnetsich daher mit 77/100 seines letzten Dienstcintommensund beträgt jährlich9820 RM.
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Der Provinzialausfchuß beehrt sich zu beantragen:
„Der Provinziallandtag wolle die Versetzung des Landesbaurats Hirschhorn in den Ruhestand zum

1. April 1927 unter Bewilligung eines jährlichen Ruhegehalts von 9820 RM. beschließen."

Düsseldorf, den 1. März 1927.

Der Provinzialausfchuß:

Dr. Adenauer, Dr. Horion,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

Anlage 8.
Bericht und Antrag ^Mache m 5 >
des Provinzialausschufses,

betreffend den Ablauf der Dienstzeit der Landesräte Westermann
und Dr. Schellmann.

Der 55. Rheinische Provinziallandtag hat in seiner Plenarsitzungam 17. März 1915 die Landesräte
Westermann und Dr. Schellmann zu Landesräten unter folgenden Bedingungen wiedergewählt:
1. „Die Wiederwahl erfolgt auf die Dauer von 12 Jahren, beginnend am 1. April 1916;
2. die Gewählten sind gehalten, auf Beschlußdes Provinzialausschufsesdie Geschäfteals Mitglied oder

stellvertretendes Mitglied des Vorstandes der Landesversicherungsanstaltim Haupt- oder Nebenamte
zu übernehmen oder sich bei der Zentralstelle nach Anordnung des Landeshauptmanns, insbesondere
auch unter einem anderen oberen Beamten, welcher als Abteilungsdirigent fungiert, zu beschäftigen;

3. die Gewählten haben sich zu verpflichten,ohne Genehmigung des Provinzialausschufses kein Mandat
für eine politische Körperschaft oder in die Gemeindevertretung zu übernehmen, wenn ihnen für letzteres
ein gesetzlicherAblehnungsgrund zur Seite steht."

Die 12jährige Amtszeit der beiden Landesräte geht am 31. März 1928 zu Ende. Da es fraglich ist,
ob der Provinziallandtag vor diesem Zeitpunkte im Jahre 1928 zusammentretenwird, es auch nicht erwünscht
ist, daß die Entscheidungkurz vor Ablauf der Wahlperiode getroffen wird, fo wird sich der Provinzial¬
landtag schon in seiner nächsten Tagung mit der Wiederwahlzu befassenhaben. Die etwaigeWiederwahl
würde unter folgenden Bedingungen zu geschehen haben:
1. Die Wiederwahl zu Landesräten erfolgt auf die Dauer von 12 Jahren, beginnend am 1. April 1928,

unbeschadet der Vorschriftenüber die Versetzung der Beamten in den Ruhestand infolge Erreichung der
Altersgrenze;

2. die Gewählten haben die Bestimmungen der zurzeit geltenden und der etwa künftig zu erlaffendenRe¬
glements über die dienstlichen Verhältnisseder Provinzialbeamten als für fich verbindlichanzuerkennen;

3. sie sind gehalten, auf Beschluß des Provinzialausschufsesdie Geschäfte als Mitglied oder stellvertretendes
Mitglied des Vorstandes der Landesversicherungsanstaltim Haupt- oder Nebenamte zu übernehmen,
oder fich bei der Zentralstelle nach Anordnung des Landeshauptmanns, insbesondereauch unter einein
anderen oberen Beamten, welcherals Abteilungsdirigent fungiert, zu beschäftigen.

Der Provinzialausfchußbeehrt sich unter Beifügung einer Nachweifungüber die persönlichen und
dienstlichen Verhältnisseder Landesräte Westermannund Dr. Schellmann zu beantragen:

„Der Provinziallandtag wolle die Landesräte Westermann und Dr. Schellmann unter den zuletzt
genannten Bedingungen wiederwählen."

Düsseldorf, den 1. März 1927.

Der Provinzialausfchuß:

Dr. Adenauer, Dr. Horion,
Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Nachweisung
über die persönlichen und dienstlichen Verhältnisseder Landesräte Westermannund Dr. Schellmcmn.

Nr.
Der Beamten

Familien- und
Vornamen

Geburtsort und
Geburtsdatum

Zeitpunkt der
Ernennung

zum
Gerichts.
llssessvl

Familien-
Verhalt»

nisse
Bemerkungen

Westermann,
Fritz

Wesel,
11. Febr. 1869

7. Dez. 1895

Dr. Schellmann,
Ferdinand

Cassel,
7. Juni 1871

16. Dez.
1897

verwitwet

verheiratet

Landesrat Westermann ist am 10. Sep¬
tember 1896 als wissenschaftlicher
Hilfsarbeiter in den RheinischenPro-
vinzialdienst eingetreten und wurde
vom 44. Rheinischen Provinziallandtag
vom 1. April 1994 ab zum Landesrat
gewählt und vom 55. Rheinischen
Provinziallandtag vom 1. April 1916
ab auf 12 Jahre wiedergewählt. Seit
März 1996 ist er mit der Führung des
Dezernats der Ruhegehaltskassenund
der Witwen- und Waisen» ersorgungs-
anstatt für die Kommunalbeamten
sowie der Viehseuchen-Angelegenheiten
betraut.
Landesrat Dr. Schellmann, am
15. Oktober 1898 in den Rheinischen
Provinzialdienst als wissenschaftlicher
Hilfsarbeiter eingetreten, wurde vom
44. Rheinischen Provinziallandtag vom
1. April 1904 ab auf die Dauer von
12 Jahren zum Landesrat gewählt und
vom 55. Rheinischen Provinziallandtag
vom 1. April 1916 ab auf 12 Jahre
wiedergewählt.
Landesrat Dr. Schellmann ist als
beamtetes Mitglied des Vorstandes
der Landesveisicherungsanstalt tätig.

Anlage 9.
lDiucksncheNr, (>,>Bericht und Antrag

des Provinzialausschufses,
betreffend Beteiligung der Provinzialverwaltung an einer gemeinnützigenBallgesell¬
schaft zur Erstellung von Wohnungen für Beamte und Angestellteder Verwaltung.

Gelegentlich einer Sitzung der erweiterten Anstaltskommission,welche am 21. Oktober 1926 in
Brauweiler stattgefundenhat, wurde von verschiedenen Seiten angeregt, die Provinzialverwaltung möchte
zur Förderung des Wohnungsbaues für Provinzialbeamte und Angestellte fich um die Einrichtung einer
Organisation bemühen, welche es ermöglicht,Mittel aus dem Hauszinssteueraufkommeuund von sonstigen
öffentlichenInstituten für diefen Zweck heranzuziehen. Der gangbarsteWeg zur Erreichung dieses Zieles
würde darin bestehen, daß eine gemeinnützige Ballgesellschaft von der Provinzialverwaltung, der Provinzial-
Feuerversicherungsanstaltund der Rheinischen Wohnungsfürsorge-Gesellschaftgegründet wird. Eine solche
Gesellschaft könnte — dem Wohnungsbedürfnis an den verschiedenen Orten entsprechend — nach einem auf
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zwei bis drei Jahren verteilten Bauprogramm unter Ausnutzungder Mittel aus dem Hauszinssteueranf«
kommen, den von der Landesbank für den Wohnungsbau bereitgestelltenGeldern und eventuell auch der
Mittel der Wohnungsfürsorge-Gesellschaftmit verhältnismäßiggeringen:Arbeitgcberdarlehnder Provinzial-
verwaltung innerhalb kurzer Zeit soviel Wohnuugen erstellen,daß die z. It. noch bestehende Wohnungsnot
unter den Beamten und Angestelltender Provinzialverwaltung dadurch im wesentlichen zu beseitigen wäre.

Bekanntlichstehen die Gemeinden, und zwar vornehmlichdie kleineren unter ihnen, fast durchweg
auf dem Standpunkt, daß die mit Zuschüssen aus öffentlichenMitteln erstellten Wohnungen des freien
Wohnungsmarktes für Beamte pp. der Provinzialverwaltung nicht in Frage kämen.

Nach dem Bericht der Anstalten und des Beamtenausschussesder Zentralverwaltung sind z. It.
noch 24 Beamte ohne Wohnung, d. h. sie haben notdürftige Unterkunft bei Verwandten etc. gefunden
oder leben von ihren Familien getrennt, 56 weitere Beamte sind vollkommenunzulänglichuntergebracht
und 18 im reiferen Lebensalter befindliche Beamte pp. haben seit Jahren aus Mangel an einer geeigneten
Wohnung ihre Verheiratung zurückgestellt; es würden also ruud 100 Wohnungen zu erstellen sein, zuzüglich
derjenigen, welche die Provinzial-Feuerversicherungsanstaltfür ihre Beamten PP. ausgeführt sehen möchte.
Rechnet man damit, daß die Baukostenje Wohnung einschließlichGrunderwerb im Durchschnitt 8000—8500
Mark betragen, so würden insgesamt 800 000—850 000 Mark aufzubringen sein; als Gesellschaftskapital
müßten etwa 10°/, -- 80 000 Mark angenommen werden, wovon 30 000 Mark auf die Provinzialverwaltuug,
30 000 Mark auf die Provinzial-Feuerversicherungsanstaltund 20 000 Mark auf die Wohnungsfürsorge-
Gesellschaft entfallen würden.

Es kann damit gerechnetwerden, daß bei der Mehrzahl der in Frage kommendenOrte für jede
Wohnung etwa 3 500—4 000 Mark aus dem Hauszinssteueraufkommenals Darlehn gegeben werden,
etwa 2500 Mark sind aus Mittelu der Landesbankoder der R.W.G. zu erwarten, so daß im allgemeinennoch
2000 Mark, in einzelnen Fällen, d. h. wenn die Hauszinssteuerhypotheknicht in der oben angenommenen
Höhe gewährt weiden kann, 3—4000 Mark von der Provinzialverwaltung als Arbeitgeberdarlehn zuge¬
schossen werden müßten. Danach würden in den nächsten 2—3 Jahren im Höchstfalle je 70—100 000 Mark
aus Mitteln der Provinzialverwaltung aufzubringen sein, für die eine Verzinsungvon 5°/, und eine Tilgung
von 2°/, zu verlangen wäre.

Unter diesen Voraussetzungenstellt sich die Miete für eine Vierzimmerwohnung (eine solche ist
heute für 8000—8500Mark herzustellen,3 räumige Wohnungen, die auch iu einer gewissen Anzahl aus¬
zuführen wären, für 7000—7500 Mark) nach vorläufiger Berechnung auf etwa 552 Mark einschließlich
Steuern, Verwaltungskostenund baulicherUnterhaltung, für eine 3 räumige Wohuung auf 480 Mark oder
je Monat auf 46 Mark bezw. 40 Mark.

Die tatsächliche Belastung der Verwaltung wird sich aus der Iinsspanne zwischen den oben ange¬
nommenen 5°/<> und dem an die Landesbank zur Zeit für Vorschüsse zu zahlenden Satz von 8</<> ergeben;
das macht bei einer Aufwendung von insgesamt 200 000—240 000 ^ 6 000-7 200 Mark jährlich aus.
Die Aufwendung einer solchen Summe dürfte mit Rücksichtauf die erhebliche Beruhigung, die dadurch bei
den Beamten und Angestelltender Verwaltung erzielt wird, tragbar sein. Der Betrag verringert sich, wenn
eine Senkung des Zinssatzes stattfindet.

Es ist geplant, den größeren Teil der Wohnungen als Mietswohnungen in Mehrfamilienhäusern
zu erstellen mit Rücksicht darauf, daMese Bauform eine Verringerung der Baukosten ermöglicht und außerdem
nur eine verhältnismäßig geringe Zahl der Wohnung suchendenBeamten pp. über soviel Eigenkapital
verfügt, daß sie als Bewerber um ein Eigenheim in Frage kommenkönnten. Nach genauer Prüfung der
Verhältnisse ist jedoch beabsichtigtin beschränktem Umfange auch Wohnungstypen zu wählen, die es er¬
möglichen, sie später alsEigenheimezu vergeben, wenn die Wohnungssuchendeneine Anzahlungin genügender
Höhe leisten können und ihre Einkommens» und Familienverhältnisseeine Tilgung der Bausumme innerhalb
einer entsprechend zu bemessenden Frist gewährleisten. In der Mehrzahl der Fälle werden die Wohnungen
bei den Provinzialanstalten auf Anstaltsgelande errichtet werden können, das zu dem Zwecke in Erbpacht zu
geben wäre.

An denjenigen Orten, wo gut geleitete Baugenossenschaftenbestehen, wird evtl. das Ziel, mit
geringemAufwand an Eigenmitteln Wohnungen für die Beamten und Angestellten der Provinzialverwaltung
zu schaffen, noch besser zu erreichen sein, wenn solchen gemeinnützigenUnternehmungen zn angemessenen
Zins- und TilgungssätzenArbeitgeberzuschüsse gewährt werden. Der Umstand, daß diese meistens größere
Baublocksausbauen können, als die unter Mitwirkung des Provinzialverbandes zu gründende Ballge¬
sellschaft nach Maßgabe des Bedürfnisfestun würde, kaun zu einer Verringerung der Baukosten je Wohnung
führen; auch ermöglichtder Altbesitz an Wohnungen es solchen älteren Baugenossenschaftenpp. vielfach
die Mieten in Neubauten gegenüber den rein rechnungsmäßig sich aus den BaukostenergebendenSummen
zu senken.
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Wenn in dieser Weise vorgegangen wird, so könnte die oben nachgewieseneWohnungsnot unter
den Beamten und Angestelltenin absehbarer Zeit beseitigt werden, ohne daß die Provinzialverwaltung
dadurch besonders stark belastet würde.

Der Prouinzialausschuß beehrt sich danach dem Provinziallandtag vorzuschlagen:
„Der Provinziallandtag erklärt sich damit einverstanden,daß durch die Provinzialverwaltung in

Verbindung mit der Provinzial-Feuerveisicheiungsanstalt und der Wohnungsfürsorge-Gesellschafteine
gemeinnützige Ballgesellschaft m. b. H. zum Zwecke der Erstellungvon Wolmungen für Provinzial-Beamte
und Angestelltegegründet wird, daß sie sich an dem Gesellschaftstapitalmit 30 000 Mark beteiligt und je
nach Bedürfnis zum Bau der Wohnungen Arbeitgeberzuschüsse in Höhe von durchschnittlich 1500—2000
Mark in einzelnenFällen bis zum Höchstbetrage von 4000 Mark gewährt, die mit 5"/, zu verzinsen und 2°/,
zn tilgen sind.

Falls das Ziel für die Beamten Pp. relativ billige neue Wohnungen zu schaffen, nach Maßgabe
der örtlichen Verhältnissebesser dadurcherreicht werden kann, daß die Provinzialverwaltung an bestehende
und bewahrte Baugenossenschaften die Arbeitgeberzuschüsse gibt, so kann auch dieser Weg beschrittenweiden.

Der Provinziallandtag ist ferner damit einverstanden, daß für die von der neuen Baugenossen¬
schaft zu errichtenden Wohnungsbauten Anstaltsgelände zur Vergebung in Erbpacht zur Verfügung gestellt
wird, soweit die wirtschaftlichenBelange der Anstalten dies ohne Schädigung zulassen."

Düsseldorf, den 1. März 1927.

Der Prouinzialausschuß:

Dr. Adenauer, Dr. Horion,
Voistzendei. Landeshauptmann.

Anlag e 1«.

Vericht und Antrag ^"e^ "
des Provinzialausschufses,

betreffend Uebernahme der Bürgschaft für die Beteiligung der Provinztal-
Feuerversicherungsanstaltan der Rheinischen Wohnungsfürsorge-Gesellschaft.

Gemäß Beschlußder letzten Gesellschafterversammlungder RheinischenWohnungsfürsorgegcsell-
schaft soll das Kapital derselben entsprechenddem Vorgehen der Schwestergesellschaftenin den anderen
Provinzen auf rund 6 Millionen Mark erhöht weiden. Die Beteiligung des Staates an dieser Summe be¬
trägt 3 Millionen Mark, diejenigedes Provinzialvervandes gemäß den Beschlüssen des Provinziallandtages
1,2 Millionen Mark.

Die Geschäftsberichteder Gesellschaft lassen erkennen, daß die finanzielleund technische Betreuung,
welche sie namentlich den kleineren Städten und ländlichen Gemeinden, sowie zahlreichen Bauvereinen pp.
angedeihen läßt, den Kleinwohnungsbau in sehr erheblichem und stets wachsendem Umfange gefördert hat;
sind doch in dem letzten Jahre insgesamt6740 Wohnungen gegenüber3200 im Geschäftsjahr1925, unter Mit¬
wirkung der N.W.G. in der Rheinprovinz gebaut worden. Daß zur Durchführungdieser Aufgabe ein großes
Kapital notwendig ist, bedarf wohl kaum einer weiteren Begründung.

Der Veiwaltungsrat der Provinzial-Feuerversicherungsanstalt der Rheinprovinz hat in seiner
letzten Sitzung beschlossen, die Beteiligung an der RheinischenWohnungsfürsorge-Gesellschaftauf 500 000
Mark zu erhöhen unter der dem Statut der Anstalt entsprechendenVoraussetzung,daß der Provinzial-
verband die Garantie für die von der Anstalt gezahlten und noch zu zahlenden Beträge übernimmt. Die
Bürgschaft soll sich lediglich auf die Kapitalsicherung,nicht etwa auf einen Zinsausfall beziehen. Ein be¬
sonderes Risiko ist mit dieser Garantieübernahme nicht verbunden, da die Rhein. Wohnungsfürsorge-Gesell¬
schaft das Baustoffgeschäft,bei dem mit Verlusten evtl. hätte gerechnetwerden müssen, gänzlich aufgegeben
hat und sich lediglich auf die technischeund wirtschaftliche Betreuung von Gemeinden pp. beschränkt. Beim
Ausleihen eigener Gelder wird entweder eine weitgehende dingliche Sicherung der Darlehnsbeträge oder
die Bürgschaftder betr. Gemeinde und Gemeindeverbandeverlangt; infolgedessen sind der Gesellschaft aus
ihrer finanziellen Tätigkeit Verluste weder bisher erwachsennoch zu befürchten.
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Die Bürgschaft kann daher unbedenklichgeleistet werden.
Der Provinzilllausschuß beehrt sich zu beantragen:
„Der Provinzillllandtag wolle sich damit einverstanden erklären, daß der Provinzialverband die

Garantie für die Beteiligung der Piovinzial-Feueiveisicherungsanftalt an der RheinischenWohnungs»
fürforge-Gefellfchaftbis zum Betrage von 500 000 Mark leistet."

Düsseldorf, den 1. März 1927.

Der Provinzialausfchuß:

Dr. Adenauer, Dr. Horion,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

Anlage 11.
(Pluchache Nl, 8.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschufses,

betreffend Genehmigung einer Änderung des § 12 der Geschäftsordnung
des Provinzialausschufses.

In § 12 der Geschäftsordnungfür den Provinzialausfchußist das Verfahren für die vom Provinzml»
cmsschuß zu vollziehendenWahlen geregelt. Die Vorschrift entspricht nicht mehr den heutigen Verhältnissen,
weil sie keine Nestimmungen für die Vornahme von Wahlen nach dem Verhältniswahlsystementhält. Der
Provinzilllausschußhat diesem Mangel Rechnung getragen und in seiner Sitzung vom 5./6. März 1926

>die anliegende Wahlordnung für die von ihm vorzunehmendenWahlen beschlossen.Das in dieser Wahl¬
ordnung geregelte Verfahren entsprichtim wesentlichen dem Wahlverfahren, das auf Grund der §§ 23 bis
31 des Wahlgesetzes für die Provinziallandtage und Kreistage vom 7. Oktober1925 und der vom 70. Pro¬
vinzillllandtaghierzu beschlossenenWahlordnung auf die vom Provinzillllandtag zu vollziehenden
Wahlen Anwendung findet; es ist nur der Zusammensetzungund dem vereinfachten Geschäftsverfahren
des Provinzialausschufsesentsprechend in einzelnen Punkten einfacher gestaltet.

Die neue Wahlordnung ist mit Rücksicht auf ihren Umfang aus der Geschäftsordnungherausge¬
nommen und der Geschäftsordnungals Anlage angefügt worden. Die an die Stelle des bisherigen § 12
tretende Bestimmung würde also zu lauten haben:
„§ 12. Die von dem Provinzialausschussezu vollziehendenWahlen erfolgennach Maßgabe der anliegenden

Wahlordnung."
Nach § 57 Satz 2 der Provinzialordnung für die Rheinprovinz bedarf die Geschäftsordnungdes

Provinzialausschufses— also auch jede Aenderung der Geschäftsordnung— der Genehmigung des Pro-
vinzillllllndtages.

Der Provinzilllausschuß beehrt sich hiernach zu beantragen:
Der Provinzillllandtag wolle beschließen:
„1. Die vom Provinzilllausschuß in seiner Sitzung vom 5./6. März 1926 beschlosseneWahl¬

ordnung für die von ihm vorzunehmenden Wahlen wird genehmigt.
2. Der § 12 der Geschäftsordnungdes Provinzialausfchuffeserhält folgende Fassung:

Die vom Provinzialausfchufsezu vollziehenden Wahlen erfolgen nach Maßgabe der anliegenden
Wahlordnung."

Düffeldorf, den 1. März 1927.

Der Provinzialausfchuß:

Dr. Adenauer, Dr. Horion,
Vorsitzender. Landelhauptman«.
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Wahlordnung
für die vom Provinzialausschuß vorzunehmenden Wahlen.

(Beschlossen in der Sitzungdes Provinzialausschussesam 5./6. März 1926).

§ 1. Auf die vom Provinzialausschußauf Grund gesetzlicher oder statutarischer Anordnung vorzunehmenden
Wahlen finden, soweit nicht durch Gesetz oder Statut etwas anderes bestimmt ist, die Vorschriften
der §8 23-31 des Wahlgesetzesfür die Provinziallandtage und Kreistage vom 7. Oktober 1925
entsprechendeAnwendung. Ueber die Gültigkeit einer Wahl entscheidetder Provinzialausschuß,
soweit nicht gesetzlich etwas anderes bestimmt ist, endgültig.

Außerdem gelten für das Wahlverfahren die nachfolgenden Bestimmungen:
§ 2. Bei Wahlen nach den Grundsätzender Verhältniswahl sind schriftliche Wahlvorfchlägeeinzureichen.
§ 3. Wahlvorschläge können nur bis zum Beginn der Wahlhandlung eingereicht oder zurückgezogen werden.
8 4. Wllhlvorschläge können bis zum Beginn der Wahlhandlung miteinander verbunden weiden. Sind

Wahlvorfchlägeverbunden, so wird bei der Verteilung der Sitze auf die einzelnen Wahlvorfchläge
jede Gruppe verbundener Wahlvorfchlägeals ein Wahlvorschlagangesehen und ihr die ihrer Ge-
sllmtstimmenzahlentsprechendeZahl von Mitgliedern bezw. Stellvertretern zugewiesen. Ist so die
Zahl der Sitze festgestellt, die auf jede Gruppe verbundener Wahlvorfchlägeentfallen, so weiden in
gleicher Weise nach den Grundsätzender Verhältniswahl (§ 24 des Wahlgesetzes) die Sitze auf die
einzelnen miteinander verbundenen Wahlvorfchläge unterverteilt.

§ 5. Wenn ein Wahlvorschlagoder eine Gruppe verbundener Wahlvorschlägeweniger Bewerber enthält,
als auf sie Höchstzahlen entfallen, fo gehen die überschüssigen Sitze auf die nächstfolgendenHöchst«
zahlen der anderen Wahlvorschlägeüber.

8 6. Zur Einreichung eines Wahlvorschlagesgenügt eine Unterschrift.
8 7. In den Wahlvorschlägen sind die Bewerber nach Zu- und Vornamen, Stand oder Beruf und Wohnort

in erkennbarerReihenfolge aufzuführen. Für die Verteilung der einem Wahlvorfchlägezugeteilten
Sitze unter die einzelnen Bewerber ist diese Reihenfolge maßgebend.

8 8. Wahlleiter ist der Vorsitzende des Provinzialausschusses.Er kann zu seiner Unterstützungein Mitglied
des Provinzialausschusses zum Beisitzer bestimmen.

8 9. Vor Beginn der Wahl prüft der Vorsitzende des Provinzialausschussesdie Wahlvorfchläge. Er ver¬
anlaßt nötigenfalls die Beseitigung von Mängeln, insbesonderedie Ersetzung von Bewerbern, gegen
deren Wählbarkeit Bedenken bestehen.

Bewerber sind zu streichen:
1. wenn sie nicht wählbar sind,
2. wenn ihre Persönlichkeit nicht einwandfrei feststeht,
3. welche in verschiedenen Wahlvorschlägenstehen, obwohl der Vorsitzende des Provinzialausschusses

vor Beginn der Wahlhandlung auf die Unzulässigkeitder Aufnahme eines Bewerbers in ver¬
schiedene Wahlvorfchläge aufmerksam gemacht hat.

8 IN. Ob die Wahl Mehrheitswahl oder Verhältniswahl ist, entscheidet sich nach dem Gesetz.
§ 11. Wahlen werden, wenn niemand widerspricht,durch Zuruf, sonst durch Abgabe vou Stimmzetteln

vollzogen. Bei Wahlen nach den Grundsätzender Verhältniswahl ist Wahl durch Zuruf nur zulässig,
wenn nur ein Wahlvorschlag vorliegt.

§ 12. Die wahrend des Wahlakts erscheinenden Wähler können an der Wahl teilnehmen, solange der Vor¬
sitzende die Wahl noch nicht für geschlossen erklärt hat.

Sind keine Stimmen mehr abzugeben, so erklärt der Vorsitzendedie Wahl für geschlossen; er
nimmt die Stimmzettel einzeln aus der Wahlurne und verließt den oder die darauf verzeichneten
Namen. Alsdann zählt er die auf die eingereichtenWahlvorfchlägebezw. die auf die einzelnen Be¬
werber entfallenen Stimmen und gibt das Ergebnis der Wahl bekannt.

8 13. Ungültig sind Stimmzettel, welche
1. mit einem Kennzeichen versehen sind,
2. die Stimmabgabe nicht einwandfrei erkennen lasten.

§ 14. Ueber die Gültigkeit eines vom Vorsitzenden beanstandetenStimmzettels entscheidet der Provinzial¬
ausschuß mit Stimmenmehrheit. Ungültige Stimmzettel werden als nicht abgegeben betrachtet;
sie zählen jedoch mit zur Feststellung der Beschlußfähigkeit.

8 15. Das Ergebnis der Wahl und nach der Bestimmungdes Vorsitzenden auch sonstige die Wahl betreffenden
Vorgänge sind in das Sitzungsprotokoll aufzunehmen.
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Anlage 12.
lDiuchache Nr. 9.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend Abänderung des § 4 des zweiten Statuts für den Provinzialverband
der Nheinprovinz.

Gemäß tz 91 Abs. 1 der Provinzialordnung für die Nheinprovinz vom 1. Juni 1887 müssen„Ur¬
kunden, mittelst deren der Provinzialverband Verpflichtungenübernimmt, unter Anführung des betreffenden
Beschlusses des Provinziallandtags bezw. des Provinzialausschussesvon dem Landeshauptmann und von
2 Mitgliedern des Provinzialausschussesunterschriebenund mit dein Amtssiegel des Landeshauptmanns
versehen sein". Nach § 91 Abs. 2 bleibt es dem Provinziallandtage vorbehalten, „für einzelneVerwaltungs-
zweige und Anstalten in betreff der Vollziehung von Urkunden nnd Vollmachten zur Vereinfachung der
Geschäfte anderweite statutarische Bestimmung zu treffen".

Eine solche statutarischeBestimmung hat der 34. Provinziallandwg in der Sitzung vom 25. Juni
1888 beschlossen in dem § 4 des zweiten Statuts für den Provinzialverband der Rheinprovinz, welcher
lautet:

§ 4. Im Vereinfachung der Geschäfte der Provinzialverwaltung wird bestimmt, daß Urkunden und
Vollmachten, welche das Landarmenwesen, die Fürsorgeerziehung Minderjähriger, die Angelegen¬
heiten der Provinzialllnstalten, beziehentlich die Fürsorge für Geisteskranke,Taubstumme, Blinde,
Epileptische usw., desgleichen, ferner die Abwehr uud Unterdrückungvon Viehseuchen(Reichsgesetz
vom 26. Juni 1909 uud PreußischesAusführuugsgesetzvom 25. Juli 1911), die Angelegenheitender
niederen landwirtschaftlichenSchulen, des Ritterguts Desdorf, der Landesmelioration und sonstiger
landwirtschaftlicherZwecke, ferner die Förderung von Kunst und Wissenschaft sowie die Provinzial-
museen, den Chaussee- und Wegebau, oder endlich die Geschäfte der Ientral-Verwaltungsbehörde
betreffen, lediglich von dem Landeshauptmann oder dessen Stellvertreter zu vollziehensind. (§ 91
Abs. 2 P. O.).
Die in dem § 4 angeordnete Vereinfachungder Geschäfte erstreckt sich im wesentlichen auf sämtliche

Verwaltungszweige, die damals zur Zuständigkeitdes Provinzialverbandes gehörten und von der unter
der Leitung des Landeshauptmanns stehenden Hauptverwaltung des Provinzialverbandes bearbeitet
wurden. Seit dem Jahre 1888 hat uun die Zuständigkeitdes Provinzialverbandes und damit der Geschäfts¬
bereich der Provinzial-Hauptverwaltung eine so bedeutende Erweiterung auf den verschiedensten Gebieten
erfahren, daß die unter die Geschäftsvereinfachungdes vorgenannten § 4 fallenden Verwaltungszweige
nur noch einen Teil der der Provinzialverwaltung obliegendenVerwaltungsaufgaben darstellen. Wenn das
Bedürfnis nach einer zeitgemäßenErweiterung der im 8 4 zusammengestelltenAufzählung einzelner Ver¬
waltungszweige bisher nicht hervorgetreten ist, fo ist dies darauf zurückzuführen,daß die Provinzialver¬
waltung bisher in bezug auf die Form der Vollziehungvon Urkundenund Vollmachtenbei allen neueren
Verwaltungszweigen, die in der Aufzählung nicht aufgeführt sind, auftretenden Bedenken gegenüber mit
demHinweisdurchgedrungenist,daß die betreffendeAngelegenheit„zudenGeschäftenderIentralverwaltungs-
behörde" gehöre und deshalb unter die Geschäftsvereinfachungdes z 4 falle. Diese Auslegung des Schluß¬
satzes „oder endlich die Geschäfte der Ientralverwaltungsbehörde" als einer, die nicht besonders genannten
Verwaltungszweige zusammenfassenden Bestimmung ist jedoch rechtlich nicht bedenkenfrei,
weil nach § 91 Abf. 2 der Provinzialordnung eine Geschäftsvereinfachungin bezug auf die Vollziehungvon
Urkundenund Vollmachtennur für „einzelne Verwaltungszweige und Anstalten" angeordnet werden
kann. Legt man diefe Bestimmung eng aus, so müssen die Verwaltungszweige, für welche die Geschäfts¬
vereinfachunggelten foll, einzeln aufgezählt werden. Es ist zuzugeben,daß eine derartige enge Aus¬
legung eine fortgesetzte Abänderung des § 4 — zumal bei der in den letzten Jahren zu verzeichnendenstarken
Zunahme der Geschäfte der Provinzialverwaltung auf den verschiedensten Gebieten — erforderlichmachen
würde. Es erscheint daher auch für die Zukunft notwendig, an dem zusammenfassendenSchlußsatz im § 4
„oder endlich die Geschäfteder Ientralverwaltungsbehörde" festzuhalten. Da aber Gerichtsurteile letzter
Instanz aus der jüngstenZeit den Grundsatzeiner strengen Auslegung der für die Vertretung öffentlicher
Körperschaftengeltenden Vorschriftenerkennen lassen und auch in der Praxis der Grundbuchämter,Handels-
registergerichte usw. eine strenge Auslegung dieser Vorschriftenzu beobachtenist, wird sich von Zeit zu Zeit
eine Erweiterung der Aufzählung im § 4 nicht umgehen lassen.
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Eine zeitgemäßeErweiterung des § 4 wird in dem nachstehenden Beschlnßentwurfvorgeschlagen.
Es ist versucht worden, den derzeitigenGeschäftsbereich des Provinzialverbandes so erschöpfendwie möglich
aufzuzählen. Dabei ist mit Rücksichtauf den jetzigen Umfang des Katalogs im Wortlaut des § 4 eine Um¬
stellung vorgenommen worden, die jedoch eine sachliche Aenderung nicht bedeutet.

Die Notwendigkeit einer Geschäftsvereinfachungbei der Vollziehung von Urkunden und Voll¬
machten, die bereits im Beschluß des 34. Provinziallandtages vom Jahre 1888 zum Ausdruck gekommen ist,
besteht heute bei der starken Vermehrung der Geschäftein verstärktemMaße fort. Es wäre eine unnötige,
mit dem Interesse an einer raschen Erledigung der laufenden Geschäfte des Provinzialverbandes unverein¬
bare, praktisch überhaupt nicht durchführbareErschwerungder täglichenArbeit der Provinzialverwaltung,
wenn für deren taufende von Verfügungen, Schreiben ufw., in denen eine kleine — dazu noch meistens
auf gesetzlichen:Zwange beruhende — Verpflichtungdes Provinzialverbandes übernommen oder anerkannt
oder eine Vollmachtausgestelltwird, jedesmal die Unterschrift zweier Proviuzialausschußmitgliedereingeholt
werden müßte. Es erübrigt sich hervorzuheben,daß der § 4 des zweiten Statuts sich um auf die Ver¬
tretung nach außen bezieht, und daß die Provinzialverwaltung in ihrer Geschäftsführung
selbstverständlich an die Gesetze sowie an die Beschlüsse und Anordnungen des Provinzialausschussesund des
Provinziallandtags gebunden ist.

Der Provinzilllausschuß beehrt sich hiernach zu beantragen:
Der Provinziallandtllg wolle beschließen:

I. „Der 8 4 des zweiten Statuts für den Provinzialverband der Nheinprovinzerhält folgende Fassung:
„Zur Vereinfachungder Geschäfte der Provinzialverwaltung wird bestimmt, daß Urkundenund Voll¬
machten, welche die nachstehendenVerwaltungszweige uud Anstalten betreffen, lediglich von dem
Landeshauptmann oder dessen Vertretern zu vollziehen sind:
der Straßen- und Wegebau, die Gewinnung von Wegebaumaterialien, das Verkehrswesenjeder Art;
die Iugendwohlfahrt, die Fürsorgeerziehung Minderjähriger, die Angelegenheitendes Landesjugend-
amtes und des Landes-Arbeits- uud Berufsamts;
die Angelegenheiten des Landesfürsorgeverbandes,der Fürsorge für Geisteskranke, Idiote, Epilep¬
tiker, Taubstumme, Blinde, Krüppel, Korrigenden, Kriegsbeschädigteund Kriegshinterbliebene;
die Angelegenheiten der Wohlfahrtspflege und der Gesundheitsfürsorge, das Hebammenwesen;
die Verwaltung und Unterhaltung der Provinzialanstalten und der sonstigenim Eigentum oder in
Benutzung des Provinzialverbandes stehenden Gebände und Grundstücke;
die Angelegenheiten der Förderung der Landwirtschaft, insbesondere der Förderung der Landes¬
kultur, der Tierzucht, des landwirtschaftlichenSchul- und Versuchswesens,die Angelegenheiten von
Hochwasserschutzund Flußregulierungen, die Ausführung des Viehseuchengefetzes, die Geschäfteder
landwirtschaftlichenBernfsgenossenschaft,die Provinziallehranstalten für Weinbau, Obstbauund Land¬
wirtschaft;
die Angelegenheiten der Hochbauverwaltung, das gemeinnützigeSiedlungs- und Wohnungswesen;
Denkmalschutz,Heimatschutzund Provinzialmuseen;
das gewerblicheFachschulwesen;
die übrigen laufenden Geschäfteder Provinzialhauptverwaltuug, insbesonderedie Finanzen, die Be¬
teiligung des Provinzialverbandes an anderen Körperschaftenund Unternehmungen des privaten
und öffentlichenRechts, Angelegenheiten der Beamten und Angestellten des Provinzialverbandes
sowie die Ruhegehaltskassen."

II. Der Provinzialausschußwird ermächtigt,etwaige von der Genehmigungsbehördeverlangte Aenderungen
selbständig vorzunehmen."

Düsseldorf, den 1. März 1927.

Der Provinzilllausschuß:

Dr. Adeuauer, Dr. Horion,
Vorsitzender. Landeshauptmann.
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^_ . ^. ^ Anlage 13.Bericht und Antrag ^Ns^M^
des Provinzialausschufses,

betreffendErhöhungdes StammkapitalsderLandesbank um 6,2 Millionen Neichsmarl.

Nach Verlust des Stammkapitals der Landesbank infolge der Inflation sind die in den Jahren
1924, 1925 und 1926 erzielten Ueberschüsse von insgesamt 1,9 Millionen für jeden der beiden Beteiligten,
den Rheinischen Provinzialverband nnd die Gewährsverbände der beteiligten Sparkassen, nicht ausbe¬
zahlt, sondern zur Bildung eines neuen Stammkapitals benutzt worden, das demnach mit dem Ende
des Jahres 1926 wieder auf 3,8 Millionen angewachsenist, wozu ein Reservefonds von 2,5 Millionen
kommt.Dieses Kapital ist im Verhältnis zum Geschäftsumfang—dieBilanzzuncchme für den 31. Januar 1927
beläuft sich auf mehr als 400 Millionen Mark — viel zu gering. Es ist unumgänglich, daß die Landes-
bank in ihrer Bilanz ein ihrer Bedeutung entsprechendes Stammkapital aufweist. Die besondereStruktur
der Landesbank ist vielen Außenstehenden, insbesondere dem Ausland, nicht bekannt; desgleichen ist die
Tatsache beziehungsweisedie Bedeutung der Garantie des Provinzialverbandes nicht überall bekannt
oder wird nicht richtig eingeschätzt.Um die Nachteile zu vermeiden, die aus einer unrichtigenBeurteilung
der Landesbllnk aus der zu geringen Höhe des Kapitals entstehen, erscheint aus bilanz- und kreditpoli¬
tischen Gründen eine Erhöhung des Stammkapitals erforderlich, und zwar wird eine solche um
6,2 Millionen Mark auf 10 Millionen Mark vorgeschlagen. Auch diese Summe bleibt nicht nur weit
hinter den entsprechendenZiffern bei den Privatbanken zurück — Aktienkapital und Reservefonds am
31. Oktober 1926 bei der DeutschenBank 220 Millionen, bei der Diskontogesellschaft180 Millionen,
bei der Dresdner Bank 128 Millionen, Darmstädter und Nationalbank 100 Millionen usw. — sondern
auch erheblich hinter dem früheren Kapital der Landesbank, die am 31. Dezember 1914 über mehr
als 14 Millionen an Stammkapital, Reservefonds und besonderenFonds verfügte, und zwar bei einer
Bilanz, die, unter Berücksichtigungder damals umlaufenden Provinzialanleihen, sich auf etwa ein Viertel
der heutigen Bilanz belief. Auch andere Landesbanken, z. B. die von Westfalen, Hannover, Schleswig-
Holstein haben ein im Verhältnis zur Bilanzsumme erheblich höheres Kapital als die Rheinische.

Entsprechendder bisherigen Beteiligung würde von dieser Kapitalerhöhung je 3,1 Millionen
auf den Provinzialverband und die Gewährsverbände der beteiligten Sparkassen entfallen. Der Ver¬
waltungsrat der Landesbankhat die Notwendigkeit der Kapitalerhöhung anerkannt und diese in den:
vorgeschlagenenAusmaß in der Sitzung am 2. Dezember 1926 beschlossen. Der Rheinisch-Westfälische
Sparillssenvervand als Spitzenorgan hat sich mit der Erhöhung und mit dem Betrag, der auf die ihn:
angeschlossenenVerbände entfällt, grundsätzlich einverstanden erklärt.

Auch der Provinzialausschuß tritt dem Beschluß des Verwaltungsrats bei und schlägt Erhöhung
des Kapitals um 6,2 Millionen, sowie Uebernahme von 3,1 Millionen auf den Provinzialverband vor.
Der Betrag ist mangels bereiter Mittel aus einer Anleihe zu entnehmen; die besondere Vorlage be<
treffend Aufnahme einer Anleihe, auf die verwiesen wird, sieht diesen Betrag vor. Nach Durchführung
der Kapitalerhöhung wird der Anteil des Provinzialverbandes am Stammkapital der Landesbank
5 Millionen betragen. Unter der ^ raussetzung gleichbleibenderallgemeiner Verhältnisse darf damit
gerechnetwerden, daß der Ertrag eine Verzinsung und angemessene Tilgung des Anleihebetrags von
3,1 Millionen gestattet.

Der Provinzialausschuß beehrt sich nachstehendenBeschlußvorzuschlagen:
„1. Das Stammkapital der Landesbank wird mit Wirkung vom 1. Januar 1927 um 6,2 Millionen

auf 10 Millionen Mark erhöht.
2. Der Rheinische Provinzialverband beteiligt sich mit 3,1 Millionen Mark an der Kapitalerhöhung.
3. Der Betrag von 3,1 Millionen Mark ist aus einer Anleihe zu entnehmen, deren Bedingungen

bezüglich Verzinsung und Tilgung vom Provinzialausschuß festzusetzen sind."

Düsseldorf,den 1. März 1927.

Der Provinzialausschuß:
Dr. Adenauer, Hl. tzorion,

Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend Aenderung der Satzung der Landesbank.

Anlage 14.
(Diucksache Nr. 11.)

Die Landesbllnkist eine gemeinnützigeKreditanstalt. In ihrer zur Zeit geltenden Satzung kommt
dies nicht genügend zum Ausdruck. Die Satzung ist in der Inflationszeit neu aufgestellt, als den Ver-
Hältnissenentsprechend die Bedeutung des langfristigen Geschäftes gegenüber dem kurzfristigenGeld»
verkehr zurücktretenmußte. Es besteht die Möglichkeit,daß die Landesbank auf Grund dieses formellen
Mangels ihrer Satzung zu Steuern herangezogen wird, die sie an sich als gemeinnützigeAnstalt nicht
zu tragen hat. Um dies zu vermeiden, ist es erforderlich, durch Aenderungen der §z 1 und 17 der
Satzung den gemeinnützigenCharakter wieder stärker hervorzuheben.

Der Verwaltungsrat der Landesbankhat deshalb am 7. Februar 1927 beschlossen,dem Provinzial-
ausschuß die aus dem nachstehendenBeschlußentwurf ersichtliche Aenderung vorzuschlagen.

Die Aenderung der Fassung des § 1 ist formaler Natur, an den Geschäftsgrundsätzender Landes»
dank wird dadurch nichts geändert.

Die Zusätze zu z 1? können unbedenklichgutgeheißen werden. Absatz 4 entspricht dem, was
tatsächlich geschiehtund das gleiche würde gelten für die Zinsen oder sonstigen Erträgnissedes Vermögens,
das bei einer etwaigen Auflösung der Landesbank dem Provinzialverband zufallen würde.

Der Provinzilllausfchußbeehrt sich deshalb, dem Provinziallandtag nachstehenden Beschlußvor»
zuschlagen:

Der Provinziallandtag beschließt:
§1.

Alte Fassung des § 1: Neue Fassung des § 1:
„Die Landesbank ist die mündelsichereBank „Die Landesbank ist die mündelsichereBank

des Provinzialverbandes der Nheinprovinz. Aus« des Provinzialverbandes der Rheinprovinz. Sie
gestattet mit dem Recht zum Betriebe aller ihr hat in erster Linie die Aufgabe, die Bevölkerung,
in dieser Satzung zugewiesenen Bankgeschäfte, die Gemeinden und die Gemeindeverbändein der
hat sie namentlich die Geschäftedes Grund- und Provinz mit billigem Grund- und Kommunal-
Kommunal-Kredits in der Rheinprovinz zu Pflegen Kredit zu versorgen. Daneben ist sie berufen,
und hat die Aufgabe, den gesamten öffentlichen » den gesamten öffentlichen Geld- und Kreditver»
Geld- und Kreditverlehr in der Nheinprovinz kehr in der Provinz im Allgemeininteressezu
fördernd zusammenzufassen." Pflegen und fördernd zusammenzufassen."

§17.
Dem § 1? der Satzung werden folgende Absätze 4 und 5 hinzugefügt:

Absatz 4.
„Sowohl der Provinzialverband, wie die beteiligten kommunalen Garantieverbände sind ver¬
pflichtet, ihre Anteile am Reingewinn nur zu gemeinnützigenoder mildtätigen Zwecken zu ver¬
wenden, die nicht zu ihren gesetzlichen Aufgaben gehören."

Absatz 5.
„Für den Fall einer Auflösung der Landesbank darf das nach Erledigung sämtlicher Ver-
pflichtungen verbleibende Vermögen nur zu gemeinnützigen oder mildtätigen Zwecken ver»
wandt werden."

Düsseldorf, den 1. März 1927.

Der Provinzilllausfchuß:

Dr. Adenauer, Dr. Horion,
Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Bericht und Antrag lD^W^i^
des Provinzialausschufses,

betreffend Gewährung von Beihilfen an die Studentenwohlfahrtseinrichtungen
der Universitäten Bonn und Köln und der TechnischenKochschule in Aachen.

Die Verarmung weiter Volksschichten in der Nachkriegszeit insbesonderegerade derjenigen, welche
von jeher einen bedeutenden Anteil des studentischen Nachwuchses gestellt haben, hat zu einer außerordent¬
lichen Notlage in weiten Kreisender Studentenschaft geführt und Veranlassung gegeben, an den Univer¬
sitäten Einrichtungen wirtschaftlicher Art zum Wohle der Studentenschaft zu treffen, insbesonderezur Er¬
möglichung eines billigen oder kostenlosen Mittagstisches, der sogenannten „men83, ae^cleiniea". Derartige
Einrichtungenbestehen an allen rheinischen Hochschulen. An Erkenntnis der großen sozialen Bedeutung dieser
Einrichtungen für die minderbemittelten Studierenden hat der Provinzialausschußim Jahre 1925 für das
„Haus der Studentenschaft" in Aachen und im Jahre 1926 für den Verein „Studentenwohl" in Bonn nnd
für die Universität in Köln zum Zwecke der „inensa aeMeinic!»," Beihilfen von je 5999,— Mark bewilligt.
Die für die Bewilligung maßgebenden Verhältnissehaben sich inzwischen in keiner Weise geändert. Die
in der Entwicklungder Kriegs- und Nachkriegszeit liegende Gefahr einer Einseitigkeitin der Zusammen¬
setzung der akademischen Kreise besteht weiter, denn gerade aus denjenigen Schichten, die aus eigenen
Mitteln heute ihre Söhne nicht mehr zur Hochschule schicken können, kommen oft die wertvollsten Kräfte,
denen die Wohlfahrtseinrichtungen durch ihre Hilfe zur Entfaltung ihrer Fähigkeiten verhelfen wollen.
Die Zahl der Studierenden, denen die ihnen von Haufe zufließendenMittel, auch bei äußersterEinschränkung
ihrer Lebenshaltung den Unterhalt während der Studienjahre nicht ermöglichen, ist noch immer außer¬
ordentlichgroß, und mancher würde beim Versiegen der Hilfsquellen, die ihm bisher die Mittel der Wohl«
fahrtseinrichtungenbieteu konnten, das Studium ohne Erreichung seines Zieles vorzeitig aufgeben muffen.

Die in Frage kommendenEinrichtungen der Hochschulen sind daher an den Prouinzialausschuß
mit dem Antrage herangetreten, auch weiterhin ihnen größere Zuwendungen für ihre Wohlfahrtszweöe
zu machen. An der Universität Bonn liegen diese Aufgaben in der Hand des Vereins „Studentenwohl",
der im Sommersemester1926 161 Freitische,davon 65"/, an Rhein- und Saarländer und im Wintersemester
1926/1927 168 Freitische,davon 69°/, an Rhein- und Saarländer gegeben hat. An der Universität Köln
befaßt sich die Kölner Studentenburse e. V. mit den Wohlfahrtseinrichtungen. Sie wird verwaltet durch
einen Vorstand, dem außer dem Vorsitzendenund Schriftführer je ein Ordinarius jeder Fakultät und
Mitglieder der Studentenschaft angehören. Die Studentenburse hat im Geschäftsjahr1925/1926 an ins¬
gesamt 213 Gesuchsteller 15 955 Freitische im Werte vou 8741,— Mark verausgabt, davon 7989 Freitische
an 118 Rheinländer. An der Technischen Hochschule in Aachen wurden durch den „Verein Studentenwohl"
im Jahre 1925/1926 43 Freitische,davon 33 an Rheinländer gewährt; ein Freitisch erfordert jährlicheinen
Kostenaufwand von rund 360,— Mark.

Da die überwiegende Zahl der Besucherder Universitäten Rheinländer sind, ist auch die Gewähr
gegeben, daß die zu bewilligenden Mittel Söhnen der Rheinprovinz zugute kommen. Im übrigen sind
auch die genannten Wohlfahrtseinrichtungen bereit, bei der Verteilung der Mittel eiue Verwendung in
diesem Sinne zu gewährleisten. Bei Bemessung der Höhe der Beihilfeu dürfte es sich empfehlen, keinen
Unterschiedunter den drei Hochschulen nach der Anzahl der Studierenden zu machen, insbesonderewürden
bei Aachen die besonders schwierigenVerhältnisse,unter denen diese Hochschule leidet, für die gleiche Zu¬
wendung sprechen,welche Bonn und Köln erhalten. Die Höhe der Bewilligung selbst anlangend hält der
Provinzialausschuß die Weitergewährung des schon einmalig gezahlten Betrages von 5000.— Mark für
angemessen. Falls der Provinziallandtag der Vorlage zustimmt, wird beabsichtigt,auch für die nächsten
Jahre gleiche Beträge zu diesem Zweck in den Haushaltsplan einzusetzen, über deren Bewilligung der
Provinziallandtag dann alljährlich mit der Etatannahme zu beschließen haben würde.

Der Provinzialausschuß beehrt sich daher zu beantragen:
„Der Provinziallandtag wolle für das Jahr 192? den studentischenWohlfahrtseinrichtungen der

Universitäten Bonn und Köln uud der Technischen Hochschule in Aachen zur Verwendung für Freitische
an rheinische Studenten einen Betrag von je 5999,— Mark zur Verfügung stellen, der aus den: Titel „Unvor¬
hergesehenes" des Haushaltsplans „Verschiedenes" zu entnehmen ist."

Düsseldorf, den 1. März 1927.
Der Provinzialausschuß:

Dr. Adenauer, Dr. Horion,
Vorsitzender. ________________________ Landeshauptmann.
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Anlage 16.
<NliiäsacheNr, 18,)Bericht und Antrag

des Provinzialausschusses,
betreffend Beteiligung der Provinzialverwaltung an der Gründung eines

Beethoven-Archivs in Bonn.

Der mit dem Sitz in Bonn bestehende und seit 1896 mit dem Rechte einer juristischen Person versehene
Verein Beethoven-Haus bereitet zum 100jährigcn Gedächtnis von Beethovens Todestag am 26. März
192? eine bedeutsameErweiterung seines Arbeitsgebietesvor, nämlich die Gründung eines wissenschaftlichen
Forschungsinstituts, das den Namen „Beethoven-Archiv"tragen soll. Diese neue Forschungsstätte soll
umfassen:

1. eine möglichst vollständigeBeethoven-Bibliothek,die alles enthält, was in Büchern, Abhandlungen
und Zeitschriftenüber Beethoven und sein Werk veröffentlichtwurde,

2. eine Sammlung sämtlicherAusgaben von Beethovens Werken,
3. Facsimile-Nachbildungenaller Dokumente und Alten aus staatlichen,städtischen und privaten Biblio¬

theken, Archiven und Sammlungen, welche für die Biographie und besonders für das künstlerische
Werk Beethovens von Bedeutung sind,

4. die vollständige Aufnahmesämtlicher erhaltener Musik-Handschriften Beethovens, sowohl der vollendeten
Werke, wie der Skizzen und Fragmente im Schwarz-Weiß-Verfahren und in Originalgröße, die beim
Studium die Originale zu ersetzen vermögen; hierin wird der Schwerpunkt für die Kunstwissenschaft
wie auch für die Auffühiungspraxis Beethoven'scherWerke erblickt.

Man geht dabei von der Erwägung aus, daß das Papier und die Schrift, deren sich der Meister
bediente, sei es Tinte oder Bleistift, je länger je mehr der Gefahr der Vernichtung im Laufe der Zeit
anheimfallen, so daß es schon heute oft fchwer genug ist, die ursprünglicheSchreibweiseBeethovens,
auch Angaben über den Vortrug einzelner Stellen festzustellen, zumal heute schon mancheAusgaben
sich Willkürlichkeiteuin Menge erlauben.

5. Die Materialien, die zum Studium des ganzen geistigen Umkreises von Beethovens Kunst und seiner
Zeit notwendig sind.

Außerdem sollen wissenschaftliche Publikationen die wichtigstenBeethoven-Probleme in Angriff
nehmen. Das geplante Institut dient auch damit der musikalischen Praxis.

Der Preußische Minister für Wissenschaft,Kunst und Volksbildunghat mitgeteilt, daß er einen
Betrag von 30 000 RM. verteilt auf 5 Jahresraten für Assistenzleistungen bei dem Beethoven-Archivzu ge¬
währen in Aussicht genommenhabe. Auch der Reichsministerdes Innern hat sich grundsätzlich bereit erklärt,
zur Stiftung und Erhaltung des geplanten Beethoven-Archivs in diesem Jahre 10090 RM. beizusteuern und
auch in den folgenden Jahren nach Maßgabe der vorhandenen Mittel einen Zuschuß zur Deckung der sach¬
lichen Ausgaben zu gewähren.

Der Provinzialausschuß ist der Auffassung, daß die Beteiligung bei der Gründung dieses, für die
wissenschaftliche Erforschung des Werkes eines der größten Söhne der Nheinprovinz hochbedeutsamen
Instituts eine Ehrenpflichtder Rheinischen Provinzialverwaltung ist, und beehrt sich daher dem Provinziell-
landtage vorzuschlagen:

„Die Provinzialverwaltung beteiligt sich an der Gründung des Beethoven-Archivs in Bonn mit
einem Beitrage von 15 000 RM. in der Weise, daß 6000 RM. dem Haushaltsplan „Verschiedenes"des
Jahres 1926 zu entnehmen und in den drei folgenden Jahren je 3000 Mark in den Haushaltsplan einzu»
setzen sind."

Düsseldorf, den 1. März 1927.

Der Provinzialausschuß:

I)r. Adenauer, vi. Horion,
Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Bericht und Antrag ^«^^14.,
des Provinzialausschusses,

betreffend den Antrag der sozialdemokratischenFraktion auf Abänderung des § 2
der Satzungen der Nuhegehaltskasse der Kreis-Kommunalverbände und Stadt¬

gemeindender Nheinprovinz.

Als durch das Kommunalveamtengefetzvom 30. Juli 1899 der Kreis der ruhegehaltsberechtigten
städtischen uud Kreisbeamten eine große Erweiterung erfuhr, erwuchs bei deu Landkreisenund Städten
der Wunsch, sich auf ähnliche Weise durch Verteilung der Pension gegen eine den Haushalt zu stark bedrückende
Pensionslast zu schützen,wie es bei den Landbürgermeistereienund Landgemeindenbereits durch die gesetz¬
liche Vorschrift in § 27 der Kreisordnung vorgesehenwar. Der Provinziallandtag kam diesem Wunsche ent¬
gegen durch Gründung der „Nuhegehaltskasse der Kreis-Kommunalverbändeund Stadtgemeinden der Rhein¬
provinz". Nach den Satzungen, die mit Genehmigung der Ministerdes Innern und der Finanzen beschlossen
wurden, ist der Beitritt ein freiwilliger. Von dem Beitrittsrecht haben alle Landkreise und die kleinen und
mittleren Städte Gebrauch gemacht. Außerdem haben sich die Kreise und Städte der Hohenzollernschen
Lande und eine Reihe von Landgemeinden für ihre höheren und mittleren Schulen der Nuhegehaltskasse
angeschlossen, die mit dem 1. Juli 1901 eröffnet wurde. Durch eine Satzungserweiterung von 1903 wurde
die Möglichkeit eröffnet, auch Korporationen und sonstigengemeinnützigenVerbanden, die in der Rhein¬
provinz ihren Sitz haben, den Beitritt unter bestimmten Bedingungen zu gestatten. Von dieser Anschluß¬
möglichkeit haben im Laufe der Zeit viele Korporationen und Verbände Gebrauchgemacht, z. B. Landwirt¬
schaftskammer, Handels- und Handwerkskammern, höhere Mädchenschulen(Lyzeen und Oberlyzeen),
Kirchengemeindenfür ihre Küster- und Organistenstellen,Ortskrankenkassen,Krankenhäuserfür ihre haupt¬
amtlich angestelltenAerzte und andere mehr. Besonders als im Jahre 1911 das Versicheruugsgesetz für An¬
gestellte in Kraft trat, suchten viele Verbände ihre Zulassung zur Nuhegehaltskassenach, weil sich dadurch
bei günstigerenBedingungen die Befreiung von der Versicherungnach dem genannten Versicherungsgesetz
erzielen ließ. Die Nuhegehaltskassebezweckt durch die Zahlung der Ruhegehälter eine gleichmäßigeVer¬
teilung der Pensionslasten auf die ihr als Mitglieder beigetretenen Kreise, Städte und Verbände, sie bildet
also für die letzteren eine Rückversicherung. Die Pensionsansprücheder Beamten und Angestelltenselbst richten
sich nach den gesetzlichen Bestimmungen und den Anstellungsverträgen gegen die Kommuualverbände und
Korporationen, bei denen sie angestellt waren und von denen sie in den Ruhestand versetzt worden sind.
Die Nuhegehaltskassezahlt an deren Stelle an die in den Ruhestand versetzten Beamten und Angestelltendie
ihnen zustehende Pension. Diese Rückversicherung der Verbände kommt auch den Angestellten zugute, da
vielen Verbänden und Korporationen erst dadurch die Möglichkeitgeboten wurde, ihren Angestellten
Pensionsrecht zu gewähren. Der für die Pensionszahlungen erforderlicheBedarf der Nuhegehaltskasse
kommt nebst den Verwaltungskostenalljährlich auf die ihr angeschlossenen Kreise, Städte usw. nach Ver¬
hältnis des ruhegehaltsfähigen Diensteinkommensihrer Beamten und Angestellten zur Verteilung, deren
Zahl zur Zeit 9100 beträgt mit einem pensionsfähigen Diensteinkommenvon zusammen 32 000 000 RM.
Der Beitragssatz beträgt zur Zeit 14°/,.

Der Einrichtung und dem Zwecke der Nuhegehaltskasseentsprechendlautet § 2 der Kassensatzungen:
„Mitglieder der Kasse sind die Kommunalverbände und nicht die einzelnen Beamten und

Dauerangestellten.
Diesen erwachsen durch den Beitritt des Kommunalverbandes, bei dem sie angestellt sind,

keinerlei Nechte gegen den Kassenverband. Ihre Nuhegehaltsansprücheregeln sich lediglich nach den
für fie maßgebenden gesetzlichen Vorschriften und den Bestimmungen ihrer Anstellungsmkunde
oder ihres Anstellungsveitmges.

Der Beitritt eines Kommunalverbandes muß erfolgen für alle feine Beamten und Dauer¬
angestellten,die mit demRechte auf lebenslänglichesNuhegehaltzur Zrit des Beitritts des Kommunal¬
verbandes bereits angestellt sind oder noch angestellt werden. Für Dauerangestellte, die jünger als
2? Jahre und älter als 50 Jahre find, ist der Beitritt ausgeschlossen.

Der Beitritt zu der Kasse ist für die Kommunalverbände ein freiwilliger."
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Die sozialdemokratische Fraktion hat gelegentlich des 71. Provinziallandtages zur Satzung der Ruhe¬
gehaltskasse folgenden Antrag gestellt:

„§ 2 Absatz 1 erhält folgende Fassung:
Mitglieder der Kasse sind die beitrittsberechtigten öffentlichen Körperschaften. Versicherte

Beamte und Dauerangestelltekönnen, wenn sie nicht disziplinarisch aus ihrem Amt entfernt wurden,
beim Ausscheiden aus ihrem Dienst in einer Mitgliederkörperschaftohne gleichzeitig anderwärts die
bisherigenAnwartsschaftsrechtezugesichert zu erhalten, die bei ihrer bisherigenDienststelle erworbene
Anwartschaft bei der Ruhegehaltskassefortsetzen bezw. aufrechterhaltenunter regelmäßiger Zahlung
des Beitrages, welcher für die innegehabte Dienststellefestgestellt wird.

Absatz 2 ist zu streichen.
Sinngemäß gelten diese Anträge auch für die Satzungen der Witwen- und Waisenversorgungs-

anstalt."
Der Prooinzillllandtag hat durch Beschluß vom 26. März 1926 den Antrag dem Probinzialausschuß

zur Prüfung und Berichterstattung überwiesen.
Der Antrag bezweckt, den Beamten und Angestellten,die ohne Ruhegehalt aus dem Dienste aus¬

geschieden sind, die Möglichkeit zu eröffnen, daß sie nunmehr ihrerseitsunter gewissen Bedingungen zu der
Ruhegehaltskasseals Mitglieder zugelassen werden und auf diese Weise den nach ihrer bisherigen Dienstzeit
erworbenen Pensionsanspruch aufrecht erhalten können. Dieser Zweck ließe sich auch erreichen,ohne daß
an dem Wortlaut in Absatz 1 und 2 des § 2 der Satzungen etwas geändert wird. Eine solche Aenderung darf
aber auch unter keinen Umständeneintreten, wenn man nicht den Sinn und die ganze Grundlage der Ruhe¬
gehaltskasse verschieben will, die nichts anderes ist, als ein Kassenverbandder ihr beigetretenen Kommunal¬
verbände, Korporationen usw. zur gemeinsamenZahlung der Pensionen ihrer in den Ruhestand versetzten
Beamten und Angestellten. Der Antrag will tatsächlich auch nicht den im Dienst befindlichen Beamten und
AngestelltenRechte einräumen, sondernden Beamten und Angestellten,die aus dem Dienste ausgeschieden,
also keine Beamte und Angestelltemehr sind. Es würde also ein Zusatz zu § 2 genügen, der lauten könnte:

„Den Beamten und Angestellten,die ohne Ruhegehalt aus dem Dienste ausgeschiedensiud,
kann unter bestimmten vom Provinzialausschuß festzusetzenden Bedingungen gestattet werden, für
ihre Person die Zugehörigkeit zur Ruhegehaltskassefortzusetzen."
In die Bedingungen wäre dann aufzunehmen, daß der Austritt aus dem Dienst nicht aus Gründen

disziplinarischerNatur und daß er im Einverständnis mit der vorgesetztenDienstbehörde erfolgt ist, daß
mindestens eine pensionsfähigeDienstzeit von 10 Jahren vorgelegen hat, ferner daß die Zugehörigkeit
erlischt, wenn sie wieder in eine ruhegehaltsberechtigteStelle unter Anrechnungihrer rückliegenden Dienst¬
zeiten eintreten; sodann müßte die Zugehörigkeiterlöschen, wenn sie die Kassenbeiträgenicht pünktlich oder
etwa nicht innerhalb vier Wochen nach erfolgter Mahnung zahlen; die Gewährung des Ruhegehalts müßte
von dem Nachweis durch kreisärztlichesZeugnis abhängig sein, daß sie im Sinne des Pensionsgesetzes
dauernd dienstunfähigwären, wenn sie ihre frühere Dienststellenoch innehätten. Außerdem müßte ihnen
der Austritt aus der Ruhegehaltskassenach einer Kündigung ermöglicht weiden. Die Bedingungen, die noch
manches mehr enthalten müßten, würden nahezu eine Satzung für sich darstellen.

Es fragt sich, ob eine Aenderung der Kassensatzungen in dem dargelegten Sinne zu empfehlen ist.
Diese Frage muß verneint werden, wobei vorweg bemerkt sei, daß die Ausführungen hinsichtlich der Ruhe¬
gehaltskasse sinngemäß auch für die Witwen- und Waisen«ersorgungsanstaltfür die Kommunalbeamten
der Rheinprovinz gelten.

1. Die Beamten der Kreise und Städte sind mit dem Anrecht auf Pension und Hinterbliebenen¬
fürsorge lebenslänglichangestellt. Dasselbegilt mit wenigenAusnahmen auch für die Angestelltender rechts¬
fähigen Verbände und Korporationen. Soweit bei diesen Kündigungvorgesehen ist, darf sie nur aus wichtigen
Gründen erfolgen. Die Beamten und Angestelltenbefinden sich also in gesicherter Stellung und sind der
Sorge für ihre und ihrer HinterbliebenenZukunft enthoben. Es ist feststehender Grundsatz, daß die Beamten
und Angestellten,wenn sie ohne dienstunfähigzu sein, freiwilligaus dem Dienste ausscheiden, alle Ansprüche
aus ihrer Dienststellungverlieren. An diesem Grundsatz des Beamtenrechts muh festgehaltenwerden und es
ist nicht angängig, daß im Gegensatz zu allen anderen Beamten und Angestelltendiejenigen, die bei Mit¬
gliedern der Ruhegehaltskasseangestelltwaren, auf dem Umweg über die Ruhegehaltskasseihre Pensions¬
ansprüche behalten. Beamte und Angestellte, die freiwilligausscheiden und ihre gesicherte Stellung aufgeben,
tun das, um ihren persönlichenZwecken zu dienen und es liegt für die in der Ruhegehaltskassezusammen¬
geschlossenen Kreise, Städte und Verbände keine Veranlassungvor, ihnen auf ihre Kosten die Anwartschaft
auf Pension einzuräumen. Anderenfalls würde das auch der erste Schritt zu einer völligen Umgestaltung
der Ruhegehaltskassesein, da zweifellosaus einer solchen Satzungsbestimmungauch andere Einzelpersonen
oder Gruppen von solchen Anlaß nehmen würden, ihre Aufnahme in die Ruhegehaltskassezu erstreben.
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Eine Satzungsbestimmung,die solche mit dem Zwecke der Kasse unvereinbare Folgen haben könnte, muß
unter allen Umständen vermieden werden.

2. Es kann auch nicht anerkannt werden, daß ein Bedürfnis dafür vorliegt, den ausgeschiedenen
Beamten derartige Rechte einzuräumen. Von keiner Stelle ist bis jetzt jemals ein solcher Wunsch geltend ge¬
macht und es ist auch nicht ersichtlich, welche entgegenstehendenGründe den vorliegendenAntrag veranlaßt
haben. Es kann sich zudem nur um einzelne wenige handeln, da es selten vorkommenwird, daß Beamte
oder Angestelltefreiwillig ihre Stellung mit allen Rechten aufgeben. Für folche Ausnahmefälle kann man
keine Satzungsänderungen vornehmen.

3. Wenn den ausscheidendenBeamten und Angestelltendie Möglichkeit eingeräumt wird, die An¬
wartschaft auf Pension und Hinterbliebenenfürsorgeaufrecht zu erhalten, so können sich daraus zu Lasten
der Kasse leicht Mißbräucheentwickeln. Es würde der Anreiz vorliegen, daß der eine oder andere Verband
die Bestimmung dazu benutzt, um Beamte oder Angestellte,die ihnen aus irgendwelchenGründen nicht
passen, aus dem Dienst herauszudrängen. Dadurch würde dem Beamtenabbciu Vorschub geleistet, obwohl
die Abbauverordnung aufgehoben ist. Auf der anderen Seite würde durch eine folche Bestimmung den
Beamten und Angestelltender Uebertritt in den Privatdienst oder zu einem anderen Berufe erleichtert,was
den Dienstpflichtenwidersprächennd wozu die Nuhegehaltskassedie Hand nicht bieten kann.

4. Die Bestimmung würde zu einer einseitigen Belastung der Ruhegehaltskasseführen, ohne daß
dieser Belastung ein Ausgleichgegenüberstände. In der Zahlung des jährlichen Kassenbeitraa.eskann ein
solcher Ausgleichnicht erblickt werden, da der Kassenbeitragfortfällt, sobald die Pcnsionszahluug beginnt.
Bei den Kreisen und Städten lauft die Beitragszahlung für die Dienststelle weiter, weil die Dienststelle, für
die der Beitrag geleistet wird, wieder besetzt wird. Geht bei den Verbänden nach der Pensionierung eines
Angestellten dessen Dienststelleein, so ist nach den Aufnahmebedingungen der Beitrag nach dem letzten
Diensteinkommenfür die eingegangene Stelle des pensionierten Inhabers solange weiterzuzahlen, als die
Kasse Verpflichtungenaus der Stelle hat. Der Leistung der Nuhegehaltskasse steht also stets eine Gegenleistung
gegenüber. Bei der Pensionszahlung an ausgeschiedene Beamte und Angestellte bestände eine solche Gegen¬
leistungnicht und die Nuhegehaltskassewürde einseitigmit einer Pension belastet, auf die der Betreffende
nicht den geringstenRechtsanspruchhat. Die Kassenbeiträgesind zudem schon so hoch, daß viele Verbände
sie nur mit größter Mühe aufbringen können. Sie würden sich mit Recht beschwert fühlen, wenn die Nuhe¬
gehaltskasse auch noch Pensionen übernehmen wollte, auf die der Betreffende keinen Rechtsanspruchhat.

5. Weuu die freiwillig ausgeschiedenenBeamten und Augestelltenihre und ihrer Familie Inkunft
sichern wollen, so ist ihnen bei privaten oder öffentlichen Versicherungsgesellschaften, z. B. bei der Provinzial-
Lebensversicherungsanstaltder Rheinprovinz dazu hinreichend Gelegenheit geboten.

6. Außerdem, und das ist besonderszu betonen, hat der Gesetzgeber selbst dafür gesorgt, daß sie das
Anrecht auf Ruhegehalt und Hinterbliebenenfürsorgebehalten können. In 8 18 des Versicherungsgesetzes
für Angestellte ist wörtlich bestimmt:

„Scheiden Personen, die versicherungsfreisind, aus der Versicheruugsfreien Beschäftigungaus,
ohne daß gegen den Arbeitgeber ein Anspruchauf Ruhegeld oder Hinterbliebenenrente entsteht, so
sind für die Zeit dieser BeschäftigungBeitragsmarken der Gehaltsklassezu verwenden, der die ver-
sicherungsfreienPersonen im Falle ihrer Versicherungspflichtangehören würden. Die Beiträge gelten
als Pflichtbeiträge."
Für die ausscheidendenBeamten und Angestelltenhat also der betreffende Verband, bei dem sie

angestellt waren, die gesamten Versicherungsbeiträgeaus der versicherungsfreienBeschäftigungszeitnach-
zuentrichten. Da diese Beitrage als Pflichtbeiträge gelten, ist der ausgeschiedene Angestelltenach § 21 des
Versicherungsgesetzes berechtigt,unter Aufrechterhaltungder Anwartschaft aus der früheren Dienstzeit,für
die die Beiträge von dem Verbände nachzuentrichtenwaren, die Versicherungseinerseitsfortzusetzen. Da¬
durch kann er sich das Ruhegeld und seiner Familie die Hinterbliebenenrente nach den Bestimmungen des
Versicherungsgesetzesfür Angestellte sichern.

Abänderungen der Satzungen der Nuhegehaltskasse unterliegen der Genehmigung der Herren Minister
des Innern und der Finanzen.

Auf Grund der vorstehendenDarlegungen beehrt sich der Provinzialausschußzu beantragen:
„Der Provinzillllandtag wolle den Antrag der sozialdemokratischen Fraktion auf Abänderung

des § 2 der Satzungen der Nuhegehaltskasseder Kceis-Kommunalverbände und Stadtgemeinden
der Rheinprovinz ablehnen."
Düsseldorf, den 1. März 1927.

Der Provinzialausschuß:
Dr. Adenauer, Dr. Horion,

Vuisitzendel. Landeshauptmann.
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Anlage 18.
^> .^ ^ <-», ^ (Drucksache Nr. 15.)Vericht und Antrag
des Provinzialausschufses,

betreffend Aenderung der Satzungen der Nuhegehaltskafse der
Landbürgermeistereien und Landgemeinden der Nheinprovinz.

Nach § 27 der Kreisordnung vom 30. Mai 1887 sind die Landbürgermeistereienund Landgemeinden
der Rheinprovinz zu einem Kassenverlmndevereinigt, welchem es obliegt, den in Ruhestand versetzten
besoldeten Beamten der Landbürgermeistereien und Landgemeinden die ihnen zustehenden Pensionen
zu zahlen.

Die zur Bestreitung der Pensionszahlungen erforderlichenBeiträge weiden nach dem Gesetze von
den Landbürgermeistereienund Landgemeinden nach Verhältnis des jeweiligen Betrages des pensions-
berechtigten Diensteinkommensder Beamten aufgebracht.

In den von dem Minister des Innern erlassenen Satzungen hat der Kassenverbandden Namen Ruhe-
gehaltskasse erhalten. Diese hat danach die gesetzlicheVerpflichtung,den in Ruhestand versetzten Beamten
der Lllndbüigermeistereienund Landgemeinden das ihnen gesetzlich zustehende Ruhegehalt zu zahlen, wo»
gegen letztere die gesetzlicheVerpflichtunghaben, die zur Bestreitung der Pensionszahlungen erforderlichen
jährlichenBeiträge zu entrichten. Am Laufe der Jahre find zahlreicheLandbürgermeistereienund Land¬
gemeinden infolge von Eingemeindung aus dem Kassenverbande(Ruhegehaltstasse) ausgeschieden. Bei
einigen von ihnen waren Pensionäre vorhanden, denen die Ruhegehaltskassedie Pensionen zu zahlen hatte.
Es ist die Frage entstanden, ob diese Verpflichtungder Ruhegehaltskasseauch dann noch bestehen blieb, als
die betreffenden Landbürgermeistereienund Landgemeinden der Ruhegehaltstasse nicht mehr angehörten
und daher auch keine Beiträge mehr zu zahlen hatten. Die Ruhegehaltskassesteht auf dem Standpunkt,
daß nach der gesetzlichenBestimmung der Leistungdes Kassenverbandesdie Gegenleistung,sich an der Auf¬
bringung der Pensionszahlungen zu beteiligen, gegenübersteht. Fällt diese Verpflichtungfort, so hört damit
auch die Verpflichtung der Ruhegehaltstasse auf. Es erscheint nicht angängig, daß die im Kassenverbande
verbliebenenLandgemeinden zum Zwecke der Zahlung der Pension an die Pensionäre der ausgeschiedenen
Gemeinden erhöhte Beiträge zahlen müssen, während diese von allen Verpflichtungenfrei sind. Eine solche
durch nichts begründete Mehrbelastung der in dem Kassenverbandeverbliebenen Gemeinden zum Vorteil
der ausgeschiedenen kann nicht im Willen des Gesetzgebers gelegen haben. In der Begründung zu dem Gesetze
heißt es wörtlich: „Die Belastung der Gemeinden durch die zu zahlenden Pensionen ist unter den gegen¬
wärtigen Verhältnissen eine so verschiedenartige,daß eine Ausgleichung durch eine gleichmäßigeHeran¬
ziehung zu diesem Zwecke dringend geboten ist."

Eine Ausgleichungder gemeinsamen Pensionslast und gleichmäßige Heranziehung zu diesemZweck
hat zur Voraussetzung,daß die Landbürgermeistereienund Landgemeinden, welche Beamte in den Ruhe¬
stand versetzt haben, dem Kassenverbandeangehören und an dein Ausgleich teilnehmen. Entfällt diese
letztere Voraussetzung,so muß mit der Verpflichtung der ausgeschiedenenauch die Verpflichtung der im
Kassenverbandeverbliebenen Gemeinden aufhören. In: anderen Falle könnte von einem gerechtenAus¬
gleich nicht mehr gesprochen werden. Die infolge der Eingemeindungen ausgeschiedenenGemeinden
und deren Rechtsnachfolger müssen deshalb die Zahlung der Pensionen an ihre Pensionäre
selbst übernehmen. Dieser Rechtsausfassung hat sich in einem Rechtsstreit der Ruhegehaltstasse gegen
die Stadt D. auch das Landgericht angeschlossen. Das Oberlandesgerichthat in der Berufungsinstanz
dagegen mangels einer ausdrücklichen Bestimmung im Gesetz oder in den Kassensatzungenanders ent¬
schieden.Zur Zeit schwebt die Sache vor dem Reichsgericht. Wie dieses entscheidenwird, ist unsicher.
Um wenigstens für die Zukunft jeden Zweifel auszuschalten,empfiehlt es fich, eine Bestimmung in die
Kassensatzungenaufzunehmen, wonach bei einer Eingemeindung oder Verleihung der Stadtrechte
die betreffendenGemeinden nicht nur mit ihren Beamten und Angestellten,sondernauch mit ihren etwaigen
Ruhegehaltsempfangern aus der Nuhegehaltskafseder Landbürgermeistereienund Landgemeinden aus¬
scheiden. In die Satzungen der gleichartigen westfälischen Ruhegehaltskasseist eine solche Bestimmung
bereits vor mehreren Jahren aufgenommen worden. Die Pensionslast der Ruhegehaltstassehat allmählich
eine derartige Höhe erreicht, daß viele Landgemeinden in ihrer großen Notlage kaum noch imstande sind,
die zur Deckung der Pensionszahlungen erforderlichenBeiträge von 23°/« zu zahlen. Es wird ihnen nicht
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zugemutet werden können,darüber hinaus auch noch Beiträge aufzubringen, um den aus der Ruhegehalts»
lasse ausscheidendenGemeinden die Pensionszahlungen abzunehmen, zumal die Ruhegehaltskassedurch den
Verlust der bisherigen Beitrage der ausscheidendenGemeinden schon an und für sich einen empfindlichen
Schaden erleidet.

Abänderungen der Satzungen der Ruhegehaltskassewerden nach Anhörung des Provinziallandtages
von dem Minister des Innern angeordnet.

Der Provinzialausschuß beehrt sich zu beantragen:
„Der Piovinziallllndtllg wolle beschließen, bei dem Herrn Minister des Innern zu beantragen, zu

den Satzungen der Ruhegehaltskasseder Landbürgermeistereien und Landgemeinden der Rheinprovinz
folgenden Nachtrag anzuordnen:

„Die Eingemeindung einer der Ruhegehaltskasseangehörenden Landbürgermeisterei oder Land»
gemeinde in eine Stadtgemeinde oder die Verleihungder Stadtrechte hat das Ausscheiden mit allen Beamten,
Angestellten und Ruhegehaltsempfängern zur Folge."

Düsseldorf, den 1. März 1927.

Der Provinzialausschuß:

Dr. Adenauer, Dr. Horion,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

Bericht und Antrag ^M^
des Provinzialausschufses,

betreffend Vereitstellung eines Betrages von 250000 NM. zum Ausbau des
NheinischenIugendherbergsnetzes.

I. Der IugendherberMedanle, seine Geschichteund sein Ziel.
Die Vorläufer der heutigen Jugendherbergen sind die Schüler- und Studentenherbergen, welche

um die Jahrhundertwende besonders in Schlesien und im Rheinland ins Leben gerufen wurden. Der
Kreis der sie Besuchendenwar lediglich auf die männlichenhöheren Schüler und auf die Studenten beschränkt.
Auch heute gibt es im Rheinland noch einige derartige Herbergen.

Die mit dem Namen des Lehrers Richard Schirrmann-Altena verknüpfte Bewegung, welche
Jugendherbergen für die gefamte wandernde Jugend ohne Unterschiedvon Stand und Konfession,
überhaupt in jeder Beziehungauf neutraler Basis schaffen will, fetzte im Jahre 1909 ein. Die ersten Herbergen
entstanden 1910 in Alten« und Herfcheid in Westfalen, sowie in Radevormwalde im Rheinland. Eifrigst
gefördert wurde die Bewegung von ihren Anfängen an durch den Sauerlandifchen Gebirgsverein und
andere Wanderorganisationen.

Die Aufgaben der Jugendherbergen liegen auf gefundheitlichem, ethischem und
kulturellem Gebiete. Wie Schirrmann erklärt, hat ihn das Großstadtelend der Jugend zu seiner
Propaganda für das Iugendwandern geführt. Sein Ausgangsgedankewar, die in den Ferien freien Schul»
räume Herbergszwecken dienstbar zu machen, und so in Ergänzung der, wie erwähnt, damals schon bestehenden
Schüler» und Studentenherbergen auch der übrigen Äugend, insbesondereden Volksschülern das den Körper
stählende, mehrtägige Wandern zu ermöglichen. Welche großen, gesundheitlichenErfolge bei der Jugend
durch das Wandern erzielt werden, ist ja immer wieder vo^ den Aerzten anerkannt worden. Ein Gesund»
heitsbrunnen wie das Wandern darf gerade heute der durch den Krieg (Blockade) und die Kriegsfolgen
(Inflationszeit und Wirtschaftskrisen)gesundheitlich zu einem leider nicht geringen Teil stark erschütterten
Jugend nicht vorenthalten werden. Das Leitmotto des von Schirrn, mn geschaffenen Verbandes für
Deutsche Jugendherbergen (Geschäftsstelle Hilchenbachin Westfalen), welcher sich mit seinen Unter-
organisationen (Zweigausschüssenund Ortsgruppen) über das ganze deutsche Reich erstreckt, lautet mit
Recht: „Vorbeugen ist besser und billiger als Heilen." Daß eine von Alkohol und
Nikotin — beides ist in den Jugendherbergen strengstensverboten — sich fernhaltende, an den Schönheiten
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der Natur iu Frohsinn sich begeisterndeJugend auch ethisch gehobenwird, liegt auf der Hand. Desgleichen
weckt das Wandern die Liebe zu Heimat und Vaterland. Der Blick des jugendlichenWanderers wird über
die engste Heimat hinaus geweitet. Spielend lernt er, besser wie in der Schulstube,das Heimatland in Geo¬
graphie, Kultur und Wirtschaft kennen. Er fühlt (z. B. beim Anblick der rheinischen Burgen) die Verbunden«
heit mit der Vergangenheit und gewinnt dadurch das Interesse für die Geschichte seines Volkes. Kamerad»
schaftlichei Geist und Ueberbrückung der Klassengegensätze sind weitere erfreuliche Folgen des gemeinschaft¬
lichen Iugendwanderns. Und wenn man einwendet, daß unter den Wanderkameraden sich leicht auch böse
Kameraden mit schlechten Einflüssenbefinden können, fo ist auf diesen, an sich gewiß berechtigtenEinwand
nicht nur zu sagen, daß es böse Kameraden überall gibt, daß man sogar böse Kameraden, wie die Erfahrung
zeigt, unter der wandernden Jugend glücklicherweisenicht so viel findet wie anderswo, sondern vor allem
ist auch darauf hinzuweisen, daß die am Iugendherbergswerk mitwirkenden
Stellen es in der Hand haben, durch zweckmäßige Gestaltung und Ueber»
wachung der Herbergen diese der Jugend drohenden Gefahren stark zu
vermindern. Besonders viele Vorwürfe werden erhoben gegen das gemeinschaftliche Wandern von
Jungen und Mädchen. An dieser Beziehung ist z. B. darauf zu achten, daß in für eine gemeinsameHerberge
ungeeigneten Räumen nur jeweils Jugendliche eines Geschlechts Einlaß finden dürfen, daß bei der
baulichen Anlage der gemeinsamenHerbergen (gedacht ist hier nicht nur an Neu-, sondernauch an Umbauten)
die Trennung der Schlaf- und Waschräumeder Geschlechter streng durchgefühltund daß die Wohnung des

' Herbergsvaters in einer eine ständige Ueberwachung ermöglichendenWeise geschickt in die Gesamtanlage
eingefügt wird. Sorgsame Auswahl des Herbergsvaters ist sodann ein äußerst wichtiger Punkt. Be»
sonders gepflegt werden muß das Schulwandern unter Aufsicht des
Lehrers und der Lehrerin.

Mit diesen Ausführungen ist bereits das Ziel für die Entwicklungdes Iugendherbergswerkes
gegeben. Diefes Ziel besteht nicht darin, daß möglichst viele Herbergen allerorts in freistehendenRäumen
ohne genauere Prüfung auf deren Eignung geschaffen werden, (die Gründung von Jugendherbergen darf
überhaupt nicht Modefacheweiden, wie dies eine zeitlang drohte) fondern darin, möglichst
einwandfreie, saubere, unter verständnisvoller Aufsicht stehende Her«
bergen bei planmäßigem Ausbau des H erb er gsnetz es zu schaffen, in
welche verantwortungsvolle Eltern ihre Kinder ruhig ziehen lassen
können. Daß dabei die Herbergen einfach ausgestattet bleiben müssen,
ist eine Selbstverständlichkeit.

II. Stand und Fortentwicklung des rheinischen Iugendherbergsnetzes.
Wenn man das vom Verbände für DeutscheJugendherbergen herausgegebene Verzeichnisder

rheinischenJugendherbergen durchsieht,so könnte man auf deu ersten Blick angesichtsder Zahl der dort
aufgezähltenHerbergen zu der Ueberzeugunggelangen, als sei in der Nheinprovinzdie Hauptarbeit bereits
geleistet. Leider ist es keineswegs so! Nur zum kleineren Teile entsprechen die vorhandenenHerbergen
den Anforderungen, welche man an eine Herberge billigerweiseauch bei bescheidenen Ansprüchenstellen
muß. Ein starker Prozentsatz der Herbergen ist so mangelhaft, daß diese
Herbergen in Kürze verschwinden müssen, soll nicht das Heibergswerl
als Ganzes dadurch in Mißkredit kommen.

Eine energischeAusmerzung minderwertiger Herbergen wird sich in den meisten Fällen aber
nur dann durchführen lassen, wenn an die Stelle der ausgemerzten Herbergen andere Herbergen treten,
welche den zu stellendenAnforderungen entsprechen. Mit dem Ausmerzen allein ist es also nicht getan.
Mit der Ausmerzung Hand in Hand gehen muß die planmäßige Neueinrichtung von Herbergen.

Planmäßige Neueinrichtung von Herbergen! Wer will es tadeln, daß man in den ver¬
gangenen Jahren, bei der stets zunehmenden Wohnungsnot und bei dem sinkenden Geldwert, der größere
Ausgaben völlig unmöglich machte, froh war, wenn man überhaupt irgend welche Räume für Jugend-
herbergszwecke irgendwo überlassenbekam, zumal auch, wie erwähnt, das Wandern auf weiten Strecken
in der Rheinprovinz unter dem Druck der Besatzung(Verkehrssperren)zeitweilig erheblich abflaute. Heute
ist das Bild durch die Stabilisierung nicht nur, sondern auch durch die in verstärktem Maße einsetzende Wander¬
lust der Jugend total verändert. 1925 brachte bereits in der Rheinprovinzmehr als 100 000 Uebernachtungen
in Jugendherbergen. 1926 zeigte eine sehr erhebliche weitere Zunahme der Uebernachtungsziffer.

Unter planmäßigem Ausbau ist zu verstehen, daß man nicht dort Herbergen schafft, wo zufällig
Räume frei sind, sondern dort, wo die Herbergen hingehören, nämlich in richtigen Ab-
ständen und in richtiger Größe an den Wander st recken. An Anbetrachtder privaten
und öffentlichen Finanzlage wird sich der zu erstrebendeplanmäßige Ausbau des Herbergsnetzesnatürlich
nicht von heute auf morgen erreichen lassen, sondern eine Reihe von Jahren in Anspruchnehmen.
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Der planmäßige Ausbau des Herbergsnetzes ist zu bewerkstelligen:
ll) durch Umbau und Erweiterung bestehender Herbergen,
b) durch Bereitstellung von neuen Räumen und Ankaufvon Häusern, die sich für Herbergszwecke eignen,
o) durch Neubau von Herbergen.

Aus Finanzgründen sind die Wege »,) und d) wenn gangbar, dem Wege o) vorzuziehen. Neubau
kommt nur dort iu Frage, wo sich auf andere Weise keine geeignete Herberge schaffen läßt.

III. Die Unterstützung des Herbergswerles durch den Provinzwlverband.
Die ersten rheinischen Herbergen, deren Errichtung aus Provinzialmitteln unterstütztwurde, sind

die Musterherbergen Hammer st ein und Freusburg gewesen. Bei Hammerstein handelt es
sich um das alte Renaissance-Burghaus am Fuß des Hammersteinmassivsin der Nahe von Rheinbrohl.
Die Herberge zählt nahezu 100 Lagerstätten, die Freusburg an der Sieg bei Betzdorf enthält sogar mehrere
Hundert Lagerstätten.

Ein bedeutsamesMoment in der Geschichte des rheinischen Iugendherbergswerkes war es, als in
der Rheinprovinzdurch Beschluß des 68. Rheinischen Provinzmllandtages vom 26. Juni 1924 das Landes-
jugendamt geschaffen wurde, zumal diese Schaffung des Landesjugendamtes in eine Zeit fiel, wo
kurz zuvor die Inflation ihr Ende gefunden hatte und sich wieder normale, eine wirksame Förderung des
Iugendherbergswesens ermöglichendeVerhältnisseanbahnten und wo ferner auch das während des passiven
Widerstandes und in Anbetracht der damals besonders drückendenBesatzung in der Rheinprovinz stark
zurückgegangeneIugendwandern wieder kräftig aufzuleben begann. Es stand von vorneherein fest, daß
das Iugendherbergswesen bei seiner zweifellos überörtlichen Be»
deutung eine der wichtigsten Aufgaben des neu geschaffenen Landes»
jugendamtes sein müßte und daß der große Vorsprung, welchen andere
Provinzen (z.B. Westfalen, Brandenburg) auf dem Gebiete des Jugend-
wanderns vor der Rheinprovinz noch voraus hatten, im Interesse der
rheinischen Jugend durch Bereitstellung und zweckmäßige Verteilung
ausreichender Mittel durch das Landesjugendamt nunmehr wieder
eingeholt werden mußte.

In organisatorischerHinsicht war natürlich eine möglichstenge Zusammenarbeit des Landes»
jugendamtes mit der freien, bisher zur zusammenfassendenArbeit allein berufenden Organisation, dem
Iweigausschuß Rheinland des Reichsjugendherbergsverbandes,geboten. Dieses reibungslose Zusammen¬
arbeiten ist bisher voll erreicht worden und hat sich als sehr fruchtbringend erwiesen. Der Iweigausschuß
stellt alljährlich einen Verteilungsplan betreffs die für Iugendherbergszweckezur Verfügung stehenden
Piovinzialmittel aus, indem er sich — auch in baulicherHinsicht — zu allen vorliegendenBeihilfeanträgen
gutachtlich äußert und eigene Vorschläge für den weiteren Ausbau des Iugendherbergsnetzes macht. Auch
bei der Ueverwachungder richtigen Durchführungder bezuschußten Projekte kann sich das Landesjugendamt
auf die Mithilfe des Iweigausschusses stützen.

Ueber die Eigentumsfrage der Herbergen (die Frage wird vor allem bei Neubauten und An¬
käufen akut) und über die Frage, wer die Verwaltung der Herbergen in Händen haben soll, lassen sich ein»
heitliche Richtliniennicht aufstellen. Die Entscheidung muß vielmehr von Fall zu Fall unter Ausschaltung
aller Prestige-Erwägungen rein nach Zweckmäßigkeit^und Billigkeitsgründen getroffen weiden. Es gibt
Fälle, in denen ein freier Verband, z. B die Deutsche Augendkraft,die Naturfreunde oder derI w e i g°
ausschuß Eigentümer und auch Verwalter der neu errichteten Herberge wird; dies wird regelmäßig
dort der Fall sein, wo die Kostenaufbringungin der Hauptsachedurch diese Stelle geschieht. In anderen
Fällen wird derProvinzialverband — z. B. wenn er die Herberge ganz aus eigenen Mitteln
errichtet — Eigentümer der Herberge bleiben und nur die Verwaltung dem Zweigausschußüber»
lassen, in wieder anderen Fällen werden zweckmäßig Kreis und Gemeinde die Eigentümer und
Verwalter der Herberge sein, wodurch auch das wichtigeörtlicheInteresse und die örtlicheUeberwachung
gewahrt wird. Es kommt jedenfalls weniger darauf an, wer Eigentümer ist und wer die Herberge
verwaltet,als darauf, daß die Herbergennach einheitlichen Grundsätzen verwaltet und vor allem
gut verwaltet weiden.

Abgesehen von der schon erwähnten ersten Unterstützungvon Jugendherbergen in der Inflations¬
zeit (Hammerstein,Freusburg, pp.) hat die Unterstützungdurch den Pr<,vinzialveibllnderst im Jahre 1925
eingesetzt. An den beiden Jahren 1925 und 1926 sind je 160 000 NM. für Iugendherbergszweckein den
Provinzialhaushaltspllln eingestelltworden. Ein Teil dieser Beträge wurde jedesmal in einer Summe an
den Iweigausschuß zwecks Versorgung der Herbergen mit Gerät überwiesen (Betten, Tische, Stühle, Ma¬
tratzen, Decken, pp.). Von den anderen Mitteln ist in erster Linie die Eifelwander st recke gebaut
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worden Wehlem, Altenahr, Adenau, Darscheidbei Dann, Manderscheid),welche im Laufe dieses Jahres
ganz der wandernden Jugend zur Verfügung stehen wird. Weiter ist in Weiskirchen in der Nähe des Saar-
gebietes eine Musterherbeigeerbaut worden. Große Mittel wurden auch für den Ausbau von Burg Stahles
bei Bachaiach zu einer prachtvollen Jugendherberge verwendet, welche — obwohl erst während der vor¬
jährigen Wanderzeit eröffnet und erst teilweise fertiggestellt— im Vorjahre bereits eine Uebernachtungs-
ziffer von mehr als 6 000 aufweisen konnte. An anderen größeren, teils fertigen, teils noch in Ausbau be¬
griffenen Iugendherbergsprojekten, die aus Mitteln der beiden letzten Jahre noch unterstützt wurden,
seien genannt: Schloß Burg an der Wupper, Ritterschwcilbachhausin Boppard, Altenberg, Laacher See
und Weiden an der Ruhr. Daneben wurden in zahlreichen Fällen kleinere, zum Teil aber recht beträchtliche
Unterstützungen gegeben.

Im Jahre 1927 wird es sich darum handeln,
1) die Jugendherberge Burg Stahleckzu vollenden und die letzte Hand an die Eifelwanderstrecke zu legen,
2) die sonstigen bereits begonnenen Iugendherbergsbauten zu Ende zu führen,
3) in nachstehenden,bisher vernachlässigtenGebieten an den Bau von Jugendherbergen heranzugehen:

Mosel und Hunsrück,
Sieggegend,
Niederrhein,

4) an einigen Punkten in den anderen Bezirken, an denen sich das Bedürfnis nach Jugendherbergen be-
sonders dringlich erwiesen hat, zu helfen,

5) wiederum einen namhaften Betrag für Gerätebefchaffungbereitzustellen.
Der Iweigausschuß Rheinland des Reichsjugendherbergsverbandesbittet aus Provinzialmitteln

für 1927 um einen Betrag von 500 000 RM., welcher in der Tat auch nötig wäre, um allen begründeten
Anträgen stattzugeben. Leider gestattet die Finanzlage des Provinzialverbandes die Bewilligung eines
derartig hohen Betrages nicht. In Anbetracht der überaus großen Bedeutung des Iugendwanderns und
zugleich in Erfüllung der im letzten Provinziallandtag vorgebrachtenWünsche ist aber unter Titel VII der
Ausgabe des Haushalts „Verschiedenes" zur Förderung des Iugendherbergswerkes im Rechnungsjahre192?
ein Betrag von 250 000 RM. eingesetzt worden, dessen Verwendung im einzelnen wie in den Vorjahren
zweckmäßig dem Landesjugendamt vorbehalten bleibt.

Der Provinzialausschuß beehrt sich zu beantragen:
„Der Provinziallandtag erklärt sich damit einverstanden, daß zur Förderung des Rheinischen

Iugendherbergswerkes im Rechnungsjahre 1927 unter Titel VII der Ausgaben des Haushalts „Verschie¬
denes" ein vom Landesjugendamt unterzuverteilender Betrag von 250 000 RM. eingesetzt wird."

Düsseldorf, den 1. März 1927.

Der Provinzialausschuß:

Dr. Adenauer, Dr. Horion,
Voisitzend«. Landeshauptmann.

Anlage 2».
<Diucksache Nr. 17.)Bericht und Antrag

des Provinzialausschusses,
betreffend den Vau eines Hauses für ansteckende Krankheiten in der

Provinzial-Keil- und Pftegeanstalt Vedburg-Kau.

Wie überall in Deutschland,so haben sich auch in den Irrenanstalten die Erkrankungenan Typhus
gegenüber früher wesentlich vermehrt. So wurden in den letzten 3 Jahren in der Provinzial-Heil- und
Pflegeanstalt Andernach25, in der Anstalt Bedburg-Hau 34 Typhuserkrankungensicher festgestellt. Wahr¬
scheinlichwar aber die Zahl der Erkrankungenwesentlich höher, da bei der Durchuntersuchungdes Bestandes
der Abteilungen, auf denen die Erkrankungenvorgekommen waren, bei weiteren insgesamtetwa 60 Personen
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im Blut Abwehrstoffegegen Typhusbazillen (die sogenannte positive Widal'scheReaktion) nachgewiesen
wurden. Diese Abwehrstoffesind aber im Blut nur nach Immunisierung gegen Typhus oder wahrend und
nach «verstandener Typhuserkraniung nachweisbar. Da die erstere nicht vorgenommen worden war, laßt
sich das Vorhandensein dieser Abwehrstoffenur dadurch erklären, daß diese Personen einen ganz leichten
Typhus durchgemacht haben, der vielleicht nur mit so geringen Krankheitserscheinungeneinherging,daß er
als solcher nicht erkannt wurde und auch nicht erkannt weiden konnte.

Alle diese Erkrankungensind mit Ausnahme eines Falles nur auf Frauenabteilungen aufgetreten.
Ferner wurden auch in den Privatanstalten für weibliche Kranke in den letzten Jahren mehrere Typhus»
erkanlungen festgestellt,so in der Anstalt Klosterhovenb. Iülpich, die beinahe nur mit Provinzkranken
belegt ist, in der AnstaltMarienhaus-Waldbreitbachund zuletzt in der AnstaltDreifaltigkeitsklosterin Königs¬
hof b. Krefeld, die über die Hälfte Provinzkranke verpflegen.

Da in all' den genannten Anstalten die Erkrankungenimmer als kleine Gndemie auftraten und
sich auf einzelne Abteilungen beschrankten, war ziemlich sicher, daß auch die Quelle der Ansteckung auf den
betreffenden Abteilungen sein mußte und daß sie nicht von einem zentralen Betriebe ausgehen konnte.
Es wurde deshalb der ganze Bestand dieser Abteilungen auf Typhus- und Paratyphusbazillenträger bezw.
Ausscheider, d. s. solche Personen, die körperlich gesund sind, aber immer entweder nach einem früher über-
standenen Typhus bezw. Paratyphus oder ohne daß früher bei ihnen Typhus beobachtetwurde, Typhus-
bezw. Paratyphusbazillen in Stuhl und Urin ausscheiden,untersucht. Tatsächlich wurden auch bei diesen
Untersuchungeninsgesamt 24 solcher Bazillenträgerinnen bezw. -Ausschciderinnengefunden und zwar in
der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Andernach 3, in der Anstalt Marienhaus-Waldbreitbach 2, im
DreifaltigkeitsklosterKrefeld 1 und der Rest in der Provinzial Heil- und Pflegeanstalt Bedbmg-Hau. Die
Hälfte davon scheiden Paratyphusbazillen aus. Mit einer Ausnahme sind es nur Kranke, die in der Fürsorge
des Lllndesfürsorgeverbandes sich befinden.

Diese Kranken sind eine ständige große Gefahr für ihre Umgebung, weil sich kleine Unreinlichkeiten
bei Geisteskranken nicht vermeidenlassen und die Bazillen auch durch gesunde Zwischenträger,durch Nahrungs¬
mittel usw. verbreitet werden können. Die Provinzialverwaltung hat deshalb schon zu Beginn dieses
Jahrhunderts kleine Isolierabteilungen für diese Bazillenträger an der früheren Provinzial-Heil-und Pflege¬
anstalt Merzig eingerichtet, weil besonders das Saargebiet früher viel von Typhus heimgesuchtwurde.
Seit die Regierungskommissiondes Saargebietes die Anstalt Merzig übernommen hat, stehen diese Plätze
dem Provinzialverband nicht mehr zur Verfügung. Die damals in der Fürsorge des Provinzialver-
bandes befindlichenund darin untergebrachten Bazillenträger (1 M. und 2 Fr.) wurden deshalb in die
Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Bedburg-Hau überführt. Nach Bedburg-Hau wurden in den letzten
Jahren auch die in anderen Anstalten festgestelltenBazillenträger verbracht. Sie sind dort jetzt in einem
Teil eines Siechenhauses isoliert, in dem früher die an Typhus bezw. Paratyphus Erkrankten und jetzt
noch die Typhus-Rekonvaleszentenund die Krankenmit positiven:Widal, jede Gruppe für sich abgesondert,
verpflegt werden. Da die zahlreichen Untersuchungendes Stuhl und Urins bei den letzten beiden Gruppen
bisher keinen positivenBazillenbefund ergeben haben, steht zu erwarten, daß in einiger Zeit diese Kranken
wieder aus der Isolierung auf andere Kranienabteilungen verlegt werden können. Es bleiben dann noch
die 25 Bazillenträgerinnen übrig. Diese können auf der bisherigen Abteilung kaum bleiben, da die frei
werdenden Teile, etwa 70 Betten, mit körperlich gesunden Geisteskrankenbelegt werden müssenund die
gemeinsame Verpflegung von Bazillenträgern mit körperlich Gesunden in einem Haus ohne ganz sichere
Trennung der beiden Abteilungen zu gefährlich ist. Eine sichere Trennung läßt sich aber nicht durchführen
und ist auch beinahe in einem und demselben Haus unmöglich. Sicher ist die Trennung nur, wenn die Ba¬
zillenträger in einem Haus für sich abgesondertweiden oder in einem Haus, das für Infektionskrankheiten
eingerichtetund von anderen Krankengebäudenetwas abgelegen ist und in den: in allen Abteilungen der
Geist der Vorsicht und Sauberkeit herrscht, der bei der Pflege ansteckender Krankheitennotwendig ist. Daß
die Zahl der Bazillenträgerinnen rasch abnehmen wird, ist nicht wahrscheinlich.Irgendeine sichere Behand¬
lungsart dagegen gibt es noch nicht. Die zahlreichen Typhuscrkrankungenaußerhalb der Anstalthaben immer
wieder neue Typhusbazillenträger zur Folge, die wenn sie zufällig geistig erkrankenund anstaltspflege¬
bedürftig werden, die Zahl höchstens,wenigstens vorerst, noch vermehren.

Bei dem Bau der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Bedburg-Hau wurde davon abgesehen,
ein besonderes Gebäude für Infektionskrankheiten zu errichten. Man glaubte damals mit kleinen Infek¬
tionsabteilungen auszukommen,die an die Lazarette der beiden Geschlechtsseiten angegliedert und je nach
Bedarf von 5 Betten durch Hinzunahme von Räumen des Lazaretts bis auf etwa 18 Betten erweitert
weiden konnten. Die Lazarette selbst dienen sonst in der Hauptsachezur Unterbringung von körperlich er»
krankten Anstaltspfleglingen. Auf der der Infektionsabteilung entgegengesetztenSeite befindet sich der
Operationssaal mit den dazu gehörenden Nebenräumen, der es unmöglichmacht, das ganze Lazarett als
Infektionshaus besonders für leicht übertragbare Krankheiten wie Typhus zu verwenden. Tatsächlich
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reichten auch in den ersten Jahren nach Inbetriebnahme der Anstalt diese kleinen Infektionsabteilungen
aus und zwar zuerst deshalb, weil kaum ansteckende Krankheitenvorkamen und später, weil immer noch
einzelne Krankengebäudeleerstanden und bei größeren Epidemien als Infektionshäuser benutzt werden
konnten. Jetzt ist aber die Sachlage eine andere. Die Anstalt ist nun voll belegt mit durchschnittlich 2550
Kranken,also 350 Kranken mehr als früher vorgesehenwar. Krankengebäudelassen sich jetzt nur noch schwer
beim plötzlichen Auftreten von einer größeren Zahl von ansteckenden Krankheitenrasch freimachen,um die
davon befallenen Kranken absondern zu können. Andererseits hat sich gegenüber den Friedensjahren die
Zahl der an ansteckenden KrankheitenErkranktenwesentlich vermehrt. Bezüglich des Typhus ist dies schon
eingangs ausgeführt. Aber auch die anderen, die Irrenanstalten hauptsächlich heimsuchendenInfektions¬
krankheitenwie Tuberkuloseund Ruhr treten gehäufter auf. So befinden sich in der Provinzial-Heil- und
Pflegeanstalt Bedburg-Hau z. Z. auf jeder Geschlechtsseite etwa 40 Kranke, die an Lungentuberkulose
leiden und in Abteilungen abgesondert weiden müssen. Diese Absonderung braucht allerdings für das
pflegende Personal nicht so streng zu sein wie bei Typhus, da eine Übertragung der Tuberkulosedurch
gesunde Zwischenträgersehr unwahrscheinlichist. Ferner sind im Verlauf des letzten Jahres insgesamt in
Bedburg-Hau 68 Männer und 57 Frauen an Ruhr erkrankt,die auch abgesondert werden mußten. Für
diese zahlreichen und so häufig auftretenden Infektionskrankheitenreichen die kleinen Abteilungen an den
Lazaretten nicht mehr aus. Diese behalten ihre Bedeutung für seltener vorkommendeansteckende Krank¬
heiten wie Scharlach, Diphterie oder zur Unterbringung bei Verdacht auf eine ansteckende Krankheit. Für
die Typhusbazillenträger, für die als Typhus und Ruhr erkanntenFälle fichert aber nur die Unterbringung
in einem besonderen Gebäude, das für diese Zwecke eingerichtet ist, gegen die Weiterveibreitung dieser
Krankheiten. Es wird deshalb der Bau eines Hauses für Infektionskrankheitenbeantragt.

Bei der Belegung der AnstaltBedburg-Hau mit durchschnittlich 2600 Kranken erscheint ein Gebäude
mit 60 Betten für die genannten Zwecke unter Berücksichtigung des Umstandes, daß in besonderen Not¬
fällen die Infektionsabteilungen in den Lazaretten mit je bis zu 18 Betten ebenfalls in Anspruch genommen
werden können, für ausreichend. Da in dem Gebäude verschiedene Arten von Infektionskrankheitenund
sowohlMänner wie Frauen zu gleicher Zeit untergebracht werden sollen, muß es natürlich mehrere Ab¬
teilungen haben. Es ist deshalb ein zweistöckigerBau in Aussicht genommen, der in jedem Stockwerk zwei
für sich getrennte Abteilungen enthält. Jede Abteilung ist so mit Nebenräumen, mit eigenem Garten und
eigenem Zugang auszustatten, daß sie ganz für sich in Betrieb genommen werden kann. Andererseits ist
vorgesehen,daß in jedem Stockwerk die Abteilungen je nach Bedarf durch Hinzunahme von Räumen der
benachbartenAbteilung vergrößert werden können, ohne daß die letztere in ihrer Betriebsfähigkeit einge¬
schränkt wird. Die Verpflegung von Frauen und Männern in einem Gebäude erscheint angezeigtund leicht
durchführbar. Dadurch ist auch das Gebäude selbst besser ausnutzbar und bei Erkrankung auf beiden Ge-
schlechtsseitenbilliger im Betriebe.

Die Raumanordnung in den einzelnen Abteilungen ist so gewählt, daß einerseits Personen,
die nicht mit der Pflege der Kranken betraut sind, beim Heranbringen der Speisen pp. mit den Bazillen¬
trägern überhaupt nicht in Berührung kommen können, andererseits, daß dem zur Pflege der Hausinsassen
bestimmten Personal von den Krankenabteilungen getrennte Raumgruppen zugewiesen werden, die mit
allen Vorrichtungen zur Desinfizierung etc. ausgestattet sind.

Auf eine zweckmäßigeVerbindung der für die Untersuchung menschlicher Ausscheidungenbe¬
stimmten Räume mit den Aborten und eine die Uebertmgung von Krankheitskeimensicher verhütende
Beseitigung aller Abgangsstoffe ist größter Wert gelegt.

Das Gebäude foll abseits der normalen Krankengebäude in der Nähe des Bewahrungshauses
errichtet werden; durch die unweit dieser Baustelle vorbeiführendeAnstaltsbahn ist eine gute Verbindung
mit den Wirtschaftsgebäuden gesichert.

Von den Baukostenin Höhe von 310 000 Mark sind 30 000 Mark für die Beschaffungder Innen¬
einrichtungvorgesehen;bei Beurteilung der dann noch verbleibendeneigentlichenBausumme von 280 000
Mark ist zu berücksichtigen, daß das Gebäude sowohl hinsichtlich der Zahl der Nebengelasseund Sonder-
einrichtungen,als auch namentlichbezüglich der Installationsanlagen wesentlich über die Bedürfnisseeines
normalen Krankenhausesbei Heil- und Pflegeanstalten hinausgeht. Der Einheitssatzvon 4700 Mark je
Bett, der sich aus der obengenannten Summe errechnet,muß daher als angemessenbezeichnet werden.

Die Belegungsfähigkeitder Anstalt wird durch den geplanten Neubau um 60 Betten erhöht, weil
die Betten, welche jetzt durch die oben gekennzeichneten Kranken in den Siechenhäusernpp. eingenommen
weiden, im vollen Ausmaß mit körperlich gesunden Kranken belegt werden können.

Der Provinzialllusschuß beehrt sich danach dem Provinziallandtag folgenden Beschluß vor¬
zuschlagen:
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„Der Provinziallandtag erklärt sich damit einverstanden, daß in der Provinzial«Heil«und Pflege«
anstatt Bedburg-Hau ein Haus für 60, einer strengen Isolierung zu unterwerfende ansteckende Kranke
mit besonderenEinrichtungenzur Absonderungder Insassen (Kranke und Pflegepersonal) errichtetund daß
für den Bau dieses Hauses einschließlich Inneneinrichtung die Summe von 310 000 Mark zu Lasten des
„Außerordentlichen Haushaltsplanes" verausgabt wird."

Düsseldorf, den 1. März 1927.

Der Provinzialausschuß:

Dr. Adenauer, Dr. Holion,
Vlllsihendei. Landeshauptmann.

An lage 21.

Bericht und Antrag <^""° ^ "'
des Provinzialausschusses,

betreffend die Erwerbung der Nettemiihle in Weißenthurm und Verwendung eines
Teiles dieses Anwesens zur Errichtung einer Kolonie für 50 weibliche Geisteskranke.

Der 69. Provinziallandtag hatte den Provinzialausschußermächtigt,das Landarmenhaus in Trier
zu verkaufenund den Erlös zu Grundstücksankäufcn,zur Verbesserungder Wirtschaftlichkeit der Provinziell'
anstlllten usw. zu verwenden. Auf Grund dieses Beschlusses genehmigte der Provinzialausschuß in seiner
Sitzung vom 15. Juli 1925 den Ankaufdes Nettegutes bei Weißenthurm, das in enger Verbindung mit der
Provinzial- Heil« und Pflegeanstalt Andernach bewirtschaftet weiden sollte.

Als Käufer der zu dem Gute gehörigen Mühle trat der frühere Mühlenpächter auf. Die Stadt
Koblenz, der das gesamte geschlosseneBesitztum(Gut und Mühle) gehörte, wollte dieses jedoch unter keinen
Umständen zerschlagen und getrennte Kaufverträge abschließen. Es blieb deshalb kein anderer Ausweg,
als daß der Provinzialverband sich verpflichtete, in die Rechte und Pflichten des mit dem Mühlenpächter
bezüglichder Mühle abgeschlossenen Kaufvertrages einzutreten, falls dieser den beabsichtigtenKauf nicht
verwirklichen könne. Aus diesem Grunde wurde der Landeshauptmann vom Provinzialausschußermächtigt,
unter Umständendas gesamte Besitztun: vorübergehendzu erwerben und spater einen Teil (d. h. die Mühle)
wieder abzustoßen. Dem Käufer der Mühle gelang es infolge der ungünstigen Entwicklungder wirtschaft»
lichen Verhältnissenicht, die für die Bezahlung erforderlichenMittel flüfsig zu machen. Weitere Auskunft
hierüber wird in der Fachkommission gegebenwerden. Das Mühlenanwesen mußte daher vom Provinzial¬
verband übernommen werden. Es besteht aus einer Landflächevon etwa 50 Morgen mit einem kleinen
Gutshofe, großen Mühlengebäuden sowie einem außergewöhnlichgroßen Wohnhaus und freier Wasser»
Nutzung; es wird jetzt von dem früheren Pächter und Kaufliebhaber, dem tüchtigenMüllermeisterTank, im
Pachtverhältnis betrieben.

Bei der Uebernahme der Mühle waren die Mittel, die aus dem Erlös des Landarmenhauses
Trier zur Verfügung standen, erschöpft, sodaß die Deckung der Kosten für das Mühlenanwesen auf andere
Weise erfolgen muß. Der Kaufpreis beträgt einschließlichGrunderwerbssteuer und sonstiger Unkosten beim
Ankaufe rund 297 000 Mark.

Grundsätzlichist zu dem Ankaufe des Nettegutes und der Verwendung des Mühlenanwesens
folgendes zu fagen:

Das Nettegut soll, wie erwähnt, in Verbindung mit der etwa einer Stunde entfernt liegenden
Heil« und Pflegeanstalt Andernachbewirtschaftetwerden, insbesondereauch zu dem Zwecke, in den zu dem
Gut gehörigen, hierfür sehr geeigneten Gebäuden eine Kolonie von Geisteskranke,: unterzubringen, die in
der Land- und Viehwirtschaftbeschäftigtwerden. Bisher waren 20 -22 männliche Geisteskrankeunter»
gebracht,die sich in dieser Umgebung augenscheinlich besonders wohl fühlen, denn naturgemäß braucht in
einer derartigen Kolonie die Hausordnung nicht so einengend zu sein wie in einer Anstalt mit größerer
Belegung. Die Patienten genießen im allgemeinen mehr Freiheit, sowohl bei der Arbeit wie in den freien
Stunden, und wohnen in Räumen, die weit mehr den Privatwohnungen, also den häuslichen Verhält«
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nissen ähneln, als das bei den Anstaltsbauten der Fall sein kann. Eine derartige Kolonie ist deswegen in
besondererWeise geeignet, vor allem die Leute, die nicht unter täglicher ärztlicher Aufsicht zu sein brauchen
bezw. die vor der Entlassung aus der Anstalt stehen, aufzunehmen. Zumal der letztereu Kategorie von
Krankenwird in einem solchen Betriebe der Uebergang vom Nnstaltslebenzum freien Leben sehr erleichtert;
sie weiden in bester Weise darauf vorbereitet, wieder ganz auf eigenenFüßen zu stehen und ihrem Erwerbe
nachgehenzu können. In der Irrenpflege geht deswegen in jüngster Zeit das Bestreben allgemein dahin,
möglichst viele derartige Kranke, die hierfür geeignet find, außerhalb der eigentlichen Anstaltunterzubringen.

Dadurch, daß die Nettemühle vom Provinzialverbande übernommen wurde, bietet sich eine be¬
grüßenswerte Gelegenheit, auch eine größere Kolonie für weibliche Kranke einzurichten. Zu dem Mühlen«
anwesen gehört nämlich ein ungewöhnlichgroßes, am Rande eines Parkes und einer Gartenanlage (ins-
gesamt etwa 10 Morgen) gelegenes Wohnhaus, das ehemals als Herrenhaus für das Nettcgut errichtet
wurde. Das Haus enthält 17 große Räume mit entsprechendenNebenräumen, in denen nach eingehender
Feststellung50 weibliche Geisteskranke Unterkunftfinden können. Das Haus ist durch den Hofraum und durch
einen noch anzubringenden Zaun von den Wohnungen der männlichen Kranken geschieden, fodaß die not¬
wendige räumliche Trennung gegeben ist, die aber keinerleiSchwierigkeitenfür die Beköstigungaus einer
gemeinsamenKüche bietet. Die in dem Wohnhause vorzunehmendenbaulichenAenderungen sind gering¬
fügiger Natur; für die Schaffung einer ausreichendenKochgelegenheit bedarf es nur einiger Ergänzungen
in der auf dem Gutshof bereits vorhandenen Kochküche.Die in diefem Hause unterzubringenden Frauen
würden in dem anschließend gelegenenGarten von etwa 5 Morgen und bei geeigneten landwirtschaftlichen
Arbeiten im Felde Beschäftigungfinden können, fodaß auch bei ihnen die als beste erkannte Behandlung^-
Methode, d. h. ständigeBeschäftigungin frischer Luft, regelmäßigdurchgeführtwerden kann. Für Spazier-
gänge steht der prachtvolle, alte Park zur Verfügung.

Um das genannte Wohnhaus für diefe Zwecke frei zu bekommen,müßte dem Mühlenpächter an
anderer Stelle ein neues Wohnhaus von kleineren Abmessungenerrichtet werden, das für etwa 36 000
Mark herzustellenist. Zu bemerken ist, daß eine folche Regelung im Interesse der Mühle bezw. des Mühlen¬
pächters liegt, da das jetzige Haus einmal zu groß ist und überdies an einer für die Beaufsichtigung des
Betriebes ungünstigen Stelle liegt. Einschließlich der bereits erwähnten Ergänzungen an Wohnhaus und
Kochluche würden also insgesamt noch 50 000 Mark aufzuwenden sein. In Anbetrachtder Tatsache,daß die
Erstellung eines vollständigenNeubaues mit 50 Betten in einer vorhandenen Anstalt etwa 170 000 Mark
kosten würde, wäre die gebotene Gelegenheit zur Gewinnung dieser 50 Plätze schon vom rein finanziellen
Standpunkte aus zu begrüßen, abgesehen davon, daß, wie gesagt, eine solche Unterbringung für die Kranken
viel wohltuender ist als in einer Anstalt. Ferner ist angesichts der ständigzunehmenden Zahl der Geistes¬
kranken und insbesondereder geisteskranken Frauen zu berücksichtigen,daß durch die Schaffung diefer billigen
50 Plätze der nicht langer aufzuschiebendeNeubau eines teueren Krankengebäudesbei einer Anstalt für
diese Zahl von Kranken vermieden werden kann.

Da es für die Provinzialverwaltung nicht in Frage kommt, die Mühle in eigene Bewirtschaftung
zu nehmen, ist beabsichtigt,das Mühlenanwesen (ohne das ehemalige Herrenhaus, die Gärtnerei und den
Park) wieder abzustoßen.

Der jetzige Pächter der Mühle hofft, innerhalb weniger Jahre in der Lage zu sein, das Mühlen¬
anwesen,das bei Durchführung des vorliegenden Entwurfs umfassen würde: Mühlengebäude mit Neben¬
bauten, ein neues Wohnhaus, einen kleinen Gutshof, etwa 40 Morgen Land, käuflich erwerben zu können
und zwar zum Gestehungsprcis, den der Provinzialverband hierfür aufwenden mußte.

Demnach würden aufzuwenden fein:
1. Für den Ankauf des Mühlenanwesens einschließlich aller Maschinenpp. in Summe . . 29? 000 ^t
2. Für den Neubau eines Wohnhauses ....................... 36 000 „
3. Für den Umbau des vorhandenen Wohnhauses und Vergrößerung der Kochküche . . . 14 000 „

347 000 ^l
rund 350 000 „.

Nach vorliegenden Gutachten überschreitet der von den Sachverständigen ermittelte Wert des
Anwesens diese Summe um ein Bedeutendes. Die Gutachten weiden in der Fachkommissionvorgelegt
weiden.

Der Provinzialausschußbeehrt sich zu beantragen, der Provinziallandtag wolle beschließen:
„Der Erwerb der Nettemühle in Weißenthurm, bestehend aus den Mühlengebäuden, einein

geschlossenenGntshöschen,Herrenhaus, verschiedenen Schuppen, einer Müllerwohnnng und ca. 50 Morgen
Land, wird genehmigt. Der hierfür aufgewandte Betrag in Höhe von rnnd 300 000 Mark ist in den außer¬
ordentlichen Haushalt 1927 einzusetzen.
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Die Mühle ist nach Möglichkeit an den jetzigen Pächter bezw. in dessem Unvermögensfalle ander¬
weitig wieder abzustoßen.

In dem zurzeit von dem Mühlenpächter bewohnten Herrenhause wird eine Kolonie für 50 weib-
liche Kranke eingerichtet. Die Kosten für den Umbau dieses Hauses und für die Vergrößerung der schon
bestehendenKochküchesowie für den Neubau eiues Wohnhausesfür den Mühlenpachter in Gesamthöhevon
50 000 Mark sind ebenfalls in den außerordentlichen Haushalt 1927 einzusetzen."

Düsseldorf, den 1. März 1927.

Der Provinzialausschuß:

Dr. Ad enauer, Dr. Horion,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

Anlage 22.

Vericht und Antrag ^^^.1^
des Provinzialausschufses,

betreffend die Fürsorge für arbeits- und mittellose jugendliche Wanderer.

Das Problem der Wanderernot und Wandererplage ist nicht neu und schon seit Jahrzehnten Gegen¬
stand ernster Sorge weitesterKreise öffentlicher und privater Fürsorge. Besonders die private Fürsorge hat
auf diesemGebiete bereits vor dem Kriege Hervorragendes geleistet. Es braucht nur erinnert zu werden
an die Tätigkeit des Herbergsverbandes mit seinen „Herbergen zur Heimat" und an den Zentralverband
deutscher Arbeiterkolonien. Aber auch die öffentliche Fürsorge war nicht untätig geblieben: Angeregt durch
v. Bodelschwinghund auf seinen Antrag als Preußischer Abgeordneter war in Preußen das sogenannte
Wanderarbeitsstättengesetzentstanden, das die Not der Wanderer bekämpfen wollte durch Schaffung eines
allgemeinen Wanderstraßenshstemsmit Arbeitsstätten an bestimmten Punkten, die dem mittellosen, arbeit¬
suchenden Wanderer Unterkunft gegen Arbeitsleistunggewährten und ihm, wenn möglich, eine Arbeitsstelle
zu vermitteln suchten. Träger dieser Fürsorge waren die Provinzialverbände. Da aber die Einführung
des Gesetzes von einem mit zwei Drittel Mehrheit zu fassendenBeschluß des Provinziallandtages abhängig
gemacht war, blieb es in sehr vielen Provinzen unausgeführt; fo auch in der Rheinproviuz, wo vor allem die
Auffassung vertreten wurde, daß ohne die entsprechendeErgänzung des Strafgesetzbuchesfür denjenigen
Teil der Wanderer, der in Wirklichkeit nicht mehr um Arbeit zu suchen sich auf der Landstraßebefindet, und
der zu allen Zeiten ein sehr erheblicher gewesen ist, ein durchschlagender Erfolg für die Allgemeinheit nicht
zu erwarten sei. Der Rheinische Provinzialverband hielt aber an seinem bisherigen Standpunkte fest, durch
weitgehendeUnterstützungder Arbeiterkolonienin seinem Bereich an der Bekämpfung dieses Uebels weiter
mitzuwirken. Diese Nrbeiterkoloniensind bekanntlich dazu berufen, die im Leben Gescheitertenin ländlichen
Heimen aufzunehmen, soweit sie arbeitswillig und arbeitsfähig sind, um ihnen Gelegenheit zu geben, bei
ländlicherArbeit sich wieder an ein geordnetes Leben zu gewöhnen, und nach einiger Zeit den Kampf mit
dem Leben wieder aufnehmen zu können.

Der Krieg und die Nachkriegszeit haben auch hier vieles vernichtet, was vorher geschaffen war, und
wenn auch überall versuchtwird, das Alte wiederherzustellen,so muß doch festgestellt werden, daß damit
der heutigen Wanderernot nicht beizukommen ist. Die Zahl der Wanderer hat gegen früher ganz unverhältnis¬
mäßig, wohl zum größten Teil infolge unserer darniederliegenden Wirtschaft,zugenommen; die Zahl der
wirklich arbeitsuchendenWanderer ist allem Anscheinnach weit größer, als vor dem Kriege; unter den
Wanderern finden sich heute fast 50"/, Jugendliche, während diese früher kaum auf der Landstraßeangetroffen
wurden.

Es geht daher das Bestreben weitester Kreise, besonders auch der großen Verbände auf diesem Für¬
sorgegebiet,die oben schon bezeichnet wurden, dahin, eine reichsgesetzlicheRegelung auf der Grundlage des
Wanderarbeitsstättensystemszu erreichen, und es ist bereits ein Gesetzentwurfdieser Art an den Reichs-
arbeitsministergelangt. Daß dieser Entwurf, in Anbetrachtder großen finanziellenAufwendungen, die von
ihm gefordert werden, von denen es noch nicht feststeht, ob sie vom Reich, vom Staat oder von den Provinzen
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aufgebracht werden sollen, Aussicht habe, in absehbarer Zeit Gesetz zu weiden, ist mehr als zweifelhaft,
zumal von anderer Seite auch heute wieder daneben Erlaß schärfererstrafrechtlicher Vorschriftenfür die,
die sich der Wanderordnung nicht fügen wollen und lediglich als Vagabunden die Landstraße bevölkern,
und die Schaffung eines Bewahrungsgesetzesfür alle die Wanderunfähigen, die sogenannten Asozialen,
verlangt wird. Für die vorliegende Frage interessiert nur, daß der Entwurf nicht beabsichtigt,auch die
jugendlichenWanderer — man streitet über das Alter bis zum 16. oder bis zum 18. Lebensjahre — mit-
zuerfassen.

Daß dies nicht geschehen soll, kann man nur billigen, da nach den gemachtenErfahrungen Wander-
arbeitsstätten, Heime und Arbeiterkoloniensich für jugendliche unerfahrene Menschen, die sie heute mangels
Möglichkeit, sie anderweit unterzubringen und zu versorgen, aufnehmen müssen,nicht eignen, weil sie für
solche wegen des Zusammentreffens mit älteren zum Teil doch sehr wenig einwandfreien, ja verdorbenen
Elementen nur eine Quelle der sittlichen Ansteckung und des Verderbens bilden. Auch der Vorschlag,die
Jugendlichen in den Arbeitsstätten usw. getrennt unterzubringen, erscheint nicht beachtlich, weil damit ein
genügender Schutz für sie uicht geschaffen, das Zusammentreffen mit den alten „Kunden" auf der Wander-
stiaße nicht vermieden würde und so die Gefährdung weiterbestände.

Hier würde also auch dann noch eine Lücke klaffen, wenn wir baldigst ein Neichswandererfürsorgegesetz
bekommen sollten, an der in Anbetrachtdes oben bereits angedeutetenUmstandes,daß die Zahl dieser jugend¬
lichen Wanderer heute einen so erschreckendenUmfang in der Wanderbewegungangenommenhat, nicht länger
achtlos vorübergegangen werden kann, wenn nicht weiterhin ein sehr wertvoller Teil unseres Volkes, die
bildungs- und besserungsfähigehandarbeitende Jugend in großer Zahl dem körperlichenund sittlichen
Untergang zugeführt werden soll.

Man wird nun mit Recht fragen, warum der Provinzialverband sich mit dieser Frage befassen soll,
da doch die Fürsorge auch für hilfsbedürftige Wanderer nach der Reichsfürsorgeverordnungund den Reichs-
gruudsätzen über Voraussetzung,Art und Maß der Fürsorge ganz allgemein den Bezirksfürsorgeverbänden
obliegt, die, wenn es sich um sogenannte Landhilfsbcdürftige handelt, vom Land esfürsorgev erb and Ersatz
ihrer Aufwendungen nach gesetzlicher Vorschriftverlangen können. Darauf ist zu sagen, daß die heutige
Fürsorge für Wanderer fast allgemeinnicht als ausreichendangesehen werden kann, weil die örtlichen Stellen,
die für ihre ortsangehörigen Bedürftigen meist nur in der notdürftigsten Weise zu sorgen in der Lage sind,
an den ortsfremden Wanderern naturgemäß wenig Interesse haben und suchen, da sie ihnen Arbeit heute
nicht verschaffen können, sie möglichst bald wieder los zu werden, weil die Ersatzforderungengegen andere
Verbände auf Grund des bekannten Ministerialtarifs in Preußen nur einen Teil der aufgewandten Kosten
wieder einbringen und alle Aufwendungen im Einzelfall, die uuter IN Mark bleiben, auf Grund des § 16
Reichsfürsorgeverordnungnicht zurückgefordert werdeu können, so daß in diesen Fällen stets ein sehr großer
Teil der Kosten dem örtlichenVerbände zur Last bleibt. Daß hier die schönsten Gesetzesvorschriften bei der
bekannten Finanzlage der Kreise und Städte nichts ausrichten, ist nicht verwunderlich.

Es erscheint daher angebracht,zumal es sich in der Hauptsache um landhilfsbedürftigePersonen handelt,
von feiten der Landesfürsorgeverbändedie Hand zur Hilfe zu reichen, soweit dies mit nicht allzugroßenKosten
zu erreichen möglich erscheint.

Den richtigenWeg dazu gewiesen hat der Schatzrat I)r. Hartmann aus Hannover in seinemVortrug
über die Frage der Behandlung der männlichenjugendlichen Wanderer, den er auf den: letzten vom Deutschen
Verein für öffentliche und private Fürsorge ,m Oktober 1925 veranstalteten Fürsorgetag in Breslau
gehalten und in der er die Frage einmal auf Wunsch des Vereins von der jugcndfürsorgerischenSeite ein¬
gehend und gründlich beleuchtethat.

Er kam dabei zu dem Ergebnis, daß die männlichen jugendlichen Wanderer — die weiblichen Wanderer
scheiden aus, weil ihre Zahl höchst unbedeutend ist und für jugeudliche Mädcheu,die mit der Eisenbahn von
Ort zu Ort ziehen, durch die bestehenden privatenFürsorgeeinrichtungenin ausreicheudemMaße gesorgt ist—
tunlichst aus dem Wandcrerstrom zu entfernen, und anstatt von der Wohlfahrtspflege im Wege der Jugend¬
fürsorgevon den Jugendämtern mit dem Ziel der Rückbeförderungin die Heimat zu betreuen und so vor den
Gefahren der Landstraße zu bewahren seien.

Auf Grund der hier gegebenenAnregung haben die preußischenProvinzen: Westfalen, Hannover,
Rheinprovinz, Hcssen-Cassel und Nassau sowie der Freistaat Hessen(erstrebt wird auch noch Zusammen¬
gehen mit weiteren Staaten uud Provinzen, so Baden, Württemberg, vielleicht auch Hamburg und Provinz
Sachsen) wegen der Möglichkeitder praktischenVerwirklichungdieses Gedankens Fühlung miteinander
genommenund sind dabei, von der Erkenntnis ausgehend,daß nach der Erfahrung nur dauu ein befriedigendes
Ergebnis von Maßnahmen, wie sie die Durchführung des vorstehend angeführten Grundsatzes erfordert,
erwartet werden kann, wenn das Gebiet, in dein die Durchführung erfolgen soll, möglichst umfassendist,
zu der Ueberzeugunggelangt, daß erreicht werden müsse, daß der von Dr. Hartmann gewiesene Weg baldigst
eingeschlagenwerde, daß aber, wenn anstelle der Wohlfahrtsämter die Jugendämter sich mit diesem Teil
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der Wanderer befassen sollen, obgleich sie an sich keinen Anlaß haben, bezirlsfremder Jugendlicher sich an«
zunehmenund dafür Mittel nicht zur Verfügung haben, ohne Uebernahme eines erheblichen Teiles der auf»
zuwendenden Kosten auf die Landesfürsorgeverbändedas Ziel nicht zu erreichen sein werde.

Sie halten daher für notwendig, daß der einzelne Provinzial- bezw. Landesfürsorgeverband mit
seinen Bezirksfürsorgeveibändenein Uebereinkommendahin trifft, daß diese sich verpflichten,in Zukunft die
jugendlichen Wanderer nicht mehr armenrechtlichdurch das Wohlfahrtsamt, sondern jugendfürsorgerisch
durch das Jugendamt mit dem Ziel der Heinibeförderungbetreuen zu lassen, wogegen der Landesfürsorge¬
verband sich bereit erklärenwürde, falls ihm dargetan wird, daß nach vorstehendenGrundsätzenverfahren ist,
die Kosten des Rücktransports für den Jugendlichen und etwaiger Ergänzung der Kleiderausstattung ohne
Rücksicht darauf zu übernehmen, ob diese Kosten im Einzelfall etwa unter 10 Mark betragen haben, oder
ob nach dem erwähnten preußischenMinisterialtarif ein geringerer Erstattungsanspruchbesteht, und ferner
ohne formellen Nachweisder Landyilfsbcdürftigteit für diese Fälle.

Diese Abmachungsoll sich auf alle Wanderer bis zu 18 Jahren ohne weiteres beziehen, für die bis zum
20. Lebensjahre aber, wenn sie mit dieser Art der Betreuung einverstandensind, oder wenn sie so verwahrlost
sind, daß auf Grund der Reichsgrundsätze über Voraussetzung,Art und Maß der Fürsorge auch gegen ihren
Willen eingeschrittenweiden darf.

Die vorgenannten Verbände halten für erforderlich,zu diesem Zweck in eine lose Vereinigung zu
treten mit der Verpflichtung, wie vorstehendangegeben, zu verfahren, wobei sie gegenseitigerklären, daß
sie auf den Einwand der unerlaubten Abschiebungin Fällen der bezeichnetenArt verzichtenund Ersatz¬
ansprüchegegeneinander nicht geltend machen werden.

Es wird dabei nicht verkannt, daß es sich, wenn das Jugendamt die Betreuung der jugendlichen
Wanderer übernimmt, an sich nicht mehr um eine Pflichtaufgabe der Landesfürsorgeverbände handelt;
die beteiligten Landesfürsorgeverbändehalten aber ihren Vorschlag nicht nur für im öffentlichenInteresse
geboten, sondern glauben auch, daß er vom Standpunkt der vorbeugenden Fürsorge aus gesehen sich recht¬
fertigen läßt, weil andernfalls die Gefahr besteht, daß zahllose Fälle armemechtlicherHilfsbedürftigkeitaus
den: Unterlassen durchgreifenderjugendfürsorgeiischcrMaßnahmen entstehen, die wiederum den Landes-
fürsorgeverbändenzum großen Teil' zur Last fallen würden.

Die beteiligten Verbände versprechensich von diesem auf fo weitem Gebiet durchgeführten Ver¬
fahren einen sicheren Erfolg, zumal, wenn auch weiter noch der Versuchgemacht wird, durch sachgemäße
Aufklärung in der Presse, durch Beeinflussung durch die Fortbildungsschulen, durch die Gewerkschaften,
Innungen und ähnliche Verbände auf die Jugendlichen einzuwirken,um sie von den: ihnen als ganz aus¬
sichtslosund gefahrvoll hingestellten Wandern abzuhalten.

Um möglichst alle solche jugendlichen Wanderer schnell zu erfassen, soll ferner den Städten und Kreisen
vorgeschlagenwerden, zentrale Wanderbüros nach dem Vorbild der Provinz Westfalen zu bilden, an die
die Meldungen vom Eintreffen solcher Wanderer in Herbergen,Asylen, Pennen und ähnlichen Einrichtungen
sofort zu machen sind.

Man wird fragen, warnm die Begrenzung der Vereinigung auf die westlichen Provinzen und Staaten
beschränkt ist. Dies geschieht einmal von dem Gesichtspunkteaus, daß hier eine gewisse Einheitlichkeit in der
Auffassung bezüglich des zu behandelnden Problems infolge Fühlungnahme untereinander schon vorher
bestand, und daß es nicht zweckmäßig schien, von vornherein den Versuch zu machen, allzuviele, vielleicht
nicht so überzeugte Anhänger des Gedankens, zuzuzieheu, dann aber auch deshalb, weil das Wandern
nirgendwo so stark betrieben wird, als hier im Westen, am Rhein und feinen Nebenflüssen,und das Industrie¬
gebiet das Haupkontingent arbeitsloserWanderer stellt. Zu gegebenerZeit kann aber die Erweiterung des
Kreises der Beteiligten leicht erfolgen und wird im Auge behalten.

Ueber die Frage, welche Kosten dem Landesfürsorgeverbandder Rheinprovinz durch diese Regelung
entstehen, läßt sich auch nicht annähernd etwas sagen; es dürfte aber anzunehmen sein, daß, wenn zunächst
vielleichteinige höhere Kostenerwachsen,dies bald nachlassen wird, wenn die Jugendlichen erst Kenntnis
von der neuen Methode haben und dann, die Zwccklosigkeiteinsehend,von dem sinnlosen Wandern Abstand
nehmen.

Die Mittel dürften aus Titel II des Haushaltsplanes des Landesfürsorgewesens— Aufwendungen
für Landhilfsbedürftige— zu nehmen sein; mit Rücksichtauf die völlige Ungewißheit über die Höhe der zu
erwartenden Ausgaben erscheint es aber in Anbetrachtder großen Belastung, die der angezogeneHaushalts¬
plan schon an und für sich infolgeder wirtschaftlichen Verhältnissezu tragen hat, angezeigt, dem Abkommen
eine Kündignngsklauselhinzuzufügen,die zweckmäßig auf sechs Monate bemessen wird.

Der Provinzmlcmsschußglaubt, mit dieser Maßgabe den; Provinziallandtag die Zustimmung zu
einem solchen Abkommen empfehlen zu sollen.

Zum Schluß mag noch erwähnt werden, daß eine unverbindlicheAnfrage an die Vereinigung der
Vorsitzenden der Wohlfahrts- und Jugendämter der rheinischen Städte und industriellenLandkreise darüber,
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wie sie sich zu einer solchen Regelung stellen würden, ein zustimmendesErgebnis gehabt hat. Die offizielle
Stellungnahme der Kreise und Städte der Provinz bleibt aber noch einzuholen.

An sich war auch beabsichtigt, das Landesjugendamt zu der Frage zu hören. Da dieses aber zurzeit
nicht möglich war, auch angenommen werden kann, daß es die im jugendfürsorgerischenInteresse liegende
Regelung, die den Jugendämtern im übrigen völlig freie Hand läßt, nicht mißbilligenwird, so ist mit Rücksicht
darauf, daß die übrigen Beteiligten auf baldigen Abschluß eines Uebeleinkommens drängen, und die
Angelegenheit auch keinen längeren Aufschubvertragen dürfte, von seiner Anhörung zunächstabgesehen
worden.

Der Provinzialausschußbeehrt sich daher, dem Provinziallandtag folgenden Beschluß vorzuschlagen:
„Der Provinziallandtag erklärt sich damit einverstanden,daß der Landesfürsoigeverband der Rhein¬

provinz einem Uebereinkommender westlichenProvinzen und Länder über die Regelung der Fürsorge
für jugendlicheWanderer nach Maßgabe der in der Vorlage des Provinzialausschussesenthaltenen Richt¬
linien beitritt, unter der Voraussetzung,daß die rheinischen Kreise und Städte ihr Einverständnis zu dieser
Regelung der Fürsorge geben. Die entstehendenKosten sind aus dem Haushaltsplan für das Landesfürsorge-
Wesen — Titel II — zu entnehmen."

Düsseldorf, den 1. März 1927.

Der Provinzialausschuß:
Dr. Adenauer, Dr. Horion,

Vorsitzende!. Landeshauptmann.

Anlage 23.
lDluÄsache Ni. 20.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,betreffend

1. Aufnahme von entmündigtenTrinkerinnen und weiblichen säumigen Unterhalts-
Pflichtigenin die Arbeitsanstalt Vrauweiler;

2. Hausordnung für die Arbeitsanstalt und die ihr angegliedertenSeime für ent¬
mündigte Trinker und Trinkerinnen, sowie Land- und Vezirkshilfsbedürftige;

3. Anweisung für die Verwaltung der Arbeitsanstalt Vrauweiler.

Lu i.
Die Fürsorge für Trinker gehört nicht zu den gesetzlichen Aufgabender Provinzmlverbande.Dennoch

lag die Beschäftigungmit der Trinkerfrage den Provinzialverbänden nahe, da sie sich enge sowohl mit der
Irrenfürsorge wie auch mit dem Korrigendenwesenberührt. Infolgedessen kam die Provinzialverwaltung
deu wiederholtenAnträgen der Stadt- und Landkreise bezw. Gemeinden auf Bereitstellung einer geeigneten
Unterbringungsmöglichkeitfür Trinker zunächst dadurch entgegen, daß sie solche männlichePersonen gegen
Zahlung des tarifmäßigen Satzes in die Landarmenabteilung Brauweiler, soweit dort Raum vorhanden
war, aufnahm. Ein Mangel dieser Art der Unterbringung bestand aber darin, daß die so Untergebrachten
in der Anstalt auch nach den für hilfsbedürftige geltenden Bestimmungen behandelt werden mußten, also
insbesondere nicht zur Arbeit gezwungen werden konnten. Infolgedessenbeschloß der 52. Provinziallandtag
im Jahre 1912, eine Abteilung für entmündigte Trinker im Anschluß an die Provinzial-Arbeitsanstalt ein»
zurichten.

Seitdem ist von zahlreichen Bezirksfürsorgeverbändenwiederholtder Antrag gestellt worden, eine
gleiche Einrichtung auch zur Unterbringung entmündigter Trinkerinnen zu schaffen,weil diefe Frauen für
eine erfolgreicheFamilienfürsorge das größte Hindernis sind und in ihrer Heimat immer wieder Anstoß
erregen. Auch im Provinziallandtag und namentlich in der zuständigenFachkommissionist in den letzten
Jahren des öfteren eine Aenderung des Reglements über die Leitung und Verwaltung der Abteilung für
entmündigte Trinker nach der Richtung hin verlangt worden, daß auch entmündigte Trinkerinnen im Be«
darfsfalle in Vrauweiler aufgenommen werden könnten. Diefem Wunsche glaubte sich die Verwaltung
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umso weniger verschließen zu können, als die Wohlfahrtspflege neuerdings immer zielbewußterzu der Er¬
fassung aller asozialenPersonen hinneigt und soweit sie in offener Fürsorge nicht gebessert weiden können,
deren Anstaltsunterbringung anstrebt. Infolgedessen hat der Prouinzialausschußin Uebereinstimmungmit
der Hausordnungskommissiongelegentlich der Beratung der neuen Hausordnung für die Prouinzial-Arbeits»
anstatt Brauweiler die Schaffung einer Abteilung für entmündigte Trinkerinnen gutgeheißenund die Haus»
ordnung in entsprechender Weise ausgestaltet.

Der Arbeitszwang ist neuerdings durch die Verordnung über die Fürsorgepflicht vom 13. Februar
1924 reichsgesetzlichgeregelt. Unter Bezugnahme auf § 20 dieser Verordnung bestimmt § 21 der Preußischen
Ausführungsverordnung vom 17. April 1924 folgendes: „Wer infolge feines sittlichenVerschuldensder
öffentlichen Fürsorge selbst anheimfällt oder einen Unterhaltsberechtigtenim Sinne des § 20 der Verordnung
über die Fürsorgepflicht anheimfallen läßt, kann, wenn er Arbeit beharrlich ablehnt oder sich der Unter»
Haltspflicht beharrlichentzieht, auch gegen seinen Willen auf Antrag des vorläufig oder endgültig verpflich»
teten Fürforgeverbandes durch Beschlußdes Bezirksausschusses für die Dauer seiner oder des Unterhalts»
berechtigtenFürsorgebedürftigleit in einer öffentlichenArbeitsanstalt oder in einer staatlichals geeignet
anerkannten Privatanstalt untergebracht weiden."

Der Vorläufer dieser Bestimmung war das Gesetz über die Abänderung und Ergänzung der Aus«
führungsgefetzezum Reichsgesetz über den Unterstützungswohnsitzvom 23. Juli 1912, das mit dem 1. Ol»
tober 1912 in Wirksamkeit getreten ist. Dieses Gesetz bestimmte, daß Personen, die selbst oder deren An»
gehörige Armenunterstützungerhalten, durch Beschlußdes Kreis» oder Stadtausschusses zwangsweise in
einer Arbeitsanstalt untergebracht werden sollen, sofern fie nicht entsprechendihrer Arbeits- und Erwerbs»
fähigkeit zu ihrem und ihrer Familie Unterhalt beitragen. Das Gesetz hätte auf dem Papier stehen bleiben
müssen, wenn den Ortsarmenverbänden nicht eine geeignete Anstalt zur Unterbringung dieser Personen
zur Verfügung gestellt worden wäre, denn eigene Arbeitsanstalten zu diesem Zwecke einzurichten,würde
für die kleineren Ortsarmenverbände ganz unmöglich,aber auch für die größeren unpraktisch und sehr kost»
spielig gewesen sein. So ergingen auch alsbald nach dem Inkrafttreten des Gesetzes von zahlreichen Armen»
verbänden Anträge an die Provinzialverwaltung wegen Aufnahme der Arbeitsscheuen in die Arbeits»
anstatt Brauweiler. Um diesen Antragen entgegenzukommen,lag es nahe, die schon bestehendeAbteilung
für Trinker auszubauen zu einer „Abteilung für entmündigte Trinker und Arbeitsscheue",für die der 53.
Provinziallandtag im Jahre 1913 ein besonderesReglement und eine Hausordnung festsetzte, die die nach
dem Gesetz erforderlicheZustimmung des Ministers des Innern fanden.

In den neuen erweiterten Vorschriftender Verordnung über die Fürsorgepflicht ist der Begriff
des sittlichen Verschuldensder Vorschrift des 8 1611 des BGB. entnommen. Ob die Hilfsbedürftigkeitauf
sittlichem Verschuldenberuht, ist von den Fürsorgeverbänden nach pflichtmäßigemErmessenzu entscheiden.
Als sittliches Verschuldenwerden regelmäßig Spiel, Trunksucht,Verschwendungund Arbeitsscheuzu er»
achten sein. Der Arbeitszwang soll aber nur in besonders schwierigenFällen zur Anwendung kommen,
bei denen andere Maßnahmen nichts fruchten. Die Verordnung verlangt dementsprechend,daß bei dem
hilfsbedürftigen eine beharrlicheAblehnung von Arbeit oder eine beharrlicheVernachlässigungder Unter»
Haltspflicht vorliegt. Solche Personen, die in der unverantwortlichstenWeise ihre Pflichten gegenüber der
eigenen Familie und gegenüber der Volksgemeinschaftvernachlässigen,sollen eben durch den äußersten
Zwang des Arbeitshauses zu einer geordneten Lebensweise zurückgeführtwerden. Deshalb erscheintes
richtig, auf fie in Zukunft die Bestimmungen der Hausordnung für die Arbeitsanstalt in vollem Umfange
zur Anwendung zu bringen.

Die Beobachtungender Bezirksfürsorgeveibändelassen leider die Anwendung des Arbeitszwanges
auch auf weiblichePersonen nicht überflüssig erscheinen. Deshalb hielten die Anstaltskommissionsowohl
wie der Prouinzialausschußes bei Prüfung der Hausordnung für richtig, die Möglichkeit vorzusehen,daß in
Zukunft auch weibliche säumigeUnterhaltspflichtigein die Arbeitsanstalt Brauweiler aufgenommen weiden
können.

Die gleichen Erwägungen führten dazu, neben der Abteilung für männliche land- und bezirls»
hilfsbedürftige Personen auch eine solche für weibliche Perfonen vorzusehen. Die Anstaltskommissionund
der Prouinzialausschußwaren sich allerdings darüber einig, daß z. It. die räumlichen Verhältnissedie Ein»
richtung einer größeren Sonderabteilung für diesen Personenkreis nicht gestatten. Nichtsdestoweniger
glaubten sie, zu der Aufnahme entsprechenderBestimmungen in die Hausordnung und das Reglement
ihre Zustinlmung geben zu sollen, damit nicht etwa schon nach kurzer Zeit eiue entsprechendeErgänzung
beschlossenund das umständlicheGenehmigungsverfahren wiederholt werden muß.
Zu 2.

Die bestehende Hausordnung für die Arbeitsanstalt Brauweiler ist im Jahre 189? vom Provinzial»
landtag genehmigt worden. Es bedarf daher wohl keiner näheren Ausführungen darüber, daß fie veraltet
ist und durch eine neue Hausordnung ersetzt werden muß.
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Die Neubearbeitung der Hausordnung für die Arbeitsanstalt und die ihr angegliederten Heime
bot deshalb besondere Schwierigkeiten weil, wie auch schon aus den vorstehendenAusführungen hervor»
geht, in Brauweiler die verschiedensten Arten von Insassen untergebracht sind (männliche Korrigenden:
Bettler, Landstreicher, Zuhälter; weibliche Korrigenden: meist Prostituierte und Landstreicherinnen;säumige
Unterhaltspflichtige (Arbeitsscheue)beiderlei Geschlechts;entmündigte Trinker und Trinkerinnen; Land»
und Bezirkshilfsbedürftige).

Zur Vorbereitung eines Entwurfes für die Hausordnung hat der Provinzialausschuß zunächst
die Provinzial-Landtagsabgeordnete Frau Niedieck, Düsseldorf,den Pfarrer lio. Erfurth, Elberfeld und den
Präsidenten des Strafvollzugsamtes, Landtagsabgeordneten Dr. Schmitt, Düsseldorf, herangezogen, die
in gemeinsamer Beratung mit der Verwaltung einen solchen Entwurf fertiggestellt haben. Diefer Sach»
verständigenentwurf ist sodann von der Hausordnungskommission(Provinzialkommissionfür die Heil' und
Pflegeanstalten und die Provinzial-ArbeitsanstaltBrauweiler), die durch Beschluß des Provinzialausschusses
vom 15. Juni 1926 noch um die Provinzial-AusschußmitgliederFrau Niedieck, Pfarrer Iansen (Lammers»
dorf), OberbürgermeisterHartmann (Barmen), Lehrer Knab und Beigeordneter Haas verstärktwurde, ein»

'gehend durchberatenund schließlichvom Provinzialausschußin der anliegenden Fassung festgesetzt worden.
3« 3.

Die Aenderung der Hausordnung und die Einrichtung der Abteilungen für Trinlerinnen und
weibliche Hilfsbedürftige bedingen die Umarbeitung des Reglements über die Leitung und Verwaltung
der Arbeitsanstalt sowie der Abteilung für entmündigte Trinlei und Arbeitsscheue.

In Anlehnung an die neue Hausordnunghaben die Hausordnungskommissionund der Provinzial»
ausschuhdie anliegende Anweisung für die Verwaltung der Arbeitsanstalt genehmigt.

Der Provinzialausschußbeehrt sich zu beantragen, der Provinzmllandtag wolle beschließen:
„1. In die Provinzial-Arbeitsanstalt Brauweiler können auch entmündigte Trinlerinnen, weibliche säumige

Unterhaltspflichtige und weibliche Land» und Bezirkshilfsbedürftige aufgenommen weiden.
2. Die vom Provinzialausschuß vorgelegte Hausordnung für die Provinzial-Arbeitsanstalt Brauweiler

und die angegliedertenAbteilungen für entmündigte Trinker, für säumigeUnterhaltspflichtigeund für
Land- und Bezirkshilfsbedürftige wird genehmigt.

3. Der vom ProvinzialausschußvorgelegtenAnweisung für die Verwaltung der Provinzial-Arbeitsanstalt
Brauweiler wird zugestimmt.

4. Der Provinzialausschuß wird ermächtigt, etwaige von dem zuständigenMinister bei der Entscheidung
über die Genehmigung der Hausordnung verlangte Änderungen vorzunehmen."

Düsseldorf, den 1. März 1927.

Der Provinzialausschuß:
Dr. Adenauer, Dr. Horion,

Vorsitzender. Landeshauptmann.

Hausordnung
für die

Provinzial-Arbeitsanstalt in Vrauweiler und die ihr angegliedertenKeime*).

I. Die Arbeitsanstalt.

Die Aufnahme in die Arbeitsanstalt erfolgt auf Grund eines Beschlusses der Landespolizeibehörde
(Regierungspräsident)gemäß § 361 3-8 und z§ 181a und 285», des Reichsstrafgesetzbuches bezw. auf Gmnd
eines Beschlussesdes Bezirksausschussesgemäß § 21 der Preußischen Ausführungsverordnung vom 17.
April 1924 zur Fürsorgepflichtveioidnung vom 13. Februar 1924.

») Als solche gelten das Heim sür entmündigte Trinler und Trinlerinnen und das Heim füi Land, und Bezirlshilf«.
bedürftige beiderlei Geschlechts.
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3 2.
Der Aufenthalt in der Arbeitsanstalt hat den Zweck, die Insassen zu einem geordneten, arbeits«

samen und sittlichenLebenswandel anzuleiten und daran zu gewöhnen.
Dieser Zweck wird erreicht:

1. durch eine streng geregelte und gesunde Lebensweise,
2. durch eine alle körperlichen und geistigen Kräfte anspannendeund zur Entfaltung bringende Beschäftigung,
3. durch erzieherische Einwirkung, Belehrung aller Art, Seelsorge (vergl. z 16), Fortbildungsunterricht,

soziale Vorträge und dergl.
§3.

Die Insassen der Arbeitsanstalt sind verpflichtet, den Anordnungen und Weisungen sämtlicher
Beamten, denen die Leitung, die Verwaltung und die Beaufsichtigungder Anstalt obliegt, pünktlich und
gewissenhaft Folge zu leisten.

Alle ihnen von der Anstalt übergebenen Gebrauchsgegenstände,vor allem die Kleidungs- und
Wäschestückesind schonendzu behandeln. Für böswillig und grobfahrlässigangerichteten Schaden muß
Ersatz geleistet werden.

8 4.
Im Auftrage des Landeshauptmanns leitet der Direktor die Provinzial-Arbeitsanstalt. Er führt

den Schriftwechselmit den Behörden. Ihm sind zur Durchführung dieser Aufgaben beigegeben:
1. die Anstllltsärzte
2. die Anstaltsgeistlichen
3. die Leiterin der Frauenabteilung,
4. die Betriebsleiter (für den technischen,kaufmännischenund landwirtschaftlichenBetrieb), der Rent«

meister und der Büroinspektor,
5. die Lehrer und Lehrerinnen,
6. die Erzieherinnen,
7. die Werkmeister und Werkmeisterinnen.
8. das Aufsichtspersonal.

Die unter 1—5 aufgeführten Beamten bilden unter dem Vorfitz des Direktors die Anstaltskonferenz
und zwar unter Hinzuziehungdes zuständigenI. Hauptwachtmeisters(Hausvaters) und je eines Vertreters
der Gruppen 6 und 7.

Der Umfang der Geschäfte der Anstaltsbeamten und -Angestelltenwird durch eine besonderevom
Landeshauptmann zu erlassende Dienstanweisung geregelt.

§5.
Die Dauer der Unterbringungszeit (Erziehungszeit)bestimmtfür die von der LandespolizeiUeber«

wiesenender Regierungspräsident als Landespolizeibehörde,für die säumigen Unterhaltspflichtigender die
Unterbringung betreibende Fürsorgeverband.

Sprechen erziehliche Gründe subjektiverArt für die Abkürzung oder Verlängerung der Unter«
bringungszeit im Nahmen der gesetzlichenVorschriften,so kann eine solche eintreten. Bei der Entlassung
hat die Verwaltung die Hilfe der offenen Fürsorge in Anspruchzu nehmen (Berufsberatung, Arbeitsver»
mittlung, Indienstbringung).

Um die Rückfälligkeit zu vermeiden, wird den Insassen in den letzten Monaten vor der Entlassung
dringend empfohlen, diese Gntlassungsfürsorgein Anspruchzu nehmen.

Die Maßnahmen der Verkürzungoder Verlängerung weiden durch den zuständigenRegierungs«
Präsidenten bezw. den die Unterbringung betreibenden Fürsorgeverband auf Vorschlag des Direktors nach
Anhörung der Anstaltskonferenzgetroffen. Der Direktor macht seine Vorschlägenach Beschluß der Er«
zieherkonferenz (Geistliche,Aerzte,Leiterin der Frauenabteilung, Lehrer, Lehrerinnen, I. Hauptwachtmeister,
Hausvater, zuständigerWerkmeisterbezw. zuständigeErzieherin). Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme
des Direktors den Ausschlag.

3 6.
Die Insassen der Arbeitsanstalt werden, je nachdemdies der Erziehung zweckdienlich ist und die

baulichen Einrichtungen es ermöglichen, entweder einzeln oder in gemeinschaftlichenArbeits-, Tages«,
Speise- und Schlafräumen untergebracht.

§7.
Die Insassen weiden zur Erreichung des Erziehungszweckes und Erziehungszielesnach Geschlecht,

Lebensalter, nach Anlage und Charakter, Vorleben und Rückfälligkeit, nach Befähigung und Wohlverhalten
in der Anstalt getrennt untergebracht und in drei Klaffen eingeteilt.

Jugendliche (bis zum 24. Lebensjahre einschließlich), sowie erstmals Ueberwiesene,soweit sie noch
nicht mit Gefängnis vorbestraft find, weiden in der Regel der I. Klaffe zugewiesen.
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Erstmals Rückfälligeund erstmals Uel>erwiesene, aber mit Gefängnis Vorbestrafte, werden in
die II. Klasse eingereiht.

Mehrmals Rückfällige, mehrmals mit Gefängnis oder gar mit Zuchthaus Vorbestrafte, kommen
in die III. Klasse.

Neben diesen 3 Klassen besteht eine Abteilung für Bewahrungsbedürftige. In dieser Abteilung
finden Aufnahme solche, die wegen geistigen oder moralischen Schwachsinnswiederholtrückfällig werden; sie
werden der besonderen heilerziehlichenBehandlung des Anstaltsarztes unterstellt.

Insassen, die es beharrlichablehnen, die Erziehungszieleder Anstalt an sich verwirklichen zu lassen,
die durch Unordentlichkeit,mangelhafte Führung und schlechteArbeitsleistungenein böses Beispiel geben,
nach der Ansicht des Anstaltsarztes aber nicht zur Abteilung der Bewahrungsbedürftigen gehören, werden,
nach einem gutachtlichen Beschluß der Erzieherkonfcrenzisoliert gehalten. Sie erhalten für die Dauer ihrer
Absonderungkeinerlei Vergünstigungen, weil sie von der Hausgemeinschaftausgeschlossen siud. Auch die
Arbeitsbelohnung und die für die übrigen Infafsen zugebilligtenZulagen zu Frühstück und Vesper fallen
fort, können aber nach dem Urteil der Erziehelkonferenzgewährt werden. Nach erkennbarerSinnesänderung
und Wohlverhalten kann ihre Versetzungin die III. Klasse jederzeit erfolgen.

§8.
Ueber die Zuweisung in die verschiedenen Klaffen befindet der Direktor nach Anhörung der Er»

zieherkonferenz.
Bis dahin — jedoch nicht länger als 4 Wochen — verbleibt der Insasse in der Aufnahmeabteilung.
Eine Versetzunginnerhalb der einzelnen Klassen erfolgt grundsätzlich nur nach vorheriger Be»

schlußfaffung in der Erzieherkonferenz.
Ein Aufrücken in eine höhere Klasse kaun bei Bewährung schon nach 3 Monaten zugelassen werden.

§9.
Die Verpflegung geschieht auf Anstaltskosteunach zwei Kustfurmcn. Sie besteht in folgenden

Mahlzeiten:
I. Kostform.

1. aus dem Frühstück '/z Liter Kaffee mit Zucker oder Milch,
2. aus dem Mittag' und Abendessen(Eintopfgerichten)je V^ Liter Erbsen, Bohnen, Linsen, Graupen,

Haferflocken,Griesmehl, Reis, frischem Gemüse, Sauerkraut und anderen eingemachten Gemüsen,
gedörrtem Gemüse, frischem und eingemachtemresp. Dörrobst, Kartoffeln usw., dazu Fleisch wöchentlich
je 250 ^r und 150 Fr Fisch oder dafür 80 Fr Fleisch mehr. An Fett find je 300 Fr wöchentlich und zwar
160 ^r für die Zubereitung der Speisen und 140 Fi als Brotaufstrich zu verabreichen. Außerdem sind
wöchentlich je 100 Fr Kunsthonig,Marmelade oder sonstigerBrotaufstrich zu verausgaben.

II. Kostform.
Bei der II. Kostform wird das Essen getrennt gekochtund verabfolgt. Die auf 600 Fr Fleifch und

uud 150 ^r Fifch oder dafür 80 Fr Fleifch erhöhten wöchentlichen Höchstmengen werden in ganzen Stücken
ausgegeben.

Anstelle der für den Tagesfatz vorgesehenenFleisch» und Fettmenge können zur abwechslungs¬
reicherenGestaltung des Speisezettels auch die an Nährwert entsprechendenMengen von Fischen aller Art
gegebenweiden. Auch mit Milch bereitete Speisen, besonderszur Nbendkost, sind zulässig; ebenso die Ver»
ausgabung von Käse. Die Vorschriftender I. Kostformüber die Gewährung von Fett und Brotaufstrich
gelten auch für die II. Kostform.

Die tägliche Brotmenge beträgt für Männer 550 Fr, für Frauen 450 Fr, die sich bei Kostbeschränkung
auf Waffer und Brot auf 700 bezw. 600 Fr erhöht.

Die Insassen der I. Klasse erhalten die II. Kostform' An zwei abwechselnden Tagen der Woche
-erhalten auch die Insassen der I. Klasse der Arbeitsanstalt die Eintopfgerichteder I. Kostform.

Die Verpflegung nach der II. Kostformerhalten in gewöhnlichenFällen auch die Kranken.
Die Kost für die Anstaltsinfafsen,deren Zustand eine besondereErnährung erfordert, wird durch

den Anstaltsarzt bestimmt.
An den ersten Tagen des Weihnachts-, Oster- und Pfingstfestesbeträgt die Fleischportwnfür alle

Anstaltsinsasfen 200 Fr.
Selbstverpflegung ist nicht gestattet.

§10.
Infafsen, die sich krank fühlen oder den Arzt befragen wollen, melden dies den diensttuendenBe°

amten (Beamtinnen), die ihre Vorführung vor den Arzt veranlaffen. Bettlägerige Kranke werden in das
Lazarett der Arbeitsanstalt aufgenommen.
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Ist bei Anstaltsinsassennach dem Gutachten des Arztes Zahnbehandlung oder Zahnersatz zur
Erhaltung der Gesundheit notwendig, so trägt die Kostendie Anstaltskasse bezw. der Zahlungspflichtige.

Ist die Zahnbehandlung nur wünschenswert, so können die Kosten aus der Arbeitsbelohnung
gedeckt werden, sofern das eigene Geld des Insassen nicht ausreicht.

§11.
Die Insassen tragen die vorgeschriebene klassenweise verschiedene Anstaltskleidung,Frauen einfache

Haartracht. Sie erhalten alle 2 Wochen ein Bad.
8 12.

Alle Insassen haben eine ihre körperlichen und geistigen Kräfte möglichst vollbeanspruchendeArbeit
zu verrichten. Sie können auch außerhalb der Anstalt beschäftigtwerden. Bei Zuweisung der Arbeit ist,
soweit möglich, auf die Kenntnisseund Fähigkeiten, den Gesundheitszustand,das Lebensalter, den Beruf,
den Bildungsgrad, auf persönlicheAnlage und berechtigte WünscheRücksicht zu nehmen.

Insassen, die keinen Beruf erlernt haben, sind soweit als möglichin einem Beruf auszubilden,
der ihren Fähigkeiten entspricht. Solche, die einen Beruf ganz oder teilweise erlernt haben, sind möglichst
in diesem oder in einem verwandten Beruf zu beschäftigen und weiter zu bilden. Bei der Arbeit sind die
Insassen gegen gesundheitlicheGefahren ausreichend zu schützen.

zi3.
Der Arbeitsverdienstder Insassen ist, soweit er nicht gemäß § 14 zur Arbeitsbelohnung verwendet

wird, auf die Kosten der Unterbringung anzurechnen.
Aus dem etwaigen Ueberschußsind die Kosten der Fürsorge, die den Angehörigen des Unter»

gebrachten für die Zeit der Unterbringung gewährt wird, zu bestreiten.
§14.

Zur Erhöhung der Arbeitsfreude wird den Insassen aus dem Ertrage der ihnen zugewiesenenArbeit
eine Arbeitsbelohnung gutgeschrieben,deren Höhe nach Fleiß, Leistungund Führung klassenweise bestimmt
wird.

Ein Recht auf Auszahlung der gutgeschriebenenBeträge steht den Insassen nicht zu.
Es werden 8 Lohntlassengebildet, deren Satze von Klasse 1—8 auf 10,15, 20, 25 bis 50 Pfennig

festgesetzt weiden.
Für Facharbeiten, die von gelernten Handwerkern ausgeführt werden und für besonders schwere

Arbeiten können besondere Sätze bis zum Höchstbetragevon 80 Pfennig bestimmt weiden.
Bei Stücklöhnenkönnen besonders fleißige und geschickte Arbeiter auch noch höhere Sätze — aber

nicht über 1,— Mark — erreichen.
Die gutgeschriebenenBeträge bilden zur Hälfte das Hausgeld, zur Hälfte die Rücklage.
Die Arbeitsbelohnung wird erst Eigentun: durch die Aushändigung. Die gutgeschriebene,aber noch

im Gewahrsam der Anstalt oder einer Behörde oder eines Fürsorgevereins befindlicheArbeitsbelohnung
kann daher im Wege der Zwangsvollstreckungauch nicht beschlagnahmtweiden. (Ord. 28. Dezember 1840,
Ges. Sammlung 1841, S. 52.).

Wegen Gerichtskosten dürfen die den Insassen bereits ausgehändigten Arbeitsbelotznungennicht
gepfändet werden.

Von der gutgeschriebenenArbeitsbelohnung können abgesetztwerden:
1. der Ersatz für Schäden, die von Insassen vorsätzlich oder grobfahrlässigzum Nachteil der Anstalt ange¬

richtet werden,
2. die Kosten, die durch eine Entweichung, Verfolgung und Wiedereinlieferung entstehen.

Das Hausgeld kann zur Ausgabe für Porto, Bücher, Zeitschriftenund Tageszeitungen, Lehrmittel
und Arbeitsgeräte, kleinere Gebrauchsgegenständeund Zusatznahrungsmittel,zur Unterstützung notleidender
Angehörigen verwendet werden; auch andere Ausgaben kann der Direktor gestatten (vergl. § 15).

Zur Verfügung über die Rücklage ist die besondereGenehmigung des Direktors erforderlich. Sie
soll nur dann gegebenweiden, wenn die Auszahlung im Interesse des Fortkommens des Anstaltspfleglings
oder seiner Familie nach der Entlassung liegt.

Die Arbeitsbelohnung wird von der Kasse der Arbeitsanstalt verwahrt und verwaltet. Bei der
Entlassung wird sie ausbezahlt oder auf Wunschdes Entlassenen l>: einem Sparkassenbuchangelegt oder
den Fürsorgeorganen zur sachgemäßen weiteren Verwendung für ihn überwiesen.

§15.
Bei dauernd hausordnungsmäßigem Verhalten ist die Erlangung nachstehenderklassenweise ab»

gestufter Vergünstigungen erreichbar:
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^. Für die Insassen der I. Klasse:
1. die Verpflegung nach der II. Kostform;
2. Heranziehung zu Arbeiten ohne besondere Aufsicht;
3. die freie Verfügung über das Hausgeld im Sinne des § 14 Abs. 10;
4. Rauchen in den abendlichen Freistunden und an Sonn- und Feiertagen, sowie bei Draußenbeschäftigung

in den Arbeitspausen;
5. Ausschmückung der Aufenthalts» und Einzelräume (Möbel, Bilder, Blumen usw.);
6. Nützliche Selbstbeschäftigungnach freier Wahl in den Freiswnden und Beschaffungder erforderlichen

Gerätschaften (auch Musikinstrumente),soweit dies mit der Ordnung und Sicherheit in der Anstalt
vereinbar ist;

7. Beleuchtung der einzelnen Schlafräume bis 10 Uhr abends;
8. Teilnahme an allen turnerischen und sportlichen, belehrenden und unterhaltenden Veranstaltungen

des Hauses;
9. Schreiberlaubnis (§ 20) alle 14 Tage und Besuchsempfang (§ 19) alle 4 Wochen;eigenes Briefpapier

und von der Anstalt zu beziehende Ansichtskartendürfen verwendet werden;
10. Halten einer Tageszeitung (5 18 Abs. 2).

L. Für die II. Klasse.
1. Freie Verfügung über V» des Hausgeldes im Sinne des § 14 Abs. 10;
2. das Rauchen in den abendlichenFreistunden und an Sonn- und Feiertagen;
3. die Ausschmückung der Aufenthalts- und Einzelräume nach besonderer Anweisung;
4. nützliche Selbstbeschäftigungin den Freistunden, möglichst jedoch nur nach besonderer Anweisung;
5. Teilnahme an den turnerischenund sportlichen Veranstaltungen innerhalb der Anstalt, sowie Zulassung

zu den belehrenden Vorträgen des Hauses;
6. Schreiberlaubnis (8 20) alle 4 Wochen und Besuchsempfang(§ 19) alle 6 Wochen. Nur das von der An¬

stalt gelieferte Schreibpapier darf verwendet werden;
7. das Halten einer Tageszeitung (3 18 Abs. 2);
8. die Erreichung der gegenüber der I. Klasse um V» verminderten Höchstgrenze der Arbeitsbelohnung.

0. Für die III. Klasse.
1. Freie Verfügung über nur V» des Hausgeldes im Sinne des § 14 Abf. 10;
2. das Rauchen an den Sonn- und Feiertagen;
3. nützliche Selbstbeschäftigungin abendlichenFreistunden, aber nur nach besonderer Anweisung;
4. Teilnahme an besonderenregelmäßigen turnerischen Veranstaltungen zur Erhaltung der Gesundheit.

Zulassung zu den belehrenden Vortrügen des Hauses;
5. Schreiberlaubnis (§ 20) alle 6 Wochen und Besuchsempfang(§ 19) alle 3 Monate. Nur das von der

Anstalt gelieferte Schreibpapier darf verwendet weiden;
6. das Halten einer Tageszeitung (8 18 Abs. 2);
7. die Erreichung der gegenüber der II. Klasse um ein weiteres Drittel verminderten Höchstgrenze der

Arbeitsbelohnung.
Die Insassen der Bewahrungsabteilung können in der Erlangung der Vergünstigungen den In¬

sassen der I. Klasse gleichgestellt werden, falls dies nach der gutachtlichenAnordnung des Anstaltsarztes
zuträglich erscheint.

Die Insassen der Nufnahmeabteilung haben bis zur Einweisung in eine Klasse an der Hausge¬
meinschaftkeinen Anteil und bleiben daher von jeder Vergünstigung zunächst ausgeschlossen.

8 16
Tagesordnung:

Zeit/Uhr Verrichtungen
6 Aufstehen und Herrichtung der Schlafräume,
6,20 Frühstück,
6,45 Beginn der Arbeit,
9 Frühstückspaufe,
9,15 Wiederbeginn der Arbeit,
11,45 Beendigung der Arbeit, Aufräumen,
12 Mittagessen, Mittagspause, Spaziergang für die nicht auf Auhenarbeit Be¬

schäftigten,
1,30 Beginn der Arbeit,
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3 Vesperpause,
3,15 Wiederbeginn der Arbeit,
5,45 Ende der Arbeit,
6,15 Abendessenund Erholung,
9 Zubettgehen.

Jeden Sonn- und Feiertag um 8 Uhr vormittags ist für beide christlicheKonfessionen Gottesdienst.
Außerdem weiden für die Katholikennoch folgende Gottesdienste abgehalten: Dienstags und Donnerstags
von 6,15 bis 6,45 Uhr vormittags und Sonntag nachmittags von 1,15 bis 2 Uhr Andachtfür Frauen; Mitt»
wochs und Freitags von 6,15 bis 6,45 Uhr für die Männer.

Mittwochs von 8—9 Uhr vormittags findet evangelischer Religionsunterrichtund Donnerstags von
8—9 Uhr vormittags katholischer Religionsunterrichtstatt. Sonntags von 10—11'/- Uhr ist Gesangunterricht.

Die Teilnahme am Gottesdienst und Religionsunterricht ist freiwillig; andererseits darf niemand
an der freien Bethätigungseines religiöfen Lebens gehindert werden.

§17.
Für die Insassen findet regelmäßig Montags, Dienstags, Donnerstags und Samstags Fort-

bildungsunterricht statt. Dieser ist für die Jugendlichen verbindlich.(§ 7). Er umfaßt: Deutsch,Rechnen,
Lebens« und Berufslunde, Bürgerkunde, Gefundheitslehre und Gesang.

Für Schwachbefähigte wird der Unterricht entsprechendihren Fähigkeiten gestaltet.
Der Unterrichtsplan sieht verschiedeneder Ausbildungsmöglichkeitenund dem Auffassungsver-

mögen der Insassen angepaßte Lehrkurse von 6 monatlicherHöchstdauer vor, die sich ergänzen bezw. lonzen»
trisch erweitern. Der Plan unterliegt der Genehmigung des Landeshauptmanns.

8 18.
Die Insassen erhalten Bücher aus der Anstaltsbücherei. Der Austausch der Bücher unter den

Insassen ist verboten.
Die Auswahl von Zeitungen und Zeitschriften steht den Anfassen frei. Zeitungen, Bücher und

Schriften, deren Inhalt geeignet ist, den Zweck der Anstalt zu gefährden, find nicht zugelassen. Die ganz»
liche Ausschließungbestimmter Ieiwngen bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

8 19.
Die Insassen dürfen Besuche seitens ihrer Angehörigen(Eltern und Geschwister, Kinder, Ehegatten)

oder des Vormundes nur mit Genehmigung des Direktors und an den von diesem festgefetzten Besuchs¬
zeiten und nur im Beisein eines Beamten empfangen. (Vergl. § 15). Anderen Personen als Angehörigen
soll die Genehmigung nur erteilt werden, wenn ein berechtigtes Interesse vorliegt oder zu erwarten ist,
daß der Besuch den Insassen günstig beeinflussenoder sein späteres Fortkommen fördern wird.

§20.
Der Briefwechfelmit den Anfassen unterliegt der Kontrolle des Direktors oder der von ihm be-

stellten Beamten. Der Briefwechselmit den Behörden ist unbeschränkt. An Provinzial-Landtagsabgeord-
nete gelichtete Briefe unterliegen keiner Kontrolle. Von Provinzial-Landtllgsabgeordneten ankommende
Briefe find ohne Prüfung auszuhändigen, wenn sie im amtlichen Umschlag der Provinz eingehen. Ein»
und ausgehende Briefe dürfen nur dann beanstandet werden, wenn ihr Inhalt geeignet ist, die Ordnung
oder Sicherheit zu stören oder Entweichungen zu fördern, oder wenn der Inhalt beleidigend oder fönst
strafbar ist oder den Anstand gröblich verletzt.

8 21.
Glaubt ein Insasse Anlaß zu einer Beschwerdezu haben, so hat er sich zunächst an den Direktor

zu wenden. Gegen dessen Entscheidungist die Beschwerdebei der Aufsichtsbehördezulässig. Der Direktor
kann mit der Beschwerdevor deren Weitergabe die Anstaltskonferenzbefassen.

§22.
Uebertretungen der in dieser Hausordnung enthaltenen Bestimmungen, insbesondere Nach»

lässigleit oder Faulheit bei der Arbeit, werden zunächst durch Ermahnungen, Verwarnungen und Rügen
geahndet. Wenn diese nichts fruchten,und wenn es sich um schwer Vergehen gegen die Hausordnung oder
um Arbeitsverweigerung handelt, kann der Direktor angemeffene Zwangsmittel (negative Erziehungs»
Mittel) anwenden.

Als Zwangsmittel sind zulässig:
1. Verweis,
2. Entziehung der Vergünstigungen,
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3. sinngemäße Anwendung der Zwangsmittel des § 7, bei Kostentziehungnach Anordnung des Anstalts-
arztes,

4. Versetzungin eine niedere Klasse,
5. Verlängerung des Anstaltsaufenthalts,
6. Als äußerstes Strafmittel, Schmälerung der Kost. Die teilweise oder vollständige Entziehung des

Morgenkaffees, des Mittag- oder Abendessensdarf einen über den anderen Tag, aber nicht über eine
Woche hinaus erfolgen. Die Einschränkungder Kost auf Wasser und Brot darf höchstensfür einen
Tag innerhalb 14 Tagen verhängt werden. Bei Kostentziehungjeder Art ist der Anstaltsarzt zu hören.

II. Heim für entmündigte Trinter und Trinlerinnen.
§1.

Für entmündigte Trinker und Trinkerinnen wird je eine besondereAbteilung in der Provinzial-
Arbeitsanstalt eingerichtet,auf welche die Bestimmungender Hausordnung für die ArbeitsanstaltAnwendung
finden, soweit sie nicht durch die nachfolgendenVorschriftenabgeändert werden.

§2.
Die Aufnahme erfolgt auf Antrag des zahlungspflichtigenFürsorgeverbandes mit Zustimmung

des Vormundes bezw. auf Antrag des Vormundes.
§ 3.

Die Unterbringung hat den Zweck, die Insassen durch heilerziehlicheBehandlung vom Alkohol-
genuß abzubringen und sie an regelmäßige Arbeit zu gewöhnen.

Dieser Zweck wird erstrebt:
1. durch völlige Enthaltung von Alkohol,
2. durch eine regelmäßige und gesunde Lebensweise,
3. durch eine die körperlichenund geistigen Kräfte anspannende Beschäftigung,
4. durch ärztliche Unterweisung und Beeinflussung,
5. durch Seelsorge (vergl. § 16 der Hausordnung für die Arbeitsanstalt) und Belehrung.

§4.
Die Insassen werden von den anderen getrennt untergebracht und zwar in den Aufenthalts» und

Schlafrüumen stets, in den Arbeitsräumen insoweit, als nicht eine zweckentsprechende Beschäftigung ihre
Zusammenarbeit mit den Insassen der Arbeitsanstalt erforderlich macht.

8 5.
Die Beköstigung erfolgt nach den Vorschriften der II. Kostform der Kostordnung der Arbeits¬

anstalt. (8 9 der Hausordnung der Arbeitsanstalt).
§6.

Die Insassen tragen Anstaltskleidung,die sich jedoch von derjenigen der Insassen der Arbeits¬
anstalt unterscheidet.

§7.
Die Insassen werden ihren Kräften, Anlagen und Fähigkeiten entsprechendbeschäftigtin sinn¬

gemäßer Anwendung der Bestimmungen des § 12 der Hausordnung für die Arbeitsanstalt, nachdem der
Anstaltsarzt die Arbeitsfähigkeitfestgestellt hat. Die Beschäftigungerfolgt ausschließlich in den Betrieben
der Arbeitsanstalt.

Die Tagesordnung der Arbeitsanstalt (§ 16) gilt auch für diese Abteilung.
5 8.

Hinsichtlich der Vergünstigungen gilt § 15 Abs. ^ der Hausordnung für die Arbeitsanstalt. In
besonderen Fällen können auch andere Vergünstigungen, die dein heilerziehlichenZwecke der Abteilung
entsprechenund im übrigen mit der Ordnung und Sicherheit der Anstalt vereinbar sind, vom Direktor im
Einvernehmen mit dem Anstaltsarzt zugelassen weiden. ',,

§9. "
Zur Aufrechterhaltung der Ordnung ist der Anstaltsbirektor befugt, folgende Zwangsmittel

anzuwenden:
1. Verweis,
2. Entziehung von Vergünstigungen,
3. Entziehung der Verfügung über die Arbeitsbelohnung bis auf die Dauer von 4 Wochen,
4. Schmälerung der Kost durch Verabreichungder I. Kostformder Arbeitsanstalt (§ 9 der Hausordnung),
5. sinngemäße Anwendung des z 7 der Hausordnung für die Arbeitsanstalt.
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III. Heim für Land- und Nezirlshilfsbedürftige beiderlei Geschlechts.

Für Land« und Bezirkshilfsbedürftigebeiderlei Geschlechts wird je eine besondere Abteilung in
der Provinzial»Arbeitsanstalt eingerichtet,auf welche die Bestimmungen der Hausordnung für die Arbeits»
anstatt Anwendung finden, soweit sie nicht durch die nachfolgendenVorschriftenabgeändert werden.

8 2.
Dieses Heim dient zur Aufnahme von Land« und Bezirlshilfsbedürftigen, die wegen Alters oder

körperlicher Gebrechen einer geschlossenenPflege bedürfen.
§3.

Die Aufnahme in das Heim erfolgt auf Antrag des zahlungspflichtigenFürforgeverbandes.
3 4.

Die Pfleglinge erhalten eine ihrem körperlichen Zustande entsprechendeVerpflegung und ärztliche
Behandlung.

Sie weiden auf Wunfch entsprechend ihrem körperlichen Zustande mit leichten Arbeiten beschäftigt.
8 5.

Die Pfleglinge werden von den anderen Anfassen getrennt untergebrachtund zwar in Aufenthalts»
und Schlafräumen stets und in Arbeitsräumen insoweit, als nicht eine zweckentsprechende Beschäftigung
ihr Zusammenarbeiten mit anderen Insassen erforderlich macht.

8 6.
Die Beköstigungerfolgt nach den Vorschriftender Kostordnungfür die II. Kostformder Arbeits«

anstatt. (§ 9 der Hausordnung der ArbeitsanstaU).
8?.

Die Pfleglinge dieser Abteilung tragen, soweit ihnen das Tragen eigener Kleidung nicht gestattet
ist, Anstaltskleidung,die sich von derjenigen der anderen Insassen unterscheidet.

§8-
Den Pfleglingen stehen ohne weiteres die Vergünstigungender Insassen der I. Klasse der Arbeits»

anstatt zu (§ 15 Absatz H. der Hausordnung). Als besondereVergünstigung kann ihnen Urlaub zum Besuch
von Familienangehörigen und näheren Bekannten sowie Ausgang an Sonn» und Feiertagen nachmittags
bewilligt weiden.

Urlaub und Sonntagsausgang wird den Bezirkshilfsbedürftigennur im Einvernehmen mit dem
zahlungspflichtigen Fürsorgeverband, den Landhilfsbedürftigen durch den Direktor mit Genehmigung
des Landeshauptmanns gewährt.

Bei den Sonntagsausgängen wird ein Taschengeldvon 50 Pfennig aus der Arbeitsbelohnung
oder den fönst zur Verfügung stehenden Geldern von der Kasse gezahlt.

8 9.
Besuche dürfen, soweit es mit der Ordnung in der Anstalt vereinbar ist, nur mit Zustimmung des

Direktors und an den von diefem festgesetzten Besuchszeitenstattfinden. Der briefliche Verkehrder Pfleg»
linge foll grundsätzlichkeiner Beschränkung unterliegen.

8 10.
Zur Aufrechterhaltung der Ordnung find folgende Zwangsmittel zulässig:

1. Verweis,
2. Entziehung der Bücher und Zeitschriften bis auf die Dauer von 4 Wochen,
3. Entziehung des Ausganges und Urlaubs bis auf die Dauer von einem Monat,
4. Entziehung der Verfügung über die Arbeitsbelohnungbis auf die Dauer von 4 Wochen und zum Betrage

der letzten 4 Wochen. ______________

Anweisung
für die Verwaltung der Provinzial-Arbeitsanstalt Vrauweiler.

8 1.
Iwell der Anstalt.

Die ArbeitsanstaU dient zur Aufnahme:
l») der auf Grund des § 361 Nr. 3—8 und der 88 181» und 285» des Strafgesetzbuchesfür das Deutsche

Reich Verurteilten und von der Landespolizeibehörde Ueberwiesenen,
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d) der gemäß § 20 der Fürsorgepflichtverordnungvom 13. Februar 1924 und § 21 der Preußischen Aus«
fühmngsverordnung zur Fürsorgepflichtverordnungvom 17. April 1924 überwiesenensäumigenUnter«
Haltspflichtigen.

Der Arbeitsanstlllt angegliedert sind:
o) das Heim für entmündigte Trinker und Trinkerinnen,
ä) das Heim für Land- und Bezirkshilfsbedürftige.

Die Hausordnung der Arbeitsanstlllt gilt auch für die unter o und ü Genannten, infofern nicht
abweichende Vorschriften erlassen sind.

8 2.
Aufnahme.

Die Aufnahme der unter § 1» Genannten erfolgt auf Grund eines Beschlusses der Landespolizei«
behörde (Regierungspräsident).

Antrage auf Aufnahme der in § 1d—ä genannten Personen sind unter Beifügung der nachstehend
aufgeführten Unterlagen an den Anstaltsdirektor zu richten.

Dem Antrag auf Unterbringung sind beizufügen:
») bezgl. der säumigen Unterhaltspflichtigen

1. eine beglaubigte Abschriftdes Beschlussesdes Bezirksausschusses,wonach die Unterbringung in
einer öffentlichenArbeitsanstalt oder in einer staatlich als geeignet anerkannten Privatanstalt an«
geordnet ist,

2. Angaben über Person, Gesundheitszustandund Vorleben des Unterzubringenden nach einem vom
Landeshauptmann vorzuschreibenden Formular,

3. eine Verpflichtungserklärungüber die Zahlung der Pflegekosten,
b) bezüglich der entmündigten Trinker

1. eine beglaubigteAbschrift des Entmündigungsbeschlussesund der Bestallungsurkundedes Vormundes,
2. wenn der Antrag nicht vom Vormunde selbst gestellt wird, eine Erklärung des Vormundes, wonach

er niit der Unterbringung seines Mündels nach Maßgabe der Hausordnung einverstandenist,
3. Angaben über Person, Gesundheitszustandund Vorleben des Unterzubringenden nach einem vom

Landeshauptmann vorzuschreibendenFormular,
4. eine Verpflichtungserklärung über Tragung der Pflegekosten;

o) bezüglichder Land- und Bezirkshilfsbedürftigen
1. Angaben über Person, Gesundheitszustandund Vorleben des Unterzubringenden nach einem vom

Landeshauptmann vorzuschreibendenFormular,
2. eine Verpflichtungserklärungüber Tragung der Pflegekosten.

§3.
Die Uebeiführung in die Anstalt muß innerhalb 14 Tagen nach Erteilung der Nufnahmezusage

erfolgen, anderenfalls es eines neuen Aufnahmeantrages bedarf.
Die Zuführung darf nicht an Sonn« und Feiertagen und nicht nach 6 Uhr abends erfolgen.
Die der Anstalt Zuzuführenden müssen gehörig gereinigt und frei von ansteckenden Krankheiten

sein, widrigenfalls die Aufnahme abgelehnt oder die Reinigung und Heilung auf Kosten des Unterhalts«
Pflichtigen erfolgen muß.

8 4.
Die in die Anstalt Aufzunehmendenmüssen bei der Einlieferung mindestenseinen guten der Jahres«

zeit entsprechendenAnzug besitzen. Der Anzug muß bestehen bei Männern aus: Hose, Rock, Weste, Hemd,
Strümpfen, Schuhenund Kopfbedeckung, bei Frauen aus: Kleid, Schürze, 2 Unterröcken, Hemd, Strümpfen,
Schuhen und Kopftuch.

Die nicht in einem völlig brauchbaren Zustand befundenen und noch fehlenden Kleidungsstücke
werden von der Anstalt auf Kosten des Zahlungspflichtigenbeschafft.

Dafür liegt der Anstalt die Verpflichtungob, den Insassen bei der Entlassung oder Ueberführung
in eine andere Anstalt mit einem der Jahreszeit entsprechendenordentlichenAnzug zu versehen.

8 5.
Beschäftigung.

Sämtliche Insassen der Arbeitsanstlllt werden ihren Kräften und Fähigkeiten entsprechendzur
Arbeit angehalten, mit der Maßgabe jedoch, daß bei den Land« und Hilfsbedürftigen ein Arbeitszwang
nicht ausgeübt weiden darf.

In geeigneten Fällen kann die Unterbringung und Beschäftigung auch außerhalb der Anstalt
«folgen. Die Trinker dürfen nur in den Betrieben der Arbeitsanstalt beschäftigt weiden.

Die Arbeitsbelohnung wird durch die Hausordnung geregelt.
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§6.
Erstattung der Pflegelosten.

Die Kosten der Unterbringung trägt:
1. für säumige Unterhaltspflichtige der die Vollstreckung des Unterbringungsbeschlussesbetreibende Für«

forgeverband,
2. für entmündigte Trinker bezw. Trinkelinnen der die Aufnahme beantragende Fürsorger»erbandbezw.

Vormund,
3. für Land- und Bezirkshilfsbedürftige der die Aufnahme beantragende Fürsorgenerband.

Die Kosten der Unterbringung der säumigen Unterhaltspflichtigen und entmündigten Trinker
weiden in der Weife berechnet, daß die gesamten Selbstkostendes Provinzialverbandes einschließlich der
allgemeinen Verwaltungskostengedeckt werden, wobei eine getrennte Berechnung der Kostender Unter»
bringung und des Arbeitsertrages des einzelnennicht stattfindet, vielmehrDurchschnittssätze maßgebendsind.
Zur Deckung der Kosten der Unterbringung dient zunächst der Ertrag der Arbeit. Da dieser aber hierzu
nicht ausreicht, so hat der Zahlungspflichtigenoch einen vom Provinzialausschuß festzusetzenden Pflegesatz
zu zahlen.

Die Kosten der Unterbringung Land- und Bezirlshilfsbedürftiger sind nach dem Preußischen
Ministerialtarif zu erstatten.

Außerdem sind besonders zu erstatten die Kosten außergewöhnlicherAufwendungen, z. B. die
Kosten größerer Operationen, der Beschaffung künstlicher Gliedmaßen, der notwendig gewordenen Auf¬
nahme in Krankenhäuserfowie die Kosten der Vorführung zu gerichtlichen und fonstigen Terminen. Solche
Aufwendungen sollen aber, soweit sie nicht dringlich sind, nur mit Zustimmung des Zahlungspflichtigen
gemacht werden.

Entlassung.
1. Die Entlassung der auf Grund des Beschlusses der Landespolizeibehörde

Ueberwiesenen erfolgt auf Anordnung der Landespolizei (Regierungspräsident).
2. Die Entlassung derfäumigen Unterhaltspflichtigen ist von dem Fürsorgenerband zu

verfügen, sobald die gesetzlichen Voraussetzungender Unterbringung weggefallen find.
Beantragt der Untergebrachtedie Aufhebung des Unterbringungsbeschlussesmit der Behauptung,

daß dessen Voraussetzungenweggefallen sind, so entscheidet über diesen Antrag derjenige Bezirksausschuß,
der den Beschluß erlassen hat.

Der Fürsorgeverband kann den Untergebrachten für eine angemesseneZeit beurlauben. Bleibt
der Beurlaubte oder ein Unterhaltsberechtigter während der Beurlaubung fürsorgebedürftig, so kann auf
Antrag des Fürsorgeveibandes die Wiedereinlieferungdes Beurlaubten vom Bezirksausschuß verfügt werden.

Wird während der Beurlaubung eine Wiedereinlieferung nicht verfügt, fo gilt der Beurlaubte
als endgültig entlassen.

Wenn die Unterbringung ein Jahr gedauert hat, muß der Untergebrachte auch ohne Antrag
beurlaubt werden. Eine erneute Unterbringung darf alsdann nach Ablauf von 3 Monaten beschlossenwerden.

Vorschläge über Beurlaubung oder Entlassung eines säumigen Unterhaltspflichtigenwerden dem
Fürforgeverband vom Direktor nach Anhörung der Erzieherkonferenzgemacht.
3. Die Entlassung der entmündigten Trinker(innen) erfolgt:

a) nach Aufhebung der Entmündigung,
d) auf Antrag des Vormundes,
o) nach Einstellung der Zahlung durch den Zahlungspflichtigen,
ä) bei eingetretener Heilung,
o) aus befonders fchwerwiegenden anderen Gründen.

In den Fällen zu ü) und e) hat der Anstaltsdirektordem Vormunde die beabsichtigte Entlassung
nebst Begründung mitzuteilen. Stimmt der Vormund zu oder antwortet er innerhalb einer Woche nach
Absendung der Mitteilung nicht, so ist der Entmündigte sofort zu entlassen. Widersprichtder Vormund,
so entscheidet endgültig der Landeshauptmann.

Die Entlassung wegen eingetretener Heilung kann in der Regel erst erfolgen, wenn der Anfasse
sich mindestens ein Jahr in der Anstalt aufgehalten, fich gut geführt und fleißig gearbeitet hat. Außerdem
kann die Entlassung davon abhängig gemachtwerden, daß der Infasse fich verpflichtet,sofort nach der Ent>
lassung eine offene Trinlerheilstätte aufzusuchen,sich einer Trinlerfürsorgestellezu unterstellen oder einem
abstinenten Verein beizutreten.

Besonders schwerwiegendeandere Gründe, die die vorzeitige Entlassung rechtfertigen, können
z. B. gegebenfein, wenn die Rückkehr des Insassen in seine Familie und seine ganze Charalterveranlagung
eine Heilung erhoffen läßt.
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§8.
Leitung der Anstalt.

Die Leitung und Verwaltung der Arbeitsanstalt wird von dem Provinzialausschußund dem Lan»
deshauptmann sowie den dem letzterenzugeordneten oberen Beamten geführt.

Dem Landeshauptmann steht außer den in der Provinzialordnung und in sonstigen Bestimmungen
vorgesehenen Befugnissen insbesondere zu:
1. Die Vorprüfung des von dem Anstaltsdirektorzu entwerfenden Haushaltsplanes und der Iahresrechnung

der Anstalt zur Vorlegung an den Provinzialausschuß;
2. die Ueberweisungder im Haushaltsplan und sonst bewilligten Mittel an die Anstalt;
3. die vorläufigeAnnahme von Beamten für die planmäßigen Stellen sowie die Annahme der Angestellten,

soweit diese dem Anstaltsdirektornicht überlassenist (§ 5 des Reglements über die dienstlichen Verhältnisse
der Beamten der Provinzialverwaltung);

4. der Erlaß der Dienstanweisungfür die von ihm oder dem AnstaltsdirektoranzunehmendenBeamten und
Angestellten,während die Dienstanweisungenfür die von dem ProvinzialausschußanzustellendenBeamten
von diesem erlassen werden;

5. die Bestimmung über die Art der Beschaffungvon Verpflegungsbedürfnissenund deren Vergebung;
6. die Festsetzungaller Rechnungen der oberen Anstaltsbeamten gegen die Anstaltsverwaltung und der

letzteren gegen erstere;
7. die Genehmigung von Verträgen über dauernde Verpflichtungender Anstalt, über An» und Verpachtung

von Grundstücken sowie über Lieferungen und Leistungen, soweit diese nicht innerhalb der Grenze des
Haushaltsplanes dem Direktor zustehen;

8. die Feststellungdes jährlich aufzustellendenPlanes über die Kultur der Anstaltsländereien;
9. die Feststellung der Höhe der Arbeitsprämie für die Insassen;
IN. die Prüfung der allmonatlich einzureichendenVerzeichnisse der verhängten Zwangsmittel.

Außer den von dem Landeshauptmann oder in dessen Vertretung von dem zuständigen Abteilungs-
dirigenten oder — Dezernenten in der Regel unvermutet vorzunehmendenRevisionen der Anstalt, finden
gelegentlichRevisionen seitens des Provinzialausschussesstatt.

Die Beaufsichtigungder Anstalt in baulicherHinsicht, sowie die geschäftlicheBehandlung der Aus-
besserungs»und Ergänzungsbauten erfolgt nach dem vom Provinzialausschuß erlassenen besonderen
Reglement.

§9.
Für die Ausübung der staatlichenOberaufsichtsind die Bestimmungen der Provinzial-Ordnung

sowie die sonstigen gesetzlichen Bestimmungen maßgebend.
zio.

Der Direktor.
Die besondereLeitung und Verwaltung der Anstalt innerhalb der Grenzen des Haushaltsplanes,

im Rahmen dieser Anweisungund der Anordnungen des Landeshauptmanns, sowie die durch das Betriebs«
rätegesetz,die Bestimmungen über die Beamtenausschüsseund durch die Dienstanweisungen angeordnete
Mitwirkung der übrigen Beamten und Angestelltender Anstalt, ist dem Direktor anvertraut.

Der Anstaltsdirektor ist als erster Beamter der Anstalt nächster Vorgesetzterder Beamten und
Angestellten. Er ist für die ordnungsmäßige Verwaltung der Anstalt verantwortlichund verpflichtet,nach
jeder Richtung hin auf die Erreichungder Zwecke der Anstalt bedacht zu sein, sowie das Interesse der Anstalt
zu wahren und auch innerhalb der dem Provinzialausschußund Landeshauptmann vorbehaltenen Befug»
nisse vorläufige Anordnungen in Dringlichkeitsfällenbei sofortiger Anzeige an den Landeshauptmann
zu treffen.

Überschreitungen des Haushaltsplans dürfen nur mit Genehmigung des Landeshauptmanns
veranlaßt weiden. zu.

Sonstige Beamte und Angestellte.
Für die Anstellung, die dienstlichenVerhältnisse und Aufgaben der Beamten und Angestellten

der Anstalt sind die Vorschriftender für die Beamten und Angestelltender Provinzialverwaltung erlassenen
Reglements und Grundsätze,des Betriebsrätegesetzes,z. B. Tarifverträge, und die Bestimmungen über
Beamtenausfchüsse,sowie die Dienstanweisungen der Beamten und Angestellten maßgebend.
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Das Reglement über die Leitung und Verwaltung der Arbeitsanstalt und des damit verbundenen
Landarmenhauses Brauweiler

12. 12. 1890
"°" 24. 4. 1891 '

das Reglement über die Leitung und Verwaltung der Abteilung für entmündigte Trinker und
Arbeitsscheue bei der Provinzialarbeitsanstalt Brauweiler

26. 2. 1913
°°" 22. 3. 1913'

das Reglement über die Leitung und Verwaltung des Landarmenhauses Trier
12. 12. 1890

v"" 24. 4.1891
treten außer Kraft. ___________________

Anlage 24.
<L>iucksllche Ni. 21.)

Bericht und Antrag
des Provinztalausschusses,

betreffend Erlaß neuer Bestimmungen
1. über die Aufnahme, Entlassung und Kostentragung für die nach dem Gesetz,

betreffend die öffentliche Krüppelfürsorgevom 6. Mai 1920, und den §§ 6 und
8 der Preußischen Ausführungsverordnung vom 17. April 1924 zur Verord¬
nung über die Fürsorgepflicht vom 13. Februar 1924 vom Landesfürsorgever»
band der Nheinprovinz unterzubringenden Krüppel;

2. über die Aufnahme in die Orthopädische Provinzial-KinderheilanstaltzuSüchteln,
sowie über die Verwaltung, Leitung und Beaufsichtigung dieser Anstalt.

Die zur Zeit geltenden „Vorläufigen Bestimmungen" über die Aufnahme, Entlassungund Kosten«
tragung für die nach dem Gesetz vom 6. Mai 1920 vom Rheinischen Landesfürsorgeverbandunterzubringen«
den Krüppel sind seit dem 1. Januar 1921 in Kraft und waren, wie die Bezeichnungbesagt, als eine vor«
läufige Regelung gedacht. Eine endgültige Fassung und Festlegung sämtlicherEinzelbestimmungen
sollte, wie in dem Bericht und Antrag des Provinzialausschussesvom 24. November 1920, betreffend die
Durchführung des Gesetzes über die öffentliche Krüppelfürsorgevom 6. Mai 1920 in der Nheinprovinz, zum
Ausdruck gebracht ist, solange hinausgeschobenwerden, bis genügendErfahrungen aus der Praxis gesammelt
worden seien.

Inzwischen haben sich die „Vorläufigen Bestimmungen" im allgemeinen bewährt. Nichtsdesto»
weniger ist schon aus den bereits erwähnten Gründen eine endgültige Regelung der Vorschriftenüber die
Durchführung der Krüppelfürsorgenotwendig. Es kommt hinzu, daß am 1. April 1924 die PreußischeAus»
führungsverordnung zur Reichsveroidnung über die Fürsorgepflicht vom 17. April 1924 in Kraft getreten
ist, die es ebenfalls erforderlich macht, neue provinzielle Ausführungsbestimmungen für die öffentliche

.Krüppelfürsorge zu erlassen. Der Provinzialausschuß legt daher in der Anlage den Entwurf dieser Be-
stimmungen vor.

Folgende Punkte, in denen sich eine Abweichung gegenüber den früheren Vorschriften ergibt,
seien besonders hervorgehoben:
1. Die in den bisherigen Bestimmungen enthaltene Vorschrift,daß bei der Kostenberechnungder erste und

letzte Tag der Verpflegung als ein Tag gerechnet werden soll, ist unhaltbar gegenüber der Gepflogenheit
der meisten städtischen und Privat-Krankenhäuser, den Aufnahme- und Entlassungstag besonders zu
berechnen. Die Folge war bisher, daß die Kostendes Aufnahmetages, falls sich der Bezirksfürsorge»
verband auf die fraglichen Bestimmungen berief, zu Lasten des Landesfürsorgeverbandes verbleiben
mußten. Auch war die Frage noch offen, ob der Bezirksfürsorgeverbandauch dann zur Kostener»
stattung verpflichtet sei, wenn eine Anstalt unter Hinweis auf die unverändert bleibendenGeneralkosten
für einen kurzen Urlaub die Bezahlung der vollen oder teilweisen Pflegekostenbeansprucht. Auch hier
ist eine eindeutige Regelung am Platze.
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2. Es herrschtebisher Unklarheit darüber, ob der Bezirlsfürforgeverband dem Landesfürsorgeverbanddie
Kosten der nicht durch das Krüppelleidenbedingten fachiirztlichen Behandlung bezw. der vorübergehenden
Unterbringung zu diesem Zweck in einem anderen Krankenhause zu erstattenhabe. In einer Entscheidung
des Bundesamtes für das Heimatwesenvom 4. März 1920 ist zum Ausdruck gebracht, daß ein solcher Er»
stattungsanspruchnur dann gerechtfertigtsei, wenn die reglementsmäßigen Bestimmungen dieses aus«
drüslich vorschreiben. In dem für Geisteskranke maßgebendenReglement ist eine derartige Bestimmung
enthalten, sodaß die erwähnten Aufwendungen für dieses Fürsorgegebiet in jedem Falle dem Bezirks»
fürsorgeverband besonders in Rechnung gestellt weiden können. Es erscheintangebracht, in das neue
Reglement eine gleiche Bestimmung aufzunehmen.

3. Abweichend von der bisherigen Regelung erscheint es zweckmäßig, die Abrechnungzwischen dem Landes»
fürsorgeverband und den Vezirksfürsorgeverbändenüber die von letzteren zu erstattenden Kosten am
Schlüsse eines jeden Kalendervierteljahres, statt Rechnungsjahres, stattfinden zu lassen.
In der in den letzten Jahren gehandhabten Praxis hat sich dieses Verfahren durchaus bewährt und ist
von verschiedenenBezirksfüisorgeverbändendankbar begrüßt worden.

4. Bisher fehlten reglementsmäßige Bestimmungen über die Aufnahme in die OrthopädischeProvinzial»
KinderheilanstllltSüchteln sowie über die Verwaltung, Leitung und Beaufsichtigung dieser Anstalt.
Nach dem vollständigenAusbau der Anstalt erscheint es zweckmäßig, aufgrund der bisherigenErfahrungen
derartige Bestimmungen mit den provinziellenAusführungsbestimmungenüber die öffentliche Krüppel»
fürforge zu verbinden.

Der Provinzialausschuß beehrt sich demgemäß zu beantragen:
„Der Provinziallandtllg wolle beschließen:

I. Die Bestimmungen
1. über die Aufnahme, Entlaffung und Kostentragung für die nach dem Gesetz, betreffend die

öffentliche Krüppelfürforge vom 6. Mai 1920, und den §z 6 und 8 der PreußischenAusführungs»
Verordnung vom 17. April 1924 zur Verordnung über die Fürsorgepflichtvom 13. Februar 1924
vom Landesfürsorgeverband der Rheinprovinz unterzubringenden Krüppel,

2. über die Aufnahme in die Orthopädische Provinzial-Kinderheilanstalt zu Süchteln, sowie über
die Verwaltung, Leitung und Beaufsichtigungdieser Anstalt
werden in der als Anlage beigefügten Fassung festgefetzt.

II. Der Provinzialausschuß wird ermächtigt, etwaige von dem zuständigen Minister bei der Entscheidung
über die Genehmigung der Bestimmungen verlangte Aenderungen vorzunehmen."

Düsseldorf, den 1. März 1927.

Der Provinzialausfchuß:

Dr. Ndenauer, Dr. Horion,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

Bestimmungen
1. über die Aufnahme, Entlassung und Kostentragung für die nach dem Gesetz, betreffend die öffentliche

Krüppelfürforge vom 6. Mai 1920, und den W 6 und 8 der PreußischenAusführungsverordnung vom
17. April 1924 zur Verordnung über die Fürsorgepflicht vom 13. Februar 1924, vom Landesfürsorge,
verband der Rheinprovinz unterzubringenden Krüppel;

2. über die Aufnahme in die OrthopädifcheProvinzial-Kinderheilanstaltzu Süchteln, sowie über die Vermal»
tung, Leitung und Beaufsichtigungdieser Anstalt.

I. Umfang und Art der Fürsorge.
z 1. Der Landesfürsorgeverband der Rheinprovinz trifft auf Grund gesetzlicher Verpflichtung

<§ 6 der Ausführungsverordnung vom 17. April 1924 zur Verordnung über die Fürsorgepflichtund Gesetz,
betreffend die öffentlicheKrüppelfürforge vom 6. Mai 1920) Fürsorge für Bewahrung, Kur und
Pflege der Krüppel in geeigneten Anstalten, soweit diese Personen

») hilfsbedürftig im fürsorgerechtlichenSinne sind,
b) der Anstaltspflege bedürfen.
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Bei Minderjährigen umfaßt diese Fürsorge auch die Erziehung und Erwerbsbefähigung.
Der Landesfürsorgeverbandhat hiernach folgende Aufgaben zu erfüllen:

I.Heilung bezw. Besserung des Krüppelleidens durch chirurgisch-orthopädischeAnstalts'
behandlung;

2. Unterbringung schulpflichtiger Krüppel, die wegen der Schwere der Verkuppelung den ordent¬
lichen Schulunterricht nicht besuchenkönnen;

3. berufliche Ausbildung von minderjährigen Krüppeln;
4. Unterbringung dauernd pflegebedürftiger Krüppel.

§ 2. Außerdem bringt der Provinzialverband, soweit Raum verfügbar ist, in der Orthopädischen
Provinzial-Kinderheilanstalt zu Süchteln Kinder unter, die nicht in die gesetzlicheFürsorge des Landes»
fürsorgeverbandes zu übernehmen sind, sei es, daß bei ihnen keine fürsorgerechtlicheHilfsbedürftigkeit
besteht, sei es, daß eine Verkuppelung im gesetzlichen Sinne bei ihnen noch nicht vorliegt. Insbesondere
soll die Anstalt den Bezirksfürsorgeverbändenauch zur Verfügung stehen, um ihre Verpflichtung nach § 2
des Krüppelfürforgegefetzeszu erfüllen. Provinzialangehörige werden vor Auswärtigen berücksichtigt.

II. Aufnahme von Krüppeln.
§ 3. Der Antrag auf Aufnahme eines Krüppels in die Fürsorge des Landesfürsorgeverbandes

ist von dem Bezirlsfürsorgeverband, in dessen Bezirk der Krüppel sich aufhält, an den Landeshauptmann
zu richten. Für die Aufuahmeanträge und die ärztlichenFragebogen sind die vom Landeshauptmann fest¬
zusetzenden Muster zu verwenden.

§ 4. Dem Antrage sind als Unterlagen beizufügen:
1. ein ausgefüllter ärztlicher Fragebogen in doppelter Ausfertigung;
2. eine schriftliche Erklärung des gesetzlichen Vertreters oder desjenigen, dem die Sorge für die Person

des Krüppels zusteht, nach der er mit der Behandlung und Erziehungdes Krüppels in einer vom Lan¬
deshauptmann zu bestimmenden Anstalt einverstanden ist;

3. bei Krüppeln, die zur Schul« oder Berufsausbildung einer Anstalt überwiesen werden,
ist auf besondere Anforderung des Landeshauptmanns oder der Anstalt außerdem noch
einzureichen:

») ein Geburts» und Taufschein,
d) ein Impf- bezw. Wiederimpfschein,
e) das letzte Schulzeugnis, bei Schulentlassenendas Abgangszeugnis.
Z 5. Nach Eingang der im § 4 genannten Urkunden bezeichnetder Landeshauptmann dem Be¬

zirlsfürsorgeverband die Anstalt, in der die Unterbringung des Krüppels erfolgen soll. Falls der ärztliche
Fragebogen eine Entscheidungüber die Anstaltspflegebedürftigkcitoder über die Art der auszuwählenden
Anstalt nicht ermöglicht, kann der Landeshauptmann die Untersuchung des Kranken durch den Landes-
trüppelarzt oder einen Vertrauensarzt verlangen.

Von der Bestimmung der Anstalt durch den Landesfürsorgeverbandkann ausnahmsweise Abstand
genommen werden, wenn sich aus einem vom Bezirlsfürsorgeverband vorgelegten fachärztlichen Zeugnis
ergibt, daß die sofortige fachärztliche und stationäre Behandlung des Krüppels in einer Krüppelanstalt zur
Verhütung einer lebensgefährlichenVerschlimmerungdes Leidens notwendig war.

Sofern die Aufnahme ohne Inanspruchnahme der öffentlichen Fürsorge
in die OrthopädischeProvinzial-Kinderheilanstaltzu Süchteln erfolgen soll, ist der Antrag an die Direktion
dieser Anstalt zu richten. Dem Aufnahmeantrag ist alsdann beizufügen:

») ein ausführlichgehaltenes ärztliches Gutachten, am zweckmäßigsten der vorgeschriebene ärztliche
Fragebogen (8 4),

b) eine Verpflichtungserklärungdessen, der die Zahlung der Kosten an die Anstalt übernimmt
(nach einem vom Landeshauptmann festzusetzenden Muster),

o) die bei § 4, Abs. 2, erwähnte schriftliche Erklärung des Inhabers der elterlichenGewalt,
ck) soweit die Kinder eine Schule besucht haben, das letzte Schulzeugnis.

III. Neberfühlung in die Anstatt.
z 6. Die Einlieferung des Krüppels in die Anstalt erfolgt durch den Bezirksfürsorgeverband.

Sie muß möglichst unverzüglich,spätestensjedoch 4 Wochen nach der Ginberufung, erfolgen.
Verzögert sich die Uebelführung des Krüppels in die Anstalt aus einem unvorhergesehenenGrunde,

so ist der Landeshauptmann baldigst unter Angabe des voraussichtlichenZeitpunktes der Ueberführung
zu benachrichtigen.Sollte diese nach Ablauf von 3 Monaten nach der Einberufung nicht erfolgt sein, so bedarf
es der Stellung eines neuen Aufnahme- bezw. Uebernahmeantrages.
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Leidet der Aufzunehmendean einer ansteckenden Krankheitoder herrscht an dem Aufenthaltsorte
des Krüppels eine Epidemie, so ist dem Landeshauptmann hiervon Mitteilung zu machen und die Ein»
lieferung solange auszusetzen,bis die Gefahr der Einschleppungder Krankheit in die Anstalt als beseitigt
gelten kann.

§ ?. Der Krüppel muß bei der Einlieferung in die Anstalt rein am Körper und mit ausreichender,
reinlicher, der Jahreszeit entsprechenderKleidung versehen sein. Dauert der Anstaltsaufenthalt voraus¬
sichtlich länger als 6 Monate, erfolgt insbesonderedie Unterbringung zum Zwecke der Schul» und Berufs¬
ausbildung, so hat die Kleidungauf Verlangen zu bestehen:

»)bei Personen männlichen Geschlechts:
aus 1 Sonntagsanzug,

2 Werktagsllnzügen,Arbeitskleidungoder Arbeitsschürzen,
4 Hemden,
4 Paar Strümpfen,
2 Unterhosen,
b Taschentüchern,
1 Mütze oder Hut,
1 Paar Schuhen und 1 Paar Sandalen,

oder 2 Paar Schuhen,
1 Wintermantel,
1 Paar Hosenträgern,
2 Kragen,
2 Schlipsen oder Halstüchern,
1 Kamm,
1 Zahnbürste;

b)bei Personen weiblichen Geschlechts:
aus 1 Sonntagskleid,

2 Alltagskleidern, Arbeitskleidungoder Arbeitsschürzen,
4 Schürzen,
2 Unterröcke,
2 Unterjacken,
2 Untertaillen,
4 Beinkleidern,
4 Hemden,
3 Nachtjacken oder Nachthemden,
6 Taschentüchern,
4 Paar Strümpfen,
1 Hut,
1 Paar Schuhen und 1 Paar Sandalen

oder 2 Paar Schuhen,
1 Wintermantel,
1 Kamm,
1 Zahnbürste.

Fehlende oder in unordentlichem Zustand befindliche sowie während des Anstaltsaufenthalts
erforderlichgewordene bezw. abgenutzteKleidungsstücke können von der Anstalt nach Genehmigung durch
den Landeshauptmann beschafftund dem unterstützungspflichtigenBezirlsfürsorgeverband in Rechnung
gestellt werden. Als notwendige Neuanschaffung ist auch die Beschaffung einer angemessenenKleidung
aus Anlaß der Erstkommunion, der Konfirmation oder einer ähnlichen besonderen Feier anzusehen.
Es können aber auch diejenigen Kleidungsstücke, die zur Zeit der Einlieferung in die Anstalt noch nicht not¬
wendig waren, später, sobald sie erforderlichwerden, nachgefordertund dann im Falle der Nichtlieferung
auf Kosten des Verpflichteten beschafft werden.

IV. Pflegelosten.
8 8. Die Kosten, die durch die Beibringung der in den 88 4 und 5 genannten Schriftstücke, durch

die etwa vom Landeshauptmann angeordnete besondere Untersuchunggemäß z 5, ferner durch die Kleider»
ausstllttuug und die Ueberführung des Krüppels in die Anstalt, die notwendige Ueberführung von einer
Anstalt in eine andere, durch Urlaubsreisen und die Rückreise des Krüppels entstehen, fallen dem unter»
stützungspflichtigenBezirksfürforgeverband zur Last, soweit sie nicht aus dem Vermögen des Krüppels
oder von dessen Angehörigen getragen weiden.
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z 9. Der Landesfürforgeverband übernimmt bei Eintritt der gesetzlichen Fürsorge die Zahlung
der Pflege« und etwaigen Nebenkosten an die Anstalt. Außerdem trägt er die Kosten der von der Anstalt
selbst bewirkten Beerdigung.

Der endgültig fürsorgepflichtigeBezirlssürsorgeviband hat gemäß z 7 der Ausführungsver-
oidnung vom 17. April 1924 dem Landesfürsorgeverband an Pflegekosten für Perfon und Tag den Betrag
von 2,75 Mark zu erstatten. Bei Berechnungdieser Kosten weiden Aufnahme- und Entlaffungstag besonders
berechnet. Der Bezirksfürsorgeverbandist zur Erstattung der vorstehendenKosten auch für diejenige Zeit
verpflichtet, für die der Krüppel aus der Anstalt beurlaubt ist, für die aber vom Landesfürsorgeverband
an die Anstalt die vollen Pflegekostengezahlt weiden müssen.

Außerdem hat der verpflichteteBezirksfürsorgeverbanddie Kosten der Beschaffungund Instand»
setzung künstlicher Glieder und sonstiger orthopädischer Hilfsmittel sowie die Kosten der nicht durch das Krüp«
pelleiden bedingten spezialärztlichenBehandlung bezw. der vorübergehenden Unterbringung zu dieseni
Zwecke in einem anderen Krankenhausedem Landesfürsorgeverbandzu erstatten.

Der Landesfürsorgeverband wird keine Kosten übernehmen oder erstatten, wenn ein Krüppel
ohne seine Vermittlung oder Genehmigung in Anstaltspflege gebracht wird, und zwar bis zu dem Tage,
an dem der Antrag auf Anstaltsfürsorgebeim Landeshauptmann eingegangen ist.

Der Landesfürsorgeverband verzichtet auf den ihm zustehendenAnteil an Unterhaltsbeiträgen
und Kostenzuschüssendes Hilfsbedürftigen, der Unterhaltspflichtigenoder Dritter, soweit die Zuschüsse nicht
die Leistungen des Bezirksfürsorgeverbcmdesübersteigen. Der überschießendeBetrag wird dem Landes«
fürforgeverband zur Deckung seiner Generalkostenauf Grund einer alljährlich einzureichendenBeitrags«
nachweifung überwiefen.

§ 10. Der Provinzialausschußist berechtigt,eine Aenderung der im § 9 enthaltenen Bestimmungen
bezüglichder von dem Bezirksfürsorgeverband zu erstattenden Kosten, vorbehaltlich der nachträglichen
Genehmigung des zuständigen Ministers, vorzunehmen.

§ 11. Die Abrechnungzwischen dem Landesfürforgeverband und den Bezirksfürsorgeverbänden
über die von diesen zu erstattenden Kosten (§§ 7,8 u. 9) findet am Schlüsse eines jeden Kalendervierteljahres
statt. Der Landeshauptmann ist berechtigt, vierteljährlichim Laufe des RechnungsjahresAbschlagszahlungen
im voraus zu verlangen. Der Schriftwechselüber die Abrechnungvollziehtsich zwischen dem Landeshaupt¬
mann und den Bezirksfürsorgeverbänden.

z 12. Die Pflege der Krüppel in der OrthopädischenProvinzial-Kinderheilanstalt Süchteln er«
folgt in einer Klasse.

Der von den Selbstzahlern zu zahlendePflegesatz beträgt 4,— Mark für Rheinländer und 5,— Mark
für Nichtrheinländer. Hierfür wird außer Wohnung mit voller Verpflegung geboten: Reinigung und
Instandhaltung der Kleidung und Leibwäsche, Unterricht, Benutzung der Bäder im Hause, Arzneien, Ver-
bllndsstoffeund etwaige medico-mechanische Behandlung.

Für Kinder, die nicht auf Kosten des Landesfürforgeverbandes oder auf Kosten von Kreisen,
Gemeinden, Krankenkassenoder sonstigen öffentlichen Körperschaftenuntergebracht sind, bei denen die
Unteibringungskostenvielmehr von privater Seite bestlitten werden, kann der Direktor der Anstalt Honorar
nach den Sätzen der Preußischen Gebührenordnung für Aerzte liquidieren. Ueber die Höhe des Honorars
entscheidetim Falle von Meinungsverschiedenheitender Landeshauptmann endgültig. Auch kann der
Landeshauptmann in Einzelfällen vorschreiben, daß von der Anforderung eines Honorars abzufehen ist.

Für besonders kostspieligeAufwendungen, die für Verbandstoffe,Medikamente,Höhensonne,
Röntgenaufnahmen uud Rüntgenbestrahlungentstehen,sowie für Kosten der notwendigen Kleiderergänzung
bezw. Neuanschaffungvon Kleidungsstücken hat in jedem Falle die ZahlungspflichtigeStelle (Gemeinde,
Kreis, Angehörige) aufzukommen. Ebenso find von letzteren in jedem Falle die Kostender Be¬
schaffungkünstlicher Glieder und orthopädischerHilfsmittel fowie deren Instandsetzungzu vergüten.

Im Falle des Ablebens eines Pfleglings haben die Zahlungspflichtigen (Kreis, Gemeinde oder
Angehörigen) sämtliche Kosten der Beeidigung zu tragen.

§ 13. Die Zahlung der Pflegekosten für die in d'e Orthopädische Provinzial-Kinderheilanstalt
aufgenommenen Kinder, die nicht aus öffentlichenMitteln unterstütztwerden, hat alle 14 Tage im voraus
an die Anstaltslassezu erfolgen.Der Direktor wird ermächtigt, erleichterteZahlungsbedingungen zu ver-
einbaren.

Scheidet ein Krüppel vor Ablauf der 2 Wochen,für die Pflegegeld gezahlt ist, aus, so weiden die
vorausgezahlten Pflegelosten von dem auf das Ausscheiden,bei Todesfällen von dem auf den Sterbetag
folgenden Tage ab zurückgezahlt.
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V. Entlassung.
z 14. Die Entlassung eines vom Landesfürsorgeverbandin einer Anstalt untergebrachten Kranken

erfolgt:
») wenn der Aufgenommene der feineren Anstaltspflege nicht mehr bedarf,
d) wenn der selbständigHandlungsfähige oder der gesetzlicheVertreter des Aufgenommenen oder der

UnterstützungspflichtigeBeziiksfürsorgeverband die Entlassung fordert.
Wird der Entlassungsantrag von dem gesetzlichen Vertreter oder demjenigen,dem die Sorge für die

Perfon des Krüppels zusteht, gestellt, fo kann der Landeshauptmann die Entlassungsolange aussetzen, bis eine
Entscheidung des Vormundschaftsgerichtesergangen ist, wenn der Krüppel durch die Entlassung Voraussicht»
lich in dem Fortgang seiner Genesung geschädigt oder an der Erlangung der Erwerbsfähigkeit verhindert
oder ernsten gesundheitlichenGefahren ausgesetztsein würde.

Hört die Hilfsbedürftigkeitauf, fo stellt der Landesfürsorgeverbandseine Fürsorge ein und benach»
richtigt den fürforgepflichtigenBeziiksfürsorgeverband und die Anstalt.

Entlassung, Beurlaubung, Entweichung, sowie das Ableben eines Krüppels sind, soweit dies nicht
von der Anstalt geschieht, dem Bezirksfürsorgeverbandevom Landeshauptmann mitzuteilen.

Die vom Landesfürsorgeverband bei der Durchführung der Kruppelfürforge in Anspruch ge»
nommenen Anstalten sind verpflichtet,dem Landeshauptmann und dem Bezirksfürsoigeverband von jeder
Veränderung im Krankenbestandeder vom Landesfürsorgeverband überwiesenen Krüppel (Aufnahme,
Beurlaubung, Entweichung, Entlassung, Tod) unverzüglich unter Benutzung des vorgeschriebenen
Formulars Mitteilung zu machen.

Sofern die Abholung eines Krüppels erforderlichist, ist der Beziiksfürsorgeverband rechtzeitig
in Kenntnis zu setzen. Bei Selbstzahlern hat die Benachrichtigungan die Angehörigen zu erfolgen. Die
Abholung ist spätestens innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach erhaltener Benachrichtigungzu bewirken.
Die Abholung soll möglichst nicht an Sonn- und Feiertagen stattfinden.

Versuchsweifeoder zur ambulanten Behandlung entlassene,beurlaubte oder entwicheneKrüppel
gelten, wenn bis zum Ablauf von 6 Monaten nicht die Rückkehr in die Anstalt erfolgt, als aus der Fürsorge
des Landesfürsorgeveibandesentlassen. Nach dieser Zeit bedarf es zur Wiederaufnahme eines neuen Ueber«
nahmeantrages.

§ 15. Die Verwaltung und Leitung der Orthopädischen Provinzial°Kinderheilanstalt Süchteln
wird von dem Provinzialausschußund dem Landeshauptmann sowie den dem letzteren zugeordnetenoberen
Beamten gemäß der Provinzial-Ordnung, der Geschäftsordnungfür den Provinzialausschußund der Ge«
schllftsanweisungfür den Landeshauptmann und die ihm zugeordneten oberen Beamten geführt.

Für die Ausübung der staatlichenOberaufsichtsind die Bestimmungen der Provinzial-Ordnung
fowie die sonstigen gesetzlichen Vorschriften maßgebend.

8 16. Diese Bestimmungen treten am 1. April 1927 anstelle der am 10. Dezember 1920 vom 59.
Rheinischen Provinziallandtage beschlossenen „Vorläufigen Bestimmungen" in Kraft.

«T <^^ Anlage 25.
^DLVtHt lDrucksache Nr. 22,)

des Provinzialausschufses
über den Fortgang des Ausbaues der Provinzialstraßen im Jahre l926.

Auf Anregung des IV. Fachausschusseshat der 71. Provinziallandtag beschlossen, „den Haus¬
haltsplan der Straßenverwllltung für 1926 unverändert anzunehmen, zugleich aber dem Provinzialaus-
schusse zu empfehlen, falls die in Vorschlag gebrachte Anleihezustande kommt, den Betrag von 10 Millionen
Mark der Straßenverwllltung für 1926 in voller Höhe zur Verfügung zu stellen". Das Letztere ist geschehen.
Der Betrag war jedoch unzureichendfür die dringend notwendige Anpassung der Straßen an den neu.
zeitlichenVerkehr. In dem dem 71. Provinziallandtag erstatteten Bericht des Provinzialausschufsesüber
die Zunahme des Verkehrs auf Provinzialstraßen, die Anpassungder Straßen an diesen Verkehrund die
dadurch entstehendenKostenwar dargelegt und begründet worden, daß ohne Rücksicht auf die ordentliche
Straßenunterhaltung für die Belegung der «haussierten Fahrbahn mit dauerhaften Decken in den nächsten
10 Jahren 150 Millionen Mark notwendig feien, wobei in den ersten Jahren höhere Durchschnittsbeträge
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zu verwenden seien, als in den letzten Jahren. Um daher der Befriedigung der tatsächlichen Bedürfnisse
näher zu kommen und die Anwendung der unwirtschaftlichenMethode der Ehaussierung bei Fahrbahnen
mit starkem Verkehr nach Möglichkeit zu vermeiden, glaubte der Provinzialausschußvorbehaltlichder Ge¬
nehmigung des Provinziallandtages im Rahmen des Arbeitsbeschaffungsprogrammsdes Reiches einen
weiteren Betrag von 10 Millionen Mark zum Zwecke der Belegung der Fahrbahnen mit dauerhaften Decken
zur Verfügung stellen zu müssen. Hinzu kam, daß die nur gering beschäftigtenSteinbruchbetriebe zum
Stillstand kommenmußten, wenn sie nicht schleunigst Aufträge erhielten. Die Provinzialverwaltuug aber
als Großabnehmerin in Pflastersteinen hatte an der Erhaltung dieses Produktionszweiges mit Rücksicht
auf die Preisbildung ein großes Interesse. Auch wäre nicht nur das Heer der Erwerbslosen durch Mangel
an Aufträgen der SteinbruchIndustrie erheblich vergrößert worden, sondernes wäre auch später ohne Zweifel
eine Nachfrage nach Pflastersteinen eingetreten, die zu den ungesundestenPreisbildungen geführt hätte.

Der Preußische Wohlfahrtsminister hat für den Betrag von 10 Millionen Mark eine Iinsver-
billigung von 4^ für das erste, und 3°/, für jedes der beiden folgenden Jahre zugesichert. Hierüber liegt
eine besondereVorlage dem Provinziallandtage vor.

Mit den insgesamt 20 Millionen Mark im Jahre 1926 außerordentlich zur Verfügung gestellten
Mitteln sind fertiggestellt bezw. werden bis zum Frühjahr 1927 die folgenden Bauausführungen fertig'
gestellt sein:

217,9 Km Kleinpflaster,
29,7 Km Grohpflaster,
69,9 Km Asphaltschotter,
41,0 Km Teerschotter,

insgesamt 358,5 Km dem Kraftwagenverkehr angepaßte Straßendecken. Fahrbahnen mit Oberflächen¬
behandlung sind in obigen Zahlen nicht enthalten.

In dem beiliegenden Plane sind diese Ausführungen im einzelnen in rot dargestellt, während
die außerdem bestehenden dauerhaften Fahrbahnen mit blauer Farbe kenntlich gemacht sind.

Düsseldorf, den 1. März 1927.

Der Provinzialausschuß:

Dr. Adenauer, Dr. Horion,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

^
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c»o^^ Anlage 2«.
^^Vlly! (Dlucksache Ni. 23,)

des Provinzialausschusses
über den Stand des Ausbaues und der Uebernahme weiterer Straßen in die

Unterhaltung und Verwaltung des Provinzialverbandes.

Der 71. Provinziallandtag hat am 27. März 1926 folgenden Beschluß gefaßt:
„In Uebereinstimmungmit dem Provinzialausschuß (Drucksache Nr. 19) und dem Beschlußdes

IV. Fachausschussesermächtigt der Provinziallandtag den Provinzialausschuß, zwecks allmählichenAus«
baues der in der gedruckt vorliegenden Nachweisung zusammengestellten Wege zu Provinzialstraßen
unterstützungsbedürftigenWegeunterhaltungspflichtigenBeihilfen im Rahmen der alljährlichim Haushalts¬
plan für diefe Zwecke bereitgestelltenMittel, und zwar in der Regel nach den Grundsätzen für die Unterstützung
des Gemeinde«und Kreiswegebaueszu gewähren und die Uebernahme der Wege in die Unterhaltung und
Verwaltung sowie in das Eigentum des Provinzialverbandes zu beschließen. Dem Provinzmllandtag ist
jährlich ein Verzeichnis der vom Provinzialverbande im Laufe des Jahres endgültigübernommenen Straßen
vorzulegen."

Das diesem Beschluß zu Grunde liegende Wegeverzeichnissieht die allmählicheUebernahme von
rund 2000 Km Straßen durch die Provinzialverwaltung vor, so daß sich uach Durchführung des Programms
das von der Provinz unmittelbar zu unterhaltende Straßennetz um rund 35°/, auf rund 7700 Km vergrößern
wird. Die Straßen werden von den Gemeinden oder Kreisenmit Beihilfen der Provinz ausgebaut.

An solchen Beihilfen sah der Haushaltsplan für 1926 unter dem Titel „Kreis- und Genreinde¬
wegebau" den Betrag von 1 Million Mark vor. Da mit diesen Mitteln wie mit den für die sonstige Unter¬
stützungdes Kreis- und Gemeindewegebaues im Haushaltsplan vorgesehenen 1,7 Millionen Mark die
zahlreichenAnträge auf Bezuschussungvon Gemeindewegebauten, bedingt durch die Notwendigkeit der
Anpassungder während der Kriegs- und Nachkriegszeit vernachlässigten Wege an den ständigzunehmenden
Verkehr, nicht annähernd hätten befriedigt werden können, empfahl der 71. Prouinziallandtag anläßlich
der Festsetzung des Haushaltsplanes für den Kreis- und Gemeindewegebau dein Provinzialausschuß„nach
dem Zustandekommender in Vorschlag gebrachten Anleihe weitere Mittel zur Unterstützung des Gemeinde«
und Kreiswegebaues zur Verfügung zu stellen".

Unter diesen Umständenund bei der dringenden Notwendigkeitzwecks Minderung der drückenden
Erwerbslosigkeitin der Rheinprovinz baldigst Arbeitsgelegenheitzu schaffen, glaubte der Provinzialausschuß
von der GelegenheitGebrauchmachen zu sollen, in eine zur DurchführungdesArbeitsbeschaffungsprogramms
des Reichesaufzunehmende, mit einem erheblichen Iinszuschuß für 3 Jahre ausgestattete Anleihe weitere
3 Millionen Mark als Beihilfe für den Ausbau von Uebernahmestraßen,zur Ingangsetzung von Notstands-
arbeiten aufnehmen zu sollen. Ein Antrag auf nachträglicheGenehmigung durch den Provinziallandtag
liegt in der Drussache Nr. 2 vor.

Es standen somit für 1926 an Beihilfen für den Ausbau von Uebernahmestraßen im ganzen
' 4 Millionen Mark zur Verfügung. In der anliegendenZusammenstellungmit Plan sind die Wege bezeichnet,
für welche die Beihilfen verwandt weiden. Unter ^ des Verzeichnisses und im Plan mit blauer Farbe sind
die Straßen namhaft gemacht, die bereits in die Unterhaltung des Provinzialverbandes übergegangen sind;
unter L des Verzeichnisses und im Plan mit roter Farbe sind die im Ausbau begriffenenWege dargestellt,
von denen ein großer Teil im Laufe des Jahres 192? fertiggestelltund von der Provinz übernommen werden
wird.

Düsseldorf, den 1. März 1927.

Der Provinzialausschuß:

Dr. Adenauer, Dr. Horion,
Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Anlage
zum Bericht des Proumzialausschussesüber den Stand des Ausbaues und der Uebernahme weiterer Straßen

in die Unterhaltung und Verwaltung des Prouinzialverbandes.
„Stand am 1. März 1927."

Lfd.
Nr. Kreis Straße lcm Bemerkungen

^. Straßen, die bereits übernommen sind (Blau im Plane)
Regierungsbezirk Aachen.

1 AacheN'Landu. Düren AktienstraßeDüren—Weisweiler—Eschweiler 13,2
2 Allchen-Lllnd u. Iülich AktienstraheIülich-Eschweiler 12
3 Düren Birkesdorf—Hoben 1,2
4 Monschau Conzen—Gericht

Regierungsbezirk Koblenz.
2,8

5 Koblenz»Land Umgehungsstraße bei Bendorf 2
6 St. Goar Rheinmoselstraßezwischen Brodenbach und

Bahnhof Hlllsenbach
Regierungsbezirk Düsseldorf.

16

? Kiefeld.Land Umgehungsstraße in Osterath (Bahnhofsweg)
Regierungsbezirk Köln.

0,6

8 Bonn-Land Umgehungsstraße tzersel
Regierungsbezirk Trier.

1,8

9 Prüm KreisstraßeHabscheid—Bleilllf.Auw°Mooshaus 20,8
10 Prüm Kreisstraße Dasburg—Lünebach

Zusammen:
24
94,4

L. Straßen, die im A usbau begriffen find (Rot im Plane)
Regierungsbezirk Aachen.

11 Aachen-Land Alsdorf—Herzogenrath 4,1
12 Düren Drove—Berg 5,54
13 Erkelenz Wegberg'Neeck—Kipshoven 4,5
14 Iülich Titz—Steinstraß 9,8
15 Iülich Iülich—Inden 8
16 Schieiden Prämienstraße Roggendorf—Mechernich—

Tondorf 18
1? Schleiden Wallenthaleiböhe—Kllll—Maimagen—Milzen»

Häuschen 16
18 Monschau Bahnhofsstrahe in Lammersdorf 0,4

Regierungsbezirk Koblenz.
19 Adenau u. Mähen Adenau—Mähen 39
20 Ndenau u. Ahrweiler Brück—Staffel—Ramersbach 13,5
21 » Ahrweiler—Ramersbllch—Hllnnebllch—

Kempenich 18
22 » Oberzissen—Hannebach 7,5
23 Adenau Kelb erg—Berenbach—Ulmen 11,2
24 Altenkirchen Betzdorf—Gebhardshain—Hachenburg 12
24a » Daaden—Friedewald 5
25 Cochemu. Simmern Treis—Lieg—Lllhr—Zilshausen—Cllstellaun 17,5
26 Cochem Carden—Binningen—Hambuch—Kaisersesch 14,5
2? Koblenz»Land Winningen—Rübenach—Mülheim—Bahnhof

Urmitz 9
28 /! Umgehungsstraße bei Vallendar 0,7
29 Kreuznach Windesheim—Langenlonsheim 7
30 Kreuznachu. Meisenheim Staudernheim—Sobernheim 2,8
31 Mayen Provinzialstrahe—Niedermendig—Laach—

Wassenach—Tönnisstein 13
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Lfd.
Nr. Kreis Straße Km Bemerkungen

32 Mayen Mayen—Monreal 3,4
33 » Hatzenport—Münstermaifeld—Gappenach—

Polch 12,6
34 Neuwied Kreisstraße Hönningen—Weißfeld—Hausen 10
35 » Umgehungsstraße (Moltkestraße) in Nieder-

bieber 0,8
36 » Steinstraßevon der Heddesdorf-Weyerbuscher

bis zur Neuwied-Dierdorfer Provinzialstraße 8
37 „ Chausseehaus—Oberbieber 1,1
38 Simmein Gemünden—Winterbach—Hargesheim 6,1 Teilstreckevon

Gemündenbis
Kreisgienze

39 Zell u. Simmern Castellaun—Buch—Mastershaufen—Blankenrath13
40 Iell Straße in Traben anschließendan die Brücke 0,4

41
42
43
44

45
46
47
48
49

50
51
52
53

54

55
55a
56
57
58

59
60
61
62
63
64

65

Düsseldorf-Land

Geldern

Grevenbroich
M. Gladbach
Cleve
Krefeld-Stadt,«Land und

Moers
Lennep
Moers

Solingen-Land

Solingen-Landund
Düsseldorf-Land

Bonn-Land
Bergheim
Gummersbach

Köln-Land

Mülheim/Rhein
Mülheim/Nh. u. Siegkreis
Mülheim-Rh. u. Siegkreis
Mülheim/Rh.u.WiPperfth,
Mülheim/Rh.
Siegkreis

Wipperfürth

Regierungsbezirk Düsseldorf.
Krummenweg—Lintorf
Lintorf—Angermund—Huckingen-Sittardsberg
Umgehungsstraße Kaiserswerth
Sevelen—Winnekendont von Sevelen

bis Issum
Umgehungsstraße Winnekendont
Umgehungsstraße Grevenbroich
Umgehungsstraße Rheindahlen
Cleve—Uedem

Krefeld—Niep—Moers
Beyenburg—Dllhlhausen—Radevormwllld
Umgehungsstraße südl. Moers
Umgehungsstraße Xanten
Verbindungsweg der Provinzialstraßen Elber«

feld—Hitdorf und Düsseldorf—Köln (gen.
Sandstraße)

Langenfeld—Nichrath—Hilden

RegierungsbezirkKöln.
Bonn—Brühl
Iackerath—Elsdorf
Dierittghausen—Bielstein
Bielstein—Homburger Papiermühle
Umgehungsstraße Bahnhof Pingsdorf—Her»

mülheim
Poll—Porz-Urbach
Rösrath—Donrath
Overath—Much
Odenthal—Bechen
Dürscheid—Clefhaus(Obersteeg)
Ingersauelernmhle—Neunkirchen—Pohl-

hausen—Donrath von Pohlhcmsenbis Don¬
rath

Lindlar—Hoinmerich—Obersteeg—Altenbrück

2,75
12,5
0,8

5,2
0,25
0,35
0,70

15

13,9
13
5
0,9

5,7

5,9

10,8
19
3
4

4,2
6,0
5,0
9
8
7,2

6,0
7 Teilstrecke von

Lindlar bis
Kreisgienze
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Lfd.
Nr. Kreis Straße lnn Bemerkungen

Regierungsbezirk Trier.
66 Berncastel Neumagen—Berncastel 12
67 Dhron—Bildlich 4,7 Teilstrecke
68 » Katzenloch—Kempfeld—Bruchweiler—Stips» Dhron—

Hausen—Rhaunen 18 Papiermühle
69 » Morbach—Bischofsdhron—Hundheim—

Stumpfeiturm 6
70 Berncastelund Wittlich Machern—Uerzig—Cröv 8,4
71 Bitburg Speicher—Herforst 4,5
72 Ouerstraße Wallendorf—Obersgegen 9
73 Bitburg und Prüm Nimstalstraße Ritteisdorf—Schönecken 20,8
74 Baumholder Thallichtenberg—Türkismühlebis Kreisgrenze 16,5
75 Saarburg Wies—Sinz—Orscholz—Provinzialstraße

Trier—Saarlouis 14,5
76 Trier»Land Brückenrampevon der Schweicherfährebis zur

Moselbrücke 0,17
77 MittelmoselstraßeSchweich—Neumagen 25
78 Minden—holsthum 1,8
79 « ObermoselstraßeConz—Perl (Teilstrecke) 0,9
80 Wadern Losheim —Wadern 16
81 Wittlich Binsfeld—Wittlich 15
82 » Hasborn—Lllufeld—Pantenburg—Münder»

scheid 12
83 Osann—Platten 4,1
84 Wadern Losheim—Ierf

Zusammen:

8,5 (Teilstreckevon
Losheim bis
Kreisgrenze)

661,16
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Anlage 27.
lDluclsacheNl.24.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschufses,

betreffend Vereitstellung von 100000 Mk. zur Behebung der Winzernot und für
Zwecke des Weinbaus.

Der 71. Provinzillllandtag hatte nachstehendes beschlossen:
„Der Provinzilllausschußwird beauftragt, im Anschluß an die Maßnahmen von Staat und Reich

zur Behebung der Winzernot aus dem Titel „Unvorhergesehenes"im Haushalt „Verschiedenes"bis zu
80 000 Mark zu bewilligen. Dieselbe Summe ist für die nächsten 5 Jahre in den Etat einzusetzen. Dabei
wird empfohlen,in erster Linie in Aussicht zu nehmen, Kredite zu verbilligenund die Schädlingsbekämpsuug
sicherzustellen."

Von diesem Betrag konnten für vorgenannten Zweck nur 40 000 Mark verwendet werden, da
der Provinzialausschußbeschlossenhatte, vorweg 40 000 Mark als Anzahlung auf den Betrag von 280 000
Mark zu verwenden, mit dem sich der Provinzialverband an dem Hilfswerk des preußischenWohlfahrts«
Ministers zur Durchführung für Fürsorgemaßnahmen für die notleidenden Winzer beteiligte. Die fehlenden
240 000 Mark, die vorschußweise von der Landesbank entnommen wurden, sollen mit je 60 000 Mark und
den laufenden Zinsen in die Haushaltspläne der nächsten4 Jahre eingesetzt werden. Die Ausführung
dieses Beschlusses würde zur Folge haben, daß von den in den diesjährigen Haushalt einzufetzenden 80 000
Mark bereits über rund 75 000 Mark verfügt wäre und nur ein Rest verbliebe, der für irgendwelcheMaß»
nahmen zur Hebung der Winzernot nicht mehr in Bettacht käme.

Ohne die durch obigen Landtagsbeschlußbewilligten 400 000 Mark zu überschreiteuläßt sich eine
wirksame Hilfe durch eine andere Verteilung ermöglichen. Wenn die 400 000 Mark nicht auf 5 Jahre mit
je 80 000 Mark, sondern auf 4 Jahre mit je 100 000 Mark verteilt werden und für 1927 nur die Zinsen der
240 000 Mark bestlitten weiden, von einer Tilgung aber abgesehenwird, dann würden im Jahre 1927 für
di" vom 71. Provinzillllandtag beabsichtigtenZwecke rund 85 000 Mark zur Verfügung stehen. Einen
n .menswerten Betrag möglichst bald zur Verfügung zu haben, erscheint aber dringlicherals die Bereit«
stellung kleinerer Beträge für längere Zeit, da die inzwischen zweifellos eingetretene Besserung der Ver°
Hältnisse einer großen Anzahl von Winzern in diesem Jahre noch nicht zugute kommen kann, teils wegen des
Ausfalls der 26er Ernte in manchen Bezirkeninfolge der Nachtfröste, teils weil die Winzer gezwungenwaren,
ihre geringen Bestände zu den damaligen, nur einen Teil der Selbstkosten deckenden Preisen zu verlaufen,
um in den Besitz der notwendigstenBarmittel zu kommen,endlich aus anderen, aus den vorhergegangenen
schlechten Jahren sich ergebendenGründen. Wenn alfo den notleidenden Winzern, soweit das mit den dem
Provinzialverband zur Verfügung stehendenMitteln überhaupt möglich ist, geholfen weiden soll, so muß
das möglichst bald geschehen und es empfiehlt sich deshalb, den noch nicht festgelegten Teil der 400 000 Mark
in den Jahren 1927 und 1928 zu verbrauchen,indem in jedem der vier nächsten Jahre 100 000 Mark bereit¬
gestellt und zur Rückzahlung der 240 000 Mark im Jahre 1927 nichts, im Jahre 1928 60 000 Mark und dann
zweimal 90 000 Mark verwandt werden.

Der Provinzialausschuß beehrt sich deshalb nachstehendenBeschluß vorzuschlagen:
„1. Der Provinzillllandtag beschließt unter Abänderung seines Beschlussesvom 27. März 1926,

daß in die Haushaltspläne der nächsten vier Jahre je 100 000 Mark zur Behebung der Winzernot und für
Zwecke des Weinbaus einzusetzensind.

2. Der Provinzialausschuß wird mit der Verwendung der Mittel beauftragt, soweit darüber
nicht bereits verfügt ist."

Düsseldorf, den 1. März 1927.

Der Provinzialausschuß:

Dr. Adenauer, Dr. Horion,
Vorsitzende!. Landeshauptmann.
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Bericht und Antrag ^Ns^N^,
des Provinztalausschusses,

betreffend die Unterstützung größerer Landeskulturprojekte.

Wenn mit dieser Vorlage wiederum, wie in den Vorjahren, umfangreichere Provinzialmittel
für Entwasserungs-und Regulierungsprojette im nördlichenTeile der Provinz erbeten werden, so ist mit
dem Einwand zu rechnen,daß die südlichen ärmeren Teile der Provinz nicht in entsprechenderWeise bedacht
würden. Diesem Einwand sei vorweg entgegengetreten. An den südlichen, gebirgigen Teilen der Provinz
kann auf dem Gebiete der Vodcnverbesserung— abgesehenvon den Maßnahmen zur Hebung des Wein-
baues — der größte Erfolg zweifellos durch Förderung von Aufforstungen und Um¬
leg u n g e n und die damit verbundenen Dränagen sowie Wiesen-Be-und Entwässerungenerzielt werden.
Auch kleinere Flußregulierungcn sind in den südlichen Teilen der Provinz mit gutem Erfolge durchführbar,
dagegen sind größere Entwasserungs- und Negulierungsprojekte, wie sie besonders am Niederrhein vor¬
liegen, im Süden der Provinz gar nicht vorhanden. Wenigstens ist in den letzten Jahren aus den: Süden
der Provinz kein diesbezüglicherAntrag gestellt worden. Es liegt dies ja auch in den Verhältnissen be¬
gründet, denn der Niederrhein weist weite flach gelegene Gebiete auf, die von Wasscrläufen durchzogen
werden, welche im Gegensatzzum gebirgigen Süden nur äußerst geringes Gefalle ausweisen, sodaß ganze
Kreise unter hohem Grundwasserstandleiden. Zur Schaffung der notwendigsten Entwässerung bedarf es
außerordentlichmühevoller und KostenverursachenderArbeit, um die vielen Wasserlaufe einschließlich der
Bache und Gräbenzüge auch uur einigermaßen so in Stand zu halten, daß die schädlichstenFolgen der in
dieser Hinsicht ungünstigen geographischenLage überwunden werden können.

Daß der Süden der Provinz bei den Unterstützungenfür Bodenverbesserungszweckeauf den Ge¬
bieten, welche für ihn besonders in Betracht kommen, nicht zu kurz kommt, mögen nachstehendeZahlen
beweisen:

Im Rechnungsjahre 1926 sind aus Provinzialmitteln (aus Staatsmitteln sind dazu
die gleichen Summen bereit gestellt worden) bewilligt:
a) für Umlegungen insgesamt ........................ 288 931,— RM.

Davon entfallen:
auf den Regierungsbezirk Koblenz .............. 120 781 — RM.
„ „ .. Trier................99 500,- „
„ „ südlichen Teil des Regierungsbezirks Nachen (Monschauund

Schleiden) ................. . . 15 500— „
zusammen 235 781,— RM.

d) für Aufforstungen insgesamt ........................ 48 000,— RM.
Davon entfallen:
auf den Regierungsbezirk Koblenz .............. 16 500 — RM.
„ „ „ Trier................ 14 000,— „
„ „ südlichenTeil des Regierungsbezirks Aachen (Monschauund

Schleiden) .................. . 8 500,— ..
zusammen 39 000 —RM.

o) für Wasserleitungenaus dem Fonds zur Förderung der Landwirtschaftinsgesamt . . 175 000,— RM
Davon entfallen:
auf den Regierungsbezirk Koblenz .............. 58 699,— RM.
„ „ „ Trier................ 63 813,50 „
„ „ südlichen Teil des RegierungsbezirksAachen (Monschauund

Schleiden) ................. . . 19 770,— „
zusammen: 142 282,50 RM.

ä) für kleinere Flußregulierungen und Meliorationen sind sodann noch bewilligt:
für den Regierungsbezirk Koblenz .............. 44 200 — RM.
„ „ „ Trier................ 24 350,— „
„ „ südlichen Teil des RegierungsbezirksAachen (Monschauund

Schleiden) ................ . . . 15 204,— „
zusammen: 83 754,—RM.
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Insgesamt flössen von den im landwirtschaftlichenHaushaltsplan für 1926 vorgesehenenMitteln für Boden-
verbesserungszwecke in Gesamthöhe von 808 800,— Mk. 500 817,50 Mk. in den Süden der Provinz.

Unter den rheinischenMeliorationsprojekten sind die Entwässerungsprojekteam Niederrhein im
Regelfalle die volkswirtschaftlich bedeutsamstenund auch rentabelsten. Meliorationen in der Eifel und in
den anderen Höhengebietensind im allgemeinen in Anbetracht von Klima und Boden weit weniger ren-
tabel, wenn überhaupt von einer Rentabilität in diesen Gegenden gesprochen werden kann.

Die nachstehendenProjekte sind größtenteils schon in der Durchführung begriffen, es handelt sich
im Folgenden nur darum, Mittel für die Fortsetzungbezw. Vollendung bereitzustellen. Die Zeit zur Durch¬
führung dieser Projekte ist besonders günstig, weil bei sämtlichenProjekten Erwerbslose in großer Zahl
beschäftigt werden können.

Gelderne« Fleuth.
(Vergleichedie anliegende Karte Nr. 1.)

Das Gntwässerungsgebiet um saßt über 12 000 Morgen. Ueber den gegen»
wältigen Instand dieses Gebietes kann im allgemeinen— abgesehen von einzelnenhöher gelegenenFlächen
— gesagt werden, daß zur Zeit nur eine Nutzung als saure Wiese und Weide oder als geringwertigeHolzung
in Betracht kommt. Infolge der großen Bodennässe, zeitweisenUebcrstauung des Geländes und infolge
unzeitiger Überschwemmung ist der Ertrag äußerstgeringwertigund unsicher und lohnt oft kaum die Arbeit.
Vielfach ist es auch gar nicht möglich eine Nutzungwegen der Nässe vorzunehmen. Wenn die Regu¬
lierung, Binnen entwässerung und KultiUierung durchgeführt ist, ent¬
steht aus dem ganzen Entwässerungsgebiet vollwertiges Wiesen-, Wei-
den-, Ackerland oder vollwertige Holzung. Wie die einzelnen Flächen genutzt werden,
bleibt den Beteiligten überlassen. Vor allem wird eine Nutzung als Wiese und Weide in Frage kommen.
Größere Gebiete werden aber auch vorerst Holzung bleiben.

Die Hauptentwässerung wird durch Ausbau der Gelderuer Fleuth und Landwehr sowie durch
Anlage von Nebenvorflutern erreicht. Die Negulierungsstreckebeträgt 68 Kilometer. Verschiedene größere
Wegeverlegungenmußten in das Projekt auch mit aufgenommen werden. Desgleichengehört zum Projekt
der Ankaufder Pletzmühle, der Neubau von 28 Brücken,Vertiefung von 41 Brückensohlen und die Anlage
von Durchlässen. Die Binnenentwässerung und Kultivierung ist Sache der Beteiligten. Die Arbeiten sind
1925 begonnen worden. Wegen des zeitigen Standes der Arbeiten vergleiche die Karte. Die Gesamtkosten
für Flußregulierungsarbeiten sind auf 775 000 Mark veranschlagt. In Anbetracht dessen, daß durch diese
Regulierungsarbeiten die Gntwässerungsmöglichkeitfür ein Gebiet von 12 000 Morgen geschaffenwird,
sind die für die Regulierung aufzuwendenden Kosten angemessen,wobei selbstverständlich zu bedeuten ist,
daß der Borteil, welchendie einzelnen Grundbesitzerhaben, sehr verschieden groß ist. Die Regulie»
rungskosten sollen zur Hälfte von den Interessenten und zur anderen Hälfte aus öffentlichenMitteln
und zwar zu gleichen Teilen von Staat und Provinz aufgebrachtwerden. Die Kosten der Binnen¬
entwässerung, Wegeverbesserung sowie der Kultivierung tragen die
Beteiligten allein, soweit nicht aus anderen Fonds in besonderen
Fällen hierfür noch öffentliche Mittel bereitgestellt weiden (bisher an
Provinzialmitteln aus dem Fonds zur Förderung der Landwirtschaft6031 Mary. Die Kosten der Binnen¬
entwässerung und Wegeverbesserungsind insgesamt auf 365 000 Mark, die Kosten der Kultivierung auf
insgesamt 525 000 Mark veranschlagt,sodaß das ganze Entwässerungsprojekteinen Aufwand erfordert von

für Flußregulierung incl. Grunderwerb ................... 775 000 Mk.
Binnenentwässerung und Wegeverbesserung ................. 365 000 „
Kultivierung ............................ . . . 525 000 „

Gesamtsumme: 1665 000 Mk.
Bisher sind für die Regulierung aus Provinzialmitteln 50 000 RM. bewilligt worden. Erbeten wird für 1927
eine zweite Rate von 75 000 RM. Im folgendenJahre wird zur Vollendung des Unternehmens eine weitere
Rate noch erforderlichsein. Das Unternehmen wird auf genossenschaftlicher Grundlage durchgeführt.

Ijsumer Fleuth.

Bei der Issumer Fleuth handelt es sich um ein ähnliches, ebenfallsauf genossenschaftlicherGrundlage
durchzuführendes Unternehmen (vergleiche Karte 1). Es werden 4220 Morgen Wiesen
und Weiden entwässert, vor unzeitigen Ueberschwemmungen geschützt
uud kultur würdig gemacht. Die zu regulierende Flußstrecke beträgt 29,5 Km. Der prosilmäßige
Ausbau der Issumer Fleuth sowie der Nebenvorflutcr einschließlichder erforderlichwerdenden Wegcbauten
kostet nach dem Anschlag 312 400 Mk. An Bauwerken ist notwendig der Neubau von 5 Brücken, der Neubau
einer Schleuse und die Anlage von Durchlässen (die Kosten der Bauwerke sind veranschlagt auf 38 900 M.).
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Wesentliche Kostenbringt der notwendige Ankauf von Mühlenstauen, insbesondereder Anlauf der Schra-
velener Mühle. Zwecks Ankauf von Mühlenstauen sind im Kostenanschlag vorgesehen110 700 Mk. Hinzu
kommen die kleineren Arbeiten, wie Versetzenvon Einfriedigungen, Herstellung von Sohlschwellenusw.
Unter dem Titel „Insgemein" ist dafür vorgeseheneine Summe von 54 300 M. Insgesamt sind
die Kosten der Fluhregulierung veranschlagt auf 525 000 Mk. In diese Kosten
würden sich wiederum die Interessenten einerseits und Staat und Provinz zu gleichen Sätzen andererseits
teilen, wahrend die Kosten für Binnenentwässerung und Kultivierung,
zusammen 325 000 Mk. wiederum von den Beteiligten alleinaufzubringen
sind, soweit nicht aus anderen Fonds aus besonderen Gründen öffentlicheMittel bereitgestellt werden
(an Provinzialmitteln aus dem Fonds zur Förderung der Landwirtschaft1925 und 1926 bisher zusammen
19 000 Mk.).

In Anbetracht dessen, daß die Regulierung einem Entwässerungsgebietvon 4 220 Morgen zugute
kommt, und daß vollwertiges Wiesen- und Weideland gewonnen wird, sind die Regulierungskostennoch
immer angemessen. Aus Provinzialmitteln sind bisher außer einer belanglosenPapiermarkbeihilfebewilligt
worden 85 500 Mk. Erbeten weiden als neue Rate 42 250 Mk. Die Bewilligung einer weiteren Rate ist
nicht in Aussicht genommen.

E chtvnlm.

Ein bedeutendes Regulierungsprojekt stellt auch die Schwalmregulierung dar, deren Wir¬
kung sich auf 4500 Morgen sta/k versumpftes Gelände erstreckt. Durch die
Entwässerungder Schwalmniederung wird fruchtbarerBoden gewonnen, der zum Teil auch fürGemüfe»
bau geeignet ist. Die Schwalmregulierung schafft ferner Weideland, was besonders bedeutsam ist, weil
es in der dortigen Gegend an Weideplätzen für das Vieh fehlt und fast alle Futtermittel von Holland
eingeführt werden müssen.

Mit der Schwalmregulierung ist im Herbste 1919 begonnen worden. Die Regulierungsstrecke
(Schwalm nebst Krahnenbachund Laarerbach)beträgt 28 Km. Das Projett umfaßt außer der Regulierung
dieser Flußläufe noch den Ausbau von Nebenvorflutern, Umbau verschiedenerMühlen und Wegeverle¬
gungen. Die Arbeiten sind auf der Ost-Weststreckezwischen der holländischen Grenze und Amern (vergleiche
Karte 2) bereits durchgefühlt. Auf der Strecke vom Borner See nach Süden zu ist mit den Arbeiten erst auf
einer kleinen Strecke direkt füdlich des Borner Sees begonnen worden. Die Arbeiten sind dann eingestellt
worden, weil es gerade auf dieser südlichen Strecke galt, die Meliorations»
interessen mit den Naturschutzinteressen möglichst in Einklang zu
bringen. Ganz zweifellos weist das Gebiet, mit dessen Melioration im Frühjahr begonnen werden soll,
nicht nur große landschaftlicheSchönheiten auf, sondern ist auch ausgezeichnetdurch eine seltene Fauna
und Flora. In langwierigen Verhandlungen sind die verschiedenen Interessen, die sich hier — wie auch
der sehr heftige Pressekampfbeweist — teilweise einander schroff entgegenstehen,zu denen auch die hygie¬
nischen Interessen an einer Entsumpfung des Geländes und insbesonderean einer Entwässerung der Ort¬
schaft Brempt hinzuzuzählensind, gegeneinander abgewogenworden. Die Naturschutzinteressentenmöchten
am liebsten, daß die Regulierung überhaupt nicht weiter fortgeführt würde. Demgegenüber verlangen
die landwirtschaftlichenKreise dringend die Fortführung der Regulierung. Ein einigermaßen
befriedigender Ausgleich ist nun bei den Verhandlungen in der Weise
gefunden worden, daß der Harrik-See erhalten bleibt, daß auch bei
derRegulierung der Schwalm nördlich des Harril-Sees zwischen Harri!»
See und Punkt 39 den Naturschutzinteressen Rechnung getragen werden
kann, und daß ferner südlich der Lüttelforster Mühle ein naturwifsen«
schaftlich besonders wertvolles Gebiet in Größe von etwa 40 Morgen
von der Melioration ausgenommen bleibt.

Die Kosten der Schwalmmelioration sind wie folgt veranschlagt:
Fluhregulierung (inkl. Grunderwerb und Nutzungsentschädigung) ......... 700 000 Mark
Binnenentwässerung (inkl. Wegebefestigung) .................. 225000 „
Kultivierung ................................ 575 000 „

1500 000 Mail.
Ebenso wie bei den vorerwähnten Unternehmungen fallen die Kosten für Binnenentwäfferung

und Kultivierung den Beteiligten allein zur Last, soweit nicht aus anderen Fonds aus besonderenGründen
kleinere öffentliche Mittel bereitgestelltwerden (an Provinzialmitteln bisher aus dem Fonds zur Förderung
der Landwirtschaftals Rodungsprämien pp. — abgesehenvon einigen Papiermarlbeihilfen — 9000 Mark).
In die Regulierungskostenteilen sich die Interesfenten einerfeits und Staat fowie Provinz anderseits zu
gleichenTeilen. Bisher sind an Provinzialmitteln für die Regulierung 61000 Mark bewilligt worden.
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Erbeten werden jetzt für 1927 weitere 94 000 Mark. Es ist anzunehmen, daß mit diesen Provinzialbeihilfen
die Regulierung ganz durchführbar ist, soweit nicht die Ausführungskostendurch die Berücksichtigung der
Naturschutzinteressenallzu sehr steigen, was im Augenblick noch nicht ziffernmäßig zu übersehen ist.

Pumpwerk an der Spohschleufe.
Vor einigen Jahren ist mit Unterstützung des Provinzialverbandes im Kreise Rees ein Ent-

wässerungsprojektmit Pumpwerk nach holländischem Muster — die Pumpwerke in Holland haben sich sehr
gut bewährt — ausgeführt worden. Ein ähnlichesProjekt soll nunmehr im Kreise Eleve zur Ausführung
gelangen, wo sich in den eingedeichtenPoldern bei höheren Wasserstiinden des Rheins der Mangel an Vor»
flut als sehr nachteilig erwiesen hat.

Die stauende Nässe richtet in den Poldergebieten großen Schaden an. Die Polder weiden zum
großen Teile als Viehweide genutzt. Für diese machen sich die durch zu hohen Wasserstandentstehenden
Mißstände besonders bemerkbar. Bei besonders hohen Wasserständenmüssen die Weiden von den Vieh¬
herden geräumt werden. Da, wo das Vieh aus Mangel an Futter auf den Weiden belassen weiden muß,
zertritt es die Wiesenflächen. Ferner entstehen infolge der stauenden Nässe saure Gräser, Unkraut, Binsen
usw., die keinen Futterwert haben. Vielfach ist die Nässe auch der Anlaß zu Krankheitenunter den Vieh«
beständen. Die Stallfütterung verursachtden Landwirten große Kosten. Auch die notwendige Düngung
der Flächen leidet, weil die Dungstoffe fortgeschwemmt werden.

Auf den niedrigen Ackerflächen wird oft die Saat zerstört. Zum Teil wintert die Saat aus. Die
Aeöer können nicht rechtzeitig bestellt werden. Ueberhaupt tritt in dem ganzen landwirtschaftlichenBetriebe
Unsicherheit ein.

Zu einer Zeit, wo man bemüht ist, die Versorgung des deutschenVolkes mit Fleisch und Brot
immer mehr unabhängig vom Ausland zu machen, wird sich hier eine Unterstützungzwecks Erhaltung und
Verstärkung der heimischenViehzucht, sowie zur Steigerung der Kornerträge lohnen.

Für das Unternehmen sind aus Staatsfonds bereits 50 000 Mark unter Voraussetzung einer
gleichen hohen Provinzialbeihilfe, deren Bewilligung empfohlen werden kann, bereitgestellt worden.

Agge«.
Endlich wird auch mit dieser Vorlage eine größereProvinzialbeihilfe erbeten für ein Regulierungs»

Projekt an der Agger im Siegkreise. Es handelt sich um einen stark verwilderten Fluhlauf, an dem
unbedingt etwas geschehen muß.

Die Regulierungsstreckean der Agger beträgt 11 Km. Die Gesamtkostendes Unternehmens sind
auf 940 000 RM. veranschlagt. Die Ausführung der Regulierung soll in 3 Jahren erfolgen. Für das erste
Jahr sind Arbeiten mit einem Kostenaufwandvon 300 000 RM. vorgesehen. Von den 300 000 RM. soll
die Hälfte aus öffentlichenMitteln aufgebrachtwerden, wobei sich Staat und Provinz in die Kosten teilen.
Die für das erste Baujahr erbetene Provinzialbeihilfe betrügt demnach 75 000 RM. Die Ausführung der
Regulierung ist zur Verhütung unzeitiger Ueberschwemmungund einer weiteren Verwüstung des Agger«
tales sowie zur Ermöglichung einer geordneten Unterhaltung der Agger durch die gebildete Aggerunter«
Haltungsgenossenschaftdringend notwendig. Die Mitglieder der Genossenschaftsind meist kleinbäuerliche,
geringbemittelte Besitzer.

Der Provinzialausschuß beehrt sich, nach dem vorher Ausgeführten zu beantragen:
„Der Provinziallandtag erklärt sich damit einverstanden,daß in den Haushaltsplan für 1927 unter

Titel VIII der Ausgabe des Haushaltsplanes „Verschiedenes" ein Bettag von 336 250 RM. vorgesehenwird,
welcher sich auf die nachstehendenUnternehmungen wie folgt verteilt:

Geldern« Fleuch ............ 75 00N RM.
Issumer Fleuch ............. 42 250 „
Schwalm ................ 94000 „
Pumpwerk an der Spoyschleuse ..... 50000 „
Agger ................. 75000 „

insgesamt: .... 336 250 RM.
Eine ProvmziMnterstützung kommt nur insoweit in Betracht, als der Staat mindestens gleich

hohe Beträge bereitstellt."

Düsseldorf, den 1. März 1927.
Der Provinzialllusschuh:

Dr. Adenauer, Dr. Horion,
Vorsitzende«. Lanbelhauptmann.
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Bericht und Antrag ^^^^26)
des Provinzialausschusses,

betreffend Bewilligung eines Provinzialzuschufsesvon 400000 Mark zu
dem Vau einer Aggertalsperre bei Dümmlinghausen(Kreis Gummersbach).

Die Kreise Gummersbach und Wipperfürth gehören zu den regenreichstenBezirken Westdeutsch¬
lands. Seit ungefähr 25 Jahren wird nun das Projekt erörtert, die großen Niederschlage zwecks Wasser-
abflußregulierung, Hochwasserverhütung,Kmftgewinnung usw. in Talsperren zu sammeln. Das Grund¬
gestein des Niederfchlagsgebietesist mitteldevonischerSandstein (Gmuwase). Da ein solcher Boden Nieder¬
schlage nur kurze Zeit festhält, ist die Wasserführung der Agger und ihrer Nebenflüssesehr schwankend, zu
Zeiten größerer Niederschläge ist der Abfluß stark, nachhergeht er schnell zurück. Am trocknen Sonnner 1921
waren die Quellflüsse fast versiegt.

Auf Grund des Preußischen Wassergesetzes vom 7. April 1913 wurde mit Satzung von: 12. De¬
zember 1923 die Aggertalsp errengenossenschaft mit Sitz in Gummersbach errichtet.
Als Mitglieder gehören ihr sämtliche Triebwerkbesitzer im Flußgebiet der Agger einschließlich ihrer Neben-
laufe (mit Ausnahme der Sülze und des Lenneferbaches)an. Hauptzweck der Genossenschaft ist die Errich¬
tung und der Betrieb eigener Talsperren und anderer Sammelbeckenim Flußgebiet der Agger. Die Ge¬
nossenschaft hat öffentlich-rechtlichen Charakter. Die durch ein Beitragskataster festzusetzenden Genossen-
schaftsbeitrageihrer Mitglieder sind öffentliche Lasten und haften anf den bei den: Unternehmen beteiligten
Grundstückenin dem durch das Beitragskataster festgesetzten Umfange.

Von den in dem Gründungsplane der Aggertalfperrengenofsenschaftvorgesehenen zahlreichen
Talsperren soll zunächst eine Talsperre in: oberen Klösternggertalbei Dümmlinghausen mit zugehörigem
Ausgleichsweiherbei Verschlag und Zwischenweiherbei Wiehlmünden ausgeführt werden. Um dieses
Projekt handelt es sich im vorliegenden Falle.

Beschreibung des Unternehmens.
Das Absperibauwerk— größte Höhe der Sperrmauer 46,6 in, Sohlenbreite 33,7 in — liegt rund

100 m unterhalb der Genkelmündung (siehe Karte) und sperrt das Wasser aus den 3 QuellflüssenRengse,
Agger und Genkel ab. Das Talsperrentraftwerk ist oberhalb des Wehres der LederfabrikDümmlinghauseu
geplant und soll durch eine 800 in lange Druckrohrleitungmit dem Staubecken verbunden werden. Das
Staubecken faßt rund 20,5 Mill. ebin. Der Rückstau reicht in: Aggertal bis unterhalb der Covenensteiner-
Mühle, im Rengsetal bis 2 Kin oberhalb der Mündung in die Agger und im Genkeltal bis 1 Km oberhalb der
OrtschaftBecke; insgesamt werden rund 151 na Gelände überstaut, davon etwa 50 da, Kulturland und 101
na Hänge-, Wege- und Wasserflächen. An Wohnstätten fallen die ganze Ortschaft Becke und kleine Teile
der Orte Bredenbruch, Deitenbach und Bruch, insgesamt 20 Gehöfte in die Staufläche, außerdem einige
zurzeit ruhende oder wenig betriebene Steinbrüche am linken Hang des Aggertales kurz oberhalb der Sperr¬
mauer und an der Rengfemündung. Die Umsiedlungder im Rückstaugebiet beheimateten Landwirte ist
bereits in die Wege geleitet. Die Durchführung des Unternehmens macht auch umfangreiche Strahen-
und Wegeverlegungen notwendig.

Kosten des Unternehmens.
Die Kosten des Unternehmens ergeben sich aus uachstehendemKostenanschlag,

^. Aggertalsperre mit Nebenanlagen.
Titel 1 Grunderwcrb........................... . 1 050 000 Mark
Titel 2 Sperrmauer mit Nebenanlagen.................... 3 041 205 „
Titel 3 Straßen- und Wegeverlegung ..................... 724 000 „
Titel 4 Hochbauten ............................. 40000 „
Titel 5 Insgemein............................. 484 795 „
Titel 6 Bauzinsen.............................. 267 000 „

zusammen: .... 5607000 Mark
L. Tlllsperrenkraftwerk ........... 420 000 Mark
0. Ausgleichsweiher Verschlag....... 233 000 Mark
I). Zwischen weih er Wiehlmünden ..... 100 000 Mark

zusammen: . . . 6 360 000 Mark
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Träger des Unternehmens.
Träger des Unternehmens ist die Aggertalsperrengenossenschaft. Diese trägt dementsprechend

auch das Risiko der Überschreitung des Kostenanschlages.
Die Aufbringung des Kapitals von 6360000 Mark.

Aus der produktiven Eiwerbslosenfürsorge bei 322 000 Erwerbslosentagewerkenund
bei dem 1 ^ fachen der ersparten Erwerbslosenunterstützung- ........ 1246140 Mark

Darlehn aus der produktiven Erwerbslosenfürsorge (4^4sache der ersparten Erwerbs¬
losenunterstützung)............................ 3 738420 „

Stlllltszuschuß aus Fonds des Landwirtschaftsministeriums ............ 800 000 „
Provinzialzuschuß .............................. 400000 „
Darlehn des Kreises evtl. unter Beteiligung der Nachbarkreise .......... 175 440 „

zusammen: . . 6 360 000 Mark
Nach dem bisherigen Stande der Verhandlungen erscheint es aussichtsreich,daß Mittel aus der

produktivenErwerbslosenfürsorgein der im Kostenanschlag vorgesehenen Höhe des 1^ fachen der ersparten
Erwerbslosenunterstützungals Zuschuß und des 4^ fachen der ersparten Erwerbslosenunterstützungals
Darlehn vom Reich und Staat bewilligt werden. Feiner ist damit zu rechnen, daß aus Fonds des Land¬
wirtschaftsministeriums800 000 Mark bereitgestellt werden, weil das Unternehmen dazu beitragen wird,
Hochwasserschäden zu verhüten und weil es gleichzeitig auch auf die Agger regulierend einwirkt, wodurch
wiederum die Gefahr von Uferabbrüchen, Verfandung und sonstigenSchäden für die Landeskultur sich
mildert. Der Kreis hat das auf ihn entfallende Darlehn bereits übernommen.

Rentabilität.

^. Ausgaben:
Verzinsung und Tilgung der Darlehn von 3 738 420 Mark aus Mitteln der produktiven

Erwerbslosenfürsorge bei einer Verzinsung von 4°/, und bei einer Tilgung in 15
Jahren nach 2 Freijahren bei gleichbleibenderAnnuität nach Ablauf der beiden
Freijahre jährlich ............................ 307 263,60 Mark

jährliche Betriebskosten ............................ 64 400,00 „
371 663,60 Mark

L. Einnahmen:
Vom Kreise, welchem dafür der Betrieb des Kraftwerkes von der Genossenschaft zwess

Elektrizitätsgewinnung dauernd übertragen wird, (es wird mit einer durchschnitt¬
lichen jährlichenStromerzeugung von 2,7 Millionen X.^V. Std. in dein Talsperren«
kraftwerkgerechnet)15 Jahre lang (also bis die Darlehen aus der produktiven Ei¬
werbslosenfürsorgegetilgt sind) ein fester Iahreszuschuß von ......... 148 500,00 Mark

Genossenschaftsbeiträgeder Triebwerkbesitzer .................. 175 429,00 „
323 929,00 Mark

^. Ausgaben .... 371 663,60 Mark
L. Einnahmen .... 323929,00 „

Es bleibt somit ein jährlicher Fehlbetrag von ..... 47 734,60 Mark.
Ferner ist keine Verzinsungund Tilgung des Kreisdarlehns von 175 440 Mark bei den Ausgaben vorgesehen.

Den jährlichenFehlbetrag will der Kreis auch der Genossenschaft vorläufig vorstrecken.Er hofft
dabei, daß es sich ermöglichenläßt, diesen Fehlbetrag mit der Zeit immer mehr zu senken, indem die Ge¬
nossenschaftsbeiträgedurch allmählichenAusbau der vorhandenen Wassertriebwerkeder beitragspflichtigen
Genossen und allmählicheErrichtung weiterer Aggerkraftwcrkesich steigern lassen.

Der Kreis glaubt diese Leistungauch deshalb bewirkenzu können, weil nach Ablauf von 15 Jahren
die Darlehen aus der produktiven Eiwerbslosenfürsorge ganz getilgt sind und dann die Genossenschaft in
der Lage sein wird, die vom Kreise jetzt vorgestreckten Beträge zurückzuzahlen, bezw. der Kreis sehr billige
elektrischeKraft erhält.

Volkswirtschaftliche Vorteile des Unternehmens.
Die volkswirtschaftlichen Vorteile des Unternehmens liegen nicht allein darin, daß die an der Agger

zurzeit bestehendenTricbwerkbefitzeraus dem verbessertenWasserabflußgroße Vorteile ziehen, daß elek¬
trische Energie gewonnen wird, daß Erwerbslose in großer Zahl beschäftigtwerden, daß auf den Flußlauf
der Agger in einer viele Schäden verhindernden Weise regulierend eingewirkt und daß die Hochwasser»
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gefahr gemindert wird, sondern vor allem auch darin, daß mit einer industriellenHebung des ganzen, mit
Klein- und Mittelindustrie besäten Aggertales gerechnet werden kann, indem nunmehr, wie schon gesagt,
die Triebwerkbesitzervoraussichtlichihre Anlagen weiter ausbauen und ganz neue industrielle Anlagen
geschaffen werden. Auf billige Antriebskräfte ist besonders die oberbergischeTextilindustrie angewiesen.
Bei zunehmender Dichte der industriellen Besiedlungwird das Staubecken voraussichtlich auch einmal zu
Trinkwasserzwecken in Anspruch genommen werden, und das Unternehmen wird ferner die bei zunehmender
Besiedlunggleichfalls zunehmendeVerunreinigung des Aggerflusses durch eine gleichmäßige Wasserführung
mildern können,also auch in sanitärem Sinne vorteilhaft wirken. Erwähnt sei auch die zu erwartende Ver¬
schönerung des Landschaftsbildes, welche der Hebung des Fremdenverkehres förderlichfein wird.

Die Mitwirkung des Provinzialverbandes.
Eine finanzielle Mitwirkung des Provinzialverbandes läßt sich dadurch begründen, daß der Pro-

vinzialverband in Anbetracht der großen Hochwasser der letzten Jahre erheblicheMittel für Hochwasser¬
schutzmaßnahmen auch an anderen Stellen der Provinz bereitgestellthat und daß die Förderung der Landes¬
kultur durch Flußregulierung ja zu den Pflichtaufgaben des Provinzialverbandes gehört. Es ist auch zu
berücksichtigen, daß, wenn das Unternehmen durch Mitwirkung des Provinzialverbandes zustande kommt,
sehr erheblicheReichs- und Staatsmittel in die Rheinprovinz fließen.

Der Provinzialzuschußvon 400 000 Mark könnte, da der unter der Voraussetzungeines Provinzial-
zuschusses von 400 000 Mark gegebene Zuschuß aus Fonds des Landwirtschaftsministeriumsin Höhe von
800 000 Mark für 1927 nicht sofort in voller Höhe, sondern zunächst nur in Höhe von 600 000 Mark bereit¬
gestelltwird, auch auf 2 Jahre verteilt werden, 1927 300 000 Mark und 1928 100 000 Mark.

Der Provinzialausfchuß beehrt sich zu beantragen:
„Der Provinziallandtag stellt als Provinzialzuschußzu dem Bau der Aggertalsperre bei Dümm¬

linghauseneine Summe von 400 000 Mark zur Verfügung und erklärt sich damit einverstanden, daß in den
außerordentlichenHaushaltsplan für 1927 unter III. Nr. 4 der Ausgaben zunächst 300 000 Mark als I. Rate
eingesetzt werden. Die Bewilligung des Provinzialzuschussesvon 400 000 Mark erfolgt unter der Voraus¬
setzung eines Zuschusses aus Mitteln des Landwirtschaftsministeriums in Höhe von 800 000 Mark und
unter der Annahme der Bereitstellung der Mittel der produktiven Erwerbslosenfürsorge in Höhe
des 1 ^2 fachen der ersparten Erwerbslosenunterstützungals Zuschußund des 4^ fachen der ersparten Er-
werbslosenunterstühungals Darlehn."

Düsseldorf, den 1. März 1927.

Der Provinzialausfchuß:

vr. Adenauer, Dr. Horion,
V orsihent.fr Landeshauptmann.
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Bericht und Antrag """"'"-
des Provinzialausschusses,

betreffend die Errichtung von landwirtschaftlichenSchulen in Vaumholder (Nest«
kreis St. Wendel) und in Much (Siegkreis) sowie Errichtung einer landwirtschaft»
lichen Gemüsebauschule in Fischenich (LandkreisKöln) und einer Gemüsebauschule

in Düsseldorf.

I. Der Kreis Baumholder hat mit Genehmigung des Vorstandes der Landwirtschaftslammer
und des Ientilllkuratoriums für das landwirtschaftlicheSchulweseneine landwirtschaftlicheSchule in Baum»
holder errichtet.

Von den Einwohnern der bei Abtrennung des Saargebiets im Jahre 1920 verbliebenen Teile
des Kreises St. Wendel sind etwa V» Kleinbauern. Die Lage der Landwirtschaftist in diesen Teilen außer»
ordentlich kritisch, insbesondere dadurch, daß das Saargebiet, das für den Absatz der landwirtschaftlichen
Produkte und für den Bezug von Düngemitteln in Frage kam, nunmehr der dortigen Landwirtschaftver¬
schlossenist. Die bäuerlicheBevölkerungbefindet sich infolge dieser Verhältnissein einer geradezu verzwei-
selten Lage. Eines der wenigenMittel, diefer besonderenNotlage der Landwirtschaftim Restkreise Rechnung
zu tragen, war die Errichtung einer landwirtschaftlichenSchule, deren Leiter in mannigfacher Beziehung
den Landwirten durch Rat und praktische Versuche helfen und im besonderen den bäuerlichenNachwuchs
heranbilden soll. Die landwirtschaftlicheSchule in St. Wendel ist für den größten Teil des Resttreiseskaum
erreichbar. Die nächstgelegenenlandwirtschaftlichenSchulen in Meisenheim sowie in dem benachbarten
Birlenfeld kommen ebenfalls wegen der weiten Entfernung und schlechten Verbindung für einen großen
Teil des Restkreises und zwar gerade für den am meistengefährdeten Teil nicht in Frage. Der Kreistag hat
sich zu den von der Landwirtschaftslammer geforderten Leistungen verpflichtet; der Errichtung der Schule
dürften deshalb Bedenken nicht entgegenstehen.

II. Ferner hat der Siegkreis einen Antrag auf Errichtung einer zweiten landwirtschaftlichenSchule
mit dem Sitze in Much gestellt. Im Siegkreise ist bereits eine landwirtschaftlicheSchule in Hennef vor¬
handen, die aber für den Besuch von Schülern aus den beigischenBürgermeistereien wegen der weiten
Entfernungen und der ungünstigen Verkehrsverhältnifsekaum in Betracht kommt. Wenn auch in den letzten
Jahren, infolge der Errichtung von Autobuslinien die Verkehrsverhältnifseetwas günstiger geworden sind,
so ist immerhin der Besuch der landwirtschaftlichenSchule in Hennef durch Schüler aus den Bürgermeiste¬
reien des Sieglreifes nach wie vor mit derartigen Schwierigkeitenund fo erheblichenKosten verbunden,
daß die Schule für diefe Bezirke kaum in Frage kommt. Der Kreistag des Siegkreiseshat sich daher unter
Berücksichtigungdieser Verhältnisse grundsätzlich mit der Errichtung einer landwirtschaftlichenSchule in
Much einverstanden erklärt und die Bereitwilligkeit ausgesprochen,die seitens der Landwirtschaftslammer
an die Errichtung landwirtschaftlicherSchulen geknüpften Bedingungen zu übernehmen. Vorstand der
Landwirtschaftslammerfowie Ientralluratorium für das landwirtschaftlicheSchulwesenhaben sich ebenfalls
mit der Errichtung der Schule einverstanden erklärt. Es dürften deshalb keine Bedenken bestehen,der Er¬
richtung der Schule zuzustimmen.

III. Außerdem hat der Landkreis Köln den Antrag gestellt, eine landwirtschaftlicheGemüsebau-
fchule im südlichen Teile des Kreises mit dem Sitze in Fischenich zu errichten und begründet den Antrag wie
folgt:

„Der Bedarf an Gemüfe für das Kölner Gebiet, das zurzeit zum großen Teil durch Auslandseinfuhr
versorgt wird, verlangt aus volkswirtschaftlichen und sozialen Gründen eine Steigerung der heimischen
Erzeugung. Diefe muß in erster Linie durch eine Förderung der fachtechnischen Leistungenangestrebt
werden. Da das Vorgebirge und mit ihm ein Teil des Landkreiseszu dem wichtigsten Gemüsebau-
gebiet gehört, hat der Kreistag auf wiederholte Vorstellungender Gemüsezüchterdes Kreises, in seiner
Sitzung am 22. Januar 1926 einstimmigdie Errichtung einer Gemüfebaufchulebeschlossen."

Der Kreis hat sich durch Vertrag mit der Landwirtschaftslammer zu den bei landwirtschaftlichen
Schulen üblichen Leistungenverpflichtetund wird auch für die Einrichtungder gärtnerifchenAnlagen Sorge
tragen. Das Ientralluratorium und der Vorstand der Landwirtschaftslammererkannten in ihren Sitzungen
das Bedürfnis nach einer folchen landwirtschaftlichenSpezialschule für das Vorgebirge an und sprachen
sich infolgedessen für die Errichtung einer folchen Anstalt in Fischenich aus, sodaß der Errichtung der Schule
Bedenken nicht entgegen stehen dürften.

IV. Schließlich haben noch der Stadt- und LandkreisDüsseldorfin der Stadt Düffeldorf auf dem
Gelände der Frühgemüsebau-G. m. b. H. eine Gemüsebauschule errichtet. Der Vorstandder Landwirtschafts-
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lammer und das Zentralkuratorium für das landwirtschaftlicheSchulwesenhaben das Bedürfnis für Errich¬
tung einer solchen Gemüsebauschuleanerkannt und sich für die Errichtung dieser Schule ausgesprochen.

Seit Jahrzehnten besteht in der nächsten Umgebung von Düsseldorfein umfangreicher, gärtnerei¬
mäßig betriebener Gemüsebau, der für seine Erzeugnisseausschließlich in der benachbarten Großstadt Absatz
findet und so für die Versorgung dieses mit Industrie stark durchsetzten Gebietes mit Gemüse von größter
Bedeutung ist. In den Kreisen der hier ansässigen Gemüsebauernund Gärtnern ist es immer als ein Bedürfnis
empfunden worden, den Gemüsebau auf eine neuzeitliche, rationelle Grundlage zu stellen. Es wurde deshalb
zunächst der Antrag gestellt, der landwirtschaftlichenSchule zu Natingen bei Düsseldorf eine Gemüsebau¬
schule anzugliedern Da aber die landwirtschaftlicheSchule zu Natingen nicht im eigentlichenGemüsebau¬
gebiet liegt, mußte die Gemüsebauschuleräumlich von der landwirtschaftlichenSchule in Ratingen getrennt
und in Düsseldorferrichtet werden. Die Oberleitung der Schule bleibt jedoch dem Direktor der landwirt¬
schaftlichen Schule in Ratingen unterstellt. Die Errichtungder Schule auf dem Gelände der Stadt Düsseldorf
empfahl sich auch deshalb, weil hier bereits ein 1250 qin großes Kalthaus, Warmhaus, eine Frühbeetanlage,
Freiland mit Berieselungsanlage und ein mustergültiger Obstgarten vorhanden ist.

Stadt- und Landkreis Düsseldorf haben die von der Landwirtschaftskammergeforderten Ver¬
pflichtungen übernommen.

Nach Vorstehendem beehrt sich der Provinzialausschuß folgende Beschlußfassungvorzuschlagen:
„Der Provinziallandtag ist mit der Errichtung von landwirtschaftlichenSchulen in Baumholder

und in Much fowie mit der Errichtungder Gemüsebauschulenin Fischenich und Düsseldorfeinverstandenund
stellt die üblichen Provinzialzuschüsse pp. vom Eröffnungstage ab zur Verfügung, bei den Gemüsebauschulen
in Höhe von 1000 Mark für Fischenich und 500 Mark für Düsseldorf."

Düsseldorf, den 1. März 1927.

Der Provinzialausschuß:
Dr. Adenauer, vr. Horion,

Vorsitzender. Landeshauptmann.

Nnlage 51.
(Drucksache Nr. 28.»

Bericht und Antrag
des Provinzialausschufses,

betr. eine Uebersicht über die bei den einzelnen Haushaltsplänen vorhandenenBeamten-
stellen, über Vergleichszahlender Beamten und Angestellten sowie der Personalausgaben

im Jahre 1914 und im Haushaltsplan 1927.

Bei der Beratung des Haushaltsplanes der Hauptverwaltung für das Rechnungsjahr 1926 ist in der
Sitzung des I. Fachausschusses am 25. März 1926 der Wunsch ausgesprochen worden, daß Vergleichs¬
zahlen des Jahres 1914 über Anzahl der Beamten und Besoldungsaufwand in den Haushaltsplänen
angegeben würden, ferner wurde gewünscht, daß in den einzelnen Haushaltsplänen bei der Uebersichtüber
die Beamten angegebenwerde, welche Beamten getrennt nach Amtsbezeichnungen in den einzelnen Gruppen
vorhanden sind.

Diesem, von den Rednern der Fraktionen in den Sitzungen des Provinziallandtags selbst aufgenomme¬
nen und auf die Ruhegehaltsempfänger und Hinterbliebenen erweiterten Wunsche wird im folgenden ent¬
sprochen. Allerdings erwies es sich nicht als möglich, die Uebersicht über die Einzelvertellung der Be¬
amten in die einzelnen Haushaltspläne selbst aufzunehmen. Abgejehen davon, daß die Pläne dadurch an
Übersichtlichkeit verlieren würden, stand dem insbesondere im Wege, daß dadurch ein völliger mit erheb¬
lichen Kosten verbundener Neusatz des jetzt von Jahr zu Jahr im Satz stehen bleibenden Haushaltsplanes
notwendig geworden wäre. Die gewünschtenAngaben werden daher hier in Form der vorliegenden beson¬
deren Drucksachegegeben; für die folgendenJahre würden sie, wenn es gewünschtwird, in den Vorbericht
zum Haushaltsplan aufgenommen werden können, der nach dem Wunsche des Provinziallandtags alle er¬
läuternden Ausführungen enthalten soll, während der Haushaltsplan der besseren Uebersicht wegen ein
reines Zahlenwert darstellen soll.
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I. Nachweisungüber bis Verteilung ber in ben Haushaltsplänen
eingesetztenBeamtenstellen.

m IV

Zahl der Beamten in Besoldungsgruppe:

V VI VII VIII IX XI XII Xllil XIII
2 «

1. Hauptverwaltung:

Nmtsgehilfen u. Hauswarte
Qbergeldzähler .....
Kraftroagenführer ....
Hausinspektoren .....
KanzleisekretNieund «Ober«

fekretare .......
VerwaltungsaMenten,

»Sekretäreu. «Obersekret,
Landessekretäre,Landes»

obersekietäre,Lande«»
inspeltoren und »Ober«
Inspektoren ......

Techn. Landesooersekretäre,
«Inspektoren und »Ober»
inspeltoren ......

Landesarchitektenund
«Oberarchitekten ....

Lanoesooeiingenieure . .
Landesamtmänner und
Landesoneramtmänner. .

Kassierer und Kassendirettor
Direktor der Liegenschaften
Proo. Vauillte .....
Landesuerwaltungsräte und

«Direktor .......
üandesräte, Landesmedizi«

nalräte, Landesbauräte
und »Oberoauräte . . .

Ständiger Stellvertreter des
Landeshauptmanns . .

Landeshauptmann . . . .
zusammen:

16

9

20

4

10

1? 30 23

1

1 2
3

11
1

12

3
1
1
1

13

46

74

3
3

12
2
1
4

12

1
1

19 33 34 33 25 17 1 12 19«

2. Pro». Vtrafienoerwaltung:

Techn. Inspektoren ....
Proo. Vauräte .....

37 63
3 9

12

100
12
12

zusammen: 37 66 9 12 124
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m IV

Zahl der Beamten in Besoldungsgruppe:

VI VII VIII IX X XI XII XII» XIII

S
3̂

3. Fürsorgeerziehung Minderjähriger:
Amtsgehilfen ......
Kanzleiassistenten, -Sekre¬

täre und -Obersekretüre
Verwaltungsassistenten,

-Sekretäre und -Ober¬
sekretäre ........

Landesobersekretäre, -In¬
spektoren u. -Oberinspek¬
toren .........

Landesamtmänner . . . .
Landesverw.-Räte . . . .
Landesräte .......

25 34
1
2
3

55zusammen: 1 l! 25 1 2

4. Prov.-Erziehungsheime:

Pförtner......
Erzieher ......
Wirtschafterinnen . .
Gutsverwalter ....
Hausinspektoren . . .
Anstaltssekretäre . . .
Anstaltsobersekretäre .
Werklehrmeister . . .
Maschinenmeister. . .
Lehrer .......
Verw.-Oberinspektoren
Rentmeister .....
Anstaltsärzte ....
Anstaltspfarrer . . .
Direktoren .....

zusammen:

2
15
1

18

39
2

Aufsichtsperson«!.....
Werkmeister u. «Meisterinnen
Handwerker u. Maschinen¬

wärter ........
Maschinenmeister ....
Hausväter .......
Verpflegungsmeister . . .
Gutsverwalter ......
Anstaltsbuchführer, -Sekre¬

täre und -Obersekretüre .
Lehrer und Lehrerin . . .
Vüroinspektor und

Verw.-Inspektor ....
Rentmeister .......
Arbeitsinspektor .....
Anstaltspfarrer .....
Oberarzt ........
Direktor .... . . . .

41

30

3
4
3

24

34 12

5. Prov.-Arbeitsanstalt Vrauweiler:
38
1

2

1

31 > 43

4
17

2
54
4
4
4
4
1

24
4
2
7
4
1
1

^4
120

72
18

3
1
2
1
1

11
2

2
1
1
2
1

^1
119zusammen: > 33
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lll IV

Zahl der Beamten in Besoldungsgruppe:

v VI VII VIII IX X XI XII XII» XIII

8
8»
W

Boten und Pförtner . . .
Hausmeister .......
Pflegepersonal......
Handwerksmeister und

Handwerker......
Maschinen» und

Ooermllschinenmeistei. .
Wäsche- und Küchenpersonal
Anstaltsbuchführer, »Eekre»

täre und »Oberselretäre.
Gutsverwalter und

Obergärtner......
Vetriebsingenieur ....
Rentmeister und Verwal-

tungsoberinspeltor . . .
Anstaltsapotheler ....
Anstaltsärzte......
Anstaltspfarrer .....
Direktoren.......

zusammen:

Lehrer.........
Anstaltsarzt.......
Direktor........

zusammen:

Kanzleisekretäre .....
Verwaltungsassistenten,

»Sekretäre u. »Oberselre»
täre.........

Landesobersetretäre und
»Inspektoren.....

Landesamtmänner ....
Lande«oerw.»Räte ....
Landesräte.......

zusammen:

Kanzleiselretäre.....
Veiwaltungssekretäie . . .
üandesobersekretäie und

»Oberinspektoren....
Tefchäftsführer......
Direktor........

zusammen:

Werllehimeister.....
Geschäftsführer ......

zusammen:

7

54 287

«.P

1
77

rov.'H

13

eil» u, ,dPfl egeans talten

10 50V. 59

6 1 3

8

1

10

19

11

IV«

17

1

5

1
1

14
3

11
IV,

2
20
2

1

6
77 338'/« 149 53 19'/« 6 15 1b'/« 24 7

7
1

431

11« >/.

6'/«
20

44

13
1

15
5

32
3'/«

7 . vlthopiioi che Pron.»ttinderheilan tlllt:
1 1

1
1

1 1 1 1

?U4>/>

8. F< irsorg e für

6

Krieg,
1

6

.beschn

1

3

digte

6

und 1trieg«

1

hinter

1

»liebe. »e:

1
6 7 4 6 1 1 1

9
1
1
1

9. Lande«»Arbeit»» und Neruf»nmt:
1

5»/»

LV>

26

5
5'/«
1

10. y lrov.»'
1

znstu« t für Arbei, ,'U.l! leruf« orsch»

V»

mg:

1 V,

13»/,

V»
1»/'
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m

Zahl der Beamten in Besoldungsgruppe:

IV VI VII VIII IX XI XII XIlH XIII
<y

3

Wäscheaufseherin.....
Bote ..........
Hebammen und Ober¬

hebammen ......
Hetzer nnd Maschinenwärter
Oberwirtschafterin ....
Anstaltssekretäre .....
Rentmeister .......
Direktor ........

11. Prov.-Hebammen-Lehranftalt Elberfeld:

6 1
2 1

1
2

1

zusammen: 5 1 j 1

12. Prov.-Taubstummenanftalten

13. Prov.-Vlindenunterrichtsanftalten:
Heizer .........
Maschinenwärter .....
Handwerksmeister ....
Maschinenmeister.....
Anstaltssekretäre .....
Kindergärtnerin .....
Turn- u.Handarbeitslehrerin
Musiklehrer .......
Blindenlehrer und

«Lehrerinnen......
Pfarrer.........
Direktoren .......

V'

V'
1
1

V2

18

Hallsmeister ....... 2
1

2 27 60
1 8

2
1

Tbst.-Lehreru.-Lehrerinnen
Direktoren .......

89
9

zusammen: 3 2 27 60 1 8 101

V'
1
9

2<
l
l
2

13

V»

V'

zusammen:

Wirtschafterinnen
Weinbergswarte .
Anstaltsgärtner .
Werklehrmeister .
Weingutsverwalter
Kassensekretäre. .
Wein- und Obstbaulehrer

bzw. -Inspektoren
Landwirtschaftslehrer
Weinbauoberinspektor
Direktoren ....

V' > 7 ! 4 > 2'/« ! 1 9 6 > '/«

14.Prov.«Lehranftaltenfür Weinbau, Obstbau und Landwirtschaft:
2

2
I
1

32'/2

zusammen

Assistent am Denkmäler¬
archiv .......

Landesbaumeister . . .
Prov.-Konseroator . . .

15. Fö, derun g von Kunst

1

und 3Nissen

1

schaft:

1
1 1 1

22

zusammen:
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Zahl der Beamten in Besoldungsgruppe:

m IV VI VII VIII IX XI XII XII» XIII

1«. Plovinzial'Museen
Vuchführeiund Hausmeister
Kustos .........

1 1
1

3
2

2
1

Diieltorialassistentenund

Wuseumsdirektoren ....
3
2

zusammen: ! 1 1 1 3 2 8

Hauswarte, Amtsgehilfen
und Amtsobergehilfen ..

Kraftroagenführer ....
Obergeldzähler .....
Kanzlei-Assistenten,»Eekre»

türe und »Obersekretäre
Verwaltungs»Assistenten,

»Sekretäre u. »Obersekret.
Landes«Eekretäre, »Ober»

sekretäre.-Inspettorenund
»Oberinspektoren....

Technische Üandes-Ober-
sekietäieund -Inspektoren

Lllndesarchitelten ....
Veiwaltungsoberinspeltoren
Lllndesllmtmänner ....
Statistiker ........
Kassierer u. Kassendirektor.
Landesoberamtmännei . .

(Vüiodiiektoren)
üandesuerwaltungsräte . .
Landesräte .......
Vizepräsident ......

zusammen:

Amtsgehilfen ......
Kanzlei'Selretäre und

»Obersekretäre .....
Verwaltungs»Eekretäre und

»Obersekretäre .....
Landes°Sekretäie, »Ober»

setretäre, »Inspektoren u.
»Oberinspektoren....

TechnischeLandesoberselre»
türe, »Inspektoren und
»Oberinspektoren. . . .

Landesamtmännei . . . .
Geschäftsführer......
Landesrüte und Landes»

medizinalräte .....

zusammen:

17. Landesvelsicherung,anstalt „Nheinprooinz"

2
1
1

3

37

9

63

16

8

25

26 81

2

40

7
12

1

5
1
1

20

lll,'!

<i

1
8

12
1
2

1
1
8
1

352

2

4

3

15

4
1
1

2

32

3 2 42 88 59 83 42 20 3

18. Rheinische landwirtschaftliche Verufsgenossenschaft:
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III IV

Zahl der Beamten in Besoldungsgruppe:

VI VII VIII IX XI XII XllH XIII M

19. Prou.>Feueloelsicherung»anftalt:

Amtsgehilfen und -Ober¬
gehilfen ........ 2 2 4

Geldzähler ........ 1 1

Oberbotenmeister(Haus¬
inspektoren) ...... 1 1

Kanzlei-Assistenten,-Sekre¬
täre, -Obersekretäre und
-Vorsteher ...... 4 25 10 3 42

Verwaltungs-Assistenten,
-Sekretäre und -Ober-
sekretäre ........ 16 33 17 66

Landes-Eekretäre, -Ober¬
sekretäre, -Inspektoren u
Oberinspektoren .... 7 31' 60 24 122

TechnischeLandes-Ober-
sekretäre und -Inspektoren 2 4 6

ForsttechnischeLandesober¬
inspektoren ...... 1 1

Landes-Architektenund
-Oberarchitekten .... 4 1 5

Landesamtmänner (Rent¬
meister) ........ 11 11

Vürodirektortn (Landes¬
oberamtmänner) .... 2 2

Rechnungsdirektoren . . . 1 1

Prouinzial-Versicherungs-
rate ......... 1 1

Landesversicherungsrüte. . 4 4
Direktor ........ 1 1

Generaldirektor ..... 1 1

zusammen: 2 3 21 65 60 67 29 12 3 1 4 1 1 269

Kraftwagenführer ....
Hausinspektoren .....
Verwaltungs-Assistenten

und -Sekretäre ....
Landesbank-Buchhalter,

-Obersekretäre,-Oberbuch¬
halter, -Inspektoren- und
-Oberinspektoren .

Landesbankprokuristen
Landesbankräte
Landesbanksnndikus
Abteilungsdirektoren
Stellv. Direktoren .
Landesbankdirektoren
Generaldirektoren .

20. Landesbank der Rheinprovinz:

13

31 47 21
14

1
2

17

102
14
8
1
4
2
6
2

159zusammen 16 31 47 21 14
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Zahl der Beamten in Besoldungsgruppe:

III IV VI VII VIII IX XI XII Xllll XIII
O <2

8

21. Pron.'Lebensuersicherungsanstalt der Rheinprovinz:

Verwaltungs-Assistenten
und »Sekretäre .... 3 1 4

Lllndes-Obersekietäreund
»Inspektoren ..... 1 4 5

Lllndesamtmänner .... 1 1
Prov.-VersicherungLräte 1 1 2

1 1

zusammen: 3 1 1 4 1 1 1 1 13

II. Vergleichenbe Angaben über oie Zahl ber Beamten unb Angestellten
unb ihre Einkommen im Jahre 1914 unb 1927.

In den auf Seite 92 des Haushaltsplanes aufgeführten Verwaltungszweigen waren im Jahre 1914
931 Beamte und 2846 Angestellte, zusammen also ein Personal von 3777 Köpfen beschäftigt. Nach der
Zusammenstellung auf Seite 93 betragt die Zahl der Beamten für 1927 1542 und die Zahl der Ange¬
stellten 2493 (das geistliche Pflegepersonal muß hierbei außer Ansatz bleiben), zusammen 4035 Köpfe.

Es hat mithin bei den Beamten eine Vermehrung um 611 oder 66<>/o und bei den Angestellten
eine Verminderung von 353, das ist 12.4«/« stattgefunden, insgesamt ergibt sich eine Vermehrung
von 6,8 «/o.

Die Vermehrung des Beamtenstandes von 931 auf 1542 Köpfe ergibt sich
1. aus den inzwischenneu hinzugekommenenVerwaltungsausgaben (Fürsorge für Kriegsbeschädigteund

Kriegshinterbliebene,Krüppelfürsorge nebst Orthopädischer Kinderheilanstalt, Landesjugendamt, Ar-
beits- und Berufsamt nebst Provinzml-Institut für Arbeits- und Berufsforschung und das im Jahre
1914 noch nicht bestehende Erziehungsheim Euskirchen) mit insgesamt 80 Beamten;

2. aus der Ueberführung zahlreicher früher nur im Angestelltenverhältnis tätiger Personen ins Nc-
amtenverhältnis. Es sind auf Grund eines Beschlusses des Provinzialausschusses vom 14. Fe¬
bruar 1922 insgesamt 562 Angestellte ins Beamtenverhältnis übernommen worden und der Haus¬
haltsplan 1927 sieht Umwandlung von weiteren 105 Angestelltenstellenin Beamtenstellenvor.

Werden die zu 1. und 2. aufgeführten Beamtenstellen von der jetzigenZahl von 1542 Beamten abge¬
zogen, so ergibt sich, daß in dem Aufgabenlreife von 1914 und auf den damals mit Beamten besetzten
Stellen heute 136 Beamte weniger als 1914 angestellt sind. Bei den unter 1. aufgeführten neuen Ver¬
waltungsaufgaben sind aber weiterhin auch 196 Angestellte beschäftigt; wird diese Zahl von der Ge¬
samtzahl der Angestellten abgezogen, so vermindert sich diese von 2493 auf 2297. Demnach beträgt der
Personalbestand nach Abzug der bei den neu yinzugekommenen Verwaltungsgebieten beschäftigten Per«
sonen noch 3759 Köpfe; er ist alfo um 18 geringer als 1914.

Der Vermehrung der Aufgaben steht andererseits gegenüber der Wegfall des Saargebiets und der
Kreise Eupen und Malmedy. In diesen Bezirken waren 1914 35 Beamte und 194 Angestellte zu¬
sammen 229 Personen tätig. Zieht man diese von dem Gesamtbestand des Jahres 1914 mit 3777
Köpfen ab, so ergibt sich ein Nest von 3448, dem heute ein Bestand von 3759 gegenübersteht. Das
bedeutet eine Vermehrung von nur 311 Köpfen oder 8,2 °/o, trotz Verkürzung der Arbeitszeit in den
Provinzialanstalten und erheblich gestiegener Arbeitsanforderungen auf allen Gebieten der Provinzial-
verwaltung.

Im Haushaltsplan 1914 betrug der gesamte Nesoldungsaufwand für Beamte und Angestellte rund
6 600000 Mk. gegenüber einer Schlußsumme des Haupthaushaltsplanes von 38190981 Mt. Die Per¬
sonalausgaben machten also vom Etat 17,29 o/o aus.

Der auf Seite 93 des Etats 1927 angeführte Personalaufwand des Jahres 1927, von welchem
der Betrag für das geistliche Pflegepersonal sowie von den Beträgen für Angestellte und Hauspersonal
die in den Lohntiteln enthaltenen anteiligen Beiträge der Provinz zu den Sozialversicherungen abgezogen
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werden müssen, da sie auch in den Vergleichszahlen des Jahres 1914 nicht enthalten sind, beträgt
11490408 Mk. Diese Summe macht von der Schlußjumme des Haushaltsplanes 1927 (Nettohaus¬
halt und außerordentlicher Haushalt) in Höhe von 117 814634 Mk. (Seite 5 des Haushaltsplanes)
9,75o/0 aus.

Es hat sich also die Summe des Haushaltsplanes um rund 200 0/0 gegenüber 1914, die Beträge
für Personalaufwendungen um 740/0 gegen 1914 erhöht.

Auf den Kopf des Beamten und Angestellten berechnet ergab sich für 1914 ein Durchschnittsein,
kommen von 6 600000:3777 -- 1747 Mt. jährlich. Für den Haushaltsplan 1927 errechnet sich ein
Durchschnittseinkommen von 11490408:4035 -- 2847 Mk. jährlich oder 62,09o/o mehr. Hierbei
ist der Einfluß der Sozialzulagen auf die jetzigen Gehälter zu beachten. Nimmt man an, daß von den
4035 Beamten etwa 2/3, das sind rund 2600 Personen, Bezieher eines Frauenzuschlages sind und daß auf
jeden Empfänger eines Frauenzuschlages im Durchschnitt I1/2 Kinderzuschlag des mittleren Alters
entfällt, so ergibt sich je Person ein monatlicher Sozialzuschlag von 42 Mk., wozu noch ein
geringer örtlicher Sonderzuschlag von 3 Mk. hinzuzurechnen ist. Es sind demnach für 2600 Per¬
sonen jährlich 540 Mk. --- 1404 000 Mt. Sozialzuschläge anzusetzen, was wiederum durch die Gesamtzahl
der Beamten und Angestellten geteilt auf den Kopf rund 350 Mk. jährlichen Anteil an Sozialzuschlägen
ergibt. Wird dieser Betrag von 350 Mt., von dem Einkommen von 2847 Mt. abgesetzt,fo verbleibt
ein Durchschnittseinkommen von 2497 Ml., welches eine Steigerung von 42,9 "/o gegenüber dem Durch¬
schnittseinkommendes Jahres 1914 ausmacht. l !'5 ^^ 4^O -

Es ist infolge des völlig geänderten Aufbaues der Besoldungsordnungen von 1914 und von heute
nicht möglich, Angaben darüber zu machen, in welcher Weise die Beamten der einzelnen heutigen Ge¬
haltsgruppen im Durchschnitt seit 1914 sich im Gehalte verbessert haben. Insbesondere verbietet sich
ein derartiger Versuch schon, weil heute Beamte derselben Laufbahn infolge der Einführung der Auf-
rückungs- und Beförderungsstellen in mehrere, manchmal 3 und 4 Gruppen untergebracht sind, welche
früher eine einheitliche Besoldungsgruppe bildeten. Nicht einmal eine Einteilung in die Beamten des
höheren Dienstes, schwierigen oder einfachen Bürodienstes ist mit Sicherheit durchzuführen, infolge der
in der jetzigen Besoldungsordnung eingeführten sogenannten Verzahnungsstellen. Immerhin können ein¬
zelne Kategorien von Angestellten oder Beamten in ihren früheren und jetzigen Bezügen verglichen wer¬
den. Dabei ergibt sich einmal, daß insbesondere die sozial schlechtergestellten Kreise starke Aufbesse^
rungen erfahren haben. So z. B. hat sich das Durchschnittseinkommen der Straßenwärter von 1058
Mk.' auf 1958, also um 85«/o, dasjenige der Pfleger von 1444 auf 2452 Mk., also um 69,80/0, das
der Pflegerinnen von 945 Mk. auf 1502 Mk., alfo um 590/0 erhöht und zu anderen sind die Erhöhun¬
gen, wie z. B. diejenigen der Taubstummenlehrer und -Lehrerinnen von durchschnittlich3711 Mt. auf
6 598 Mk., das ist um 770/0, durch die Eingruppierung, welche diese in der staatlichen Besoldungs¬
ordnung gefunden haben, zwangsweise gegeben.

lll. Vergleichend Angaben über bie Zahl unb Einkünfte ber Pensionäre unb
Hinterbliebenen im Jahre 1914 unb 1927.

Zur Zeit sind aus den auf Seite 92, 93 des Haushaltsplanes aufgeführten Verwaltungszweigen
285 Pensionäre vorhanden,welche sich verteilenauf die

Gruppe III mit 5
„ IV „ 45
„ V „ 73
„ VI „ 3?
„ VII „ 28
„ VIII „ 33
., IX „ 24
„ X „ 18
.. XI „ 4
.. XII .. 6
.. XII» .. 5
.. XIII ., 2

Sondergruppe „ 4
Einzelgehälter „ 1
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Diese 285 Pensionäre beziehen 972178 Ml. an Ruhegehältern nebst Zuschlägen, sodaß auf den Kopf
im Durchschnitt 3411 Ml. entfallen.

Im Jahre 1914 waren 181 Pensionäre vorhanden, welche bei einem Gesamtaufwand von 379 069
Mk. im Durchschnitt 2094 Mt. bezogen.

Die Erhöhung des Betrages erklärt sich emmalaus der Heraufsetzung des Höchstbetrages des Ruhe»
gehaltes, zumeist aber aus der Aenderung der Gesetzgebung, welche heute die Ruhestandsbcamten an
jeder Erhöhung der Beamtengehälter teilnehmen läßt, während ihre Pension früher nicht über den bei
ihrer Versetzung in den Ruhestand nach dem zu diesem Zeitpunkte geltenden Besoldungsstande festgesetz¬
ten Betrag hinausgehen tonnte.

An Hinterbliebenen sind aus den obengenannten Verwaltungszweigen z. Zt. 232 Witwen und 87
Waisen vorhanden. Unter Hinzurechnung des Waisengeldes beziehen diese Witwen 507 938 Mk., das
ist im Durchschnitt 2190 Mk. Die entsprechendenZahlen aus dem Jahre 1914 betrugen bei 183 Wit¬
wen und 70 Waisen und einem Gesamtbezugevon 184 597 Mk. auf den Kopf einer Witwe rund 1000 Mk.
Hier ergibt sich die bedeutende Erhöhung außer den für die Pensionäre angeführten Gründen aus der
Erhöhung des Witwengeldes von früher 40 auf jetzt 60«/o der Pension des Ehemannes.

Bei der LandesversicherungMnstalt der Rheinprovinz sind 67 Ruhestandbeamte mit 278233 Mt.
Bezügen (1914 6 Beamte mit 12 276 Mt.), bei der landwirtschaftlichen Nerufsgenossenschllft7 Pen¬
sionäre mit 29 667 Mt. (1914 1 mit 3816 Mt.), bei der Feuerversicherungsanstalt 24 Pensionäre mit
117 658 Mt. (9 mit 2307? Mt.), bei der Landesbant 16 mit 80550 (4 mit 13060 Mt.) vor-
Handen.

Der Prooinzialllusschuhbeehrt sich zu beantragen:
„Der Piooinzillllllndtllg wolle von dem vorstehendenBericht Kenntnis nehmen'"

Düsseldorf, den 28. März 1927.

Der Provinzialausschuh:
Dr. Adenauer,

Vorsitzender.
Dr. Horion,
Landeshauptmann.

Bericht
des Provinzialausschusses

Anlage 32.
lDiucksacheNr.'2!).)

Über die Verwendung der auf Veranlassung des 68. und 69. Provinziallandtages
von der Landesbank der Nheinprovinz bereitgestelltenMittel zur

Förderung des Wohnungsbaues.

Die Landesbank hat im Jahre 1926 und in den ersten Monaten des Jahres 1927 gemäß den
Beschlüssen des 68. uud 69. Provinziallandtages weitere Mittel für Förderung des Wohnungsbaues zur
Verfügung gestelltund zwar:

1926 7 122 000 Ml.
1927
bis jetzt 4 000 000 M.

Ueber die Verwendung der gesamten seit 1924 bereitgestelltenMittel gibt die nachstehende Liste
Auskunft:

Jahr bereitgestellte Summe
Zahl der geförderten

Wohnungen
Zahl der Bürgermeistereien,

in denen gebaut wurde.

1924
1925
1926
192?

2 500 000 Ml.
6 964 000 „
7122 000 „
4 000 000 „

850
2 300
2 774
1120

106
203
240
111
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Von der Gesamtsumme der bis jetzt verteilten Darlehen in Höhe von 20186 000 Ml. (für
1927 ist ein Restbetrag von 400 000 Ml. vorläufig zurückgestellt) entfallen auf die einzelnenRegierungs¬
bezirke folgende Beträge:

1924/1925 1926 192?

Reg.-Bezirt Düsseldorf
Köln
Aachen
Koblenz
Trier

5 200 000
1716 000
1323 000

708 000
476 000

4124 500
1209 500

700 000
734 500
353500

1 925 000
907 000
172 000
481000
120000

Es darf erwartet werden, daß im laufenden Jahre noch weitere Mittel zur Verfügung gestellt
werden, die vornehmlichden südlichen Regierungsbezirkenzugute kommen sollen.

Die Bearbeitung der Darlehnsantriige erfolgt wie in früheren Jahren durch die Rheinische
Wohnungsfürsorge-Gesellschaft,die neben der Prüfung der finanziellen Grundlagen auch eine sorg¬
fältige Begutachtung und, soweit dies notwendig war, eine Ueberarbeitung der Bauentwürfe vornimmt;
desgleichenhat sie nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden Kräfte auch die Ausführung der mit
Darlehn der Landesbank unterstützten Wohnungsbauten einer technischen Prüfung unterworfen.

Die endgültige Verteilung der Darlehnsbeträge liegt in den Händen eines vom Provinzialaus-
schuß bestellten Unterausschusses,dem außer 3 Mitgliedern des Provinzialausschussesein Vertreter des
Verbandes der RheinischenBaugenossenschaftenangehört.

Die Gelder sind bisher als Zwischenkrediteausgegeben und sollen vorläufig auch noch nicht in
Hypothekenumgewandelt werden, da nach Ansicht der Landesbank die Verhältnissedes Geldmarkteshier¬
für z. It. noch nicht fest genug sind.

Nußer diesen Mitteln hat die Landesbank im Laufe der letzten Jahre ohne Vermittlung der
Wohnungsfürsorge-Gesellschaftfür den gemeinnützigenWohnungsbau noch weitere 6 700 000 Mark zur
Verfügung gestellt, wozu noch 6 000 000 Mark Reichszwischenkredit kommen, die durch Vermittelung der
Landesbank ausgegeben sind.

Der Provinziallandtag wird gebeten, von dieser Mitteilung Kenntnis zu nehmen.
Düsseldorf, den 28. März 1927.

Der Provinzialausschuß:
Dr. Ad enauer,

Vorsitzender.
Dr. Horion,
Landeshauptmann.

Anlage 33.
(Drucksache Nr. 30.)Bericht und Antrag

des Provinzialausschusses,
betreffend Unterstützungvon Kochwasserschutzmaßnahmen aus Provinzialmltteln.

Anläßlichder sich in den letzten Jahren start häufenden großen Hochwasser, welche in der Rhein¬
provinz schwerste Schäden verursachten und weittragende Hilfsaktionen von Reich, Staat und Provinz
unter bedeutenden finanziellenOpfern dieser Körperschaftenerforderten, hat der Provinziallandtag seiner¬
zeit die sofortigeInangriffnahme von möglichst umfangreichenHochwasserschutzmaßnahmen nachdrüslichst
verlangt. Der Preußische Landwirtschaftsministerhat, indem er diesem Verlangen entgegenkam,für den
gedachten Zweck im Jahre 1926 für die Rheinprovinz den Betrag von 1 Million RM. bereitgestellt
und ist auch gewillt, für 192? den gleichenBetrag bereitzustellen. Er macht dabei allerdings zur Vor¬
aussetzung,daß auch der Provinzialverband beträchtlicheMittel zur Durchführung von Hochwasserschutz¬
maßnahmen zur Verfügung stelle. Der Provinzialausschuß schlägt nun dem Provinziallandtag vor, wie
im Vorjahre an Provinzialmltteln 400 000 NM. im Etat vorzusehen. Die Provinzialmittel wären zu¬
sammen mit den Staatsmitteln zur Verteilung zu bringen.

Mit den von Staat und Provinz zusammen 1926 bewilligten 1,4 Millionen RM. sind fol¬
gende Projekte unterstützt worden:
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Regierungsbezirk Aachen:
Rmdurchstichbei Orsbeö ............................. 20 000 RM
Wurmregulierung bei Geilenkirchen ........................ 30000 RM
Pierer Wald und Uedingen........................... 20000RM

zusammen: 70 000 RM
Regierungsbezirk Koblenz:

Dammverstärkung Gemeinde Staudernheim .................... 10 000
Senkung des Hochwasserspiegelsder Nahe in Kirn ................. 169 000 RM
HochwasserfreierWeg bei Heister ........................ 8 000 RM
Teildeich bei Neuwied und Vorarbeitskosten.................... 31000 RM

zusammen: 218 000 RM
Regierunasbezirk Köln:

Sieglarer Deich ................................ 80000 RM
Deich Rheidt-Niedercassel .....'....................... 45000 RM
Schutzdeich Verschlag .............................. 5 000 RM
HochwasserschutzRebbelroth ........................... 5 000 RM
Westhovener Deich ............................... 45000 RM
Deich Lülsdorf-Langel ............................. 25 000 RM
Vilicher Deich ................................. 40 000 RM

zusammen: 245 000 RM
Regierungsbezirk Düsseldorf:

Deichbau Friemersheim ............................. 100 000 RM
DeichverbesserungHomberg ........................... 100000 RM
Verstärkung Deichbau Heerdt .......................... 70 000 RM
Eindeichung Grimmlinghausen.......................... 155000 RM
DeichverbesserungHamM'Volmerswerth ..................... 50 000RM
Verstärkung der Banndeichstrecke Till-Moylllnd .................. 15 000 RM
Deichbau Huckingen .............................. 75000RM
Eindeichung Kaiserswerth ........................... 27000RM

zusammen: 592 000 RM
Regierungsbezirk Trier:

hochwasseischutzdammSt. Barbara ...........1 150 000 RM
Hochwasserschutz Iurmayen ...............^ Stadtkreis Trier .... 60000 RM
Pumpwerk bei der Kläranlage .............! 50000 RM
Hochwllsserschutzdamm Gemeinde Thörnich ........l n ^ '? ^ > - 5 000 RM
Verlängerung Kemmerdamm .............. < x.anonels H.rier ... 10000 RM

zusammen: 275000 RM
Insgesamt 1400 «»0RM.

Die vorstehendenProjekte weiden mit Ausnahme von den beiden Projekten im Landkreise Trier,
deren Ausführung vorerst zurückgestellt worden ist, sämtlich planmäßig zur Ausführung kommen, soweit
sie nicht bereits fertiggestellt worden sind. Die zur Vollendung der Unternehmen stellenweise noch nötigen,
für das Rechnungsjahr 1927 zu bewilligenden Mittel find aus dem Folgenden ersichtlich:

Für 192? ist die UnterstützungnachstehenderProjekte mit Staats- bezw. Provinzmlmitteln in
Aussicht genommen.

«) Bereits im Nau befindliche ProjMe:
Regierungsbezirk Aachen:

Fortsetzung der Regulierungsarbeiten an der Nur am Orsbecker Durchstich ...... 40 000 RM.
Regierungsbezirk Koblenz:

Senkung des Hochwasserspiegelsder Nahe in Kirn ................. 70 600 RM.
Regierungsbezirk Köln:

Fortsetzung der Arbeiten an dem Deichneubau Rheidt-Niedercassel(Siegkreis) ..... 80 000 RM.
Regierungsbezirk Düsseldorf:

Eindeichung der Ortschaft Grimmlinghausen, Landkreis Neuß ............ 53 000 RM.
Eindeichung Kaiserswerth ............................ 20 000 RM.
Deichverbesserungenin Homberg, Landkreis Mors ................. 50 000NM.

zusammen: 123 000 RM.
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b) Neue Projekte:
Regierungsbezirk Koblenz:

Eindeichung an der Bleiche in Koblenz-Lützel ................... 100 000 RM.

Regierungsbezirk Köln:
Verstärkung des Wornnger Deiches ........................ 10 000 NM.
HochwasserschutzdeichSchwarzrheindorf bei Beuel .................. 110000 RM.

120000 RM.
Regierungsbezirk Düsseldorf:

Hochwasserschutz von Leichlingen, Landkreis Solingen .............. 8? 000 NM
Hochwasserschutzdamm in Urdenbach, Gemeinde Benrath ............. 80000 RM
Flügeldeich auf dem Grind bei Stürzelberg.................. 110 000 NM
Erhöhung, Verstärkung und Verlängerung des Oedsteiner Deiches bei Monheim ... 120 000 RM,
Verstärkung des Deiches Götterswickerhmum-Raulach,Kreis Dinslaken ....... 35 000 RM,
Ausbau des Baundeiches von Calcar bis zur holländischen Grenze, zunächst zur Be¬
seitigung der größten Gefahrenquellen .................. . . 25 000 RM

457 000 NM
Regierungsbezirk Trier:

Hochwasserschutzdamm Iohanniter- und Krahnenufer, Stadtkreis Trier ........ 125 000 NM
Hochwasserschutzdamm Ehrang ...............> 60000 RM

Schweich und Issel ..........l ^ndkreis Trier ^"^ ^
. „ Lörsch...............s ^andlrels ^r:er 24000 NM

Clüsserath .............1 175 000 RM
631 000 RM

Insgesamt 1«21««0RM.
Die vorstehenden Unternehmungen erfordern, wenn sie alle zur Ausführung gelangen sollen,

mithin eine Gesamtbeihilfesummevon 1 621000 RM. Bisher hat der Staat, wie erwähnt, für 1927
nur 1 Million RM. zur Verfügung gestellt, so daß also zusammen mit der im Provinzialetat
vorgesehenen Beihilfe von 400000 RM. und zusammen mit den bei Trier im vorigen Jahre
ersparten 15 000 RM. 1 415 000 RM. bereitstehen.Wenn es nicht gelingt, für 1927 weitere Mittel flüssig
zu machen, sollen die Projekte in Anbetracht ihrer großen Wichtigkeitmöglichst doch schon sämtlich 1927
unter Deckung der fehlendenSummen vorerst im Anleihewege zur Ausführung gelangen. Aus Mitteln
für 1928 werden dann die fehlenden Zuschüsse vorweg gezahlt werden.

Zweifellos werden die vorstehenden Hochwasserschutzmaßnahmen eine erhebliche Verbesserungdes
Hochwasserschutzes in der Nheinprovinz bringen. Will man allerdings in allen Regierungsbezirken den
Hochwasserschutz so verbessern, daß die katastrophalen Wirkungen der letzten großen Hochwasserwirklich
durchgreifend gemildert werden, so wird man noch auf lange Jahre hinaus für Hochwasserschutzmaß¬
nahmen sehr beträchtliche,und zwar noch steigende Aufwendungen machen müssen.

Der Provinzialausschuß beehrt sich nach dem Gesagten zu beantragen:
„Der Provinziallandtag erklärt sich damit einverstanden,daß im Haushaltsplan „Verschiedenes"für

1927 unter dem Titel VIII der Ausgabe 400 000 RM. zur Unterstützungvon Hochwasserschutzmaßnahmen
vorgesehensind."

Düsseldorf, den 28. März 1927.

Der Provinzialausschuß:

Dr. Adenauer, Dr. Horion,
Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Anlage 34.

Bericht und Antrag <^""' ^ '"
des Provinzialausschufses,

betreffendAufteilung der unter Titel V, 1 des Haushaltsplans über die Förderung
von Kunst und Wissenschaft für 1927 vorgesehenen Mittel im Betrage von

200 000 NM.

^. Anträge auf Bewilligung von Beihilfen zur Instandsetzung von
Baudenkmälern.

Die Unterstützungsbedürftigkeitder öffentlichen und privaten Eigentümer von erhaltenswerten
Denkmälern ist im Jahre 1926 nicht geringer geworden; wenn auch die Flüssigkeit der Mittel bei den
Kirchengemeinden etwas größer geworden ist, so stellen doch die privaten Denkmalbesitzergrößere An¬
forderungen, und die Zahl der aus früheren Jahren zurückgestelltenAnträge — aus dem Jahre 1926 mußten
180 Anträge unerledigt bleiben — läßt eine Besserungder Verhältnissenoch nicht zur Auswirkung kommen.

An der Anlage werden 49 Gutachten des Provinzialkonservatorsder Rheinprovinz zur Vorlage
gebracht, die zusammen 165 400,— RM. zur Bewilligung vorsehen, hierbei handelt es sich in der Haupt¬
sache um größere Beihilfen und um solche Wiederherstellungsarbeiten, deren Unterstützung wegen des
Umfangs der Arbeiten und der Höhe der erforderlichenMittel auf mehrere Jahre verteilt werden mußte.
Außerdem werden demnächst dem Provinzialausschußweitere 24 Beihilfeanträge (vorwiegendfür Profan-
bauteu) in einer Gefamthöhe von 30 000 Mk. zur Berücksichtigung bei Verteilung der unter Titel V, 2
des Haushaltsplans über die Förderung von Kunst und Wissenschaftfür 1927 vorgesehenenMittel zu¬
gehen. Es bleiben dann noch 10 000,— Mk. in Titel V, 2 für unvorhergesehenauftretende Fälle und für
solche Fälle verfügbar, deren Finanzierung noch nicht einwandfrei geklärt werden konnte. Bei der großen
Notlage der Eigentümer muß aber auf die Finanzierung größter Wert gelegt werden, damit die Beihilfen
auch unverzüglich ihrer Bestimmung zugeführt weiden. Die aus Titel V, 1 des genannten Haushalts¬
plans zu berücksichtigenden 49 Anträge verteilen sich sachlich wie folgt:

1. im Gebrauch befindlicheKirchen .......................... 31
2. kirchlich nicht benutzte Kirchenbauten ........................9
3. öffentliche Profanbauten ............................ - 9

zusammen 49.

Im einzelnen wird die Verteilung des für die Instandsetzungsarbeiten in Aussicht genommenen
Betrags von 165400- Mk. wie folgt vorgeschlagen:

Regierungsbezirk Aachen.
1. Aachen,Münster, Instandfetzungsarbeiten am Chor und an der Kanzel HeinrichsII.

(vergl. Anlage Nr. 1)........................... 12000 Ml.
2. Aachen-Burtscheid,Sicherungsarbeiten an der ehem. Abteikirche St. Johann Baptist

(vergl. Anlage Nr. 2) .......................... 5000 „
3. Stolberg, Landtrs. Aachen, Instandsetzung der alten Kirche in Vogelsang (vergl.

Anlage Nr. 3).............................. 3000 „
4. Wassenberg,Kus. Heinsberg,Instandsetzungder kath. Pfarrkirche(vergl. Anlage Nr. 4) 1 ^ „
5. Monschau, Sicherung des Eselturmes am Schlosse(vergl. Anlage Nr. 5) ... . 1000 „
6. Wenau, Krs. Düren, Instandsetzung der kath. Pfarrkirche (vergl. Anlage Nr. 6) . 4000 „
7. Langerwehe, Krs. Düren, Instandsetzung der alten kath. Pfarrkirche (vergl.

Anlage Nr. 7).............................. 1500 „
8. Zingsheim, Krs. Schleiden, Instandsehunn der kath. Ahekapelle (vergl. Anlage Nr . 8) 1500 „

zu übertragen: 29000 M.
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Uebertrag 29000 Ml.
RegierungsbezirkDüsseldorf.

9. Bedburdyck, Krs. Grevenbroich,Instandsetzung der lach. Pfarrkirche (vergl. Anlage
Nr. 9)................................. 2 000 „

10. Brüggen, Krs. Kempen, Instandsetzungder kath. Pfarrkirche (vergl. Anlage Nr. 10) 3 500 „
11. Schermbeck,Krs. Rees, Instandsetzungder evangl. Pfarrkirche(vergl. Anlage Nr. 11) 4 000 „
12. Stoppenberg, Ld.-Krs. Essen, Instandsetzung der alten kath. Pfarrkirche (vergl.

Anlage Nr. 12)............................. 5000 „
13. Zyfflich,Krs. Cleve, Instandsetzungder kath. Pfarrkirche (vergl. Anlage Nr. 13) . . 3 000 „
14. Kranenburg, Krs. Cleve, Wiederherstellungsarbeiten am Mühlenturm (vergl. An»

läge Nr. 14)............................... 1500 „
15. Kallar, Krs. Cleve, Instandsetzung des Rathauses (vergl. Anlage Nr. 15) ... . 3500 „
16. Rheydt, Instandsetzungsarbeiten am Schloß (vergl. Anlage Nr. 16) ....... 5000 „

Regierungsbezirk Köln.
17. Vrauweiler, Ld.-Krs.Köln, Instandsetzungder ehem.Abteikirche (vergl. Anlage Nr. 1?) 2 500 „
18. Bensberg, Krs. Mülheim.Rhein, Instandsetzung des Bergfrieds am Schloß (vergl.

Anlage Nr. 18)............................. 2500 „
19. Köln-Buchheim, Instandsetzung der Friedhofskapelle (vergl. Anlage Nr. 19) . . 4000 „
20. Köln-Nheincassel,Sicherung der kath. Pfarrkirche (vergl. Anlage Nr. 20) ... . 4000 „
21. Köln, Sicherung der Gewölbe an der kath. Pfarrkirche St. Georg (vergl. Anlage

Nr. 21)................................. 15000 „
22. Köln, Instandsetzungsarbeiten an der Pfarrkirche St. Maria Lyskirchen (vergl.

Anlage Nr. 22)............................. 2500 ..
23. Köln, Instandsetzungsarbeiten der Dächer der Basilika St. Ursula (vergl. Anlage

Nr. 23)................................. 2000 „
24. Münstereifel, Krs. Nheinbach,Wiederherstellungdes Rathauses (vergl. Anlage Nr. 24) 6 000 „
25. Bonn-Poppelsdorf, Instandsetzung der hl. Stiege an der Servitenkirche auf dem

Kreuzberg (vergl. Anlage Nr. 25) ...................... 3 500 „

Regierungsbezirk Koblenz.
26. Cochem,Instandsetzung der lach. Pfarrkirche und der kath. ehem. Kapuzinerkirche

je 2000 Ml. (vergl. Anlage Nr. 26).................... 4000 „
27. Alken, Krs. St. Goar, Instandsetzungder alten kath. Pfarrkirche (vergl. Anlage Nr. 27) 1500 „
28. Trechtingshausen, Krs. St. Goar, Instandsetzung der St. Clemenskapelle (vergl.

Anlage Nr. 28)............................. 3500 „
29. Mllstershausen,Krs. Zell, Instandsetzungder kath. Pfarrkirche (vergl. Anlage Nr. 29) 2 000 „
30. Sohren, Krs. Zell, Instandsetzung der ev. Pfarrkirche (vergl. Anlage Nr. 30) . 2 000 „
31. Pützfeld, Krs. Adenau, Instandsetzung der kath. Kapelle (vergl. Anlage Nr. 31) . 3 000 „
32. Münstermaifeld, Krs. Mayen, Fortführung der Arbeiten an der kath. Kirche (vergl.

Anlage Nr. 32)............................. 6000 „
33. Erd«, Krs. Wetzlar, Instandsetzung des Daches der ev. Kirche (vergl. Anlage Nr. 33) 1500 „
34. Wetzlar, Instandsetzung an der ehem. Franziskaner-Kirche jetzt ev. Kirche (vergl.

Anlage Nr. 34).............................. 6000 „
35. Mayen, Instandsetzungsarbeiten an der Clemenspfarrtirche (vergl. Anlage Nr. 35) 5 000 „
36. Ueß, Krs. Adenau, Instandsetzung des Altbaues der lach. Pfarrkirche (vergl. An¬

lage Nr. 36)............................... 1500 „
37. Hennweiler, Krs. Kreuznach, Instandsetzung des Turmes der ev. Kirche (vergl.

Anlage Nr. 37)............................. 1750 „
38. Oberhausen, Krs. Kreuznach, Instandsetzungder ev. Pfarrkirche(vergl. Anlage Nr.38) 3 750 „
39. Kellenbach,Krs. Simmern, Instandsetzungdes Turmes der ev. Pfarrkirche (vergl.

Anlage Nr. 39).............................. 1400 „

Regierungsbezirk Trier.
40. Roth, Krs. Bitburg, Wiederherstellungder ehem. Iohanniter-Ordenskirche (vergl.

Anlage Nr. 40)............................. 3000 „
41. Bettingen, Krs. Bitburg, Instandsetzung der Burgruine (vergl. Anlage Nr. 41) 1000 „

zu übertragen 145400 Ml.
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Uebertrag 145 400 Ml.
42. Niederehe, Krs. Daun, Wiederherstellung des ehem. Klosterflügels (vergl. Anlage

Nr. 42)................................. 1000 „
43. Bemig, Krs. Saarburg, Wiederherstellunga. d. Pfarr- und Wallfahrtskirche(vergl.

Anlage Nr. 43) ............................. 1000 „
44. Saarburg, Instandsetzung der Burgruine (uergl. Anlage Nr. 44) ....... 1000 „
45. Tawern, Krs. Saarburg, Wiederherstellungdes Turmes a. d. Pfarrkirche (uergl.»

Anlage Nr. 45)............................ 1000 „
46. Trier-Heiligkreuz,Wiederherstellung der Kirche (uergl. Anlage Nr. 46) ..... 4000 „
47. Trier, St. Matthias, Fortführung der Wiederherstellungsarbeiten (uergl. Anlage

Nr. 47)............................... 5000 „
48. Schladt, Krs. Wittlich, Wiedeiherstellungder kath. Filialkirche (uergl. Anlage Nr. 48) 2 000 „
49. Prüm, Fortführung der Arbeiten an der ehem. Abteikirche(vergl. Anlage Nr. 49) 5 000 „

Zusammenstellung:
Regierungsbezirk Aachen .......................... 29 000 Ml.

Düsseldorf ......................... 27500 „
Köln ............................ 42000
Koblenz .......................... 42900 „
Trier........................... 24000 „

Zusammen: 165400 Ml.

L. Die Vorarbeiten zur Drucklegung der vom Provinzialverband herauszugebenden
Kunstdenkmälerder Rheinprovinz sind soweit vorgeschritten, daß im kommenden
Rechnungsjahredie Kreise Wittlich, Daun und Berncastel erscheinen können. Wenn
auch die Notgemeinschaft der DeutschenWissenschafteine wesentlicheBeihilfe zur
Drucklegunggewähren wird, so werden doch aus Provinzialmitteln noch .... 25000 Mk.
benötigt, zumal die Vorarbeiten zur Innentarisation der Kunstdenkmälerder Stadt
Trier weiter erheblicheKosten verursachen.

0. Die laufende Unterhaltung des „Denkmals am DeutschenEck" in Koblenz erfordert
einen Betrag von............................. 2100 „

v. Die Pflege des Natur- und Heimatschutzeserfordert die Bereitstellung größerer
Mittel. Es wird beantragt, für Aufgaben des Natur- und Heimatschutzeseinen
Betrag von............................... 5 000 „
zur Verfügung stellen zu wollen.

L. Für die Herstellung des „Jahrbuches der Denkmalpflege" wird die Bereitstellung
eines Betrages von ........................... 2 500 „
erbeten. ______________
Die unter 6., L, 0, v und N beantragten Mittel belaufen fich auf insgesamt . . . 200000 Mk.
Der Provinzialansschuß beantragt demgemäß:
„Der Provinzillllandtag wolle beschließen:
Provinziallandtag bewilligt aus Titel V, 1 des Haushaltsplans über die Förderung uon Kunst

und Wissenschaftfür das Rechnungsjahr 1927 den Betrag von 200 000 RM. für die in der Vorlage
des Provinzialausschussesangegebenen Zwecke und unter den vom Landeshauptmann noch näher fest¬
zusetzenden Bedingungen. Gleichzeitig wird der Provinzialausschuß ermächtigt, über die Verwendung
der etwa nicht zur Auszahlung kommenden Beihilfen in Verbindung mit dem unter Titel V, 2 des
gleichenHaushalts vorgesehenenBetrage zu beschließen."

Düsseldorf, den 28. März 1927.

Der Provinzialausschuß:

Dr. Adenauer, Dr. Horion,
Voisitzendei. Landeshauptmann.
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Anlage.
Zu Drucksache Nr. 31.

Gutachtliche Äußerungen
des

Provinzialkonservators der Nheinprovinz
zu dem Berichte und Autrage des Provinzialausschusses, betreffend

Bewilligungen aus Titel V> des Haushaltsplans über die Förderung von
Kunst und Wissenschaftfür das Rechnungsjahr 1927.

1. Aachen. Fortführung der Instandsetzungsarbeiten am Chor der Münsterkircheund Instandsetzungs¬
arbeiten an der Kanzel Heinrichs II.

Die Arbeiten an dem Aachener Münster, der bedeutsamenPfalzkapelleKarls d. Gr., müssen gleich¬
mäßig weitergeführt werden, wenn nicht ganz große Schäden eintreten sollen. Die laufende Unterhaltung
die jährlich 8000—10 000 Mark erfordert, ist in den Kriegsjahrenund in den nachfolgendenInflationsjahren
besonders durch die bedenkliche statische Gefährdung des Chorhauses und die Ausheilung dieser Schäden
stark zurückgeblieben.Es gilt, diese Versäumnissewieder einzuholen; die baulichen Kosten,die namentlich
durch die Fortführung der äußeren Sicherungsmaßnahmen im Chorhaus entstehen,werden auf rund 50 000
Mark berechnet. Dazu tritt ein Bettag von nahezu 50 000 Mark für die Feuersicherungsanlage durch das
Sprinkler-System; es ist nach den feuerpolizeilichenErklärungen unmöglich,bei Brand den Dachstuhl mit
den Hilfsmitteln der städtischen Feuerwehr entsprechendunter Wasser zu halten.

Die mit Metallplatten, Filigran und Halbedelsteinarbeitenantiker Herkunftgeschmückte,in Deutsch¬
land einzigartigeKanzel, die Kaiser Heinrich II. in den Jahren 1014—1018 dem AachenerMünster
schenkte, steht seit einiger Zeit im Mittelpunkt des kunstwissenschaftlichenInteresses. Ein Fund sassanidischer
Schachfigurenaus Chalcedon, ähnlichdenen, die sich an der Kanzel finden, hat eine genaue Untersuchung
der Kanzel veranlaßt, es wurden Teile gefunden, die bei der entstellendenWiederherstellungim Jahre 1816
entfernt worden sind, und so ergab sich verbringende Wunsch, den Originalbestanddes wertvollenWerkes—
soweit als angängig — von den späten entstellenden Zutaten zu befreien. Seit etwa Jahresfrist hat das
Aachener Stiftskapitel diese Arbeiten — im dauernden Einvernehmen mit dem Provinzialkonservator,
Schritt für Schritt mit größter Sorgfalt — fördern lassen. Die Zutaten von 1816 sind im wesentlichen
entfernt, die alten Steine wieder an Ort und Stelle angebracht,die Inschriftstreifenwieder in der richtigen
Reihenfolge angebrachtusw. Zu ersetzen sind einige verlorengegangeneAchatschalen,und ein sehr erheb¬
licher Teil der Arbeit besteht in der Wiederherstellungder alten Filigranstreifen, die im Jahre 1816 ganz
entstellt worden sind. Mit Hilfe der alten Vorzeichnungund der noch vorhandenen großen Zahl der alten
Steine läßt sich der Bestand retten.

Die Arbeiten werden bis zu ihrem Abschluß etwa 15 000 Mark noch erfordern, nachdem bereits
etwa 5 000 Mark verausgabt sind.

Insgesamt wird sich der Kostenbedarfdemnach auf rund 115 000 Mark belaufen. Die Staats¬
regierung hat eine Lotterie mit einem Neinertrag von 75 000 Mark bereitgestellt; dieser Ertrag wird jedoch
nicht schon in der allernächsten Zeit bereitstehen.

Es wird gebeten, — auch um die Arbeiten ohne Unterbrechung weiter führen zu können — für
die Bauarbeiten einen Betrag von 8000 Mark und für die Herstellungder Kanzel HeinrichsII. einen Bettag
von 4000 Mark zur Verfügung zu stellen unter der Bedingung, daß die Stadt Aachen die gleichen Beträge
bereitstellt.

2. Aachen-Nurtscheid,Sicherungsarbeiten an der ehemaligen Abtettirche St. Johann Baptist.
Die stolze Kuppelkirche der alten Abtei Burtscheid,die das hügeligeStadtbild entscheidend beherrscht,

der bedeutendste Kirchenbau des Aachener Nokokoarchitekten Couven, hat den Provinziallandtag bereits
im Jähre 1926 beschäftigt. Es galt, die dringend notwendige Sicherung der großen Holzkuppel, die auf
18 500 Mark veranschlagtwar, durch eine Beihilfe von 6000 Mark zu ermöglichen. Diefe Arbeiten werden
an sich keine wesentliche Überschreitung verursachen. Jedoch hat die erst durch die erforderlicheEinrüstung
ermöglichtegenaue Untersuchungdes gesamten Bauwerkes sehr unangenehme Überraschungen gebracht.
Einmal zeigte die Turmspitzeso große Verwitterungsschädenan der Holzkonstruktion, daß ein Herabstürzen
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des Turmhahns zu befürchten war; vor allem aber waren an den großen tzausteingliederungen,die den
Ziegelbau schmusen, an Gesimsen, Tür- und Fenstereinfassungen, Hausteinbändern usw. weitgehende
Zerstörungen festzustellen. Während die eine Hälfte des anscheinendaus demselben Bruch stammenden
Blausteinmateriales ganz vortrefflich erhalten ist, ist die andere Hälfte in kleine Stücke bis tief hinein zer-
sprengt.

Einschließlich der bisher entstandenen Kosten von rund 27 000 Mark werden sich insgesamt 72 000
Mark Kosten ergeben. Dabei ist schon beabsichtigt,in der Hauptsachedie zerstörtenHausteine durch Beton
zu ersetzen; anderenfalls würden die Kosteu fast unerschwinglich.Nur einzelne Schmuckteile usw. müssen
in Naturstein erneuert werden.

Der Iwesverband hat der fast ganz aus ArbeiterbevölkerungbestehendenGemeinde bislaug schou
eine Anleihe von 20 000 Mark garantiert uud die Garantie für eine weitere Anleihe von 10000 Mark zuge¬
fügt, die Stlllltsregierung hat für 1926 eine Beihilfe von 4000 Mark bewilligt und für 1927 einen weiteren
Betrag von 2000 Mark in Aussicht gestellt. Eine längere Unterbrechungder Arbeiten verbietet sich dnrch die
hohen Ausgaben für die umfänglicheEinrüstung der Kirche, die täglich Kosten verursacht. Es wird gebe»
ten, zur Wetterführung der Arbeiten für 1927 und 1928 eine weitere Beihilfe von je 5000 Mark bereitzustellen.

3. Stolberg (Kreis Aachen-Land), Erhaltung der alten reformierten Kirche in Vogelfang.
Gegenüber der alten reformierten, der größeren Kirche mit dem schönen Friedhof liegt in dein

alten Stadtteil von Stolberg die kleine malerische lutherischeKirche, auch inmitten eines idyllischen Kirch¬
hofes. Es ist ein bescheidener, aus Pfarrhaus und Kirche bestehender Bau von 1647, in den Einzelheitenvor¬
trefflich erhalten; jedoch liegt sein besonderer Wert in dem außerordentlichmalerischenGesamtbild. Das
Bauwerk, das noch regelmäßig als Sommerkirchegebrauchtwurde, hat stark in der Inflationszeit gelitten;
besonders das Dach bedarf einer vollkommenenNeudeckung,die Umfassungsmauern müssen weitgehend
hergestellt werden, der Friedhof bedarf einer gründlichen Säuberung.

Die Gemeinde, die zwei Kirchenunterhalten muß, hat an Leistungsfähigkeitinfolge des Rück¬
ganges der Stolberger Industrie starke Einbuße erlitten; sie wird zu den auf mindestens 10 000 Mark ver¬
anschlagtenKosten3000 Mark durch Anleihe beschaffen;die Stadtgemeinde Stolberg wird die Instand¬
setzung der Umfassungsmauer,die 1000—2000 Mark erfordert, übernehmen. Die Bereitstellung eines Be¬
trages von 3000 Mark wird erbeten.

4. Wassenberg (Kreis Heinsberg), Instandsetzung des Turmes der katholischen Pfarrkirche.
An die mächtige romanischePfeilerbasilikader ersten Hälfte des 12. Jh., die vom Grafen Gerhard

von Geldern gegründet war nnd zu den größten Basilikabauten der Provinz gehört, wurde im 15. Jh. der
heutige spätgotischeNacksteinturmanstelle des alten romanischen Westwerkes angebaut.

Nach dein Brand des Jahres 1891 wurde das Chor vou Wiethasehergestellt und eine weitere durch¬
greifende Instandsetzung des Langhauses mit Hilfe einer vom 42. Provinziallandtag im Jahre 1901 be¬
willigten Beihilfe von 10 000 Mark durchgefühlt. Die Dachpyramide des Turmes wurde vor etwa 15
Jahren zu zwei Dritteln neugedeckt, der Rest ist inzwischen so schadhaft geworden, daß der Zustand gefahr¬
drohend erschien. Die Gemeinde hat daher im vergangenen Jahre mit der Instandsetzungbegonnen und
zunächst die vor 15 Jahren neugedeckten Flächen mit einem Kostenaufwandvon 377 Mark ausbessernlassen.
Für die gänzliche Neudeckung des Restes werden weiterhin rund 2400 Mark benötigt.

Es wird beantragt, dazu eine Beihilfe von 1000 Mark bereitstellenzu wollen. Die restlichen 1400
Mark wird die Gemeinde aufbringen.

5. Monschau, Sicherung des Eselsturmes am Schloß.
Die ehemals landesherrlicheBurg in Monfchau, die auf steilem Felsen thronend das malerische

Ortsbild des Städtchens beherrscht, hat vor 25 Jahren eine weitgehende Instandsetzung erfahren. Diefe
Arbeiten haben sich aber größtenteils auf das Hochschloßund dessen Sicherung erstreckt, während der um
1500 über der Durchfahrt zur Unterburg errichtete mächtige Batterieturm, der Eselsturm, bei diesen Wieder¬
herstellungsarbeitennicht in Betracht gezogenworden ist; er hatte bereits früher unter den Privatbesitzern
des Schlusses eine Sicherung der Terasse erfahren. Im weiteren Verlauf der Jahre haben fich allerlei
Schäden an dem Turm gezeigt, namentlich find dieselbenzurückzuführenauf die starke Durchnässungdes
Mauerwerkcs, da bei der früheren Afphaltabdeckungunglücklicherweise der Versuch gemacht worden ist,
das Wasser nach Innen abzuleiten. Die Schäden bedürfen dringend der Ausheilung, da die Gefahr des
Ausfrierens des durchnäßten Mauerwerks immer stärker geworden ist uud namentlich eine vollständig
neue Abdeckung der Plattform sich als notwendig erweist. Die Kosten der Instandsetzungsarbeitensind auf
2200 Mark veranschlagt. Angesichts der Notlage der Gemeinde Monschau wird beantragt, eine Beihilfe
von 1000 Mark zu gewähren.
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«. Wenau (Kreis Düren), Wiederherstellung des Kreuzgangflügels des ehemaligen Klosters uud des
Chores der katholischen Pfarrkirche.

Das in der lieblichen Landschaftdes WebachtalesgelegeneKloster Wenau, ein beliebtes Ausflugs¬
ziel, ist wesentlichbestimmt durch die vortreffliche Erhaltung des ausgedehnten Gebäudekomplexesder
Klosteranlage. Die Klostergebäudeumschließen einen großen Hof. Ein Teil dieser Gebäude, lange vernach¬
lässigt, mit vortrefflichen Stuckdecken im Inneren und dem einzigen, dielfach verunstalteten Kreuzgang¬
flügel, ist vor Jahresfrist der katholischen Pfarrgemeinde geschenkt worden. Es ist bei der schlechten Ver¬
fassung des Daches ein schleuniges Eingreifen notwendig, um diesen ganzen Flügel zu retten. Weiter zeigt
auch der Chor der Kirche, die im übrigen in gutem Zustande ist, zahlreicheSchäden. Eine abgemauerte
Kapelle neben dem Chor sollte möglichst wieder zugezogen werden. Insgesamt wird die Herstellung des
Kreuzgangflügelsnnd der Stuckdeckenetwa 9500 Mark beanspruchen. Die Instandsetzungdes Chores und die
Wiederherstellungder anstoßenden Kapelle werden rnnd 7000 Mark erfordern, so daß sich insgesamt ein
Kostenbedarfvon über 17 000 Mark ergibt. Es wird gebeten, zu diesen Arbeiten einen Beitrag von 4000
Mark bereitzustellen.

?. Langerwehe (Kreis Düren), Instandsetzung der Dächer der alten katholischenPfarrkirche.
Seit der Errichtung der neuen Pfarrkirche im Ort Langerwehe ist die Denkmalpflege wie die

Gemeinde felbst an der Erhaltung des alten Gotteshauses lebhaft interessiert, das, inmitten des von mäch¬
tiger Mauer umgebenen Friedhofs anf einem nach Norden steil abfallenden Ausläufer der Eifel gelegen,
das Iülicher Flachland weithin beherrscht. Die Kirche bildet eine dreischiffige Hallenanlage mit interessanten
Einzelheiten.

Die Gemeinde, deren Interesse seit der Angliedernng der Kriegerehrung an die alte Kirche wieder
erwacht ist, hat vom Jahre 1924 an mit eigenen Mitteln die Instandsetzungdes in den Kriegsjahren vielfach
in Umstand geratenen Gebäudes fast ganz durchgeführt,ohne daß die im Jahre 1923 bewilligte und durch
die Inflation schnell entwertete Provinzialbeihilfe in Anspruchgenommen worden wäre.

Als letzte Arbeit ist noch die Deckung der Nordseite sowie die Ausbesserungeiniger anderer Dach¬
schäden und die Ergänzung der Regenwasserableitungauszuführen, die einen Kostenaufwandvon 3 800 Ml.
verursacht. Der Kreis Düren und der Kirchenbauvereinwerden hierzu gemeinsam 2 300 Mark beisteuern.

Es wird beantragt, den Nestbetrag von 1 500 Mark als Beihilfe bereitzustellen.

». Iingsheim (Kreis Schleiden), Instandsetzung der katholischenAhetapelle.
In der Gemarkung Engelgan bei Iingsheim liegt inmitten idyllischer Gegend die reizende Ahe-

kapelle — spätgotischesChor mit hohem Schieferdach,Maßwerkfensternnnd Strebepfeilern, daran nach
Westen anschließend schlichtes Langhaus des 18. Jahrhunderts. Ihr historischer Wert ist darin begründet,
daß in ihrer näheren Umgebungder Ausgangspunkt der großen römischen Wasserleitungzu suchen ist, worauf
auch der Name Ahe schließen läßt. In Verbindung mit der stimmungsvollen Landschaftbietet das kleine
Gotteshaus eiu Bild vou malerischemReiz, dessen Erhaltung durch sorgsame Pflege des Gebäudes von:
Standpunkte des Heimatschutzes wie der Denkmalpflegeunbedingt anzustrebenist.

Für die Instandsetzungder Dächer, des Außenputzesan einigen Stellen, der Negenwasserableitung
wie für die Ergänzung der stellenweise abgängigenFensterverglasungwerden insgesamt3 500 Mark benötigt.
Um die dringlichen Arbeiten in Fluß zu bringen, wurden bereits im vergangenen Jahre 500 Mark bewilligt.
Die Gemeinde wird 1500 Mark übernehmen.

Die Bereitstellnng einer Beihilfe von 1500 Mark wird erbeten.

9. Nedburdhll (Kreis Grevenbroich), Sicherung des Turmes der katholischen Pfarrkirche.
Als einziger Ienge der früheren romanischenKirche von Bedbnrdyck ist der Tnrm erhalten geblieben,

an den sich das Langhaus des späten 18. Jahrhunderts anschließt. Die interessante Schießschartenanlage
im zweiten Obergeschoßwie in den z. T. vermauerten Schallfenstern der Glockenstube verleiht dem Ban
seinen besonderenDenkmalwert. Er gehört zn jener heute sehr gelichtetenGruppe von Kirchtürmen, die
mit ihren Verteidigungseinrichtungenneben der kirchlichen Bestimmung Zwecken der Landesverteidigung
zu dieuen hatten.

Schon seit Jahren lassen Rißbildungen anf Bewegung im Mauerkörper schließen, die den Bestand
des Bauwerkes ernstlich bedrohen.

Die Sicherungsarbeiten, die im Interesse der Erhaltung des interessanten Denkmales sehr wün¬
schenswert erscheinen,erfordern einen Aufwand von 6 000 Mark, zu dem die Gemeinde infolge schwieriger
finanzieller Verhältnisse nicht mehr als 1500 Mark beitragen kann. Sie beabsichtigt,eine Beihilfe aus
staatlichen Mitteln zu beantragen.

Es wird gebeten, einen Zuschuß von 2 000 Mark bereitstellenzu wollen.
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10. Nrüggen (Kreis Kempen), Instandsetzung der katholischenPfarrkirche.
Die heutige katholischePfarrkirche zu Brüggen wurde in den Jahren 1754—1760,vielleicht unter

Verwendung älterer Bestände, als Kirche für das zum großeu Teil erhaltene Kreuzherrnklostererbaut. Sie
bildet in Verbindung mit dessen ausgedehntemGebäudekomplexeine stattliche, breitgelagerte Baugruppe,
die durch die zierliche Silhouette des Dachreiters eine reizvolleNote erhält.

Die feine Stuckdekoration,die dem Kircheuinnernmit seiner gediegeueu,vollkommenerhalteneu
Ausstattung sein einheitliches,vornehmes Gepräge gibt, hat durch weitgehende Dachschäden und mangel¬
hafte Negenwllsserableitungerheblich gelitten. Die Instandsetzungder Dächer und des Dachrinncnsystems,
die nicht mehr aufgeschoben werden kann, wird einen Aufwand von 14 000 Mark verursachen,der durch Zu»
schüssedes Herru Ministers für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung,der bischöflichen Behörde und der
KirchengemeindeBrüggen von je 3 500 Mark bestritten werden soll.

Zur Deckung des Restbetrages wird die Bereitstellung einer Beihilfe von 3 500 Mark beantragt.

11. Schermbe« (Kreis Rees), Wiederherstellung der evangelischen Pfarrkirche.
Schermbeck besitzt zwei interessante Kirchenbauten,die beide der evangelischen Gemeinde gehören.

Der kleinere,ehemals reformierte, ist ein typischer Zentralbau des 17. Jahrhunderts, während der größere,
früher lutherische,ein zweischiffigcr gotischer Backsteinbau mit wuchtigemWestturm aus dem Beginn des
15. Jahrhunderts ist.

Er birgt einen mit einer Provinzialbeihilfe von 1 500 Mark im Jahre 189? wiederhergestellten,
wertvollen Flügelaltar aus der Schule des Meisters Dünwegge, wertvolle Epitaphien mit Plastiken der
Renaissance und Reste gotischer Wandmalereien.

Gerade vor dem Kriege sollte eine durchgreifendeWiederherstelluugdes ganzen Bauwerkes er¬
folgen. Jetzt find die auf insgesamt 60 000 Mark veranschlagtenArbeiten, von denen etwa die Hälfte im
Denkmalpflegeinterefse liegen, unaufschieblichgeworden.

Es wird eine Beihilfe von 4000 Mark in Vorschlag gebracht, damit zunächst die mindestens20 000
Mark bettagenden Substauzsicherungsarbeiten eingeleitet werden könueu. Eine Staatsbeihilfe wird
erwartet. Die Gemeinde wird für die Restkosten zunächst eine Anleihe aufuehmen.

12. Stoppenberg (Landkreis Vssen), Instandsetzung der Dächer der alten katholischen Pfarrkirche.
Auf weit sichtbarem Hügel erhebt sich als einsamer Zeuge der Vergangenheit inmitten des Industrie-

gebietes die stattlicheehemalige Stiftskirche zu Stoppenberg. Zu Ende des 11. Jahrhunderts hatte die
Aebtissin Schwanhild von Essen sie gegründet, und der jetzige hochinteressante,wuchtige Bau mit der großen
Nonnenempore stammt aus der Zeit um 1200, als neben der Kirche ein Frauenklostergestiftet wurde.

In: ersten Kriegsjahrewurde die baulos gewordeneKirche mit einem Kostenaufwandvon 15 500 M.
gesichert, von dein 6 000 Mark auf die Zechen,4 500 Mark auf Staat und Provinz und 5 000 Mark auf die
Gemeinde entfielen.

Im Jahre 1921 hat die Kirche bei einem Gefecht zwischen roten Frontkämpfern und Polizei er«
heblich gelitten. Zwei Granateinschlägcbeschädigten das Dach an der Südseite und den Turm. Die damals
gezahlteEntschädigungfür Tumultschädengenügte nicht zur restlosen Beseitigung der Schäden, deren Fort»
schritt im Nahmen der laufenden ohnehin fchon bescheidenen Bauunterhaltung nicht bekämpft werden konnte,
fodaß durchgreifendeMaßnahmen erforderlichwurdeu, die wegen ihrer Dringlichkeit im vergangenen Jahre
von der Gemeinde eingeleitet wurden. Der Kostenanschlag schließt mit dein Betrage von 26 000 Mark ab,
der durch eine Zuwendung des Kreisesvon 1 000 Mark, eine Anleihe von 10 000 Mark und einen Beitrag
der Gemeinde von 5 000 Mark gedeckt werden soll. Ein Zuschußvon 5 000 Mark ist beim Herrn Munster
für Wissenschaft, Kuust und Volksbildungbeantragt worden. Es wird gebeten, eine Beihilfe von 5 000 Mark
bereitstellen zu wollen.

13. Zhfflich (Kreis Meve), Instandfetzung des Turmes der katholischenPfarrkirche.
Im nordöstlichen Zipfel des Kreifes Eleve, dicht an der holländischen Grenze, liegt eines der interes¬

santestenBaudenkmäler der Rheinprovinz — die katholische Pfarrkirche von ZyMch, eme Gründung aus
dem Anfang des 11. Jh., der noch der Kern der jetzigen Anlage mit den interessanten Resten der frühro¬
manischenBasilika angehört. Um die Mitte des 15. Jh. wurde das im 12. Jh. gegründete Kanonikersüft
nach Kranenburg verlegt, uud die für die kleine Gemeinde zu große Kirche immer mehr reduziert und im
Laufe der Zeit vielfach umgebaut. ^. . ^ .„.,.,.

Im Jahre 1913 wurde ein weitgehendes Programm zur Instandfetzungdes Gotteshauses aufge¬
stellt, für das der 52. Provinziallandtag eine Beihilfe von 8000 Mark in zwei Raten bewilligte, von der
jedoch nur die erste mit 4000 Mark zur Auszahlung gelangte. Verschiedene Arbeiten sind seitdem, nicht
immer ganz glücklich, aus eigenen Mitteln der Gemeinde ausgeführt worden.
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Inzwischen bedarf der auf romanischemUnterbau hochragende Turm, insbesondere dessen ge-
schieferte Pyramide sowie stellenweise das Dach des Langhauses dringend der Instandsetzung.Der Kosten¬
anschlag für die Arbeiten schließt mit dem Betrage von 10 000 Mark ab, zu dem ein Zuschuß beim Herrn
Minister für Wissenschaft,Kunst und Volksbildung beantragt ist.

Es wird gebeten, eine Beihilfe von 3000 Mark bereitstellenzu wollen unter der mit Rücksichtauf
den hohen Denkmalwert wichtigen Bedingung einer straffen Bauleitung.

14. Kranenburg (Kreis Eleve), Fortführung der Wiederherstellungsarbeiten am Mühlenturm.
Zu den Wiederherstellungsarbeitenan den: Turme der ehemaligenStadtwindmühle in dem kleinen

Grenzort Kranenburg, der in der niederrheinischenStadtsilhouette so unentbehrlichist und daher nach Auf¬
gabe des Mühlenbetriebes zu einem Heimatmuseumumgewandelt werden soll, hat der Provinzialausschuß
vor zwei Jahren schon einmal eine Beihilfe bereitgestellt.

Die zur Sicherung, Ergänzung und zum inneren Umbau notwendigen Arbeiten haben sich jedoch
nach der Inangriffnahme so viel umfangreicher herausgestellt, daß sie weit über die Kräfte des kleinen
Heimatschutzvereinesgingen und ins Stocken geraten sind.

Da Kranenburg als Iollstation gegen Holland viel von dem durchreisendeninternationalen Pub¬
likum aufgesuchtwird, hat auch die Staatsregierung für diese denkmalpflegerisch sehr erwünschteWieder¬
herstellunginzwischen eine Beihilfe in Aussicht gestellt. Zur Beendigung der Arbeiten wird die Bewilligung
einer Beihilfe von 1500 Mark befürwortet unter der Voraussetzung,daß die anderen interessiertenStellen
den Rest der etwa 4000 Mark betragenden Mehrkostendecken.

15. Kallar (Kreis Cleve), Instandsetzungdes Rathauses.
Die Ostseite des reizvollen Marktplatzeszu Kalkar nimmt das Rathaus ein, das neben der Kirche

und in Verbindung mit den schmuckenBacksteinhäusern ein beredter Zeuge der mittelalterlichenBedeutung
des jetzt nur noch 2000 Einwohner zählenden Städtchens ist. Um die Mitte des 15. Jh. wurde der Bau von
herzoglich clevischen Baumeister Johann als das stattlichste in Ziegel erbaute Rathaus am Niederrhein er¬
richtet.

Das Aeußere ist am Ende des 16. Jh. durch den schlanken Treppenturm bereichertworden. Das
vergangene Jahrhundert hat die Fenster verschiedentlich verändert. Im übrigen aber ist der wehrhafte
Charakter der eine kleine Festung innerhalb des Ortes bildenden Anlage ungetrübt erhalten geblieben.

Im Jahre 1925 hat die Gemeinde das erste Obergeschoß mit einem Aufwand von 15 000 Mark
instandgesetzt, wobei neben der Verbesserungder Verwaltungsräume auch die Beseitigung von Bauschäden
angestrebt wurde.

Als wichtigste Arbeit wird die Neueindeckungdes vielfach schadhaftenDaches die Denkmalpflege
zu beschäftigen haben. Weitere Arbeiten, wie die Beseitigungund Ersetzung der falschen Fenster des 19. Jh.,
die geplante Ausstattung des oberen Saales und die Instandsetzungdes reizvollenPortales am Treppenturm,
sind im Interesse des Gesamtbildeserwünscht, von der Denkmalpflegeaber erst in zweiter Linie anzustreben.
Indessen sind diese Arbeiten schon in das umfassendeArbeitsprogramm aufzunehmen, das mit 30 000 Mark
veranschlagtwird.

Die Gemeinde hat beim Herrn Minister für Wissenschaft, Kunst und Volksbildungeinen Zuschuß
von 3000 Mark beantragt.

Für die mit 12 000 Mark veranschlagteInstandsetzungdes Daches wird eine Beihilfe von 3500
Mark vorgeschlagen.

1«. Rheydt, Instandsetzungsarbeiten am Schloß.
Der 71. Provinziallandtag bewilligte als Beihilfe für die Instandsetzungdes seit dem Jahre 191?

im Besitz der Stadt Rheydt und des Vereins Volkswohlin M. GladbachbefindlichenmächtigenSchlosses
Rheydt, das zu den stattlichsten Wasserburgender Provinz und vermöge seiner reizvollen Einzelheiten zu
ihren bedeutendstenRenaissancebautenzählt, denBetrag von 10 000 Mark, von dem im vergangenen Jahre
die erste Rate in Höhe von 5000 Mark ausgezahlt wurde. Von dem umfangreichen Arbeitsprogramm,
dessen Abwicklung noch im Gange ist, sind inzwischen wesentliche Teile wie die Instandsetzungdes Uhrturmes
der zweiten Vorburg, die Erneuerung der schadhaften Fenster des gotischen Nordflügels der Hochburgaus¬
geführt worden; mit der Sicherung des sehr schadhaften Dachstuhleswurde begonnen. Die Arbeiten sollen
in diesem Jahre nach Maßgabe des Arbeitsplanes fortgesetztwerden.

Es wird beantragt, dazu die zweite Rate vou 5000 Mark bereitstelleuzu wollen.
17. Nrauweiler (Landkreis Köln), Herstellung der Dächer der ehemaligen Abteilirche.

Seit dem Jahre 1924 konnten die riesigen Dächer der berühmten romanischen Kirche der ehe¬
maligen Benediktinerabtei Brauweiler im wesentlichenhergestellt werden. Am vergangenen Jahre be¬
willigte der Provinziallandtag dazu eine Beihilfe von 3000 Mark. Das umfangreicheUnternehmen soll in
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diesem Jahre durch Neudeckung des Npsidendaches,der Bernhardskapelle und der südlichen Eingangshalle
sowie durch Ausführung von Ergänzungen an den Arbeiten der vorigen Jahre zu Ende geführt werden,
wozu noch ein Aufwand von 7000 Mark gemacht werden muß. Die Kirchengemeindehat dazu eine Staats¬
beihilfe von 3000 Mark beantragt.

Die Bereitstellung einer Beihilfe von 2500 Mark wird vorgeschlagen.

18. Bensberg (Kreis Mulheim a. Nh.), Instandsetzung des Bergfrieds am alten Schloß.

Neben dem mächtigen Palastbau des Kurfürsten Johann Wilhelm beherrscht der Turm des alten
herzoglich bergischcn Schlossesdas Ortsbild von Bensberg, als bedeutendsterRest der umfangreichen im
wesentlichen zu Beginn des 13. Jh. vom hl. Engelbert erbauten Anlage. Sein hoher Denkmalwert,der in der
wechselvollen Geschichte von den Tagen des hl. Engelbert bis auf die Gegenwart wie in der kunsthistorischen
Bedeutuug des Bauwerkes als seltenes Beispiel romanischerProfanbaukunst begründet ist, bestimmte die
Provinzialverwaltung bereits im Jahr 190? seine Sicherung mit Hilfe eines nennenswerten Zuschusses
zu ermöglichen.

Inzwischen ist der interessante spätgotische Turmhelm so schadhaft geworden, daß durchgreifende
Maßnahmen zur Erhaltung der Substanz nicht mehr aufgeschobenwerden können.

Der Eigentümer, Graf Hubertus von Spee zu Haus Linnep, der den gesamten Gebäudekmnplex
einem katholischen Orden als Krankenhaus unentgeltlich zur Verfügung gestellt hat, fowie der durch den
Ausbau der Anstalt schwer belasteteOrden sind nicht in der Lage, sich an den Gesamtkosten von 4500 Mark
weitgehend zu beteiligen.

Es wird mit Rücksicht auf diese Verhältnisse und im Hinblick auf den hohen Denkmalwert des
Bauwerkes beautragt, eine Beihilfe von 2500 Mark bereitstellenzu wollen unter der Bedingung, daß die
Gemeinde die restlichen Kosten sicherstellt.

18. Köln-Mülheim, Instandsetzung der Friedhofslapelle, früher Pfarrkirche von Nuchheim.
Die z. It. als FriedhofskapelledienendenReste der alten, im 12. Jh. zuerst genannten und in ihrem

heutigen Bestände der Zeit um 1200 und nach dem Kölnischen Kriege angehörenden ehemaligen Pfarr¬
kirche zu Buchheim besitzen als ältestes Baudenkmal Mülheims einen besonderenDenkmalwert, der in den
Kreisen der Mülheimer Bevölkerung stark empfunden wird.

Jahrelange Vernachlässigung,die bei der jetzigen Verwendung der Kapelle umso unangenehmer
in die Erscheinungtritt, machen weitgehende Instandsetzungsarbeitenzunächst an dem durchwegmit ent-
stellendem, jetzt ganz abgängigem Putz überzogenen Außenmauern und im Kircheninnern notwendig,
während die behelfsmäßige Dacbdeckung wegen ihrer guten Erhaltung noch einige Jahre belasten werden
kann.

Zur Deckung der mit 12 000 Mark veranschlagtenKosten wird die Stadt Köln mit 4000 Mark ein¬
treten, ein weiteres Drittel wollen Interessenten aufbringen.

Es wird beantragt, zur Deckung des letzten Drittels einen Zuschuß vou 4000 Mark zu bewilligen.

20. KVln-Rheincaffel, Sicherung der katholischen Pfarrkirche.
Der 71. Provinziallandtag bewilligte für die Sicherung der katholischen Pfarrkirche in Rhein»

cassel, der durch die Uebertragung der reichen Formen der spätromanischenArchitektur Kölns in den kleinen
Maßstab der ländlichen Kirchenbaukunstein ganz besondererDenkmalwert beizumessen ist, eine erste Bei¬
hilfe von 4000 Mark. Mit Hilfe von Zuschüssen der Stadt Köln und des Gesamtverbandes der Pfarreien
Kölns von je 4000 Mark wurde im vergangenen Jahre das Dach des Langhauses gänzlich erneuert, ferner
die für die Erhaltung des Bauwerkes wichtige Heizung eingebaut.

In diesen: Jahre sollen die notwendigen durchgreifendenSicherungsarbeckenan den lm Laufe
der Jahrhunderte schwer mißhandelten und verwitterten Außenmauern ausgeführt werden. Der Gesamt¬
verband wie die Stadt Köln werden sich im Nahmen ihrer vorjährigen Bewilligungen an den Kosten von
15 000 Mark beteiligen. Es wird beantragt, eine zweite Beihilfe von 4000 Mark bereitstellenzu wollen.

21. Köln, Sicherung der Gewölbe an der katholischenPfarrkirche St. Georg.
Im Jahre 1923 wurde das malerische Barockdach auf den: mächtige::westlichen Tnrmstumpf der

Pfarrkirche St Georg mit Hilfe eines von: 66. Provinziallandtage bewilligten Zuschusses instandgesetzt.
Eine weit wichtigereAufgabe — die Sicherung der Gewölbe des Kirchenschiffes, eines der schwierigsten
denkmalpflegerischenProbleme — wird in den nächsten 2—3 Jahren die rheinische Denkmalpflegezn be-
fchäftigen haben.
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Die in der Mitte des 11. Jh. unter dem hl. Anno erbaute Säulenbasilika erhielt etwa 100Iahre
später das noch erhaltene schwere Gewölbe, dessen Konstruktion zu den interessantestentechnischen Lösungen
jener Frühzeit des Gewölbebaues gehört uud daher uubedingt erhalten werden muß. Die Risse und Aus¬
weichungen, die seit Jahren beobachtetwurden, haben dauernd eine solche Zunahme erfahren, daß schon aus
Gründen der statischen Sicherheit mit den Arbeiten nicht mehr gezögert werden kann, die infolge der Zer¬
mürbung des Mauerwerkes am Obergaden besonders schwierigsein dürften. Der eingehende Kosten¬
anschlag sieht für die reinen Sicherungsarbeiten eine Summe von 160 000 Mark vor. Daneben müssen
andere Arbeiten, die im Interesse des Bauwerkes als wünschenswert erscheinen(Wiederherstellungdes
Querarmes, Senkung des Fußbodens auf das Niveau des annonischenBaues usw.) und einen weiteren
Aufwand von 75 000 Mark erfordern, zunächstzurücktreten.

Zur Finanziernng des umfangreichenUnternehmens wird der Gefamtverband der kath. Pfarreien
Kölns mit 50000 Mark und dieStadtKölnwahrscheinlichmit30 000 Mark eintreten,weiterhin wird die Staats¬
regierung um eine Lotterie mit den: Neinertrage von ruud 50 000 Mark gebeten werden. Die Gemeinde
wird durch private Sammlungen rund 20 000 Mark aufbringen können.

Es wird beantragt, eine Beihilfe von insgesamt 30 000 Mark auf die Jahre 1927 und 1928 zu
gleichen Teilen von je 15 000 Mark verteilt, zu gewähren.

22. Köln, Instandsetzungsarbeiten an der katholischen Pfarrkirche St. Maria Lhslirchen.
Trotz ihrer bescheidenen Ansmaße verleiht die im wesentlichendem beginnenden 13. Jh. ange¬

hörende Kirche St. Maria Lyskirchenmit ihrer malerischenBangruppe der oberen Rheinfront der Kölner
Altstadt eine besondere Note.

Der schadhafte Zustand der Dächer bedeutet eine ernste Gefahr für den herrlichen, der Kirche ihren
besonderenDenkmalwert verleihendenFreskenschmuckder Mitte des 13. Jh. und fordert baldiges Eingreifen.
Daneben werden Arbeiten, die sich mehr auf die Beseitigung von Schönheitsfehlern erstrecken, wie das
Auswechselnverwitterter Werksteineusw. zunächstzurücktretenmüssen.

Die Arbeiten, die einen Gesamtaufwand von 29 000 Mark erfordern, müssen mit Rücksichtans die
geringe Leistungsfähigkeitder Gemeinde auf drei Jahre verteilt werden. Am ersten Jahre werden ca.
14 000 Mark, in den beiden weiteren je 7 500 Mark benötigt.

Die Gemeinde wird mit Hilfe des Gesamtverbandes der Pfarreien Kölns ein Drittel aufbringen.
Weiterhin hat die Stadt Köln einen größeren Zuschußin Anssichtgestellt.

Es wird beantragt, zwei Beihilfen von je 2500 Mark für 1927 und 1928 bewilligen zu Wolleu.
23. Köln, Instandsetzung der Dächer der Bastlita St. Ursula.

Seit dem Jahre 1925 wurden die umfangreichen,vielgliedrigenDächer der zn den hervorragendsten
kirchlichen Baudeukmälern Kölns uud der Nheinprovinz gehörenden Basilika St. Ursula der jahrzehutelang
versäumten und zur Erhaltung der Vcmsubstanz dringend notwendigen Instandsetzungunterzogen. Nachdem
in den beiden vergangenen Jahren das Dach des Hauptschiffesuud die interessante barocke Turmhaube
wesentlichaus eigenen Mitteln der Pfarre und des Gesamtverbandes der, katholischen Pfarreien Kölns
instandgesetzt werden konnte, wurden im Herbst des vorigen Jahres die Dächer des Marienschiffes, des
Zwischenschiffes und der übrigen Teile der umfangreichenAnlage mit Ausnahme des noch in guten: Zustande
befindlichenChordachesin Angriff genommen. Davon konnten mit Hilfe einer vom Provinzialansschusse
bewilligten Beihilfe von 2000 Mark wesentliche Teile, wie die Neudeckung des Nikolcmschörchens, des nörd¬
lichen Querschiffarmesund Seitenschiffdachesausgeführt werden. Die weiteren Arbeiten, bei denen der
bei dem kompliziertenDachsystemwichtigenNegenwasserableitnngbesondere Sorgfalt gewidmet werden
muß, sollen in diesemJahre mit einem Kostenaufwandvon rnnd 28 000 Mark fortgesetzt werden. Daran
wird sich der Gesamtverband der katholischen Pfarrgemeinden Kölns mit einer Inwendnng von 6000 Mark
beteiligen. Die Gemeinde wird 10 000 Mark anfbringen, eine Staatsbeihilfe ist beantragt.

Es wird vorgeschlagen,für die Neudeckuug des Marienschiffdacheseinen Znschnßvon 2000 Mark
zu gewähreu.

24. Münstereifel (Kreis Nheinbach), Wiederherstellung des Rathauses.
Im vergangenen Jahre konnte mit der schon seit vielen Jahren angestrebtenWiederherstellungdes

hochinteressantenalten Nathansbaues aus dem 15. Jh. begouuen werden. Nachdemim vergangenen Jahre
die konstruktive Sicheruug, die Aufmaueruug der Treppengiebel sowie die gänzliche Erneuerung der Dächer
und Giebelflankierungstürmchenmit Hilfe einer Provinzialbeihilfe von 6000 Mark uud eiues vom Herrn
Minister für Wissenschaft, Kunst uud Vollsbilduug gewährten Zuschusses vou 5000 Mark zu den Gesamt¬
kosten von 35 000 Mark durchgeführtwerden konnte, soll in diesemJahre der Einbau der Betouzwischen-
decken, Treppen, Fenster nebst Verglasung sowie die vollkommeneEinrichtung der Dachgeschoßwohnung
ausgeführt werden.
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Diese Arbeiten erfordern einen Aufwand von 39 600 Mark. Hierzu foll eine Staatsbeihilfe von
10 000 Mark beantragt werden. Es wird gebeten, für den zweiten Bauabschnitt eine weitere Beihilfe von
6000 Mark bereitstellen zu wollen.

25. Bonn-Poppelsdorf, Instandsetzung der hl. Stiege an der Servitenkirche auf dem Kreuzberg.
Die im 17. Jh. gegründete Niederlassungdes zumeist aus Bayern bestehendenServitenordens

auf dem Kreuzberg,die weithin das Stadtbild von Bonn beherrscht, hat stets sich der besonderenGunst der
Kölner Kurfürsten aus dem Hause Wittelsbach zu erfreuen gehabt. Kurfürst Clemens August nameutlich
hat nicht allein die Kirche mit der prächtigenRokoko-Ausstattungverschcu, sondernum die Mitte des 18. Jh.
durch den großen Baumeister des Würzburger Schlosses,Valthasar Neumann, die Kopie der hl. Stiege in
Rom hinzufügen lassen. Sie ist mit der reichbewegtenFassade ein im Rheinland vereinzeltes vortreffliches
Beispiel fränkischen Spätrokokos.

Die die Kirche benutzenden Franziskaner haben dies Wert stets nach besten Kräften gepflegt; nach
dem Kriege aber ergaben sich größere Schäden, deren Beseitigung dem Orden recht schwer fällt. An den
letzten Jahren ist sehr viel zur Instandsetzung des Iuuern geschehen, seit 1925 wurde der Turm uud die
schadhafteuördliche Dachseitchergestellt. Hierzu hat die Staatsregicrung eiue Beihilfe vou 5000 Mark
gewährt. Die am Äußern noch erforderlichenRestarbeiten sind auf 20 000 Mark berechnet.

AIs dringlichste Arbeiten erscheinendie Auswechselungender durch Holzwurm uud Trockeufäule
zerstörten Dachkonstruktionenunter der östlichen Kuppel über der hl. Stiege. Die droheudsteuGefahren
find schon durch teilweises Auswechselnuud andere Hilfskonstruktionenbehoben. Es befindet fich jedoch
noch soviel abständigesHolzwerk in der Dachbalkenlageund dem Gestühl, daß eine baldige gänzliche Neu¬
verzimmerungdieses Dachteilesnotwendig wird. Eine solche ist nur möglich uach Entfernuug von Schalung
uud Schieferung in guter Jahreszeit und unter sorgfältigsterHerrichtnngeiner Schutzdeckeüber den Sink-
katureu der hl. Stiege. Selbstverständlichkommthier nur eiue kleiuschuppige Deckung in Frage, die schon
mehr den Charakter einer Zieideckungträgt, wie sie der Helm über der Laterue ausweist.

Es wird sich technisch die Erneuerung der Dachdeckuug auf dem auschließeudeuLangtcile bis zum
höher gelegenen Kirchendach schwer von der Erneuerung der Kuppel (nebst ihreu Koustruktiouen)trennen
lassen, so daß man mit der Ausführung in einem Zuge wird rechnen muffen. Die Kosten der dringenden
Arbeiten betragen etwa 10—12 000 Mark.

Der Orden ist nicht in der Lage, die für diese dringlichenArbeiten notwendigen Mittel allein
aufzubringen, nachdemer schon so erhebliche Aufwendungen gemacht hat. Er hat aber bereits einen Betrag
von 7000—8000 Mark gesammelt.

Es wird beantragt, eine Beihilfe von 3500 Mark zur Verfügung zu stellen die; Kosten für die
dringlichen Arbeiten würden damit gedeckt sein.
2«. Lochen,, Instandsetzung der katholischen Pfarrkirche und der katholischenehemaligen Kapuzinerkirche.

Die katholischePfarrgemeinde in Cochem war in den letzten Iahreu durch die dringendnotwendigen
Anstandsetzuugsarbeiteuan ihren beiden kunsthistorisch interessanten Kirchen finanziell stark in Anspruch
genommen. Sie hat in opferwillger Weise mit Hilfe von Zuschüssen der Provinzialverwaltung aus den
Jahren 1924,1925 und 1926 den prächtigenTurin der Pfarrkirchesichern uud mit einer gründlichen Instand¬
setzung der zur Entlastung der zu kleinen Pfarrkirche wichtigenKapuzinerkirche beginnen können. Die Ar¬
beiten follen im Laufe des Jahres weitergeführt werdeu.

An der St. Mar tins - P f arr kir ch e foll der für das Gesamtbild wichtige Dachreiter
gesichert werden. Ferner muß der in den letzten Iahreu durch das Hochwasser geschädigte Fußbodeubelag
nen verlegt und das schadhafteGestühl ausgebessertwerden. Hierfür ist eine weitere Ausgabe von 9750
Mark notwendig.

Für die Vollendung der Arbeit an der Innenausstattung der im 30 jährigen Kriege entstandenen
charakteristischenKapuzinerkirche wurde eine Staatsbeihilfe beantragt. Diesen Arbeiten wird die
Instandsetzungder Dächerund des äußeren Mauerwerks vorangehen müssen, die einen Kostenaufwaudvon
8307 Mark verursachen wird.

Es wird beantragt, mit Rücksicht auf das Interesse, das die Gemeinde bereits an der Instand¬
setzung ihrer Gotteshäuser bewiesen hat, für beide Kirchen j e eine Beihilfe von 2000 Mark bereitstellenzu
wollen.

27. Alken (Kreis St. Goar), Instandsetzung der alten katholischenPfarrkirche.
In überaus malerischerLage oberhalb von Alken erhebt sich die zierliche alte St. Michaelspfarr-

kirche dicht an den Berghang geschmiegt.Das für die Moselkirchen charakteristischezweischiffige spätgotische
Bauwerk gehört wegen seiner reichen Gliederung und reizvollenEmporenanlagc im Inneren zu den interes¬
santesten Kirchen des Moseltales.Die abwechselungsreiche Baugruppe verbindet sich mit dem alten Friedhof,
der breiten Freitreppe und den Stationen zu eiuem Bild von malerischemReize, der durch die herrliche
Lage am Hang unterhalb der Burg Thurandt erheblichgewinnt.
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Der außerordentlicheNeiz des Bauwerkes hatte die Provinzialverwaltung bereits im Jahre 1899
dazu bestimmt, mit einer Beihilfe von 3750 Mark, die der 41. Provinziallandtag bewilligte, zu seiner In¬
standsetzung beizusteuern. Inzwischenhaben sich wieder erhebliche Schäden eingestellt,die sich hauptsächlich
auf das Dach erstrecken und auch auf die Innenausstattung übergegriffen haben. Die Sicherung und In¬
standsetzung ist vom Standpunkt der Denkmalpflege sehr zu wünschen. Durch die Absicht der Gemeinde,
das alte Kirchlein in die geplante Kriegerehrung einzubeziehen,wird das Interesse an einer pfleglichen Be¬
handlung für die Zukunft gewährleistet.

Die Gesamtkostenbetragen 6300 Mark. Die Pfarrgemeinde wird aus eigenen Mitteln und auf
dem Wege der Anleihe je 1000 Mark anfbringen, Geheimrat Almers, der Besitzer der Burg Thurandt, 1000
Mark zur Verfügung stellen,die Hand- nnd Spanndienste sind mit 800 Mark zu berechnen,und 1000 Mark
sollen aus Staatsmitteln beantragt werden. Die Vereitstellungdes Restbetragesvon 1500 Mark als Zuschuß
der Provinz wird befürwortet.

28. Trechtingshausen (Kreis St. Goar), Instandsetzung der katholischen St. Elemenstapelle.
Die malerischekleine Clemenskirche,am Rheinufer oberhalb Trechtingshausen zwischen hohen

Vänmen auf dem alten Friedhof gelegen, ist eines der reizvollsten und wichtigsten Baudenkmälerder Hohen-
stanfenzeit.Im Laufe der letzten 30 Jahre sind mehrfach kleinere Arbeiten zur Beseitigung der erheblichen
Bauschädenmit Hilfe der Provinzialverwaltung gemachtworden, aber der größte Teil der Dächer bedarf
nach der letzten, vor rund 100 Jahren ausgeführten gründlichenInstandsetzungder Erneuerung. Für die
Beseitigung der schlimmsten Schädel: wurde durch den 60. Provinziallandtag im Jahre 1921 eine Beihilfe
von 2000 Mark bewilligt.

Nunmehr soll die Instandsetznng, die im Interesse des Bauwerkes nicht länger hinausgeschoben
werden kann, nach einem einheitlichen Programm durchgeführt werden, das einen Kostenaufwand von
10 000 Mark erfordern wird.

Die politische Gemeinde wird sich durch Materialgestellung im Werte von rund 1000 Mark be¬
teiligen; der Kreis beabsichtigt je 1000 Mark als Beihilfe und Darlehen zu gewähren; die Kirchengemeinde
ist infolge der starken Belastung durch den Kirchennenbaufinanziell so in Ansprnchgenommen, daß sie znr
Instandsetzungder Kapellenicht beitragen kann. Zur Bestreitung der noch ungedeckten Kosten von 7000 Mark
ist ein Zuschuß vou 3500 Mark beim Herrn Minister für Wissenschaft, Kunst und Volksbildungbeantragt
worden. Mit Rücksicht ans die außerordentlicheknnsthistorischennd malerischeBedentung des Bauwerkes
wird eine Beihilfe von 3500 Mark beantragt.

28. Mastershausen (Kreis Iell), Instandsetzung der katholischen Pfarrkirche.
Die im Jahre 1773 an den im Kern mittelalterlichen Tnrm angebaute Kirche zu Mastershansen

ist ein für die Architektur des ausgehenden 18. Jahrhunderts in Eifel und Hunsrück charakteristischesBauwerk.
Es birgt noch seine reizvolle Nokokoausstattungin seltener Geschlossenheit ohne spätere Veränderungen:
Altäre, Kanzel, Emporenbrüstung,Gestühl usw. — ein Bild von außergewöhnlicherEinheitlichkeit und hohem
Neiz.

Die Instandsetznngsarbeiten werden sich in erster Linie neben der Ausbesserungdes Schiffdaches
anf den Tnrmhelm nnd die gesamte Innenausstattung zn erstrecken haben. Ersteres wird einen Kosten¬
aufwand von 18 000 Mark, letzteres von 11 000 Mark verursachen. Da die arme Hunsrückgemeindediese
außerordentlicheBelastung nicht tragen kann, soll znnächst nur das allernotwendigste ausgeführt werden,
wozu ein Gesamtbetrag von rnnd 10 000 Mark benötigt wird, von dem die Gemeinde höchstens die Hülste
aufbringen kann. Die andere Hälfte von 5 000 Mark müßte zu gleicheu Teilen durch Zuschüsse von Provinz
uud Staat gedeckt werden.

Es wird vorgeschlagen, mit Rücksicht auf die geringeLeistungsfähigkeitder Gemeinde und den hohen
Wert des Objektes für dieses Jahr einen Zuschuß von 2 000 Mark bewilligenzu wollen.

3». Sohren (Kreis Zell), Instandsetzung der evangelischen Pfarrkirche.
Wie die katholische Kirche zu Mastershausen so ist auch die evangelische Pfarrkirche zu Sohren,

die ans einem spätgotischen reichgegliedertenEhorbau und dem Langhans des Jahres 1762 besteht, für die
Kirchenbaukunstdes Mosel- und Hunsrückgebietes,sowohlhinsichtlich der gotischen als anch der Teile des
18. Jahrhunderts charakteristisch.

Mit der Beseitigung der erheblichen Bauschäden,die besondersdie Dächer befallen haben, hat die
Gemeinde bereits ans eigenen Mitteln vor einigen Jahren begonnen und zunächst den einzigartigen sechs¬
eckigenOstturm instandgesetzt. Als wichtigste Arbeit bleibt noch die Vollendung der Dachausbesserungnnd
die Bekämpfung der das Außenmauerwerk bedrohenden Feuchtigkeit,die einen Kostenaufwand von ins¬
gesamt 8 800 Mark vernrsachenwird. Da die Pfarrgemeinde für das Etatsjahr 192? nur 2 000 Mark auf¬
bringen kann, werden die Arbeiten anf 2 Jahre verteilt werden müssen. Immerhin werden für das erste
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Jahr 6 000 Mark zu verausgaben sein, sodaß noch 4 000 Mark ungedeckt sind. Die Gemeinde beabsichtigt,
einen Zuschuß von 2 000 Mark beim Herrn Minister für Wissenschaft, Kunst und Volksbildungzu beantragen.

Es wird vorgeschlagen, eine Beihilfe von 2 000 Mark zur Verfügung zu stellen.

31. Pützfeld (Kreis Adenau), Instandsetzung der katholischen Kapelle.
In malerischer Lage am Berghang gegenüber Pützfeldüber der Ahr erhebt fich die im Jahre 1681

in Bruchsteinrohbauerbaute Kapelle mit reich geschmücktenPortalen aus Basaltlava. Das hohe Dach be¬
krönt ein zierlicherDachreiter. Infolge jahrzehntelanger Verwahrlosung hat der Bau durch Feuchtigkeit
so gelitten, daß die Dachkonstruktion insbesonderedes Türmchens, die reichstuckierteDecke mit dem Doppel¬
wappen der Erbauer sowie die gediegeneAusstattung der Erbauungszcit ernstlich gefährdet sind.

Die Erhaltung des reizvollen kleinen Banwerkes ist vom Standpunkte der Denkmalpflegewie des
Heimatschutzes dringend zu wünschen. Die Instandsetzung wird insgesamt mit 7 100 Mark veranschlagt.
Die Besitzer, Erben des Generals von Niesewand, sind wegen ihrer sehr ungünstigen Vermögenslage nicht
imstande, sich an den Kosten zu beteiligen. Beim Herrn Neichsminister für die besetzten Gebiete ist eine
Beihilfe beantragt. Von privater Seite ist ein Betrag von 1000 Mark znr Verfügung gestellt worden. Die
Kirchengemeinde,die das Gotteshaus in den nächsten Jahren übernehmen möchte, wird einen weiteren
Beitrag durch Sammlungen aufbringen.

Es wird beantragt, einen Zuschuß von 3000 Mark gewährenzu wollen. Die Deckung eines etwaigen
Restbetrages will die Zwilgemeinde übernehmen.

32. Münstermaifeld (Kreis Mähen), Fortführung der Sicherungsarbeiten an der katholischen Pfarrkirche.
Nachdemim vergangenen Rechnungsjahr mit den zur Verfügung stehendenMitteln in Höhe von

insgesamt 18 500 Mark die Sicherungsarbeitcn bis zum Ansatz der Ehoiapsis gefördert werden konnten,
wozu die Provinzialverwaltung den Betrag von 6000 Mark zur Verfügung gestellt hatte, verbleibt als Rest¬
arbeit die Instandsetzungder Apsis selbst, der ganzen nördlichen Seite der Kirche und der Negenwafferablei-
tung.

Diese Arbeiten, die einen Gesamtanfwand von 27 500 Mark verursachenwerden, sollen im Rech¬
nungsjahr 1927 zu Ende gefühlt werden. Die Finanzierung ist so gedacht, daß 9000 Mark durch eine vom
Herrn Oberpräsidentenbewilligte Lotterie, 10000Markdurch eineVeihilfe aus Staatsmitteln und 2500Mark
durch die Kirchengemeindeselbst gedecktwerden sollen. Mehr wird letztere mit Rücksichtauf die bisherigen
großen Leistungenfür die Instandsetzungder Kirche, sowie die Belastung durch den Ankauf des für die Kirche
wichtigen Weckbeckerschen Anwesensnicht leisten können.

Damit die Arbeiten noch in diesem Jahre zu Ende kommen,was im Intercffe des Bauwerkes und
znr Vcrmeiduug von Finanzierungsfchwicrigkeitenim Jahre 1928 dringend zn wünschen wäre, wird bean«
tragt, nochmals eine Beihilfe von 6 000 Mark bereitstellenzu wollen.

33. Erda (Kreis Wetzlar), Instandsetzung des Daches der evangelischen Kirche.
In äußerst glücklicher Weise beherrschtdie evangelische Kirche, auf malerischemaltem Friedhof

gelegen, das reizvolle, durch eine stattliche Reihe guter FachwerkbautenausgezeichneteOrtsbild von Erda.
An den mächtigen, frühgotifchenTurm mit hohem, geschiefertemWalmdach schließt sich das interessante
um 1650 erbaute und für die evangelische Kirchenbaukunstder Zeit nach dem 30jährigen Kriege typische
Langhaus an mit seiner flachen Holzdecke auf mittlerer Stützenreihe, gediegenem Gestühl und reizvoller
Emporenanlage.

Schon in: Jahre 1912 waren die Schäden an den Dächern so bedeutend, daß sofortige Abhilfe
notwendig erschien. Infolge der geringen finanziellen Leistungsfähigkeitder Gemeinde konnte diese nicht
sofort verwirklicht weiden, und die nach dem Kriege gefaßten Pläne wurden durch die Inflation zunichte
gemacht. Für die nun nicht mehr aufzuschiebendenInstandsetzungsarbeiten wird ein Kostenaufwandvon
4 000 Mark gemachtwerden müssen, zu dem die sehr arme Gemeinde nicht mehr als 2 500 Mark beisteuern
kann. Nnch der ,5auskollektenablüsungsfondsund die landeskirchlichen Mittel sind z. Zt. so stark in Anspruch
genommen, daß aus diesen Quellen keine Beihilfen flüssig gemacht werden können.

Es wird gebeten, angesichts dieser Verhältnisseund mit Rücksicht auf die kunst- uud kulturgeschicht¬
liche Bedeutung des Bauwerkes eine Beihilfe von 1 500 Mark gewähren zu wollen.

34. Wetzlar, Instandsetzungsarbeiten an der ehemaligen Franziskanertirche, jetzt evangelische,!Kirche.
Für die Instandsetzungder ehemaligen Franziskanertirche, die im vergangenen Jahre endlich in

Angriff genommen werden konnte, bewilligte der 71. Provinziallandtag angesichts der hohen Bedeutung
des Bauwerkes uud der Dringlichkeileinen Betrag von 12 000 Mark in zwei Raten für 1926 und 1927 in
Höhe von je 6 000 Mark.
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Nachdem im vergangenen sahre die änßere Sicherung des Banwerkes vollendet werden konnte,
soll in diesem Jahre die Instandsetzungdes Inneren, insbesondereder wertvollen klassizistischenEmporen¬
anlage, des Oestühlsund der übrigen Innenausstattung, wie der Feusterverglasungund Ausmalung durch¬
geführt werden. Weiterhin soll eine elektrische Lichtanlaae und eine Heizung eingebaut werden. Zu den
Gesamtlostenvon 17100 Mark ist eine Beihilfe von 3 600 Mark beim .Herrn Minister für Wissenschaft, Kunst
und Volksbildungbeantragt worden, eine weitere wird voraussichtlich noch erbeten werden. Es wird gebeten,
die zweite Rate von 6 000 Mark bereitstellen zu wollen.

35. Mähen, Instandsetzungsarbeiten an der katholischenSt. Clemenspfarrtirche.
Die im Kern der westlichen Turmgruppe dem 13. Jahrhundert angehörende, im 15. Jahrhundert

durch die Augustinervon Lonnig, die das Gotteshaus seit dem Beginn des 14. Jahrhunderts im Besitz hatten,
spätgotisch neu erbaute St. Clemenskirche ist neben den Kirchen zu Ntünstermaifeldund Lonnig der bedeu¬
tendste Sakralbau des Maifeldes. Im letzten Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts wurden verschiedentlich
mit Unterstützungder Provinzialverwaltung Instandsetzungsarbeitendurchgeführt. Kurz vor dem Kriege
unterzog man das Innere einer durchgreifeudeuRenovierung.

Die Dachpyramide des nördlichen, größeren der beiden Türme ist infolge ihrer spiralförmigen
Drehung zum Wahrzeichenvon Mayen geworden. Sie ist in der Konstruktion so schadhaft, daß eine durch¬
greifende Sicherung nicht mehr aufgeschobenwerden kann, die infolge der außergewöhnlichenForm be¬
sonders schwierig und kostspielig ist. Weiterhin wird das Dach des Kirchenschiffes einer weitgehenden In¬
standsetzung uuterzogen werden müssen. Die Gesamtesten werden ca. 20 000 Mark betragen, an denen
sich die Gemeinde nach Kräften beteiligenwill, da sie der Erhaltung ihres stattlichen Gotteshauses mit seinem
reizvollen Turm, großes Interesse entgegenbringt.

Es wird beantragt, eine Beihilfe von 5 000 Mark uuter der Voraussetzungzu bewilligen, daß die
Beteiligung der Gemeinde ausreicht und die noch zu beantragende Staatsbeihilfe in der erbetenen Höhe
gewährt wird.

38. Ueß beiNelberg (KreisAdenau), Instandsetzung des Altbaues der erweiterten tatholischenPfarrkirche.
In reizvoller Lage erhebt sich die durch den geschicktenErweiterungsbau geschaffene malerische

Baugruppe der katholischeu Pfarrkirchezu Ueß, dereu Kern der spätgotische Altbau mit reichem Netzgewölbe
auf eiuer mittleren Stütze bildet uud zu den interessantestenBeispielen jenes in der Eifel nicht seltenen
zweischiffigen Bautypus gehört, als dessen HauptverbreitungsgebietSüddeutschland,besonders Bayern, gilt.

Der Neubau, dessen Vollendung in die schlimmste Zeit der Inflation fiel, hat die finanziellen
Kräfte der Gemeinde dermaßen in Anspruchgenommen, daß die dringend notwendige Sicherung des alten
Teiles zurückgestellt werden mußte. Inzwischenhat sich der Zustand so verschlimmert,daß im vorigen Jahre
ein Teil des Gewölbes einstürzte. Die schlimmsten Schäden sind zwar im vergangenen Sommer mit ein¬
heimischenKräften ausgebessertworden, die durchgreifendeSicherung des gesamten Altbaues, die eiueu
Kostenaufwandvon 11 500 Mark erfordert, kann aber nicht länger verschoben werden.

Zur Deckung dieses Betrages will die Gemeinde eine Hauskollekte beantragen, eine Anleihe auf¬
nehmen nnd eine Beihilfe aus staatlichenMitteln beantragen.

Es wird gebeten, einen Zuschuß von 1 500 Mark gewähren zu Wolleu.

37. Hennweiler(Kreis Kreuznach), Instandsetzung des Turmes der evangelischenPfarrkirche.
Der Tnrm der evangelischen Pfarrkirche zn Hennweiler, der, einer im Moselgebietnicht seltenen

Gewohnheit folgend, östlich des Langhauses angeordnet ist (letzteresim 18. Jahrhundert erneuert), zählt
zu jener an Mittelrhein, Mosel uud Nahe weit verbreiteten Gruppe von spätgotischen Türmen mit male¬
rischen Dachpyramiden nnd geschieferten Ecktürmchen, der als hervorragendes Beispiel der im Jahre 1923
mit Hilfe der Provinzialverwaltung instandgesetzte Turm der evangelischen Pfarrkirchezu Waldlaubersheim
angehört. Schon vor über 20 Jahren beschäftigte seine Instandsetzungdie Denkmalpflegeim Zusammenhang
mit der geplanten Erweiterung der Kirche. Die Schäden sind inzwischen so groß geworden,daß die Sichernng
nicht mehr hinausgeschobenwerden kann.

Die Gemeinde wird zu den Kosten von 7 000 Mark 2 250 Mark beitragen nnd die Provinzial- und
Landeskirche 3000 Mark.

Es wird gebeten, eine Beihilfe von 1 750 Mark bewilligen zu wolleu.

38. Oberhausen (Kreis Kreuznach), Instandsetzung der evangelischenPfarrkirche.
Die malerische, kleine Kirche zu Oberhausen vertritt trotz örtlicher Nähe einen ganz anderen Typns

als die zn Hennweiler. An das zierliche spätgotische Chor mit Maßwerkfenstern,Dachreiterund interessantem,
kompliziertemZellengewölbeschließt sich das ebenfalls der Mitte des 18. Jahrhunderts angehörende Lang¬
haus an. Während des Krieges wurden die Dächer instandgesetzt.
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Infolge der durch das ansteigendeGelände erschwertenRegenwasserableitungsind die Mauern
besonders an der Nordseite stark durchfeuchtet,sodaß der Innenputz wie die Ausstattung Schaden gelitten
haben.

Der Kostenanschlag für die dringend notwendige Instandsetzung schließt mit dem Betrage von
14 000 Mark ab, zu dessen Deckung 6 500 Mark von kirchlichenStellen und von der Kirchengemeinde3 750
Mark aufgebracht weiden follen.

Die Bewilligung einer Beihilfe in Höhe des Restbetrages von 3 750 Mark wird befürwortet.

39. Kellenbach (Kreis Timmern), Instandsetzung des Turmes der evangelischenPfarrkirche.

In beherrschenderLage erhebt sich über dem Ort Kellenbach die evangelische Pfarrkirche, ein inte-
ressantei aus drei Teilen zusammengesetzter Van, zierliches gotisches Chor, für die evangelische Kirchenbau¬
kunst aus dem 18. Jahrhundert iu der Nahegegendtypisches Langhans mit reizvoller Emporcnanlage, roma¬
nischer Turin. Schon im Jahre 1913 sah sich die Gemeinde genötigt, eine Beihilfe der Provinzialvcrwaltnng
zur Instandsetzungder schadhaftenKirche zu erbitten, die infolge des Krieges nicht „lehr zur Auszahluug
gelaugte. Iuzwifcheu habeu sich die Schädeu bedeutend verschlimmert,sodaß eine durchgreifeudeInstand¬
setzung dringend erforderlichist.

Die Gemeinde hat die im Jahre 1913 von ihr bereitgestelltenMittel einschließlichder vom evange¬
lischen Kirchemat und der Provinzialsynode gewährten Zuschüsse von 2 000 Mark bezw. 4 000 Mark durch
die Iuflation verloren.

Der neue Kostenanschlag schließt mit dem Betrage von 6 500 Mark ab. Da diese Arbeiten zunächst
im gauzeu Umfang nicht finanziert weiden können, sollen sie vorläufig auf die Instandsetzuugdes Turmes
beschränkt weiden, die rund 2 800 Mark erfordern wird.

Es wird gebeten, hierzu eine Beihilfe von 1400 Mark zur Verfügung zu stellen.

40. Noth a. d. Dur (Kreis Bitburg), Wiederherstellung der ehemaligen Iohmmiter-Ordenstirche.
Iu den eigentümlichstenErscheinungennicht nur der Nheinprovinzsondern ganz Westdeutschlands

gehört die ehemaligeTempelherren-, dann Aohannitcr-Ordenskirchebei Ruth a. d. Our.
Auf steilem Felsgrat über einem kleiueu Friedhof aufragend, bietet fie fich sowohl von den stark

überhöhende,!luxemburgischenGrenzhöhen bei Vianden, als auch von den deutschen Bergeu, in ungemein
malerischer Lage dar. An der Südseite sind die burgähulichenWohu- und Wirtschaftsgebäudeder ehemaligen
Ordenskommende auf eiuer etwas uiedrigereu Terrasse vorgelagert.

Der Gruudriß, die reiche Detailieruug der Kapitale, der Bogeufrieseuud Portale, namentlichaber
die stark französisch anmutende Gliederung der Westfront, weisen diesen im 11. Jahrhundert entstandenen
Bau der Trier-lothringifchcu Baugruppe zu.

Da sie nach Auflösungdes Klosters 1815 zur Filiale der entfernt liegenden Pfarrkirche in Körperich
herabsank,die Gemeinde Noth ebenso klein wie arm ist, bedarf das kunstgeschichtlichso bedeutendeBauwerk
zur Zeit eiuer allgemeinen Wiederherstellung,die zwecks Erleichterungder Finanzierung auf mehrere Jahre
verteilt wcrdeu und mit der Erneuerung der gänzlich abständigenDächerbeginnen soll.

In Anbetrachtder außergewöhnlichgeringen Leistungsfähigkeitder kleinen Grenzgemeindeauf der
einen uud der Bedeutung der Kirche auf der anderen Seite hat sich die Staatsregieiung schon bereit erklärt,
eine Beihilfe zu den ersten etwa 7 000 Mark betragenden Arbeiten bereitzustellen.

Es wird gebeten, einen Beitrag von 3 000 Mark zu bewilligen. Die Gemeinde wird dann den
über die Staatsbeihilfe hinausgeheuden Betrag uud die gesamtenHand- und Spanndienste leisten.

41. Bettingen (Kreis Bitburg), Instandsetzung der Burgruine.
Der höchstgelegene Teil des Dorfes Bettingen, früher Freukingen, im Kreise Bitburg wird noch

umschlossen von den Trümmern der Burg, die vermutlichschon im 13. Jahrhundert von den Herren von
Falkenstcinznm Schutze des Ortes errichtet worden ist. Ihre Geschichte ist kaum auseiuanderzuhalten vor
dem Schicksal der unweit aufwärts im Tale der Prüm gelegenen Burg Altbcttingeu, die samt dem anschließen¬
den Orte nach der Mitte des 17. Jahrhunderts verlassen wurde. Damals ging der Name Bettingen ganz auf
die Siedlung am Berge über. Die obere Burg fiudeu wir nacheinander in der Hand der Erzbifchöfe von
Trier, der Herren von Vinstingen, Manderscheid-Kailuud zuletzt vor ihrer Zerstörung durch die Franzosen
1794 der Herren von Manderscheid-Blankenheim.Dann wurde sie parzelliert.

Zwei Partien sind noch in ziemlicher Stärke uud Höhe erhalten uud zwar an der Stelle des ehe¬
maligen Torbaues in der Nordwest-und auf der Ostecke. Dauk des örtlichenInteresses an der weiteren
Erhaltung konnten in den letzten Jahren laufend kleinere Beträge, die Kreis und Gemeinde selbst aufbrachten,
zu zweckmäßigdurchgeführtenSicherungsarbeiten verwendet werden. Damit nuu das Intereffe nicht erlahmt
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und die noch dringendstenWiederherstellungsarbeitenunter örtlicherBeteiligung in etwas größerem Um¬
fange durchgeführtwerden können, wird eine Beihilfe von 1000 Mark zu den auf etwa 2 000 Mark veran¬
schlagten Arbeiten in Vorschlaggebracht.

42. Niederehe (Kreis Taun), Wiederherstellung des ehemaligen Klosterflügels.
Zu den fast gänzlich unberührt gebliebenen Klosteranlagender Eifel gehört das wenig bekannte

im 10. Jh. gegründete ehemalige Augustinerinnen- spätere Prämonstratenserklosterin Niederehe, Kreis
Dann, mit seiner interessanten romanischenKirche aus der 2. Hälfte des 12. Jh.

An den Westbauder Kirche mit der romanischenNonnenempore schließen sich nördlich die umfaug-
reichen Klostergebäudean, die 1475 zum erstenmale niederbrannten. Die jetzigen Baulichkeiten,die heute
als Pfarrhaus dienen, wurden nach einem neuen Brande in den Jahren 1776—1782gänzlich neu auf¬
geführt.

Der zweigeschossige westliche Hauptflügel mit seinem in der Landschaft so stark mitsprechenden,
großen Mansarddach enthält außer dem Kreuzgangflügel im Erdgeschoß noch eine prachtvolle .Küche mit
Nauchfang und hoale, ein hübsches Gartenportal von 1777, eine gute Balusterholztreppe und einfachere
Stuckdecken.

Die Dachhaut scheint nach der Technik noch die alte von: Ende des 18. Jh. zu sein, ist aber inzwischen
völlig abständig geworden. Der Rückzug der Truppeu aus dem Weltkriege,Vesatzungsbeleguugdes Dach¬
bodens und Zwangseinmietungen haben diesem über hundert Jahre alten Dach den Nest gegeben, so daß
eine völlige Neueindeckung in Frage kommt,die auf ca. 4000 Mark veranschlagtist und die die kleine Eifel-
gemeindenicht allein finanzierenkann. Die Bereitstellung einer Beihilfe von 1000 Mark zu dieser dringenden
Dachinstandsetzungwird aufs wärmste befürwortet.

43. Beurig (Kreis Saarburg), Wiederherstellung des Helmes der Pfarr- und WallfahrMirche.
Der seit Anlage der Staatsbahn im Saartale mit der Kreisstadt Saarburg allmählichzusammen¬

wachsende Ort Beurig auf dein rechten Ufer des Flusses birgt eine in den Jahren 1512—16 durch Erzbischof
Richard von Greiffentlau erbaute prächtige, zweischiffige Kirche, die sich vor allem durch reiche spätgotische
Netzgewölbe,eine interessanteWestemporenanlageund einen viergeschossigen Turm mit hohem Spitzhelm
auszeichnet.

Durch Krieg und Inflation konnten die ständigen Unterhaltungsarbeiten all dem umfänglichen
Gebäudekomplexnicht in der erforderlichenWeise fortgesetzt, vor allem die gerade vor dem Kriege fällige
Erneuerung der schadhaftestenTurmhelmseite noch nicht durchgeführt werden. Auftretende Schwamm¬
schäden in Ehor und Sakristei der Kirche zwangen die meist aus kleinen Winzern und Eisenbahnarbeitern
sich zusammensetzende Gemeinde vor 1 ^ Jahren zu größerenReparaturen und Anlage einer Zentralheizung.

Jetzt ist die völlige Neueindeckungdes Helmes nebst teilweiser Auswechslung der angegriffenen
Konstruktionunaufschieblich geworden. Zu der auf rund 3000 Mark veranschlagtenTurmhelmerneuerung
wird eine Provinzialbeihilfe von 1000 Mark vorgeschlagen.

44. Saarburg, Instandsetzung der Burgruine.
Schon in den Jahren 1890 und 1896 hat der Provinzialcmsschußzu Instandsetzungsarbeiten all

der Schloßruine zu Saarburg Beihilfen gewährt und dadurch das Interesse der Provinzialverwaltung all
dieser Burganlage bekundet,die zn den ältesten der Trierer Grenzlande gehört. Ihre Geschichte ist mit der
des Bistums Trier aufs engste verknüpft. Auf schmalem Felsgrat über der Saar legte Graf Siegfried von
Luxemburg am Ende des 10. Jh. die erste Befestigung an. Erzbischof Bruno errichtetedann im Anfang des
12. Jh. Neubauten, zu dem der noch erhaltene Bergfried mit dem dichtvorgelagertensechseckigenMauer¬
kranz gehört.

Nach einer teilweisen Einäscherungdurch brandenburgischeTruppen unter Iodocus Dailberg im
Jahre 1552 wurde sie wieder aufgebaut und im 16. bis 17. Jh. als Beste durch ein umfangreichesSystem
von Mauern und Türmen mit der Stadt verbunden, wie es uns ein Stich von Merian zeigt.

Im 17. und 18. Jh. besetzten etwa 20 mal die Franzosen die Burg und Stadt, wobei sie mehr und
mehr zerstört wurde.

Im Jahre 1859 erwarb sie schließlichdie Stadt, um die im Gesamtlandschaftsbildenicht zu ent¬
behrende Silhouette der Ruine zu erhalten.

Die vor 30 Jahren geleisteten Arbeiten haben sich bis heute gut gehalten. Inzwischen sind an
anderen Stellen durch Erddruck und durch Ausfrieren an einigen Terrassen und Stützmauern so starke Aus¬
beulungen aufgetreten, daß mit größeren Abstürzengerechnetwerden muß. Da die gegen diese Gefahren
geplanten und auf insgesamt 8000 Mark veranschlagtenMaßnahmen jedoch sehr gefährlich und so umfang¬
reich sind, daß sie von der durch die Saargebietsabschnüruugwirtschaftlich iu recht große Bedräuguis geratenen
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Stadtgemeinde nicht auf einmal finanziert weiden können, wurde beschlossen, in diesem Jahre zum Schutz
der untenliegenden Häuser nur die allerdringendsten Ausbesserungen vorzunehmen.

Die Bereitstellung eiuer Provinzialbeihilfe von 1000 Mark unter der Bedingung, daß Stadt und
Kreis mindestens den gleichenBetrag bereitstellen, wird beantragt.

45. Talvern (Kreis Saarburg), Wiederherstellung des romanischenKirchturms der ehemaligenPfarrtirche.
Von der ehemaligen katholischen Pfarrkirche in Tawern im Kreise Saarburg war 1913 nach Er¬

richtung eines Neubaues an anderer Stelle auf Wunsch der Denkmalpflegeund unter Verwendung einer
Provinzialbeihilfe der Turm erhalten geblieben, der jetzt der Kriegerehrungdes Ortes einen wirkungsvollen
Hintergrund gewährt. Es handelt sich um einen der charakteristischen, aber im Aussterbenbegriffenenfrüh¬
gotischen Türme der Trierer Lande aus örtlichemBuntsandstein mit hohem Spitzhelm. Die Provinzial¬
beihilfe war s. It. für Schließung der durch den Abbruch des lunstgeschichtlich bedeutungslosen Kirchen¬
schiffes aus dem 18. Jh. entstandenen Lücke und damit zusammenhängenderInstandsetzungsarbeitenver¬
wendet worden.

Wie an so zahllosen anderen Orten hat auch hier Krieg und Inflation der Gemeinde die Möglichkeit
genommen, die laufenden Erhaltungsarbeiten in genügender Weife durchzuführen. Die Neueindeckung
des Helmes und die Ergänzung der Dachkonstruttionist dringend geworden. In Anbetracht der denkmal-
pflegerischdurchaus wünschenswerten weiteren Erhaltung dieses Wahrzeichensund im Hinblick auf die
finanziell so schwachen Kräfte der meist aus Kleinbauern bestehenden Gemeinde wird zu den auf 2000 Mark
veranschlagtenWiederherstellungskosteneine Beihilfe von 1000 Mark befürwortet unter der Bedingung,
daß Eivil. und Kirchengemeindeden Rest der entstehenden Kosten decken.

4«. Trier, Wiederherstellung der Heiligtreuz Kirche.
Die Kapelle zu Heiligkreuzim Westeu von Trier gehört zu den wertvollsten Denkmälern der

frühromanifchenBaukunst in Deutschland. Ihre Grundrißanlage ist wahrscheinlich in Anlehnung an ober«
italienische Zentralbauten als griechisches Kreuz ausgebildet.

Die Pilllstcrgliederungdes Kuppeltambours zeigt in der Gesamtordnung unverkennbareAnklänge
an die entsprechendenTeile der Münsterlirchenzu Aachen und Essen und in der Detailbehandlung an das
Untergeschoßder Westtürme des Trierer Domes.

Als Entstehungszeitdürfte etwa die Mitte des 11. Jahrhunderts anzusehensein. Die jetzige Form
der Kuppelverdachung stammt aus dem 17. Jahrhundert.

Die Kapelle bedarf einer durchgreifendenWiederherstellungaller Teile, namentlich der Dächer
und eines großen Teiles der Dachkonstruktionen, der Bereinigung und Ausflickuug der größtenteils geputzten
Außen- und Innenwände, der Reparatur der Fenster usw. Es ist zu erwarten, daß sich bei diesen Arbeiten
noch eine Reihe interessanter Aufschlüsse über die Baugeschichte u. z. B. über die frühere farbige Behand¬
lung der Außenwände ergeben werden.

Die Arbeiten sind auf 12 000 Mark veranschlagt, zu denen die Staatsregierung schon einen Zuschuß
von 4000 Mark bewilligt hat. Eine Provinzialbeihilfe in gleicher Höhe wird vorgefchlagen. Den Rest soll
der Iweckverbllnd Trier finanzieren.

47. Trier, St. Matthias, Fortführung der Wiederherstellungsarbeiten an den Portalen der Westfront.
Es war schon in dem vorjährigen Gutachten darauf hingewiesenworden, daß die Wiederherstellung

der in ihrem Bestände durch Verwitterung sehr gefährdeten Varockportcilvorbautenvor dem grandiosen
Westbau an St. Matthias in Trier wegen der Schwierigkeitder Finanzierung auf mindestens zwei Jahre
verteilt werden muß.

Es wird beantragt, nunmehr auch die zweite in Aussicht gestellte Rate von 5000 Mark zu den auf
rund 35 000 Mark veranschlagtenund im vorigen Jahre eingeleiteten Arbeiten bereitstellen zu wollen,
nachdem auch die Staatsregierung und die Neichsregierung sich angesichtsder künstlerischen Bedeutung
dieser pruukhaften Portale zur Leistung von Beihilfen bereit erklärt haben.

48. Schladt (Kreis Wittlich), Wiederherstellung der katholischenFilialtirche.
Zu den wenigen noch unverändert erhaltenen Dorfkirchendes KreisesWittlich gehört die Kirche

in Schladt als Filiale von Laufeld.
Der ältere, uur aus zwei Jochen bestehendewestliche Teil ist schon 1475 erwähnt, während der

größere östliche mit dem dreiseitigen Chorschluß und dem darüber entwickelten Dachreitervon Graf Wolfgang
Heinrich zu Manderfcheid-Falkenstein(f1742) im zweiten Jahrzehnt des 18. Jh. angefügt wurde.

Die malerische Wirkung des Aeußeren mit den spätgotischen Details der Fenster und dem leicht
geschweiften,beschiefertenTürmchen wird durch die Wirkung des Innemaumes wesentlichübertroffen.
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Drei barocke Säulenaltäre von ca. 1720 durch figurenbekrönte Türabschlüsseverbunden und eine reich¬
durchgearbeitete Rokokokanzelgeben dem kreuzgewölbtenRaume das glanzvoll kirchliche Gepräge des
18. Jh.

In dem westlichen,wahrscheinlich zuerst ungewölbten Teil haben die Langmauern den Schub
der schweren Bruchsteingewölbenicht ausgehalten, so daß auf der Südseite schon im 17. oder 18. Jh. eine
kräftige Mauerverstärkungvorgesetzt wurde. In jüngster Zeit sind die Seitenmauern erneut ausgewichen,
sodaß breite Risse in den GewölbendrohendenEinsturz bekundeten und provisorisch durch Einziehenschwerer,
den Innenraum entstellender Eisenanker zusammengehalten werden mußten.

Das zu schwere Bruchsteingewölbemuß neu durch ein solches aus Schwemmstein ersetzt werden.
Die Hauptwiederherstellungsarbeitelljedoch betreffen die Ausstattung, von der besonders einzelne

Teile der Altäre stark vom Holzwurm angegriffen sind. Die Kosten der Instandsetzungsind auf 6600 Mark
ohue die Gewölbewiederherstellunggeschätzt worden. Die Bewilligung einer Beihilfe von 2000 Mark,
wovon 500 Mark für die Gewölbesicherungverwendet werden sollen, wird in Vorschlaggebracht.

49. Prüm, Fortführung der Wiederherstellungsarbeiten an der ehemaligen Abteitirche.
Nachdem im vergangenen Jahre unter Verwendung einer Provinzialbeihilfe und einer Staats¬

beihilfe das prachtvolleAltarwerk aus der Nikolauskirche in Kreuznachuach gründlicherWiederherstellung
wieder aufgebaut werden konnte, sieht sich die Gemeinde nunmehr — wie scholl im vorjährigen Gutachten
angedeutet wurde — vor die Notwendigkeitgestellt, die auf über 25 000 Mark veranschlagteErneuerung
der umfangreichen Dachflächendieser großen Kirche in Angriff zu nehmen.

Die Gemeinde, die seit Ende der Inflation die größten Anstrengungen macht, ihr Gotteshaus
äußerlich in einen baulich gesundenund innerlich in einen würdigen Znstand zu versetzen, ist nicht imstande,
diese gewaltigen Aufgaben ohne Hilfe durchzuführen.

Angesichts der bekannten hohen geschichtlichenund künstlerischen Bedeutung dieses von dem Kur¬
ttierischenBaumeister Johann Georg Judas in dem Jahre 1721 begonnenen und in einem Guß bis etwa
1730 durchgeführtenKirchenbaueswird zu den äußeren Wiederherstellungsarbeiteneure Provinzialbeihilfe
von 5000 Mark erbeten.

Anl a ge 35.

Bericht und Antrag ^"e^ 327
des Provinzialausschufses,

betreffend den Austausch von Grundstücken zwischen der Provinzial-Arbeitsanstalt
Vrauweiler und dem Nheinisch-WestfälischenElektrizitätswerk.

Das Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerkbeabsichtigt,in unmittelbarer Nähe der Arbeitsanstalt
Vranweiler in nächsterZeit eine große Schaltstaüon zn errichten. Für die Station mit ihren Neben¬
anlagen ist ein Gelände von 60 Morgen erforderlich. Die Verhandlungen über den Gruudstückserwerb
sind bereits seit einen: Jahre im Gange. Zur Abrundung des Geländes benötigt das N.W.E, ein der
Arbeitsanfall gehörendes Stück Ackerland in Größe von rnnd 8 Morgen (Flnr 8 Nr. 59). Das N.WS.
ist bereit, dem Provinzialverbcmd als Ersatz für diese Fläche ein gleich großes Gelände, das unmittelbar
an die Ziegelei der Arbeitsanstalt angrenzt, zn verschaffen. Erworben ist bereits die Parzelle Flnr 12
Nr. 17 in Größe von 153,18 m-. Ueber den Erwerb des angrenzenden GrundstückesFlur 12 Nr. 16
schweben noch Verhandlungen zwischenden: N.W.E, nnd dem Eigentümer. Der Allstauschliegt durch¬
aus im Interesse der Nrbeitscmstalt, weil dadurch das Ziegeleigelände abgernndet wird. Die gesamten
Kosten für den Erwerb und die Umschreibungder Grundstücke trägt das N.W.E.

Der Provinzialausschuß beehrt sich deshalb, nachstehendenBeschlußVoranschlägen:
„Der Provinziallandtag ist damit einverstanden,daß voll dem Ackerland der Arbeitsanstalt Vran¬

weiler ans Flur 8 Nr. 59, eingetragen im Grundbuche voll Freimersdorf in Band 38 Blatt 1492, ein
Stück ill Größe von rund 8 Morgen gegen ein gleich großes an das Ziegeleigelände der Arbeitsanfall
angrenzendes Grundstück Flur 12 3lr. 16' und 17, eingetragen ebenfalls im Gruudbuch von Freimersdorf,
ausgetauscht wird."

Düsseldorf, den 28. März 1927.
Der Provinzialansschnh:

Dr. Adenau er, Dr. Horion,
Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Bericht und Antrag ^RU«^
des Provinzialausschufses,

betreffend
1. Uebernahme von Bürgschaften auf Grund der dem Provinzialausschuß durch

den 71. Provinziallandtag erteilten Ermächtigung;
2. Ermächtigung des Provinzialausschufses, im Rechnungsjahr 1927 nochmals

Bürgschaften in Höhe von 800000 Neichsmark zu übernehmen.

»!
U
0

Zu 1. Der 71. Provinziallandtag hat in seiner Sitzung vom 26. März 1926 den Provinzial¬
ausschuß ermächtigt, anstelle des Provinziallandtages Bürgschaften bis zur Gesamthöhe von 1 Million
Reichsmark zu übernehmen für Darlehen an solche Anstalten der privaten Wohlfahrtspflege, die der
Provinzialverband zur Erfüllung der ihm gesetzlich obliegenden Aufgaben in Anspruch nimmt.

Im Laufe des Jahres sind folgende Bürgschaften vom Provinzialausschußgeuehmigt worden:
150 000 Reichsmarkfür das St. Iosefshaus in Hardt bei MGladbach,

60 000 „ für die Anstalt St. Bernardin in Hamb bei Capellen,
60 000 „ für das Herz-Iesu-Haus in Kühr-Niederfell bei Cobern-Gondorf an der Mofel,

120 000 „ für die Anstalt „Hephata" zn MGladbach,
50 000 „ für das Herz-Iefu-Krankenhaus in Trier,

200 000 „ für die Diakonieanstaltenin Kreuznach,
80 000 „ für den Evgl. Fraueu-Asyl-Verein (Dorotheenhcim) in Düsseldorf,
40 000 „ für die Diakonenanstalt in Duisburg,
70 000 „ für das Caritashaus in Montabaur,
25 000 „ für das Lehrlingsheim des Caritasverbandes in MGladbach,

7 000 „ für die Mitternachtsmisfion in Düsseldorf,
50 000 „ für den Frauenverein zur Krankenpflege in Neuwied,
60 000 „ für die Heil- und Pflegeanstalt der barmherzigen Brüder in Trier,
68 000 „ für das Dreifaltigkeitsklosterin Königshof bei Krefeld.

Die für die Diakonenanstalt in Duisburg übernommene Bürgschaft von 40 000 Mark ist durch
Iurüäzahlung des s. Zt. als Iwischenlredit gegebenen Darlehns erledigt.

Zu 2. Die Zahl der in der Fürsorge des Provinzialverbandes stehenden Hilfsbedürftigen ist
noch dauernd im Steigen begriffen. Insbesondere wird in den nächsten Jahren noch fortlanfcnd Unter«
lunftsmöglichkeitfür Geisteskranke,Schwachsinnige, Fürsorgezöglinge und Krüppel geschaffen werden
müssen. Soweit die Geisteskrankenin Frage kommen, wird trotz dauernder Vermehrung der eigenen
Unterbringungsmöglichkcitender Bedarf an Plätzen noch nicht vollkommengedeckt werden können. Für
die Anstaltspflege Schwachsinnigerhat der Provinzialverband, abgesehenvon der Kinderanstalt Bonn,
überhaupt keine eigenen Anstalten. Will daher die Provinzialverwaltung nicht selbst in ausgedehntem
Umfange Neubauten errichten, fo wird fie den Anstalten der privaten Wohlfahrtspflege auch weiterhin
bei der Kapitalbeschaffungfür Erweiterungs- und Neubauten behilflichfein müssen. Trotz der größeren
Flüssigkeit des Geldmarktes ist es aber immerhin noch in einzelnen Fällen, in denen die Provinzial¬
verwaltung an der Vergrößerung oder dem Ausbau einer Anstalt ein besonderes Interesse hat, den
Anstalten nicht möglich, das erforderlicheDarlehn ohne Bnrgschaftsübernahme durch den Provinzial¬
verband zu erhalten. Da aber jetzt in vielen Fällen es doch auch möglich ist, auf Grund der imMesttztum
liegenden dinglichen Sicherheit den Geldbedarf zu decken, fo wird es genügen, wenn nunmehr die Er-
mächtigung zur Bürgschaftsübernahme für das Jahr 192? auf den Betrag von 800 000 Mark insgesamt
beschränkt wird.

Der Provinzialausschuß beehrt sich daher zu beantragen:
„Der Provinziallandtag wolle

a. den Bericht zu 1 durch Kenntnisnahme für erledigt erklären;
d. den Provinzialausschußermächtigen,im Rechnungsjahr192? erforderlichenfallsanstelle des Provmzml-

landtages Bürgschaften bis zur Gefamthühe vou 800 000 Reichsmark zu übernehmen.'
Düsfeldorf, den 28. März 1927.

Der Provinzialausschuß:
vr.Adeuauei, Dr. Horiou,

Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Alllage 37.
(Drucksache Nr. 34.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschufses,

betreffend den Stand der Vorarbeiten, den Voranschlag und die verschiedenen Anträge
der K. P. D. bezüglich der Entlohnung der Arbeiter beim Vau der Autobahn

Köln—Düsseldorf.

Der letzte Provinziallandtag hat in seiner außerordentlichen Tagung im Dezember 1926 den Bau
einer Autobahn zwischen Köln und Düsseldorf nach Maßgabe der dem Provinziallandtag vom Pro-
vinzialausschuß gemachten Vorlage unter der Voraussetzung genehmigt, daß die von Reich und Staat
zugejagten Zuschüsse und Darlehn aus der produktiven Erwerbslosenfürsorge für das Unternehmen
sichergestellt sind, und ferner unter der Voraussetzung, daß eine Abgabe von den Kraftwagenbesitzern
bei Benutzung der Autobahn erhoben werden kann. Der Provinziallandtag hat den Provinzialausschuß
damals beauftragt, dem nächsten Provinziallandtag einen Bericht über den Stand der Vorarbeiten und
einen Voranschlag über die entstehendenBaukosten vorzulegen. Die weiter unten erläuterten Anträge der
K.P.D. hat er dem Provinzialausschuß ebenfalls zur Berichterstattung in der nächsten Tagung über¬
wiesen.

Die Voraussetzungen, unter denen der Provinziallandtag den Bau einer Autobahn genehmigt hat,
sind bisher noch nicht erfüllt worden. Nach dem Stande der Verhandlungen mit den Zentralstellen
in Berlin zur Zeit der letzten Tagung des Provinziallandtages war anzunehmen, daß die Entscheidungvon
Staat und Reich über die Bereitstellung der Mittel der produktiven Erwerbslosenfürsorge für die Auto¬
bahn Köln—Düsseldorf unmittelbar bevorstünde. Es war ferner anzunehmen, daß der Reichsrat in
Kürze über die Zuläffigteit einer Abgabcncrhebung auf der Autobahn beschließen würde. Die Ent¬
scheidung hat sich aber nach beiden Richtungen hin bis heute hingezögert. Zwar liegt nunmehr heute
der Antrag Preußens im Neichsrate, die Abgabenerhebung für zulässig zu erklären vor, und weiter
ist Preußen damit einverstanden, daß die Mittel der produktiven Erwerbslosenfürsorge für das Un¬
ternehmen wie vorgesehen bewilligt werden, aber die gleichfalls erforderliche Zustimmung des Reiches
soll erst demnächst im Neichskabinett getroffen werden und vor der endgültigen Beschlußfassung des
Reichskabinetts ist auch nicht damit zu rechnen, daß der Neichsrat sich mit der Frage der Massig¬
keit der Abgabenerhebnng beschäftigenwird. Die Lage ist also noch heute völlig ungeklärt. Der Pro-
vinzialverwaltung, die fortgesetzt auf fchnelle Klärung hingedrängt hat, war es deshalb auch, so bedauer¬
lich dies im Interesse der großen Zahl von Erwerbslosen, die bei dem Unternehmen beschäftigt wer¬
den könnten, ist, nicht möglich, den Bau bisher in Angriff zn nehmen und felbstverständlich sind auch
die Vorarbeiten (z. V. Grunderwerb) durch die anhaltende Unsicherheit, ob überhaupt das Unternehmen
zustande kommt, start verzögernd beeinträchtigt worden.

I. Stand der Vorarbeiten.

Die Einzclpläne für etwa die Hälfte der ganzen Strecke liegen dem Herrn Regierungspräsidenten in
Düsseldorf znr Prüfung vor. Die Ausschreibungsunterlagen für diese Strecke sind soweit vorbereitet,
daß die Ausschreibung und Vergebung sofort möglich ist, sobald feststeht, wann der Besitz des erforder¬
lichen Baugeländes sichergestellt ist. Für die Reststrecken sind die für die landespolizeiliche Prüfung
notwendigen Planunterlagen, abgesehen von einigen geringfügigen Aenderungen, die durch eine Verschie¬
bung der Linie an zwei Punkten erforderlich sind, fertig.

Für den Grunderwerb find alle Vorbereitungen so getroffen, daß unmittelbar nach der Genehmi¬
gung der Abgabenerhebung durch den Neichsrat mit dem freihändigen Ankauf begonnen werden kann.
Die Erteilung des Enteignungsrechtes ist innerhalb einer kurzen Frist (2—3 Wochen) nach dem Reichs¬
ratsbeschluß in sichere Aussicht gestellt.

II. Kostenvoranschlag.
Der Voranschlag über die entstehenden Baukosten ist in der Anlage beigefügt.



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen.Nr. 37. 129

III. Anträge der K.P.D. über die Entlohnung der Notstandsarbeiter.

1. Antrag der K.P.D.
„Für die beim Bau der Autostraße Köln—Düsseldorf beschäftigten Arbeiter, die infolge der Ent¬

fernung ihrer Wohnung von der Arbeitsstätte nicht täglich nach Hause können, werden von der Provinz
ausreichende und angemessene Unterkunftsmöglichkeiten und Verpflegungsmöglichkeiten geschaffen. Der
von den Arbeitern für Quartier und Verpflegung zu zahlende Betrag darf nicht höher sein, wie die Zu¬
lage, die die Arbeiter hierfür erhalten. Als Zuschuß zu den Kosten der Unterbringung und Verpflegung
wird ein Betrag von 500000 Mk. bereitgestellt."

Nach Mitteilung des Landesarbeitsamts werden in den Großstädten Köln und Düsseldorf und in
den Orten an der Bauftrecke eine ausreichend große Zahl geeigneter Notstandsarbeiter zur Verfügung
stehen, die alle täglich nach Hause tonnen. Die Arbeitsnachweise, deren Bezirke die Autobahn berührt,
werden vorzugsweise für die Ueberweisung von Erwerbslosen in Anspruch zu nehmen sein. Das wird
nicht ausschließen, daß aus Bezirken mit besondersgroßer Arbeitslosigkeit (z. B. Remscheid und Len-
nep) Notstandsarbeiter herangezogen werden, soweit diese die Möglichkeit haben, täglich ihren Wohnsitz
wieder zu erreichen.

Das Landesarbeitsamt hat sich bereit erklärt, die Verteilung der Anforderungen an Notstands-
arbeitcrn aus die einzelnen Arbeitsnachweise zu übernehmen.

Soweit einzelne Arbeitnehmer (z. B. Maschinisten, Heizer, Wächter) über Nacht an der Baustelle
bleiben müssen, wird den Unternehmern zur Pflicht gemacht werden, den gesetzlichen und polizeilichenBe¬
stimmungen entsprechendUnterkunftsräume zur Verfügung zu stellen.

Auch im übrigen weiden die Unternehmer selbstverständlich gehalten sein, Wärmvorrichtungen für mit¬
gebrachtes Essen, Gelegenheit zum Kaffeetochen u. dergl. vorzuhalten und auch nach Bedarf Kantinen
in der üblichen Weise einzurichten.

Demnach ist die Bereitstellung eines besonderenBetrages als Zuschuß zu den Kosten der Unterbrin¬
gung und Verpflegung nicht erforderlich.
2. Antrag der K.P.D.

„Für die beim Bau der Autobahn beschäftigten Arbeiter darf eine tägliche Arbeitszeit von 8
Stunden und eine wöchentlicheArbeitszeit von 42 Stunden nicht überfchritten werden."

Es würde mit dem Zweck der produktiven Erwcrbslosenfürsorge, möglichstviele Notstandsarbeiter zu
beschäftigen,im Widerspruch stehen, wenn eine längere Arbeitszeit als 8 Stunden täglich zugelassen würde.
Daher wird in den Bauverträgen vorgesehenwerden, daß mit Ausnahme einzelner Arbeitnehmer (z. B.
Maschinisten und Heizer) die 8stündige Arbeitszeit für die Notstandsarbeiter keinesfalls überschritten wer¬
den darf. Wenn zur Beschleunigung des Naufortschrittes, besonders im Sommer, eine längere Arbeits¬
zeit notwendig werden sollte, werden 2 Schichten vorgesehen werden.
3. Antrag der K.P.D.

„Die Bezahlung der beim Bau der Autobahn beschäftigtenArbeiter erfolgt nach dem für die einzelnen
Arbeiten in Frage kommendenTarifen. Für die 42stündige wöchentlicheArbeitszeit wird derselbe Lohn
wie für die im Tarif vorgeseheneoder sonst übliche längere Arbeitszeit bezahlt. Wenn in den Tarifen
für weit von der Arbeitsstelle wohnende Arbeiter keine Wegegelder, Tagegelderstattung, Auswärtszu¬
lagen, Montagespesen u. dergl. vorgesehen sind, werden entsprechende Wegegelder und Tagegelder ge¬
zahlt. Falls die Arbeiter nicht täglich nach Hause können, erhalten sie eine Verpflegungszulage."

Ueber die Vergütung für die Notstandsarbeiter sind in ß 9 der Bestimmungen über öffentliche
Notstandsarbeitcn vom 30. 4. 1925 (R.G.Bl. I S. 53) zwingende Vorschriften erlassen. Diese verfolgen
den Zweck, einerseits die Entlohnung der Notstandsarbeiter nach Maßgabe ihrer Leistungen möglichst in
derselben Art und nach denselben Grundsätzen zu regeln, wie für Arbeiter auf dem freien Arbeitsmartt,
andererseits aber zu verhindern, daß die Vergütung der Notstandsarbeiter den Lohn übersteigt, den ein
freier Arbeiter erhalten würde.

Ferner soll, soweit die Art der Arbeit es eben zuläßt, eine Akkordvergütung oder die Gewährung
von Leistungsprämien vorgesehen werden. Da größere Erdarbeiten, insbesondere bei Verwendung von
Maschinen allgemein im Stücklohn oder unter Zahlung von Leistungsprämien ausgeführt werden, muß
nach den gesetzlichen Vorschriften bei dem Bau der Autobahn eine derartige Regelung unbedingt getroffen
werden.

Demnach wird in den Bauverträgen vorgesehen werden, daß die beschäftigtenArbeiter unter Zu¬
grundelegung des Tiefbauarbcitertarifs zu entlohnen sind. Akkordsätzeoder Leistungsprämicn sind vom
Unternehmer schriftlich mit den einzelnen Arbeitnehmergruppcnzn vereinbaren; die Vereinbarungen sind
auf Verlangen der Bauleitung vorzulegen. Den Notstandsarbeitern, die als Facharbeiter beschäftigtwer-
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den, sind die für solche vorgesehenen Tariflöhne oder Zuschläge zn zahlen. Wegegelder, Fahrgelderstat¬
tung, u. dergl. sind den Arbeitnehmern zu vergüten, sofern sie in dem jeweils gültigen Bauarbeiter¬
tarif vorgesehen oder sonst bei Arbeiten ähnlicher Art üblich sind.

Eine gleiche Bezahlung für die 42stündige wie für die 48stündige wöchentlicheArbeitszeit würde
eine Besserstellung der Notstandsarbeiter gegenüberden freien Arbeitern herbeiführen und ist daher mit
den gesetzlichen Bestimmungen nicht vereinbar.
4. Eventnalantrag der K.P.D.

„Im Falle der Ablehnung der Durchführung der Erdbewegungs- und Straßenbefestigungsarbei¬
ten beim Bau der Autobahn Köln—Düsseldorf in eigener Regie der Provinz, wolle der Prov.-
Landtag beschließen:

Die Ausschreibung der Erdarbeiten erfolgt unter Zugrundelegung folgender Leistungsnormen pro
Arbeiter und Tag von:

a) 5 odm bei Sandboden,
b) 4 odm bei Lehmboden,
o) 3 odm bei Kiesboden."

Die Ausführung der Arbeiten für die Autobahn in eigener Regie der Provinz ist vom Pro-
vinziallandtag abgelehnt.

Unter 3. ist bereits bemerkt, daß den gesetzlichen Vorschriften entsprechenddie Erdarbeiten im Akkord
oder unter Gewährung von Leistungsprämien ausgeführt werden müssen. Das Gleiche gilt auch für
die Straßenbefestigungsarbeiten. In den gesetzlichen Bestimmungen (§ 9 Abf. 2 der Bestimmungen über
die Notstandsarbeiten vom 30. 4. 1925) ist allerdings vorgesehen, daß mindestens ein bestimmtes ange¬
messenes Maß an Arbeitsleistung für den Arbeitstag festgesetzt werden muß. Das gilt aber nur für den
hier nicht vorliegenden Fall, daß die Arbeit nicht im Akkord oder unter Gewährung von Leistungsprämien
ausgeführt werden kann. Es besteht bei dem Bau der Autobahn daher keine Veranlassung, ein solches
Mindestmaß an Arbeitsleistung überhaupt festzusetzen.

IV. Vergebung der Arbeiten.
Die Art der Vergebung von Notstandsarbeiten ist im § 5 der Bestimmungen über öffentliche Not-

standsarbeitcn vom 30. 4. 25 geregelt. Danach sollen Notstandsarbeiten von Körperschaften öffent¬
lichen Rechts nicht in eigener Regie ausgeführt werden. Solche Arbeiten sollen auch nicht freihändig
vergeben, fondern ausgeschrieben werden und zwar auf Grund eines Aktordleistungsvertrages.

Daher sollen die großen Erdarbeiten zusammen mit den Bauwerken, deren Ausführung von jenen
Arbeiten nicht zu trennen ist, in etwa 5 Einzellosen öffentlich ausgeschrieben werden.

Der Provinzialausschuß beehrt sich hiernach folgenden Beschluß vorzulegen:
„Der Provinziallandtag nimmt von dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betr. den

Stand der Vorarbeiten, den Voranschlag und die verschiedenenAnträge der K.P.D. bezgl. Entlohnung
der Arbeiter beim Bau der Autobahn Köln—Düsseldorf, Kenntnis und billigt die in der Vorlage vor¬
geschlagenenMaßnahmen der Provinzialverwaltung."

Düsseldorf, den 28. März 1927.

Der Provinzialausschuß:

Dr. Adenauer, Dr. Horion,
Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Anlage.
Zu Diucksllche Nl. 34,

Voranschlag über die entstehenden Baukosten.

Nr.
der

Unterab-
schnitte

Beschreibung der Arbeiten und Leistungen
Geld-Betrag

im Einzelnen im Ganzen

120

1600000

3

4

54 000

5

6

7

Voranschlagüber die entstehendenBaukosten.
Abschnitt I. Grunderwerb.

na Gelände erwerben für den Bahnkörper, die
Nebenanlllgen,Seitenentnahmen und Ablagerungs¬
flächen einschließlich der Entschädigungen für Ver¬
minderungen von Nestflächen,Wirtschaftserschwer-
nisse und Nutzungsentschädigungen je u»

AbschnittII. Eidarbeiten.
odm Boden aus den Einschnitten und aus Seiten-
entnahmen gewinnen, fördern und planmäßig zur
Herstellung des Erdkörpers der Autobahn und der
Nebenanlllgeneinbauen oder seitlich ablagern. Ein¬
begriffen ist die Freilegung der Linie und die Her¬
stellung der Böschungen einschließlichkleinerer
Futtermauern und Böfchungspflasterungen je odm

Abschnitt III. Seitenwege und Rampen.
yin Seitenwege und Rampen in verschiedenenBe¬
festigungsarten herstellen je ym
13 Stück Durchlässe uud ein Brückenbauwerkim
Zuge der Seitenwege und Rampen herstellen

im ganzen
Summe Abschnitt III.

Abschnitt IV. Bauwerke.
46 Stück Durchlässe jeder Art (0,40 bis 5,40
m. l. W.) herstellen im ganzen
38 Stück Wege-Über- und Unterführungen her¬
stellen im ganzen
6 Stück größere Brückenbauwelke herstellen

im ganzen
Summe Abschnitt IV.

Bemerkung: Zur Herstellung der Bauwerke sind
erforderlich:

12 550 odm Bodenaushub,
10 700 yin Spundwände,

7 600 edm Fundamentbeton,
19 000 edm aufgehender Beton,

7 400 qm Eifenbeton-Fahrbahntafeln,
750 t Eisenlonstiuktion.

18 400

5.0

2 208 000

4 000 000

270 000

60 000
330 000

290 000

1 260 000

830 000
2 380 000
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Nr.
Geld-Betragder

Unterab» Sätze Beschreibung der Arbeiten und Leistungen im Einzelnen im Ganzen

schnitte ^ ^ ^ ^l

AbschnittV. Fahrbahn.
8 353 000 qm Fahrbahnbefestigung herstellen je <M

Abschnitt VI. Iu-undAbfahrten (Bahnhöfe).

16 5 648 000

9 6 In- und Abfahrten (Bahnhöfe) mit allen erforder-
lichen Einrichtungen herstellen im ganzen

Abschnitt VII. Vorarbeiten und Bauleitung.

400000

10 Für allgemeine und ausführliche Vorarbeiten und
für die Bauleitung etwa 3"/o der Bausumme

im ganzen

Abschnitt VIII. Insgemein.

510000

11 Für Verzinsung der Baugelder während der Bauzeit
im ganzen 680000

12 Für Herstellung einer Beleuchtungsanlage für die
Autobahn im ganzen 350 000

13 Für Unvorhergesehenes und zur Abrundung etwa
3«/, der Bausumme im ganzen

Summe AbschnittVIII.

494 000

1524 000

Zusammenstellung:
Abschnitt I: Grunderwerb ........... 2208000 Ml.

II: Erdarbeiten............ 4000000 „
„ III: Seitenwege und Rampen...... 330000 „

IV: Bauwerke............. 2380000 „
V: Fahrbahn............. 5648000 „

VI: Zu-und Abfahrten (Bahnhöfe) . ... 400000 „
VII: Vorarbeiten und Bauleitung..... 510000 „

„ VIII: Insgemein............ 1524000 „
Summe: 17 000000 Mt.
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Anlage 38.
<Diucksache Ni. 35. >

Bericht und Antrag
des Provinzialausschufses,

betreffend Begutachtung des Entwurfs eines Niersgesehes.

Der Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten hat unter dem 8. Februar 192? den
anliegenden Entwurf eines Niersgesetzesübersandt. Der Herr Minister ersucht, gemäß § 34 der Provin»
zialordnung für die Rheinprovinz um gutachtlicheStellungnahme des Rheinischen Provinziallandtags
zu dem Gesetzentwurf.

In Anbettacht der eingehenden,dem Gesetzentwurfbeigegebenenallgemeinen Begründung und
der ausführlichen besonderen amtlichen Begründung zu den einzelnen Vorschriften des Entwurfs kann
an dieser Stelle davon abgesehen werden, die Entwicklungder Zustände an der Niers nochmals näher
zu beschreiben sowie zu schildern, welche Genossenschaftengegenwärtig an der Niers bestehen und
wie der neue Niersverband in organisatorischerBeziehung insbesondere auch in seiner Stellung zu diesen
zur Zeit bestehendenGenossenschaftengedacht ist. Ueber diesen ganzen Fragenkomplex gibt die amtliche
Begründung erschöpfendeAuskunft.

Bei der Stellungnahme zu dem Niersgesetzentwurf muß man davon ausgehen, daß die Be»
einttächtigung der Landwirtschaft an der Niers — °/ä der Niers durchläuft landwirtschaftlichgenutzte
Gebiete — in der Hauptsacheverursacht ist durch die in den letzten Jahrzehnten hinzugetretene Nutzungs»
art der Niers, die Ab w iisserl> e se iti gung. Die ungenügend geklärten Fabrikabwässer und die
städtischenAbwässer in Verbindung mit schädlichenund unzeitgemäßen Ueberschwemmungeninfolge
ungenügender Regelung der Vorflut und des Hochwasserabflusses rufen die großen Schäden an der
landwirtschaftlichgenutzten Fläche und dem Viehbestände sowie die gesundheitlichenSchäden durch die
üblen Ausdünswngen der Niers hervor. An der Hauptsache sind also Städte und An-
dustrie die Verschmutzer der Niers und die Landwirte sind die Geschädigten.

An diesem Punkte setzen die Erörterungen über die Zweckmäßigkeitbezw. Unzweckmäßigst
des Gesetzentwurfes ein. Zweifellos wird der Gesetzentwurf für die die Verschmutzungan der Niers
verursachendeIndustrie und die großen Städte erhebliche finanzielle Lasten bringen, denn die land«
wirtschaftlichenKreise, welche unter der Verschmutzungder Niers zu leiden haben und denen der Ge>
setzentwurf ein starkes Mitwirkungsrecht im neuen Niersverband gibt, werden darauf dringen, daß die
notwendigen Arbeiten an der Niers nunmehr baldigst in Angriff genommen werden. Diese Stellung
der landwirtschaftlichenKreise ist verständlich,wenn man nachstehendeStelle der amtlichenBegründung
über die Tätigkeit der gegenwärtigen Niersgenossenschaftbezüglichder Schaffung von Kläranlagen liest
(Seite 6 der Begründung):

„Die Niersgenossenschafthat bisher von ihrem Bauprogramm nur ganz geringfügige Teile,
nämlich eine Kläranlage in Süchteln, eine Erweiterung der Kläranlage in Viersen und eine
Absitz, und biologische Kläranlage in Hochneukirch ausgeführt. Eine allgemeine wirksame Ver»
besserung der Verhältnisse an der Niers ist daher durch die Tätigkeit der Genossenschaftbisher
noch nicht eingetreten."

Städte und Industrie betonen demgegenüber, daß, wenn bisher nicht mehr an der Niers geschehen sei,
die Schuld nicht die gegenwärtige Niersgenossenschafttreffe, vielmehr sei die Ursache m den trostlosen
Verhältnissen der ganzen letzten Jahre zu suchen (Krieg, Inflation, Darniederliegender Wirtschaft,ernste
finanzielle Lage der Kommunen, Unmöglichkeitlangfristige Anleihen zu erträglichem Zinsfuß auf.
zunehmen, usw.). ^ ^ , , , ^ «. „ , ...

Zwei Fragen sind es, die voraussichtlichin diesemZusammenhang bei der Erörterung über
den Niersgesetzentwurfeine Hauptrolle spielen werden:
a) ist ein Sondergesetz für die Niers überhaupt nötig, .^ ^ , ., .
d) falls es zu dem in dem Sondergesetzvorgesehenen neuen Niersverband kommt, welche Rechte sind
den beiden großen Interessentengruppen im Niersverbande einzuräumen?
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Seitens der großen Städte und der Handelskammer M. Gladbach wird die Notwendigkeit und
Zweckmäßigkeiteines Sondergesetzesbestritten. Es wird ausgeführt, daß die Besserung der Verhältnisse
an der Niers lediglich eine Geldfrage sei, und wenn für die Geldfrage eine Lösung gefunden fei, so
bedürfe es keineswegs großer Organisationsänderungen wie sie das neue Niersgesetz bringe, sondern
das Ziel ließe sich auch in dem bisherigen Organisationsrahmen, welcher die Landwirtschaftauch durch«
aus zu ihrem Rechte kommen lasse, erreichen. Im Gegenteil schließe die Schaffung einer neuen, zudem
kostspieligeren Organisation, die sich erst einspielen müsse, die Gefahr einer Verzögerung in der Aus¬
führung der notwendigen Arbeiten in sich. Die Geldfrage lasse sich aber nur dann lösen, wenn Reich,
Staat und Provinz in großem Ausmaße Mittel für die Niersreinigung pp. bereitstellten.

Seitens der landwirtschaftlichenKreife wird im Gegensatz dazu energisch betont, daß im Rahmen
der bisherigen Organisation nicht weiter zu kommen sei, u. a. gebe erst der auf Grund des geplanten
Niersgefetzesneu zu schaffendeNiersverband die Möglichkeit,die Verfchmutzerder Niers in dem erfor¬
derlichen Maße zu den Reinhaltungsarbeiten heranzuziehen. Während nämlich in der gegenwärtigen
Niersgenofsenfchaft(§ 13 der Satzung) das Stimmrecht nach der Beitragslast berechnet wird, mithin
die Verschmutzerder Niers als Hauptbeitragspflichtige die Mehrheit haben, kann durch ein Sondergefetz,
wie das Niersgesetz,das Stimmrecht so festgesetzt werden, wie es nötig erscheint, um ein Ergebnis zu
erzielen, welches im öffentlichen Interesse liegt.

Damit wirft fich von selbst die zweite Streitfrage auf, welche Rechte bei Zustandekommen
eines Sondergefetzes für die Niers im neuen Niersverbande den beiden großen Intereffentengruppen ein¬
zuräumen find. Wie der Gefetzentwurf diese Streitfrage beantwortet, zeigt § 11 des Entwurfes, auf
welchen besonders verwiesenwird. Hört man die beiden widerstreitendenInteressentengruppen, so kommt
dieser § 11 keiner von ihnen weit genug entgegen. Die städtisch-industrielle Interessentengruppe lehnt
vor allem eine Beschränkung, wie sie § 11 Ziffer 6 vorsieht, — Beschränkung der Stadtgemeinden,
Industriewerke,Mühlenbefitzer auf höchstens 40"/> der Gesamtsummen— ab und verlangt zwecks paritätischer
Behandlung der beiden Interessentengruppen Herauffetzungdes Gefamtprozentsatzesdes § 11 Ziffer 6
von 40 auf 50 "/>. Umgekehrt erklären die landwirtschaftlichenKreife, daß zwar der § 11 Abfatz 6
augenscheinlich ein Stimmverhältnis 40 :60 für Verschmutzer und Geschädigtehabe schaffenwollen,
tatsächlich sei aber in der jetzigen Fassung das Stimmverhältnis 40 : 60 keineswegs gewährleistet. Die
zum Niederschlagsgebietder Niers gehörenden Landkreiseund Landgemeinden seien zum Teil Verun¬
reiniger der Niers, teils gehörten sie zu den Geschädigten. Das Interesse an der Niersreinigung und
Regulierung sei also innerhalb der Gesamtheit der Landkreiseund Landgemeinden schon an und für
sich fehr verschieden. Darüber hinaus werde aber dieses Interesse noch wesentlich beeinflußt durch die
finanziellen und sonstigen Opfer, welche den Kreifen und Gemeinden bei der Durchführung der Niers¬
pläne mehr oder weniger auferlegt werden. Hieraus ergebe sich, daß bei der im Gesetzentwurffest¬
gelegten Stimmenverteilung weder die notwendige Sicherheit für eine zweckdienliche Handhabung des
Gesetzes überhaupt geschaffen,noch auch die billigerweiseerwartete Wahrung der geschädigten Interessen
gegeben sei.

Der Provinzialausschuß nimmt zu den beiden Hauptstreitfragen folgende Stellung ein:
Zunächst weist der Provinzialausschuß die Auffassung zurück, als ob es Sache des Provinzial-

verbandes sein könne, bei den Maßnahmen zur Reinigung der Niers durch Schaffung von Kläranlagen PP.
finanziell mitzuwirken. Die Beseitigung und Verhütung von Schäden, welche infolge Verschmutzung
von Flüssen durch Nbwässerzuführungeintreten, gehört nicht zu dem Nufgabenkreis des Provinzialver-
bandes. Ueber die Bereitwilligkeit des Provinzialverbandes bei den Maßnahmen zur Berbefferung der
Vorflut im landeskulturellen Interesse mitzuwirken, vergleiche die besondere Vorlage betreffend die
Bereitstellung einer Provinzialbeihilfe von 122 500 NM. für den gedachten Zweck im Rechnungsjahre1927.

Ein Sondergefetz für die Niers begründet sich in gleicher Weise wie sich seinerzeit ein Sonder¬
gesetz für die anderen stark verschmutzten Flüffe des Industriegebietes (z. B. Emscher, Lippe) begründete.
Der Provinziallandtag, welcher damals sein Gutachten in einem die Sondergesetzebejahenden Smne
abgab, wird sich bei der Niers wohl ebenfalls auf den Standpunkt der Notwendigkeit eines Sonder¬
gefetzes stellen muffen. Die Bestimmungen des Preußischen Wassergesetzesüber die Bildung von
Wassergenossenschaften reichen eben bei größeren Flüssen mit starker Verschmutzungsgefahrund bezüglich
der Nutzung fcharf entgegengesetztenInteressen nicht aus. Die Genossenschaftendes Wassergesetzes sind
auf örtlich wie sachlich kleine Verhältnisse zugeschnittenund nicht für Fälle, in denen die Wasserwlw
schaft viel kompliziertereVerhältnisse bedingt, welche sich nur schwer zum Ausgleichbringen lassen. Hier
ist eine Sonderregelung nicht zu umgehen, welche sich den speziellenBedürfnissen fowohl bezüglichdes
Genossenschaftsgebietesund des Kreises der Genossen, als auch bezüglichRegelung des Stimmrechtes
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der einzelnen Interessentengruppen anpaßt. Im Sondergesetzkann weiter das Veranlaguugsverfahren
vereinfacht werden, welches nach dem Wassergesetz unter Umständen beim Oberverwaltungsgericht endet.
In den Sondergesetzenkann den Verbänden das Enteignungsiecht für alle genossenschaftlichenAnlagen
und das Ausbaurecht für die Wasserläufe verliehen werden, usw., usw. Kurz, die Vorteile, welcheein
richtig durchgeführtes Sondergesetzbietet, sind so groß, daß sie den Anwohnern der Niers nicht vorent¬
halten weiden dürfen.

Hinsichtlich der Frage, welche Rechte bei Zustandekommeneines Sondergesetzesfür die Niers
den beiden großen Interessentengruppen einzuräumen sind, ist der Provinzialausschuß der Meinung, daß
der vorliegende Regierungsentwurf durch die Fassung des § 11 beiden Iuteressentengmppen möglichst
gerecht geworden ist. Gerade dadurch, daß neben den beiden großen Gruppen der Verschmutzerund
der Geschädigtenin den industriellen Landgemeinden und Laudkrcifcnnoch eine dritte Gmppe vorhan¬
den ist, in der die beiderseitigen Interessen vertreten sind, wird die Garantie geboten, daß
einerseits die Verschmutzeraus Furcht vor den Lasten die Ausführung notwendiger Anlagen nicht ver¬
hindern können, andererseits aber anch keine unbedingte Majorisicrung derjenigen möglich ist, welche
die Lasten in der Hauplsache aufbringen müssen.

Nach dem Gesagten ist der Provinzialausschuß der Meinung, daß der Pwvinziallandtag zu dem
Niersgcsetzentwurfsich grundsätzlich zustimmend äußern muß. Damit durch die Schaffung
des neuen Nicrsvcrbandes uud insbesondere durch die Neuvcr.mlagung keine Verzögerung in der Aus¬
führung der notwendigen Arbeiten eintritt, müßte nur noch klarer, als dies im Entwurf geschehen ist,
im Gesetz zum Ausdruck gebracht werden, wie die Uebergangsregelung bis zu der auf Grund des neuen
Gesetzes durchgeführten Veranlagung gedacht ist, zumal von Seiten der Städte geltend gemacht wird,
daß man es der Niersgcnossenschaftnicht zumuten könne, ins Unsicherehinein, ohne zu wissen wie die
einzelnen Genossen belastet würden, tatkräftig weiter zu arbeiten.

Der Provinzialausschußbeehrt sich daher zu beantragen:
„Der Provinziallandtag hält ein Sondergesetz für die Niers für notwendig und erklärt sich mit

dem vorliegenden Regicrungsentwurf eines Nicrsgesetzeseinverstanden. Insbesondere hält er die im
z 11 des Entwurfes vorgesehene Regelung des Stimmrechtes für gerecht und zweckmäßig,weil durch sie
die Gewähr geboten wird, daß einerseits die Verschmutzetder Niers aus Fnrcht vor den Lasten die
Ausführung notwendiger Anlagen nicht verhindern können, andererseits aber auch keine unbedingte Ma-
jorisierung derjenigen möglich ist, welche die Lasten in der Hauptsache aufbringen müssen.

Der Provinziallandtag bittet das Ministerium, den Gesetzentwurfdahin durchzuprüfen,daß unter
keinen Umständen durch die Schaffung des neuen Niersverbandes und die Neuveranlagung die Aus¬
führung der in nächster Zeit notwendigen Arbeiten verzögert wird."

Düsfeldorf, den 28. März 1927.

Der Provinzialausfchuß:

Dr. Adenauer, Dr. Horion,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

Entwurf eines Niersgesetzes.
I. Zweck, llmfang und Rechtsstellung.

(1) Für das Niederfchlagsgebiet der Niers bis zur holländischen Grenze wird eine Genossenschaft
gebildet mit dem Namen „Niers verband".

(2) Die Grenzen des Gebietes bestimmt der zuständige Minister.
(3) Soweit fich die Genosscnschaftsgebietcdes Niersverbandes und der Entwässerungsgenosscnschaft

für das lintsniederrhcinifche Industriegebiet (Gesetz vom 29. April 1913, Gesctzsamml.S. 251) über¬
schneiden, entscheidet bei Meinungsverschiedenheiten über die Vorbereitung »nd Ausführung genossen-
fchaftlicher Arbeiten der zuständige Minister.
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8 2.
(1) Die Genossenschaft hat zur Aufgabe:

1. die Regelung der Vorflut und des Hochwasserabflusses sowie die Beseitigung von Hinder¬
nissen des Hochwasserabflusses nach einem einheitlichen Plane,

2. die Reinigung der im Niederschlagsgebiet der Niers anfallenden Abwasser und die Rein¬
haltung der Niers und ihrer Nebenläufe, auf der Grundlage des Planes des damaligen
Baurats Mahr vom 10. Oktober 1914,

3. die Unterhaltung der Niers und ihrer Nebenläufe und Ufer, die Unterhaltung der Dämme
auf beiden Seiten der Niers, sowie der gemäß Ziffer 1 und 2 geschaffenenAnlagen. Je¬
doch verbleiben die bestehendenUnterhaltungspflichten an der Niers und ihren Nebenläufen
im bisherigen Umfang den seither Verpflichteten, solange sie nicht vom Niersvcrbande durch
Vorstandsbeschluß oder, soweit die in § 3 Abs. 1 genannten Genossenschaftenuntcrhaltungs-
pflichtig sind, gemäß § 3 Abs. I übernommen werden, oder soweit die Unterhaltnngspflicht
nicht an Stelle der aufzulösenden Niersräumungsgenossenschaft und Niersgcnossenschaftauf
den Niersverband übergeht (§ 3 Abs. 2 und § 43).

(2) Der Verband ist berechtigt, die das Genossenschaftsgebiet dnrchfließendcn Wasscrläufe auszu¬
bauen und zu benutzen.

(3) Die Baupläne müssen geändert und ergänzt werden, wenn es zur Erreichung des Genossenschafts¬
zweckes von der Aufsichtsbehördeangeordnet wird.

(4) Der zuständige Münster genehmigt die Baupläne, ihre Aenderungen und Ergänzungen sowie die
zur Ausführung erforderlichen Sonderentwürfe.

8 3.
(1) Der Verband kann durch Mehrheitsbeschluß Aufgaben, welche der Genossenschaftzur Melioration

der oberen Niersniederung, der Niers- und Nordkanalgenossenschaft,der oberen Geldern'schen und der
kleinen Niersgenossenschaft, der unteren Geldern'schen Niersgenossenschaft nnd der Clevischen Niersgenoj-
senschaft satzungsgemäßobliegen, ganz oder teilweise übernehmen.

Der Beschluß bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehördedes Niersverbandes und bindet die be¬
treffende Genossenschaft.

(2) Die Niersräumungsgenossenschaft zu Viersen und die Niersgenossenschaftzu M.-Gladbach sind auf¬
zulösen.

8 ^.
Verleihungen und Genehmigungen zur Benutzung der Niers und ihrer Nebenläufe sind, wenn die Ge¬

nossenschaft widerspricht, zu versagen, soweit sie den Aufgaben der Genossenschaftentgegenstehen. In dem
Verleihungsverfahren gilt die Genossenschaft als Beteiligte.

8 5.
In das Genossenfchaftsgebiet können durch Beschluß der Genossenschaftsversammlung angrenzende

Gebiete von geringem Umfang einbezogenwerden, soweit es zur Durchführung der Gcnossenschaftsaufgaben
erforderlich ist. Der Beschluß bedarf der Genehmigung des zuständigen Ministers.

8 6.
Die Genossenschaft ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechtes.

8?.
Genofsen sind:
l.die im Genossenschaftsgebietliegenden Stadtgemeinden,
2. die im Genossenfchaftsgebietliegenden Landgemeinden,
3. die folgenden Genossenschaften:

die Genossenschaftzur Melioration der oberen Niersniederung,
die Niers- und Nordkanal-Genossenschaft,
die obere Geldern'sche und die kleine Niersgenossenschaft,
die untere Geldern'scheNiersgenossenschaft,
die Clevische Niersgenossenschaft,

4. die bisher an der Niers und ihren Nebenläufen und deren Ufern Unterhaltungspflichtigen,
5. die Eigentümer der im Genossenfchaftsgebietliegenden gewerblichen Unternehmungen, Eisenbahnen,

Wasserwerke, Elettrizitätswerte und sonstigen Anlagen,
zu 4 und 5,

soweit sie mit einem durch die Satzung zu bestimmenden Mindestbeitrage zu den Genossenschafts¬
lasten veranlagt sind (8 13 Abs. 2).
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,8 8-
Die Satzung muß Bestimmungen enthalten über:
1. den Sitz der Genossenschaft,
2. die Festsetzungeiner Einheit an Jahresbeitrag, die zur Teilnahme an der Genossenschaftsverfammlung

und zur Abgabe einer Stimme berechtigt (§ 11 Abs. 2),
3. die Bildung von Gruppen und die Wahl von Gruppenvertretern (§ 11 Abs. 3),
4. die Festsetzung des Mindestbeitrags nach § 13 Abs. 2,
5. die Gegenstände, über welche die Genossenschaftsversammlungzu beschließen hat, sowie die Vor¬

aussetzungen und die Form der Einberufung der Genossenschaftsversammlung,ihre Abstimmung
und die Vertretung abwesender Genossen,

6. den Haushaltsplan und die genaueren Grundsätze der Veranlagung,
7. die Wahl, Zusammensetzung, Amtsdauer und Befugnisse des Vorstandes, seine Einberufung und

Beschlußfassung, die Vertretung nach außen, die Form für den Ausweis der Vorstandsmitglieder
und die Beurkundung der Vorstandsbeschlüsse,

8. die Amtsdauer der zu wählenden Mitglieder des Ncrufungsausschufses (§ 24), seine Einberufung
und Beschlußfassung sowie die Entschädigung, die den Mitgliedern zu gewähren ist,

9. die Form für die Bekanntmachungen der Genoffenfchaft.

8 9.
(11 Ueber die Satzung und ihre Aenderungen beschließt die Genossenschaftsversammlung.
(2) Die Satzung und ihre Aenderungen bedürfen der Genehmigung des zuständigen Ministers.
(3) Die Satzung und jede Aenderung" ist auf Kosten der Genossenschaftin den Amtsblättern der Re-

gierungsbezirte Düsseldorf und Aachen zu veröffentlichen.
8 10.

Organe der Genossenschaftsind:
1. die Genossenschaftsversammlung,
2. der Vorstand.

8 11-
(1) Die Genossenschaftsversammlungbesteht aus den stimmberechtigten Genossen.
(2) Stimmberechtigt sind die Genossen oder Vertreter der Gruppen (Abs. 3), wenn der Jahres-

beitrug eine in der Satzung festgesetzte Höhe erreicht (Stmnneneinheit). Jede Stimmeneinheit gewährt eine
Stimme. Soweit die Beiträge noch nicht endgültig feststehen, ist der vom Vorstande festgesetzte Bei¬
trag für die Zahl der auf die Genossen oder Gruppenvcrtreter entfallenden Stimmen maßgebend.

(3) Mit den Jahresbeiträgen oder Teilen von Jahresbeiträgen, die zu einer Stimmeneinhcit nicht
ausreichen, tonnen fich die Genossen zu Gruppen zusammenschließen,die so viel Stimmen führen, als
in den zusammengelegtenBeiträgen volle Stimmeneinhciten enthalten sind.

(4) Je eine von der Zahlung eines Beitrages unabhängige Stimme haben die Vertreter der Land¬
kreise Erkelenz, Grevenbroich, Gladbach, Krefeld, Mors, Kempen, Geldern und Eleve.

(5) Hinzutreten noch 2 Stimmen für diejenigen Gemeinden, die fönst in der Genossenschaftsver¬
sammlung nicht vertreten wären, und je eine Stimme für jede der im § 7 Ziffer 3 genannten Genossen¬
schaften, 'sofern fie den in der Satzung festgesetzten Mindestbeitrag nicht erreichen.

(6) Die Genossen § 7 Ziffer 1 dürfen zusammen nicht mehr als 25 vom Hundert, die Genossen § 7
Ziffer 4 und 5 zusammen nicht mehr als 15 vom Hundert sämtlicher Stimmen führen.

(7) Die Stimmen eines Genossen können nur einheitlich abgegeben werden.
8 12-

(1) Der Vorstand besteht aus 10 Mitgliedern. Davon werden 9 von der Genossenschaftsverfamm-
lung aus ihrer Mitte nach den Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt. Hierzu tritt der geschäfts-
führende Beamte der Genossenschaft. Die gewählten Mitglieder des Vorstandes wählen den Vorsitzen¬
den und seinen Stellvertreter nach Stimmenmehrheit aus ihrer Mttte.

(2) Der Vorstand ist der gesetzliche Vertreter der Genossenschaft; § 218 des Wasfergesetzes vom
7. April 1913 (Gesetzsamml. S. 53) ist anzuwenden.

II. Aufbringung der Mittel und Aufstellung der Veitragslifte.
8 13-

(1) Die Genosscnschaftslasten find durch Beiträge der Genofsen aufzubringen.
(2) Als Genossen sind nicht anzusehen die im § 7 Ziffer 5 Genannten, die den m der Satzung

festgesetzten Mindestbeitrag nicht erreichen; die Schädigungen, die sie verursachen, und tue Vorteile die
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ihnen erwachsen, sind bei der Veranlagung der Gemeinden zu berücksichtigen,in denen sie liegen. Das
gleiche gilt von den bisher Unterhaltungsverpflichteten (H 7 Ziffer 4) und den Vorteilen, die ihnen er¬
wachsen, entsprechend, soweit die Unterhaltungsverpflichtungen nicht von den Verpflichteten unmittelbar
erfüllt werden können. In diesem Falle bleibt es den Gemeinden überlassen, die von ihnen erhobenen
Beiträge, soweit sie die im § 7 Ziff. 4 nnd 5 Genannten betreffen, auf diese zu verteilen.

(3) Der Vorstand veranlagt die einzelnen Genossen zu den Beiträgen. Er stellt darüber eine Nei-
tragsliste auf.

(4) Die Veranlagung hat zu erfolgen auf Grund der Schädigungen, die der Genosse im Verbands¬
gebiet herbeiführt, und der unmittelbaren und mittelbaren Vorteile, die er von der Durchführung der ge¬
nossenschaftlichenAufgaben zu erwarten hat. Dabei sind Vorteile, die lediglich in der Beseitigung einer
nach den Vorschriften des Wassergesetzes unzulässigen Verschmutzung bestehen, den bisher Geschädigten
nicht als Vorteile anzurechnen.

8 14.
Der Vorstand stellt einen Abdruck der Beitragsliste und der dazu nötigen Erläuterungen den Genossen

zu und macht sie dabei mit dem Rechtsmittel bekannt. Die Zustellung kann dadurch ersetzt werden, daß
der Vorstand die Veitragsliste mit Erläuterungen auslegt und Ort und Zeit der Auslegung sowie das
Rechtsmittel öffentlich bekanntmacht. Gegen die Beitragsliste steht den Genossen der Einspruch zu, der
schriftlich beim Vorstand anzubringen ist. Die Einspruchsfrist beträgt 4 Wochen; sie beginnt mit dem
Tage der Zustellung der Beitragsliste oder, soweit eine öffentliche Bekanntmachung stattgefunden hat,
mit dem Tage nach Ablauf der Auslegungsfrist.

8 15.
Ueber den Einspruch entscheidet der Vorstand nach Ablauf der Einspruchsfrist. Er ist befugt, über

den Einspruch mündlich oder schriftlich zn verhandeln. Die mit Gründen zu versehende Entscheidung
ist den Genosjen mitzuteilen, die Einspruch erhoben haben oder deren Veranlagung infolge der von an¬
deren Genossen erhobenen Einsprüche geändert worden ist. Auch ist die Veitragsliste, soweit erfor¬
derlich, zu berichtigen.

§16.
Sind die Einsprüche erledigt, so setzt die Aufsichtsbehördedie Beitragsliste fest. Ihre Prüfung be¬

schränkt sich darauf, ob bei Aufstellung der Beitragsliste die Formvorschriften nach Gesetz und Satzung
erfüllt worden sind.

§17.

(1) Die festgesetzten Jahresbeiträge sind den Genossen mitzuteilen und von ihnen für jedes Viertel¬
jahr in der ersten Hälfte des zweiten Monats an die Genossenschaftstasseabzuführen.

(2) Durch Beschluß des Vorstandes tonnen andere Zahlungstermine festgesetzt werden.

§18.

Die Beiträge sind öffentliche Lasten. Sie können im Verwaltungszwangsverfahren beigetriebenwer¬
den. Das Beitreibungsverfahren kann sich auch gegen Pächter und andere Nutzungsberechtigte richten.

8 19-

Entstehen im Laufe eines Veranlagungszeitraumes Anlagen der im 8 7 Ziffer 5 bezeichnetenArt,
werden bestehende Anlagen wesentlich geändert oder fallen Beiträge bei der Einziehung aus, so können
diese Umstände in einer Nachtragsliste berücksichtigt werden. Für die Aufstellung und Festsetzung emer
Nachtragsliste sowie ihre Anfechtung gelten die Bestimmungen für die Beitragsliste.

8 20.

(1) Die Beiträge der Gemeinden sind nach Maßgabe des Kommunalabgabengesetzesvom 14. Juli
1893 (Gesctzjamml.S. 152) in der Fassung des Gesetzes vom 26. August 1921 (Gesetzsamml.S. 495)
aufzubringen. Dabei gelten die Genossenschaftsanlagen als Veranstaltungen der Gemeinden im Sinne
des Kommunalabgabengesetzes.

(2) Die in der Veitragsliste oder in der Nachtragsliste mit Beiträgen Veranlagten dürfen wegen
des bei ihrer Veranlagung bereits berücksichtigtenunmittelbaren und mittelbaren Vorteils nicht mit kom¬
munalen Gebühren, Beiträgen oder Vorausleistungen belegt werden.
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§21.
(1) Die Beitragsliste ist in regelmäßigen, von der Genossenschaftsversammlungzu bestimmenden Zeit¬

räumen aufzustellen.
(2) Die Genossenschaftsversammlungkann Grundsätze für die künftige Veranlagung aufstellen. Die

Beschlüsse bedürfen der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

§22.
(1) Haben Eigentümer nicht im Gcnosscnschaftsgcbieteliegender Unternehmungen oder nicht im Ge-

nofsmschaftsgebieteliegende Stadt- oder Landgemeinden oder Waffcrgenofsenschaftenund Deichverbände
von den ausgeführten GenossenschaftsanlagenVorteile oder führen fie Schädigungen im Gcnosscnschafts-
gebiete herbei, fo tonnen sie nach ihrer Anhörung vom Genosscnschaftsuorstandezu Beiträgen gemäß den
Vorschriften herangezogen werden, die gelten würden, wenn sie im Genossenschaftsgebietelägen. Die
Beiträge dürfen, soweit sie wegen des dein Herangezogenenaus den Genossenschaftsanlagenerwachfenden
Vorteiles erhoben werden, diesen Vorteil nicht übersteigen.

(2) Die Genossenschaft ist in diesem Falle verpflichtet, die Herangezogenen auf ihr Verlangen in
die Genossenschaft aufzunehmen, die Eigentümer der im § 7 Ziffer 5 bezeichneten Unternehmenjedoch nur,
fofern sie zu einem in der Satzung für die Aufnahme in die Neitragsliste vorzuschreibendenMindestbei¬
tragssatze (§ 13 Abs. 2) zu deu Genossenschaftslastenveranlagt werden.

(3) Streitigkeiten in den Fällen des Abs. 1 und Abs. 2 entscheidet der Bezirksausschuß im Vcrwal-
tungsstreitverfllhren.

III. Berufung.
§23.

(1) Gegen die Veranlagung steht den Genossen, soweit sie Einspruch erhoben haben (§ 14), oder
durch die Berichtigung der Neitragsliste (§ 15) betroffen sind, binnen einer Frist von 4 Wochen die Beru¬
fung zu. Ueber die Berufung entscheidetder Berufungsausfchuß. Die Berufungsfrist beginnt mit dem
Tage der Zustellung der Mitteilung über die Beiträge (§§ 1? und 19).

(2) Die Verpflichtung, die Beiträge zu zahlen, wird durch die Berufung nicht aufgehalten.
(3) Streitigkeiten über die Zugehörigkeit zur Genoffcnschaft entscheidetder Bezirksausschuß im Ver-

waltungsstreitucrfllhrcn, jedoch werden Streitigkeiten darüber, ob die im § 7 Ziffer 4 und 5 Genannten
zn dem in der Satzung vorgeschriebenen Mindestbeitragssatzczu den Genossenschaftslastenveranlagt wer¬
den können, vom Berufungsausschuß entschieden.

8 24.
(1) Der Berufungsausfchuß besteht aus:

1. einem von der Aufsichtsbehördezum Vorsitzenden zu ernennenden Staatsbeamten,
2. einem von der Aufsichtsbehörde zu bestimmenden Kulturbaubeamten,
3. acht von der Genossenschaftsversammlungzu wählenden Mitgliedern.

(2) Für den Vorsitzenden und jedes Mitglied ist in gleicher Weise ein Stellvertreter zu bestellen.

§25.
sl) Die Sitzungen des Berufungsausschusses sind öffentlich.
(2) Den Gefchäftsgang und das Verfahren des Vcrufungsausschusfes regelt der zuständige Minister.

8 2«.
(1) Der Berufungsausschuß ist befugt, den Genossenschaftsvorstandzu hören nnd über die Berufung

mündlich oder schriftlich zu verhandeln.
(2) Seine Entscheidungen sind mit Gründen zu versehen und denen mitzuteilen, die Berufung einge¬

legt haben. Sie find endgültig. Der ordentlicheRechtsweg ist ausgeschlossen.

8 27.
(1) Die Kosten der Veranlagung und der Berufung trägt die Genoffcnschaft. Soweit die Berufung

abgewiesen wird, kann der Berufungsausschuß die Kosten des Bcrufungsvcrfahrcns ganz oder teilweise
den Genossen auferlegen, die die Berufung eingelegt haben.

(2) Für die Einziehung der Kosten gelten die für die Einziehung der Beiträge gegebenen Vorschriften.
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IV. Inanspruchnahme von Grundstückenund Rechten zu Anlagen
der Genossenschaft, Verhütung und Ersatz von Schäden.

8 28.
(1) Die Genossenschaft ist berechtigt, nach den Vorschriften des Gesetzes über die Enteignung von

Grundeigentum vom 11. Juni 1874 (Geschsamml.S. 221) das zur Ausführung ihrer Anlagen erfor¬
derliche Grundeigentum nach den von den zuständigen Ministern genehmigten Bauplänen im Wege der
Enteignung zu erwerben oder dauernd zu beschränken.

(2) Beantragt der Nicrsverband eine Entziehung oder Beschränkung von Staurechten gemäß § 338
des Wasjcrgesetzes vom 7. April 1913 (Gesetzsamml.S. 53), so gelten die Vorteile für die Landeskul¬
tur als überwiegend.

§29.
(1) Die Genossenschaft hat bei Durchführung ihres Unternehmens diejenigen Einrichtungen herzu¬

stellen, die zur Sicherung von Grundstücken und Anlagen gegen Gefahren und Nachteile notwendig sind,
wenn solche Einrichtungen mit dem Unternehmen vereinbar und wirtschaftlich gerechtfertigt sind. Sie
hat auch die im öffentlichenInteresse erforderlichen Einrichtungen zu treffen. Zu diesen gehören die durch
das Unternehmen bedingten Aenderungen an öffentlichenWegen und den in ihrem Zuge belegenen Brücken.
Der Wege- und Brückenunterhaltungspflichtige hat, unbeschadet auf besonderen Titel beruhender Ver¬
pflichtungen, zu den Kosten soviel beizutragen, als ihm durch die Aenderung Kosten erspart werden, die
er sonst zur Erfüllung seiner Untcrhaltungspflicht hätte aufwenden müssen.

<2) Sind von dem Unternehmen nachteilige Wirkungen zu erwarteu, durch die das Recht eines an¬
deren beeinträchtigt werden würde, so kann dieser die Herstellung von Einrichtungen fordern, welche die
nachteiligen Wirtungen ausschließen. Das gleiche gilt, wenn zu erwarten ist, daß durch Veränderungen
des Wasserstandes fremde Grundstücke oder Anlagen geschädigt werden, zum Nachteil anderer die Vor¬
flut verändert oder das Wasser verunreinigt oder die einem anderen obliegende Unterhaltung von Was¬
serläufen oder ihrer Ufer erschwert wird.

(3) Soweit in den Fällen des Absatzes 2 die nachteiligen Wirtungen nicht durch Einrichtungen aus¬
geschlossen werden können, die mit dem Unternehmenvereinbar und wirtschaftlich gerechtfertigt sind, steht
den Benachteiligten Entschädigung zu.

(4) Der durch Veränderung des Grundwasserstandes entstehende Schaden ist zu ersetzen.
(5) Läßt sich der Schaden nach Umfang oder Dauer nicht im voraus abschätzen,so ist die Ent¬

schädigung auf Antrag des Berechtigten oder der Genossenschaft nach Ablauf eines jeden Jahres fest¬
zusetzen. . l- . ^

(6) Bei der Durchführung des Unternehmens hat die Genossenschaftdafür zu sorgen, daß eme Ver¬
unstaltung landschaftlich hervorragender Gegenden vermieden wird, daß insbesondere die Bedingungen für
das Wachstum und die Erhaltung der Vanmbestände möglichst nicht verschlechtertwerden und daß durch
die Maßnahmen des Verbandes zerstörte Baumbestände wieder aufgeforstet werden, soweit das mit dem
Zwecke und der Wirtschaftlichkeit des Unternehmens vereinbar ist.

(7) Der Genossenschaft liegt auch die Unterhaltung der im Absatz 1 und 2 bezeichnetenEinrich¬
tungen ob, soweit diese Unterhaltungslast über den Umfang einer bestehendenVerpflichtung zur Unterhal¬
tung vorhandener, demselbenZwecke dienender Einrichtungen hinausgeht.

(8) Dem Siedlungsverband Ruhrtohlenbezirt ist von den Vorarbeiten für die einzelnen Unternehmun¬
gen, soweit sie sein Gebiet berühren, rechtzeitig Kenntnis zu geben.

§30.
(1) Soweit nicht eine Planfestsetzung im Enteignungsverfahren stattgefunden hat, werden die Ver¬

pflichtungen der Genossenschaft nach folgenden Vorschriften festgestellt.
(2) Die Genossenschaft hat einen AuSzug aus dem von dem zuständigen Minister genehmigtenBau¬

plan, aus dem die gemäß § 29 zu treffenden Einrichtungen zu ersehen sind, dem Regierungspräsiden¬
ten einzureichen. Dieser hat den Auszug in jedem Gemeindebezirk,auf den sich die Wirkung des Unter¬
nehmens erstreckenkann, während eines Zeitraumes von mindestens 4 Wochen zu jedermanns Einsicht
auszulegen. Während dieser Zeit kann jeder Beteiligte Ansprüche auf Einrichtungen oder auf Entschä¬
digung erheben. Zeit und Ort der Auslegung sowie die Stelle, bei welcher solche Ansprüche schriftlichoder
mündlich zu Protokoll erhoben werden können, sind durch das Kreisblatt und in ortsüblicher Weise bekannt¬
zumachen. Daneben soll allen bekannten Personen, die nach dem Ermessen der Behörde von nachteiligen
Wirkungen betroffen werden tonnen, ein Abdruckder öffentlichenBekanntmachungzugesandt werden. Auch
der Gemeindevorstandhat das Recht, Ansprüchezu erheben. Nach Ablauf der Frist sind die Ansprüche
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durch den Beauftragten des Regierungspräsidenten mit den Beteiligten und der Genossenschaft,nötigenfalls
unter Zuziehung von Sachverständigen, zu erörtern. Nach Abschluß der Erörterungen werden die der
GenossenschaftobliegendenVerpflichtungen durch den Bezirksausschuß festgestellt.

(3) Gegen den Beschluß steht, soweit er nicht die Entschädigung betrifft, den Beteiligten die Be¬
schwerdean den zuständigen Minister zu. Sie ist binnen 4 Wochen bei dem Bezirksausschuß anzu¬
bringen. Soweit der Beschluß die Entschädigung betrifft, kann binnen 6 Monaten der Rechtsweg be°
schritten werden; die Frist beginnt mit dem Tage, an dem den Beteiligten vom Bezirksausschuß mitgeteilt
ist, daß eine Beschwerde nicht erhoben oder über die erhobenen Beschwerdenentschiedenist.

(4) Die Aufsichtsbehörde ist befugt, auf Antrag des Niersuerbandes anzuordnen, daß mit der Aus¬
führung eines gemäß § 2 Abf. 4 genehmigtenPlanes bereits vor seiner Feststellung begonnen wird.
Die Anordnung ist in geeigneter Weise bekannt zu machen. Die Anordnung kann nur mit der Beschwerde
im Aufsichtswege angefochten werden. Ergehl eine derartige Anordnung nicht, so gilt für den Beginn
des Ausbaues der § 77 des Wassergesetzesentsprechend.

8 31.
(1) Auch nach dem Ablaufe der Auslcgungsfrist kann wegen nachteiliger Wirkung des Unterneh¬

mens die Herstellung und Unterhaltung von Einrichtungen oder Entschädigung nach § 29 Abs. 2 bis 5
gefordert werden, es sei denn, daß derjenige, der den Anspruch erhebt, schon vor Ablauf der Ausle¬
gungsfrist die nachteilige Wirkung vorausgesehen hat oder hätte voraussehen müssen und bis zu dem
Ablaufe der Frist keine Ansprüche auf Herstellung von Einrichtungen oder auf Entschädigung erhoben
hat. Der Ablauf der Frist steht den Ansprüchen nicht entgegen, wenn der Geschädigteglaubhaft macht,
daß er durch Naturereignisse oder andere unabwendbare Zufälle verhindert worden ist, die Frist einzu¬
halten. Die Ansprüche verjähren in drei Jahren von dem Zeitpunkt an, in welchem der Geschädigte
von dem Eintritte der nachteiligen Wirkung Kenntnis erlangt hat. Sie sind ausgeschlossen,wenn sie
nicht binnen 30 Jahren nach der Fertigstellung des Teiles des Unternehmens, durch den der Schaden
verursacht wurden ist, geltend gemacht werden.

(2) Für die Feststellung der Verpflichtungen der Genoffenschaft gelten finngemäß die Vorschriften
des § 30.

V. Staatsaufsicht.
§32.

Die Genofsenschaftuntersteht der Aufsicht des Staates. Die Aufsicht wird von dem Regierungs¬
präsidenten in Düsseldorf, in der Neschwerdeinstanzvon dem zuständigen Minister ausgeübt. Sie be¬
schränkt sich darauf, daß die Genofsenfchaft ihre Angelegenheiten nach Gesetz und Satzung verwaltet.

§33.
(1) Unterläßt oder verweigert es die Genossenschaft, Leistungen und Ausgaben, die Gesetz oder Sat>

zung erfordern, in den Haushaltsplan aufzunehmen oder außerordentlich zu genehmigen, so kann die Auf¬
sichtsbehördeunter Anführung der Gründe die Aufnahme in den Haushaltsplan oder die Feststellung
der außerordentlichen Ausgaben und die Einziehung der erforderlichen Beiträge verfügen.

(2) Gegen die Verfügung findet innerhalb zweier Wochen die Klage beim Oberverwaltungsgerichte
statt. Die Aufsichtsbehörde hat für das Vcrwaltungsstrcitncrfahreu einen Kommissar zu bestellen, der
sie in allen Rechtshandlungen zu vertreten hat. .

8 34.
Anleihen, die den Schuldenbestand vermehren, tann die Genossenschaft nur mit Genehmigung der

Auffichtsbchördeaufnehmen.

VI. Auflösung des Verbandes.
8 35.

(1) Die Genosfcnfchaftsverfammlungkann die Auflösung der Genossenschaftmit einer Mehrheit von
zwei Dritteln aller Stimmberechtigten beschließen. Sind in der Gcnossenschaftsversammlungnicht zwei
Drittel aller Stimmberechtigten vertreten, so ist mit einem Zwischcnraume von mindestens vier Wochen
eine zweite Versammlung einzuberufen. Diese kann die Auflösung mit einer Mehrheit von zwei Drit¬
teln der vertretenen Stimmen befchliehen.
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(2) Der Auflösungsbeschlußbedarf der Genehmigung des zuständigen Ministers.
(3) Die Auflösung tritt in Kraft, sobald die Genehmigungsurkunde dem Vorstande zugestellt ist.
(4) Im übrigen finden auf die Auflösung die für Wassergenossenschaftendes preußischen Wasser¬

gesetzes geltenden Vorschriften entsprechende Anwendung.

VII. ilebergangsbestimmungen.
8 36.

Die erste Genossenschaftsversammlungwird von der Aufsichtsbehördeberufen und geleitet. Sie be¬
steht aus 92 Stimmeneinheiten. Von diesen entfallen auf die Landgemeinden 34 und die im § 11
Abs. 4 genannten Kreise 8, die Städtgemeindcn 25, die bestchenbleibcndenWassergenossenschaften10, die
Eigentümer der im § 7 Ziffer 5 bezeichnetenAnlagen 15 ^timmcneinhciten.

§37.
(1) Die Untervcrtcilung der Vertreter der Gemeinden auf die Stadt- nnd Landkreise erfolgt durch

die Aufsichtsbehörde der Genossenschaft. Die Vertreter der Landgemeinden und Landkreise werden von
den Kreistagen, die Vertreter der Stadtgemeinden von den Stadtverordnetenversammlungen gewählt.

(2) Die Verteilung der Stimmen, die auf die Eigentümer der industriellen Anlagen (§ 7 Ziffer 5)
und die im § 11 Abs. 5 genannten Gemeinden und Wassergenossenschaftenentfallen, nimmt die Aufsichts¬
behörde vor.

§38.
(1) Die vorläufige Gcuosscnschaftsversammlungbeschlicht über die Satzung und wählt den Vorstand.

Sie ist beschlußfähig, wenn zwei Drittel der Stimmeneinheitcn vertreten sind. Ist dies nicht der Fall,
so ist eine nenc Versammluug einzuberufen, die ohne Rücksicht auf die Zahl der vertretenen Stimmen¬
einheiten beschlußfähig ist. In dieser Versammlung wird nach Stimmenmehrheit beschlossen,bei Stim¬
mengleichheit gibt der Vorsitzendeden Ausschlag. Für die Wahl des Vorstandes gilt 8 12 Abs. 1.

(2) Kommt die Satzung innerhalb einer von der Aufsichtsbehördezu bestimmendenFrist von min¬
destens 6 Monaten nicht zustande, so erläßt sie die Aufsichtsbehörde.

8 39.
Weitere vom Vorsitzendendes Vorstaudes zu berufende und zu leitende Genossenschaftsversammlungen

sind solange auf Grund vorstehender Bestimmungen zu bilden, bis eine Veranlagung vorliegt, durch die eine
Genossenschaftsvertretungnach H 11 des Gesetzes möglichist. Ueber die Einberufung der dann zu bildenden
ersten ordentlichenGenossenschaftsversammlungentscheidetder Vorstand, im Beschwerdewegedie Aufsichts¬
behörde.

8 40.
Die zur Bildung der Genossenschaft erforderlichen Verhandlungen und Geschäfte, einschließlichder

von den Gerichten und anderen BeHürden vorzunehmenden, sind gebühren- und stempelfrei.

§41.
Die Mittel, die nachweislich für die Vorbereitung der Genoffenschaft aufgewendet sind, Hai die

Genossenschaftzu erstatten. Streitigkeiten entscheidetdie Aufsichtsbehörde. Der ordentliche Rechtsweg ist
ausgeschlossen.

8 42.
(1) Die Genossenschaft kann beim Inkrafttreten des Gesetzesbestehende Anlagen, die den im 8 2 be¬

zeichneten Aufgaben entsprechen, übernehmen und als Genossenschaftsanlagebetreiben. Die hierfür zu ge¬
währende Entschädigung darf die Kosten nicht überschreiten, die der Genossenschaft durch Herstellung
eigener Anlagen mit gleicher Wirkung entstehen würden.

(2) Ueber den Umfang der zu übernehmenden Anlagen und die Höhe der Entschädigung entscheidet 5er
Verufungsausschuß endgültig.

8 43.
Das Vermögen, sowie alle Rechte und Pflichten der im Niersverband aufgehenden Genossenschaften,

der „Niersgenossenschaft" zu M.-Gladbach und der „Niersräumungsgenossenschaft" zu Viersen im Land¬
kreise Glad'bach gehen an einem von der Aufsichtsbehörde zu bestimmenden Tage auf den Niersverband
über, sobald für diesen ein Vorstand rechtsgültig bestellt ist. Bis zu diesem Zeitpunkt führen der Vor¬
stand der „Niersgenosseuschaft" nnd der „Niersräumungsgenossenschaft" die Geschäfte ihrer Genossenschaf¬
ten weiter. Die Auflösung ist gemäß 8 279 des Wasscrgesetzesöffentlich bekannt zu machen.
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Begründung.
1. Allgemeine geographische,politische, kulturelle, Volks» und wasserwirtschaftliche

und klimatische Verhältnisse an der Niers.
Die Niers entspringt im Kreise Erkelenz (Regierungsbezirk Aachen) und durchstießt die

Landkreise Grevenbroich, M,°Gladbach, Kempen, Geldern, Eleve, die Stadtkreise Nhcndt und
M.-Gladbach und nimmt Abflüsse aus den Kreisen Krefeld und Mocrs auf. Im ganzen sind
also 10 Kreise beteiligt. Die Niers mündet nach einem Lauf von 128 Km Länge auf hol¬
ländischemGebiet in die Maas. Ihr Gefalle beträgt von der Quelle bis zur Maas etwa
65 m, davon entfallen aber 34 m auf die 22 Km lange Strecke oberhalb der Nonnenmühle; nach
unten nimmt das Gefalle immer mehr ab bis auf etwa 20 om auf 1 Km. Das Gefalle
wird noch durch 36 Stauwerke, die 39 Mühlen treiben, vermindert. Von den Stauanla¬
gen liegen 14 im Oberlauf bis Nonnenmühle und 22 unterhalb dieser Mühle.

Aus diesen Umständen ist es von vornherein erklärlich, daß von jeher Mißstände an
der Niers ausgetreten sind. Schon in grauer Vorzeit war das Nicrsgebiet mit großen
Sümpfen und Wäldern bedeckt, und ebenfo behielt es in geschichtlicher Zeit stets den Cha¬
rakter einer flachen, von vielen Wafferläufen durchzogenenund von Seen und Sümpfen un¬
terbrochenen, vielfach bruchartigen Ebene mit Büschen und einzelnen Baumgruppen. Die völ¬
lig mangelhafte oder fehlende Entwässerung ist erst in den letzten siebzig Jahren planmäßig
in Angriff genommen worden.

In früheren Zeiten waren die Bewohner der Niersgegend fast ausfchließlich auf Vieh¬
zucht angewiesen; erst in den letzten Jahrzehnten hat das Niersgebiet durch Entwaldung,
durch Anlegung von Kanälen, durch Ausführung von Meliorationen aller Art eine beffere
Kultur erfahren; größere Flächen sind zu Wiesen, Ackerland und Gärten umgearbeitet wor¬
den. Neben der Landwirtschaft bildete in früherer Zeit die Fischerei einen wichtigenErwerbs¬
zweig an der Niers. Erst in neuerer Zeit ist der Fischbestand in der Niers durch die Ab¬
wässer der im oberen Flußgebiet entstandenen Fabriken und Städte bis etwa Pont bei Gel¬
dern herab völlig vernichtet worden. Unterhalb Geldern finden fich zwar noch vereinzelte
Fifche, doch lohnt fich ihr Fang nicht sehr.

Im oberen Niersgebiet entwickelte sich seit etwa 30—40 Jahren eine bedeutende In¬
dustrie, insbesondere in den Städten Wickrath, Odentirchcn, Rheydt, M.-Gladbach, Viersen und
Süchteln. Die Entwicklung dieser Industrie, welche vorwiegendSpinnereien, Webereien,Ger¬
bereien, Färbereien, aber auch Maschinenfabriken und eine Pappenfabrit umfaßt, war eine
derartige, daß die vorgenannten Städte in den letzten 30 bis 40 Jahren ihre Einwohnerschaft
mehr als verdoppelt haben. Diefes Industriegebiet beschränktsich jedoch mir auf den mittleren
Te,l der Niers, der Länge des Flußlaufes nach gerechnet auf weniger als den vierten Teil der
ganzen Niers. Der oberste und der ganze untere Nicrsbezirk, mehr als dreiviertel der Niers-
länge, ist dagegen nach wie vor überwiegend rein landwirtschaftlich genutzt. Es findet sich
neben dem Hauptbetriebszweige der Landwirtschaft, nämlich der Viehzucht, Wiesen- und
Weidenwirtschaft besonders im oberen und mittleren Niersgebiet heute auch eine aus¬
gedehnte Ackerwirtschaft, während ein intensiver Gemüse- und Obstbau fast ganz fehlt.
Wichtig für die Verhältnisse an der Niers ist das Vorherrschen eines ausge¬
sprochenen Seeklimas, welches durch die Nähe des Meeres und den fehlendenSchutz durch
ein Gebirge bedingt ist. Es herrschen deshalb die rcgenbringendenWest- und Nordwestwinde
vor, und die mittlere jährliche Regenhöhe beträgt etwa 708 mm und ist mithin wesentlich
größer als das Jahresmittel in Deutschland mit 660 mm. Hierbei ist noch hervorzuheben,daß
durch das Sectlima der stärkste Regen in den Monaten Juli und August fällt, wodurch auch im
Sommer häusiger Ueberfchwcmmungenmitunter von langer Dauer hervorgerufen werden.

Die Wassermengender Niers unterliegen nnr geringen Schwantungen. Der natürliche Ab¬
fluß beträgt:

bei Niedrigwasser 1 sluom qkm
„ Mittelwasser 5 «I „ czkm
„ gewöhnlichem

Hochwasser 8 «1 „ qkm und
„ höchstem

Hochwasser 25 sl „ qkm.
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Hierzu treten die künstlich zugeführten Wasscrmengcn (Abfluß des aus dem Grundwas¬
ser gepumpten Lcitungs-, Kondensations- und sonstigen Brauchwassers, ferner Anschluß von
Gebieten, die früher keinen unmittelbaren Abfluß zur Niers hatten). Außerdem tritt durch
Kanalisationen eine Beschleunigungund durch Straßenbefestigung, Bebauung und andere die Ver¬
sickerunghindernde Anlagen eine Vermehrung der Zuflüsse ein.

2. Geschichtliche Entwicklungder Wasserwirtschaft an der Niers.
Die bereits erwähnten, von jeher bestehendenMißstände an der Niers führten schon seit

langer Zeit zu behördlichenMaßnahmen und Vereinigungen der Interessenten zur Bekämpfung
dieser Mißstände. Schon im Jahre 1487 sind die Pegel der Mühlen in einer Übereinkunft
genau bestimmt worden. Danach sind bereits in den Jahren 1553, 1596 und 1726 Reglements
erlassen worden über die Unterhaltung der festgesetzten Flußbreite, die Räumung und Schnei¬
dung in der Niers. Im Jahre 1769 wnrde die revidierte Niersordnung für die damals preu¬
ßische Strecke erlassen und 1841 das Niersreglement, das von der Quelle bis Peelloch gilt.
Diese Verordnungen regeln vor allem die Erhaltung des Abfluhbettes für das Hochwasscr
und die Erhaltung ordnungsmäßiger Dämme gegen Ausuferungen. Dazu gehören Vorschrif¬
ten über die Breite und Tiefe des Flusses, Pegelrecht, Schleusenziehungen, Schneiden des
Krautes im Fluß und Räumen des abgelagerten Schlammes und schließlich die Fischerei.

Nach 1845 wurden die Pegel neu gesetzt und im Anschluß daran Meliorationen im oberen
und mittleren Niersgebiet ausgeführt.

An der oberen Niers wurde im Jahre 1867 die Genossenschaftzur Melioration der obe¬
ren Niers-Niedernng gegründet. Zweck der Genossenschaftist die Oeffnung und Sicherung der
Quellen der Niers sowie die Herstellung der Binnenentwässerung für das Gebiet von der
Quelle bis zur Steinsmühle im "GemeindebezirtOdentirchen. Für den Niersbezirt von Neuwert
bis Caen ist die Genossenschaftfür die Melioration der Niers- und Nordtanalniederung 1856
gebildet worden, welche gleichfalls den Zweck hat, die Grundstückein dem Gebiet der Niers und
Nebenbäche in den Kreisen M.-Gladbach, Kempen und Geldern zu entwässern und, soweit er¬
forderlich, anch zu bewässern. Die Genossenschafthat in ihrem ganzen Gebiet den Niers¬
fluß und seine Nebenbächereguliert nnd eingedeichtund hiernach auf beiden Niersufern Ab¬
zugskanäle angelegt, die zur Erlangung der erforderlichenVorflut mehrere Mühlengefälle um¬
gehen. An diese Kanäle schließen sich rechts und links Sammelgräben an, welche das Wasser
den Abzugstanälen zuleiten. Außerdem sind von der Genossenschaftauch noch Bewässerungs¬
anlagen, besondere Staupolder, ausgeführt worden. Die Errichtung der Dämme an der
Niers war notwendig, weil die Mühlenstane, obwohl die Pegel im Jahre 1845 neu geseht
wordeu sind, vielfach höher als das Gelände liegen, so daß das Land meistens überstaut war.
Diefe Meliorationen haben sich da, wo die Besitzer die erforderlichenFolgeeinrichtungen(Bin-
ncnentwässerung, Kultivierung, Düngung und Ansaat) gemacht haben, bewährt. An vielen
Stellen ist aber der Erfolg der Hauptentwässcrung noch nicht ausgenutzt. Auch ergab sich,
daß im Meliorationsgebiet vielfach das Nierswasser für eine Bewässerung neben den Müh-
lcnbetrieben nicht ausreichte, endlich wnrde das Nierswasser späterhin auch wegen seiner Ver¬
unreinigung durch die industriellen und städtischen Abwässer im oberen Niersgebiet für die
Bewässerung ganz ungeeignet.

In großen Teilen des Niersgebietes, insbesondere in den Kreisen Kempen und Geldern
ist aber die Hauptentwässcrung der Niederungen noch nicht durchgeführt. Hunderte von Hek¬
tar liegen noch als Sumpf- oder Bruchland mit keinem oder nur sehr geringem Ertrag. Unter
dem Einfluß der letzten wasserreichen Sommer und der dadurch hervorgerufenen anhaltenden
Sommerübcrschwcmmungender Niers hat sich die Fläche der versauerten und verschilftenWei¬
den in den letzten Jahren wieder vergrößert. Von schädlichen Überschwemmungenwaren die¬
jenigen der letzten Zeit die schlimmsten. In den Tagen vom 15. bis 17. Mai 1926 fielen
derartige Niederschläge(in Viersen 120 mm), daß mitten in der Vegetationsperiode Über¬
schwemmungenauftraten und vielfach das Vieh mitten aus dem Weidebetriebherausgenommen
und aufgestallt werden mußte; trotz des ursprünglich guten Wachstums war daher an man¬
chen Stellen kein Futter für das Vieh vorhanden. Die Regulierungen und Tieferlegungen
der Seitenbäche und damit die Melioration des weiteren Niersgebietes finden auch heute noch
ihre Grenze und sind behindert durch den hohen Wasserspiegelder Niers. Zur Erfüllung der
Vorschriften der Niersordnung wurden die einzelnen Niersanlieger in Genossenschaftenzusam¬
mengefaßt, und zwar wurde im Kreise Eleve 1882 die Clevifche, 1896 im Kreise Geldern die
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Untere und 1898 die Obere Geldern'sche Niersgenossenfchaftgebildet. Zweck dieser Genossen¬
schaften ist die Unterhaltung und Räumung der Nicrs nach den bestehendenNiersordnungen.
Die Clevische Niersgenossenfchafthat ihre Niersstreckein den 80er Jahren gründlich ausgeräumt
und besorgt im übrigen das Krautschneiden. Die Obere Geldern'sche Niersgenossenschaft hat
die kleine Niers ausgebaut und die Untere Geldern'sche Niersgenossenschaft den Nierskanal,
der eine Hochwasserentlastungvon Geldern nach der Maas ermöglicht. Dieser Kanal hat für
die Plane zur Beseitigung der Mißstände große Wichtigkeit.

Als Ende vorigen Jahrhunderts in immer stärkerem Maße die Industrie im Gladbacher
Bezirk sich entwickelte,war es erklärlich, daß die Räumungspflichtigen sich darüber beschwer¬
ten, daß sich die Aushubmassen durch Fabritabflüsse erheblichvermehrt hätten. Sie wurden
zunächst dadurch beschwichtigt,daß sich die Städte an den Näumungskostcnbeteiligten, ein Be¬
weis dafür, daß es sich damals hauptsächlich um die Masse der zugeführten Stoffe handelt,
nicht um ihre Eigenschaften. Nach dem Gesichtspunkte, daß man nur die Schlammassen
zu bekämpfen habe, wurden auch die Kläranlagen der Gemeinden angelegt, als man zur
Kanalisation der Städte überging; diese wurden alle nur als mechanische Absitzbeckenausge¬
bildet, die also nur auf die mitgeführten festen Stoffe einwirken können, nicht aber auf die
gelösten. Aber auch von den festen Stoffen können nur etwa 60 bis 70 Prozent zurückge¬
halten werden.

Mechanische Kläranlagen halten etwa 2/,, der festen Stoffe zurück. Um das letzte Drittel
Schlamm, das durch die Kläranlagen nicht herausgeholt wird und sich in der Niers ablagert,
auszuräumen, wurde im Jahre 1908 die Niersräumungsgenossenschaftgebildet, welche sich von
der Quelle bis zur holländischen Grenze erstreckt. Die Beiträge sind so geregelt, daß die ge¬
setzlich Räumungspflichtigen ihre durchschnittlichenseitherigen Kosten als feste Beiträge zahlen
und die Städte die darüber hinausgehenden wechfelndm Kosten tragen. Neuerdings hat die
Räumungsgenossenschaft auch die Schneidung übernommen.

Die mechanischen Kläranlagen und die Räumung können wie schon hervorgehoben,nur ge¬
gen die festen Stoffe wirken. Die gelösten Stoffe machten sich seit Anfang dieses Jahrhunderts
immer unangenehmer bemerkbar. Die Selbstreinigungskraft der Niers war allmählich nicht
mehr groß genug, um die gelösten Stoffe zu verarbeiten. Was früher durch den Sauerstoff
der Niers mineralifiert werden konnte, geht jetzt, wo der Sauerstoff durch die übermäßige Zu¬
führung von Schmutzstoffenaufgezehrt ist, in stintende Fäulnis über. WesentlichenAnteil an
der Schwefelwasserstoffentwicklunghat auch die vermehrte Anwendung von Schwefclfarbcn.

Um gegen diefe Mißstände anzukämpfen, bildete fich 1912 der Niersausschuß, aus welchem
1918 die Niersgenossenfchaftentstand. Die Genossenschafthat die Aufgaben, nach dem Plane
des damaligen Naurats Mahr vom Oktober 1914:

1. Die Niers zu reinigen und rein zu halten,
2. Die Abwafferbeseitigung und Abwasserklärung im Nicrsgebiet einheitlich zu regeln,
3. Hochwasscrhindernissezur Verhütung schädlicherNeberschwemmungenzu beseitigen.
Genossenschaftsmitgliederfind die Stadt- und Landkreise und einzelne Gemeinden.
Der Plan von 1914 sieht vor:
Zusammenführung der Abwässer zu drei Hauptklärgruppen:

Gruppe I für das Gebiet oberhalb und um M.-Gladbach; Kläranlage im Bruch bei
Bahnhof Neersen,

Gruppe II für Viersen; eine Kläranlage bei der jetzigen,
Gruppe III für Süchteln, Oedt, Mülhausen und vielleichtKempen; Klärung im Bruch

unterhalb Mülhausen.
Außerdem Gruppen und Einzelkläranlagen bei allen Gemeinden, die Kanalisation haben.
Die Reinigung soll erfolgen:
1. mechanisch durch zweistöckigeKläranlagen wegen der besserenSchlammbchcmdlung,
2. gegen die gelüsten Stoffe auf biologischem Wege.

Dem damaligen Stand der Klärtechnikentsprechendsind für 2 Tropfkörper und Fischteiche vor¬
gesehen.

Die Niersgenossenfchaft hat bisher von ihrem Bauvrogramm nur ganz geringfügige
Teile, nämlich eine Kläranlage in Süchteln, eine Erweiterung der Kläranlage in Viersen und
eine Absitz- und biologische Kläranlage in Hochneukirchausgeführt. Eine allgemein wirtsame
Verbesserung der Verhältnisse an der Niers ist daher durch die Tätigkeit der Genossenschaft
bisher noch nicht eingetreten.
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3. Die heutigen Mißstände bei der Wasserwirtschaft an der Niers.
Aus der Betrachtung der geschichtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse an der Niers er¬

geben sich ohne weiteres die Miststände, die auch heute uoch bestehen. Die Mißstände betreffen
nach ihrer Art vorwiegend landwirtschaftliche Vcrhältnisfe, nnd zwar bestehen sie m einer
Ucberzahl schädlicher und unzcitigcr Ucbcrschwemmnngen,der dadurch hervorgerufenen Ver-
snmpfnng und Versaueruug der Weiden und Vernichtung oder Wertmindernng von Futter,
mit anderen Worten in einer dauernden Ertragsminderung nnd Schädignng der Viehzucht auf
sehr erheblichen Flächen. Die zweite Art von Mißständcn besteht in den gesundheitlichen
Schäden. Die ungünstigen Verhältnisse all der Niers, insbesondere die hänfigcn Überschwem¬
mungen und die Ausdünstungen aus der Niers beeinflussen nachteilig die Gesundheit der An¬
lieger und haben sogar schon Typhnsfälle an der Niers hervorgerufen.

Die auch heute uoch bestehendenGründe zu den Mißständen sind gleichfalls aus den dar¬
gestellten geschichtlichenund wasserwirtschaftlichenVerhältnissen zu entnehmen. Das Bett der
Niers, das hente stellenweise bis über 2 in verschlammt ist, nnd dadurch erheblich verengt
ist, kann die Wassermassennicht mehr fassen. Dabei hat die Niers nicht nur ihre Quellwasser
und das Wasser der Nebenflüsse zu fassen, sondern anch noch alle die Wasscrmengen, welche
von den anliegenden Städten dnrch Kanalifation und die Industrie ihr zugeführt werden.
Die völlige Verunreinigung nnd Verschlammung der Niers und die völlig mangelhafte Vor¬
flut bezw. Entwässerung, letztere ihrerseits wiederum bedingt durch die ungenügende Unter¬
haltung uud Räumung der Niers, das Bestehenlassen zu hoher Mühlenstaue und die Unter¬
lassung eines durchgehendenAusbaues und einer Regulierung der Niers und ihrer Nebenlaufe
habeu die heute bestehenden Mißstände verursacht.

Bei der Abwägung aller in Frage kommenden Wassernntzungsarten an der Niers ist
für die Gesamtwasserwirtschaft an der Niers vor allen folgendes hervorzuheben:

Früher sind an der Niers fast alle Nutzungsarten möglich gewesen, die an einen Fluß¬
lauf vorkommen, nämlich: Fifcherci, landesknlturelle und lanw
Entwässerung, Viehtränken usw.), Kraftgcwinnung, Wasserversorgung, Erholung (Baden usw.)
und Abwässerbeseitigung,während nnr der Schiffahrt niemals eine Bedeutung zukam.

Die Fischerei ist heute völlig bedeutungslos geworden. Die Kraftgewinnung, die durch
die 39 Mühlen erfolgt, hat heute, volkswirtschaftlich betrachtet, so gut wie keine Bedeutung
mehr, da die verhältnismäßig wenigen Pferdekräfte heute mit Leichtigkeitund auch zweckmäßi¬
ger und wirtschaftlicher dnrch elektrische Kraft ersetzt werden können. Die unmittelbare
Trink- und Brauchwassernntzung, die niemals zn Schwierigkeiten geführt hat, weil em Was¬
sermangel bei dem hohen Wasscrstand im Niersgebiet noch nicht eingetreten ist, braucht auch
heute nicht besonders berücksichtigtzn werden. Die Nutzung zur Erholung und Förderung
der Voltsgefundheit (Baden usw.) ist heute auf der Strecke vou Klippertsmühle mindestens
bis Geldern völlig ausgeschaltet und auch auf der unteren Strecke auf das schwerste beein¬
trächtigt. Jedoch allen' diesen Nutzungsartcn voran stehen die Belange der Landwirtschaft
nnd der Landeskultur. Das ergibt sich schou daraus, daß über drei Viertel des Nicrs-
laufes in rein landwirtschaftlichen Gebieten liegt. Diese Belange bestehen weniger in der
Nutznng des Nicrswassers durch die Landwirtschaft als in der unbedingten Notwendigkeit
von Äbwehrmaßuahmen gegen die schweren Beeinträchtigungen durch die verschlammte uud
in ihrer Vorflut behinderte Niers. . ^. ^ , <.

Diese Beeinträchtigung der Landwirtschaft ist in der Hauptsache verursacht durch die
in den letzten Jahrzehnten hinzugetretene Nntznngsart der Niers: die Abwässerbeseitignng. Die
Abwässerbeseitigung hat nach Entwicklung der Städte und Indnstrie im oberen Niersteil zwar
eine solche Bedcutuug gewouuen, daß sie mit als Hauptnutzungsart angesehen werden muß
und nicht mehr ausgeschaltet werden kann. Mit Rücksichtjedoch auf das viel frühere Bestehen
der Landwirtschaft an der Niers und das Uebcrwiegen der landeskulturellen nnd landwirt¬
schaftlichenBelange im ganzen muß unter allen Umständen darauf hingewirkt werden, daß
die erst später nnd nachträglich hcrvorgetrctene Nntzungsart der Abwässerbeseitigung so un¬
schädlichgemacht wird, daß sie die älteren und umfangreicherenlandwirtschaftlichenund lan¬
deskulturellen Belange nicht ausschließt oder wenigstens nicht wesentlich beeinträchtigt.
Ebenso mnß darauf gedrungen werden, daß die Nutzung des Wafserlaufes als Quelle der Er¬
holung nnd der Volksgefnnd'heitdnrch die Abwässerbeseitignngnicht unmöglich gemachtwird Ob
daneben noch die bereits vernichtete Fischerei wieder ins Leben gerufen werden kann, erscheint
fraglich und von untergeordneter Bedentnng. Von den übrigen Nutzungsarten erfordert, wie
aus dem Gesagten hervorgeht, die Trink- und Brauchwasserversorgung vorläufig teme beson¬
deren Maßnahmen, und die Kraftgewinnung wird möglichst einzuschränkensem.
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Bei den widerstreitenden Nutzungsartcu an dem Fluß ist also davon auszugehen, daß die landwirt.
schaftlichenund landestulturellen Belange als die ältesten und bedeutungsvollstenvoranzustellen sind und
daß weiterhin auch die Notwendigkeiten für Erhaltung der Volksgesundheitund von Erholungsmöglichtei-
ten nicht außer acht gelassen werden dürfen, daß aber daneben die Abwässerbeseitigungals Hauptnutzungs-
art zwar zugelassen werden muß, aber nur in der Art, daß sie die vorgenannten Zwecke nicht ausschließt
oder wesentlich beeinträchtigt. Die übrigen Zwecke dagegen können unberücksichtigtbleiben. Nach diesen
Gesichtspunkten ist die ganze Wasserwirtschaft an der Niers zn beurteilen, und dementsprechendist der
Entwurf zu dem Niersgesetzaufgestellt.

4. Besondere Begründung zu einzelnen Vorschriften.
Zu § 1. Im übrigen ist zu den Vorschriften des Gefetzentwurfesim einzelnenfolgendeszu bemerken:

§ 1 entspricht dem § 1 des Lippegesetzes vom kl), Januar l9W (Gesetzsamml.S, 13). Mit
Rücksicht auf die örtlichen Verhältnisse ist als Abs. 3 eine Vorschrift hinzugefügt, welche das
Verhältnis des Niersverbandes zu der schon bestehendenLinlsnicdcrrheinischen Entwässerungs¬
genossenschaftin ihren beiderseitigen znm Teil gleichartigen Aufgaben und Rechten regeln soll,
weil die Gebiete beider Verbände sich mit rund je 1/3 ihrer Flächen überschneiden.

gu§2Abl. 1, Die Ziffern 1 und 2 übertragen dem Niersverband die Durchführung derjenigen Maßnah¬
men, die zur Wiederherstellung hygienischeinwandfreier Zustände und znr Schaffung geregel¬
ter Vorflutverhältnisse im Niersgebiet erforderlich sind. Insbesondere ist die seit der Entwick¬
lung des Gladbacher Industriegebietes ganz unerträglich gewordene Verschmutzungder Niers zu
beseitigen.

„Reinigung der Abwässer" bedeutet nicht nur die mechanische Klärung (Beseitigung von
etwa zwei Dritteln der festen Stoffe durch Absitzanlagen), sondern darüber hinaus auch die
Behandlung der gelüstenStoffe bis zur Fäulnisunfähigteit der Abwäffer im Vorfluter. Un¬
ter Abwasserreinigung nnd Reinhaltung ist also die Schaffung und dauernde Unterhaltung von
Anlagen zur Fernhaltung der festen und gelösten Stoffe von der Niers anzusehen, und zwar
in einem Grade, bei welchemdas Wasser der Niers den gesamtenVerhältnissen im Flußgebiet,
insbesondere den übrigen, bestehendenNutzungsarbeiten und den an der Niers vorwiegenden
Wirtschaftsweisen entsprechend als ausreichend „rein" angesehen werden kann. Den gesamten
Reinigungsanlagen soll der Entwurf des damaligen Naurats Mahr vom 10. Oktober 1914
zugrunde gelegt werden. Unter Abwäfferbefeitigung wird die Zusammenführung der Schmutz¬
wässer zu Kläranlagen nach diesem Plane verstanden.

Zu Ziffer 3: Auf den Niersverband gehen die für die aufzulöfendc Niersräumungs-
genossenschaft zu Viersen bereits bestehenden Unterhaltungsuerpslichtungcnüber, ferner liegt ihm
die Unterhaltung derjenigen Anlagen ob, die die ebenfalls aufzulöfendc Niersgenoffenschaft
zu Gladbach bereits geschaffenhat, und sämtlicher Anlagen, welche gemäß Ziffer 1 und 2 von
dem Verbände selbst geschaffen werden.

Im übrigen bleiben jedoch sämtliche bisher bestehenden Unterhaltungspflichten aufrecht
erhalten. Dabei ist zu unterscheidenzwischendenjenigen Unterhaltungslasten und Aufgaben,
die den im 8 3 Abf. 1 genannten fünf Genossenschaftenobliegen, und allen übrigen Unter-
haltungsverpflichtungen. Diese letzteren kann der Niersverband durch Vorstandsbcschlußüber¬
nehmen; ber bisher in natura als Genosse Verpflichtete hat dann einen entsprechendenBei¬
trag zu zahlen (§ 7 Ziff. 4).

Zur Uebernahme der Unterhaltungsverpflichtungen und Aufgaben der- im § 3 Abs. 1 be¬
zeichnetenfünf Genoffenfchaftenbedarf es eines Mehrheitsbeschlussesdes Niersverbandes. Die¬
ser Beschluß ist auch für die dadurch betroffene Genossenschaft verbindlich und kann, wenn
sämtliche Aufgaben einer Genossenschaft übernommen werden, deren Auflösung zur Folge
haben. Das Vermögen sowie alle Rechte und Pflichten der betroffenen Genossenschaft gehen
dann auf den Niersverband über.

Ob es sich als zweckmäßig erweifen wird, die Aufgaben der bestehendenfünf Genossen¬
schaften ganz oder zum Teil auf den Niersverband übergehen zu lassen, ist eine noch offene
Frage, deren Löfung dem Niersuerbande vorbehalten bleiben soll. Hierbei werden vielleicht
zunächst die Unterhaltungspflichten der drei unteren Genossenschaften in den Kreisen Gel¬
dern und Eleve in Frage kommen, weniger aber die Aufgaben der oberen beiden Genossenschaf¬
ten, die sich in der Hauptsache auf Entwässerungen im Niersgebiet in den Kreisen Geldern,
Kempen, Gladbach, Grevenbruich und Erkelenz beziehen. Zunächst werden jedenfalls die ge¬
nannten Genoffenfchaften gemäß § 7 Ziff. 3 als solche Genossen des Niersverbandes.
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Zu z 2 Abs. 2. Da die Beseitigung der Mißstände im Niersqebiet vielfach einen Ausbau, Verlegung und
Benutzung der Nicrs erfordern wird, die über dle Unterhaltung und Vorsluterhaltung hinaus¬
gehen,' so soll das Ausbau- und Benutzungsrecht des Verbandes ausdrücklichim Gesetze fest¬
gelegt werden.

Zu §2 Abs. 8. Da für die allgemeinen Baupläne die Möglichkeit besteht, daß im Laufe der Jahre verän¬
derte Umstände wie Vermehrung der Abwässer, Aenderungen der Abwässertcchnik,Hervor¬
treten anderer Nutzungsarten usw. andere Maßnahmen erfordern, so muß die Abänderungs-
möglichtcit des Bauplanes der Aufsichtsbehördebesonders vorbehalten werden.

Zu § 2 Abs. 4. Die Aufstellung der Baupläne kann bei der Größe des Projettes und der Dauer der Aus¬
führung und den vorerwähnten ständigen Möglichkeitenvon Veränderungen nur in der Weise
erfolgen, daß ein allgemeiner Bauplan und daneben für den Ausbau je nach dem Fortschrei¬
ten der Ausführung genaue Sondercntwürfe für die einzelnen Bauabschnitte aufgestellt und ge¬
nehmigt werden. Die Genehmigung sämtlicher Bauentwürfe ist, ebenso wie beim Lippegesetz,
der Ministcrialinstcmz vorzubehalten,

gu 5 3. An der Niers bestehen bisher — abgesehenvon der Linksniederrheinischen Entwässernngsge-
noffenfchaft und einigen Meliorationsgenossenschaftenan Nebenbächender Niers — 7 Genos¬
senschaften. Zwei von dicfcn, die Niersränmungsgenoffcnfchaft und die Niersgenossenschaft,
sollen in ihren Pflichten und Rechten durch den Niersverband ersetzt werden, der ihre Auf¬
gaben, die Reinhaltung und Räumung der Niers übernimmt.

Anders verhält es sich mit den fünf übrigen Genossenschaften.
Diese bestehen aus den einzelnen Grundeigentümern als Genossen, die nicht ohne wei¬

teres auch Genossen des Niersverbandes werden würden. Die Aufgaben dieser Genossen¬
schaften find örtlich und sachlich beschränkte, nämlich:

Unterhaltung, Nänmung und Schncidung im Kreise Geldern durch die Obere und die Un¬
tere Geldcrn'sche Niersgenossenschaft,

Räumung und Schneidung im Kreise Eleve durch die Clevische Niersgenossenschaft,
Regulierung, Eindeichung der Nicrs und Ent- und Bewässerung im Niersgebiet in den

Kreisen Gladbach, Kempen und Geldern durch die Niers- und Nordtanalgenossenschaft,
Regulierung des Niersflusses, Eröffnung der Quellen und Entwässerung des oberstenNiers¬

gebietes in den Kreisen Erkelenz, Grevenbroich und M.-Gladbach durch die Meliorationsge¬
nossenschaftder oberen Niersniederung.

Diefe Genofsenschaftszweckebeschränken sich mithin auf einzelne Aufgaben an Einzelab¬
schnitten des Niersgebietes. Zwar decken sich diese einzelnen Aufgaben dieser Genossenschaften
zum überwiegenden Teile mit denen des Niersverbandes. Jedoch sind diese bisher zweck¬
mäßig und zum Teil auch durchgreifend von den einzelnen Genossenschaftengelöst worden. Vor
allem ist die Aufrechterhaltung dieser Genossenschaften deshalb zweckmäßig, weil die gesam¬
ten Grundbesitzer als Genossen an den sie unmittelbar angehenden Aufgaben (Ent- und Be¬
wässerung, Unterhaltung, Räumung, Schneidung und Eindeichung der Niers) sich beteiligen und
Beiträge dafür leisten^ während im Niersverband die sämtlichen Grundbesitzer, soweit sie
nicht unterhaltungspflichtig sind, nur durch die Kommunalverbände vertreten sind. Vor allem
wegen Weiterbestehet eines unmittelbaren Interesses und einer finanziellen Beteiligung der
Grundbesitzer und wegen der besser und zweckmäßigerörtlich zu lösenden Aufgaben werden
daher die 5 erwähnten Genossenschaftenzweckentsprechendzunächstaufrecht erhalten und ihrer¬
seits als Genoffcn des Niersverbandes aufgenommen.

Abf. 1 gibt dem Niersverbande jedoch die Möglichkeit, in vereinfachter Form die Aufga¬
ben jeder der genannten fünf Genossenschaftenganz oder teilweife an sich zu ziehen.

Für die Niersräumungsgenossenschaftzu Vierfen und die Niersgeuofsenschaftzu M.-Glad¬
bach ist künftig keine Vetätigungsmöglichkeit mehr gegeben. Sie sind daher aufzulösen. In
Form der Gesamtrechtsnachfolge gehen Rechte und Verbindlichkeiten dieser Genossenschaften
auf den Niersverband über (§ 43).

§ 4 entspricht dem § 3 des Lippegesetzes,
§ 5 dem § 4 daselbst,
§ 6 dem § 5 daselbst. . < ^ ,

«u § ? 8 7 entspricht grundsätzlich ebenfalls dem § 6 des Lippegesehes. Da die bestehendenUnter¬
haltungsverpflichtungen aufrecht erhalten bleiben sollen, müssen die Unterhaltungspfllchttgen
auch Genossen des Niersvcrbandes werden.

gu z§8,9,i0 ist nichts zu bemerken.
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? n lehnt sich an den § 10 des Lippegesetzesan. Der Absatz 6 will durch eine Beschränkung
des Stimmrechtes derjenigen Genossen, die vornehmlich zur Verunreinigung der Niers bei¬
tragen, verhüten, daß diese auf Grund ihrer Beiträge dauernd die Mehrheit in der Genof-
senschaftsuersammlunghaben, obgleich über drei Viertel des Niersflusses durch landwirtschaftlich
genutztes Gebiet fließt und das entsprechendeEinzugsgebiet vorwiegend landwirtschaftlichen
Charakter trägt, und somit diese überwiegendenTeile des Niersgebietes nur unwesentlich zu der
Verunreinigung beitragen und in der Hauptsachenur unter den Mißständen der Verunreinigung
zu leiden haben. Der gleiche gesetzgeberische Gedanke liegt dem § 10 Abs. 8 des Lippege-
sctzes zugrunde. Entsprechend war auch hier zu verfahren. Es erscheint nicht berechtigt, daß
die Gesamtheit der Verschmutzerfür Aufwendungen, die lediglichzur Beseitigung einer nach den
Vorschriften des Waffergefetzesunzulässigen Verschmutzungdienen müssen, ein dieser Beitrags¬
last entsprechendesvolles Stimmrecht führt. Das' Niersgesetz legt insoweit den Verschmutzern
keinerlei neue Pflichten auf; solche bestehen bereits gemäß § 24 W.G. Es sollen ihnen da¬
her auch keinerlei besondereRechte durch die Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes innerhalb
der Genossenschafteingeräumt werden. Auf demselben Grundsatz beruht die Vorschrift des § 13
Abs. 4, Satz 2, wonachden bisher rechtswidrig Geschädigtendie Beseitigung des rechtswidrigen
Zustandes nicht als Vorteil angerechnet werden darf. Die Vorfchrift des § 11 Abf. 6 will
somit erreichen, daß bestimmte Aufwendungen vorweg von den Verschmutzernzu machen sind,
ohne daß diesen Aufwendungen ein Stimmrecht entspricht. Zugleich wird dadurch verhütet, daß
durch einseitige, falsch verstandene Intereffenvcrtretung eine ordnungsmäßige Erfüllung der ge-
nofsenfchaftlichenAufgaben hintenangehalten wird.

Die Abfätze 4 und 5 entspringen demselben Gedanken und sollen ähnlich wie im Lippe¬
gesetz dazu beitragen, den Einfluß der unter der zuläffigen Verfchmutzungleidenden Teile ge¬
genüber den Vcrursachern zu verstärken.

Zu 512. Eine gesetzliche Festlegung der Anzahl der auf die einzelnen Gruppen von Gcnofsen entfallen,
den Vorstandsmitglieder oder eine Bestimmung einzelner Vertreter im Vorstand, ähnlich wie
im Lippcgcfetz,erscheint nicht tunlich, weil noch zu wenig zu übersehen ist, wieviel Stimmen
entsprechend der Verteilung der Beitragslast auf die einzelnen Gruppen entfallen werden und
ferner weil die Stärke der Gruppen im Verhältnis zueinander wahrscheinlichim Laufe der
Zeit fich verändern wird. Es genügt für eine zweckentsprechende Zusammensetzung des Vor¬
standes, wenn feine Mitglieder von der Genossenschaftsvcrsammlungnach den Grundsätzen der
Verhältniswahl gewählt werden. »

5§ ,8 bi5 27 entsprechenden Vorschriften des Lippcgefetzes(§ß 12 bis 2« dafelbst). Die Vorschrift des
§ 13 Abf. 4 Satz 2 ist in der Begründung zn § 1l bereits gewürdigt worden.

§z 28 ins Zi entsprechen den §§ 27 bis 30 des Lippegesetzes.
Die Vorschrift des § 28 Abs. 2 rechtfertigt fich deshalb, weil die Beseitigung bczw. Ueber¬

nahme eines Teiles der Mühlenstaue den wichtigsten Teil des Planes zur Vorflutbeschaffung
darstellen wird. In den meisten Fällen wird eine bloße Beschränkung des Staurcchts durch
Herabsetzung der Stauhöhe ohne Enteignung des Grundeigentums genügen. Für eine Ent¬
ziehung oder Beschränkung bczw. Herabsetzung des Staurechts ohne Entcignnng kommt das
Verfahren nach § 338 des Waffergefetzes vor dem Nezirtscmsfchussein Frage. Da mit der
Genehmigung des Planes durch die zuständigen Minister seine Zweckmäßigkeitund Not¬
wendigkeit auch im Interesse der Landeskultur festgestellt ist, ist es unangebracht, die zu¬
ständige Ncschlußbehördenochmals in Erwägungen gleicher Art eintreten zu lassen.

Durch die Vorschrift im § 30 Abs. 4 wird die Möglichkeit gegeben, mit der Ausfüh¬
rung des Planes bereits vor der Feststellung nach ß 30 Abs. 1—3 zu beginnen.

Es würde mit der Notwendigkeit einer beschleunigtenAusführung der Baupläne zur Be¬
seitigung der Mißstände nicht zu vereinbaren sein, wenn durch Erhebung von Ansprüchen und
Gntfchädigungsforderungcnirgendwelcheran der Planfeststellung im Enteignungsucrfahren nicht
Beteiligter und die dadurch notwendige Durchführung eines zweiten besonderen Feststcllungs-
uerfllhrcns nach § 30 der Beginn der Ausführung der Baupläne verzögert werden könnte. Zndem
bestehen gegen einen etwaigen Beginn der Ausführung der Arbeiten deshalb keine Beden¬
ken, weil mit dem Plane zu vereinbarende, schadcnvcrhütenocEinrichtungen immer noch ange¬
ordnet und selbstverständlichauch Entschädigungsansprüchegestellt werden tonnen. Größere,
mit dem Unternehmen nicht vereinbare, d. h. insbesondereden Plan abändernde Einrichtungen
können von den Betroffenen gemäß § 29 Abf. 3 ohuehin nicht gefordert werden.
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Sofern im Einzelfalle die Massigkeit des Beginns der Planansführung vor Durchfüh¬
rung des Verfahrens nach § 30 nicht ausgesprochen wird, so muß entsprechenddem für das
Ausbauverfahren und das Verleihungsverfahren nach dem Wafsergesetzgeltenden § 77 mit dem
Beginn des Ausbaues solange gewartet werden,bis über alle Ansprüche rechtskräftig entschieden
worden ist.

§ 29 Abs. 6 will die Erhaltung der Baumbestände möglichst sicherstellen. Dies erscheint
im Nicrsgebiet unbedingt erforderlich, weil die Absenkungdes Wasserspiegels, die in den Plä¬
nen vorgesehen ist, leider häufig auch Schädigungen der Baumbestände zur unvermeidlichen
Folge haben wird. Diese auf das gcringstmögliche Maß zu beschränken, ist im Niersgelnet
besonders notwendig, weil die Waldflächcn am linken Niedcrrhcin ohnehin schon verhältnis¬
mäßig wenig ausgedehnt und daher mit allen Mitteln, soweit als irgend möglich, zu erhal¬
ten sind.

§s n-n entsprechen den 88 31—34 des Lippegesetzes.
In 5 35. Der § 35 beruht auf genan denselben Erwägungen, welche oben zu § 11 erläutert smd,

und legt in Anlehnung an § 11 das vorläufige Stimmverhältnis für die erste Genossenschasts-
vcrsammlung entsprechend fest.

§§ 37-42 entsprechen'den §§ 36—41 des Lippegesetzes.
In § 43. vcrgl. das zu 8 3 Gesagte.

Anhang:
Bauplan des Niersverbandes.

Der Nicrsausschuß hat im Jahre 1913 folgende Vorschläge für die Gesundung der Niers untersucht:
3.) Ableitung der Schmntzwässer zum Rhein,
d) Beschleunigung des Abflusses in der Niers durch ihren Ausbau nach Emscher Art,
o) Verbcfserung der Kläranlagen soweit, daß die Abflüffc fäulnisunfähig sind, nnd Ausbau der

Niers im Vorflutinteresse.
Das Ergebnis diefer Untersuchungen ist in dem Vorentwurf des oamaligeu Baurats Mahr zur Ge¬

sundung der Niers vom 10. Mai 1913 und 24. Juni 1913, Seite 20 und 21, zusammengefaßtwie folgt:
„Gegen die Lösung a). Kanal zum Rhein, sprechenfolgende Gründe:

1. Die Kosten. Zu den auf 20400000 Mk. veranschlagten Bautosten des Kanals treten noch
Kosten für Ausbau der Niers und Beseitigung wenigstens einiger Mühlen zur Abführung
des vermehrten „Nein"- (Regen- und Kühl-)waffers aus den Städten nnd Kosten für etwaige
Entschädigung von Stauwerksbesitzern wegen Wasserentziehung.

2. Die llnvolltommenhcit. Dnrch den Kanal werden nnr die Schmutzwässer auf der Strecke
Wickrath bis Grefrath erfaßt und dorr nur diejenigen, welche an Gemeinde-Kanalisationen an¬
geschlossen sind. Einzeln liegende gewerbliche Betriebe, Haushaltungen ohne Kanalcmfchluß
und die Städte von Kempen an abwärts würden nach wie vor zur Niers entwässern. Anch
müßten die dnrch Schmutz von Däckern, Straßen und Höfen verunreinigten Regenabflüsse und
das Kondenswasser nach wie vor der Niers zugeführt werden. Der Kanal kann nicht für jeg¬
lichen Zuwachs von Schmntzwässer gebant werden, sondern, wie alle Kanäle, nur für eine
Wasscrmengc, die bei normaler Entwicklung in absehbarer Zeit nicht überschritten nnrd. ^st
diese Leistungsfähigkeit erreicht, so wird der Ueberfluß an Schmntzwafser wieder solange der
Niers zugeführt, bis ein zweiter Kanal gebaut wird.

3. Die Rücksicht auf den Nhem. Die Verdünnung des Kanalwassers im Rhein reicht zwar vor¬
läufig aus, um Mißstände zn verhüten, so daß bei der Verleihung nach §8 46 ff. des Wasser-
gcsetzes zunächst keine Erschwerungen zu erwarten sind. Da aber gerade ber Nerdmgen der
Rhein schon stark beansprucht ist (KrefelderKanalisation, Uerdinger (chemische)Fabriten) und
die Schmutzwässer aus dem Emschcrgebictnur 20 Km unterhalb Uerdingen in den Rhein kom¬
men, besteht die Möglichkeit, daß von dem „Vorbehalt erhöhter Anforderungen in bezug auf
Reinigung der Abwässer" (§ 47 d. W.G. Abs. 3) später Gebrauch gemacht wird.

Die Lösung d). Beschleunigung des Abflusses zur Verhütung von Fäulnis führt
wegen des geringen Gefälles nicht mit Sicherheit zum Ziel.
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Infolgedessen tritt die Lösung o), Verbesserung der Kläranlagen soweit, daß die Ab-
flüsse fäulnisunfähig sind und Ausbau der Niers, in den Vordergrund. Sie ist die umfas¬
sendste, da sie auch die Stau- und Ueberfchwemmnngsfchädenbeseitigt, also Landeskulturinter-
essen fördert nnd sich leicht der größeren Entwicklung des Gebiets anpassen läßt."

Auf Grund dieser Untersuchungen sprach sich der Niersausschuß am 22. Juli 1913 einstimmig ge¬
gen die Abführung der Niersschmutzwässerzum Rhein und für die Beibehaltung der Niers als Vor-
flnter aus. Er beauftragte demgemäßden Arbeitsausfchuß, einen ausführlichen Entwurf, der als Unter¬
lage für die Bildung eines Verbandes geeignet ist, auszuarbeiten, und zwar nach folgenden allgemeinen
Gesichtspunkten:

„1. Der Entwurf soll das gesamte Niersgebiet einschließlichsämtlicher Zuflüffe zur Niers, einerlei,
ob diefelben reines oder verschmutztesWasser der Niers zuführen, von der Quelle bis zur Landesgrenze
umfassen.

2. Der Entwurf ist tunlichst so zu gestalten, daß alle Zuflüsse ohne Verletzung öffentlicher In¬
teressen abgeführt werden, und foll auch die Landesmeliorationsanlagcu mit einbeziehen.

3. Der Entwurf foll fich auch auf die erforderlichen Kläranlagen erstrecken, wobei möglichste
Zusammenführung der Schmutzwäfser aus den einzelnen Orten zu Gruppenkläranlagen anzustreben ist.

Zunächst soll dafür gesorgt werden, daß kein Schmutzwasserder Niers zugeführt wird, ohne vor¬
her eine ausreichende Absitzanlagepassiert zu haben. Inzwischen sollen bei den vorhandeucn Absitzan-
lagen Versuche zwecks weiterer Reinigung der Abwässer gemacht werden.

Um eine Einheitlichkeit des gesamten Vorgehens herbeizuführen, find die erforderlichenMaßnahmen
nur unter Leitung nnd ständiger Mitarbeit des Niersausschusses bezw. des Arbeitsausschusses zu treffen."

Der Arbeitsplan umfaßt alfo alle wasserwirtschaftlichen Aufgaben (Vorflntverbesscrung für Lan-
deskultur und Gemeindetanalisationcn, Hochwasserschutz, Reinigung und Reinhaltung der Zuflüsse) im gan¬
zen Niederschlagsgebietder Niers.

Die Bearbeitung eines Entwurfs, der die gesamten genannten Aufgaben umfaßt, wurde durch den
Krieg unterbrochen. Um die Unterlagen für die Beseitigung des schlimmsten Mißstandes, der Verun¬
reinigung, bald zu schaffen, wurden die Plane für Vorflutverbesserung und grußzügigen Hochwasscrfchutz
zurückgestelltund nur der Plan znr Reinigung und Reinhaltung der Niers und ihrer Nebenläufe vom
10. Oktober 1914 von dem genannten Verfasser bearbeitet. Die Bearbeitung des Planes für Vorflut-
verbessernng nnd Hochwafferfchutzfür den ganzen Lanf der Niers ist im Jahre 1926 durch das Kultur-
Bauamt II in Düsseldorf in Angriff genommen worden.

Der Plan vom 10. Oktober 1914 wnrde der Gründung der Niersgcnoffenfchaft zn M.-Gladbach zu¬
grunde gelegt. Er ficht die Zufammenführnng der Schmutzwässerzu Gruppenkläranlagen vor, weil Em-
zelkläranlagen in Anlage und Netrieb verhältnismäßig teurer sind und gewöhnlich nicht sachgemäßge¬
leitet werden. Die drei Haupt-Gruppcnkläranlagen sind geplant:

Gruppe I: Für den Kanalisationsvcrband Nheydt, Odenkirchen und Wickrcüh und für die Stadt
M.°Gladbach (außer Rheindahlen). Die Anlagen sind ferner bemessenauf den Anfchlnß der Schmntz-
wässer von GiesenkirchenKorschenbroich,Stadtteil Neuwert, Neersen und Willich. Bei Bedarf kann auch
Schiefbahn angefchlossen werden.

Gruppe II: Für das ganze Stadtgebiet Viersen. Durch Pumpen könnten Anrath und Vorst ange¬
schlossen werden, was aber zunächst nicht vorgefehen ist.

Gruppe III: Für Süchteln, Süchtcln-Vorst, Oedt und Grefrath. Zum Anfchluh der Ortslage Mül-
haufen find die Anlagen ausreichend bemessen. Werden die Kläranlagen erweitert, so könnten auch die
Tchmuhwässcr von St. Tonis und Kempen angeschlossen werden.

Vorgesehen ist mechanische Vorreinigung nach dem Frischwasserverfahren mit getrennter Tchlamm-
zersctzungund Nachreinigung durch das biologische Verfahren. Dem damaligen Stande der Klärtechmk
entsprechend war das Tropfkörpervcrfahren und an geeigneten Stellen Fischteichverfahrcnvcranfchlagt.
Heute kommt vielleicht das Schlammbelebungsverfahren in Betracht, wofür bereits Versuchean der Rheyd-
ter Kläranlage eingerichtet find. Die Kosten sind nicht so verschieden,daß die Wahl des Verfahrens auf
den Kostcnüberschlagvon wesentlichemEinfluß wäre.

Ueber die Gemeinden, welche nicht an die 3 Haupttlärgruppen angcfchlofsen werden können, sagt
der Entwurf vom 19. Oktober 1914 das folgende:

,Dic abseits der Niers liegenden Gemeinden haben meist noch keine einheitliche Kanalisation. Die
Zusammenführung der Schmutzwässerdurch eine Kanalisation oder durch offene Gräben ist aber Vorbe¬
dingung für die Klärung. Jede Gemeinde muß diese Zusammenführung nach chren Planen nnd aus chre
Kosten besorgen. Die Genossenschaftübernimmt die Abwässer an der Stelle, an der tue Gcmemde, wenn
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sie nur für sich klärte, eine Kläranlage anlegen könnte, und führt sie in einem von der Genossenschaft
gebauten Zuleiter zu der genossenschaftlichen Kläranlage. Dadurch daß die Reinigung der Abwässer an die
Genossenschaft übergeht, werden die Gemeinden nicht nur von einer schwierigen und undankbaren Aufgabe
befreit, sondern der Betrieb auch vereinfachtund verbilligt, weil die Genossenschaft ihre Erfahrungen und
ihre eingearbeiteten Leute verwertet. Den Ort und die Art der Kläranlage bestimmt die Genossenschaft;die
Kanalpläne der Gemeinde werden den Absichtender Genossenschaftanzupassen sein.

Allgemein ist über die Kanalisation zu bemerken,daß im Niersgebiet nur das Trennvcrfahren zweck¬
mäßig ist, weil zur Nachreinigung meistens gepumpt werden muß. Bei vielen Gemeinden genügt es
aber dem vorläufigen Bedürfnis, wenn eine den heutigen Abflußverhältnissen entsprechende „Reinwasscr"-
Kanalisation ausgeführt wird, welche zunächst auch die oberirdisch in die Straßenrinnen gelangenden
Hausabwässer aufnimmt. Ncgenüberläufe dürfen erst in Tätigteil treten, wenn die sechsfacheSchmutzwas¬
sermenge überschrittenwird. Stellt sich später das Bedürfnis nach unterirdischen Hausanschlüsscn ein, z. B.
wegen Kellercntwässcrungoder wegen Spülaborte so muß die tiefliegendeSchmutzwasserkanalisationausge¬
führt werden.

Auch bei den abseits liegendenGemeinden wird versucht werden, die Abwässer möglichst zusammenzu¬
führen. Das bezieht sich nicht nur auf Gemeinden, sondern auch auf einzeln liegende Schmutzwasserbe-
triebe, bei denen sich die Nicrsgcnossenschafteinen weitgehenden Einfluß auf die Leitung des Klärbetriebes
sichern muß für den Fall, daß sich die Fabrik nicht an eine genossenschaftliche Kläranlage anschließt."

Im einzelnen sind behandelt die Abwässer von Hochncutirch, Wickrathberg, Gicscnkirchcn, Neuwerk,
Willich, Necrscn, Anrath, Borst, St. Tonis, Kempen, Wachtendont, Straelen, Geldern, Kevelaer, Goch,
Dülken, Boishcim, Lobbcrichund Breyell. Nicht in den Plan aufgenommen sind Hüls, Aldetcrk, Meu¬
tert und Kaldentirchcn, weil sie zur Zeit der Planbcarbcitung noch keinen Anlaß zn besonderen Beschwer¬
den gaben.

Für die Vorflutvcrbesserung an der Niers liegen bis jetzt folgende Einzclentwürfc vor:
1. der Entwurf der Stadt M.-Gladbach, hauptfächlich zur Beschaffung der Vorflut für Kanalisa¬

tionen, umfassend die Strecke von der Gladbachmündung bis unterhalb Mülhausen,
2. der Entwurf der Niersgcnosscnschaftzur Verlegung der Niers vor den Ortslagcn Oedt und

Mülhausen,
3. ein überschläglicherEntwurf zur Beseitigung der Mühlcnstauc von Rheydt bis zur holländischen

Grenze in Verbindung mit Sohlcnausglcichan den Gefällstufen.
Mit der Aufstellung des noch fehlenden einheitlichen Entwurfs für Borflntverbesferung und Hoch¬

wasserschutzist das Kulturbauamt II in Düsseldorf beauftragt.
Der Entwurf der Stadt M.-Gladbach darf erst vollständig ausgeführt werden, wenn die Abwasserreini¬

gung in den Gruppen I und II in Betrieb und die Vorflut unterhalb Mülhausen verbessert ist. Andern¬
falls würden die Mißstände auf der Gladbachcr Strecke weiter nach unten verschobenzum Nachteile der
Unterliegen Die Verlegung vor Oedt und Mülhausen bringt nur örtlichen Vorteil, ohne die Verhältnisse
im ganzen zn bessern.

Die Beseitigung sämtlicher Mühlenstauc wird von vielen Seiten gewünscht. Sie bedarf aber noch
genauer Untersuchungen in ihrer Wirkung ans die Landeskultur, das Grundwaffcr, die Siedlungen und
die Sclbstreinigungskraft. Dringlich ist die Beseitigung der Schravelner Mühle, um die Vorflut für die

erforderlich. Die Beseitigung der anderen Mühlen ist aber nicht dringlich, wenn die Überschreitung des
Pegels überwacht wird und Dämme angelegt und in Ordnung gehalten werden. Zwecklos,vielleicht sogar
schädlich, wäre z. B. die Beseitigung der Wisscncr und Gochcr Mühlen, weil sich an ihrem Oberwasser
schlecht zersetzterMoorboden findet, der mit dem Wasserspiegel sinken würde; außerdem würden die Fun¬
damente des ^Schlosses Wissen und die Tvülung des Gochcr Oelgrabens gefährdet. Die Verringerung der
Abflußgeschwindigkeitan den Stauwerken stärkt ferner die Selbstreinigungskraft, weil langsam fließendes
Wasser, solange es genügend Sauerstoff enthält, für die Entwicklung der Fauna und Flora günstiger ist
als schnell fließendes.

Zum Schutze gegen Überschwemmungenwird eine verstärkte Schlammräumung und an einzelnen Stel¬
len, insbesondere bei Korschcnbroich,ein Ausbau der Niers vorläufig genügen. Ferner muß die untere
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Niers dadurch entlastet werden, daß durch den Geldern« Nicrskanal schon bei kleineremHochwassereine
größere Wasscrmcnge zur Maas abgeleitet wird; die im Staatsuertrag mit den Niederlanden vom 16. Mai
1895 unter IV festgesetzteMenge von 7 edm braucht deshalb noch nicht überschritten zu werden.

Diese Maßregeln werden schon für eine Reihe von Jahren Besserung bringen, so daß die Ausfüh¬
rung des großzügigen Planes zur Verbesserungder Vorflut in eine wirtschaftlich befsere Zeit verschoben
werden kann.

Die Kosten für den Gesamtplan des Niersverbandes find auf Grund der vorliegenden Un¬
terlagen nach den heutigen Preisen geschätzt wie folgt:
I.Uebernahme der Gemeindekläranlagen .............. 700000 NM.,
<-- Anschluß der Kanalisation Rheydt, Odenkirchen und Wickrath an die Kläranlage

M.-Gladbllch, Anschluß von Korschmbroich und Giesentirchen ...... 1200 000 NM.,
3. mechanischeKläranlage der Klärgruppe I ............. 1900000 RM,
4. Vorflut für Klargruppe I (Ausbau des Kanals IV) ........ 500000 RM.,
5-Fischteich- und biologische Anlagen einschließlichGrunderwerb für Klärgruppe I . 1800000 RM.,
6. Ausbau der Klargruppe II '. . .'.............. 1400000 RM,
?. Ausbau der Klargruppe III ................. 1800000 RM.,
8. Anlage von Kläranlagen für die abseits liegenden Gemeinden ..... 2 200 000 RM.,
9> Zufammenleitung von Abwässern bei diesen Gemeinden ....... 500000 RM.,

w. Ankauf der Mühlen und Ausbau der Niers bis Geldern und Ausbau des Niers»
tanals ........................9000000 RM.,

U-desgleichen unterhalb Geldern .................2 000000 RM.,
12. Insgemein, zu Versuchen und zur Abrundung ........... 1000000 RM.,

Summe: 24000000 RM.
Für die zunächst notwendigen Ausführungen find erforderlich:

1. Ankauf der Schravelner und Klippertsmühle, Vorflutvcrbesferungen und Ein¬
deichungen an verschiedenen Stellen .............. 250000 RM.,

2. Verbefferung des Gefälles am Nierskanal und Entlastungsbauwert im Oberwas»
ser der Geldener Mühle .................. 100000 RM.,

3. Verlegung der Niers bei Oedt und Mülhausen mit Mühlenankauf (inzwischenbe¬
reits ausgeführt) ..................... 570000 RM.,

4. Ausbau der Klärgruppen I und II und notwendige Verbefferungen an den
bestehendenGemeindekläranlagen (Nr. 1—6 des Gesamtplanes) ..... 7 500 000 RM.,

5. Für abseits liegende Gemeinden ................1500 000 RM.
Letztere beiden Beträge können auf mehrere Jahre verteilt weiden; dagegen sind
die Beträge zu 1—3 bald aufzuwenden.
Im übrigen muß fich die Ausführung des Planes nach den Bedürfnisfen richten. Nasse Jahre,

Anlage neuer Schmutzwasserbctriebe,Auftritt von Seuchen und andere unuorhergcfchencFälle werden
stets Aenderungen im Plane und im Vautempo notwendig machen.

Anlage 39.
Bericht und Antrag <Ducks»che ^ Z«>
des Provinzialausschufses,

betreffend Bewilligung einer Veihilfe von 122500 NM. zur Verbesserungder
Vorflutverhiiltnissean der Niers.

In der besonderen Vorlage, welche dem Provinziallandtag betreffend Begutachtung des Niers-
gesetzentwurfesvorliegt, ist das Nähere über die unhaltbaren Zustände im Niersgrbiet gesagt. Aus dieser
Vorlage geht hervor, daß ein großer Plan zur Reinigung und Reinhaltung der Niers, dessen Ausführung
viele Millionen kosten wird, bereits seit längeren Jahren ausgearbeitet ist, auf dessen Grundlage sich
die zukünftigeArbeit an der Niers vollziehen soll. Unter anderem sind recht umfangreiche Kläranlagen
zu schaffen. Nachdrücklichst sei nun betont, daß die Schaffung von Kläranlagen usw. nicht zu dein Auf-



154 Anlagen zn den SitzungsprotokoNen.Nr. 40.

gabenkreis des Provinzialverbandes gehört, und daß es auch aus grundsätzlichen Erwägungen heraus mit
Rücksicht auf die sich für andere Wasserläufe ergebenden Konsequenzensehr bedenklich wäre, hier von
Seiten des Provinzialverbandes etwa freiwillig mit Beihilfen helfend einzugreifen. Eine finanzielle
Hilfe des Provinzialverbandes kann daher an der Niers bei aller Anerkennung der dortigen unhaltbaren
Verhältnisse, die zweifellos dringend nach Abhilfe verlangen, nur nach den gleichen Grundsätzen wie bei
anderen Wasserläufen in Frage kommen. Nach z 4 des Dotationsgesetzesvon 1875 gehört zu deu Auf¬
gaben der Provinzialverbände lediglich die Beförderung von Landesmeliorationen „soweit sie nach Zweck
und Umfang eine nicht über das provinzielle Interesse hinausgehende Bedeutung haben." Nur in die¬
sem durch die landeskulturellen Belange gezogenen Rahmen kann von Seiten des Provinzialverbandes
an der Niers geholfen werden. In diesem Nahmen wird aber auch — und zwar nicht zu engherzig
abgrenzend — geholfen werden müssen. Für die Vorflutverbesserungan der gesamten Niers wird z. It.
ein einheitlicher, umfassender Plan, welcher neben dem obenerwähnten großen Reinigungs- und Rein¬
haltungsplan, mit dem er natürlich in enger Berührung steht, herläuft, vom Kulturbauamt II in Düs¬
seldorf aufgestellt. Die Ausführung eines besonders dringlichenTeiles dieses Planes zur Vorflutver¬
besserungsoll schon im Rechnungsjahr 1927 vorweggenommen werden. Es handelt sich um den Ankauf
einiger besonders hinderlicherMühlenstaue, um den Durchstich bei Oedt und um die Entlastung der Niers
zum Nierskanal hin. Zur Durchführuug dieser dringlichenArbeiten ist für 1927 in den Staatshaushalt
eine Summe von 122 500 Mark unter der Voraussetzungeiner gleich hohen Provinzialbeihilfe eingesetzt
worden. Es handelt sich also darum, auch im Provinzialhaushaltsplan zur Verbesserung der Vorflut-
verhältnissean der Niers für 1927 eine Summe von 122 500 Mark vorzusehen.

Der Provinzialausschuß beehrt sich zu beantragen:
„Der Provinziallandtag erklärt sich damit einverstanden, daß in dem außerordentlichen Haus¬

haltsplan für 1927 eine Provinzialbeihilfe von 122 500 RM. zur Verbesserung der Vorflutverhältnisse
an der Niers vorgesehen ist."

Düsseldorf, den 28. März 1927.

Der Provinzialausschuß:

Dr. Adenauer, Dr. Horion,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

Anlage 4».

Bericht und Antrag ^ "e ^ ^ >
des Provinzialausschusses,

betreffend Bewilligung einer Beihilfe zu den Kosten der Verbesserung der
Straßenbrücke über die Mosel zwischen Vullay und Als.

Die I. Moselstraße, welche im Jahre 1876 von dem Bezirksstraßenfondsin die Unterhaltung
des Provinzialverbandes übernommen wnrde, verläuft von Zell bis Bullay auf dem rechten Mosel¬
ufer, tritt dann bei Alf auf das linke Ufer über und verläuft von Treis bis Koblenz wieder auf dem
rechten Moselufer. Zur Verbindung zwischen Bullay und Alf bei Uebernahme der Straße durch die
Provinz diente nur eine Fähre. An den folgenden Jahren bot sich nun Gelegenheit, an dieser Stelle
einen festen Uebergang über die Mosel zu gewinnen, und zwar bei der Erbauung der Eisenbahnbrücke
über die Mosel. Die Eisenbahnverwaltung erklärte sich damals bereit, mit der Eisenbahnbrückeeine
Brücke für den Landverkehr in der Art zu verbinden, daß unter der Eisenbah^brücke eine
damit verbundene Brücke für den Landverlehr hergestellt wurde. Diese Verbindung der beiden Mosel¬
ufer war sowohl zur Schaffung einer Verbindung mit der rechtsseitigenStation Bullay erwünscht,als
auch zur Verbindung der in Bullay einerseits und in Alf andererseits auslaufenden Straßennetze des
Hunsrücks und der Eifel, namentlich der Provinzialstraßen. Der Provinzialverwaltungsrat bewilligte
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deshalb im Jahre 1876 zu den Kosten des Projektes, einschließlich des chausseemäßigenAusbaues der
Brückenllnfllhrten,eine Beihilfe von 150 000 M., während der Rest der Kosten der Straßenbrücke mit
75 000 M. durch Beiträge des Kreises Zell, der beteiligten Gemeinden und durch namhafte Privat-
beiträge aufgebracht, teils aus Staatsmitteln zur Verfügung gestellt wurde.

Nach Fertigstellung des Bauwerks und der Iufuhrwege wurden die Brückenanfahrten(Rampen)
in die Unterhaltung und das Eigentum des Provinzialverbandes übernommen; das Eigentum und die
Unterhaltung des Brückenbauwerkesselbst behielt die Eisenbahn» erwaltung unter Beteiligung der staat¬
lichen allgemeinen Bauverwaltung an den Kosten der Unterhaltung der Straßenbrücke, insbesondere
der Fahrbahn.

Die DeutscheReichsbcchngesellschaft beabsichtigt nun die Eisenbahnbrüöe umzubauen, da sie
den heutigen Verhältnissen nicht mehr genügt. Die Vorarbeiten müssen noch in diesem Jahre in
Angriff genommen werden. Sie würde beim Umbau der Eisenbahnbrückeden etwaigen erhöhten
Anforderungen des Verkehrs an die Straßenbrücke keine Rechnung zu tragen brauchen, sondern nur
verpflichtet sein, die Straßenbrücke in dem alten Zustande wieder herzustellen. Sie ist aber bereit, bei
dem Umbau der Brücke etwa erforderlicheoder erwünschteVerbesserungen der Straßenbrücke mit aus«
führen zu lassen, wenn die dadurch entstehenden Mehrkosten von dritter Seite, insbesondere der
Provinzialverwaltung, gedeckt weiden. Die Verbesserungen, welche zweckmäßigerscheinen, bestehen
darin, daß die Brücke, welche heute eine Fahrbahnbreite von 4,40 in hat, mit 7 in Hauptträgerabstand
und einer entsprechendenFahrbahnbreite hergestellt wird, daß die Fahrbahn, die zur Zeit Bohlenbelag
hat, mit Kleinpflaster versehenund außerdem ein einseitigerFußsteig angebracht wird. Die Mehrkosten,
welche dadurch entstehen, sind von der Reichsbahn auf 115 000 RM. angegeben; der Kostenanschlagist
geprüft und für richtig befunden. Der in erster Linie interessierte Kreis Zell, sowie die in Betracht
kommenden Gemeinden Als und Bullay (Neumerl) sind so leistungsschwach,daß ein größerer Zuschuß
zu den Kosten der Verbesserung der Straßenbrücke nicht erwartet werden kann. Es wird aber auch zu
berücksichtigen sein, daß die Brücke eine überörtlicheBedeutung hat, insofern, als sie die Provinzialstraße
(I. Moselstraße), die dort vom rechten auf das linke Ufer übertritt, miteinander verbindet und im
wesentlichen dem immer stärker weidenden Durchgangsverkehr nicht nur auf der Moselstraße, sondern
auch dem ganzen Durchgangsverkehrzwischen Hunsiückund Eifel zu dienen bestimmt ist. Unter diesen
Umständen scheint es richtig, daß die Provinzialverwaltung die Hauptlast der Verbesserungder Brücken-
fahrbahn trägt und sich mit 100 000 RM. an den Kosten beteiligt. Von dem Restbetrag der Kosten
mit 15 000 RM. würden in diesem Falle der Kreis Zell 10 000 RM. und die Gemeinden Als und
Bullay je 2 500 RM. übernehmen. Die ReichsbahndirektionTrier hat sich im Auftrage der Deutschen
Reichsbahngesellschaftunter diesen Umstanden mit der Ausführung der für erforderlichgehaltenen Ver<
besserungen einverstanden erklärt.

Es mag vielleichtzweifelhaft sein, ob es heute schon notwendig ist, die Verbesserung in dem
vorgesehenenUmfange auszuführen. Jedoch wird im Laufe der Jahre die Erbreiterung der Straßen»
brücke sich nicht umgehen lassen. Der Umbau der Eisenbahnbrückebietet eine erwünschte und wohl in
50 Jahren nie wiederkehrendeGelegenheit, auch die Straßenbrücke zu verbessern, und würde es ein
Fehler sein, wenn der Provinzialverband diese Gelegenheit unbenutzt vorübergehen ließe.

Der Provinzialausschuß beehrt sich hiernach zu beantragen:
„1. Der Provinziallandtag bewilligt zu den Kosten der Verbesserung der Straßenbrücke über die

Mosel zwischenBullay und Als einen Zuschuß von 100000 RM. unter der Bedingung, daß die
Fahrbahn mit 7 m Hauptträgerabstand, einseitigemFußweg und Kleinpflaster hergestellt wird.

2. Die Kosten sind in den „AußerordentlichenHaushaltsplan" einzustellen."

Düsseldorf, den 4. April 1927.

Der Provinzialausschuß:
Dr. Adenauer, Dr. Horion,

Nolsihendel. Landeshauptmann.
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Anlage 41.

Verzeichnis ^«0^.37,
der an den 73. Provinziallandtag zur Entlastung überwiesenen Rechnungen.

Lfdc.
Nr. Bezeichnung der Rechnung

Jahr¬
gang Bemerkungen

1
2
3

4
5
6

?
8

9
10
11
12
13
14
15
16

1?

I. Fachausschuß.
Rechnung über die Hauptverwaltung..........

„ „ Ruhegehälter ...........
„ „ Steuern und Ueberweisungenaus Reichs¬

und Staatsmitteln ...........
„ „ Verschiedenes .............
„ „ die Zuschüsse an Anstalten .......
„ „ „ Provinzial-Fenerversicherungsanstalt(Ver¬

waltungskosten)...........
„ der Landesbank (Verwaltuugskosten) ......
„ „ Provinzial-Lebensversicherungsanstalt(Verwal¬

tungskosten) ..............
„ über das Landesarbeits- uud Verufsamt ....
„ „ die Förderung von Kunst und Wissenschaft
„ „ „ Denkmälerstatistik ..........
„ „ das Provinzialmuseum Bonn ......

„ „ die gewerblichenZwecke ........
„ das Kaiser Wilhelm-Denkmalam Deutschen Eck

„ „ die Naturdenkmalpslege .........

II. Fachausschuß.
Rechnungüber die Ruhegehaltskasseder Landbürgermeistereien

und Landgemeinden der Nhenrprovinz- .
„ „ Taubstumnlenanstalten........
„ das Taubstummenwesen (Allgemeines). . .
„ die BlindenanstaltDüren ........
„ „ „ Neuwied .......
„ das Vlindenwesen (Allgemeines) .....
„ die Hebammenlehranstalt Elberfeld.....
„ das Hebammenwesen (Allgemeines) ....
„ die Fürsorgeerziehung Minderjähriger . . .
„ das Landesjugendamt..........
„ „ Provinzial-Erziehungsheim Fichtenhain .
„ „ „ Euskirchen. .
„ „ „ Rheindahlen.
„ „ „ Solingen . .
„ „ Taubstummenheim Euskirchen.....

18 „
19 „
20 „
21 „
22 „
23 »
24 >!
25 ^
26 »»
27 «
28 »»
29 <»
30 «
31 „

32 Rechn
33
34
3b /,
36 ,f
3? „
38 „
39 ,/
40

III. Fachausschuß.
über die Heil« und Pflegeanstalt Andernach . .

desgleichen
»

„ „ Heil« und Pflegeanstalt Bedburg-Hau
„ „ „ Vonn . .
„ „ „ Düren . .
„ „ „ Glllkliausen
.. „ „ Grafenberg
„ „ „ Iohannistlll

1925
1925

1925
1925
1925

1925
1925

1925
1925
1925
1925
1925
1925
1925
1925
1925

1925
1925
1925
1925
1925
1925
1925
1925
1925
1925
1925
1925
1925
1925
1925

1923
1924
1925
1925
1925
1925
1925
1925
1925

> In einer Rechnung

> In einer Rechnung
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Lsde,
Nl, Bezeichnung der Rechnung

Jahr¬
gang Bemerkungen

41 Rechnung über die Anstalt für HirnuerletzteKriegsbeschädigte
in Bonn .............

42 „ „ „ OrthopädischeKinderheilanstaltIohannis»
tlll b. Süchteln ...........

43 „ „ das Landesfürsorgewesen........
44 „ „ Anstaltsfürsorge für bezirkshilfsbedürftige

Geisteskrankeufw. ...........
45 „ „ die ArbeitsanstaltBrauweiler.......
46 „ „ „ Kriegsbeschädigten' und Kriegshinteiblie»

benenfürsorge ...........
47 „ „ „ Hochbauverwaltung.........
48 „ „ „ Krüppelfürsorge ..........
49 „ der Provinzial-DomäneLmnmersdorf .....
50 „ über den Außenordentlichen Haushalt .....
51 „ „ das Konto: Erwerb eines Weidegutes am

Niederrhein..............
52 „ „ das Konto: HebllmmenlehranstaltElberfeld
53 „ „ „ WohnungsbeschaffungfürBeamte
54 „ „ „ Besatzungsschäden......
55 „ „ „ „Lllndarmenhaus Trier" . . .
56 „ „ „ „ProvinzialgutBylerward" . .
57 „ „ „ „Oedländereien in der Eifel" .
58 „ , „ „Nettegut" .........
59 „ des ProvinzialgutesByterward........

IV. Fachausschuß.
60 Rechnung über die Unterhaltungder Provinzialstraßen - .
61 desgleichen
62 „ „ den Gemeinde» und Kreiswegebau....
63 „ „ „ Sammelfonds ...........

V. Fachausschuß.
64 Rechnung über die landwirtschaftlichenAngelegenheiten. .
65 „ „ „ Lehranstaltfür Weinbau, Obstbau und

Landwirtschaft Ahrweiler ......
66 „ „ „ „ Kreuznach ......
67 „ „ „ „ Trier .........
68 „ „ das Rittergut Desdorf .........
69 „ „ die Viehseuchenentschädigung (einschließlich

Saargebict) ..............

1925

1925
1925

1925
1925

1925
1925
1925
1925
1925

1925
1925
1925
1925
1925
1925
1925
1925
1925

1924
1925
1925
1925

1925

1925
1925
1925
1925

1925

In einer Rechnung

In einer Rechnung
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